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Vorwort 

Mit dem nunmehr vorliegenden Zehnten Bericht der Volksanwaltschaft (im 
folgenden als "VA" bezeichnet) an den Nationalrat wird Aufschluß über 
die Tätigkeit in der Zeit vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1986 gegeben. 
Entsprechend der bisherigen Gliederung besteht der Bericht aus drei Tei­
len, dem Allgemeinen, dem Besonderen und dem Statistischen Teil. 

Im Allgemeinen Teil werden die Innanspruchnahme der VA und ihre 
Tätigkeit sowie strukturelle Probleme dargestellt, die im gesamten Verwal­
tungsbereich auftreten oder die nach Ansicht der VA einer Lösung auf der 
Ebene der Gesetzgebung bedürfen. Die VA hat im vorliegenden Bericht 
auch versucht, die Grenzen ihres verfassungsrechtlichen Eingriffsinstru­
mentariums aufzuzeigen, weil die im Zuge der Prüfungstätigkeit der VA 
festg.este~lten Mißständ~ im Hinblick auf die derzeit geltende Rechtslage 
häufig mcht behebbar smd. 

Der Besondere Teil enthält die Berichte der drei Volksanwälte über ihre 
Aufgabenbereiche mit einer Darstellung exemplarischer Einzelfälle aus den 
Ressortbereichen und jene Anregungen legistischer Art an den Nationalrat, 
die ihren Grund nicht in einem Fehlverhalten von Verwaltungsbehörden 
haben, sondern unmittelbar im Gesetz. 

Der Statistische Teil enthält am Anfang - wie bereits im Neunten Bericht 
der VA an den Nationalrat angekündigt - eine Auflistung aller bisherigen 
legislativen Anregungen der VA und ihrer weiteren Behandlung. Im folgen­
den werden wieder alle jene Beschwerden unter Bezeichnung ihres Gegen­
standes angeführt, die dem Bereich der Bundesverwaltung zuzuordnen 
waren. Wie auch schon in den bisherigen Berichten wurden sonstige an die 
VA herangetragene Anliegen, für deren Behandlung sie nicht zuständig 
war, in diese Statistik nicht aufgenommen. 

Die Volksanwälte nehmen auch diesen Bericht wieder zum Anlaß, ihren 
Mitarbeitern für die geleistete Unterstützung ihren Dank anzusprechen. 

Der vorliegende Bericht wurde in der kollegialen Sitzung der VA am 
13. Oktober 1987 einstimmig beschlossen. 

Wien, im Dezember 1987 
Dr. Franz Bauer 

Dipl.-Vw. Helmuth Josseck 
Franziska Fast 
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1 Inanspruchnahme und Tätigkeit der VA 

1.1 Entwicklung des Geschäftsanfalles 

Im Berichtszeitraum vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1986 wurden an die 
VA insgesamt 4 591 Beschwerden und sonstige Anliegen herangetragen 
(1985:4921). 

Von den insgesamt 4591 Beschwerden im Berichtsjahr wurden 2047 bei 
Sprechtagen persönlich an einen Volksanwalt herangetragen. 

Von der Möglichkeit einer telefonischen Auskunftsertei1ung haben im Be­
richtszeitraum insgesamt 8 213 Personen Gebrauch gemacht, wobei der 
Auskunftsdienst der VA zusätzlich noch durch 1 297 persönlich vorge­
brachte Auskunftsersuchen in Anspruch genommen wurde. 

Wenngleich auch der Beschwerdeanfall gegenüber dem Vorjahr geringfü­
gig zurückgegangen ist, hat sich auch im Berichtsjahr die Tendenz der ge­
zielten Inanspruchnahme der VA fortgesetzt, sodaß der Anteil an Be­
schwerden, die unzuständigerweise bei der VA eingebracht wurden, weiter­
hin sinkt und derzeit bei rund 22 % anzusetzen ist. 

Von den im Berichtszeitraum angefallenen 4 591 Beschwerden entfielen 
3471 auf den Bereich der unmittelbaren und mittelbaren Bundesverwal­
tung. Zahlenmäßig lagen die Schwerpunkte der Beschwerdeführung in den 
Ressorts Soziales, Finanzen und Justiz, wobei im Justizressort die zuständi­
gerweise erhobenen Beschwerden allerdings nur einen relativ geringen Teil 
des Beschwerdeanfalles aus diesem Ressortbereich ausmachen. In der Be­
schwerdehäufigkeit folgen sodann die Ressortbereiche Inneres, öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr, Handel, Gewerbe und Industrie sowie Land- und 
Forstwirtschaft. 

1.2 Sprechtage 

Im Berichtszeitraum wurden 182 (1985: 195) Sprechtage abgehalten, davon 
75 (1985: 82) außerhalb von Wien. 

Entsprechend der bisherigen Praxis wurden neben den regelmäßig in den 
Landeshauptstädten abgehaltenen Sprechtagen der rechtsuchenden Bevöl­
kerung auch V ,?rsprachemöglich~eiten in den .politischen Bezirken oder in 
größeren Gemeinden geboten. Die VA war bel der Planung der Sprechtage 
außerhalb Wiens auch im Berichtszeitraum bemüht, die Bundesländer mög­
lichst gleichmäßig zu berücksichtigen, wobei allerdings auch auf die Bevöl­
kerungszahl der einzelnen Bundesländer entsprechend Rücksicht zu neh­
men ist. Im übrigen ging die VA bei ihrer Sprechtagsplanung auch davon 
aus, in welchen Bundesländern sie durch Landesverfassungsgesetz auch mit 
der Prüfung behaupteter Mißstände im Bereich der Landes- und Gemein­
deverwaltung betraut wurde, weil erfahrungsgemäß in diesen Bundeslän­
dern der Beschwerdeanfall an zuständigen Beschwerden wesentlich höher 
ist als in jenen Bundesländern, die von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch 
gemacht haben. 
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Insgesamt wurden somit von der VA 182 Sprechtage abgehalten, bei denen 
2 047 Rechtsuchende vorgesprochen haben. 

Das bereits im Neunten Bericht der VA an den Nationalrat dargelegte 
Kooperationsmodell mit den Rechtsanwaltksammern, der Notariatskam­
mer und Ingenieurkammer für Wien, Niederösterreich und das Burgenland 
wurde auc~ im Berichtszeitraum erfolgreich fortgesetzt. Bei der E~teilung 
der erstmalIgen kostenlosen Auskunft durch Rechtsanwälte anläßlIch aus­
wärtiger Sprechtage der Volks anwälte wurde im Berichtszeitraum in meh­
reren Bundesländern die Möglichkeit eröffnet, daß der Beschwerdeführer 
nicht nur wie bisher von einzelnen genannten Rechtsanwälten, sondern von 
jedem am Sprechtagsort ansässigen Rechtsanwalt eine unentgeltliche Aus­
kunft erhält. Diese, einem verbesserten Z.l;Igang zum Recht entsprechende 
Möglichkeit sollte für die Bürger in ganz Osterreich gegeben sein. Dadurch 
könnte in Zukunft auch verhindert werden, daß Auskunftsuchende keine 
unentgeltliche Auskunft erhalten, weil der einzige dafür genannte Rechts­
anwalt im konkreten Fall das Mandat des Beschwerdegegners hat und so­
mit vom Beschwerdeführer nicht in Anspruch genommen werden kann. 

1.3 Prufungsvedahren und Erledigungen 

Von der VA wurden im Berichtszeitraum insgesamt 4 931 Beschwerdefälle 
erledigt. 

Ohne Berücksichtigung der nicht in den Verwaltungsbereich fallenden Be­
schwerdefälle wurden von der VA 3 766 Beschwerden erle~igt, wobei in 
722 Fällen der Beschwerdegrund behoben werden konnte. Uber diese für 
die Beschwerdeführer positiven Erledigungen hinaus, denen zu mehr als 
zwei Drittel berechtigte Beschwerden zugrunde lagen, wurde in rund 1 100 
Fällen dem Anliegen des Beschwerdeführers dadurch entsprochen, daß ihm 
durch die VA jene Auskünfte gegeben werden konnten, die er von den zu­
ständigen Ve.rwaltungsträgern nicht oder nur unvollständig erhalten 
konnte. Die Ubersicht über die durchgeführten Prüfungsverfahren zeigt 
auch, daß es häufig der Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten der 
VA nicht bedarf, sondern daß die obersten Organe der Verwaltung des 
Bundes, in deren Bereich ein Fehlverhalten zutage getreten ist, bemüht 
sind, dessen Auswirkungen im Regelfall schon vor Abschluß des Prüfungs­
verfahrens der VA zu beheben. 

Die verbleibenden, in einem Prüfungsverfahren der VA getroffenen Erledi­
gungen betrafen Beschwerden, die sich zum Teil als unberechtigt erwiesen, 
anhängige Verwaltungsverfahren zum Gegenstand hatten, oder in denen 
aus sonstigen Gründen eine weitere Maßnahme der VA nicht erforderlich 
oder möglich war. 

1.4 Öffentlichkeitsarbeit und internationale Kontakte 

8 

Auch im Berichtszeitraum wurde die im Jahre 1979 begonnene wöchentli­
che TV -Sendung "Ein Fall für den Volksanwalt?" fortgesetzt. Es wurden 
insgesamt 39 Sendungen ausgestrahlt. 

Anstelle der Hörfunksendereihe "Singerstraße 17" ist der ORF anläßlich 
der Einführung des neuen regional bezogenen Hörfunkprogrammschemas 
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dazu übergt;gangen, statt der "gebauten" 45-Minuten-Hörfunksendung im 
Programm 0 1 eine in die jeweiligen Regionalprogramme integrierte Live­
Sendung mit Beteiligung der Volksanwälte einzurichten, die im Regelfall 
mit einem Auswärtssprechtag des Volksanwaltes verbunden ist. Während es 
das bisherige Sendungskonzept gestattete, schwerpunktmäßige Problem­
stellungen anhand verschiedener Beispiele mit Interviews der betroffenen 
Beschwerdeführer und der beteiligten Verwaltungsorgane aufzubereiten 
und von seiten der VA aus grundsätzlicher Sicht Stellung zu nehmen, steht 
im neuen Konzept der direkte Live-Kontakt zum Volks anwalt im Vorder­
grund. Neben einem vom Moderator der Sendung durchgeführten Inter­
view bilden daher regelmäßig den Schwerpunkt der Sendung Telefonan­
rufe ratsuchender Bürger, die vom Volksanwalt oder seinem Mitarbeiter im 
kurzen Weg beantwortet werden oder - bei Behauptung eines Mißstandes 
im Bereich der Verwaltung - zur Einleitung eines Prüfungsverfahrens füh­
ren können. 

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 17 derartige Hörfunksendungen bei 
Auswärtssprechtagen der Volks anwälte ausgestrahlt. 

Auch in diesem Berichtszeitraum wurde die Vortrags- und Publikationstä­
tigkeit der VA im In- und Ausland fortgesetzt. 

Im Rahmen der internationalen Kontakte sei an erster Stelle die 1. Europäi­
sche Ombudsmann-Konferenz in Wien in der Zeit vom 10. bis 13. Juni 
1986 erwähnt, die über Anregung des International Ombudsman Institute 
von der VA veranstaltet wurde. Bei dieser Konferenz wurden als Themen 
der Sozial- und Kommunalbereich, sowie das Verhältnis Justiz und Om­
budsmann behandelt. Das Interesse aus dem europäischen Bereich war sehr 
groß, es nahmen daran nicht nur nationale, sondern auch regionale und 
kommunale Ombudsmänner aus 19 europäischen Ländern teil, so insbeson­
dere aus der Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Finnland, Frank­
reich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, 
Schweden, der Schweiz und Spanien. 

Die Grußadressen im Rahmen dieser Konferenz hielten der Präsident des 
Nationalrates Anton Benya, sowie in Vertretung des Bundeskanzlers Bun­
desminister Dr. Franz Löschnak, der Vizepräsident des International Om­
budsman Institute Dr. Jaques Vontobel und der Direktor des Menschen­
rechtsdirektoriums beim Europarat Dr. Peter Leuprecht. 

In seinem Festvortrag betonte der Landeshauptmann von Salzburg Dr. Wil­
fried Haslauer nicht nur die aus der Sicht des Rechtsschutzes und der Ver­
waltungskontrolle begrüßenswerte Schaffung von Ombudsmann-Einrich­
tungen, sondern auch deren Wert und Stellenwert in einem föderalistischen 
Staatssystem. 

Den Schlußvortrag erstattete der Präsident des Rechnungshofes Dr. Tassilo 
Broesigke, der in seinen Ausführungen die Aufgaben der parlamentarischen 
Kontrolleinrichtungen beleuchtete. 
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Über Einladung des Stadtombudsmannes von Zürich Dr. Jaques Vontobel 
nahm Volksanwalt Dipl.-V w. Helmuth Josseck an einem Erfahrungsaus­
tausch teil, wobei er auch Gelegenheit hatte, mit dem Kantonsombudsmann 
von Zürich Dr. Wirth Kontakt aufzunehmen. 

Von wesentlichem Interesse ist für die Prüfungstätigkeit der VA auch die 
Wirkungsweise der in der Bundesrepublik Deutschland eingerichteten Peti­
tionsausschüsse, die als unmittelbare parlamentarische Kontrolleinrichtung 
der Verwaltung fungieren, in ihrer Wirkungsweise aber sehr wesentliche 
Unterschiede zu klassischen Ombudsmann-Konstruktionen aufweisen. Um 
die Erfahrungen beider Organisationstypen zu vertiefen, nahmen Volksan­
walt Dipl.-Vw. Helmuth Josseck und die Leiterin seines Geschäftsbereiches 
an Beratungen des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages in 
Bonn sowie an Beratungen des Petitionsausschusses der Freistadt Hamburg 
teil. 

Volksanwalt Dr. Franz Bauer besuchte über Einladung des Vorsitzenden 
des Berliner Petitionsausschusses mit dem Leiter seines Geschäftsbereiches 
in der Zeit vom 17. bis 21. November 1986 den Berliner Petitionsausschuß, 
wobei im Zusammenhang mit diesem Besuch im Rahmen eines internatio­
nalen Symposiums der Universität Oldenburg in Hamm von Volksanwalt 
Dr. Franz Bauer und seinem Mitarbeiter das Modell der österreichischen 
VA und der Fernsehsendung "Ein Fall für den Volksanwalt?" vorgestellt 
wurden. 

Wie bisher nahmen auch zahlreiche ausländische Einrichtungen von der 
Möglichkeit Gebrauch, die VA in Wien zu besuchen und ihre Wirkungs­
weisen im Rahmen eines Erfahrungsaustausches an Ort und Stelle kennen­
zulernen. So besuchten am 30. April 1986 Mitglieder des deutschen Bun­
desverfassungsgerichtshofes und am 30. Juli 1986 leitende Beamte des 
Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages die VA, wobei im weiteren 
auch Rechtsreferendare vom Landgerichtsbezirk Köln und andere auslän­
dische Besucher Gäste der VA waren. 

Besonders hervorzuheben ist der Besuch einer Delegation aus der V olksre­
publik Polen in der Zeit vom 26. bis 30. November 1986, die von der polni­
schen Regierung und dem polnischen Parlament mit dem Auftrag ausge­
stattet war, das Modell des österreichischen Volksanwaltes eingehend zu 
studieren und die Ergebnisse der beabsichtigten Schaffung einer Ombuds­
manneinrichtung in Polen zugrunde zu legen. 

Am 19. Dezember 1986 besuchte schließlich eine Delegation italienischer 
Regionalombudsmänner die VA zu einem Erfahrungsaustausch. 

1.5 Änderung der Geschäftsordnung der VA 

10 

Die VA hat am 7. Oktober 1986 auf Grund des Art. 148 h Abs. 3 B-VG 
eine Ä!,!derung ihrer Geschäftsordnung BGBI.Nr. 392/1983, beschlossen. 
Diese Anderung wurde im BGBI.Nr. 221, ausgegeben am 10.Juni 1987, 
kundgemacht und betraf einerseits in § 9 eine aus verwaltungsökono-
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mischen Gründen getroffene VereinJachung der internen Aktenbehand­
lung, andererseits in § 3 Abs. 2 die Anderung der Funktionsbezeichnung 
der Sekretäre der Volksanwälte in rechtskundige Leiter des Geschäftsberei­
ches des jeweiligen Volksanwaltes, sowie eine Präzisierung des Personen­
kreises, der den kollegialen Sitzungen der VA beigezogen werden kann. 

Der Text der Geschäftsordnungsnovelle 1987 ist im Anschluß an Punkt 2 
des Allgemeinen Teiles dieses Berichtes abgedruckt. 

2 Allgemeine Anmerkungen, Hinweise und Schlußfolgerungen 
der VA 

2.1 Grenzen der Empfehlungsmöglichkeit der VA 

Die VA hat in ihren bisherigen Berichten an den Nationalrat schon mehr­
mals Teilaspekte der Begrenzung ihrer in Art. 148 c B-VG normierten 
Empfehlungsmöglichkeit behandelt und versucht aufzuzeigen, welche Aus­
wirkungen diese Beschränkungen im Hinblick auf die von der VA durchzu­
führenden Prüfungsverfahren haben können. Bisher (vgl. insbesondere die 
diesbezüglichen Ausführungen im Achten und Neunten Bericht der VA an 
den Nationalrat) waren diese Darstellungen im wesentlichen auf die im Be­
reich der Selbstverwaltung auftretenden Schwierigkeiten bei Vorliegen be­
hebbarer Mißstände abgestellt. Im folgenden soll versucht werden, die Pro­
blematik der Begrenzung der Empfehlungsmöglichke~.t der VA aus syste­
matischer Sicht und unter Berücksichtigung aller der Uberprüfung der VA 
überantworteten Verwaltungsbereiche darzulegen. Dieses Anliegen er­
scheint der VA deshalb von besonderer Bedeutung, weil durch die unter­
schiedlichen volksanwaltschaftlichen Empfehlungsmöglichkeiten eine Un­
gleichgewichtung ihrer Prüfungstätigkeit in einzelnen Verwaltungsberei­
chen eintritt, die beim betroffenen Beschwerdeführer auf Unverständnis 
stößt. Die derzeit bestehende generelle Beschränk.l}ng der volksanwalt­
schaftlichen Empfehlungsmöglichkeit sollte einer Uberprüfung auf ihre 
Sinnhaftigkeit unterzogen werden. 

Die Eingrenzung der Empfehlungsmöglichkeit der VA erfolgt einerseits 
durch die Bestimmung des Art. 148 c B-VG selbst, in dem die Erteilung von 
Empfehlungen auf die "mit den obersten Verwaltungsgeschäften des Bun­
des betrauten Organe" beschränkt wird. In analoger Weise gilt dies im Be­
reich der Kontrolle der Landesverwaltung im Rahmen des Art. 148 i B-VG 
auch für die mit den obersten Verwaltungsgeschäften des Landes betrauten 
Organe. Als mit den obersten Verwaltungsgeschäften des Bundes betraute 
Organe zählen nach Art. 69 Abs.l B-VG, soweit diese Aufgaben nicht dem 
Bundespräsidenten übertragen sind, der Bundeskanzler, der Vizekanzler 
und die übrigen Bundesminister, die in ihrer Gesamtheit die Bundesregie­
rung bilden. 

Als oberstes mit den Aufgaben der Landesvollziehung betrautes Organ 
sieht Art. 101 Abs.l B-VG die Landesregierung vor. 

11 
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Die sich daraus ergebenden Konsequenzen für den Bereich der Selbstver­
waltung wurden bereits im Neunten Bericht der VA an den Nationalrat 
Seite 13 f eingehend dargelegt und begründet. Danach kann in derartigen 
Fällen auf Grund der derzeitigen Verfassungsrechtslage, die eine unmittel­
bare Empfehlungsmöglichkeit gegenüber Organen der Selbstverwaltung 
nicht vorsieht, bei Vorliegen von Mißständen im Bereich der Selbstverwal­
tung eine Abhilfe nur im Empfehlungsweg über die Aufsichtsbehörde ver­
treten werden. Dieser Umstand ist in mehrfacher Hinsicht unbefriedigend. 
Zum einen sehen die auf einfach gesetzlicher Ebene geregelten Eingriffs­
möglichkeiten der Aufsichtsbehörden regelmäßig - dem Grundsatz der 
Selbstverwaltung entsprechend - nur sehr eingeschränkte Zugriffsmög­
lichkeiten auf den Selbstverwaltungsbereich vor; zum anderen sind auch 
diese limitierten Eingriffsmöglichkeiten, soweit es sich um die territoriale 
Selbstverwaltung der Gemeinden handelt, in den einzelnen Bundesländern 
von unterschiedlicher Intensität, da die Gesetzgebungshoheit für die Ge­
meindeorganisation bei den Ländern liegt. 

Ein im wesentlichen gleichartiges Bild ergibt sich auch im Bereich der 
Selbstverwaltung der Sozialversicherungsträger. Auch hier könnte, wie be­
reits im Neunten Bericht an den Nationalrat ausgeführt, eine Empfehlung 
derzeit nur über das Aufsichtsrecht des zuständigen Bundesministers aktua­
lisiert werden. Die VA sieht sich daher auch in diesem Bereich neuerlich 
veranlaßt, eine unmittelbare Empfehlungsmöglichkeit gegenüber den Trä­
gern der gesetzlichen Sozialversicherung anzuregen. 

Der Weg der Empfehlung ausschließlich über die Aufsichtsbehörde besteht 
für die VA auch auf dem Gebiete der personellen Selbstverwaltung, etwa 
der gesetzlichen beruflichen Interessensvertretungen. Er bildet aber auch 
dort die einzige Ingerenzmöglichkeit der VA, wo Aufgaben der öffentli­
chen Verwaltung dezentralisiert durch beliehene Unternehmungen wahrge­
nommen werden. 

Die Beschränkung der Empfehlungsmöglichkeit gegenüber den nach der 
österreichischen Bundesverfassung mit den obersten Verwaltungsgeschäf­
ten betrauten Organen wirkt sich aber auch noch bei zahlreichen anderen 
Organisationsstrukturen im Bereich der öffentlichen Verwaltung aus wie 
beispielsweise bei den nach Art. 133 Z. 4 B-VG eingerichteten weisungs­
freien Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag oder anderen auf ver­
fassungsgesetzlicher Basis eingerichteten Sonderbehörden mit eigener Or­
ganisationsstruktur wie beispielsweise beim Obersten Agrarsenat, den Lan­
desagrarsenaten, der Abgabenberufungskommission und der Bauoberbe­
hörde für Wien sowie bei den zukünftig einzurichtenden Verwaltungsstraf­
behörden, die nach herrschender Lehre ebenfalls insgesamt nicht dem ver­
fassungsrechtlichen Begriff eines "mit den obersten Verwaltungsgeschäften 
betrauten Organes" im Sinne der Bundesverfassung zugeordnet werden 
können. 

Nach dem Entwurf des Verfassungsausschusses 1975 (1600 der Beilagen zu 
den stenographischen Protokollen des Nationalrates, XIII. GP) war vorge­
sehen, daß die VA dem zuständigen Organ der Bundesverwaltung Empfeh­
lungen erteilen kann (Art. 148 b Abs. 7). Nach der Regierungsvorlage 1976 
(94 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates, 
XIV. GP) wurde die Empfehlungsbefugnis der VA auf die zuständigen 
Obersten Organe der Vollziehung eingeschränkt. 
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Neben diesen aus organisationsrechtlichen Bestimmungen der Bundesver­
fassung erfließenden Einschränkungen der Empfehlungsmöglichkeit der 
VA bestehen auch solche Beschränkungen, die auf der Ebene der Gesetzge­
bung in verfahrensrechtlichen Vorschriften enthalten sind oder vom sach­
zuständigen Materiengesetzgeber geschaffen wurden. Zentrale Bestim­
mung ist dabei die Regelung des § 68 A VG 1950, die eine Durchbrechung 
der Rechtskraft von verwaltungsbehördlichen Bescheiden nur in den dort 
angeführten Fällen gestattet. Dies bedeutet, daß aber auch das Instrument 
der Empfehlung von der VA im Anwendungsbereich des Allgemeinen Ver­
waltungsverfahrensgesetzes sinnvoller Weise nur dort eingesetzt werden 
kann, wo auf Grund der verfahrensrechtlichen Bestimmungen ausnahms­
weise eine solche Möglichkeit zur Durchbrechung der materiellen Rechts­
kraft besteht. Neben Bescheiden, aus denen niemandem ein Recht erwach­
sen ist, also einseitig verpflichtenden Verwaltungsakten, und Bescheiden, 
die mit einem Nichtigkeitsgrund behaftet sind, unterliegen der nachträgli­
chen Aufhebung oder Abänderung nur solche Bescheide, mit deren Vollzug 
ein schwerer volkswirtschaftlicher Schaden oder eine Gesundheitsgefähr­
dung von Menschen verbunden wäre. 

Regelmäßig kommt daher im Anwendungsbereich des A VG eine Empfeh­
lung der VA dann nicht in Betracht, wenn es sich bei dem in Beschwerde 
gezogenen Bescheid um eine Erledigung in einem Mehrparteienverfahren 
handelt, weil in derartigen Verfahren Verwaltungsrechtsverhältnisse be­
gründet und zwischen den Verfahrensparteien gestaltet werden, die öffent­
lich-rechtliche Rechte und Pflichten zum Gegenstand haben. 

Aber auch einseitig begünstigende Verwaltungsakte, wie etwa die Erteilung 
verwaltungsbehördlicher Bewilligungen in Verfahren, denen keine anderen 
Parteien beizuziehen sind, können - selbst wenn sie rechtwidrig zustande­
gekommen sind - nach der derzeitigen Rechtslage nicht mit Erfolg im 
Empfehlungswege bekämpft werden, weil dem Konsenswerber aus einem 
solchen Bescheid Rechte erwachsen sind. Die VA verkennt nicht, daß das 
Interesse an der Rechtssicherheit bei Durchführung von Verwaltungsver­
fahren nicht nur ein Interesse der daran beteiligten Parteien, sondern auch 
ein öffentliches Interesse darstellt. Es soll aber auch nicht außer Betracht 
bleiben, daß sich daraus ein gewisses Spannungsverhältnis zum verfassungs­
gesetzlich normierten Legalitätsprinzip in Art. 18 B-VG ergibt, das auch 
nicht dadurch aufgehoben wird, daß durch die Einrichtung der Rechtskraft 
rechtswidrige Verwaltungs akte nicht mehr bekämpfbar werden und als 
dem Rechtsbestand angehörend auch vollstreckbar sind. Wie die Erfahrun­
gen der VA in jenen Prüfungsverfahren zeigen, in welchen eine Empfeh­
lung auf Aufhebung oder Abänderung eines rechtskräftigen verwaltungsbe­
hördlichen Bescheides mangels eines nach den verwaltungsverfahrensrecht­
lichen Bestimmungen hiefür heranzuziehenden Grundes nicht möglich war, 
bleibt das Unterlassen weiterer Veranlassungen durch die VA dem betroffe­
nen Beschwerdeführer häufig unverständlich. Daran ändert auch der Um­
stand nichts, daß in derartigen Fällen unter Umständen ein Amtshaftungs­
anspruch geltend gemacht werden könnte, da selbst bei Obsiegen in einem 
Amtshaftungsverfahren zwar der dem Beschwerdeführer erwachsene Scha­
den abgegolten wird, der als rechtswidrig erkannte und den Grund der Be­
schwerde bildende Verwaltungsakt aber weiterhin dem Rechtsbestand an­
gehört. 

13 
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Eine Verbesserung wurde zwischenzeitig hinsichtlich der Empfehlungs­
möglichkeit der VA im Verwaltungsstrafverfahren erzielt. Durch die Ver­
waltungsstrafgesetz-Novelle 1987, BGBI.Nr. 516/87 wurde in § 52 a VStG 
nunmehr die Möglichkeit geschaffen, unter bestimmten Voraussetzungen 
rechtswidrige Verwaltungsstraferkenntnisse von amtswegen zu beheben, 
was bisher im Hinblick auf die Bestimmung des § 24 VStG nicht möglich 
war. Damit wurde einer jahrelangen Forderung der VA Rechnung getra­
gen. 

2.2 Rechtsschutzdefizite im Bereich der öffentlichen Verwaltung 

14 

Auch im Berichtszeitraum bildete die säumige Durchführung von Verfah­
ren einen der Hauptgründe für die Erhebung von Beschwerden an die VA. 
Die VA verkennt nicht, daß es neben den bereits im Neunten Bericht der 
VA an den Nationalrat dargelegten Säumnisgründen, die der Behörde an­
zulasten sind, auch andere Umstände gibt, die nicht von der säumigen Be­
hörde zu vertreten sind, sondern auf die Gesamtsituation im Bereich der öf­
fentlichen Verwaltung zurückgehen. So kann sich auch die VA den von sei­
ten der betroffenen Behörden vorgebrachten Rechtfertigungen häufig nicht 
verschließen, wenn auf die unzureichende Ausstattung der Behörde mit 
entsprechendem Personal, die im besonderen auf einzelnen Verwaltungsge­
bieten bestehende starke Arbeitsüberlastung und die Notwendigkeit der Er­
füllung qualifizierter Verwaltungsaufgaben bei unzureichend und unter­
wertig besetzten Planstellen hingewiesen wird. Derartige Rechtfertigungen 
mögen sich zwar bisweilen als bloße Schutzbehauptung herausstellen, tref­
fen aber nach den Erfahrungen der VA häufig tatsächlich zu, wobei die 
aufgezeigten Mängel im Regelfall nur geringfügig durch innerverwaltungs­
organisatorische Maßnahmen behebbar sind. 

Dazu kommt noch, daß durch die Ausdehnung der Verwaltungsaufgaben 
durch den Gesetzgeber und eine im Hinblic;!<;. auf die Abstellung von Miß­
ständen in steigendem Maße sensibilisierte Offentlichkeit generell zusätzli­
che Behördenkapazitäten in Anspruch genommen werden, wobei für die 
Zukunft noch auf die zusätzlichen Mehraufwände bei Inkrafttreten des 
Auskunftspflichtsgesetzes hinzuweisen ist. 

Daß es darüber hinaus nach wie vor in nicht geringem Umfang zu Säumnis­
fällen kommt, die zu Recht der betroffenen Verwaltungsbehörde anzula­
sten sind, zeigen die in den Besonderen Teil des Berichtes exemplarisch 
aufgenommenen Einzelfälle auf, wobei einige besonders sensible Bereiche 
hervorgehoben seien: 

Zunächst sei angemerkt, daß es zwar bei behördlicher Säumnis in jenen 
Fällen ein formalisiertes Verfahren gibt, in denen ein Verwaltungsverfahren 
mit Bescheid abzuschließen ist, daß aber in zunehmendem Maße Säumnis­
fälle an die VA herangetragen werden, in denen das Devolutionsverfahren 
im Administrativbereich und eine allenfalls beim Verwaltungsgerichtshof zu 
erhebende Säumnisbeschwerde nicht in Betracht kommen. In erster Linie 
handelt es sich dabei um solche Fälle, in denen einer Verwaltungsbehörde 
eine pflichtwidrige Unterlassung zur Last gelegt wird, die aber der Betrof­
fene im Verwaltungswege nicht im Rahmen eines formellen Rechtsschutz­
instrumentariums bekämpfen kann. Dazu zählt etwa die Säumnis bei der 
Ausstellung von Bestätigungen und der Vornahme von Beurkundungen, 
aber auch die Wahrnehmung jener aus den Verwaltungsvorschriften erflie-
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ßenden Pflichten der Verwaltungs behörden, die diesen von amtswegen ob­
liegen. 

Diese Problematik tritt häufig bei der behaupteten Säumnis beim Einschrei­
ten gegen nicht genehmigte oder konsenswidrig betriebene Anlagen auf. 
Die pflichtwidrige Unterlassung des Einschreitens der zuständigen Behörde 
kann. im Regelfa.n vom Betroffenen nicht in einem for~alisierten Verfahren 
relevlert und welterverfolgt werden, da nach der ständigen Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtshofes auf die Wahrnehmung der den Behörden 
überantworteten öffentlichen Interessen niemandem ein Rechtsanspruch 
zusteht. Nur dann, wenn der jeweilige Materiengesetzgeber auch in diesen 
Fällen subjektive öffentliche Rechte schafft, steht den Betroffenen ein for­
malisierter Rechtsmittelweg offen. Als Beispiel für derartige Ausnahmen sei 
etwa auf die Bestimmung des § 138 Wasserrechtsgesetz hingewiesen, wo 
bei konsenslosen Neuerungen der Betroffene einen von ihm verfolgbaren 
Rechtsanspruch auf Wiederherstellung des früheren Zustandes durch die 
Wasserrechtsbehörde hat. In ähnlicher Weise regeln die baurechtlichen Be­
stimmungen in Niederösterreich und in Salzburg (vlg. zB § 118 Abs. 8 der 
Niederösterreichischen Bauordnung und § 16 Abs. 6 des Salzburger Bau­
polizeigesetzes) verfolgbare Ansprüche auf ein baupolizeiliches Einschrei­
ten bei konsenslosem oder konsenswidrigem Baubestand. Regelmäßig wird 
aber ein solcher verfolgbarer Rechtsanspruch nicht eingeräumt. In diesen 
Bereichen sollte nach Ansicht der VA durch legistische Maßnahmen eine 
Schließung des zweifellos bestehenden Rechtsschutzdefizites bei der Ab­
hilfe gegen behördliche Säumnis erfolgen. Daran ändert auch der Umstand 
nichts, daß in derartigen Fällen häufig eine konkurrierende Zuständigkeit 
zwischen Verwaltungsbehörden und Gerichten besteht und der Einzelne 
seine Abwehransprüche auch im Rahmen der §§ 364 und 364 a ABGB im 
ordentlichen R.echtsweg verfolgen könnte: ~s soll nämlic~ nicht ü~ersehen 
werden, daß die Inanspruchnahme des ZlVllrechtsweges In derartigen Fäl­
len für den Betroffenen nicht nur die Tragung des Prozeß- und Kostenrisi­
kos bedeutet, sondern die Realisierung des gerichtlichen Immissionsschut­
zes auch ein äußerst zeitaufwendiges Verfahren bedingt. 

Neben den Fällen der behördlichen Säumnis scheint der VA auch die Stel­
lung der Parteien im Verwaltungsverfahren im Hinblick auf die Überprü­
fung von Sachverständigengutachten einer gesonderten Darstellung wert, 
zumal jene Gebiete der Verwaltung, in denen Administrativverfahren ohne 
Beiziehung von Sachverständigen durchgeführt werden können, zuneh­
mend geringer werden. Ist die Entscheidungsfindung in einem Verwal­
tungsverfahren in einem wesentlichen Maße von Sachverständigengutach­
ten abhängig, dann liegt es auf der Hand, daß diesem Beweismittel trotz 
des im Osterreichischen Verwaltungsverfahrensrecht beherrschenden 
Grundsatzes der Gleichwertigkeit der Beweismittel eine gewisse Vorrang­
stellung zukommt. Darüber hinaus vertritt der Verwaltungsgerichtshof seit 
dem richtungweisenden Erkenntnis Sammlung 7615/1969 in ständiger Ju­
dikatur die Auffassung, daß das im Verwaltungsverfahren abgegebene Gut­
achten eines Amtssachverständigen nur dann mit Erfolg von einer Verfah­
renspartei bekämpft werden könne, wenn ihr Vorbringen selbst auf dem 
Niveau eines wissenschaftlichen Gutachtens steht, oder sie sich zur Wider­
legung des Amtsgutachtens eines Privatsach~erständigen bedient. Diese 
vom Grundgedanken der Verfahrensökonomle geprägte Rechtsprechung 
stellt eine empfindliche Einschränkung des Rechtsschutzes des Einzelnen 

15 
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dar, weil nach dem im Verwaltungsverfahren geltenden Selbstkostentra­
gungsprinzip die für die Beischaffung eines Sachverständigengutachtens 
notwendigen Kosten die betroffene Partei häufig veranlassen, von einer 
weiteren Rechtsverfolgung Abstand zu nehmen. 

Darüber hinaus zeigen die bei der VA anhängig gemachten Beschwerden 
auch ein Rechtsschutzdefizit in jenen Bereichen auf, in denen vom Einzel­
nen Handlungen im Vertrauen auf von Verwaltungsbehörden abgegebene 
Zusagen und Erklärun&en gesetzt we!~e.n, diese Erklärungep aber später 
von der Behörde revoziert oder modifiziert werden. Derartige Veremba­
rungen können sich nicht nur auf die zu gestaltende materielle Rechts­
sphäre beziehen, sondern auch von verfahrensrechtlicher Bedeutung sein, 
wenn etwa vereinbart wird, mit einem Verwaltungsverfahren so lange inne­
zuhalten, bis eine Präzede~zentscheid~ng des v: erwalt.ungsg~richtsho!es 
getroffen wurde und dergleichen. Häufig beschäftigen die VA Im gemem­
debeh?rdlichen .Bereich abgegebene Widmungszusagen, auf die nach dem 
auch Im öffentlichen Recht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben 
der betroffene Widmungswerber vertrauen konnte, die aber später nicht 
oder nicht in der zugesagten Form eingehalten wurden. Weiters wurden bei 
der VA Beschwerden im Rahmen des Straßenrechtes anhängig g,~macht, 
wonach von den Beschwerdeführern Vorleistungen etwa durch Uberlas­
sung des für die Straßenherstellung notwen9.igen Grundes verlangt und 
auch erbracht worden waren, die Zusage der Ubernahme der Straße in das 
öffentliche Gut und in die öffentliche Erhaltung aber später zurückgenom­
men wurde. Auch in allen derartigen Fällen besteht kein formalisierter 
Rechtsschutz, wobei nach Ansicht der VA Abhilfe im Wege der gesetzli­
chen Einrichtung des öffentlich-rechtlichen Vertrages getroffen werden 
könnte. Diese Einrichtung hat sich im Bereich der Finanzverwaltung durch­
aus bewährt, erscheint auch auf andere Verwaltungs bereiche übetragbar 
und würde im Einzelfall die Abgrenzung zu bloß unverbindlichen Verwen­
dungszusagen erleichtern. 

2.3 Legislative Anregungen der VA 

16 

Wie bereits im Ne~nten Bericht der VA an den Nationalrat angekündigt, 
liegt nunmehr ein Uberblick über die Auswertung der legislativen Anregun­
gen der VA an den Nationalrat vor. Er ist dem Statistischen Teil dieses Be­
richtes vorangestellt. 

In den Tabellen im Statistischen Teil ist in der Rubrik "Anregung der VA" 
der Gegenstand der Anregung wiedergegeben, in der Rubrik "Bericht an 
den Nationalrat" die Zahl des Berichtes, in dem die Anregung enthalten ist, 
unter der Rubrik "Seite" ist die FundsteIle im jeweiligen Bericht angeführt 
und in der Rubrik "Reaktion des Bundesgesetzgebers" die getroffene V er­
anlassung. Dabei ist mit dem Buchstaben A jene Gruppe von Anregungen 
erfaßt, denen bereits Rechnung getragen wurde, mit dem Buchstaben B 
werdt:r jene Anregungen bezeichnet, hinsichtlich deren Realisierung der­
zeit Uberlegungen angestellt werden und mit dem Buchstaben C sind 
schließlich Anregungen gekennzeichnet, bezüglich derer derzeit keine legi­
stischen oder sonstigen Maßnahmen in Aussicht genommen sind. 

In der Rubrik ,,Anmerkungen der VA" wurden zusätzliche Erläuterungen 
aufgenommen, die als Kommentar der VA zu verstehen sind. Die VA 
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erachtet es als sinnvoll, bei bloß teilweiser oder von den Vorstellungen der 
VA abweichender Erledigung der Anregungen diesen Umstand festzuhal­
ten und darzulegen, ob bzw. inwieweit die ursprüngliche Anregung von der 
VA noch aufrechterhalten wird. Die Anmerkung der VA, daß eine legisla­
tive Anregung von ihr weiterverfolgt wird, erachtet die VA oft auch dann 
als notwendig, wenn nach dem derzeitigen Verhandlungsstand keine Maß­
nahmen in Aussicht genommen sind. 

17 
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221. Änderung der Geschäftsordnung der 
Volksanwaltschaft 

Die Volksanwaltschaft hat am 7. Oktober 1986 
auf Grund des Art. 148 h Abs. 3 B-VG beschlossen: 

Die Geschäftsordnung der Volksanwaltschaft 
vom 1. Juli 1983, BGBl. Nr. 392, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 3 Abs. 2 hat zu lauten: 

(2) Zu den Sitzungen der Volksanwaltschaft 
können der leitende Beamte (Direktor) sowie von 
jedem Volks anwalt der rechtskundige Leiter seines 
Geschäftsbereiches mit beratender Stimme beigezo­
gen werden; über entsprechenden Beschluß können 
noch weitere Personen zur Auskunftserteilung an 
der Sitzung teilnehmen. 

2. Im § 9 ist der bisherige Abs. 2 zu streichen; der 
bisherige Abs. 3 erhält die Bezeichnung Abs. 2, der 
bisherige Abs. 4 erhält die Bezeichnung Abs. 3. 

Fast 

Bauer 

Josseck 
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Aufgabenbereich der Volks anwältin Franziska Fast: 
Der Volksanwältin Franziska Fast oblagen: 

Die Aufgaben der VA, die ihrem sachlichen Inhalt nach in den Wirkungs­
bereich nachstehender Bundesministerien fallen: 

Bundeskanzleramt; 

Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz; 

Bundesministerium für soziale Verwaltung; 

Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr; 

Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumentenschutz. 

1 Bundeskanzleramt 

Allgemeines 

Im Berichtszeitraum sind bei der VA 21 Beschwerden eingelangt, die dem 
V. ollziehungsbereich des Bu~desk~nzle~amtes .. zugeordne~ wurden. U~lter 
diesen Beschwerden waren wieder Jene 10 der Uberzahl, die grundsätzhche 
An&elegenheiten des Dienst-, Besoldungs.- und Pensionsr~chts der Bundes­
bediensteten zum Inhalt hatten. Von diesen grundsätzhchen Problemen 
sieht sich die VA veranlaßt, auf zwei Bereiche hinzuweisen, die einerseits 
pensionsrechtliche Belange öffentlich Bediensteter und andererseits deren 
Ansprüche auf Entschädigung und Fortzahlung der Dienstbezüge während 
Truppenübungen, Kaderübungen und anderer außerordentlicher Präsenz­
dienste betreffen: 

Anläßlich eines Beschwerdefalles, der im Berichtsabschnitt Soziale Verwal­
tung dargestellt ist (3.11), hat sich die VA auch mit der grundsätzlichen 
Problematik der besonderen Pensions beiträge öffentlich Bediensteter be­
faßt. Diese Beiträge verbleiben auch dann beim öffentlich-rechtlichen 
Dienstgeber, wenn das Dienstverhältnis nur kurze Zeit bestanden hat und 
wenn kein Pensionsanspruch aus diesem Dienstverhältnis entstehen kann. 

In diesen Fällen wird nach ständiger Praxis der öffentlich-rechtlichen 
Dienstgeber und der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes der beson­
dere Pensionsbeitrag, den ein Beamter deswegen geleistet hatte, weil der öf­
fentlich-rech~liche Dienstgeber für angerechnete Ruhegenußvordienstzei­
ten keinen Überweisungsbetrag erhalten hat, nicht an den Pensignsversi­
cherungsträger überwiesen, das heißt nicht unter den Begriff Uberwei­
sungsbetrag im Sinne des § 311 ASVG subsumiert. Als Begründung für das 

21 
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Verbleiben des besonderen Pensionsbeitrages beim Dienstgeber wird unter 
anderem damit argumentiert, daß es sich bei der Zahlung des besonderen 
Pensionsbeitrages durch den Beamten um die Erfüllung einer privatrechtli­
chen Verpflichtung dem Dienstgeber gegenüber handelt, die im übrigen bei 
Aussch.eiden y:or v~llständiger ~ntri~htung. des besonderen Pensionsb~itra­
ges erltscht. Uberdles würde eme Uberwelsung des besonderen PensIOns­
beitrages dazu führen). daß eine Zeit, die nach dem ASVG keine Beitrags­
zeit darstellt, durch Uberweisung des besonderen Pensionsbeitrages eine 
Beitragszeit werden würde und damit ein Versicherter eine Versicherungs­
zeit na~h d.em ~SVG e~hielte, die er, wenn er seinen Beschäf~igungsverlauf 
ausschlteßllCh Im Bereich des ASVG zurückgelegt hätte, mcht erwerben 
hätte können. Somit verbleibt der besondere Pensionsbeitrag beim Dienst­
geber auch für den Fall, daß ein besonderer Pensionsbeitrag von einem 
Dienstnehmer nur im Hinblick auf den Eintritt einer definitiven Anstellung 
entrichtet wurde und der Eintritt der definitiven Anstellung, nachdem der 
Dienstnehmer bereits einige Jahre in einem provisorischen öffentlich-recht­
lichen Dienstverhältnis s~ilnd, beispielsweise wegen einer Krankheit des 
Dienstnehmers oder des Uberschreitens einer Altersgrenze ausgeschlossen 
ist. Nach Meinung des Verwaltungsgerichtshofes liegt darin keine Geset­
zeslücke, die im Wege der Analogie geschlossen werden könnte. 

Die VA vertritt dazu die Ansicht, daß eine Lösung dieser Problematik darin 
bestehen könnte, daß der besondere Pensionsbeitrag, dem mangels der 
Möglichkeit des Eintrittes einer definitiven Anstellung keine entsprechende 
Gegenleistung im Rahmen eines Ruhegenusses entgegensteht, an den 
Die~~tnehmer rückerstattet werden sollte. Eine andere denkbare ges.~tzli­
che Anderung, wonach der besondere Pensionsbeitrag in den Begriff Uber­
weisungsbetrag im Sinne des § 311 ASVG einbezogen wird, scheint im Hin­
blick auf die Verschiedenheit der Anrechnung von Versicherungszeiten 
nach dem ASVG einerseits und der Anrechnung von Zeiten für die Begrün­
dung und das Ausmaß eines Ruhegenusses bei öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnissen andererseits derzeit kaum gangbar, obwohl ein Wech­
sel ,:on einem pepsi,?nsvers!cherungsfrei.en pienstv~rhältnis in ein pensions­
verslcherungspfltchuges Dlenstverhältms sicher mcht deshalb erfolgt, um 
damit im ASVG-Bereich Versicherungszeiten entstehen zu lassen, die in 
diesem Bereich gar nicht aufgrund einer Beschäftigung erworben hätten 
werden können. Die dritte Möglichkeit, die sich schon aufgrund der jüng­
sten Judikatur des Verfassungsgerichtshofes zur Abfertigung für weibliche 
Bedienstete ergibt, könnte darin liegen, einen besonderen Pensionsbeitrag 
nicht mehr einzuheben. 

Im Berichtszeitraum wurden auch zwei Beschwerden an die VA herange­
tragen, die die Problematik der Bestimmungen des Heeresgebührengeset­
zes bezüglich der Entschädigung für den Verdienstentgang während der 
Kaderübungen beim Bundesheer aufgezeigt haben. Einer der Beschwerde­
führer steht als AHS-Lehrer in einem Dienstverhältnis zum Bund, der 
zweite ist ÖBB-Bediensteter. In beiden Fällen wurde darüber Beschwerde 
geführt, daß während Zeiten des außerordentlichen Präsenzdienstes (Ka­
derübungen) ei!1 Verdienstentgang erwachse, da nicht pauschalierte Ne­
bengebühren mcht vergütet werden. Vom beschwerdeführenden Lehrer 
wurde dabei vorgebracht, daß er es als ungerecht empfinde, daß die Mehr­
dienstleistungsvergütung während der Kaderübungen nicht fortgezahlt 
wird, obwohl er im voraus verpflichtet wurde, diese Mehrdienstleistungen 
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während eines Schuljahres zu erbringen. Die Mehrdienstleistungsvergütung 
habe daher ebenso Gehaltscharakter wie eine pauschalierte Nebengebühr. 
Da die aufgezeigte Problematik alle öffentlich Bediensteten betrifft, die zu 
Kaderübungen einberufen werden, hat die VA dazu auch die Stellung­
nahme des Bundesministers im Bundeskanzleramt eingeholt. 

Nach den Bestimmungen des Heeresgebührengesetzes gebührt den Wehr­
pflichtigen, die nicht öffentlich Bedienstete sind, für die Dauer von Kader­
übungen eine Entschädigung für den Verdienstentgang. Für die Teilnahme 
an einer Kaderübung ist eine pauschale Entschädigung vorgesehen und, 
falls diese den Verdienstentgang nicht abdeckt, eine antragsbedürftige Ent­
schädif;ung in ~öhe des V erdienst~ntganges. Bei selbstän.dig Erwerbstäti­
gen wird für die Bemessung der Emkommensteuerbescheld des vorherge­
gangenen Jahres herangezogen. Nicht selbständig Erwerbstätige erhalten 
die Entschädigung in Form eines Grundbetrages und von Zuschlägen. Die 
Höhe des Grundbetrages ist nach dem durchschnittlichen Einkommen der 
letzten drei Monate oder auch der letzten zwölf Monate zu bemessen. Als 
Einkommen. gelten dabei. sämtliche. steuerpflichtigen .u.nd st.e~erfreien Be­
züge aus mcht selbständiger Arbeit außer der Famlltenbelhtlfe und der 
Wohnungsbeihilfe. Die Zuschläge gebühren zur Abgeltung des entgange­
nen aliquoten Teils der sonstigen Bezüge. 

Dagegen haben Wehrpflichtige, die in einem Dienstverhältnis zum Bund 
stehen, anstelle eines Entschädigungsanspruches Anspruch auf Fortzahlung 
ihrer Monatsbezüge zuzüglich allfälliger Nebengebühren. Der Verwal­
tungsgerichtshof hat im Jahr 1983 in zwei Erkenntnissen den Begriff 
"Dienstbezüge" dahingehend interpretiert, als darunter nur Entgelte ver­
standen werden können, die regelmäßig wiederkehrend im voraus bezahlt 
werden. Es haben daher nur die pauschalierten Nebengebühren Bezugscha­
rakter, da nur sie im voraus bezahlt werden. Die Fortzahlung allfälliger Ne­
bengebühren ist daher begrifflich nur bei pauschalierten Nebengebühren 
möglich. 

Der ÖBB-Bedienstete erlitt somit Einbußen in Höhe seiner ihm sonst zuste­
henden nicht pauschalierten Nebengebühren, der Lehrer in Höhe seiner 
Mehrdienstleistungsvergütungen, die nicht als pauschalierbare Nebenge­
bühren behandelt werden können. 

Noch während der Prüfung durch die VA hat das Land Salzburg dieser 
Problematik insofern Rechnung getragen, als das Salzburger Landesbeam­
tengesetz 1980 dahingehend geändert wurde, als den Landesbeamten für 
die Zeit der Kaderübungen die Monatsbezüge fortgezahlt werden und 
auch nicht pauschalierte Nebengebühren im Durchschnitt der letzten drei­
zehn Wochen vergütet werden. Die VA ist daher auch an die Verbindungs­
stelle der Bundesländer herangetreten nur zu klären, ob andere Bundeslän­
der ähnliche Regelungen planen. Wie dabei festzustellen war, sehen in allen 
anderen Bundesländern die Bestimmungen keine Fortzahlung nicht .. pau­
schalierter Nebengebühren vor und sind auch keine diesbezüglichen Ande­
rungen geplant. 

Sowohl vom Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr als 
auch vom Bundesminister im Bundeskanzleramt wurden die in den Be­
schwerden dargelegten, aufgrund der gegenwärtigen Rechtslage bestehen-
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den Einkommenseinbußen von Bundesbediensteten gegenüber anderen 
Wehrpflichtigen bestätigt. Vom Bundesminister i!!l Bundeskanzleramt 
'?fUrde der VA auch mitgeteilt, daß bereits mehdach Uberlegungen für eine 
Anderung angestellt wurden, ein konkretes Ergebnis aus unters~hiedlich­
sten Gründen jedoch nicht erzielt wurde. Die VA regt daher eine Anderung 
der Rechtslage im Sinne der sonstigen Bestimmungen des Heeresgebühren­
gesetzes oder des Salzburger Landesbedienstetengesetzes an, weil damit 
der tatsächliche Verdienstentgang (bezogen auf einen längeren Zeitraum) 
eher berücksichtigt werden kann. 

Einzelfall 

1.1 Verspätete Kundmachung von Lehrgängen und Seminaren an der Verwal­
tungsakademie 

24 

VA 20 - BKA/86 

H . U ., Wien, führte als Bediensteter der Finanzlandesdirektion für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland Beschwerde darüber, daß er Kundma­
chungen der Verwaltungsakademie über Aufstiegskurse für B-Beamte in 
den Jahren 1984 und 1985 jeweils so spät erhalten habe, daß er sich zu die­
sen Lehrgängen nicht fristgerecht habe anmelden können. Dies treffe auch 
für jenen Aufstiegskurs für B-Beamte zu, der mit Beginn 3. März 1986 an 
der Verwaltungsakademie abgehalten wurde. 

Die VA ~<?lte zu die~em Besc~werdevorbringen eine Stellungnahme des 
Bundesministers für Finanzen ein und stellte folgendes fest : 

Der mit Beginn 3. März 1986 von der Verwaltungs akademie des Bundes 
veranstaltete Aufstiegskurs wurde vom Direktor der Verwaltungsakademie 
am 17. Dezember 1985 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung ausgeschrieben. 
Die Anträge auf Zulassung zum Aufstiegskurs waren nach dieser Kundma­
chung bi~ 1. 5. J~nner 198~ im Dienstweg einzubringen. Weiters .wurde das 
BundesmInlstenum für Finanzen von der Verwaltungsakademie von der 
Kundmachung mit Schreiben vom 4. Dezember 1985 verständigt. Diese 
Verständigung ist im Bundesministerium für Finanzen am 13. Dezember 
1985, in der zuständigen Fachabteilung erst am 30. Dezember 1985 einge­
langt. Wegen dieser Verzögerungen wurde von der Verwaltungsakademie 
auf Ersuchen der zuständigen Fachabteilung die Frist zur AntragsteIlung 
auf Zulassung zum Aufstiegskurs bis 31 . Jänner 1986 erstreckt. Daraufhin 
hat das Bundesministerium für Finanzen die nachgeordneten Dienststellen 
aufgefordert, die .in Betracht kommenden Bediensteten vom Aufstiegskurs 
in Kenntnis zu setzen. Durch diese Vorgangsweise sei beabsichtigt gewe­
sen, die .Bedienstete~ unmittelbar vom Lehrgan~sangebot de~ Verwaltungs­
akademie zu unterrIchten und dadurch allfällige InformatIonsmängel zu 
beheben. Es habe sich immer wieder gezeigt, daß die Kundmachung im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung zur lückenlosen Information der für Lehr­
gänge in Betracht kommenden Bediensteten nicht ausreiche. 

Im vorliegenden Fall habe aber die zur Vedügung stehende Zeit nicht aus­
gereicht, um eine rechtzeitige und lückenlose Weitergabe der Mitteilung an 
alle in Betracht kommenden Bediensteten im dreistufigen Aufbau der Fi­
nanzverwaltung zu gewährleisten. Insoweit vertrat auch der Bundesmini-
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ster für Finanzen die Ansicht, daß die vorliegende Beschwerde berechtigt 
sei. Sein Ressort werde daher die vorliegende Beschwerde zum Anlaß neh­
men, an die Verwaltungs akademie mit dem Ersuchen um rechtzeitige Be­
kanntgabe der stattfindenden Lehrgänge heranzutreten, damit der zur Ver­
ständigung der Bediensteten zur Verfügung stehende Zeitraum in Zukunft 
verlängert werden kann. 

Die VA hat dazu erwogen: 

Gemäß § 15 des Verwaltungsakademiegesetzes sind Lehrgänge der Verwal­
tungsakademie unter der Bezeichnung der Art des Lehrganges, des zugelas­
senen Personenkreises sowie der zu behandelnden Lehrgegenstände minde­
stens drei Monate vor Beginn im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom Direk­
tor der Verwaltungsakademie auszuschreiben. 

Die vorliegende Beschwerde ist daher schon deshalb berechtigt, weil die 
Ausschreibung des Aufstiegskurses erst am 17. Dezember 1985 und nicht 
bis spätestens 3. Dezember 1985 erfolgte. 

Dazu vertritt die VA grundsätzlich die Ansicht, daß einerseits solche Lehr­
gänge, die in drei Semestern geführt werden, zum frühestmöglichen Zeit­
punkt angekündigt werden müßten und andererseits eine Verständigung im 
Bereiche der Ressorts, damit sie nicht ins Leere gehen soll, so zeitgerecht 
erfolgen müßte, daß die für die Lehrgänge in Betracht kommenden Bedien­
steten ihre Anmeldungen (wie das Gesetz vorsieht auf dem Dienstweg) 
fristgerecht vorlegen können. 

Das Ersuchen des Bundesministers für Finanzen an die Verwaltungsakade­
mie, stattfindende Lehrgänge rechtzeitig bekanntzugeben, scheint wenig 
bewirkt zu haben, da der Beschwerdeführer neuerlich an die VA mit einer 
Beschwerde herangetreten ist, daß er keine Gelegenheit hatte, das Sonder­
seminar im Rahmen der berufsbegleitenden Fortbildung über das Vertrags­
recht am 22. und 23. Oktober 1986 zu besuchen, weil er sich dazu bis 
10. Oktober 1986 hätte anmelden müssen und ihm diese Veranstaltung erst 
am 20. Oktober 1986 zur Kenntnis gebracht wurde. Wenn auch die Her­
ausgabe eines Kursverzeichnisses sowie die sonstigen Maßnahmen zur In­
formation der Bediensteten freiwillige Dienstleistungen gegenüber den 
Bundesbediensteten darstellen, sollten diese, um nicht ins Leere zu gehen, 
so erfolgen, ~aß sie rechtzeitig jenen Bedie~steten zukommen, die als Ziel­
gruppe für die entsprechenden Lehrgänge In Betracht kommen. 

2 Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 

Allgemeines 

Im Kalenderjahr 1986 waren 27 Beschwerden an die VA dem Vollzie­
hungsbereich des Bundesministers für Gesundheit und Umweltschutz zuzu­
ordnen. 

Wie in den vergangenen Jahren betrafen einige Beschwerden die Erteilung 
bzw. Nichterteilung von Apothekenkonzessionen, wobei nicht nur die Sor-
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gen der Betroffenen um ihre Existenz als Ärzte mit Hausapotheken bzw. 
von Apothekern, die die Eröffnung einer Filialapotheke anstrebten, zum 
Ausdruck kamen, sondern auch berechtigt scheinende Anliegen, die die 
Sorge um die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Medikamen­
ten zum Inhalt hatten. Die diesbezüglichen Prüfungsverfahren ergaben, 
daß die von den zuständigen Behörden getroffenen Entscheidungen durch­
wegs den Bestimmungen des Apothekengesetzes (in der Fassung der Apo­
thekengesetz-Novelle 1985) entsprachen. 

Immer wieder wird auch in Schreiben von Fachleuten auf .~ereiche hinge­
wiesen, in denen Verbesserungen in der Ausbildung der Arzte allgemein 
und der Fachärzte im besonderen hingewiesen wird. Die VA hat diese An­
regungen - wenn sie auch in Form von Beschwerden herangetragen wur­
den - dem Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz übermittelt 
und um Stellungnahme zu den Anregungen zur Verbesserung der medizini­
schen Versorgung der Bevölkerung ersucht. Wie in dem unter 2.3 erwähn­
ten Einzelfall dargestellt, konnten den Betroffenen Lösungsmöglichkeiten 
aufgrund der gegenwärtigen Rechtslage dargelegt werden. 

Auch im abgelaufenen Berichtszeitraum war eine Beschwerde über die 
Nichtbeantwortung einer Eingabe durch das Bundesministerium für Ge­
sundheit und Umweltschutz festzustellen. Dazu bemerkt die VA überdies, 
daß im Jahr 1986 zu zwei Beschwerdefällen, in denen der Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz im Jahr 1985 um eine Stellungnahme er­
sucht wurde, trotz mehrfacher Urgenzen die erbetenen Stellungnahmen bei 
der VA nicht eingelangt sind. Diese Stellungnahmen lagen auch bei Erstel­
lung dieses Berichtes noch nicht vor. Die beiden Beschwerdefälle betr:~ffen 
zwar eine schwierige Rechtsmaterie im Zusammenhang mit den Uber­
gangsbestimmungen zur Apothekengesetz-Novelle 1985, doch erscheint es 
unverständlich, weshalb das zuständige Ressort auf die Ersuchen und Ur­
genzen der VA 1986 nicht reagiert und auch keine Zwischenberichte vorge­
legt hat. 

Einzelfälle 

2.1 Anspruch auf Wirtschaftshilfe nach dem Tuberkulosegesetz - lange Dauer 
des Berufungsverfahrens 

26 

VA 2 - GU/83 Zl. IV-847.714/3-2186 

M. St. aus Leibnitz, Steiermark, brachte bei der VA im Juli 1983 folgende 
Beschwerde vor: 

Seine Gattin sei im Juli 1982 an Lungen-TBC erkrankt und habe sich un­
verzüglich in spitalsärztliche Behandlung begeben müssen. Da er ganztägig 
berufstätig sei, habe er für seine zweijährige Tochter und seinen einjährigen 
Sohn eine Haushaltshilfe einstellen müssen. Sein Gehalt reiche jedoch nicht 
zur Begleichung des finanziellen Mehraufwandes auf. Mit Bescheid vom 
10. Dezember 1982 habe ihm das Amt der Steiermärkischen Landesregie­
rung nur 311 S als Sonderausgabe zur Bezahlung der Haushaltshilfe für 
den Monat August 1982 gewährt, für die Monate September bis Dezember 
1982 sei überhaupt kein Betrag bewilligt worden. Dies mit der Begründung, 
daß das monatliche Einkommen des Ehepaares St. die gesetzliche Richt-
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satzhöhe überschreite. Über seine gegen diesen Bescheid erhobene Beru­
fung - der Berechnung der Kosten sei lediglich das Nettogehalt der Haus­
halts hilfe zugrunde gelegt worden, der Erhöhungsbetrag für die beiden 
Kinder von je 10 % sei nicht berücksichtigt worden - sei seit über einem 
halben Jahr nicht entschieden worden. Der Beschwerdeführer wandte sich 
an die VA mit der Bitte um Unterstützung. 

Der Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz teilte der VA mit, 
daß die Berufung der Ehegatten St. am 4. Jänner 1983 eingelangt sei. Zur 
Entscheidung darüber sei die Feststellung der Kosten der Haushaltshilfe für 
die Zeit vom August bis November 1982 sowie des Einkommens der Kran­
ken notwendig. Die erforderlichen Unterlagen seien jedoch erst am 6. Juni 
1983 eingelangt. Danach könne der in der Berufung angesprochene Betrag 
in Höhe von 34647,52 S für die Haushaltshilfe wegen der Höhe des Ein­
kommens der Ehegatten St. und der dadurch bedingten Richtsatzüber­
schreitung nicht zuerkannt werden. Es ergebe sich jedoch für die Zeit vom 
August bis inklusive November 1982 ein zu übernehmender Betrag von 
5 370 S. Den Berufungswerbern wurde Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
diesem Ergebnis des ~rmittlungsverfahrens bis Ende August 1983 gegeben. 
Nach Einlangen der Außerung werde unverzüglich über die Berufung ent­
schieden werden. 

Mit Bescheid vom 19. September 1983 gab das Bundesministerium für Ge­
sundheit und Umweltschutz der Berufung der Ehegatten St. teilweise Folge 
und änderte den Spruch des angefochtenen Bescheides dahingehend ab, 
daß für die Bezahlung von Haushaltshilfen im September 1982 ein Betrag 
von 385 S und für November 1982 ein solcher von gerundet 5 045 S als 
Sonderausgabe aus Mitteln der Tuberkulosehilfe übernommen werde. Für 
die Monate August und Oktober 1982 werde der Antrag wegen Richtsatz­
überschreitung abgewiesen. In der Begründung führte das Bundesministe­
rium für Gesundheit und Um:yeltschutz aus, daß nach dem Tuberkulosege­
setz die Wirtschaftshilfe die Ubernahme von Sonderausgaben umfasse, die 
infolge der durch die Erkrankung an Tuberkulose bewirkten besonderen 
Lebensumstände des Erkrankten für ihn und seine Familie entstehen, wenn 
deren Bestreitung unbedingt notwendig ist. Tuberkulosekranken, die mit 
dem Ehegatten im gemeinsamen Haushalt leben, ist ohne Anrechnung all­
fälliger Leistungen im Jahre 1982 ein monatliches Einkommen von 7726 S 
zu sichern. Dieser Betrag erhöht sich ab 1. Jänner 1982 um 582 S für jedes 
Kind des Erkrankten, für welches er Anspruch auf Familienbeihilfe habe. 
Bei Ermittlung des maßgebenden Richtsatzes komme die Zurechnung eines 
Steigerungsbetrages für die beiden Kinder der Eheleute Sr. jedoch nicht in 
Betracht, weil nicht die Erkrankte, sondern ihr Ehegatte die Familienbei­
hilfe für diese Kinder beziehe. Der in Rede stehende Steigerungsbetrag sei 
jedoch dem Tuberkulosegesetz nur dann anzurechnen, wenn der Erkrankte 
Familienbeihilfe beziehe. Die von den Beschwerdeführern angeführten Be­
träge für die Bezahlung der Haushaltshilfe seien durch keinerlei Unterla­
gen belegt, sodaß sie bei der Entscheidung über die vorliegende Berufung 
keine Berücksichtigung finden könnten. 

Ein im Bescheid vom 19. September 1983 unterlaufender Rechenfehler (das 
Frau St. täglich zustehende Familiengeld wurde für den Monat November 
1982 irrtümlich für 31 Tage berechnet) wurde umgehend berichtigt und 
eine Nachzahlung des sich aus dem Fehler ergebenden Differenzbetrages 
in der Höhe von 94 S veranlaßr. 
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Nach Abschluß des Verfahrens stellte die VA bei der Durchsicht des Ver­
waltungsaktes fest, daß der Beschwerdeführer höhere Aufwandsbeträge 
geltend gemacht hatte, als ihm schließlich zuerkannt wurden. Vom Bundes­
ministerium für Gesundheit und Umweltschutz wurden nämlich der Be­
rechnung die Lohnabrechnungen für die Beschäftigung von Haushaltshil­
fen zugrunde gelegt. Die Differenz bei dieser Berechnung bestand darin, 
daß die Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung nicht berücksichtigt 
worden waren, sodaß der für den Beschwerdeführer tatsächlich entste­
hende Aufwand doch größer war, als im Bescheid anerkannt. 

Am 20. Juni 1985 hob das Bundesministerium aufgrund des Prüfungsver­
fahrens der VA alle bisherigen Bescheide in dieser Angelegenheit auf. Mit 
Bescheid des Landeshauptmannes von Steiermark vom 29. August 1985 
wurden die Sonderausgaben zur Bezahlung der Kosten der Haushaltshilfe 
in Höhe von insgesamt 11 068 S aus Mitteln der Tuberkulosehilfe über­
nommen. 

Mit Bescheid des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz 
vom 3. März 1986 wurde schließlich auch der Bescheid des Ministeriums 
vom 7. Oktober 1985 von Amts wegen behoben und dem Berufungsvor­
bringen des Ehepaares St. in vollem Ausmaß stattgegeben. Die Sonderaus­
gaben zur Bezahlung einer Haushaltshilfe wurden insgesamt in Höhe von 
15723,52 S aus Mitteln der Tuberkulosehilfe übernommen. In der Begrün­
dung stellte das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz fest, 
daß nach den Bestimmungen des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 für 
Frau St. der Anspruch auf Bezug der Familienbeihilfe bestehe. Sie habe 
zwar gemäß § 11 Abs. 2 des Familienlastenausgleichsgesetzes zugunsten ih­
res Ehegatten auf den Bezug der Familienbeihilfe verzichtet, doch ändere 
dies nichts daran, daß auch Frau St. eine im Sinne des Tuberkul~segesetzes 
anspruchsberechtigte Person sei. Es ergebe sich daher für die Ubernahme 
der Sonderausgabe zur Bezahlung der Haushaltshilfe ein Richtsatz von 
8 890 S inklusive Richtsatzerhöhung für zwei Kinder. Auch die Ausgaben 
für die Haushaltshilfe wurden in der von den Berufungswerbern angegebe­
nen Höhe berücksichtigt. 

Der Beschwerdegrund konnte zwar im vorliegenden Fall aufgrund des Prü­
fungsverfahrens der VA behoben werden, doch bedurfte es einer - wie 
sich der Beschwerdeführer in seinem Dankschreiben an die VA ausdrückte 
- dreijährigen "Betreuung", um zu einem zufriedenstellenden Verfahrens­
abschluß zu gelangen. Gerade in Fällen wie diesem erscheint eine derartige 
Bearbeitungsda.~er unzumutbar, zumal die Hilfe der Behörde dringend er­
wartet wurde. Uberdies lag auch kein Sachverhalt vor, der ein langjähriges 
Ermittlungsverfahren gerechtfertigt hätte. Die VA hat daher auch dieser 
Beschwerde Berechtigung zuerkannt. 

2.2 Behördliche Versäumnisse im Zusammenhang mit Vollzug des Tierseuchen­
gesetzes 

28 

VA 10 - GU/84 Zl. IV-441.103/3-2/84 

A. A. aus Elixhausen, Salzburg, brachte bei der VA folgende Beschwerde 
vor : 
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Er sei als Land- und Forstwirtschaftsmeister an der Höheren Bundeslehran­
stalt für alpenländische Landwirtschaft in Ursprung/Elixhausen beschäftigt. 
Im Winter 1982/83 sei seine damals vierjährige Tochter Martina an der 
Krankheit "Abortus Bang" erkrankt. Da es sich um eine anzeigenpflichtige 
Tierseuche handelte, die nur in seltenen Fällen als Krankheit beim Men­
schen auftritt, wären die zuständigen Stellen verpflichtet gewesen, Erhe­
bungen durchzuführen. Dies sei aber gänzlich unterblieben, obwohl seit 
Dezember 1982 in dem angeschlossenen Lehrbetrieb der Schule in kürze­
ren und längeren Zeitabständen immer wieder bei Rindern Verwerfungs­
fälle aufgetreten waren. Erst im Oktober 1983 sei der eindeutige Nachweis 
für eine v:-erseuchung des schuleigenen Rinder~estandes. vorgelegen, ,;,or­
auf alle TIere gekeult werden mußten. Durch dIe Säumms des zuständIgen 
Tierarztes und das Nichtreagieren der Behörden auf die Anzeige des Kran­
kenhauses an das Gesundheitsamt sei es zu diesem hohen Verseuchungs­
grad gekommen. Der Beschwerdeführer wandte sich an die VA mit dem 
Ersuchen, ihn bei der Klärung des Schadenersatzanspruches seiner Tochter 
zu unterstützen. 

Durch Einsichtnahme in die bezughabenden Verwaltungs akten des Bun­
desministeriums für Gesundheit und Umweltschutz und der Salzburger 
Landesregierung konnte die VA folgenden Sachverhalt feststellen: 

Martina A. war im Winter 1982/83 erkrankt. Da die Krankheitsursache 
vom Hausarzt bzw. von einem Kinderfacharzt nicht festgestellt werden 
konnte, erfolgte am 25. Mai 1983 die Einweisung Martinas in das Kinder­
spital der Landeskrankenanstalt in Salzburg. Am 2. Juni 1983 lag der Be­
fund vor. Das Kind litt an einer Bang-Krankheit. Der Mensch infiziert sich 
durch Kontakt mit dem an Abortus Bang erkranktem Tier oder an dessen 
Ausscheidung. Auch kontaminierte Lebensmittel kommen als Infektions­
quelle in Frage. Bei Abortus Bang handelt es sich um eine Rinderseuche, die 
von bestimmten Bakterien hervorgerufen wird und bei Tieren zu einem 
frühzeitigen Ausstoß der Frucht (Verwerfung) führt. (Beim Menschen ver­
schiedene Symptome wie Fieber, Haut- und Darmentzündungen.) 

Aus den Angaben des Beschwerdeführers konnte geschlossen werden, daß 
sich Martina A. häufig in den Schulgebäuden der Höheren Bundeslehran­
stalt für alpenländische Landwirtschaft aufhielt und möglicherweise unge­
kochte Milch zu sich nahm. Noch am 4. Juni 1983 wurde vom Spital die im 
Epidemiegesetz 1950 vorgeschriebene Anzeige an die Bezirkshauptmann­
schaft Salzburg-Umgebung erstattet, die bei der Behörde am 6. Juni 1983 
einlangte. Tierarzt und Leiter der Schule wurden vom Beschwerdeführer 
bzw. seiner Gattin verständigt. 

Der Lehrbetrieb wies zu diesem Zeitpunkt einen Rinderbestand von ca. 
80 Stück auf. Gemäß dem Bang-Seuchengesetz in Verbindung mit der 
Bang-Seuchenverordnung, wonach auch in bangfreien Gebieten alle zwei 
Jahre Untersuchungen auf Bangfreiheit durchzuführen sind, hatte die letzte 
diesbezügliche Untersuchung des Schulbestandes am 11. Feber 1982 statt­
gefunden. Am 28. Juni 1982 war ein Verwerfungsfall aus dem Tierbestand 
der Schule festgestellt worden. Eine Anzeige gemäß § 11 des Bang-Seu­
chengesetzes wurde zwar unterlassen, doch dürfte es sich nach den Feststel­
lungen des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz nicht 
um einen Fall der Brucellose gehandelt haben. Das Muttertier wurde näm-
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lieh später erneut belegt und es war keines der Rinder, mit dem diese Kal­
bin jemals Kontakt hatte, an Bang erkrankt. Am 12. Dezember 1982 gab es 
den ersten Abortusfall im Stall der Bundeslehranstalt. Der herbeigerufene 
Tierarzt unterließ die Anzeige an die Gemeinde. Damit konnte auch keine 
Verständigung der Bezirksverwaltungsbehörde erfolgen. Die in der Bang­
Seuchenverordnung normierte Wiederholung der Blutprobe bei nicht­
bangpositiven Rindern zweimal nach Ablauf von je zwei Wochen fand 
nicht statt. 

Ab Mai 1983 ereigneten sich mehrere Verwerfungen. Diese wurden aus­
nahmslos zur Anzeige gebracht. Am 12. September 1983 verwarfen gleich 
drei Kühe. Nach dem achten Abortusfall verständigte der Beschwerdefüh­
rer einen ihm persönlich bekannten Beamten der Veterinärdirektion Salz­
burg. Am 14. September 1983 fand die erste Untersuchung des Schulbe­
standes durch das Veterinäramt der Bezirkshauptmannschaft Salzburg­
Umgebung statt. Die Blutproben und Föten wurden der Bundesanstalt für 
Virusseuchenbekämpfung Wien übersandt, die sechs zweifelhafte Bangre­
aktionen feststellen konnte. Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft 
Salzburg-Umgebung vom 27. September 1983 wurde das Ruhen der Aner­
kennung über die Bangfreiheit des Bestandes ausgesprochen. Am 28. Sep­
tember, 10. Oktober und 18. Oktober 1983 wurden unter Beiziehung der 
Zweiten Veterinärmedizinischen Universität Wien weitere Untersuchungen 
durchgeführt, wobei zunächst 10 zweifelhafte, dann 24 positive und 19 
zweifelhafte Bangreagenten festgestellt wurden. Am 24. Oktober 1983 er­
ließ die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung den Ausmerzbe­
scheid, wonach von 80 Rindern 59 Tiere abzugeben waren. Ebenfalls am 
24. Oktober 1983 zeigte das Veterinäramt an der Bezirkshauptmannschaft 
dem Gesundheitsamt die Erkrankung Martina A.'s an. 

Obige Darstellung der Ereignisse an der Höheren Bundeslehranstalt Ur­
sprung/Elixhausen ab Juni 1982 erscheint notwendig, da ihr eine Kette von 
Versäumnissen zu entnehmen ist, die zum einen Einzelpersonen, zum ande­
ren Behörden zur Last gelegt werden müssen. 

Bereits der erste Verwerfensfall im Juni 1982 wurde entgegen den Bestim­
mungen des Bang-Seuchengesetzes den Veterinärbehörden nicht zur An­
zeige gebracht. Der Tierhalter ist nämlich verpflichtet, jedes bei seinen Rin­
dern vorkommende vorzeitige Ausstoßen der Frucht binnen 24 Stunden der 
Gemeinde anzuzeigen. Stehen die Rinder unter Aufsicht, in der Obhut 
oder in Verwahrung anderer Personen (Hirten, Transportbegleiter und 
dergleichen), so haben auch diese Personen die Anzeige zu erstatten und 
überdies den Besitzer unverzüglich vom Verwerfen in Kenntnis zu setzen. 
Nur wenn eine dieser Personen oder der behandelnde Tierarzt Anzeige er­
stattet hat, entfällt diese Verpflichtung für die anderen. Im gegenständli­
chen Fall ist nicht eruierbar, unter wessen Aufsicht diese Kalbin stand und 
ob Schulleitung bzw. sachlich zuständige Schulbehörde vom Verwerfen 
Kenntnis erlangten. Tatsache ist, daß bei der Behörde keine Anzeige ein­
langte. 

Nach dem ersten Abortus im Stall des Schulgebäudes (Dezember 1982) un­
terließ der zugezogene Tierarzt nicht nur die Anzeige an die Gemeinde, 
sondern auch die zweimalige Wiederholung der Blutprobe nach Ablauf von 
je zwei Wochen, wie dies bei einem nicht-bangpositiven Untersuchungsbe-
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fund vorgeschrieben ist. Das Veterinäramt blieb auch in diesem Fall unin­
formiert. 

Der wohl am schwersten wiegende Vorwurf trifft die Bezirkshauptmann­
schaft Salzburg-Umgebung, die spätestens ab 6. Juni 1983 (Einlangen der 
Anzeige des Kinderspitales bei der Bezirkshauptmannschaft) Kenntnis von 
der Erkrankung Martina A.'s an Morbus Bang hatte. Unerklärbar ist, 
warum erst nach Intervention seitens der Landesregierung die erste amts­
ärztliche Untersuchung des Tierbestandes der Höheren Bundeslehranstalt 
stattfand; also erst am 14. September 1983. Kritisiert werden muß auch die 
unrichtige Ansicht der Bezirkshauptmannschaft, daß beim Abtransport von 
Bangreagenten kein Tierarzt anwesend sein müsse, und der Umstand, daß 
erst am 28. Oktober 1983 auch die von der Alm abgetriebenen Kalbinnen in 
die Bestandsuntersuchung einbezogen wurden. Daß erst am 27. Oktober 
1983 der eindeutige Nachweis von Abortus Bang gelang, ist im komplizier­
ten Nachweisverfahren begründet. 

Hinsichtlich eines allfälligen Schadenersatzanspruches mußte die VA dem 
Beschwerdeführer mitteilen, daß im Prüfungsverfahren der VA kein ein­
deutiges Verschulden einer Verwaltungsbehörde an dieser Erkrankung 
festgestellt werden konnte. Es bleibt nämlich dahingestellt, ob eine Anzeige 
des ersten Verwerfens im Juni 1982 durch den Tierhalter und sofortige Un­
tersuchungen dieser Kalbin den Ausbruch der Seuche und die Ansteckung 
Martinas verhindert hätten. Dies gilt auch für die Nachlässigkeit des Tier­
arztes im Dezember 1982. Die Frage des Schadenersatzes könnte nur im 
Zuge eines Beweisverfahrens geklärt werden, das anläßlich eines vom Be­
schwerdeführer als gesetzlicher Vertreter seiner Tochter eingeleiteten 
Schadenersatzprozesses gegen die Schulleitung bzw. den Tierarzt vom Ge­
richt durchgeführt werden müßte. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß der Beschwerde hinsichtlich der 
Tatsache, daß die erste Untersuchung des Tierbestandes der Höheren Bun­
deslehranstalt erst am 14. September 1983 stattgefunden hat, obwohl der 
Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung bereits im Mai 1983 Anzei­
gen über Verwerfungen zugegangen waren und bereits am 6. Juni 1983 die 
Anzeige des Kinderspitales betreffend die Erkrankung Martina A.'s ein­
langte, Berechtigung zuzuerkennen war. 

Die VA hat dieses Prüfungsergebnis sowohl dem Bundesminister für Ge­
sundheit und Umweltschutz als auch dem Landeshauptmann von Salzburg 
mit der Feststellung mitgeteilt, daß der vorliegende Fall ein sorgloses Ver­
halten der Behörden im Zusammenhang mit der Gesundheit von Menschen 
und Tieren zeigt. 

2.3 Rechtsauskunft bezüglich Krankenanstaltengesetz 
VA 42 - GU/85 Zl. IV-441.58612-2186 

Der Obmann des Elternvereines der Österreichischen Gesellschaft zur Be­
kämpfung der Cystischen Fibrose brachte bei der VA folgendes vor: 

Die Cystische Fibrose (Mucoviscidose) sei eine Erbkrankheit und gelte, da 
vor 10 bis 15 Jahren die meisten Kinder das erste Lebensjahr nicht überleb-
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ten, als Kinderkrankheit. Aufgrund des medizinischen Fortschrittes betrage 
die mögliche Lebenserwartung heute schon über 20 Jahre. Da aber nur 
Kinderärzte die nötige Erfahrung mit der Behandlung dieser Krankheit 
hätten, stelle sich die Frage, ob Patienten über 18 Jahren in Kinderkliniken 
behandelt werden können. 

Nach der dazu eingeholten Stellungnahme des Bundesministers für Ge­
sundheit und Umweltschutz ist die Mucoviscidose eine hereditäre Erkran­
kung, die in Österreich mit einer Häufigkeit von 1 :2500 bis 3000 Geburten 
auftritt. Ursache der Erkrankung ist eine Störung verschiedener Drüsen, 
die einen abnorm zusammengesetzten, zähen Schleim produzieren. Erste 
Symptome der Erkrankung treten meist bereits im ersten Lebensjahr auf. 
Diese Symptome stellen sich als schwerwiegende Belastungen im Bereich 
der Verdauung und im Herz-Lungen-Bereich dar. Aufgrund der Schwere 
des Krankheitsbildes sind zeitlebens wiederholt ambulante und stationäre 
Behandlungen dieser Patienten erforderlich. Da die frühzeitige Diagnose 
dieser Erkrankung schwierig ist und früher entsprechende therapeutische, 
insbesondere antibiotische Behandlungsmöglichkeiten nicht zur Verfügung 
standen, verstarben die meisten Patienten bereits im Kindesalter. Deshalb 
war dieses Krankheitsbild vor allem den Kinderärzten gut bekannt. Durch 
die verbesserten diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten errei­
chen nun Mucoviscidosekranke auch das Erwachsenenalter. 

Das Krankenanstaltengesetz des Bundes verbietet zwar die Aufnahme er­
wachsener Personen in A~.teilungen für Kinderheilkunde nicht ausdrück­
lich, doch gelten ~.uch für Arzte, die in Krankenanstalten tätig sind, die Be­
stimmungen des Arztegesetzes 1984. Danach haben Fachärzte ihre ärztli­
che Berufstätigkeit auf ihr Sonderfach zu beschränken. In diesem Zusam­
menhang ist nun wieder das Krankenanstaltengesetz zu beachten, in dem 
fest~elegt ist, daß mi~ der Führung von Abteilu!1gen fü~ die Beh~n~l~ngen 
besttmmter Krankheiten nur Fachärzte des emschlägigen medizinischen 
Sonderfaches betraut werden dürfen. Da die Behandlung erwachsener Pa­
tien~en durch Fachärzte fü~ Kinder~eilkunde gegen die gesetzli~hen. Vor­
schnften verstoßen würde, ist auch eme Aufnahme Erwachsener m Kmder­
abteilungen nicht möglich. 

Der nach dem Ärztegesetz vorgesehene Ausweg liegt d~.rin, daß der Arzt 
seinen Beruf allenfalls in Zusammenarbeit mit anderen Arzten (Konsiliar­
ärzten) auszuüben hat. Wenn auch die Behandlung und Betreuung des er­
wachsenen Mucoviscidose-Patienten durch die Beiziehung eines Facharztes 
für Kinderheilkunde als Konsiliararzt gewährleistet ist, so erachtet es die 
VA doch für notwendig, daß in Hinkunft Erscheinungsbild und Behand­
lungsmöglichkeiten dieser Kr~n~heit Berücksich~igung in. der Ausbildung 
der Fachärzte für Innere Medizm und Lungenhetlkunde fmden. 

3 Bundesministerium für soziale Verwaltung 

32 

Allgemeines 

Im Jahr 1986 war im Sozialbereich ein Ansteigen der Beschwerdefälle um 
99 auf 834 Einzelfälle zu beobachten. Damit wurde die VA von der Bevöl-
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kerung auch im abgelaufenen Berichtszeitraum zahlenmäßig am meisten 
mit Anliegen aus der Vollziehung bzw. Gesetzgebung des Sozialrechtes be­
faßt. 

Da die Entscheidung über eine Vielzahl von Leistungsansprüchen aus der 
Pensionsversicherung die Lösung von Rechtsfragen wie jene, ob Invalidität, 
Berufsunfähgikeit, Erwerbsunfähigkeit bzw. Hilflosigkeit vorliegt, voraus­
setzt und diese immer die Mitwirkung ärztlicher Sachverständiger erfor­
dert, ergeben sich aus dieser rechtlichen Situation nahezu zwangsläufig 
zahlreiche Beschwerden, die sich zwar unmittelbar gegen die getroffene 
Entscheidung des Sozialversicherungsträgers richten, aber indirekt das 
Gutachten des ärztlichen Sachverständigen in Zweifel ziehen. 

Ebenso war das noch im Berichtszeitraum anzuwendende schiedsgerichtli­
che Verfahren Gegenstand zahlreicher .~eschwerden, wobei als besonderer 
Mangel empfunden wurde, daß eine Uberprüfung der Beweiswürdigung 
des Schiedsgerichtes durch das Oberlandesgericht Wien als Berufungsge­
richt nicht möglich war. Durch das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz 
wurde die Möglichkeit g~schaffen, in zweiter Instanz die Beweiswürdigung 
des Erstgerichtes einer Uberprüfung zu unterziehen und allenfalls durch 
Beiziehung anderer Sachverständiger die Berichtigung ~iner unrichtigen 
Begutachtung herbeizuführen. Diese Möglichkeit einer Uberprüfung des 
Pensionsanspruches unter Aufrechterhaltung des bisherigen Stichtages be­
stand im abgelaufenen Berichtszeitraum noch nicht. Die VA verweist daher 
auch auf die im Einzelfall 3.6 dargestellten Auswirkungen der noch im Be­
richtszeitraum geltenden Rechtslage. 

Wie bereits im Neunten Bericht an den Nationalrat ausgeführt, hat die VA 
die Anregung einzelner Abgeordneter in der Diskussion über die Problema­
tik der Untersuchung durch ärztliche Sachverständige aufgegriffen und 
aufgrund von konkreten Beschwerden mit den Chefärzten der Pensionsver­
sicherungsanstalt der Arbeiter und auch der Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten Gespräche geführt. 

An die VA wurde~ nämlich Beschwerden herangetragen, daß die Untersu­
chungen von den Arzten in einer für die Betroffenen unangenehmen Weise 
geführt wurden. In einer Beschwerde wurde dazu ausgeführt, daß der un­
tersuchende Arzt des Pensionsversicherungsträgers die Beschwerdeführerin 
dazu verhalten habe, eine für sie schmerzhafte Körperhaltung einzuneh­
men und ihre diesbezüglichen Einwendungen (in Anwesenheit einer Be­
gleitperson) mit der Bemerkung "Sind's nicht so wehleidig!" abge~?-n habe. 
Die diesbezüglichen Gespräche haben ergeben, daß die leitenden Arzte bei 
Schulungen und Fortbildungen auf die bei der VA vorgebrachten Be­
schwerden hinweisen werden und Abhilfe zugesagt haben. 

Darüber hinaus hat die VA unter Berücksichtigung der Tatsache, daß 
durch das neue Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz mit Beginn des Jahres 
1987 ein verstärkter Bedarf an Gutachterärzt<:!1 zu erwarten war, Gesprä­
che mit dem Präsidenten der österreichischen Arztekammer sowie mit dem 
Obmann der Vereinigung der Gutachterärzte geführt. In diesen Gesprä­
chen hat die VA auch auf die immer wieder auftretenden Beschwerden, wie 
beispielsweise im Bereich der Durchführung der Untersuchungen oder der 
Dauer der Erstellung von Gutachten, hingewiesen und so an die Vertretung 
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der Ärzteschaft herangetragen. Im Bereich der Ärztekammer konnte sich 
~.ie VA davon überzeugen, daß auch in den Seminarveranstaltungen für 
Arzte, die die Bestellung zum Gutachter anstreben, auf die Probleme in die­
sem besonderen Arzt-Patient-Verhältnis hingewiesen wurde. 

Die Problematik der Begutachtung durch ärztliche Sachverständige ergibt 
sich jedoch nicht nur im Sozialbereich - hier wie bereits mehrfach berich­
tet auch im Bereiche der Kriegsopferversorgung - , sondern auch in ande­
ren Rechtsbereichen, wobei die VA insbesondere auf den Berichtsabschnitt 
über den Vollziehungsbereich des Bundesministers für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr hinweist. 

Doch nicht nur die Begutachtung durch ärztliche Sachverständige, auch die 
berufskundliehe Begutachtung erscheint nach Ansicht der VA problembela­
stet. Die Verweisung von Versicherten ohne Berufsschutz auf Berufe, die 
nur leichte Arbeit erfordern, wie beispielsweise Portier, erweist sich in der 
heutigen Zeit nicht nur aufgrund der gegebenen Situation des Arbeitsmark­
tes für die Betroffenen als besondere Härte. Die von den berufskundlichen 
Sachverständigen oft seit Jahrzehnten unverändert verwendeten Berufsbil­
der scheinen den nunmehr bestehenden Verhältnissen am Arbeitsmarkt 
nicht mehr zu entsprechen, sodaß auch bei den Berufen, auf die Versicherte 
mit dem Kalkül "leichte Arbeiten" aufgrund des vom berufskundlichen 
Sachverständigen erstellten Berufsbildes verwiesen werden, nicht ausge­
schlossen werden kann, daß kalkülsüberschreitende Tätigkeiten verrichtet 
werden müssen. Gerade in einer Zeit, in welcher der Flexibilität der Arbeit­
nehmer ein erhöhter Stellenwert eingeräumt wird, muß die Tatsache, daß 
es Arbeitnehmer gibt, die diese Anforderungen aufgrund ihres Gesundheits­
zustandes nicht mehr erfüllen können, eben dadurch berücksichtigt wer­
den, daß diese Arbeitnehmer als auf den allgemeinen Arbeitsmarkt nicht 
mehr verweisbar und damit als invalid (bzw. erwerbsunfähig) anzusehen 
sind. 

Bereits in mehreren Berichten hat die VA darauf hingewiesen, daß beson­
dere Probleme dadurch auftreten können, daß Betroffenen Pflegezulagen 
nach der Sozialhilfegesetzgebung oder Hilflosenzulagen entzogen werden, 
weil die Gewährung eines Hilflosenzuschusses im Sinne des ASVG nicht 
möglich war. 

Wie dazu bereits ausgeführt, kann diesen Beschwerdeführern nur sehr 
schwer erklärt werden, daß in verschiedenen rechtlichen Bereichen Begriffe 
wie beispielsweise "Minderung der Erwerbsfähigkeit" oder "Hilflosigkeit" 
verschiedene Bedeutung haben können. Die VA wiederholt daher im Sinne 
einer Verständlichkeit der Sozial gesetzgebung die Anregung, die schon im 
Vierten Bericht an den Nationalrat (Seite 26) aufgenommen wurde, den 
vom Gesetz verwendeten Begriffen einen gleichen Sinn zu unterlegen. 

Besonders unverständlich wird diese Verschiedenheit von Begriffsinhalten 
in jenen Fällen empfunden, in denen der Bundes- oder Landesgesetzgeber 
die Identität bzw. weitgehende Inhaltsgleichheit seiner Leistung mit einer in 
einem anderen Rechts~~reich normierten Leistung voraussetzt und wegen 
dieser vorausgesetzten Ahnlichkeit beider Leistungen nunmehr seine eigene 
Leistung, weil die andere nicht gewährt wird, wegfallen läßt. Wenn nun 
diese ähnlichen Leistungen nicht denselben Inhalt haben, wie dies z. B. im 
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Verhältnis der Pflegezulage nach dem Wien er Behindertengesetz zum Hilf-
10senzuschuß nach der gesetzlichen Pensionsversicherung der Fall ist, führt 
der Anfall einer Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung zum 
Wegfall einer bereits gewährten Pflegezulage nach dem Wiener Behinder­
tengesetz, wenn der Pensionist nach den übereinstimmenden Feststellungen 
des Pensionsversicherungsträgers und des Sozialgerichtes als Rechtsmittel­
instanz nicht hilflos im Sinne des ASVG ist. Dieselbe Konsequenz trifft 
auch Bezieher eines Ruhegenusses nach der Bundesbahn-Pensionsordnung, 
die Anspruch auf eine Hilflosenzulage haben. Tritt nun neben diesen Ruhe­
genußanspruch auch ein Pensionsanspruch nach dem ASVG, ist die über 
~ie Ablehnu,:g des Anspruches auf Hilflose~zuschuß ergangene rechtskräf­
tige Entscheidung für den Anspruch auf Htlflosenzulage nach der Bundes­
bahn-Pensionsordnung bindend. Obwohl also sowohl dem Hilflosenzu­
schuß aus der Pensionsversicherung als auch den obgenannten, nur subsi­
diär gebührenden Leistungen dieselbe Absicht des jeweiligen Gesetzgebers, 
nämlich den durch Krankheit oder Alter bedingten finanziellen Mehrbe­
darf abzudecken, zugrundeliegt, stellt der Hilflosenzuschuß den weitaus 
engeren Rechtsbegriff dar, der - weil er nicht abgestuft nach dem Grade 
der Hilflosigkeit gebührt - weitaus größere medizinische Einschränkun­
gen beim Pensionisten voraussetzt. 

Der Wegfall ähnlicher Leistungen erscheint nur dann gerechtfertigt, wenn 
ein Hilfiosenzuschuß nach dem ASVG tatsächlich ausbezahlt wird, weil an­
sonsten die Ablehnung eines Anspruches nach strengeren Rechtsvorschrif­
ten, wie dies jene nach dem ASVG über den Hilflosenzuschuß darstellen, 
den Wegfall von Leistungen in anderen Rechtsbereichen, in denen eine Ab­
stufung nach dem Grad der Hilfsbedürftigkeit erfolgt, bewirken würde. So­
mit würde eine Abhängigkeit der Leistung aus einem Rechtsbereich von 
einer anderen Leistung bestehen, obwohl beide Leistungen inhaltlich an­
dere Gewährungserfordernisse haben. 

Wie bereits in den vergangenen Jahren ergaben sich zahlreiche Beschwer­
den daraus, daß die Beschw~rdeführer nicht richtig informiert wurden oder 
daß die Bediensteten und Arzte der Sozialversicherungsträger gegenüber 
Versicherten nicht den richtigen Ton gefunden bzw. unqualifizierte Äuße­
rungen abgegeben haben. 

So wurde bei der VA Beschwerde darüber geführt, daß die Sozialversiche­
rungsträger in Vordrucken bzw. allgemein gehaltenen Schreiben Formulie­
rungen gebrauchen, die beim Adressaten den Eindruck erwecken, daß ihm 
sein Alter "vorgehalten" wird. Dies war insbesondere bei Schreiben über 
die Ablehnung von Anträgen auf Gewährung von Kurheilverfahren bzw. 
Kurkostenzuschüssen der Fall, wenn aus medizinischen Gründen, die sich 
unter anderem auch aus dem Alter des Antragstellers ergeben können, die 
beantragte Leistung nicht gewährt werden konnte. In einem Einzelfall emp­
fand es ein Beschwerdeführer als diskriminierend, daß ihm in einem diesbe­
züglichen Schreiben der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter in meh­
reren Sätzen mitgeteilt wurde, daß aufgrund des fortgeschrittenen Lebens­
alters die Bewilligung für das beantragte Heilverfahren nicht erteilt werde. 
Die VA nahm solche Beschwerdefälle zum Anlaß, mit der Pensionsversi­
cherungsanstalt der Arbeiter ein eingehendes Gespräch zu führen, in dem 
diese die Zusage erteilte, die in Beschwerde gezogenen Formulierungen in 
Hinkunft nicht mehr zu verwenden. 
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Zahlreiche Beschwerden ergaben sich auch daraus, daß die Träger der ge­
setzlichen Pensionsversicherung, ebenso wie die Arbeitsmarktverwaltung 
das in diesen Rechtsbereichen bestehende Antragsprinzip besonders forma­
listisch handhabten. Das Festhalten am Antragsprinzip setzt nach Ansicht 
der VA voraus, daß einerseits die Antragsteller richtig und vollständig in­
formiert v:erden und ander~rseits, da.~ auch jegliche mündliche Vors~rache 
aktenmäßig festgehalten wird, um Außerungen der Betroffenen, die auf 
eine AntragsteIlung schließen lassen, jederzeit rekonstruieren zu können. 
Darüber hinaus wäre es erforderlich, daß auch konkludente Handlungen 
von Versicherten, die auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus der 
Kranken-, Unfall- oder Pensionsversicherung bzw. Arbeitslosenversiche­
rung schließen lassen, Berücksichtigung finden. 

Die Auswirkungen der mit der 40. ASVG-Novelle (bzw. 9. GSVG- und 
8. BSVG-Novelle) ab 1. April 1985 (Auslaufen der wichtigsten Übergangs­
bestimmungen) durchgeführten Pensionsreform waren Gegenstand vieler 
Beschwerden von Betroffenen, die infolge Neuregelung der Wartezeit 
keine Pensionsansprüche mehr erwerben können, zu welchen sie bei Wei­
tergeltung der bis 31. Dezember 1984 in Geltung gestandenen Bestimmun­
gen bzw. auch nur bei früherer AntragsteIlung gelangt wären. Wenn es 
auch Absicht der Pensionsreform war, die Finanzierbarkeit der Pensions­
versicherung bis Anfang des n~chsten J~hrzehntes zu sichern, sieht si~h die 
VA veranlaßt, aufgrund der diesbezügbchen Beschwerden auf Auswirkun­
gen der gegenwärtigen Rechtslage hinzuweisen. 

Eines der Hauptanliegen der durch die Pensionsreform eingeführten Neu­
regelung der allgemeinen Anspruchsvoraussetzung für einen Pensionsan­
spruch war die Beseitigung des Erfordernisses der Anrechenbarkeit der 
Versicherungsmonate, auch "Halbdeckung" genannt. Es sollten bei Erfül­
lung der Wartezeit sämtliche Versicherungsmonate bei Berechnung der 
Leistung herangezogen werden und nicht bereits erworbene Versicherungs­
monate mangels Anrechenbarkeit unberücksichtigt bleiben. Ebenso sollte es 
wieder eine Bestimmung geben, wonach bei Erreichung einer gewissen An­
zahl von Beitragsmonaten die Wartezeit unabhängig von der Lagerung der 
Versicherungsmonate als erfüllt gelten sollte, sodaß nur mehr der Eintritt 
des Versicherungsfalles zum Entstehen des Leistungsanspruches notwendig 
sein sollte (sogenannte "ewige Anwartschaft"). Die anstelle der für die 
Halbdeckung erforderlichen Anrechnungszeiträume eingeführten Rahmen­
zeiträume, die letztlich ebenfalls eine Halbdeckung erfordern, sind aber 
nun viel starrer als die alten Bestimmungen, weil die Anzahl der erforderli­
chen Versicherungsmonate ab dem 50. Lebensjahr (bei Männern ab dem 
55. Lebensjahr) vom Lebensalter abhängig ist und Versicherte, die bis zu 
diesem Lebensalter die Wartezeit nicht erfüllt haben, die Wartezeit, die sich 
parallel zum Lebensalter erhöht und ihnen damit gleichsam "davonläuft" 
(nach dem Dauerrecht), nur dann erfüllen können, wenn sie so lange und 
so viele Versicherungsmonate (nämlich 180) erwerben, bis diese zeitlich zu­
nehmende Erhöhung der Wartezeit beim Höchstausmaß von 180 Versiche­
rungsmonaten endet. Dies ist im Großteil der Fälle den Versicherten auf­
grund ihres Alters und der Arbeitsmarktsituation gar nicht möglich, sodaß 
~ ersicherte, .di~ kn~pp vor dem P~nsi~nsalt~r in den letzten la~ren unter 
Vielen Schwiengkeiten Erwerbstäugkeiten im Vertrauen au emen Pen­
sionsanspruch aufgenommen haben, feststellen mußten, daß sie in diesen 
Jahren Beiträge entrichtet haben, ohne daraus jemals einen Anspruch zu er-
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werben. Umgekehrt sind Versicherte, die seit längerer Zeit nicht mehr be­
schäftigt waren und aufgrund der ihnen bekannten Bestimmungen des So­
zialversicherungs~echtes nie m~hr mit. einem Pensionsanspruch gerechn~t 
haben und daher In anderer Welse für Ihr Alter vorgesorgt haben, durch dIe 
Novelle zu unerwarteten Pensionsansprüchen gekommen. 

Wenn auch die Einführung der ewigen Anwartschaft positiv bewertet wer­
den kann, ist e!ne~ V er~icherten eine ges~tzliche Regelung nur seh:- schwer 
zu erklären, dIe einerseItS von der PrämIsse ausgeht, daß man bel fortge­
schrittenem Alter mehr Versicherungs monate für einen Pensions anspruch 
erworben haben muß, aber gleichzeitig dazu führt, daß ein Versicherter die 
Wartezeit nicht erfüllt, der - wäre er zu diesem Zeitpunkt bereits älter -
mit den von ihm erworbenen Versicherungsmonaten (in einem dann verlän­
gerten Rahmenzeitraum) die Wartezeit erfüllen würde. Da die Wartezeit 
aber nur dann erfüllt sein kann, wenn eine genau bestimmte Anzahl von 
Versicherungsmonaten in einem durch diese erforderliche Anzahl bestimm­
ten Rahmenzeitraum erworben wurde, erweist sich die neue Bestimmung 
als weitaus starrer als die alte Halbdeckung, .~ie bei jedem (neuen) Eintritt 
in die Versicherung geprüft werden mußte. Uberdies war auch im Fall der 
mit 1. Jänner 1985 durchgeführten Pensionsreform der Zeitraum zwischen 
der Beschlußfassung d~! einzelnen Gesetze und dem Inkrafttreten sowie 
die Geltungsdauer der Ubergangsbestimmung viel zu kurz, um Dispositio­
nen für die Inanspruchnahme von Leistungen zu ermöglichen. 

Gegenstand zahlreicher Beschwerden war auch im abgelaufenen Berichts­
zeitraum die Anrechnung fiktiver, also vom Gesetzgeber angenommener 
Einkünfte auf die Ausgleichszulage, auch wenn Erträgnisse aus den betref­
fenden landwirtschaftlichen Betrieben in der Realität nie (bzw. nicht mehr) 
erzielt werden können. So wurde beispielsweise eine Beschwerde an die VA 
h~rangetra.gen, die zum Inhalt h~tte., daß nach Z-yangsversteigerung land­
wlftschafthcher Flächen deren fIktive Erträge dIe Gewährung der Aus­
gleichszulage verhindern. Die VA konnte in diesem Fall den Beschwerde­
führer nur an den zuständigen Sozialhilfeträger verweisen. Damit trägt 
aber - wie im Falle der Gewährung der Ausgleichszulage, nur in etwas ge­
ringerem Ausmaß - der Steuerzahler die Differenz zwischen Pension und 
Sozialhilferichtsatz. Doch wird von den Betroffenen nicht nur der gerin­
gere Sozialhilferichtsatz als Härte empfunden, sondern auch der Umstand, 
nach einem arbeitsreichen Berufsleben als Bittsteller überhaupt auf Leistun­
gen aus Mitteln der Sozialhilfe angewiesen zu sein. Die VA regt aufgrund 
dieser Beschwerden neuerlich an, ehestmöglich flexiblere gesetzliche Rege­
lungen im Ausgleichszulagenrecht herbeizuführen. 

Auch im abgelaufenen Berichtszeitraum wurden an die VA vermehrt Be­
schwerden herangetragen, die die Abrechnungsmodalitäten der Sozialversi­
cherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft bei der Kostenvergütung von 
eingereichten Zahlungsbelegen (Arzthonorare bzw. Rechungen von Heil­
mitteln oder Heilbehelfen) zum Inhalt hatten. Wenn nämlich geldleistungs­
berechtigte Versicherte gleich mehrere Rechnungen oder Honorarnoten 
zum tarifmäßigen Kostenersatz aus der Krankenversicherung beim zustän­
d!g~n Kra~ker:versicherungsträg~r einreichen, haben sie keir:e Möglichk~it, 
dIe Ihnen Jeweils zustehenden LeIstungen zu überprüfen, weil nach der ein­
schlägigen Krankenordnung aus ökonomischen Erwägungen grundsätzlich 
kein Anspruch auf schriftliche Gegenüberstellung des Rechnungsbetrages 
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zum Leistungsbetrag besteht. Eine Aufschlüsselung der geleisteten Beträge 
wird nur auf besondere Rückfrage der Versicherten vorgenommen. Die VA 
vertritt jedoch die Auffassung, daß es als Serviceleistung gegenüber den 
Versicherten möglich sein müßte, die Abrechnung der zur Kostenvergü­
tung eingereichten Zahlungsbelege transparenter zu gestalten und eine 
Aufschlüss~.1ung der geleisteten Beiträge automatisch vorzunehmen. Damit 
wäre eine Uberprüfbarkeit der Kostenersätze ohne gesonderte Rückfragen 
der Versicherten möglich und würde die Beantwortung einer großen An­
zahl von Anfragen der Versicherten, die bei dieser Abrechnungsmodalität 
nur den tarifmäßigen Kostenersatz nicht nachvollziehen können, und der 
damit verbundene Verwaltungsaufwand wegfallen. 

Die VA hat deswegen Kontakt mit dem Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger sowie der Sozialversicherungsanstalt der gewerb­
lichen Wirtschaft aufgenommen. Sowohl der Hauptverband der öster­
reichischen Sozialversicherungsträger als auch die Sozialversicherungsan­
stalt der gewerblichen Wirtschaft schlossen sich der von der VA vertretenen 
Ansicht an, wobei die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt­
schaft mitteilte, daß sie überprüfen werde, durch welche Modifikationen 
der Informationsumfang unter wirtschaftlich vertretbaren Bestimmungen 
effektiv gest~igert werden könnte. Nach letztem Informationsstand wurden 
sowohl die Uberweisungsträger bei Bank- als auch bei Postüberweisungen 
bereits in der Richtung modifiziert, daß eine Gegenüberstellung der Rech­
nungsbeträge mit den Vergütungsbeträgen erfolgt. 

Aufgrund des unter 3.12 angeführten Einzelfalles sowie anderer gleichgela­
gerter Beschwerdefälle hat sich die VA auch mit der Verschreibung von ho­
möopathischen Heilmitteln und der daraufhin erfolgten Ablehnung der 
Kostenübernahme durch einzelne Krankenversicherungsträger auseinan­
dergesetzt. Der VA erscheint es bedenklich, wenn Träger der Krankenver­
sicherung den Kostenersatz für die erforderlichen homöopathischen Heil­
mittel grundsätzlich zunächst einmal ablehnen. Bereits im schiedsgerichtli­
chen Verfahren hat das Oberlandesgericht Wien in ständiger Rechtspre­
chung ausgeführt, daß auch nach den derzeit geltenden Richtlinien des 
Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger der Versi­
cherte dann Anspruch auf Kostenübernahme für homöopathische Heilmit­
tel hat, wenn dies infolge seines Leidenszustandes und nach den Ergebnis­
sen der Behandlung mit diesen Mitteln notwendig erscheint. Die derzeit 
geltenden Richtlinien des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversi­
cherungsträger sind so gefaßt, daß "grundsätzlich" keine Kostenüber­
nahme für homöopathische Arzneimittel gewährt werden kann. Nach An­
sicht der VA ist diese Fassung der Richtlinien zu eng, um eine entspre­
chende Versorgung der Bevölkerung mit homöopathischen Medikamenten 
(ohne daß es zuvor der Beschreitung des Rechtsweges beim Sozialgericht 
bedarf) zu gewährleisten. Die VA wiederholt daher ihre anläßlich ein.~r öf­
fentlichen Diskussion dieser Problematik erfolgte Anregung, durch Ande­
rung der Richtlinien des Hauptverbandes die Versorgung der Bevölkerung 
mit hom~opathis.chen ~rzneimitteln in je.nen Fäl.len zu e~le~chtern, in ?ene.n 
aus ärztlIcher SIcht dIe Behandlung mIt den 1m Spezlahtätenverzeichllls 
enthaltenen Arzneien einen gleichen Erfolg nicht erwarten läßt. 

Im Zusammenhang mit der Abfindung von Versehrtenrenten aus der Un­
fallversicherung wurden an die VA mehrere Fälle herangetragen, denen 
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sämtlich ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde liegt. Dabei handelt es sich um 
den Fall, daß die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt an einen Versehr­
ten, dessen Versehrtenrente nicht mehr als 25 % der Vollrente beträgt, mit 
der Frage herantritt, ob er die Zustimmung zur Abfindung erteilt. In diesen 
von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt als bloge "Informations­
briefe" bezeichneten Schreiben wird die Höhe der Abfindungssumme be­
kanntgegeben sowie dem Versicherten eine Frist zur Erteilung der Zustim­
mung gesetzt. Eine Information, wonach trotz Zustimmung der Anspruch 
auf Abfindung erst mit Erhalt des Bescheides erworben werde, ist in diesen 
Schreiben nicht enthalten. Nun ist in diesen an die VA herangetragenen Be­
schwerdefällen der Versehrte jeweils nach Erteilung der Zustimmung - je­
doch vor Erlassung des Bescheides - überraschend gestorben, wobei sein 
Tod in keinem der Fälle als Folge des Arbeitsunfalles anzusehen war. Der 
Unfallversicherungsträger hat in der Folge die von den Witwen gestellten 
Anträge auf Auszahlung der Abfindung unter Hinweis darauf abgelehnt, 
daß der Anspruch auf sämtliche Leistungen mit dem Tod erloschen wäre. 

Die gegen diese Bescheide erhobenen Klagen wurden von den Schiedsge­
richten wegen Unzulässigkeit des Rechtsweges zurückgewiesen, da im Hin­
blick auf das dem Versicherungsträger eingeräumte Ermessen bei der Ab­
findung ein klagefähiger Bescheid nicht vorliege. Einem von einer der Be­
schwerdeführerinnen erhobenen Rekurs wurde vom Oberlandesgericht 
Wien nicht Folge gegeben, welches auch aussprach, daß eine Fortsetzungs­
berechtigung gemäß § 408 ASVG nicht gegeben sei, da sich § 408 ASVG 
nur auf Leistungen beziehe, auf die ein durchsetzbarer Rechtsanspruch be­
stünde. 

Nach Ansich~ der VA ist nun - um künftig Härten zu vermeiden - ent­
weder eine Anderung der Praxis der Allgemeinen Unfall~ersicherungsan­
stalt oder der gesetzlichen Regelung erforderlich. Diese Anderung müßte 
in dem Sinn erfolgen, daß nach Erteilung der Zustimmung des Versicherten 
ein Rechtsanspruch gegeben ist, das heißt, daß die Zustimmung des Versi­
cherten der den Versicherungsträger bindenden Entscheidung nachgelagert 
ist. Damit hätte der Unfallversicherungsträger bereits vor Erstellung des 
Anbotes eine Entscheidung des zuständigen Selbstverwaltungskörpers über 
die Abfindung im konkreten Einzelfall herbeizuführen. Durch Erteilung 
der Zustimmung, also mit der Annahme des Anbotes, würde aus dem An­
spruch auf laufende Leistung ein Anspruch auf Abfindung. Für den Fall, 
daß der Versicherte vor Erhalt des Bescheides stirbt, könnte dann die 
Witwe das durch den Tod des Versicherten unterbrochene Verfahren unter 
den Bedingungen des § 408 ASVG fortsetzen (bezüglich der Vorbehalte 
der VA gegenüber der derzeitigen Vorgangsweise der Allgemeinen Unfall­
versicherungsanstalt siehe Einzelfall 3.5). 

Im Bereich der Kriegsopfer- bzw. Himerbliebenel1\"ersorgung hat die VA 
Beschwerden Berechtigung zuerkannt, die die Rückforderung von Leistun­
gen nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz betrafen. In diesen Fällen kam 
es zwar zunächst infolge von Unkenntnis der rechtlichen Bestimmungen 
zur Verletzung von Meldeverpflichtungen durch die Rentenbezieher, doch 
hat die zuständige Behörde nach Kenntnis des Rückforderungstatbestandes 
jahrelang keine Rückforderungsbescheide erlassen, sodaß die Rentenbezie­
her oft mit sechsstelligen Rückforderungen konfrontiert waren. Wenn auch 
in Einzelfällen die Landesinvalidenämter die Einbehalte von laufenden 
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Rentenbezügen mit geringen Beträgen vornehmen, ergibt sich doch für die 
Betroffenen eine jahre- bzw. jahrzehntelange Belastung, die von der Be­
hörde mitverursacht ist und noch die Hinterbliebenen im Todesfall trifft. 
Die VA verweist dazu auch auf den unter 3.9 angeführten Einzelfall und 
regt an, den Rückforderungszeitraum nach dem KOVG dahingehend ein­
zuschränken, daß bei Bescheiderlassung die Leistungen für maximal vier 
Jahre zurückgefordert werden dürfen. Damit hätte das Landesinvalidenamt 
den Rückforderungsbescheid spätestens nach einem Jahr ab Kenntnis vom 
Rückforderungstatbestand zu erlassen. Denn nach der derzeitigen Rechts­
lage können zu Unrecht empfangene Rentenbezüge und sonstige Geldlei­
stungen innerhalb von drei Jahren ab Kenntnis des Grundes der Rückzah­
lungspflicht zurückgefordert werden; der Zeitraum bis zur Erlassung des 
Bescheides unterliegt jedoch keiner Einschränkung. 

Dazu ist ergänzend festzuhalten, daß die VA im gesamten Sozialbereich 
berechtigte Beschwerden festzustellen hatte, die die überlange Dauer von 
Verfahren betrafen. Diesbezüglich ist auch auf die unter 3.7 und 3.14 ange­
führten Einzelfälle zu verweisen. 

Den Bereich der Arbeitsmarktverwaltung betreffend waren die bereits in 
den bisher vorgelegten Berichten aufgezeigten Schwerpunkte bei der Be­
schwerdeführung zu registrieren, welche ohne Entsprechung der von der 
VA bereits unterbreiteten Vorschläge zur Sanierung sicherlich auch weiter­
bestehen bleiben. 

In einem Beschwerdefall (Einzelfall 3.19) traten die bereits im Neunten Be­
richt an den Nationalrat (Seite 29) aufgezeigten ungleichen Anspruchsvor­
aussetzungen für weibliche Arbeitslose auf Notstandshilfe besonders kraß 
zutage. Der Bezieherin einer Notstandshilfe wurde diese eingestellt, nach­
dem ihr Ehegatte eine Beschäftigung angenommen hatte. Die inzwischen 
schwanger gewordene Frau verlor dadurch nicht nur den Anspruch auf 
Notstandshilfe, sondern auch auf Wochengeld und auf Karenzurlaubsgeld. 
Ohne dem erfolgreichen Einschreiten der VA hätte die Familie daher ge­
rade bei Eintritt von erhöhten Aufwendungen, die eine Mutterschaft erfah­
rungsgemäß mit sich bringt, eine wesentliche Einkommenseinbuße hinneh­
men müssen. Die Yf\ weist daher auf diese Ungleichbehandlung hin und 
regt neuerlich eine Anderung an. 

Durch eine im Berichtszeitraum eingebrachte Beschwerde wurde die VA 
auf eine weitere Ungleichbehandlung von Arbeitslosen aufmerksam. Wie 
sich anhand dieses Beschwerdefalles feststellen ließ, erleiden Arbeitslose, 
die sich einer nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz geförderten Schu­
lung unterzie~en, im ~ra.nkheitsfall .eine wesentli~he Benachteiligung ge­
genüber ArbeItslosen, dIe Im Bezug emer AlVG-LeIStung stehen. Nach den 
Bestimmungen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes erhalten Arbeitslose 
im Krankheitsfall Krankengeld in der Höhe des Leistungsbezuges. Diese 
Regelung fehlt jedoch für Bezieher von AMFG-Beihilfen. Nach der derzei­
tigen Rechtslage sind Personen, die eine Beihilfe nach dem AMFG bezie­
hen, in der Arbeitslosen-, Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung 
pflichtversichert. Es kommen somit für die Bemessung des Krankengeldes 
die Bestimmungen des ASVG zur Anwendung. Der Betrag der Beihilfe tritt 
an die Stelle des in § 125 ASVG genannten Arbeitsverdienstes und ist somit 
Bemessungsgrundlage für die Barleistungen aus dem Versicherungsfall der 
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Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit. Gemäß § 141 Abs. 1 ASVG beträgt 
das Krankengeld 50 % der Bemessungsgrundlage. Der Bezieher einer 
AMFG-Beihilfe erhält daher lediglich den halben Betrag an Krankengeld, 
der ihm als Bezieher von Arbeitslosengeld zustünde. Ein zur Weiterbildung 
bereiter Arbeitsloser wird somit im Krankheitsfall wesentlich schlechterge­
stellt als die übrigen Leistungsbezieher. Abgesehen von dieser Benachteili­
gung reicht aufgrund der. niedrigen Bemessungsgrundlage in de,! meisten 
Fällen das Krankengeld DIcht aus, den Lebensunterhalt zu bestreiten. 

Dazu konnte die VA feststellen, daß diese Härte auch von den zuständigen 
Stellen im Bundesministerium für soziale yerwaltung erkannt wurde. In ei­
nem diesbezüglichen Ressortentwurf zur Anderung des Arbeitsmarktförde­
rungsgesetzes und des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes waren legi­
stische Maßnahmen zur Beseitigung dieser Härtefälle vorgesehen. Die VA 
regt dazu an, bei der nächsten Anderung des Arbeitsmarktförderungsgeset­
zes und des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes diese Härtefälle, die 
durch die Ungleichbehandlung von arbeitslosen Personen verursacht sind, 
zu beseitigen. 

Einzelfälle 

3.1 Ablehnung der begünstigten Anrechnung von Versicherungszeiten durch die 
Pensionversicherungenstanstalt der Angestellten 
VA 234 - SV/83 Zl. 125.98312-5/85 

Anläßlich eines Sprechtages der VA führte L. S.-W. aus Innsbruck Be­
schwerde über die Ablehnung der Pensionsversicherungsanstalt der Ange­
stellten, Versicherungszeiten für jene Zeiträume begünstigt anzurechnen, in 
denen die Beschwerdeführerin aus Gründen der Abstammung in Form ei­
nes Studien- bzw. Berufsverbotes Nachteile in ihren sozialversicherungs­
rechtlichen Verhältnissen zwischen 1943 und 1945 erlitten habe. 

Die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten habe am 31. Oktober 
1978 einen Bescheid erlassen, in welchem über die Zeit der Inhaftierung 
der Beschwerdeführerin vom 4. August 1943 bis 24. August 1943 abgespro­
chen worden sei. Mit einem weiteren Bescheid vom 13. Mai 1980 habe die 
Pe,!sionsve~sicherungsanstalt der Angestellten. einen über den gefl:annten 
Zeitraum hmausgehenden Antrag auf Begünstigung wegen "entschiedener 
Sache" zurückgewiesen. Weitere diesbezügliche Anträge der Beschwerde­
führerin seien von der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten aus 
dem gleichen Grund zurückgewiesen worden. 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren nach Einsichtnahme in die Unterlagen 
der B.es.chwerdeführ~rin und nach Einholung einer Stellungnahme des Bun­
desmmlsters für soziale Verwaltung folgendes fest: 

Der Bescheidvordruck der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten 
F 50211-3.73 wies einen in drei Abschnitte (a - c) gegliederten Spruch 
auf: Abschnitt a) umfaßt jene Zeiten, deren Anrechnung mit der höchstzu­
lässigen Beitragsgrundlage erfolgt. Abschnitt b) ist im Bescheidvordruck für 
~ie Anrechnung amtlich bestätigte.r Zeit.en des ~ilitärdienstes in einer ~lli­
lerten Armee vorgesehen. Abschnitt c) ISt für die Anrechnung von Zelten 
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der Auswanderung vorgesehen. Allerdings weist der letztgenannte Ab­
schnitt auch zwei Sätze auf, die für die gesamten Zeiten, über die mit die­
sem Bescheid abgesprochen wird, Geltung haben sollen: "Die Anrechnung 
sämtlicher Zeiten erfolgt beitragsfrei." und "Eine weiterreichende Begün­
stigung wird a.bgelehnt." . Diese beiden ~ätze sind im Be~cheid~ormul~r 
F 50211-3.73 mcht hervorgehoben, und weist der Vordruck Im übngen kei­
nen Raum für eine Begründung (einer allfälligen Ablehnung eines Begeh­
rens) auf. In seiner Gesamtheit erscheint der Bescheid für solche Fälle kon­
zipiert, in denen üblicherweise einem Antrag auf begünstigte Anrechnung 
von Versicherungszeiten gemäß §§ 500 ff des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes vollinhaltlich stattgegeben wird. 

Die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten sprach mit Bescheid vom 
31 . Oktober 1978 unter Verwendung des dargestellten Vordruckes über die 
Anrechnung der Zeiten vom 4. August 1943 bis 24. August 1943 ab. Da der 
Satz "Eine weiterreichende Begünstigung wird abgelehnt." nicht ausrei­
chend hervorgehoben war und eine Begründung für den ablehnenden Teil 
des Bescheides der Beschwerdeführerin nicht zur Kenntnis gebracht wurde, 
stellte sie einen neuerlichen Antrag auf Anrechnung der Zeiten zwischen 
23 . März 1943 und 9. Mai 1945. Dieser Antrag wurde wegen "entschiede­
ner Sache" mit Bescheid vom 13. Mai 1982 rückgewiesen, der Antrag der 
Beschwerdeführerin auf Wiederaufnahme des Verfahrens mit Schreiben 
vom 23. August 1982 abgelehnt. Der von der VA um Stellungnahme er­
suchte Bundesminister für soziale Verwaltung wies im Prüfungsverfahren 
ebenso auf die ergangenen Entscheidungen der Pensionsversicherungsan­
stalt der Angestellten hin und sah - obwohl die VA auf die nach ihrer An­
sicht unzutreffenden Entscheidungen der Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten hinwies - keine Möglichkeit, die Pensionsversicherungsan­
stalt der Angestell~en zu einer weiteren Entscheidung über die Anträge der 
Beschwerdeführenn zu veranlassen. 

Erst nach öffentlicher Diskussion des vorliegenden Beschwerdefalles in der 
Sendereihe des ORF "Ein Fall für den Volksanwalt?" erklärte sich die Pen­
sionsversicherungsanstalt der Angestellten bereit, neuerlich ein Verfahren 
über die begünstigte Anrechnung der von der Beschwerdeführerin geltend 
gemachten Zeiten zwischen 1943 und 1945 durchzuführen. 

Die VA hat zu diesem Beschwerdefall erwogen: 

Gemäß §§ 500 ff des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes sind Zeiten, 
in denen Personen zwischen 1933 und 1945 aus politischen Gründen oder 
aus qründen der l\bsta~mung in ihren ~ozialversic:herungsrechtliche~ Ver­
hältmssen Nachteile erlitten haben, bel der PensIOnsberechnung mit der 
höchstzulässigen Beitragsgrundlage zu berücksichtigen. 

Die Beschwerdeführerin unterlag in dem hier strittigen Zeitraum vom 
23. März 1943 bis 9. Mai 1945 aus Gründen der Abstammung bzw. aus po­
litischen Gründen einem Studien- und Berufsverbot. Darüber hinaus wurde 
über sie eine sogenannte "Gauverweisung" ausgesprochen. Dazu vertritt 
die VA die Ansicht, daß die durch das NS-Regime gegen die Beschwerde­
führerin gesetzten Maßnahmen dem Begünstigungstatbestand der Arbeits­
losigkeit entsprechen. Für diese Ansicht sprechen nicht nur die Inhaftierung 
der Beschwerdeführerin durch die Gestapo, sondern auch der Umstand, 
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daß die Beschwerdeführerin, sobald dies möglich war, wieder ihr Studium 
fortgesetzt hat. 

Der über die begünstigte Anrechnung von Versicherungszeiten der Be­
schwerdeführerin ergangene Bescheid weist jedoch auch aus anderen Grün­
den einen schwerwiegenden Mangel auf: 

Nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz haben bei der Erlassung 
von Bescheiden die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfah­
rensgesetzes zu gelten. Demnach hat jeder Bescheid eines Sozialversiche­
rungsträgers (wie einer anderen Verwaltungsbehörde) eine Begründung zu 
enthalten, wenn dem Begehren eines Antragstellers nicht vollinhaltlich ent­
sprachen wird. 

Im vorliegenden Fall hat die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten 
im Bescheid vom 31. Oktober 1978 die Zeiten, in denen sich die Beschwer­
deführerin in Haft befand, begünstigt angerechnet und die Anrechnung 
ausreichend begründet. Jene Zeiten aber, in denen die Beschwerdeführerin 
durch ein Berufs- bzw. Studienverbot gehindert war, Versicherungs- oder 
Ersatzzeiten zu erwerben, wurden übergangen und mit dem überdies nicht 
ausreichenden Hinweis "Eine weitere Begünstigung wird abgelehnt." von 
der Anrechnung ohne jede Begründung ausgeschlossen. 

Diese Form der Entscheidung über Anträge von Parteien im Verwaltungs­
verfahren wurde bereits wiederholt von der VA beanstandet. Es erscheint 
der VA unzumutbar, wenn Behörden über Rechte und Verbindlichkeiten 
von Parteien im "Kleingedruckten" absprechen und über die getroffene -
hier überdies unklare - Entscheidung, mit der ein Begehren abgelehnt 
wird, keine Begründung geben. 

Da der VA nunmehr eine abschließende Mitteilung der Pensionsversiche­
rungsanstalt der Angestellten vorliegt, wonach eine Neuberechnung der 
Pension und eine Nachzahlung erfolgte, konnte der Grund der berechtig­
ten Beschwerde als behoben angesehen werden. 

3.2 Ablehnung einer Witwenpension für eine frühere Ehefrau 
VA 418 - SV/84 

T. L. aus Mauthen führte bei der VA Beschwerde, weil ihr die Pensionsver­
sicherungsanstalt der Arbeiter eine Witwenpension als frühere Ehefrau ei­
nes Versicherten nicht gewährte. Aufgrund dieser Beschwerde stellte die 
VA nach Einsichtnahme in die Unterlagen der Beschwerdeführerin und 
nach Anforderung der relevanten Gerichtsakten folgendes fest: 

Im Scheidungsprazeß vor dem Bezirksgericht Hermagor schloß die Be­
schwerdeführerin einen Unterhaltsvergleich, demzufolge ihr früherer Ehe­
gatte einen monatlichen Unterhaltsbetrag von 700 S zu leisten hatte. Wie 
die Beschwerdeführerin dazu gegenüber der VA ergänzend angab, bestand 
damals (7. Juni 1979) kein Anlaß, einen höheren Unterhalt zu fordern, weil 
ihre Einkünfte nur um einen verhältnismäßig geringen Betrag von den Ein­
künften des früheren Ehegatten abwichen. Allerdings enthielt dieser ge­
richtliche Vergleich eine folgenschwere Einschränkung: Die Regelung galt 
nur für die Dauer der aufrechten Ehe. 
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Am 24. November 1982 wurde die Ehe der Beschwerdeführerin aus dem al­
leinigen Verschulden des früheren Ehegatten geschieden. Zufolge erhöhter 
Kosten wegen verschiedener Erkrankungen und im Hinblick auf das zum 
Zeitpunkt der Klagseinbringung wesentlich höhere Einkommen des ge­
schiedenen Gatten (die Beschwerdeführerin hatte inzwischen einen Pen­
sionsantrag gestellt, der von der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter 
bewilligt wurde), beantragte die Beschwerdeführerin beim Bezirksgericht 
Hermagor die Zuerkennung eines monatlichen Unterhaltsbetrages von 
2 500 S ab 1. September 1983 und 3 200 S ab 1. Juli 1984. Die Einsicht­
nahme der VA in die Akten dieses Unterhaltsverfahrens ergab, daß das Ge­
richt in verfahrensökonomischer Weise vorgegangen war und keineswegs 
eine Verfahrensverzögerung vorlag. Allerdings verschlechterte sich der Ge­
sundheitszustand des früheren Ehegatten der Beschwerdeführerin während 
des Verfahrens, sodaß eine beantragte Verhandlung zu seiner Vernehmung 
im Landeskrankenhaus Laas nicht mehr stattfinden konnte. Der frühere 
Ehegatte der Beschwerdeführeri~. verstarb am 1. Juni 1984. Im zuletzt auf­
genommenen Protokoll ist eine Außerung der Beschwerdeführerin festge­
halten, wonach sich der verstorbene frühere Ehegatte bereit erklärt habe, 
eine Unterhaltsverpflichtung einzugehen. Am 6. Juni 1984 wurde das Ver­
fahren geschlossen. Das Urteil, mit dem der frühere Ehegatte der Be­
schwerdeführerin verpflichtet wurde, 2 500 S ab 1. Mai 1984 und 3 200 S 
ab 1. Juli 1984 an Unterhalt zu bezahlen, erging am 16. Juni 1984. Auch in 
diesem Urteil findet sich ein Hinweis darauf, daß der frühere Ehegatte der 
Beschwerdeführerin "prozeßmüde" geworden sei und seine Unterhaltsver­
pflichtungen anerkenne. 

Aufgrund des ergangenen Urteils stellte die Beschwerdeführerin den An­
trag auf Zuerkennung einer Witwenpension nach dem früheren Ehegatten. 
Der Klage gegen die Abweisung dieses Antrages gab das Schiedsgericht der 
Sozialversicherung für Kärnten statt und führte in der Begründung dieser 
Entscheidung aus, daß der Zeitpunkt des Ergehens des Urteils im Unter­
haltsprozeß nicht maßgeblich sei, sondern zu beachten wäre, ab welchem 
Zeitpunkt die Unterhaltspflicht festgelegt wird. 

In zweiter und letzter Instanz wies das Oberlandesgericht Wien das Klage­
begehren ab und stellte in dieser Entscheidung fest, daß im vorliegenden 
Fall eine Witwenpension nicht zu gewähren sei. Das Berufungsgericht 
schloß sich der Ansicht des Erstgerichtes nicht an, wonach der entschei­
dungswesentliche Zeitpunkt jener sei, ab welchem der Unterhalt zugespro­
chen wurde, wenn der Verpflichtete noch vor Urteilsverkündung stirbt. 
Auch die Argumentation des Erstgerichtes, wonach ansonsten die Zuerken­
nung einer Witwenpension von Zufälligkeiten (Erlassung des Urteils) ab­
hänge, konnte der Beschwerdeführerin nicht zu einer für sie günstigen Ent­
scheidung verhelfen. 

Die VA konnte im Hinblick auf die ergangenen richterlichen Entscheidun­
gen in der Sache selbst für die Beschwerdeführerin keine weiteren Maßnah­
men treffen, doch sieh~ sich die VA aufgrund dieses Beschwerdefalles zu 
folgenden rechtlichen Uberlegungen veranlaßt: 

Gemäß § 258 Abs.4 ASVG gebührt eine Witwen- oder Witwerpension 
nach dem Tod eines (einer) Versicherten, wenn dieser (diese) dem überle­
benden früheren Ehepartner zur Zeit seines (ihres) Todes Unterhalt (einen 
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Unterhaltsbeitrag) aufgrund eines gerichtlichen Urteiles, gerichtlichen Ver­
gleiches oder einer vor Auflösung der Ehe eingegangenen vertraglichen 
Verpflichtung zu leisten hatte. Dies solange als die Frau (der Mann) nicht 
eine weitere Ehe eingeht. 

§ 264 Abs. 4 ASVG bestimmt ausdrücklich, daß bei der Bemessung der 
nach der zuletzt genannten gesetzlichen Vorschrift zu gewährenden Wit­
wen- oder Witwerpension auf die Verpflichtung zur Zeit des Todes des 
früheren Ehepartners abzustellen ist. 

Aus dem Zusammenhalt dieser Gesetzesstellen leitet das Oberlandesgericht 
Wien - unter Berücksichtigung der Absicht des Gesetzgebers, jede denk­
bare Manipulation der Anspruchsvoraussetzungen auszuschließen - ab, 
daß das Unterhaltsurteil zum Zeitpunkt des Todes bereits ergangen sein 
müsse. Immerhin räumt der erkennende Senat im Urteil vom 23. Dezember 
1985 ein, daß im vorliegenden Fall der Verdacht einer Manipulation der 
Anspruchsvoraussetzung nicht bestünde; ja sogar, daß der Gesetzeswort­
laut eine andere Auslegung zulassen kö~ne; dennoch werde an der bisheri­
gen Rechtsprechung festgehalten. Eine Anderung der Situation könne nach 
Ansicht des Oberlandesgerichtes Wien nur der Gesetzgeber herbeiführen, 
wobei in Betracht käme, nicht auf den Zeitpunkt der Urteilsfällung, son­
dern auf den der Klagseinbringung abzustellen. 

Die VA schließt sich diesen Erwägungen deshalb nicht vollinhaltlich an, 
weil ja auch das Oberlandesgericht Wien einräumt, daß die wörtliche Aus­
legung des Gesetzes eine andere Entscheidungsgrundlage ergeben könnte. 
Dennoch scheint die Abstellung auf den Zeitpunkt der Klagseinbringung 
ein gangbarer Weg zur Vermeidung von Härten zu sein. 

Die VA regt darüber hinausgehend an, bei nicht eingeleiteten und - wie 
im vorliegenden Fall - nicht abgeschlossenen Verfahren die Frage der An­
spruchsberechtigung zumindest auf den gesetzlichen Unterhalt in Witwen­
oder Witwerpensionsverfahren als Vorfrage zuzulassen. Bei Vorliegen ei­
ner fiktiven Feststellung einer gesetzlichen Unterhaltsverpflichtung durch 
die Träger der gesetzlichen Sozialversicherung (wie dies in anderen Fällen 
und mit anderen Rechtswirkungen bei Bemessung der Ausgleichszulage 
aber auch im Bereich des Steuerrechtes durch die Finanzbehörden zu erfol­
gen hat) könnte ein Anspruch auf Witwen- oder Witwerpension festgestellt 
und auch so die Grundlage zur Vermeidung von Härten - wie im vorlie­
genden Fall - geschaffen werden. Die VA regt daher eine entsprechende 
Anderung des ASVG bzw. GSVG und BSVG an. 

3.3 Verspätete Gewährung einer österreichischen Teilpension nach dem Ab­
kommen über Soziale Sicherheit mit der Schweiz 
VA 585 - SV/84 

J. B. aus Fläsch in der Schweiz brachte bei der VA folgende Beschwerde 
vor: 

Er beziehe seit 1. Jänner 1986 eine Alterspension von der Versicherungsan­
stalt der österreichisch!,:n Eisenbahnen, die aufgrund der Abkommensbe­
stimmungen zwischen Osterreich und der Schweiz als Teilleistung berech-
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net worden sei. Bei der bescheidmäßigen Gewährung der österreichischen 
Teilpension habe er jedoch bemerkt, daß ihm die österreichische Alterspen­
sion bereits ab dem Zeitpunkt der Gewährung der schweizerischen Teilpen­
sion vom schweizerischen Rentenversicherungsträger im Jahre 1971 zuer­
kannt hätte werden können. In der verspäteten Gewährung der öster­
reichischen Teilleistung aus der Pensionsversicherung erblickte er einen 
Mißstand in der Verwaltung. 

Die VA stellte im prüfungsverfahren, in dem Stellungnahmen der Versiche­
rungsansta�t der Osterreichischen Eisenbahnen eingeholt wurden, folgen­
des fest : 

Der Beschwerdeführer hatte im Jahre 1971 anläßlich seiner in der Schweiz 
erfolgten Antragstelll;l,ng auf eine schweizerische Altersrente keine Angaben 
bezüglich seiner in Osterreich erworbenen Versicherungszeiten gemacht, 
sodaß der schweizerische Rentenversicherungsträger kein zwischenstaatli­
ches Pensionsfeststellungsverfahren gemäß den einschlägigen Abkommens­
bestimmungen einleiten konnte. Im Jahre 1985 wandte sich der Beschwer­
deführer erstmalig an die VA mit der Frage, ob er aus seinen öster­
reichischen Versicherungsmonaten einen Pensionsanspruch hätte. Auf­
grund der in der Folge erteilten Auskunft brachte er sodann beim zuständi­
gen schweizerischen Versicherungsträger einen Antrag auf eine Leistung 
aus der österreichischen Pensionsversicherung ein, der an die zuständige 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen weitergeleitet 
wurde. Mit Bescheid vom 31. Juli 1986 wurde ihm daraufhin ab 1. Jänner 
1986 eine österreichische Teil- (Alters-)pension zuerkannt. 

Aufgrund des Prüfungsverfahrens der VA hat die Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen den seinerzeitigen Antrag auf schweizerische 
Altersrente im Sinne des Art. 29 Abs. 2 des Abkommens über Soziale Si­
cherheit zwischen Österreich und der Schweiz auch als Antrag auf eine AI­
terspension gemäß § 253 ASVG gewertet, sodaß die österreich ische Teil­
pension mit Bescheid vom 23. Feber 1987 rückwirkend ab dem Stichtag 
1. Mai 1971 - nachdem der Versicherungsfall am 25 . April 1971 eingetre­
ten war - gewährt wurde. Die Nachzahlung in der Höhe von 
533891,50 S wurde dem Beschwerdeführer bereits angewiesen. 

N ach Ansicht der VA hätte der Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen schon zum Zeitpunkt der im Jahre 1985 erfolgten AntragsteI­
lung aufgrund der mitgeteilten Versicherungsmonate und des Alters des 
Beschwerdeführers auffallen müssen, daß dieser bereits eine Leistung aus 
der schweizerischen Altersversorgung bezogen hat; sie hätte daher bereits 
damals den schweizerischen Versicherungsträger im Sinne der obgenann­
ten Abkommensbestimmungen um Bekanntgabe des Datums der erstmali­
gen AntragsteIlung ersuchen müssen. 

Aufgrund dieses Prüfungsergebnisses erkannte die VA der Beschwerde Be­
rechtigung zu. Da noch im Zuge des Prüfungsverfahrens der Beschwerde­
grund durch die Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen be­
hoben wurde, waren weitere Veranlassungen durch die VA nicht notwen­
dig. 
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3.4 U nzureichender Versicherungsschutz in der Schülerunfallversicherung 
VA 408 - SV /85 Zl. 128.877/1-4/86 

G. F. aus Treubach, Salzburg, hat bei der VA Beschwerde darüber geführt, 
daß der Antrag auf Gewä.hrung von Leistungen ~us ?er Unf.allversicherung 
nach dem Unfall, den seIn Sohn Georg als 13-Jähnger erlitten habe, von 
der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt abgelehnt worden sei. Das 
nach Beschwerdeerhebung durchgeführte gerichtliche Verfahren über die 
Klage des Beschwerdeführers gegen den ablehnenden Bescheid endete in 
erster Instanz zunächst mit einer teilweisen Stattgebung des Klagebegeh­
rens. Der von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt gegen das Urteil 
erhobenen Berufung gab das Oberlandesgericht Wien als zweite und letzte 
Instanz statt und änderte das Urteil im Sinne einer gänzlichen Klagsabwei­
sung ab. 

Der dem Beschwerdefall zugrundeliegende Unfall ereignete sich während 
einer Mittagspause auf einem ca. 100 m von der Schule entfernten Kinder­
spielplatz. Der Grund, warum der 13-jährige Sohn des Beschwerdeführers 
die einstündige Mittagspause von 11.50 Uhr bis 12.50 Uhr wie viele andere 
Kinder auch an dem in nur geringer Entfernung von der Schule befindli­
chen Spielplatz zubrachte, lag darin, daß es für ihn unmöglich war, wäh­
rend dieser Zeit die Entfernung nach Hause und zur Schule zurück mit 
dem Bus zu bewältigen. Dabei kam es am 27. März 1985 zu einem un­
glücklichen Sturz von der Kinderschaukel, bei dem sich der Sohn des Be­
schwerdeführers eine Gehirnerschütterung und eine Verrenkung zwischen 
sechstern und siebentern Halswirbel mit Verhakung und nachfolgender 
Querschnittlähmung zuzog. Rechtlich bedeutet dies, daß bei ihm eine Min­
derung der Erwerbsfähigkeit von 100 .. % besteht, sowie Hilflosigkeit im 
Sinne des Gesetzes vorliegt. Mit einer Anderung des Zustandes bzw. auch 
nur einer Beseitigung der Hilflosigkeit kann nicht gerechnet werden. 

Aus Anlaß dieses tragischen Einzelfalles scheint es der VA angezeigt, eine 
Änderung jener gesetzlichen Bestimmung anzuregen, die Grundlage für die 
Entscheidung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt als auch der Ent­
scheidung des Oberlandesgerichtes Wien war. Die Allgemeine Unfallversi­
cherungsanst~lt ~owie das O.berlandesgericht Wien hab~n nämlich ausge­
hend vom Kntenum des örtltchen Zusammenhanges zWischen dem Unfall 
und der die Versicherung begründenden Schulausbildung im Beschwerde­
fall das Vorliegen dieses örtlichen Zusammenhanges verneint und den Un­
fall mangels Konnexes zur Schule als einen Freizeitunfall qualifiziert, wo­
bei das Oberlandesgericht ausgesprochen hat, daß der Gesetzgeber den 
Schutzbereich der Unfallversicherung dadurch genau determinierte, daß er 
die Fälle, die sich außerhalb des Schulbetriebes ereignen und die in den Un­
fallversicherungsschutz einbezogen werden sollten, genau genannt hätte. 
Der beschwerdegegenständliche Fall kann nun weder unter einem dieser 
Tatbestände noch unter den Bestimmungen des Unfalles während des 
Schulbetriebes erfaßt werden, da einer Unterordnung unter eine dieser Be­
stimmungen dadurch, daß die Mittagspause notwendigerweise als Erho­
lungszeit zur Ausbildungszeit dazugehört, letztlich die Zuordnung dieser 
Zeit zum Schulbetrieb, der Zuordnung des beschwerdegegenständlichen 
Unfalles zum Schulbetrieb aber die örtliche Entfernung vom Schulgebäude 
entgegensteht. 
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Nach Ansicht der VA beruht diese gesetzliche Härte aber darauf, daß bei 
Einfüh~ng der Schül~runfallversich.erung die Formulierungen der her­
kömmlichen Unfallversicherung der Im Erwerbsleben stehenden Personen 
auf den schulischen Bereich übertragen wurden, wobei nur gewisse Be­
zeichnungen geändert wurden, ohne daß die spezielle Situation der Schüler 
berücksichtigt wurde. So gibt es, obwohl sich bereits ein Großteil der Schü­
ler ab einem gewissen Alter in den Mittagspausen - insbesondere im länd­
lichen Bereich - die Nahrungsmittel selber besorgt und diese Tatsache 
auch von den Schulen, die immer seltener Verpflegung anbieten, und von 
den Eltern, die ihren Kindern ein erhöhtes Taschengeld zur eigenen Verfü­
gung bereitstellen, Rechnung getragen wird, keine zum § 175 Abs. 2 Ziff. 7 
ASVG .analoge Besti~m~ng, wonach die V erri.chtung lebens~otwe!ldi~er 
persönlicher Bedürfmsse m der Nähe der AusbIldungsstätte emschlleßlIch 
des Weges hin und zurück unter Unfallversicherungsschutz steht. Das Er­
fordernis des örtlichen Zusammenhanges besitzt nach Ansicht der VA im 
Hinblick auf die im Vordergrund stehende Tatsache, daß die Zeit der Mit­
tagspause in die Ausbildungszeit eingerechnet wird, eine zu große, weil ei­
genständige Bedeutung, die auf die spezielle Situation dez:. Schüler keine 
Rücksicht nimmt und sich nur aus der zu wenig bedachten Ubernahme des 
Kausalitätsprinzipes aus der Unfallversicherung der Erwerbstätigen erklärt. 
Die Erholung auf einem Kinderspielplatz, der von der Schule meist inso­
ferne Rechnung getragen wird, als die Einrichtungen zur Erholung auf 
dem Schulgelände deswegen nicht erweitert werden, sollte daher nicht nur 
wegen der örtlichen Entfernung als bloßer Freizeitunfall angesehen wer­
den. Dazu kommt, daß im gegenständlichen Fall die Unfallversicherung 
das Risiko einer Fahrt nach Hause und zurück übernommen hätte. In den 
Fällen, in denen zeitlich eine Heimfahrt nicht möglich ist, sollte daher so­
wohl die Erholung auf einem Spielplatz als auch die Verrichtung lebensnot­
wendiger persönlicher Bedürfnisse einschließlich des Weges hin und zurück 
unter Unfallversicherungsschutz stehen. Nur so könnte der Selbständigkeit 
der Schüler bei der Verpflegung als auch der Erholung während des Schul­
tages, welche sowohl von den Eltern als auch von den Schulen in zuneh­
mender Weise bereits vorausgesetzt wird, auf dem Gebiet der Unfallversi­
cherung Rechnung getragen werden, da sonst einem unleugbaren gesell­
schaftlichen Faktum keinerlei rechtliche Entsprechung im Sinne einer Aus­
dehnung des Unfallversicherungsschutzes auf diesem Bereich gegenüber­
stünde. Man kann nämlich nach Ansicht der VA nicht einerseits die Tatsa­
che, daß die Schüler viel früher eine gewisse Selbständigkeit erreichen und 
diese Selbständigkeit auch von den Institutionen und von den Eltern bei ih­
ren Verantwortlichkeiten berücksichtigt wird, begrüßen und andererseits 
diese allgemein erw~nschte S~lbst~ndig.keit ~nt~r keinerlei Versicherungs­
schutz stellen. Da Sich offensichtlich die bel Emführung der Schüler-Un­
fallversicherung bestehenden Umstände geändert haben, müßte nach An­
sicht der VA der Unfallversicherungs schutz dieser tatsächlichen Situation 
angepaßt werden. Ansonsten müßten nämlich die Schulen wieder dazu zu­
rückkehren, die Verpflegung sämtlicher Schüler zu gewährleisten sowie 
Einrichtungen samt Beaufsichtigung auf den Schulgeländen zur Verfügung 
zu stellen, in denen dann die Schüler die Pausen verbringen können. 

Soziale Härte durch Nichtauszahlung der Abfmdung einer Versehrtenrente 
VA 567 - SV /85 Z1. 126.738/2-5/86 
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E. L. aus Mänchhof, Burgenland, führte bei der VA Beschwerde darüber, 
daß die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt die Auszahlung der Abfin­
dung der Versehrtenrente ihres verstorbenen Ehegatten mit der Begrün­
dung abgelehnt hätte, daß durch den Tod des Ehegatten der Anspruch auf 
laufende Leistung erloschen sei und daher eine Abfindung dieses Anspru­
ches nicht mehr möglich sei. 

Folgender Sachverhalt konnte im Prüfungsverfahren festgestellt werden: 

R. L. erlitt am 25. August 1977 im Alter von 15 Jahren einen Arbeitsunfall, 
durch den seine Erwerbsfähigkeit so gemindert wurde, daß er ab 8. Juli 
1979 eine Versehrtenrente in der Höhe von 25 % der Vollrente erhielt. In 
wiederholten Schreiben ab 1983 wurde R. L. mitgeteilt, daß mit seiner Zu­
stimmung die Versehrtenrente abgefunden werden könnte, wobei ihm je­
desmal die genaue Höhe des Abfindungsbetrages mitgeteilt wurde. Von 
diesen Anboten machte er zunächst keinen Gebrauch, weil er zu diesem 
Zeitpunkt noch unverheiratet war und eine Alimentationspflicht für einen 
unehelichen Sohn zu erfüllen hatte. Nach der Eheschließung mit der Mut­
ter seines unehelichen Kindes und der Geburt von Zwillingen ergab sich die 
Notwendigkeit für die Schaffung eines Eigenheimes, weshalb sich R. L. am 
12. Dezember 1985 entschloß, auf ein weiteres Schreiben der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt hin im Rahmen einer Vorsprache in der Landes­
stelle Graz die Zustimmung zur Abfindung seiner Versehrtenrente zu ertei­
len. Vier Tage nach diesem Ereignis verstarb R. L. im Alter von 23 Jahren 
bei einem privaten Autounfall. Der in der Folge von der Beschwerdeführe­
rin gestellte Antrag auf Auszahlung der Abfindung wurde von der Allge­
meinen Unfallversicherungsanstalt abgelehnt, weil der Anspruch auf Ver­
sehrtenrente mit dem Tod erloschen sei. Eine Witwenrente aus der Unfall­
versicherung konnte der Beschwerdeführerin, da der Tod nicht Folge des 
Arbeitsunfalles war, ebenfalls nicht gewährt werden. Im Hinblick auf die fi­
nanziellen Schwierigkeiten der Beschwerdeführerin und ihrer drei Kinder 
wurde ihr von der Allgemeinen Unfallversicherungs anstalt eine einmalige 
Leistung aus dem Unterstützungsfonds in der Höhe von 12 000 S gewährt. 

Im Rahmen des Prüfungsverfahrens der VA wurde auch eine Stellung­
nahme des Bundesministers für soziale Verwaltung eingeholt, der sich je­
doch unter Hinweis auf die derzeit geltende Rechtslage der von der VA 
vorgetragenen Argumentation nicht anschloß. Die von der Allgemeinen 
U nfallversicher~ngsanstalt gehandhabte Praxis wi~ auch die ges~tzliche Re­
gelung der Abfmdung der Unfallrente führt nämlich nach AnsIcht der VA 
nicht nur dazu, daß die Hinterbliebenen des Versehrten keine Abfindung 
erhalten, sondern erzeugt im Versehrten ein Vertrauen auf Auszahlung der 
Abfindung. Damit erfolgen finanzielle Dispositionen des Versehrten, ob­
wohl die Auszahlung unter anderem noch an die Bedingung geknüpft ist, 
daß die Zustimmung des Selbstverwaltungskörpers erfolgt und er die Zu­
stellung des Bescheides erlebt. 

Die von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt verwendeten "Infor­
mationsbriefe" lassen - wie die VA festgestellt hat - nicht erkennen, daß 
erst mit Zustellung des Bescheides über die Abfindung ein Anspruch gege­
ben ist, sondern erwecken in dem Versicherten das Vertrauen, daß durch 
seine Erteilung der Zustimmung sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind. 
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In konsequenter Fortführung der Argumentation, daß das Anbot an den 
Versicherten nach Erteilung seiner Zustimmung noch einer Beschlußfas­
sung des Vorstandes bedürfe, wäre überdies auch der Vorstand nicht bedin­
gungslos an die Vorgangsweise des Büros der Anstalt gebunden, welches 
diese "Informationsbriefe" verschickt. Eine Selbstbindung an die nach au­
ßen tretende Vorgangsweise des Büros der Anstalt würde wiederum einen 
allgemeinen Beschluß des Vorstandes in diesem Sinne voraussetzen, da 
sonst der Vorstand die ihm vom Gesetz zustehende Entscheidungsbefugnis 
in nicht zulässiger Weise an das Büro der Anstalt abgetreten hätte. 

Da dem Vorstand aber rein rechtlich eine Ablehnung möglich wäre, müßte 
auch das "Informationsschreiben" an den Versicherten diese Information 
enthalten. Damit steht aber neben dem Erleben der Zustellung des Beschei­
des durch den Versehrten die Auszahlung der Abfindung noch unter der 
weiteren Bedingung, daß dem Entsenden des "Informationsschreibens" 
durch den Versicherungsträger notwendigerweise eine Entscheidung des 
Vorstandes vorausgegangen ist. Dies ist auch der Ausgangspunkt der 
Rechtsauffassung der VA. Wenn eine Bindung des Vorstandes der Allge­
meinen Unfallversicherungsanstalt an das Anbotschreiben bezüglich der 
Abfindung aufgrund einer vorangegangenen Entscheidung des Vorstandes 
angenommen werden muß, dann enthält dieses Schreiben den Charakter ei­
nes Anbotes, welches durch die Zustimmung des Versicherten angenom­
men wird. Die Tatsache, daß also die Vorgangsweise des Büros der Anstalt, 
"Informationsbriefe" zu entsenden, eine Entscheidung eines Selbstverwal­
tungsorganes, wonach die Anstalt an diese Anbote gebunden ist, was auch 
daran zu entnehmen ist, daß dieses Schreiben keinerlei Hinweis der Mög­
lichkeit einer Revidierung der Anstaltsmeinung enthält, voraussetzt, müßte 
nach Ansicht der VA dazu führen, daß der Vorstand bereits vor Entsen­
dung der "Informationsbriefe" in den konkreten Einzelfällen die Abfin­
dung beschließt, dessen Auszahlung dann n.~r mehr an die Erteilung der 
Zustimmung des Versicherten geknüpft ist. Uberdies muß die Prüfung, ob 
ein Leistungsanspruch, der abfindbar ist, noch besteht, wie auch sonst im 
Sozialversicherungsrecht zu einem eindeutig bestimmten Zeitpunkt erfol­
gen, der nach Ansicht der VA der Zeitpunkt der Zustimmung des Versi­
cherten zum Anbot des Versicherungsträgers ist. Die derzeit geübte Vor­
gangsweise, den Erhalt eines Bescheides als den entscheidenden Zeitpunkt 
heranzuziehen, scheint der VA - abgesehen davon, daß dieser Zeitpunkt 
allein in der Disposition des Versicherungsträgers liegt - unhaltbar, da aus 
dieser Praxis auch nicht abzuleiten ist, ob der Versicherte nun den Tag der 
Zustellung des Bescheides erleben muß oder ob er den - ohne Rückschein 
zugestellten - Bescheid persönlich übernehmen muß. 

Durch die von der VA vorgeschlagene Vorgangsweise fiele die Entschei­
dung, ob dem Versehrten ein Anbot gemacht wird, weiter in das Ermessen 
des Versicherungsträgers, der nur gleichzeitig mit dieser Entscheidung 
auch den Beschluß über die Abfindung treffen müßte, was er derzeit aber 
damit, daß er diesen Beschluß letzIich nur mehr an die Zustimmung des 
Versicherten knüpft, tatsächlich auch ohnehin in dieser Weise handhabt. 
Das d.~gegen vorgebrachte Argument, wonach der Aufwand, der durch 
diese Anderung im Einzelfall erforderlich wäre, im Einzelfall weitgehend 
verlorengehe, da eine beträchtliche Anzahl der angeschriebenen Renten­
empfänger nicht reagiere, schei~t i,? ~inblic~ darauf nicht ~achvollziehbar, 
daß dadurch solche Härten, wie sie m den m der VA vorliegenden Fällen 
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aufgetreten sind, und wovon der einzelne Fall nicht mehr als bloßer Einzel­
fall abgetan werden kann, verhindert werden könnte. 

3.6 Berufsunfähigkeitspension - Ablehnung im schiedsgerichtlichen Verfahren 
VA 627 - SV/85 

H. M. aus Wien hat bei der VA Beschwerde darüber geführt, daß ihr An­
trag auf Berufungsunfähigkeitspension sowohl von der Pensionsversiche­
rungsanstalt der Angestellten als auch nach Erhebung einer Klage durch 
das Schiedsgericht der Sozialversicherung für Wien und in letzter Instanz 
vom Oberlandesgericht Wien abgelehnt wurde, obwohl mehrere von ihr 
vorgelegt.e und. der Pensionsversi~herungsanstalt der Angestellten sowie 
dem Schledsgencht der S041alverslcherung zur Verfügung stehende Gut­
achten für ihren Standpunkt gesprochen hätten. 

Wie im Prüfungsverfahren der VA festgestellt werden konnte, hat die Be­
schwerdeführerin am 17. September 1984 einen Antrag auf Berufsunfähig­
keitspension gestellt. Gegen den ablehnenden Bescheid der Pensionsversi­
cherungsanstalt der Angestellten erhob die Beschwerdeführerin Klage an 
das Schiedsgericht der Sozialversicherung für Wien, welches nach Einho­
lung von Sachverständigengutachten aus mehreren medizinischen Fachge­
bieten sowie Durchführung einer mündlichen Streitverhandlung den An­
spruch der Klägerin auf Berufsunfähigkeitspension ablehnte. Das Oberlan­
desgericht Wien gab der gegen das Urteil des Schiedsgerichtes gerichteten 
Berufung nicht Folge. 

Wenn auch die Überprüfung der Entscheidungen des Schiedsgerichtes und 
des Oberlandesgerichtes Wien sowie der ihnen zugrundeliegenden Sach­
verständigengutachten nicht möglich war, weil eine solche Prüfung nicht in 
die Zuständigkeit der VA fällt, so schien es der VA im konkreten Fall so­
wohl im Hinblick auf die Sachlage als auch auf die Rechtslage angezeigt, 
einen Sachverständigen für Neurologie zu bestellen, dessen Gutachten die 
Beschwerdeführerin in einem aufgrund eines neuerlichen Antrages einzulei­
tenden Verfahren vor dem Versicherungsträger bzw. einem allfälligen Ge­
richtsverfahren zu unterstützen. Wie die VA nämlich in vielen an sie heran­
getragenen Beschwerdefällen feststellen mußte, setzten sich die gerichts­
ärztlichen Sachverständigen zumindes~. vor Einführung des Arbeits- und 
Sozialgerichtsgesetzes mangels einer Uberprüfbarkeit der Feststellungen 
und der Beweiswürdigung im Rechtsmittelverfahren mit den von der Pen­
sionswerberin vorgelegten Gutachten nur unvollständig auseinander, ob­
wohl es sich dabei zum Großteil um Gutachten von Fachärzten und auch 
allgemein gerichtlich beeideter Sachverständiger handelte. Da diese vorge­
legten Gutachten nur als Privatgutachten angesehen wurden, hätte von den 
Pensionswerbern eine Gegenüberstellung des Gerichtsarztes mit dem Pri­
vatgutachter beantragt werden müssen, wobei auch die Unterlassung einer 
beantragten Gegenüberstellung nicht unbedingt zu einer vom Oberlandes­
gericht Wien berücksichtigten Mangelhaftigkeit der Sachverhaltsfeststel­
lung geführt hätte. Im beschwerdegegenständlichen Fall wurden von der 
Beschwerdeführerin zwei Gutachten vorgelegt, mit welchen sich die Ge­
richtsärzte, die bei der Beschwerdeführerin weitaus geringere Einschrän­
kungen feststellten, nicht in ausreichender Weise auseinandersetzten bzw. 
ihre Abweichungen von diesen in keiner Weise begründeten. 
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Nach einem auch der VA vorliegenden Gutachten aus dem Jahr 1985 war 
die Beschwerdeführerin schon damals aufgrund ihres Leidenszustandes 
nicht mehr in der Lage, ihren Oberkörper frei zu bewegen. Sie ist auf ein 
Stützmieder angewiesen, das sie jedoch zur Behandlung schmerzhafter 
Symptome zumindest fünfmal täglich ablegen muß. Diese Behandlungen 
(TNS-Therapie mit Transneuralsimulator) erfordern zumindest je eine 
halbe Stunde Zeitaufwand, wobei zeitweise Liegen notwendig ist. Der Gut­
achter führte schon damals aus, daß es unmöglich erscheine, daß die Be­
schwerdeführerin die vom Schiedsgericht genannten Verweisungstätigkei­
ten je ausüben werde können. 

Mangels einer Bekämpfbarkeit der Beweiswürdigung und der Feststellun­
gen im erstgerichtlichen Verfahren zum Zeitpunkt der Erhebung der Beru­
fung mußte auch das Oberlandesgericht Wien als Berufungsgericht das Be­
gehren der Beschwerdeführerin abweisen. Die vor Inkrafttreten des Ar­
beits- und Sozialgerichtsgesetzes bestehende Beschränkung der Berufungs­
gründe und damit die tatsächliche Unüberprüfbarkeit der medizinischen 
Gutachten, wirkte sich nach Ansicht der VA im Falle der Beschwerdeführe­
rin besonders nachteilig für sie aus, weshalb es der VA notwendig schien, 
durch Einholung eines Gutachtens aus dem medizinischen Fachgebiet, in 
dem die meisten Einschränkungen der Beschwerdeführerin vorlagen, eine 
medizinische Grundlage für einen Neuantrag der Beschwerdeführerin zu 
schaffen, da nach der Erfahrung der VA die Versicherungsträger in neuerli­
chen Verfahren dazu neigen, sich den gerichts ärztlichen Feststellungen des 
Vorverfahrens anzuschließen, nicht zuletzt deshalb, weil die wahrscheinlich 
selben gerichtsärztlichen SachverStändigen in einem neuerlichen Gerichts­
verfahren erfahrungsgemäß ihre früheren Gutachten wiederholt bzw. nur 
geringfügig modifiziert hätten. 

Das von der VA eingeholte Gutachten aus dem Fachgebiet der Neurologie 
schloß sich nun einem von der Beschwerdeführerin bereits im schiedsge­
richtlichen Verfahren vorgelegten Gutachten, in welchem die der Be­
schwerdeführerin vom Gericht noch zugemuteten Verweisungstätigkeiten 
ausgeschlossen wurden, an. Dem auf Grundlage dieses Gutachtens gestell­
ten Antrag auf Gewährung einer Berufsunfähigkeitspension gab die Pen­
sionsversicherungsanstalt der Angestellten statt und gewährte der Be­
schwerdeführerin eine Pension wegen dauernder Berufsunfähigkeit. 

Die durch das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz mit 1. Jänner 1987 einge­
führte Sozialgerichtsbarkeit, welche nicht zuletzt aufgrund der vielen Be­
schwerden von Pensionswerbern über die Schiedsgerichte und die Unüber­
prüfbarkeit der Sachverständigengutachten in diesen Verfahren eingeführt 
wurde, bietet nach Ansicht der VA die Gewähr, daß die einzelnen Sachver­
ständigen im Hinblick auf die Überprüfbarkeit der Beweiswürdigung und 
der Tatsachenfeststellungen ihre Gutachten sorgfältiger erstellen und so­
wohl die von ihnen festgestellten Einschränkungen als auch das Fehlen sol­
cher Einschränkungen im konkreten Fall ausführlicher begründen und 
nachvollziehbarer machen. Dabei wird allerdings von der VA in Hinkunft 
beobachtet werden, ob die Berufungsgerichte von der Möglichkeit der Bei­
ziehung anderer Sachverständiger Gebrauch machen werden. Ansonsten 
könnte nämlich ein durch die Einführung des Arbeits- und.. Sozialgerichts­
gesetzes beabsichtigter Effekt, nämlich die oben erwähnte Uberprüfbarkeit 
der Sachverständigengutachten und die erhöhte Sorgfältigkeit bei deren Er-
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stellung und Begründung zunichte gemacht werden. Die Erreichung dieser 
Ziele des ASVG (bzw. BSVG, GSVG) und des ASGG sollte aber nach An­
sicht der VA im Interesse aller Beteiligten gelegen sein. 

3.7 Mehr als neunjährige Dauer eines Rechtsmittelverlahrens über die Rückfor­
derung eines Erstattungsbetrages nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz 
VA 102 - SV /86 Zl. 221.239/1-7/1986 

R. R. wandte sich an die VA, weil über seinen Einspruch gegen die Rück­
forderung eines Erstattungsbetrages nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz 
erst nach mehr als 9 Jahren vom Landeshauptmann von Wien in mittelbarer 
Bundesverwaltung entschieden wurde. Der Beschwerdeführer gab gegen­
über der VA an, daß er seine Tischlerei bereits mit Ende des Jahres 1975 
verkauft habe. Gegen den kurz darauf ergangenen Bescheid der Wiener 
Gebietskrankenkasse vom 11. Juni 1976 über die Rückforderung eines Er­
stattungsbetrages nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz habe er fristgerecht 
einen Einspruch erhoben und angenommen, daß damit die Sache erledigt 
wäre, denn bis zum 27. Dezember 1985 habe er von der gegenständlichen 
Angelegenheit nichts mehr gehört. Es erscheine ihm unverständlich, daß 
10 Jahre nach Aufgabe des Betriebes von einem Pensionisten mit einer nicht 
allzu hohen Pension eine derartige Zahlung mit der verspätet ergangenen 
Rechtsmittelentscheidung verlangt werde. 

Für die VA ergab sich bereits aus den vom Beschwerdeführer vorgelegten 
Unterlagen, daß das Beschwerdevorbringen den Tatsachen entsprach. Das 
Prüfungsverfahren konnte sich daher darauf beschränken, die Gründe zu 
untersuchen, die zu der festgestellten langen Verfahrensdauer geführt ha­
ben. Der Landeshauptmann von Wien, der von der VA in dieser Angele­
genheit um eine Stellungnahme ersucht wurde, teilte mit, daß der Ein­
spruch des Beschwerdeführers bei der zuständigen Magistratsabteilung 14 
außer Evidenz geraten und bis 1984 unerledigt geblieben sei. 

In der erwähnten Magistratsabteilung würden regelmäßig Rückstandsaus­
weise erstellt, die - zeitlich abgestuft - unerledigte Akten in Erinnerung 
rufen sollen. Der den Beschwerdeführer betreffende Aktenvorgang sei aber 
seinerzeit bei der Erstellung des Rückstandsausweises übersehen worden, 
sodaß die Magistratsabteilung 14 auf ihre Säumigkeit nicht aufmerksam 
werden konnte. Auch habe die Wiener Gebietskrankenkasse die Erledigung 
I!.icht urgiert. Aufgrund von Fehlleistungen sei der Akt erst anläßlich einer 
Uberprüfung alter Eingangsprotokolle als unerledigt aufgefallen. 

Zum weiteren Verfahrensverlauf hat die VA festgestellt, daß am 12. Sep­
tember 1984 ein Schreiben an den Vertreter des Beschwerdeführers mit 
dem Ersuchen ergangen ist, zur Gegenäußerung der Wiener Gebietskran­
kenkasse Stellung zu nehmen oder den Einspruch zurückzuziehen. Erst am 
31. Oktober 1985 (also nachdem neuerlich ein Jahr verstrichen war) erging 
der das Verfahren abschließende Bescheid. 

Die VA hat dazu erwogen: 

Gemäß § 27 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes kann eine Beschwerde 
wegen Verletzung der Entscheidungspflicht (Säumnisbeschwerde) nach 
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Art. 132 B-VG erhoben werden, wenn die oberste Behörde, die im Verwal­
~\lngsverfahren - sei es im Instanzenzug oder im Wege eines Antrages auf 
Ubergang der Entscheidungspflicht - angerufen werden konnte, von einer 
Par.tei angerufe~ word~n ist und nicht binnen 6 Monaten in der Sache ent­
schieden hat. Diese Fnst läuft von dem Tag, an dem der Antrag auf Sach­
entscheidung bei der Stelle eingelangt ist, bei dem er einzubringen war. 

Im vorliegenden Fall hat der Landeshauptmann von Wien als oberste Be­
hörde, die im Instanzenzug gemäß § 18 Entgeltfortzahlungsgesetz angeru­
fen werden konnte, seine Entscheidung nicht innerhalb der im Verwal­
tungsgerichtshofgesetz genannten Frist erlassen. Die vom Besc~werdefüh­
rer behauptete Verfahrensverzögerung liegt daher infolge der Uberschrei­
tung der Frist um Jahre zweifellos vor. Durch die gegenständliche Verfah­
rensdauer war der Beschwerdeführer verständlicherweise dermaßen verun­
sichert, daß er davon ausging, die Erhebung seines Einspruches habe ein 
Erlöschen seiner Zahlungsverpflichtung bewirkt. Die überaus lange Verfah­
rensdauer stellt daher nicht nur für den Beschwerdeführer, der zu einem 
Zeitpunkt mit einer Zahlungsverpflichtung konfrontiert wurde, zu dem er 
nicht mehr gerechnet hat, sondern auch für die Wiener Gebietskranken­
kasse, die zu Recht einen Rückforderungsbescheid erlassen hat, eine beson­
dere Zumutung dar. Hinzu kommt, daß bei Erhebung einer Säumnisbe­
schwerde durch den Beschwerdeführer diesem derzeit ein höherer Kosten­
ersatz zustünde, als die gegenständliche Forderung insgesamt (4 930,61 S) 
ausmacht. 

Die vom Landeshauptmann von Wien im Prüfungsverfahren dargestellte 
Verkettung von Fehlleistungen kann im vorliegenden Fall nur als Erklä­
rung, nicht jedoch als Rechtfertigung für die Verfahrensverzögerung ange­
sehen werden. Da andere Gründe für die Verfahrensdauer im Prüfungsver­
fahren nicht hervorgekommen sind, hat die VA einen Mißstand festgestellt. 
Eine Empfehlung der VA konnte jedoch entfallen, weil der Landeshaupt­
mann von Wien der VA im Prüfungsverfahren mitgeteilt hat, daß durch 
verstärkte Kontrollrnaßnahmen im Bereiche der Magistratsabteilung 14 
Fehlleistungen in Hinkunft vermieden werden sollen und auch personelle 
Maßnahmen eine Verbesserung der Situation im gegenständlichen Verwal­
tungsbereich gebracht haben. 

Nach dieser Mißstandsfeststellung teilte der Landeshauptmann von Wien 
mit, daß nunmehr. im B.ereich der Magistratsabteilung 14 bei Erstellung der 
Rückstandsausweise die gesamte offene Aktengebarung überprüft und 
nicht mehr ohne weiteres auf frühere Rückstandsausweise zurückgegriffen 
wird. 

3.8 Anspruch auf Arbeitslosengeld 
tragstellung 

teilweiser Verlust durch verspätete An-
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VA 203 - SV/86 Z1. 335.26113-3a/86 

E. E. aus Wien hat bei der VA darüber Beschwerde geführt, daß sie auf­
grund einer verspäteten Antragstellung, welche nicht sie verschuldet habe, 
einen Teilverlust an Arbeitslosengeld hinnehmen mußte. Sie vermeinte 
nämlich - wie übrigens viele Beschwerdeführer, die sich wegen Abweisung 
als verspätet eingebrachter Anträge an die VA wenden -, daß sie sich erst 
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an die Behörde wenden dürfe, wenn sie alle zur Entscheidung erforderli­
chen Unterlagen "beisammen" hätte. Die VA hat eine Prüfung eingeleitet 
und eine Stellungnahme des Bundesministers für soziale Verwaltung einge­
holt. 

Die Ermittlungen der VA ergaben, daß die Beschwerdeführerin am 6. Mai 
1985 beim Arbeitsamt vorgesprochen und Leistungen der Arbeitslosenversi­
cherung beantragt hat. Ab diesem Tag wurde ihr auch das Arbeitslosengeld 
zuerkannt. 

Weiters war festzustellen, daß die Beschwerdeführerin tatsächlich nur bis 
26. April 1985 als Betreuerin eines Pensionistenklubs beschäftigt war und 
somit Arbeitslosigkeit ab 27. April 1985 vorlag. Da die Ausstellung der Ar­
beitsbescheinigungen an die ca. 400 Betreuerinnen einen größeren Verwal­
tungsaufwand erfordert, verzögerte sich die Ausfolgung der Bescheinigung 
an die Beschwerdeführerin um eine Woche. 

Da die Beschwerdeführerin somit kein Verschulden an der verspäteten An­
tragstellung traf, hat der Bundesminister für soziale Verwaltung angeord­
net, daß ihr die Leistung bereits ab 27. April 1985 zu gewähren ist. Die ent­
sprechende Nachzahlung des Arbeitslosengeldes wurde veranlaßt. 

Da durch diese Maßnahme der Beschwerdegrund als behoben betrachtet 
werden konnte, waren weitere Veranlassungen durch die VA nicht notwen­
dig. 

3.9 Ungerechtfertigte Rückforderung eines Überbezuges an Kriegsopferzusatz-
rente 
VA211 - SV/86 Zl. 944.53812-10/86 

J. W. aus Kumberg wandte sich im Wege des Kriegsopferverbandes, Lan­
des stelle Steiermark, an die VA und führte Beschwerde über die Rückfor­
derung einer Zusatzrente in der Höhe von 113 295,10 S. Die Rückzahlung 
sei erst mit Bescheid vom 7. Feber 1985 verlangt worden, nachdem die Be­
schwerdeführerin bereits im Jahr 1981 wahrheitsgemäß die maßgeblichen 
Einheitswerte zur Bemessung landwirtschaftlicher Einkünfte dem Landes­
invalidenamt bekanntgegeben hatte. Die Beschwerdeführerin führte aus, 
daß ihr die maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen nicht bekannt waren 
und sie auch die Bedeutung der an sie ergangenen Bescheide über die Zuer­
kennung von Leistungen nicht habe erkennen und ihre Ansprüche nicht 
überprüfen können. 

Im Prüfungsverfahren holte die VA zunächst eine Stellungnahme des Bun­
desministers für soziale Verwaltung ein und stellte folgendes fest: 

Die Beschwerdeführerin bezog nach ihrem 1968 für tot erklärten Gatten 
eine Witwen-Grundrente und eine von ihren sonstigen Einkünften abhän­
gige Zusatzrente nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz. Dabei hatte das 
Landesinvalidenamt Einkünfte aufgrund eines Einheitswertes für die Land­
wirtschaft der Beschwerdeführerin in der Höhe von 22 000 S, der vom Fi­
nanzamt Graz-Stadt zuletzt zum 1. Jänner 1963 festgestellt wurde, zu be­
rücksichtigen. Am 10. Jänner 1973 erging allerdings ein Einheitswertbe-
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scheid zum 1. Jänner 1967, der für die Landwirtschaft der Beschwerdefüh­
rerin den Einheitswert mit 49 000 S festlegte. Die Beschwerdeführerin er­
kannt<';. die Bedeutung dieses Bescheides nicht und legte ihn erst an läßlich 
einer Uberprüfungsaktion des Landesinvalidenamtes im April 1981 vor. 

Die Dauer des Verfahrens bis zur Erlassung des Rückforderungsbescheides 
begrün~ete der Bundesminister für soziale Verwaltung mit einem bedauer­
lichen Ubersehen im Bereich des Landesinvalidenamtes, das jedoch die Be­
hörde nicht berechtige, von der Rückforderung des Überbezuges abzuse­
hen. Die Schiedskommission beim Landesinvalidenamt habe die Gutgläu­
bigkeit der Beschwerdeführerin beim Empfang der Leistung verneint, da ihr 
im Hinblick auf die gegebene Meldeverpflichtung über die Einheitswertän­
derung hätten Zweifel kommen müssen. Allerdings sei die Höhe der einzu­
behaltenden Rückzahlungsraten zunächst mit 600 S, später mit 100 S mo­
natlich festgesetzt worden. Es bestehe daher keine Handhabe für eine auf­
sichtsbehördliche Verfügung. 

Die VA konnte aufgrund dieser Stellungnahme das Prüfungsverfahren 
noch nicht abschließen und hat im Hinblick auf die Rechtslage, die diesem 
Beschwerdefall zugrundeliegt, das Prüfungsverfahren im Bereich des Bun­
desministeriums für Finanzen und der Gemeinde Kumberg als zuständiger 
Baubehörde fortgesetzt. 

Nach dem KOVG sind nämlich alle für die Rentenbemessung anzurech­
nenden Einkünfte, die aus Land- und Forstwirtschaft bezogen werden, 
nach dem zuletzt vor dem 1. Juli 1967 von der Finanzbehörde festgestellten 
Einheitswert zu berechnen. Bei Einsichtnahme in die Akten der Finanzver­
waltung war nicht festzustellen, warum der Einheitswertbescheid zum 
1. Jänner 1967 erst am 10. Jänner 1973 erlassen wurde. Die Erhöhung des 
Einheitswertes auf 49 000 S war ausschließlich dadurch bedingt, daß die Fi­
nanzbehörde die angeblich fertiggestellten Wohngebäude bei der Werter­
mittlung einbezogen hatte. Es erscheint verständlich, daß die Beschwerde­
führerin die Bedeutung dieses Bescheides für ihre Zusatzrente nicht er­
kannte, zumal sich dieser steuerlich kaum auswirkte. Bereits zu allen nach­
folgenden Stichtagen wurde der Einheitswert mit 20 000 S bis maximal 
24000 S festgesetzt, weil ab dem Stichtag 1. Jänner 1968 die Wohngebäude 
in den Einheitswerten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nicht mehr 
zu berücksichtigen waren. Die VA nahm daher auch Einsicht in die Akten 
des Bauverfahrens bei der Marktgemeinde Kumberg. Diese ergab, daß im 
Jahr 1986 noch immer keine Benützungsbewilligung für das Wohngebäude 
vorlag: Die w~iteren Ermittlungen ergaben, daß die von der Be~chwerd~­
führenn und Ihrem Sohn neugeschaffenen Wohnräume erst seit 1969 10 

teilweiser Verwendung standen. Von einer Fertigstellung zum 1. Jänner 
1967 konnte daher nach den Akten der Baubehörde nicht ausgegangen 
werden. 

I?er Bundesmi~ister für ~inanzen, mit diesem Ermittlungserge~nis konfron­
tiert, räumte elO, daß elOer Berufung der Beschwerdeführenn gegen den 
Einheitswertbescheid zum 1. Jänner 1967 voraussichtlich stattgegeben wor­
den wäre. Amtswegige Maßnahmen zur Aufhebung dieses Bescheides seien 
jedoch wegen des gegebenen Zeitablaufes nicht möglich. 
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Dieses Ergebnis des Verfahrens hat die VA dem Bundesministerium für so­
ziale Verwaltung zur Kenntnis gebracht, das nunmehr bekanntgab, daß die 
ganz besonders gelagerten Umstände dieses Einzelfalles die V oraussetzun­
gen für eine Rückforderung der Versorgungs bezüge nicht gegeben erschei­
nen lassen. 

Die VA hat der Beschwerde im Hinblick auf die Vorgangsweise des Lan­
desinvalidenamtes Berechtigung zuerkannt. Durch das Prüfungsverfahren 
der VA konnte jedoch der Beschwerdegrund behoben werden. 

Die VA weist jedoch auch auf die im Allgemeinen Teil dieses Berichtsab­
schni~tes dargestel.1ten Erwägungen zur Re~h~sla~e in Rück~orderun!?sfäl­
len hin, da kumulierte Rückforderungen wie In diesem Fall Immer wieder 
den Grund für berechtigte Beschwerden an die VA darstellen. 

3.10 Einhebung überhöhter Beiträge zur gesetzlichen Pensionsversicherung 
VA 246 - SV/86 

P. S. aus Lienz, Osttirol, führte bei der VA Beschwerde darüber, daß die 
Tiroler Gebietskrankenkasse ihm nur in unvollständiger Weise jene zu viel 
entrichteten Sozialversicherungsbeiträge zurückerstattet hätte, die von sei­
nem Dienstgeber für 10 Jahre zu Unrecht, nämlich über die Höchstbei­
tragsgrundlage, von seinem Gehalt abgezogen und an die Tiroler Gebiets­
krankenkasse abgeführt worden wären. Obwohl die zu hohen Beitrags­
grundlagenmeldungen der Kasse bekannt gewesen und auch intern von ihr 
berichtigt worden wären, hätte die Kasse zu keinem Zeitpunkt beim 
Dienstgeber zur Klärung der bei den Beitragsgrundlagennachweisungen 
festgestellten Abweichungen rückgefragt und wäre auch nicht der Ver­
pflichtung zur Durchführung routine mäßiger Beitragsprüfungen innerhalb 
dieses Zeitraumes von 10 Jahren nachgekommen. Darin erblicke er ein 
Mitverschulden der Kasse bezüglich des Auflaufens jener zu Unrecht ent­
richteten Beiträge, die ihm nun mangels entsprechender gesetzlicher V or­
schriften nicht mehr rückerstattet werden könnten. Das Fehlverhalten der 
Tiroler Gebietskrankenkasse liege daher nach Ansicht des Beschwerdefüh­
rers nicht nur bei der fehlenden Abklärung der überhöhten Beitragsgrund­
lagennachweisungen, sondern auch im Prüfabstand zwischen den Beitrags­
prüfungen im gegenständlichen Fall (keine Beitragsprüfung innerhalb von 
10 Jahren), der den durch das ASVG normierten Verjährungszeitraum bei 
weitem überschreite und daher die Rückforderung eines großen Teiles der 
Beiträge wegen der eingetretenen Verjährung unmöglich mache. 

Folgender Sachverhalt konnte von der VA in ihrem Prüfungsverfahren fest­
gestellt werden: 

Der Dienstgeber des Beschwerdeführers, der die Beiträge monatlich nach 
dem Lohnsummenverfahren der Kasse meldete, errechnete für einen Zeit­
raum von mehr als 10 Jahren die Beiträge für den Beschwerdeführer nach 
dem tatsächlichen Entgelt, obwohl dieses über der Höchstbeitragsgrund­
lage lag und führte die so errechneten Beiträge an die Kasse ab. Eine Bei­
tragsprüfung durch die Kasse erfolgte in diesem Zeitraum nicht, obwohl 
die vom Dienstgeber zum Jahresende vorgelegten Beitragsgrundlagennach­
weisungen immer wieder zu hohe Beitragsgrundlagen für den Beschwerde-

57 

III-40 der Beilagen XVII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)56 von 268

www.parlament.gv.at



58 

führer aufzeigten. Diese zu hohen Beitragsgrundlagen wurden nur intern 
richtiggestellt, ohne daß mit dem Dienstgeber zwecks Klärung Rückspra­
che gehalten oder die für den Beschwerdeführer eingezahlten Beiträge mit 
den von ihm in einem Geschäftsjahr erworbenen Beitragsgrundlagen vergli­
chen worden wären. Bei Nachrechnung des Pensionsbescheides stellte der 
Beschwerdeführer fest, daß ihm vom Dienstgeber für 10 Jahre zu hohe So­
zialversicherungsbeiträge abgezogen und an die Kasse abgeführt worden 
waren. Nachdem der Beschwerdeführer dies der Tiroler Gebietskranken­
kasse mitgeteilt hatte, erstattete ihm diese die zu Ungebühr entrichteten 
Beiträge gemäß § 69 ASVG in Analogie zu § 68 ASVG für einen Zeitraum 
von 5 Jahren zurück und verwies ihn bezüglich der nicht erstatteten Bei­
träge au~ den ?ivilrechtsweg gegen den Dienstgeber, aus dessen Verschul­
den zu Viel Beiträge abgeführt worden wären. 

In ihrer Stellungnahme an die VA führte die Tiroler Gebietskrankenkasse 
(entgegen. der gegenüber dem Beschwerdeführer ~bgegebenen Erklärun~) 
aus, daß eine Zusammenführung der Daten bezüglich der abgeführten Bel­
~räge un~ der erworbenen Beitr~gsg!undlagen .ni~ht möglich wäre. Da es 
Immer Wieder vorkomme, daß die DIenstgeber In Ihren Meldungen bezüg­
lich der abzuführenden Beiträge die tatsächlichen Bruttolöhne und nicht 
die sich aus ihren Lohnkonten als Beitragsgrundlagen ergebenden Beträge 
eintrügen, ohne daß sie deswegen zu viel Beiträge abführten, würde es der 
gesetzlich auferlegten Verpflichtung zur ökonomischen Abwicklung ihrer 
Verwaltungsaufgaben widersprechen, in jedem Ei.~zelfall durch Erhebun­
gen abzuklären, ob es sich nur um ein fehlendes Ubertragen aus dem Ge­
haltskonto, oder auch um eine fehlerhafte Abführung der Beiträge han­
delte. 

Wegen der obgenannten Diskrepanzen in den Erklärungen der Tiroler Ge­
bietskrankenkasse sowie wegen der in dieser Stellungnahl1!~ wiedergegebe­
nen Vorgangsweise der Tiroler Gebietskrankenkasse bei Uberprüfung der 
jährlich vom Dienstgeber vorgelegten Beitragsgrundlagennachweisungen 
sah sich die VA veranlaßt, eine Stellungnahme des Bundesministers für so­
ziale Verwaltung zu der Vorgangsweise der Kasse einzuholen. In dieser 
Stellungnahme führte der Bundesminister aus, daß er bereits im Ja4re 1985 
in einem Einschaubericht die Kasse auf die Notwendigkeit einer Überprü­
fung der Beitragsgrundlagennachweisungen und einer Abstimmung der Ge­
samtsummen mit den Summen der Beitragsnachweisungen hingewiesen 
habe. Wie die Kasse berichtet hätte, könne die angeregte Summenabstim­
mung erstmals für das Geschäftsjahr 1985 erfolgen, sodaß im Gegensatz zu 
f~üher di.e Bereinigung unrichtiger Beitragsgrundlagen jede~falls inn.erhalb 
eines Zeitraumes von 2 Jahren erfolgen könne, während dieser Zeitraum 
früher wegen der festgestellte~ Prüfa~stände von 4 bis 4 ~/~ Jahren bis zu 
6 Jahren dauern konnte. In einer weiteren geplanten TeileInschau würde 
das Bundesministerium neuerlich untersuchen, welche weiteren Maßnah­
men zur Bereinigung allfälliger Fehler in den alten Datenbeständen bzw. 
bei Erfassung, Speicherung und Weitergabe von Versicherungsdaten ge­
setzt wurden und noch beabsichtigt sind. Grundsätzlich führte der Bundes­
minister zu der von der Kasse vertretenen Auffassung aus, daß es mit der 
Verpflichtung zur ökonomischen Abwicklung der Verwaltungstätigkeit 
vereinbar sei, in Einzelfällen bei den Beitragsgrundlagennachweisungen 
festgestellte Abweichungen sofort beim Dienstgeber zu klären und aus 
Gründen der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung die Kasse verhalten sei, 
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festgestellte Fehler sofort zu bereinigen. Die VA schließt sich dieser Auffas­
sung vollinhaltlich an, wobei die vom Bundesminister aufgrund des gegen­
ständlichen. Falles vera.nlaßten Maßnahmen. geeignet erschei~en, das Auf­
treten ähnlicher Fälle In Zukunft zu vermelden. Zur Vermeidung solcher 
Fälle wird auch die von der VA angeregte und durch die 41. Novelle zum 
ASVG eingeführte Bestimmung beitragen, wonach zwei Abschriften der be­
stätigten Meldung, in der auch die Beitragsgrundlage eingetragen ist, an 
den Dienstgeber zurückzusenden sind und eine davon vom Dienstgeber un­
verzüglich an den Dienstnehmer weiterzuleiten ist. 

Die VA erkannte daher im Hinblick auf die obgenanmen Erwägungen der 
Beschwerde Berechtigung zu. Da eine weiterreichende Rückerstattung zu 
Unrecht entrichteter Beiträge, als sie bereits erfolgte, in den Bestimmungen 
des ASVG nicht vorgesehen ist, konnten jedoch von der VA im Beschwer­
defall keine weiteren Schritte gesetzt werden. 

3.11 Ablehnung der Einbeziehung von Versicherungszeiten in die Bemessungs­
grundlage trotz Leistung besonderer Pensionsbeiträge 
VA 277 - SV/86 

A. K. aus Wien führte bei der VA Beschwerde darüber, daß ihr von der 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten für ihre Zeit als Schwestern­
schülerin vom Oktober 1948 bis Oktober 1951 an der Semmelweis-Klinik 
nur 16 Monate an Ersatzzeit angerechnet würden, obwohl sie für diese Zeit 
in einem vorangegangenen öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis einen be­
sonderen Pensionsbeitrag entrichtet hätte, damit diese Zeiten mit einer 
Dauer von 2 Jahren, 11 Monaten und 1 Tag für die Begründung des An­
spruches auf Ruhegenuß und für das Ausmaß des Ruhegenusses angerech­
net würden. In dieser Vorgangsweise der Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten erblicke sie einen Mißstand in der Verwaltung, weil sie für ei­
nen Zeitraum von 35 Monaten, für den sie nachträglich Beiträge entrichtet 
hätte, nur eine Versicherungszeit in der Dauer von 16 Monaten angerech­
net erhielt. 

Wie im Prüfungsverfahren der VA festgestellt wurde, hatte die Beschwer­
deführerin, die nach dem Besuch der Schwesternschule von 1948 bis 1951 
in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zur Gemeinde Wien stand, 
die mit einem Erlaß aus dem Jahre 1959 eingeräumte Möglichkeit, für die 
Zeit des Besuches der Schwesternschule einen besonderen Pensionsbeitrag 
zu entrichten, wodurch diese Zeit für die Begründung des Anspruches auf 
Ruhegenuß angerechnet werden würde, in Anspruch genommen. Diese 
Zeit wurde ihr daraufhin mit Bescheid vom 30. Mai 1962 für die Begrün­
dung des Anspruches auf Ruhegenuß angerechnet und ein Pensionsbeitrag 
in der Höhe von 2916,90 S zur Zahlung vorgeschrieben. Der gesetzliche 
Hintergrund für diesen Erlaß betreffend die Möglichkeit der Entrichtung 
eines besonderen Pensionsbeitrages lag nun darin, daß die Zeit der Ausbil­
dung als Schwesternschülerin ab 1. Jänner 1956 der Vollversicherung ge­
mäß § 4 Abs. 1 Ziffer 5 ASVG unterlag und diese Zeiten damit Beitragszei­
ten in der Pensionsversicherung darstellen, für die vom zuständigen Pen­
sionsversicherungsträger. an den Dienstgeber eines öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnisses ein Uberweisungsbetrag geleistet werden müßte. Da der 
Dienstgeber aber für die Zeit des Besuches dieser Schule durch die Be-
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schwerdeführerin vor dem ~ .. Jänner 1956 mangels Versicherungspflicht 
dieser Beschäftigung keinen Uberweisungsbetrag erhielt, wurde mit diesem 
Erlaß die Möglichkeit geschaffen, diese Zeiten auf den Ruhegenuß anzu­
rechnen, wofür aber die Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages 
Voraussetzung war. 

Nachdem die Beschwerdeführerin im Jahre 1967 dem Dienst entsagte, um 
sich der Kindererziehung zu widmen, trat sie im Jahre 1979 wieder in den 
öffentlichen Dienst ein. Zu diesem .~eitpunkt war eine definitive Anstellung 
der Beschwerdeführerin wegen Uberschreitung der Altersgrenze nicht 
mehr möglich, weshalb anstelle des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis­
ses ein privatrechtliches Dienstverhältnis zur Stadt Wien begründet wurde. 
Anläßlich einer Mitteilung der Pensionsversicherungsanstalt der Angestell­
ten über die von der Beschwerdeführerin erworbenen Versicherungszeiten 
erfuhr diese erstmals, daß die Zeit als Schwesternschülerin in der Dauer 
von 35 Monaten gemäß § 228 Abs. 1 Ziffer 3 ASVG mit der Dauer von 
16 Monaten angerechnet wurde. Diese Anrechnung mit der Dauer von 
16 Monaten entspricht - wie die VA feststellen mußte - den gesetzlichen 
Bestimmungen, da im Falle des Besuches einer Mittleren Schule, um welche 
es sich im Fall der Beschwerdeführerin handelt, diese Schulzeiten mit der 
Höchstdauer von 16 Monaten angerechnet werden können. 

Mit der Anrechnung von 16 Monaten durch die Pensionsversicherungsan­
stalt der Angestellten ist nach Ansicht der VA aus mehreren Gründen nur 
eine unzureichende Berücksichtigung des beschwerdeg.egenständlichen 
Sachverhaltes erfolgt. Diese liegt einerseits darin, daß im Uberweisungsbe­
trag, den der öffentlich-rechtliche Dienstgeber für die Zeit eines pensions­
versicherungsfreien Dienstverhältnisses an die Pensionsversicherung leistet, 
wodurch diese Zeiten zu Versicherungszeiten nach dem ASVG werden, 
nach ständiger Praxis der öffentlich-rechtlichen Dienstgeber und der Judi­
katur des Verwaltungsgerichtshofes der besondere Pensionsbeitrag nicht 
enthalten ist, den ein Dienstnehmer bzw. Beamter für die Anrechnung ge­
wisser Zeiten für die Begründung des Anspruches auf Ruhegenuß an den 
Dienstgeber entrichtet hat. Dieser besondere Pensionsbeitrag wird aber, ob­
wohl er nicht überwiesen wird, auch nicht dem ehemaligen Dienstnehmer 
zu:ückerstat~et, so~dern verbleibt beim ~ienstgeber, soda~ entricht~ten 
BeIträgen keIne LeIstung gegenübersteht (SIehe dazu auch dIe allgemeInen 
Ausführungen im Berichtsabschnitt Bundeskanzleramt). 

Die Berücksichtigung von 16 Monaten an Ersatzzeiten im Falle der Be­
schwerdeführerin steht daher mit der Entrichtung des besonderen Pen­
sionsbeitrages in keinem Zusammenhang und konnte nur deshalb erfolgen, 
weil die von der Beschwerdeführerin zurückgelegte Zeit auch als Besuch ei­
ner Mittleren Schule im Sinne des § 228 Abs. 1 Ziffer 3 ASVG angesehen 
werden muß. Nach Ansicht der VA li.egt aber auch genau an dieser Stelle 
der Ansatzpunkt für eine gesetzliche Anderung. Diese Zeit als Schwestern­
schülerin unterliegt nämlich ab 1. Jänner 1956 nur deswegen der Vollversi­
cherung, weil sie inhaltlich überwiegende Elemente der Berufsausbildung 
und der Dienstnehmereigenschaft besitzt und auch aus diesem Grund ei­
nem Lehrverhältnis, welches schon vor dem 1. Jänner 1956 versicherungs­
pflichtig war, gleichgehalten werden sollte. Damit liegt aber insofern eine 
Gesetzeslücke im ASVG vor, als diese Zeit vor dem 1. Jänner 1956, die ab 
1. Jänner 1956 eine Pflichtversicherungszeit darstellt, wie andere Zeiten 
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auch, (vergleiche § 229 Abs. 1 Ziffer 4 ASVG) aufgrund des ASVG eine Er­
satzzeit darstellen sollte. Da es eine aus dem gesamten ASVG zu entneh­
mende Absicht des Gesetzgebers war, für Tatbestände, die bei früherem 
Wirksamkeitsbeginn des ASVG Beitragszeiten bewirkt hätten, Ersatzzeiten 
anzurechnen, liegt bezüglich der Ausbildung als Schwesternschülerin vor 
dem 1. Jänner 1956 eine Lücke vor, die nach Ansicht der VA schon deswe­
gen ehestmöglich geschlossen werden müßte, weil die davon Betroffenen 
nach dem Geburtsjahrgang zum Großteil unmi.ttelb~r vor der Pe~sionie­
rung stehen und der Fall der Beschwerdeführenn, dIe nach der Kmderer­
ziehung die Altersgrenze für eine neuerliche Pragmatisierung überschritten 
hatte, n.~ch der Erfahrung der VA keinen Einzelf!l" darstellt. Dieser gesetz­
lichen Anderung kann wegen des dargelegten Uberwiegens der Elemente 
der Berufsausbildung, welchem mit der Einbeziehung in die Vollversiche­
rung ab 1. Jänner 1956 Rechnung getragen wurde, auch nicht die Ungleich­
behandlung zu anderen Schulzeiten, welche nur mit 8 Monaten für jedes 
volle Schuljahr abgegolten werden, entgegengehalten werden. 

3.12 Unrechtmäßige Ablehnung eines Kostenersatzes für homöopathische Heil­
mittel 
VA 314 - SV/86 

Ing. V. M. wandte sich (vertreten durch H. H.) an die VA, weil er wieder­
holt vergeblich um Kostenersatz für homöopathische Mittel bei der Versi­
cherungsanstalt öffentlich Bediensteter eingereicht habe. Seine Hinweise, 
daß nur diese Mittel zur Linderung seines Krankheitszustandes beitragen 
könnten, seien mit der Begründung mündlich a.~getan worden, daß keines­
falls ein Kostenersatz geleistet werden könne. Uberdies hätte man ihn dar­
auf aufmerksam gemacht, daß eine schriftliche Einreichung für den 
Kostenersatz wegen der zu erwartenden Ablehnung sinnlos wäre. 

Bereits aufgrund dieses Vorbringens mußte die VA feststellen, daß die Aus­
kunft des Versicherungsträgers, daß keinesfalls ein Kostenersatz für Ho­
möopathika geleistet werden könne, der Rechtslage widerspricht und auch 
die Auskunft, daß bei einer schriftlichen Einreichung jedenfalls mit einer 
Ablehnung zu rechnen sei, zumindest bezüglich eines Verfahrens vor den 
Schiedsgerichten im Hinblick auf eine ab 1984 festzustellende geänderte 
~echtsauffassung des Oberlandesgerichtes Wien nicht zutreffend war. 
Uberdies waren gerade im beschwerdegegenständlichen Zeitraum aus den 
Medien die Ausführungen der Chefärzte verschiedener Krankenversiche­
rungsträger zu entnehmen, in denen diese, auf die Diskussion bezüglich der 
Kostenübernahme für homöopathische Präparate angesprochen, darauf 
hinwiesen, daß - wenn der behandelnde Arzt der Meinung sei, daß für 
den Versicherten homöopathische Mittel besser geeignet wären als andere 
- er diese Mittel auf einem Krankenkassenrezept verschreiben solle, worin 
er darlegen solle, daß andere Therapiemethoden, die er versucht hätte, im 
speziellen Fall nicht zielführend gewesen seien. Dieses Rezept solle dann 
der Versicherte der Kasse zur Genehmigung vorlegen, die dann die Kosten 
für diese homöopathischen Mitteln übernehmen würde. 

Auch rein formal war die Auskunft der Versicherungsanstalt öffentlich Be­
diensteter, da sie letztlich zu einem Verzicht des Beschwerdeführers auf 
sein Recht, einen (ablehnenden) Bescheid über seinen Antrag und damit zu 

61 

III-40 der Beilagen XVII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)60 von 268

www.parlament.gv.at



62 

einer Unüberprüfbarkeit dieser Entscheidung im Instanzenzug führte, nicht 
zu billigen. Trotz der mehrmaligen Auskünfte an den Beschwerdeführer 
betreffend die rechtliche Unmöglichkeit der Kostenübernahme erfolgte, of­
fensichtlich nicht zuletzt wegen der von der VA bekundeten Absicht, das 
Problem der Kostenübernahme für homöopathische Mittel aus Anlaß des 
Beschwerdefalles öffentlich zu diskutieren, rückwirkend eine Kostenüber­
nahme für die homöopathischen Mitteln des Beschwerdeführers durch die 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter. 

Wenn auch der Beschwerdegrund vor Abschluß der Sachverhaltsfeststel­
lung behoben wurde, so muß die VA aufgrund der an sie herangetragenen 
Beschwerden doch feststellen, daß die Praxis der Krankenversicherungsträ­
ger teilweise den Richtlinien des Hauptverbandes der österreichischen So­
zialversi~he.rungstr~ger üb.er die ökon?mische y erschr~ibweise von Arnzei­
und Hedmmeln wlderspncht bzw. dIese zumIndest nIcht zur Gänze aus­
schöpft. Diese Richtlinien des Hauptverbandes der österreichischen Sozial­
versicherungsträger gründen sich auf der in § 31 Abs. 1 Ziff. 11 ASVG nor­
mierten Ermächtigung, in Wahrnehmung öffentlicher Interessen vom Ge­
sichtspunkt des Sozialversicherungsrechtes und der wirtschaftlichen Trag­
fähigkeit Richtlinien über die ökonomische Verschreibweise von Arznei­
und Heilmitteln sowie Heilbehelfen aufzustellen. Diese Richtlinien wurden 
durch Beschluß des Hauptverbandes für verbindlich erklärt und im Amtli­
chen Teil der Zeitschrift SOZIALE SICHERHEIT kundgemacht. Ihrem 
Rechtscharakter nach handelt es sich daher um Verordnungen, die nicht 
nur die Sozialversicherungsträger und ihre Vertrags ärzte, sondern auch die 
Sozialgerichte binden. Welche Heilmittel der Hauptverband in die Richtli­
nien aufnimmt, liegt dabei innerhalb der durch das Gesetz bestimmten 
Grenzen in seinem Ermessen. Da durch diese Richtlinien gemäß § 31 Abs. 3 
Ziff. 11 ASVG der Heilzweck nicht gefährdet werden darf, konnte der 
Hauptverband, sollten die Richtlinien in diesem Belange gesetzeskonform 
sein, den Kostenersatz für Homöopathika nur grundsätzlich, das heißt 
nicht in jedem Fall, ausschließen. Gesetzeskonform können die Richtlinien 
daher nur dann ausgelegt werden, wenn ein Versicherter dann Anspruch 
auf Kostenübernahme für Homöopathika hat, wenn dies infolge seines Lei­
denszustandes und nach den Ergebnissen der Behandlung mit diesen Mit­
teln notwendig ist. Bereits nach ständiger Judikatur ist ein Versicherter 
nicht verpflichtet, alle oder zumindest einen Großteil der im Spezialitäten­
verzeichnis enthaltenen Mittel ohne entsprechenden Behandlungserfolg an­
zuwenden und so den Nachweis zu erbringen, daß sein Leidenszustand nur 
durch die Anwendung homöopathischer Mittel gebessert werden kann. 

Nach Ansicht der VA ist aber die Formulierung der Richtlinien, wonach 
"grundsätzlich" keine, das heißt nur in Einzelfällen, eine Kostenübernahme 
erfolgt, abgesehen von der darin zum Ausdruck kommenden nicht mehr 
völlig zeitgemäßen Einstellung zu homöopathischen Arzneimitteln, zu eng 
und zu unbestimmt, da die Praxis der gesetzlichen Bestimmung des § 31 
Abs. 1 Ziff. 11 ASVG, wonach die Richtlinien keine Gefährdung des Heil­
zweckes herbeiführen dürfen, wegen der "grundsätzlichen" Aussage der 
Richtlinien keinen eigenständigen Inhalt zumißt und nicht daran anknüpft, 
daß von Gesetzes wegen ein Anspruch auf Kostenübernahme von homöo­
pathischen Arzneimitteln dann besteht, wenn dies infolge des Leidenszu­
standes und nach den Ergebnissen der Be.~andlung mit diesen Mitteln not­
wendig ist. Eine Voraussetzung für diese Anderung der Richtlinien wäre al-
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lerdings die Herausgabe eines für Österreich rechtsverbindlichen homöo­
pathisch-fachlichen Arzneibuches, welches die pharmazeutisch-fachliche 
Begutachtung von homöopathischen Arzneimitteln, die im Arnzeimittelge­
setz 1983 ausdrücklich angeführt sind, ermöglichen soll. Ein solches ho­
möopathisch-fachliches Arzneibuch wurde in der Bundesrepublik Deutsch­
land bereits 1978 herausgegeben. 

Da der Krankenversicherungsträger nur dann zur Tragung der Kosten für 
Heilmittel verpflichtet ist, wenn eine ärztliche Verschreibung vorliegt, so 
hätten diese nach Ansicht der VA erforderlichen Schritte keinesfalls die 
Wirkung, daß eine Kostenübernahme, ohne daß eine solche ärztliche Ver­
schreibung vorliegt, zu erfolgen hätte.: In den beim Oberlandesgericht Wien 
anhängig gewesenen Fällen, die zur Anderung der Judikatur führten, hatte 
jeweils ein Wahl- oder Vertrags arzt die homq~pathischen Mittel verordnet. 
In diesem Zusammenhang würde durch die Anderung der Richtlinien und 
die Herausgabe eines homöopathisch-pharmazeutischen Arzneibuches bei 
g~eichzeitige~ Einführung ~iner pharmazeutisch-fachlichen Begutac~tung 
die den Versicherten derzeit auch von der nunmehr geänderten Judikatur 
des Oberlandesgerichtes Wien auferlegte Verpflichtung, zumindest einige 
im Spezialitätenverzeichnis enthaltenen Mittel ohne entsprechenden Be­
handlungserfolg anzuwenden, wegfallen. 

3.13 Anspruch auf Fürsorgeleistung aus dem Ausgleichstaxfonds (Studienbei­
hilfe ) nach dem Invalideneinstellungsgesetz ; Unterlassung einer bescheidmä­
ßigen Erledigung 
VA 322 - SV /86 ZI. 944-991/2-6/86 

Dr. W. M. wandte sich an die VA mit einer Beschwerde gegen das Landes­
invalidenamt, welches seinen Antrag auf rückwirkende Zuerkennung einer 
Studienbeihilfe für das Studienjahr 1983/84 lediglich mit einer schriftlichen 
Mitteilung beantwortet habe, wobei sein Antrag ablehnend behandelt wor­
den ist. Dadurch, daß kein Bescheid ausgestellt wurde, stehe ihm das 
Rechtsmittel der Berufung nicht zu. 

Im Prüfungsverfahren ging die VA von folgenden rechtlichen Überlegun­
gen aus: 

Im Invalideneinstellungsgesetz werden demonstrativ jene Leistungen, die 
aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds finanziert werden, aufgezählt. Mittel 
des Ausgleichstaxfonds sind daher auch für Zwecke der Fürsorge für die 
nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz versorgungsberechtigten Personen 
und deren Kinder zu verwenden. Nach § 10 a Abs. 4 Invalideneinstellungs­
gesetz besteht aber auf die Gewährung von Leistungen aus dem Ausgleichs­
taxfonds kein Rechtsanspruch; ausgenommen davon sind lediglich Prämien 
für Arbeitgeber. Die Mittel des Ausgleichstaxfonds werden daher im Wege 
der Privatwirtschaftsverwaltung des Bundes vergeben und dies schließt eine 
Erteilung von Bescheiden - wie vom Beschwerdeführer gefordert wurde 
- aus. Der Beschwerdeführer wurde aber über die Sach- und Rechtslage 
und auch über die Möglichkeit einer Beschwerde an das Bundesministe­
rium für soziale Yerwaltung, welches sich dann in Zweifelsfällen eine Ent­
scheidung und Uberprüfung vorbehält, informiert. Da kein Instanzenzug 
vorgesehen ist, tritt diese Möglichkeit an dessen Stelle. Von dieser Be-
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schwerdemöglichkeit hat aber der Beschwerdeführer keinen Gebrauch ge­
macht. 

In bezug auf das Nichtausstellen eines Bescheides konnte die VA keinen 
Mißstand in der Verwaltung feststellen; die Beschwerde war daher in die­
sem Punkt nicht berechtigt. 

Aufgrund d~r Aktenunterlagen war je~och festzustellen, daß im Zusam­
menhang mit dem Verfahren über die Versorgungsansprüche des Be­
schwerdeführers nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz wesentliche 
Mängel in der Bearbeitung und auch in der Belehrungspflicht der Behörde 
vorlagen. Diese bewirkten, daß der Beschwerdeführer nicht in der Lage 
war, die Möglichkeiten zeitgerecht auszuschöpfen, welche ihm im Zusam­
menhang mit Leistungen nach dem Invalideneinstellungsgesetz (Ausgleichs­
taxfonds) gegeben waren. Der Bundesminister für soziale Verwaltung gab 
daher Anweisung, dem Beschwerdeführer aus den allgemeinen Fürsorge­
mitteln des Ausgleichstaxfonds den Betrag von 13 680 S anzuweisen, der 
bei zeitgerechter AntragsteIlung für das Schuljahr 1983/84 gebührt hätte. 
Außerdem wurde das Landesinvalidenamt vom Bundesminister für soziale 
Verwaltung auf die Verpflichtung zur besseren Information der ratsuchen­
den Bevölkerung hingewiesen und auch diesbezüglich ermahnt. 

Die Beschwerde war daher - soweit eine unsachgemäße Bearbeitung des 
Antrages nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz vorlag - berechtigt. 
Durch die Behebung des Beschwerdegrundes noch während des Prüfungs­
verfahrens der VA durch den Bundesminister für soziale Verwaltung konn­
ten weitere Maßnahmen der VA unterbleiben. Die VA sieht sich jedoch 
veranlaßt, aufgrund dieses Beschwerdefalles darauf hinzuweisen, daß bei 
der Vergabe von Mitteln aus dem Ausgleichstaxfonds besondere Sorgfalt 
geboten erscheint, um eine gleichmäßige, den Richtlinien für die Gewäh­
rung dieser Beihilfen entsprechende Vorgangsweise zu gewährleisten. 

3.14 Nachteile durch die verspätete Erlassung eines Pensionsbescheides 
VA 326 - SV/86 

64 

R. M. aus Hall/Tirol führte bei der VA Beschwerde, weil ihm die von der 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten im Zuge eines schiedsge­
richtlichen Verfahrens vergleichsweise ab 1. Jänner 1985 zuerkannte Be­
rufsunfähigkeitspension seit fast eineinhalb Jahren nicht ausbezahlt worden 
wäre. Auf seine mehrmaligen Urgenzen bei der Anstalt hätte man ihn im­
mer nur telefonisch vertröstet, ihm jedoch nie eine schriftliche Mitteilung 
zukommen lassen. Durch die lange Verfahrensdauer sei er bereits in wirt­
schaftliche Schwierigkeiten geraten 

Im Prüfungsverfahren stellte die VA fest, daß es die Pensionsversicherungs­
anstalt der Angestellten ohne ersichtlichen Grund verabsäumt hat, auf­
grund des schiedsgerichtlichen Vergleiches innerhalb angemessener Frist ei­
nen endgültigen Bescheid über die Höhe der Berufsunfähigkeitspension zu 
erlassen. 

Aufgrund der durch den gerichtlichen Vergleich eingegangenen Verpflich­
tung sowie der darin enthaltenen Leistungsfrist wäre die Pensionsversiche-
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rungsanstalt der Angestellten zumindest verpflichtet gewesen, dem Be­
schwerdeführer die der Bescheiderlassung entgegenstehenden Hindernisse 
mitzuteilen, jedenfalls aber eine vorläufige Leistung aufgrund der zur Ver­
fügung stehenden Feststellungen auszubezahlen. Da es sich wegen der im 
Vergleich abgegebenen Verpflichtungserklärung nicht um die Frage der Er­
füllung der Anspruchsvoraussetzungen, sondern um Feststellungen betref­
fend die endgültige Höhe handeln konnte, erscheint der VA die Dauer des 
Zeitraumes, der bis zur bescheidmäßigen Erledigung verstrichen ist, nicht 
zuletzt im Hinblick auf die dem Beschwerdeführer aufgrund des gerichtli­
chen Vergleiches zustehende Durchsetzbarkeit seines Anspruches für in 
keiner Weise nachvollziehbar. Die VA erkannte der Beschwerde daher Be­
rechtigung zu. Von weiteren Maßnahmen konnte jedoch im Hinblick dar­
auf, daß vom Leiter der zuständigen Außenstelle der Pensionsversiche­
rungsanstalt der Angestellten mit dem Beschwerdeführer persönlich Kon­
takt aufgenommen wurde und sich dieser bei ihm für die außergewöhnlich 
lange Abwicklung entschuldigte, sowie wegen der Tatsache, daß mit der 
Nachzahlung der Pension der Beschwerdegrund über Einschreiten der VA 
behoben wurde, abgesehen werden. 

3.15 Unrichtiger Pensionsstichtag zufolge Nichtbearbeitung eines Antrages - zu 
formalistische Handhabung des Antragsprinzips 
VA 490 - SV/86 ZI. 124.214/3-6/1986 

Frau A. H. beschwerte sich bei der VA über den verspäteten Anfall ihrer Al­
terspension aus der bäuerlichen Pensionsversicherung und führte dazu fol­
gendes aus: Sie habe bereits im Jahre 1981 einen Antrag auf Gewährung ei­
ner Pension gestellt. Im Jahr 1982, in dem sie das 60. Lebensjahr vollendete, 
habe sie einem Bescheid der Sozialversicherungsanstalt der Bauern entnom­
men, daß sie keine Alterspension bekommen könne, weil sie nicht genü­
gend Versicherungsmonate erworben hätte. Aufgrund von Zeitungsberich­
ten über die Novellierung der Anspruchsvoraussetzungen habe sie sich mit 
Schreiben vom 25. November 1985 an das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung mit der Frage gewandt, ob sie aufgrund der im Zuge der Pen­
sionsreform mit 1. Jänner 1985 geänderten pensionsversicherungsrechtli­
chen Bestimmungen nunmehr die Wartezeit für eine Alterspension erfülle. 
Auf ihre Anfrage hätte sie vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
im Dezember 1985 die Mitteilung erhalten, daß ihre Eingabe an die Sozial­
versicherungsanstalt der Bauern weitergeleitet worden sei. Da aber ein An­
gestellter der Anstalt erst am 11. Feber 1986 wegen der noch notwendigen 
Erhebungen bei ihr vorgesprochen hätte und dieser Zeitpunkt von der So­
zialversicherungsanstalt der Bauern als Datum der AntragsteIlung ange­
nommen worden sei, wäre die Pension erst ab 1. März 1986 angefallen. 

Im Prüfungsverfahren holte die VA zunächst eine Stellungnahme der So­
zialversiche.ru~gsan~talt de~ Bau~rn .zur Besc~werde ein. Darin teilte die 
Anstalt ledIglich mIt, daß Im Hlllblick auf dIe Ausführungen III der Be­
schwerde ein Bediensteter der Anstalt die Beschwerdeführerin aufgesucht 
und sie über die Höhe der Pension und die Pensions berechnung eingehend 
informiert hätte. 

Da die VA aufgrund dieser Mitteilung wegen der Übergangsbestimmung 
des Art. II Abs.4 der 8. Novelle zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz, 
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wonach Personen, die aufgrund der durch diese Novelle geänderten Be­
stimmung die Wartezeit erfüllen, die Pension ab 1. Jänner 1985 gebührt, 
wenn der Versicherungsfall und die besonderen Anspruchsvoraussetzungen 
vor dem 1. Jänner 1985 eingetreten und der Antrag bis 31. Dezember 1985 
eingebra.cht wird, das Prüfur~g~verfahren ~icht abschließen konnte, er­
suchte sie auch den BundesmlOister für soziale Verwaltung um Stellung­
nahme. Der Bundesminister teilte der VA daraufhin mit, daß der beschwer­
degegenständliche Fall dem Pensionsausschuß der Sozialversicherungsan­
stalt der Bauern vorgelegt worden sei und dieser den Beschluß gefaßt habe, 
den Tag des Einlangens des Schreibens der Beschwerdeführerin beim Bun­
desminister für soziale Verwaltung als Antragstag zu werten, womit der 
Pensionsbeginn wegen der obgenannten Bestimmung mit 1. Jänner 1985 
festzusetzen war. 

Die VA erkannte der Beschwerde aufgrund des festgestellten Sachverhaltes 
Berechtigung zu. Da der Beschwerdegrund durch das Einschreiten der VA 
behoben werden konnte, waren weitere Veranlassungen nicht erforderlich. 

Die VA sieht sich auch durch diesen Einzelfall in ihrer Auffassung bestä­
tigt, daß auch beim grundSätzlichen Festhalten am Antragsprinzip eine stär­
kere Berücksichtigung des durch konkludente Handlungen bekundeten 
Antragswillens der Versicherten in jenen Fällen Platz greifen sollte, in de­
nen die formelle AntragsteIlung durch ein Versehen verspätet erfolgte. Im 
Beschwerdefall ist die formelle AntragsteIlung jedoch nicht durch ein Ver­
sehen der Beschwerdeführerin, sondern wegen der Säumigkeit des Versi­
cherungsträgers erst einige Monate nach Weiterleitung jenes Schreibens, in 
dem sie ihren Antragswillen bekundete, erfolgt. Auch unter Zugrundele­
gung einer strengen bzw. formalistischen Handhabung des Antragsprinzi­
pes hätte die Sozialve~.sicherungsanstalt der Bauern nämlich gerade im Hin­
blick auf die zitierte Ubergangsbestimmung sowie auf die aus dem Akt er­
sichtlichen Feststellungen des sehr einfachen Sachverhaltes noch im De­
zember 1985 und nicht erst im Februar 1986 mit der Beschwerdeführerin 
wegen einer formellen AntragsteIlung Kontakt aufnehmen müssen. Festzu­
stellen bleibt noch, daß durch den Beschluß der Sozialversicherungsanstalt 
der Bauern, bereits den Tag des Einlangens des Schreibens der Beschwer­
deführerin beim Bundesminister für soziale Verwaltung als Antragstag zu 
werten, die komplizierte Rechtsfrage, ob - auch unter Zugrundelegung 
der Rechtsansicht der VA bezüglich der Berücksichtigung eines nur kon­
kludent bekundeten Antragwillens - dieser Tag oder der Tag des Einlan­
gens des weitergeleiteten Schreibens bei der (zuständigen) Sozialversiche­
rungsanstalt der Bauern als Antragstag zu werten ist, für den Beschwerde­
fall entschieden wurde. Im übrigen wäre es auch dann, wenn der andere 
Tag als Antragstag gewertet worden wäre, zu einem Pensionsbeginn 1. Jän­
ner 1985 gekommen. 

3.16 Nichtberücksichtigung eines Pensionsantrages 
VA 506 - SV /86 ZI. 123.55612-5/1986 

66 

Frau eh. Sch. aus Känigswiesen, Oberästerreich, führte im Jahre 1985 bei 
der VA Beschwerde darüber, daß die Sozialversicherungsanstalt der ge­
werblichen Wirtschaft über ihren im Jahre 1983 eingebrachten Witwenpen­
sionsantrag noch immer nicht entschieden habe. 

III-40 der Beilagen XVII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 65 von 268

www.parlament.gv.at



Im Prüfungsverfahren stellte die VA nach Einsichtnahme in den Eigen- und 
Witwenpensionsakt der Beschwerdeführerin folgendes fest: Frau eh. Sch. 
war vom 20. März 1954 bis 14. März 1964 mit Herrn J. Sch. verheiratet. 
Schon vor der Eheschließung war Herr Sch. ab Jänner 1942 selbständiger 
Gewerbetreibender. Diesen Betrieb führte Frau Sch. nach dem Tode ihres 
Gatten (14. März 1964) neben dem eigenen Gewerbebetrieb bis zum 
2. April 1980 als Witwenfortbetrieb weiter. Ab Mai 1980 bis 31. Jänner 
1984 war Frau Sch. als kaufmännische Angestellte bei ihrem Sohn, J. Sch., 
beschäftigt. 

Bereits am 23. April 1980 fragte die Beschwerdeführerin bei der Sozialversi­
cherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft unter Hinweis auf die Rückle­
gung ihrer Gewerbeberechtigung bezüglich einer Witwenpension an, was 
jedoch - entgegen der Anstaltspraxis - nicht als Pensionsantrag gewertet 
wurde. Das Verfahren zur Feststellung des Witwenpensionsanspruches der 
Beschwerdeführerin wurde offensichtlich erst aufgrund ihres neuerlichen 
- und entbehrlichen - Antrages vom 23. Feber 1984 eingeleitet. Bereits 
im Jahre 1983 hatte die Beschwerdeführerin einen Antrag auf eine Leistung 
aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit gestellt, der 
von der auch für diesen Antrag zuständigen Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft mit Bescheid vom 13. Juli 1984 ab 1. April 1983 
anerkannt wurde, wobei ein Teil der Pension bis zum Ende der unselbstän­
digen Erwerbstätigkeit zu ruhen hatte. 

Wenn auch der Beschwerdegrund zunächst nur die Dauer des Verfahrens 
über den (neuerlichen) Witwenpensionsantrag der Beschwerdeführerin 
vom 23. Februar 1984 war, mußte die VA im Rahmen des Prüfungsverfah­
rens feststellen, daß die Verfahrensdauer nur die Folge mehrerer Fehllei­
stungen der zuständigen Landesstelle Oberösterreich war. Aus Anlaß der 
Beschwerde bei der VA erging schließlich die Weisung der HauptsteIle 
Wien an die Landesstelle, die sofortige Erledigung des Witwenpensionsan­
trages von April 1980 durchzuführen. Die Fehlleistungen der Landesstelle 
bestanden nun darin, daß entgegen der Anstaltspraxis der am 23. April 
1980 persönlich eingebrachten Witwenpensionsanfrage - in Verbindung 
mit der am 2. April 1980 erfolgten Rücklegung sämtlicher Gewerbeberech­
tigungen - nicht die rechtliche Wirkung eines.Pensionsantrages.zue:kannt 
wurde und auch nach der AntragsteIlung auf etne ErwerbsunfähIgkeltspen­
sion im Jahre 1983 sowie der neuerlichen AntragsteIlung auf eine Witwen­
pension (vom 23. Feber 1984) bei der mit Bescheid vom Juli 1984 durchge­
führten Gewährung der Eigenpension irrtümlich - ohne daß diese Pension 
formell als Hinzurechnungspension gewährt worden wäre - eine Anrech­
nung von Versicherungszeiten des verstorbenen Ehegatten erfolgte. Dies, 
obwohl eine Gewährung der Erwerbsunfähigkeitspension als Hinzurech­
nungspension ab 1983 wegen des (bestehenden) Anspruches der Beschwer­
deführerin auf Witwenpension aufgrund des Antrages von 1980 ausschied 
und im Zeitpunkt der bescheidmäßigen Zuerkennung der Erwerbsunfähig­
keitspension beide Anträge auf Witwenpension bekannt hätten sein müssen. 

Erst nachdem das Verfahren bezüglich der Eigenpension bescheidmäßig 
abgeschlossen worden war, wurde offensichtlich im bereits einige Zeit lau­
fenden Verfahren bezüglich des Witwenpensionsantrages vom 23. Februar 
1984 die Entscheidung getroffen, als erst~aligen Antrag den 23. April 1980 
zu werten. Dies hatte allerdings eine Anderung der Eigenpension zur 
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Folge, da Versicherungszeiten, die dabei angerechnet wurden, nunmehr bei 
der Witwenpension berücksichtigt werden mufhen. Dieser Verfahrensab­
schnitt rechtfertigt nun wegen der komplizierten Neuberechnung und der 
beinahe gänzlichen Neudurchführung beider Verfahren eine gewisse Ver­
fahrensdauer, doch wurde die Beschwerdeführerin nicht über das tatsächli­
che Ausmaß der erforderlichen Neuberechnung, die auch die bereits be­
scheidmäßig zuerkannte Erwerbsunfähigkeitspension betraf, informiert und 
war aber auch dieser Verfahrensabschnitt nur Folge des ursprünglichen 
Fehlverhaltens. Die Einleitung des Prüfungsverfahrens durch die VA führte 
dann offensichtlich zu einer besonders raschen Erledigung, sodaß im De­
zember 1985 sowohl die Witwenpension ab Mai 1980 zuerkannt, die Nach­
zahlung angewiesen, als auch die Eigenpension berichtigt werden konnte. 
Wenn auch die ein umfangreiches Verfahren erfordernde Behebung der 
Fehler bereits vor Einleitung des Prüfungsverfahrens durch die VA in Gang 
gesetzt worden war und daher die Beschwerdeführerin jedenfalls zu den 
ihr gebührenden Pensionsansprüchen gelangt wäre, so mußte die VA der 
Beschwerde im Hinblick auf die Verfahrensdauer von über fünf Jahren, ge­
rechnet von der AntragsteIlung im April 1980, und auch von noch beinahe 
zwei Jahren, gerechnet ab neuerlicher AntragsteIlung im Februar 1984, so­
wie wegen der unzureichenden Information der Beschwerdeführerin durch 
die Sozi~lversicherungsanstalt der ge~erblichen Wirtschaft. über die 
Gründe dieser Verfahrensdauer Berechtigung zuerkennen. Da Jedoch der 
Beschwerdegrund noch im Zuge des Prüfungsverfahrens behoben werden 
konnte, waren von der VA keine weiteren Veranlassungen mehr zu treffen. 

3.17 Verlust des Anspruches auf Arbeitslosengeld durch unrichtige Information 
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VA 658 - SV /86 Zl. 336.35212-3a/87 

A. K. aus Hüttenberg, Kärnten, führte bei der VA darüber Beschwerde, 
daß ihr Antrag auf Gewährung von Arbeitslosengeld abgelehnt worden sei. 
Aufgrund einer falschen Information durch ihren Dienstgeber, wonach sie 
wegen Auszahlung einer Abfertigung ein Arbeitslosengeld noch nicht bean­
tragen könne, hätte sie erst nach ca. eineinhalb Jahren den Antrag auf Ar­
beitslosengeld gestellt, wodurch die Ablehnung bedingt worden sei. Die VA 
leitete dazu eine Prüfung ein und informierte auch den Bundesminister für 
soziale Verwaltung vom Beschwerdevorbringen. 

Bei der Prüfung stellte die VA fest, daß die Beschwerdeführerin am 31. Au­
gust 1984 ihr Dienstverhältnis beendet, den Antrag auf Arbeitslosengeld je­
doch erst am 24. Februar 1986 gestellt hat. Dieser Antrag wurde vom zu­
ständigen Arbeitsamt abgewiesen, da innerhalb der gesetzlichen Rahmen­
frist nicht die erforderliche Mindestbeschäftigungszeit nachgewiesen wer­
den konnte und im Verfahren auch keine Gründe für eine Erstreckung der 
Rahmenfrist nachgewiesen wurden. Die gegen die Ablehnung erhobene Be­
rufung wurde ebenfalls abgewiesen. 

Die ~ufgrund des ~inschreitens der VA. durchgeführt~n Errr~ittlungen erg~­
ben Jedoch, daß die Beschwerdeführenn nach Beendigung Ihrer Beschäfti­
gung eine Abfertigung im Ausmaß von sechs Monatsgehältern erhalten hat, 
wodurch ein Rahmenfristerstreckungsgrund gegeben und damit die An­
wartschaft für das Arbeitslosengeld erfüllt war. Der Beschwerdeführerin 
wurde daher über Veranlassung des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung die Leistung ab AntragsteIlung zugesprochen. 

III-40 der Beilagen XVII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 67 von 268

www.parlament.gv.at



Da durch diese Maßnahme der Beschwerdegrund als behoben betrachtet 
werden konnte, waren darüber hinausgehende Veranlassungen durch die 
VA nicht notwendig. 

3.18 Unzureichende Informationen durch die Arbeitsmarktverwaltung bei der 
Auszahlung von Leistungsansprüchen 
VA 661 - SV /86 ZI. 336.28612-3/86 

ZI. 37.700/2-3a/87 

R. S. aus Wien wandte sich mit folgender Beschwerde an die VA: 

Er sei vom Arbeitsamt Versicherungsdienste verpflichtet worden, einen an­
geblich zu Unrecht empfangenen Betrag von 55 461 S zurückzuzahlen. 
Dies, obwohl ihm die genaue Zusammensetzung des geforderten Betrages 
nicht erklärt werden konnte und er diesen Betrag den ihm zugestellten Be­
scheiden und Bestätigungen über den Leistungsanspruch nicht habe zuord­
nen können. 

Im Prüfungsverfahren, das aufgrund dieser Beschwerde durchzuführen 
war, stellte die VA fest, daß der Beschwerdeführer am 29. Oktober 1984 
seine Ansprüche nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz beim Arbeits­
amt angemeldet hatte. Die Arbeitslosigkeit des Beschwerdeführers war auf 
die Insolvenz seines damaligen Arbeitgebers zurückzuführen, und es stan­
den dem Beschwerdeführ~r daher auch Leistungen nach dem Insolvenzent­
geltsicherungsgesetz zu. Uber alle diese Ansprüche hatte das Arbeitsamt 
Versicherungsdienste in Wien zu entscheiden. Die Unübersichtlichkeit der 
Ansprüche des Beschwerdeführers ergab sich auch daraus, daß zu einzel­
nen Ansprüchen Rechsmittelverfahren durchzuführen waren und verschie­
dene Anweisungen an den Beschwerdeführer ergingen. Diese Anweisungen 
erfolgten teilweise aufgrund von Bescheiden, teilweise aber nur aufgrund 
entsprechender Mitteilungen über den Arbeitslosengeldbezug bzw. über 
den Vorschuß auf Kündigungsentschädigung. Als voraussichtliches Ende 
des Leistungsanspruches aus der Arbeitslosenversicherung wurde dem Be­
schwerdeführer Ende Mai 1985 bescheinigt. Nach Meldung des Beschwer­
deführers wurde in weiterer Folge der Arbeitslosengeldbezug mit 7. Jänner 
1985 eingestellt, weil mit diesem Datum der Beschwerdeführer wieder eine 
Beschäftigung gefunden hatte. 

Infolge eines Irrtums im Bereiche des Arbeitsamtes kam es jedoch im Juli 
1985 zu einer unrichtigen Nachzahlung für den Zeitraum vom 7. Jänner 
1985 bis 31. Mai 1985 in der Höhe von 55 561 S. Der Beschwerdeführer 
hatte diesen Betrag nicht rücküberwiesen, weil er auf. dem Anweisungsbeleg 
(siehe Faksimile) nicht erkennen konnte, daß die Uberweisung für einen 
Zeitraum erfolgte, für den ein Leistungsanspruch nicht mehr gegeben war. 
Erst im Jahr 1987 erfolgte nach entsprechenden Erhebungen des Arbeits­
amtes die Richtigstellung und die Rückforderung des Betrages vom Be­
schwerdeführer. 

Die Beurteilung des vorliegenden Beschwerdefalles durch die VA ergab, 
daß der Beschwerde Berechtigung zukommt. Zwar sind nach dem Arbeits­
losenversicherungsgesetz grundsät~lich ~eträge, d.ie z.u Unre~ht zuer.kannt 
wurden, zurückzufordern, doch Ist bel der Benchtlgung etner Leistung 
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nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz auch darauf Bedacht zu neh­
men, ob der Empfänger der Leistung erkennen mußte, daß die Leistung 
nicht oder nicht in der gewährten Höhe gebührte. 

Im vorliegenden Fall hätte zwar der Beschwerdeführer möglicherweise auf­
grund seiner kaufmännischen Ausbildung unter mühevoller Gegenüberstel­
lung von Leistungsbescheinigungen und Anweisungsbelegen erkennen kön­
nen, daß ihm der erwähnte Betrag von 55461 S nicht gebührte, doch er­
scheinen die im einzelnen nicht unkomplizierte Rechtslage im Zusammen­
hang !llit einem übl~cherweise bestehenden Vertrauen in die ~chtigkeit be­
hördhcher Entscheidungen vor allem dann, wenn es um die Auszahlung 
von L~istu~ge~ ge.ht, durchau.s geeignet, beim Betroffenen keine Z,,:,eifel 
über die Richtigkeit der Anweisung aufkommen zu lassen. Darüber hmaus 
sieht sich die VA veranlaßt, aufgrund dieses Beschwerdefalles auch auf fol­
gende Probleme hinzuweisen : 

Die an sich einfache und unbürokratische Anweisung von Leistungen durch 
die Arbeitsmarktverwaltung erweist sich dann als nicht ausreichend trans­
parent, wenn der Leistungsbezieher Nachzahlungen erhält oder Zahlungs­
anweisungen s~inen Bestä~igungen über den .Anspruch z.uordnen will. Dar­
aus ergeben Sich zusätzhche Anfragen bei den Arbeitsämtern und Be­
schwerden bei der VA. Die VA regte daher im Interesse des Rechtsschutzes 
der Betroffenen beim Bundesminister für Arbeit und Soziales in einem Ge­
spräch an, durch Verbesserung der Möglichkeiten der automationsunter­
stützten Erstellung von Leistungsbestätigungen (Mitteilungen über die Lei­
stungsansprüche), Bescheiden und Zahlungsbelegen diese so zu gestalten, 
daß dem Anweisungsbetrag aufgrund des Beleges der mit Bescheid oder 
Mitteilung zuerkannte Anspruch zugeordnet we~~en kann. Dadurch kann 
der Leistungsbezieher nicht nur einen allfälligen Uberbezug, sondern gege­
benenfalls auch die zu geringe Anweisung eher erkennen. 

Bei Beibehaltung der bisherigen Vorgangsweise wird dem Bürger zug~mu­
tet, sowohl eigene Fehler als auch Fehler des Amtes trotz fehlender Uber­
prüfungsmöglichkeiten zu erkennen und entsprechend zu disponieren. Die 
VA konnte inzwischen erreichen, daß verschiedene Verbesserungen im Be­
reiche der Leistungsbestätigungen vorgenommen wurden und wird von 
weiteren Ergebnissen der 1987 begonnenen Gespräche mit dem Ressort 
wieder berichten. 
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3.19 Anspruchsverlust auf Notstandshilfe, Wochengeld und Karenzurlaubsgeld 
wegen Arbeitsaufnahme des Ehegatten 

72 

VA 668 - SV /86 Zl. 336.283/3-3a/86 

H . St. aus Söchau, Steiermark, beschwerte sich bei der VA darüber, daß das 
Arbeitsamt ihre Notstandshilfe eingestellt habe. Dadurch habe sie den An­
spruch auf Wochengeld und Karenzurlaubsgeld verloren und sei ihre Fami­
lie in finanzielle Schwierigkeiten gekommen, weil mit dem geringfügigen 
Einkommen ihres Ehegatten der notwendige Lebensunterhalt nicht zu be­
streiten sei. Die VA unterzog das Beschwerdevorbringen einer Prüfung und 
nahm auch mit dem Bundesminister für soziale Verwaltung Kontakt auf. 

Im Prüfungsverfahren stellte die VA fest, daß die Beschwerdeführerin ab 
1. September 1981 Arbeitslosengeld bzw. ab 2. Juni 1982 die Notstandshilfe 
bezogen hatte. Da sie damals noch im Haushalt ihrer Eltern wohnte, wurde 
vom Einkommen ihres Vaters ein Teil auf ihre Notstandshilfe angerechnet. 
Am 14. Mai 1983 hat die Beschwerdeführerin geheiratet. Darauf hat das 
Arbeitsamt die Anrechnung des Einkommens des Vaters eingestellt und ihr 
die Notstandshilfe in voller Höhe gewährt, da der Ehegatte der Beschwer­
deführerin ebenfalls arbeitslos war. Ab 17. Oktober 1983 hat der Ehegatte 
eine Beschäftigung aufgenommen. Der Notstandshilfebezug der Beschwer­
deführerin wurde daher entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ein­
gestellt, da durch den Vollverdienst des Gatten Notlage nicht mehr gege­
ben war. 

Am 13. Dezember 1983 beantragte die Beschwerdeführerin neuerlich die 
Notstandshilfe, wobei sie bekanntgab, daß sie nunmehr mit ihrem Gatten in 
einer eigenen Wohnung wohne, im vierten Monat schwanger sei und daher 
erhöhte Kosten anfielen. Dieser Antrag wurde im Instanzenzug vom Ver­
waltungsausschuß des Landesarbeitsamtes abgewiesen. Auch dem am 
14. März 1984 neuerlich eingebrachten Antrag der Beschwerdeführerin auf 
Notstandshilfe wurde wegen des Vollverdienstes des Ehegatten keine Folge 
gegeben. 

Bei der Beurteilung dieses Beschwerdefalles ging die VA von folgenden Er­
wägungen aus : 

Grundsätzlich ist zum vorliegenden Beschwerdefall zu bemerken, daß nach 
den Bestimmungen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes die Ehefrau dann 
keinen Anspruch auf Notstandshilfe hat, wenn der Ehegatte im V olIver­
dienst steht. Aufgrund dieser gesetzlichen Bestimmung waren die ablehnen­
den Entscheidungen nicht zu beanstanden. Bei der Prüfung war aber auch 
festzustellen, daß der Ehegatte der Beschwerdeführerin ein doch sehr nied­
riges Einkommen von ca. 6 400 S monatlich bezieht. Erfahrungsgemäß 
kann auch davon ausgegangen werden, daß für eine Frau während der letz­
ten 1:1ona~e der Schwanger~chaft erhöhte Aufwendungen entstehen, die si­
cherltch eme außergewöhnltche Belastung darstellen. 

Aufgrund des Einschreitens der VA hat daher der Bundesminister für so­
ziale Verwaltung daht:~ verfügt, den Anspruch der Beschwerdeführerin neu 
zu beurteilen. Diese Uberprüfung ergab, daß die Beschwerdeführerin ab 
14. März 1984 bis zum Beginn der Wochenhilfe ab 20. Mai 1984 Anspruch 
auf Notstandshilfe hat. Durch diesen Anspruch war die Beschwerdeführe-
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rin auch in die Krankenversicherung für Arbeitlose einbezogen, was die Si­
cherung des Unterhaltes der Familie durch den Anspruch auf Wochengeld 
und somit auch auf Karenzurlaubsgeld zur Folge hatte. 

Durch diese Veranlassung des Bundesministers für soziale Verwaltung 
wurde eine erhebliche soziale Härte vermieden. Die grundsätzliche Proble­
matik, die diesem Beschwerdefall zugrundeliegt, hat die VA bereits im 
Neunten Bericht an den Nationalrat (Seite 29) und im Allgemeinen Teil 
dieses Berichtsabschnittes dargelegt. 

3.20 Anspruchsverlust auf Leistungen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 
durch mangelhafte Betreuung durch das Arbeitsamt 
VA 779 - SV/86 ZI. 336.499/1-3a/87 

L. B. aus Hochwolkersdorf, Niederösterreich, wandte sich mit einer Be­
schwerde über die Arbeitsmarktverwaltung an die VA. Sie sei im Sommer 
von Wien nach Hochwolkers~orf übersiedelt. Da sie im Bezug von Arbeits­
losengeld stand, habe sie die Ubersiedelung den zuständigen Arbeitsämtern 
in Wien und Wr. Neustadt mitgeteilt. Beim nunmehr zuständigen Arbeits­
amt in Wr. Neustadt habe sie auch einen Antrag auf Weitergewährung der 
Leistung am 16. Juli 1986 eingebracht. Da in der Folge keinerlei Zahlungen 
bei ihr eingelangt seien, habe sie Ende Oktober 1986 mit dem Arbeitsamt 
Wr. Neustadt Kontakt aufgenommen, wobei ihr mitgeteilt wurde, daß ihr 
am 16. Juli 1986 gestellter Antrag noch als Antrag auf Arbeitslosengeld für 
6 Resttage zu werten war, ein weiterer Antrag auf Notstandshilfe von ihr 
jedoch nicht vorgelegen sei. Sie habe daraufhin sofort einen Antrag auf 
Notstandshilfe gestellt, jedoch ihren Anspruch auf Leistungen für die in­
zwischen vergangene Zeit verloren. Daß sie nicht anläßlich ihrer im Juli er­
folgten Vors~rache am Arbeitsamt. auf dies~n Umst~nd hingewiesen wurd~, 
betrachtete die Beschwerdeführenn als MIßstand In der Verwaltung. Die 
VA leitete eine Prüfung ein, wobei folgendes festzustellen war: 

Der Beschwerdeführerin war über Antrag Arbeitslosengeld ab 1. Mai 1986 
für 12 Wochen zuerkannt worden. Während dieses Arbeitslosengeldbezu­
ges übersiedelte sie am 14. Juli 1986 von Wien nach Hochwolkersdorf. Am 
16. Juli 1986 sprach sie bei dem nunmehr für sie zuständigen Arbeitsamt 
Wr. Neustadt vor und begehrte die Weitergewährung von Leistungen der 
Arbe!tslosenversi.cherung. ~ ach Ein~olung der V er.fahren.~unterlagen vom 
Arbeitsamt Verslcherungsdlenste Wien und neuerlicher Uberprüfung der 
Anspruchsvoraussetzungen wurde ihr Anfang September 1986 der Restan­
spruch auf Arbeitslosengeld von 10 Tagen bis 25. Juli 1986 angewiesen. 
Das Arbeitsamt Wr. Neustadt hat es jedoch unterlassen, die Beschwerde­
führerin auf die Notwendigkeit einer neuerlichen AntragsteIlung ab 26. Juli 
1986 hinzuweisen. Im Hinblick auf diesen Sachverhalt kam der Beschwerde 
daher Berechtigung zu. 

Der von der VA von der Beschwerde in Kenntnis gesetzte Bundesminister 
für soziale Verwaltung hat im Hinblick darauf, daß die Beschwerdeführe­
rin an der nicht zeitgerechten AntragsteIlung kein Verschulden traf, veran­
laßt, daß der Beschwerdeführerin die Leistung für die Zeit vom 26. Juli bis 
26. Oktober 1986 zuerkannt wurde. 
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Da durch diese Maßnahme der Beschwerdegrund als behoben betrachtet 
werden konnte, waren weiteren Veranlassungen durch die VA nicht not­
wendig. Die Berechtigung der vorliegenden Beschwerde ergibt sich jedoch 
einerseits aus der mangelhaften Betreuung durch das Arbeitsamt und ande­
re:sei~s aus dessen nachfolgender formalistischer Handhabung des Antrags­
pnnzlps. 

4 Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

74 

Allgemeines 

Im Berichtszeitraum wurden bei der VA 209 Beschwerden vorgebracht, die 
dem Wirkungsbereich des Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr zuzuordnen waren. Wie in den vorhergegangenen Jahren la­
gen deren Schwerpunkte iD:.den Bereichen Kraftfahrwesen, Post- und Tele­
graphenverwaltung sowie Osterreichische Bundesbahnen. 

Die gegen die Post- und Telegraphenverwaltung gerichteten Beschwerden 
hatten hauptsächlich wieder Gebührenvorschreibungen zum Inhalt. Daß 
die in den Beschwerden geübte Kritik vor allem an den Herstellungskosten 
für einen Fernsprechanschluß nicht unbegründet erscheint, zeigt der unter 
4.5 angeführte Einzelfall, aus dem hervorgeht, daß die Richtlinien der Post 
für eine Herstellungsmaßnahme die Vorschreibung der doppelten Kosten 
und als Gegenleistung dafür den kostenlosen Austausch im Falle einer mög­
licherweise eintretenden Funktionsuntüchtigkeit vorsehen. Eine derartige 
Kostenvorschreibung erscheint nach Ansicht der VA ohne konkreten Anlaß 
(Erneuerungsvorgang) nicht gerechtfertigt. 

Auch die Vorschreibung von für den Teilnehmer vermeintlich zu hohen 
Fernsprechgebühren bildete im Berichtszeitraum einen immer wiederkeh­
renden Anlaß zur Beschwerdeführung. Bei der Betrachtung dieser Vorbrin­
gen ist diesen in einem Großteil der Fälle eines gemeinsam, nämlich das 
Mißtrauen gegenüber der Gebührenfeststellung, da diese für den Fern­
sprechteilnehmer nicht nachvollziehbar ist. Hier könnte nach Ansicht der 
VA der Grund für solche Beschwerden durch die Installierung von Zähle in­
richtungen beim Teilnehmer (mit Impulszahl- oder Gebührenanzeige) be­
hoben werden. Derzeit sind solche Einrichtungen nur bei Einzelanschlüs­
sen und gegen Verrechnung weiterer Gebühren (70 S monatlich) erhältlich. 

Bei den gegen die ÖBB gerichteten Beschwerden war im Berichtszeitraum 
eine Zunahme jener Beschwerdefälle festzustellen, die die Lärmbelästigung 
von Anrainern durch den Bahnverkehr zum Inhalt hatten. Hauptsächlich 
fühlten sich die Anrainer dabei von den in der Nacht durchgeführten Ver­
schubarbeiten in ihrer Nachtruhe in unzumutbarer Weise gestört. Diese Be­
schwerden erreichten die VA aus allen Teilen des Bundesgebietes. 

Die mit diesen Beschwerden konfrontierten ÖBB verweisen auf die Rechts­
lage, wonach die Ö BB überall dort, wo der Betrieb aufgrund bestehender 
behördlicher Genehmigung abgewickelt wird, nicht verpflichtet sind, Lärm­
bzw. Schallschutzmaßnahmen zu setzen, und zwar auch dann nicht, wenn 
in einem bestimmten Bereich eine Steigerung der Zugfrequenz oder eine 
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Erweiterung der Verschubtätigkeit eintritt. Nach den Bestimmungen des 
ABGB hätte ein Anrainer der Bahn alle von dieser ausgehenden betriebsbe­
dingten Emissionen zu dulden und kann lediglich dann, wenn diese das 
ortsübliche Maß überschreiten bzw. die ortsübliche Nutzung des Grund­
stückes wesentlich beeinträchtigen, Schadenersatzansprüche stellen. Ein 
Unterlassungsanspruch besteht gegenüber der Bahn nicht. Nach der Judi­
katur des Obersten Gerichtshofes fallen unter den Begriff "ortsüblich" alle 
Einwirkungen, die der Betrieb der Bahn üblich erweise mit sich bringt. 

Im Hinblick auf die in vermehrter Anzahl auftretenden diesbezüglichen Be­
schwerden, aber auch auf die wirtschaftspolitische Zielsetzung, den Güter­
verkehr von der Straße al.!-! die Schiene zu verlegen, erscheint der VA der 
bisherige Standpunkt der OBB nicht mehr vertretbar. Nach Ansicht der VA 
sollte doch zum Schutz der Gesundheit der Anrainer der Bahn gegen Lärm­
schäden Vorsorge getroffen werden, damit die durch den Straßenverkehr 
bedingten Umweltbeeinträchtigungen nicht durch jene von den Bahnanla­
gen ausgehenden ersetzt werden. Entsprechende Maßnahmen wären vor 
allem dort angebracht, wo durch die Errichtung eigener Verschubbahnhöfe 
bzw. durch die Konzentration von Verschubtätigkeiten in einem Bahnhof 
ein vermehrtes Betriebsaufkommen auftritt, wobei auch auf Zubringerstrek­
ken Rücksicht zu nehmen wäre. 

Daß diese Verschubarbeiten insbesondere während der Nachtstunden er­
forderlich sind, wird von den ÖBB damit begründet, daß in den Abendstun­
den und nachts der Abzug des Ortsaufkommens bzw. der Zulauf und zum 
größten Teil die Abbeförderung der Frachten erfolgt und die Waggons 
schon bei Arbeitsbeginn den Firmen in den Morgenstunden bereitgestellt 
werden müssen. Eine zeitliche Verlagerung der Verschubarbeiten sei daher 
im Interesse der Wirtschaft nicht möglich. 

In den einzelnen Beschwerdefällen konnte aufgrund des Einschreitens der 
VA erreicht werden, daß durch konkrete Maßnahmen Verbesserungen er­
zielt werden konnten. Aufgrund der Prüfungsverfahren der VA teilte der 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr überdies mit, daß 
das Bundesministerium das Problem des Eisenbahnlärms einer generellen 
Begutachtung unterzieht. Seitens der Obersten Eisenbahnbehörde wurde 
daher eine Studie in Auftrag gegeben, mit der die Kriterien der Belästigung 
von Anrainern durch Schienenverkehrslärm erfaßt werden sollen. Dieser 
"Kriterienkatalog" soll objektive Anhaltspunkte dafür liefern, welche 
Schutzmaßnahmen gegen Lärmbelästigungen vorzusehen sind. Das V orlie­
gen der Ergebnisse dieser Untersuchungen wurde vom Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr für Ende 1987 angekündigt. Die VA 
wird das Ergebnis der Studie bei künftigen Prüfungsverfahren berücksichti­
gen. 

Aufgrund einer Beschwerde wurde die VA auf ein Problem aufmerksam, 
welches behinderte Führerscheinbesitzer betrifft: 

Tritt bei einem Besitzer einer Lenkerberechtigung ein Körpergebrechen 
ein, wodurch die Lenkerberechtigung auf ein individuell bestimmtes Kraft­
fahrzeug einzuschränken ist, kann ein eingeschränkter Führerschein nur 
dann ausgestellt werden, wenn die Fahrgestellnummer sowie das Kennzei­
chen desjenigen Fahrzeuges bekannt sind, durch das die körperlichen Män-

75 

III-40 der Beilagen XVII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)74 von 268

www.parlament.gv.at



76 

gel des Lenkers ausgeglichen werden sollen. Der Führerscheinwerber hat 
daher die Beschaffung und entsprechende Adaptierung des Fahrzeuges vor 
der Erteilung der Lenkerberechtigung vorzunehmen. 

Für die Anschaffung bzw. Adaptierung eines Behindertenfahrzeuges wer­
den sowohl von den Sozialversicherungsträgern als auch von der Arbeits­
marktverwaltung und anderen Stellen Darlehen und Zuschüsse gewährt. 
Dabei ist jedoch die Vorlage eines eingeschränkten Führerscheines erfor­
derlich. 

Aufgrund der gegebenen Rechtslage wäre der betroffene Behinderte jedoch 
genötigt, die Beschaffung bzw. Adaptierung eines Fahrzeuges selbst zu fi­
nanzieren, weil er dieses für die Erlangung der Lenkerberechtigung benö­
tigt. 

Die VA ist daher mit diesem Problem an den Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr herangetreten. Aufgrund dieses Einschreitens der 
VA wurde vom Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
ein Sc~reib~n an . alle Landesha.uptm~~ner gerichtet, in d~m auf diese Pro­
blematik hmgewlesen und gleichzeitig ersucht wurde, m solchen Fällen 
nach Möglichkeit entsprechende Bestätigungen darüber auszustellen, ob 
und welche Adaptierung des Kraftfahrzeuges notwendig sein wird, um eine 
eventuell mögliche finanzielle Unterstützung durch die Sozialversiche­
rungsträger oder durch die Arbeitsmarktverwaltung zu ermöglichen. 

Einen immer wiederkehrenden Beschwerdeanlaß geben die Zuweisungen 
von Führerscheinbewerbern zu verkehrspsychologischen Untersuchungen. 
Bereits in ihrem Sechsten Bericht an den Nationalrat (Seite 63) hat die VA 
auf diese Problematik hingewiesen. Die aufgezeigte Schematik bei der Zu­
weisung besteht offensichtlich weiterhin, weil immer wieder Beschwerden 
erhoben werden, daß insbesondere von gewissen Gruppen von Fahrzeug­
lenkern ein verkehrspsychologischer Untersuchungsbefund routinemäßig 
verlangt wird. 

Bei der Prüfung derartiger Beschwerden ergibt sich immer wieder die 
Schwierigkeit, daß einerseits die Tendenz einer Schematisierung der Zu­
weisungspraxis zu kritisieren ist, andererseits die Frage, ob eine Zuweisung 
durch den Amtsarzt beispielsweise zu einer verkehrspsychologischen Unter­
suchung zu Recht erfolgt ist oder nicht, schwer überprüfbar ist, weil die ju­
ristische Beurteilung auf die bloße Schlüssigkeitsprüfung von Gutachten be­
schränkt ist. 

Ein Personenkreis, der häufig schematische Zuweisungen zu verkehrspsy­
chologischen Untersuchungsstellen kritisiert, sind ältere Personen, die mei­
stens wegen Verlust oder Ungültigkeit des Führerscheines mit der Kraft­
fahrbehörde in Kontakt treten. Allgemein trifft es sicherlich zu, daß sich 
mit zunehmendem Alter die kraftfahrspezifischen Lei~tungsmerkmale ver­
ändern können. Dem wurde auch vom Gesetzgeber msoferne Rechnung 
getragen, als in § 67 Abs. 2 KFG 1967 der Antragsteller die zur Erstattung 
des ärztlichen Gutachtens notwendigen besonderen Befunde oder einen im 
Hinblick auf sein Lebensalter erforderlichen Befund einer verkehrspsycho­
logischen Untersuchungsstelle zu erbringen hat. Auch im Allgemeinen 
Durchführungserlaß zum KFG 1967 wird die Erbringung eines Befundes 
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einer verkehrspsychologischen Untersuchungsstelle insbesondere dann als 
ein zur Beurteilung der Verkehrszuverlässigkeit erforderliches Beweismittel 
angesehen, wenn es sich um Personen handelt, die das 65. Lebensjahr voll­
endet haben. Aber auch unter diesen Voraussetzungen darf keine schemati­
sche Vorgangsweise Platz greifen. Der Eindruck eines schematischen Ver­
langens solcher Befunde wird jedoch durch die Beschwerdevorbringen ver­
stärkt, wonach die Zuweisungen ohne entsprechende vorherige Untersu­
chung erfolgen. Mit ein Grund zur Beschwerdeführung über eine solche 
Anordnung sind die damit verbundenen Kosten. Auch zu diesem Thema 
sind bereits im Achten Bericht an den Nationalrat Anregungen der VA ent­
halten .. D.ie Betroffenen. fühle~ si~h nicht nur gegenü?er ihren Altersgenos­
sen, die Ihren womöglich mit emem "Jugendphoto versehenen Führer­
schein weiterhin benützen, benachteiligt, sie empfinden sich auch zusätzlich 
durch die damit verbundenen Kosten für ihr gesetzeskonformes Verhalten 
"bestraft" . 

Eine ebenfalls zu Beschwerden Anlaß gebende Vorgangsweise der Amts­
ärzte der Bundespolizeidirektion Salzburg konnte aufgrund des Einschrei­
tens der VA abgestellt werden, indem jetzt "Bildungsfragen" (Wie schwer 
ist eine Semmel?, Was ist der Unterschied zwischen einem Zwerg und ei­
nem Liliputaner?) zu unterlassen sind. 

Einzelfälle 

4.1 Duldung der konsenslosen Ausübung des Güterbeförderungsgewerbes 
durch die Behörden 
VA 70 - V/84 Pr.ZI. 5918/50-1-85 

H. J. aus R. brachte am 26. April 1984 bei der VA folgende Beschwerde 
vor: 

Er betreibe ein Güterbeförderungsgewerbe, lautend auf Abschleppen, 
Transportieren und Bergen von Kraftfahrzeugen, beschränkt auf die Ver­
wendung von fünf Kraftfahrzeugen. Sein Standort befinde sich unmittelbar 
an einer Paßstraße. Dieses Gewerbe habe er im Jahre 1976 von seinem Va­
ter übernommen, ~er es seit .1955 betrieben h<l:be. Die Entstehung eines sol­
chen Gewerbebetnebes an diesem Standort sei darauf zurückzuführen, daß 
auf einem Steilstück der Paßstraße regelmäßig Kraftfahrzeuge hängenblei­
ben und geborgen bzw. abgeschleppt werden müssen. Die Größe seines Ge­
werbebetriebes sei immer darauf ausgerichtet gewesen, den anfallenden Be­
darf an Abschleppungen zu befriedigen. Seit einigen Jahren habe er jedoch 
zunehmend mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die nunmehr bis zur Exi­
stenzbedrohung angewachsen seien. Der Grund dafür liege darin, daß 
mehrere Konkurrenten durch gesetzwidrige Gewerbeausübung immer 
mehr Aufträge wegnähmen. Die genannten Firmen hätten es sich zur Ge­
wohnheit gemacht, nicht in ihrem Standort auf Abschleppaufträge zu war­
ten, sondern ihre Abschleppfahrzeuge auf der öffentlichen Verkehrsfläche 
abzustellen, um bei anfallenden Abschlepparbeiten als erste an Ort und 
Stelle zu sein. Diese Vorgangsweise verstoße gegen die Gewerbeordnung, 
werde jedoch von den zuständigen Behörden geduldet. Seitens der Bezirks­
hauptmannschaft Villach sei zwar einmal .ein Straferkenntnis erg~ngen, 
doch habe das Amt der Kärntner Landesregierung das StraferkenntnIs auf-
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gehoben und die Einstellung des Verfahrens vedügt. Nunmehr sei er gegen 
die unzulässige Konkurrenz völlig wehrlos und müsse gewärtigen, daß sein 
Betrieb zugrundegehe. 

Im Prüfungsverfahren brachte die VA diese Beschwerde dem Bundesmini­
ster für Verkehr zur Kenntnis, der mit Stellungnahme vom 20. Juli 1984 ei­
nen Bericht des Amtes der Kärntner Landesregierung übermittelte, dem zu 
entnehmen war, daß mehrere den Beschwerdeführer betreffende Vedahren 
damals noch anhängig waren. Insbesondere war zunächst von der VA fest­
zustellen, daß der Beschwerdeführer um Standonverlegung bzw. um Bewil­
ligung einer weiteren Betriebsstätte zur Ausübung seiner Gewerbeberechti­
gungen im Sinne des § 46 der Gewerbeordnung und zur Erteilung einer Be­
willigung zur Benützung der öffentlichen Straße gemäß § 82 der Straßen­
verkehrsordnung 1960 angesucht hatte. 

Ergänzend dazu wurde vom Bundesministerium für Verkehr bemerkt, daß 
sich der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit der rechtlichen Beurtei­
lung des Vorliegens einer weiteren Betriebsstätte im Sinne der Bestimmun­
gen des § 46 der Gewerbeordnung 1973 an das Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie gewendet habe, woraufhin vom genannten 
Bundesministerium an den Beschwerdeführer eine Stellungnahme ergangen 
ist. Der darin enthaltene Standpunkt werde vom Bundesministerium für 
Verkehr vollinhaltlich geteilt. Diese Stellungnahme wurde ebenfalls ange­
schlossen. 

Die VA hat im Prüfungsvedahren aufgrund der Angaben des Beschwerde­
führers, der eingeholten Stellungnahmen, eines Lokalaugenscheines sowie 
nach Einsichtnahme in die gesamten Aktenunterlagen folgenden Sachver­
halt festgestellt: 

Der Beschwerdeführer betrieb seit 24. Mai 1976 ein Güterbeförderungsge­
werbe, wobei die Konzessionen ausdrücklich auf das Abschleppen, Trans­
portieren und Bergen von Kraftfahrzeugen beschränkt waren. Damals ha­
ben auch zwei andere Frächter Abschleppungen auf der Paßstraße in der 
Form angeboten, daß sie am Beginn des Steilstückes mit ihren Fahrzeugen 
auf Aufträge warteten. Um ebenfalls Aufträge zu erhalten, war der Be­
schwerdeführer daher gezwungen, seine Abschleppfahrzeuge auch an die­
ser Stelle aufzustellen. In der Folge kamen noch zwei weitere Unternehmer 
mit ihren Fahrzeugen hinzu. 

Diese Unternehmer sind im Besitz von Konzessionen für das Gütedernver­
kehrs-Gewerbe. Aufgrund dieses zunehmenden Konkurrenzkampfes hat 
sich der Beschwerdeführer zur Verbesserung seiner Position um die von ei­
nem Frächter zurückgelegten Konzessionen bemüht, welche ihm auch er­
teilt .wurden. Damit vedügte der Besch~erdeführer über drei Konzessionen 
für msgesamt fünf Kraftfahrzeuge. Semen Standort hatte er an der Paß­
straße, kurz oberhalb des Steilstückes. Da sein Betrieb ausschließlich auf 
das Abschleppen und Bergen von Kraftfahrzeugen ausgerichtet war, bedeu­
teten die durch die anderen Frächter verursachten Auftragsverluste eine 
Existenzbedrohung für seinen Betrieb. Da für die Ausübung des Gewerbes 
von den an der Paßstraße abgestellten Abschleppfahrzeugen aus keine be­
hördliche Bewilligung vorlag, versuchte sich der Beschwerdeführer vorerst 
durch Vorsprachen bei der Bezirkshauptmannschaft Villach und in der 
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Folge durch Anzeigen gegen diesen unlauteren Wettbewerb zu wehren. Im 
Jahr 1983 wurden auch vom zuständigen Gendarmerieposten zahlr.~iche 
Anzeigen, unter anderem auch gegen den Beschwerdeführer, wegen Uber­
tretung des § 46 der Gewerbeordnung 1973 gelegt. Von der Bezirkshaupt­
mannschaft Villach wurde über den Beschwerdeführer mit Straferkenntnis 
vom 4. August 1983 eine. Geldstr~f~ verhängt, da er Absc~lepple!stungen 
auf der Pagstraße, ohne eine Bewilligung der Behörde für eine weitere Be­
triebsstätte zu haben, angeboten hatte. Aufgrund der Berufung des Be­
schwerdeführers wurde dieses Straferkenntnis mit Bescheid des Landes­
hauptmannes von Kärnten vom 23. Jänner 1984 aufgehoben und das Straf­
verfahren eingestellt, da die Kriterien für eine weitere Betriebsstätte nicht 
vorlägen. Im Hinblick auf diese Rechtsmeinung der Berufungsbehörde 
wurden von der Bezirkshauptmannschaft Villach alle anderen Strafverfah­
ren eingestellt. Weiters wurde mit Schreiben vom 20. April 1984 der Gen­
darmerieposten über den Rechtsstandpunkt des Landeshauptmannes von 
Kärnten informiert. Weitere Veranlassungen unterblieben daher. 

Der Beschwerdeführer wandte sich daraufhin an das Bundesministerium 
für Handel, Gewerbe und Industrie und an die Bundeskammer der gewerb­
lichen Wirtschaft, um eine rechtliche Beurteilung des Vorliegens einer wei­
teren Betriebsstätte im Sinne der Bestimmungen des § 46 der Gewerbeord­
nung 1973 zu erhalten. Sowohl das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie als auch die Bundeskammer der gewerblichen Wirt­
schaft stellten in ihren Rechtsgutachten vom 26. April 1984 fest, daß das re­
gelmäßige Anbieten von Abschleppdiensten außerhalb des Standortes und 
die Entgegennahme entsprechender Aufträge am Abstellplatz der Ab­
schleppfahrzeuge den Tatbestand des Betreibens einer weiteren Betriebs­
stätte gemäß § 46 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1973 erfüllt. 

Aufgrund dieser erhaltenen Auskünfte erwirkte der Beschwerdeführer 
durch das Landesgericht Klagenfurt am 17. Mai 1984 eine einstweilige Ver­
fügung gegen einen der Konkurrenten, in welcher diesem Konkurrenten 
verboten wurde, im Bereich der Paßstraße außerhalb seines Standortes Ab­
schleppfahrzeuge zum Zwecke der Ausübung des konzessionierten Gewer­
bes der Güterbeförderung betreffend das Abschleppen und Bergen von 
Fahrzeugen abzustellen. Begründet wurde diese einstweilige Verfügung 
vom Gericht damit, daß der Beklagte für diese Ausübung seines Gewerbes 
keine Betriebsstättengenehmigung habe, und daher der Tatbestand des un­
lauteren Wettbewerbs erfüllt sei. 

Dem von der einstweiligen Verfügung betroffenen Frächter eingebrachten 
Rekurs wurde vom Oberlandesgericht Graz mit Beschluß vom 3. Juli 1984 
nicht stattgegeben, wobei auch in diesem Beschluß zum Ausdruck gebracht 
wurde, daß die vom Beklagten ausgeübte gewerbliche Tätigkeit einer Ge­
nehmigungspflicht nach § 46 der Gewerbeordnung 1973 unterliege. Auch 
diese Entscheidung wurde vom Beschwerdeführer dem Amt der Kärntner 
Landesregierung zur Kenntnis gebracht. 

Der Beschwerdeführer teilte die Stellungnahmen des Bundesministeriums 
für Handel, Gewerbe und Industrie, der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft dem Amt der Kärntner Landesregierung und auch dem Bundes­
ministerium für Verkehr mit und stellte die bereits eingangs erwähnten An­
träge auf Genehmigung der Standortverlegung, Bewilligung einer weiteren 
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Betriebsstätte und um die Bewilligung gemäß § 82 der Straßenverkehrsord­
nung 1960. 

Die Anträge des Beschwerdeführers auf Genehmigung der Standortverle­
gung und Bewilligung der Gewerbeausübung in einer weiteren Betriebs­
stätte wurden wie der Antrag auf Bewilligung zum Abstellen von Ab­
schleppfahrzeugen .von den zus~ändigen Be~örden abgelehnt. Die Gewer­
bebehörde stützte Ihre Entscheidung auf dIe Begründung, daß durch das 
Abstellen von Fahrzeugen im Bereich der Paßstraße die Sicherheit des Ver­
kehrs in unverantwortlicher Weise in Frage gestellt wäre, während der An­
trag auf Bewilligung zum Abstellen von Abschleppfahrzeugen nach der 
Straßenverkehrso~dnung let~tlich mit der Begr~ndung abgelehnt wurde, 
daß für den fraghchen Bereich der Paßstraße em Halte- und Parkverbot 
verfügt worden sei. 

Aufgrund einer Anzeige des Beschwerdeführers vom 19. Februar 1985 sah 
sich das Amt der Kärntner Landesregierung schließlich veranlaßt, mit 
Schreiben vom 22. Februar 1985 an das Bundesministerium für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr mit dem Ersuchen um Bekanntgabe der Rechts­
meinung hinsichtlich des Abschleppens vo~ ~aft.fahrzeugen im ~ereich <;ler 
Paßstraße heranzutreten. Vom Bundesmmistenum für öffenthche WIrt­
schaft und Verkehr wurde die (bereits dargelegte) vom Bundesministerium 
für Handel, Gewerbe und Industrie eingeholte Rechtsansicht übermittelt. 
Daraufhin wurde sowohl von der Bezirkshauptmannschaft Villach mit 
Schreiben vom 19. April 1985 als auch mit Schreiben des Amtes der Kärnt­
ner Landesregierung vom 9. April 1985 der Gendarmerieposten über die 
Rechtsmeinung der obersten Gewerbebehörde informiert und gleichzeitig 
angewiesen, geeignete Kontrollen durchzuführen und Verstöße gegen 
diese Vorschrift der Behörde zur Anzeige zu bringen. In der Folge wurden 
auch zahlreiche Anzeigen durch den Gendarmerieposten gelegt. Die Ge­
werbebehörde kam nunmehr zwar der ergangenen Weisung in Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach und leitete auch Strafverfahren ein, 
doch wurden zur gleichen Zeit von der Bundesstraßenverwaltung durch 
bauliche Maßnahmen Stellplätze geschaffen, die in Form von Gestattungs­
verträgen an die einzelnen Frächter vergeben wurden. Für diese Stand­
plätze wurden schließlich vom Landeshauptmann von Kärnten Betriebsstät­
tengenehmigungsverfahren durchgeführt und weitere Betriebsstätten am 
19. August 1985 genehmigt. 

Inzwischen waren dem Beschwerdeführer mit Bescheid des Landeshaupt­
mannes von Kärnten vom 26. November 1984 seine drei Konzessionen ent­
zogen worden, da über sein Vermögen eine Vielzahl von Anträgen auf 
Konkurseröffnung anhängig waren, welche mangels eines zur Deckung des 
Konkursverfahrens voraussichtlich hinreichenden Vermögens abgewiesen 
wurden. Dagegen erhob der Beschwerdeführer Berufung. Vom Bundesmi­
nister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr wurde der Berufung aufschie­
bende Wirkung zuerkannt. Schließlich wurde aber der Berufung keine 
Folge gegeben, und die drei Konzessionen wurden mit Bescheid vom 4. Au­
gust 1986 entzogen. 

Dazu hat die VA erwogen : 
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Gemäß § 46 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1973 ist unter einer weiteren Be­
triebsstätte jede standortgebundene Einrichtung zu verstehen, die zur regel­
mäßigen Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit in einem anderen Stand­
ort als dem, auf den die Gewerbeberechtigung lautet, bestimmt ist. Eine 
weitere Betriebsstätte liegt nicht vor, wenn es sich um eine Tätigkeit von 
nicht mehr als drei Tagen handelt. Wird eine solche Tätigkeit mehr als ein­
mal innerhalb eines Zeitraumes von vier Monaten ausgeübt, liegt ein gemäß 
§ 53 der Gewerbeordnung 1973 unzulässiges Feilbieten im Umherziehen 
vor. Die Ausübung eines konzessionierten Gewerbes in einer weiteren Be­
triebsstätte ohne die nach dem Gesetz erforderliche Bewilligung ist gemäß 
§ 367 Zif. 10 der Gewerbeordnung 1973 eine Verwaltungsübertretung, die 
mit einer Geldstrafe bis zu 20 000 S oder mit einer Arreststrafe bis zu vier 
Wochen zu ahnden ist. 

Alle mit dem vorliegenden Beschwerdefall befaßten Stellen haben mit Aus­
nahme des Amtes der Kärntner Landesregierung den vorliegenden Sachver­
halt aufgrund der eindeutigen Rechtslage so beurteilt, daß im Anbieten von 
Abschleppleistungen in der auf der Paßstraße ausgeübten Form das V orlie­
gen weiterer Betriebsstätten im Sinne des § 46 der Gewerbeordnung 1973 
zu bejahen ist. Obwohl der Bezirkshauptmannschaft ViII ach als Gewerbe­
behörde der rechtswidrige Zustand bekannt sein mußte, ist sie ihrer gesetz­
lichen Verpflichtung zur Abstellung des konsenswidrigen Zustandes nicht 
nachgekommen. Erst als der Beschwerdeführer aufgrund der ihm durch 
den unlauteren Wettbewerb erwachsenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
Anzeigen erstattet hat, kam es zur Einleitung von Strafverfahren, die je­
doch vom Landeshauptmann von Kärnten eingestellt wurden. Dabei stützte 
sich die Berufungsbehörde auf die unrichtige Rechtsansicht, daß eine wei­
tere Betriebsstätte nicht vorliege. Geeignete Maßnahmen zur Unterbindung 
der Gewerbeausübung von nicht bewilligten weiteren Betriebsstätten aus 
sind demzufolge unterblieben. 

Unverständlich erscheint auch das weitere Untätigbleiben der Gewerbebe­
hörden, nachdem der Beschwerdeführer die Rechtsmeinung des Bundesmi­
nisteriums für Handel, Gewerbe und Industrie sowie der Bundeswirt­
schaftskammer vom 26. April 1984 eingeholt und dem Amt der Kärntner 
Landesregierung auch die einstweilige Verfügung des Landesgerichtes Kla­
genfurt und die Rekursentscheidung des Oberlandesgerichtes Graz Zur 
Verfügung gestellt hatte. Das Amt der Kärntner Landesregierung gab zwar 
die vorhandenen Rechtsgutachten an die Bezirkshauptmannschaft Villach 
weiter, dort wurden diese Schriftstücke jedoch unverständlicherweise den 
Akten des Straßenverkehrsreferates angeschlossen. Das zuständige Gewer­
bereferat dürfte jedoch nach der Aktenlage nicht informiert worden sein. 
Diese vorhandenen Rechtsgutachten wurden auch nicht in einem Bericht 
des Amtes der Kärntner Landesregierung an den Ersten Landeshauptmann­
Stellvertreter Erwin Frühbauer erwähnt, der aufgrund eines vom Beschwer­
deführer an diesen gerichteten Schreibens vom 1. Oktober 1984 zu erstat­
ten war. So wurde zwar die bisherige unrichtige Rechtsansicht vertreten, 
die anderslautenden Rechtsgutachten jedoch nicht erwähnt. 

Im erwähnten Bericht des Amtes der Kärntner Landesregierung werden die 
Aktivitäten des Beschwerdeführers, die dieser setzen mußte, um Rechtsgut­
achten einzuholen bzw. die beteiligten Stellen auf die unrichtige V organgs­
weise der Gewerbebehörden hinzuweisen, als "querulant" bezeichnet. 
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Der Beschwerdeführer war es aber, der - in seiner Haltung durch die 
Rechtsansicht der obersten Gewerbebehörde bestätigt - eine durch die ge­
setzlichen Bestimmungen gedeckte Ausübung seines Gewerbes anstrebte, 
indem er Anträge um Standortverlegung bzw. um Genehmigung einer wei­
teren Betriebsstätte am Beginn des Steilstückes der Paßstrage stellte. Diese 
Anträge wurden jedoch im Instanzenzug vom Landeshauptmann von Kärn­
ten abgewiesen. Diese Abweisungen erfolgten nicht aus gewerbe rechtlichen 
Gründen, sondern aufgrund der Tatsache, daß kurz nach der Antragstei­
lung des Beschwerdeführers von der Bezirkshauptmannschaft Villach ein 
Verfahren zur Erlassung einer Verordnung über ein Halteverbot eingeleitet 
und dieses Halteverbot am 11. September 1984 kundgemacht wurde. 

Das Amt der Kärntner Landesregierung beschäftigte sich mit den im Be­
schwerdefall relevanten Rechtsfragen aber erst nach neuerlichen Strafan­
zeigen und holte erst am 22. Feber 1985 die Rechtsmeinung des Bundesmi­
nisteriums für öffentliche WirtSchaft und Verkehr ein. Erst im April 1985, 
als auch die Rechtsmeinung des Bundesministeriums für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr vorlag, sah sich das Amt der Kärntner Landesregierung 
zu einer gesetzeskonformen Vorgangsweise veranlaßt. 

Auch die Untätigkeit des Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr ist zu beanstanden, weil dieses spätestens seit dem Vorliegen 
von Eingaben des Beschwerdeführers bzw. dem Prüfungsverfahren der VA 
über den Sachverhalt informiert war, sich aber trotz Vorliegens des Rechts­
gutachtens des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie 
vom 26. April 1984 nicht veranlaßt sah, zur Klärung der Rechtslage im Auf­
sichtswege beizutragen. 

Daß diese Vorgangsweise eine empfindliche Beeinträchtigung des Gewer­
bebetriebes des Beschwerdeführers bewirkte, ist offensichtlich, da dem Be­
schwerdeführer durch den unlauteren Wettbewerb Aufträge in nicht unbe­
deutendem Ausmaß entzogen wurden. Dies ist auch im Bericht des Gen­
darmeriepostens vom 8. Juli 1985 an das Amt der Kärntner Landesregie­
rung aktenkundig dokumentiert, in welchem ausgeführt wird, daß der Be­
schwerdeführer für Abschlepptätigkeiten seit Jahren nicht mehr herangezo­
gen wurde, da die anderen Frächter mit ihren an Ort und Stelle aufgestell­
ten Abschleppfahrzeugen die Aufträge entgegennahmen und auch durch­
führten. 

Die VA ist daher bei der Beurteilung des vorliegenden Beschwerdefalles zu 
dem Ergebnis gelangt, daß in der gesamten in Beschwerde gezogenen V or­
gangsweise der Gewerbebehörden ein Mißstand gelegen ist. 

Nach dieser Mißstandsfeststellung übermittelte der Bundesminister für öf­
fentliche WirtSchaft und Verkehr der VA eine Stellungnahme, in der er 
darauf verwies, daß sein Ressort zur Klärung der Rechtslage im Aufsichts­
wege insoferne beigetragen habe, als auf Anfrage des Amtes der Kärntner 
Landesregierung das Gutachten des Bundesministeriums für Handel, Ge­
werbe und Industrie vom 11. und 12. März 1985 eingeholt und mit Erledi­
gung vom 27. März 1985 mit der Aufforderung, der von der obersten Ge­
werbebehörde zum Ausdruck gebrachten Rechtsmeinung umgehend Rech­
nung zu tragen, übermittelt wurde. 
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Dazu ist von der VA zu bemerken, daß das gleichlautende Gutachten des 
Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie vom 26. April 
1984 bereits zur Verfügung stand und das Bundesministerium für öffentli­
che WirtSchaft und Verkehr zu diesem Zeitpunkt über die Situation infor­
miert war. Die erwähnte Aufforderung an das Amt der Kärntner Landesre­
gierung erfolgte jedoch - wie oben näher ausgeführt - erst beinahe ein 
Jahr später. 

Weiters ist einem der Stellungnahme des Bundesministers für öffentliche 
WirtSchaft und Verkehr angeschlossenen Bericht des Amtes der Kärntner 
Landesregierung zu entnehmen, daß dieses Amt mit dem Bundesministe­
riu~ in dieser Angelegenheit in ständigem Kontakt gestanden ist .. Nachd.ef!! 
es Im Sommer 1985 zur Schaffung der Voraussetzungen für die Bewilli­
gung weiterer Betriebsstätten gekommen war, sei es den Gewerbebehörden 
möglich gewesen, eine Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden 
Zustandes herbeizuführen. Nach Ansicht der VA liegt aber nicht in der spä­
ten Schaffung der Voraussetzungen für weitere Betriebsstätten, sondern 
darin, daß die ~uständi&en Beh?rden den der Re~htsordnung ~ntsprechen­
den Zustand Olcht bereits zu elOem früheren Zeitpunkt herbeigeführt ha­
ben, der festgestellte Mißstand. 

4.2 Ungerechtfertigte Auflassung der Ößß-Haltestelle Bad Krekelmoos bei 
Reutte 
VA 93 - V/85 Pr. Zl. 5916/17-1 -85 

E. T. aus Reutte führte bei der VA darüber Beschwerde, daß mit Beginn 
des ~ommerfahrplanes 1984 die Bedarfshaltestelle Bad Krekelmoos von 
den OBB aufgelassen wurde. Durch diese Auflassung der Haltestelle hätten 
die Bewohner dieser Gegend die Benützung des einzigen öffentlichen Ver­
kehrsmittels verloren, sodaß in diesem Vorgehen der OBB ein Mißstand in 
der Verwaltung zu erblicken ist. Die VA führte ein Prüfungsverfahren 
durch und stellte nach Einholung einer Stellungnahme des Bundesministers 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr folgendes fest: 

Von den ÖBB wurde am 13. Jänner 1984 ein Antrag gemäß § 29 Abs. 3 des 
Eisenbahngesetzes 1957 auf Auflassung der Bedarfshaltestelle Bad Krekel­
moos der Bahnstrecke Reutte - Griesen beim Bundesministerium für öf­
fentliche Wirtschaft und Verkehr gestellt. Qbwohl über diesen Antrag noch 
nicht entschieden worden war, haben die OBB mit Inkrafttreten des Som­
merfahrplanes 1984 sämt!!che Zughalte in der Bedarfshaltestelle Bad Kre­
kelmoos gestrichen. Die OBB vertraten dazu den Standpunkt, daß die Bei­
behaltung dieser Haltestelle aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht mehr 
vertretbar erschiene. Nachdem mit Schreiben vom 28. Februar 1985 der 
Landeshauptmann von Tirol neuerl.~ch für die Beibehaltung der Bedarfshal­
testelle eintrat, wurde er von den OBB mit Schreiben vom 2. Juli 1985 er­
sucht, eine konkrete Bedarfsermittlung durchzuführen. Eine diesbezügliche 
Stellungnahme sei jedoch in weiterer Folge nicht eingelangt. 

Unter Hinweis auf die Tatsache, daß die Bewilligung für die Auflassung 
der Haltestelle noch nicht erteilt worden ist, hat die VA den Bundesmini­
ster für öffentli~~e WirtSchaft und Verkehr um Stellungnahme zur Vor­
gangsweise der OBB ersucht. Der Bundesminister teilte der VA daraufhin 
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mit, daß die Österreichischen Bundesbahnen nicht berechtigt seien, die 
Haltestelle nicht mehr zu bedienen. Es wurde von den ÖBB daher ab 
22. März 1986 bei einzelnen Zügen wieder ein Bedarfshalt .~n dieser Halte­
stelle eingerichtet, der ab Sommerfahrplan 1986 auch im Osterreichischen 
Kurs~.uch enthalten ist. Außerdem wurde im März dieses Jahres zwischen 
den OBB und der Gemeinde Breitenwang ein Vertrag abgeschlossen, in 
dem sich diese verpflichtet, einen Teil der Aufwendungen für die Erhaltung 
und Betreuung der Haltestelle Bad Krekelmoos zu tragen. Im Hinblick auf 
diese Zusage hat die Eisenbahnbehörde das Verfahren zur Auflassung der 
Haltestelle ausgesetzt und damit die Beibehaltung der Haltestelle für den 
Zeitraum eines weiteren Jahres ermöglicht. Eine über diesen Zeitraum hin­
ausgehende Aufrechterhaltung wird von der Entwicklung des Bedarfes ab­
hängig sein. 

Zusammenfassend war von der VA festzustellen, daß im Hinblick auf die 
konsenslose Auflassung der Haltestelle durch die ÖBB der Beschwerde Be­
rechtigung zukam. Da noch im "Zuge des Prüfungsverfahrens die Bedie­
nung der Haltestelle durch die OBB wieder aufgenommen wurde, waren 
darüber hinausgehende Veranlassungen durch die VA nicht notwendig. 

4.3 Ablehnung eines Schadenersatzanspruches gegen die Republik Österreich 
- Post- und Telegraphenverwaltung 

84 

VA 210 - V /85 Pr.ZI. 5917/68-1-85 

Anläßlich eines Sprechtages der VA in Linz führte Herr F. G. aus 
Krengibach Beschwerde über die Ablehnung seines Schadenersatzanspru­
ches gegen ~ie österreichische Post- und Telegraphenverwaltung: Zur Be­
gründung semer Beschwerde führte F. G. aus, daß er als LandwIrtschafts­
pächter bei Ackerarbeiten am 20. Oktober 1984 mit seinem Traktor in eine 
Grube, die für einen Markierungsstein (Kabelmerkstein) der Post ausgeho­
ben worden war, geraten und dadurch mit dem Traktor samt Pflug umge­
kippt und über eine Böschung gestürzt sei. Seiner Schadenersatzforderung 
habe er Schmerzensgeld wegen seines dreitägigen Spitalsaufenthaltes zu­
grunde gelegt sowie darauf hingewiesen, daß am Traktor ein Totalschaden 
und am Pflug hohe Reparaturkosten entstanden seien. Dazu habe er von 
der Post- und Telegraphendirektion von Oberösterreich und Salzburg in 
Linz zunächst nach Geltendmachung seiner Schadenersatzansprüche zwei 
Mitteilungen erhalten, in denen ihm mitgeteilt wurde, daß die Post seinem 
Vorhaben positiv gegenüberstünde, die Abwicklung der Schadenersatzan­
sprüche im Vergleichswege zu regeln. Nach Einschaltung eines Rechtsan­
waltes habe dieser etwa ein Jahr nach dem Unfall von der Finanzprokura­
tur die Auskunft erhalten, daß die auf das Amtshaftungsgesetz gestützten 
Ersatzansprüche nicht als berechtigt anerkannt wurden. Einerseits in der 
hinhaltenden Vorgangsweise der Post- und Telegraphenverwaltung für 
Oberösterreich und Salzburg in Linz und andererseits in der schließlich er­
folgten Ablehnung seiner Ersatzansprüche erblicke er einen Mißstand in 
der öffentlichen Verwaltung. 

Aufgrund dieses Vorbringens führte die VA eine Prüfung durch und stellte 
nach Einholung einer Stellungnahme des Bundesministers für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr folgendes fest: 
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Der Beschwerdeführer hatte seit Jahren ein Grundstück in Pacht genom­
men, auf dem die österreichische Post- und Telegraphenverwaltung am 
28. August 1981 nach dem Telegraphenwegegesetz ein Leitungsrecht be­
gründet hat. Von der Geltendmachung des Leitungsrechtes wurde aller­
dings entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nur der Liegenschafts­
eigentümer verständigt. Divergenzen in der Sachverhaltsdarstellung wur­
den im Prüfungsverfahren lediglich hinsichtlich der Situierung des Kabel­
merksteines festgestellt. Während die Generaldirektion für die Post- und 
Telegraphenverwaltung bekanntgab, daß der Kabelmerkstein außerhalb 
des Ackers gesetzt wurde, gingen die Beschwerdebehauptungen dahin, daß 
der Kabelmerkstein zumindest 60 cm innerhalb des Ackers gesetzt worden 
sei und darüber hinaus eine mit Gras überwucherte Grube, die sich wie eine 
Falle auswirkte, vorhanden gewesen sei. 

Von der Setzung des Kabelmerksteines wurden jedoch weder der Be­
schwerdeführer noch der Grundeigentümer verständigt. 

Das Telegraphenwegegesetz sieht dazu eine Verständigung des Grundei­
gentümers bzw. Pächters nicht vor. Schadenersatzansprüche könnte auf­
grund des Telegraphenwegegesetzes nur der Grundeigentümer direkt gel­
tend machen, während der Pächter auf die analoge Anwendung des Fern­
meldegesetzes angewiesen ist. 

Die VA hat der vorliegenden Beschwerde wegen der unterlassenen Hin­
weise sowie der hinhaltenden Vorgangsweise der Dienststellen der Post Be­
rechtigung zuerkannt. Für den Beschwerdeführer konnte jedoch erreicht 
werden, daß ihm im Vergleichswege eine Entschädigung in der Höhe von 
400 000 S angeboten wurde. Der Abschluß der diesbezüglichen Verhand­
lungen mit dem Beschwerdeführer stand zum Zeitpunkt der Erstellung die­
ses Berichtes noch aus. 

Aufgrund dieses Beschwerdefalles sieht sich jedoch die VA veranlaßt, auf 
die Bestimmungen des Telegraphenwegegesetzes aus dem Jahre 1929 hin­
zuweisen. Diese Bestimmungen scheinen insbesondere deshalb ergänzungs­
bedürftig, weil darin Begehungen nach erfolgter Fertigstellung der Bauar­
beiten, der Hinweis auf Kabelmerksteine und sonstige Kennzeichnungen, 
~ie sich auf die verlegten Leitungen beziehen, sowie Besprechungen von 
Anderungen des ursprünglichen Konzeptes nicht vorgesehen sind. Darüber 
hinaus scheint auch die Normierung eines Schadenersatzanspruches zugun­
sten Dritter, die nicht unmittelbar am Verfahren beteiligt sind, erforderlich. 
Die VA weist darauf hin, daß das Telegraphenwegegesetz aus dem Jahre 
1929 stammt und nur im Jahr 1969 unwesentlich geändert wurde. Es er­
scheint nur zu verständlich, daß die damalige Gesetzgebung noch nicht die 
Erfordernisse einer bürgernahen Verwaltung berücksichtigen konnte. 

4.4 Zusätzliche Kosten zu Lasten des FamilienlasteJ:?~usgleichsfonds bei der 
Durchführung von Schülertransporten durch die Anderung der Fahrpläne 
bzw. Linienführung eines Autobusunternehmens 
VA 225 - V /85 Pr.ZI. 5915/3-1-85 

Dkfm. A. H. aus Stegersbach, Burgenland, führte über die Änderung der 
Linienführung der Autobusse der Firma Dr. R. Beschwerde. Bisher hätte 
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86 

der Linienbus die Haltestelle vor der Handelsschule in Stegersbach bedient. 
Mit Beginn des Schuljahres 1985/86 wurden die Schulbeginn- und Endzei­
ten in Oberwart und in Pinkafeld verlegt. Durch diese Verlegung blieb 
keine Zeit mehr für die Stichfahrt des Autobusses innerhalb von Stegers­
bach. Seither wären die Schüler gezwungen gewesen, am Hauptplatz aus­
zusteigen und für die Fahrt vom Hauptplatz zur Schule eine andere Kraft­
fahrlinie zu benützen. Durch diese zusätzliche Inanspruchnahme des Orts­
linienbusses entstünden dem Familienlastenausgleichsfonds zusätzliche Ko­
sten für die Schülerfreifahrten in der Höhe von ca. 200000 S jährlich. In 
der Tatsache, daß die Kraftfahrlinienbehörde die neue Kursführung geneh­
migt habe, erblicke er einen Mißstand in der Verwaltung. Die VA leitete 
eine Prüfung ein und ersuchte den Bundesminister für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr um Stellungnahme. 

Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr teilte der VA 
mit, daß die von der Firma Dr. R. KG. beantragte Genehmigung des Fahr­
planes für ihre Kraftfahrlinie Wien - Jennersdorf bei Auflassung der bis­
herigen Haltestelle Stegersbach/HAS und HAK mit Bescheid vom 29. No­
vember 1985, Zl. 41.943/6-II/4-1985, erteilt wurde. Diese Genehmigung 
erfolgte in die~er F?rm, weil aufgrund ~er ursprünglich ~enehmigten Strek­
kenführung die StIchfahrt zur Schule In Stegersbach nIcht enthalten und 
die Firma zu einer Bedienung dieser Haltestelle nicht berechtigt gewesen 
ist. Außerdem ist im Falle, daß die konzessionierte Streckenführung das 
Durchfahren einer Ortschaft vorsieht, diese Ortschaft auf der kürzesten 
Strecke zu durchqueren. Eine Stichfahrt in einer Ortschaft kann jedoch 
ohne konzessionsrechtliche Darstellung der Streckenführung nicht angetre­
ten werden. Da in dem neuen Antrag auf Genehmigung des Fahrplanes 
diese Stichfahrt nicht enthalten war und auch die bisher durchgeführte Be­
dienung der Haltestelle vor der Schule ohne konzessionsrechtliche Dek­
kung durchgeführt wurde, konnte vom Bundesministerium für öffentliche 
WirtSchaft und Verkehr keine andere Entscheidung getroffen werden. 

Wie weiters festzustellen war, hat die Firma Dr. R. KG. die Einstellung der 
Stichfahrten zur Schule damit begründet, daß mit dem Kurspaar der Kraft­
fahrlinie die Schulen in den Orten Pinkafeld, Oberwart, Stegersbach und 
Güssing bedient werden und durch die Verlegung der Schulzeiten eine 
Fahrzeitverkürzung notwendig wurde. Von der Haltestelle am Hauptplatz 
hatten die Schüler die Möglichkeit, die Busse des Ortsverkehrs Stegersbach 
der Firma S. zu benützen. 

Im Hinblick auf diesen Sachverhalt hat die VA auch den Bundesminister 
für Familie, Jugend und Konsumentenschutz vom Beschwerdevorbringen 
informiert. Wie dieser der VA mitteilte, bestehe dieses Problem nicht nur 
im gegenständlichen Beschwerdefall, sondern müsse vielmehr einer bundes­
weiten und vor allem bundeseinheitlichen Regelung zugeführt werden. 
Während nämlich für die Gewährung der Schulfahrtbeihilfe ein Schulweg 
von mindestens 3 km gesetzlich erforderlich ist, sei diese Einschränkung für 
Schülerfreifahrten auf öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr ge­
setzlich nicht vorgesehen, sodaß auch derzeit keine rechtliche Möglichkeit 
besteht, die Schülerbeförderung im öffentlichen Verkehr auf Kurzstrecken 
zu unterbinden. Um im vorliegenden Fall eine Lösung zu ermöglichen, hat 
der Bundesminister für Familie, Jugend und Konsumentenschutz alle Betei­
ligten zu einem Gespräch eingeladen. Da der Fahrplan für 1986/87 bereits 
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bei der Kraftfahrlinienkonferenz im Jänner 1986 vom Bundesministerium 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr genehmigt worden war und Plit 
1. Juni 1986 in Kraft getreten ist, bestand keine Möglichkeit mehr, eine An­
derung der Linienführung für das Schuljahr 1986/87 herbeizuführen. Ab 
dem Schuljahr 1987/88 werden jedoch die bisher tarifmäßig bedingten 
Mehrkosten entfallen, da die Firma S. ein zusätzliches Kurspaar auf der 
Strecke Güssing .- Stegersbach führer: wird. Der neue Kurs fährt um 
7.15 Uhr ab Güssmg nach Stegersbach direkt zur HAK und HAS bzw. um 
1.3.25 Uhr wieder von der HAK und HAS Stegersbach zurück nach Güs­
smg. 

Durch das Einschreiten der VA konnte im Hinblick auf diese Maßnahme 
der Beschwerdegrund als behoben betrachtet werden, sodaß weitere Veran­
lassungen durch die VA nicht notwendig waren. 

4.5 Vorschreibung doppelter Herstellungsgebühren durch die Post 
VA 232 - V/85 Pr.ZI. 5917/72-1-85 

Dipl.-Ing. H. P. aus Wien beantragte bei der Post die Montage einer 10 m­
Anschlußschnur für seinen Fernsprechanschluß. Von der Post wurden ihm 
daraufhin 618 S an Herstellungsgebühren verrechnet. Auf seine Anfrage 
über die Zusammensetzung dieser Gebühr wurde ihm unter anderem mit­
geteilt, daß im pauschalierten Kostensatz für die 10 m-Anschlußschnur 
diese doppelt vorgeschrieben wird. In dieser Vorgangsweise erblicke er ei­
nen Mißstand und führte darüber bei der VA Beschwerde. Die VA leitete 
eine Prüfung ein und ersuchte den Bundesminister für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr um Stellungnahme. 

In der vom Bundesminister für öffentliche WirtSchaft und Verkehr übermit­
telten Stellungnahme der Generaldirektion für die Post- und Telegraphen­
verwaltung wurde die in Beschwerde gezogene Gebührenvorschreibung 
folgendermaßen gegliedert: 

1. Montage einer längeren Anschlußschnur 
2. 1 Stundeneinheitssatz für die Abgeltung der Weg- und 

Nebenzeiten 
3. Einmaliger, pauschalierter Kostensatz für eine 10 m-An­

schlußschnur 

SUMME 

30 S 

246 S 

342 S 

618 S 

Zu den Punkten 1. und 2. wurde ausgeführt, daß die für die Arbeitsdurch­
führung in Rechnung gestellten Kosten die Abgeltung des Montageaufwan­
des vor Ort und die Abgeltung der im Zusammenhang mit derartigen Ar­
beiten zusätzlich durchschnittlich anfallenden Aufwendungen der POSt um­
fassen. 

Für den unter Punkt 1 genannten Anteil wurde der gemäß den Bestimmun­
gen für die Ermittlung der Herstellungsgebühren nach dem Durchschnitts­
kostenverfahren hiefür vorgesehene Kostensatz von 30 S richtig in Rech­
nung gestellt. 
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Weiters wurde von der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenver­
waltung ausgeführt, daß mit einer derartigen Arbeitsdurchführung der Post 
Nebenkosten für Fahrtzeitaufwand, Kraftfahrzeuganteile, administrative 
Aufwendungen und Aufwendungen für die Materialdisposition entstehen, 
die auch im vorliegenden Fall nach Durchschnittswerten festgelegt wurden. 

Zu Punkt 3 wurde von der Generaldirektion für die Post- und Telegra­
phenverwaltung b~merkt, daß die Kalkulation des einmalig pauschalierten 
Kostensatzes für eIne 10 m-Anschlußschnur unter Zugrundelegung der Er­
fahrung~werte eine~ durchschnittli.ch. 8jäh~ige~ Bestehens des Teilnehmer­
verhältnIsses und eIner durchschnittlich 4Jähngen Lebensdauer von 10 m­
Anschlußschnüren sowie unter der Berücksichtigung eines nach 4 Jahren 
erforderlichen Entstörvorganges und der Investition einer neuen Anschluß­
schnur zu diesem Zeitpunkt vorgenommen wurde. Dabei wurden die Brut­
toanschaffungskosten einer 1,8 m-Regelanschlußschnur in Abzug gebracht. 

Im Hinblick auf diese Stellungnahme kam die VA zu der Ansicht, daß im 
gegenständlichen Fall zwar kein Mißstand in der Verwaltung vorliegt, die 
Beschwerde jedoch im Hinblick auf die Vorschriften der Fernmeldegebüh­
renordnung verständlich erscheint. 

Die Anschlußschnüre werden von der Post als Einzelstücke adjustiert zum 
Stückpreis von 48,30 S bis 80,15 S (je nach Ausstattung) exklusive Umsatz­
steuer eingekauft. Bei der Errichtung der Schnur werden dem Kunden 
nicht nur die Montage und die Wegzeit, sondern auch die in Beschwerde 
gezogene pauschalierte Abgeltung von 342 S für diese Schnur vorgeschrie­
ben. Begründet wird dies von der Generaldirektion für die Post- und Tele­
graphenverwaltung damit, daß in dieser Abgeltung sowohl eine Wartungs­
gebühr als auch der Austausch der Schnur enthalten ist. Daß vom Be­
schwerdeführer eine solche Gebührenvorschreibung als "Vodinanzierung" 
kritisiert wird, erscheint daher durchaus verständlich. Jedenfalls ist es im 
täglichen Leben auch bei sonstigen Mietverhältnissen nicht üblich, das dop­
pelte Entgelt zu verlangen, da irgendwann ein Gebrechen auftreten kann. 
Außerdem ist zu bedenken, daß bei einer entsprechenden Sorgfalt im Um­
gang mit der Fernsprecheinrichtung oder aus sonstigen Gründen die bereits 
bezahlte Leistung gar nicht in Anspruch genommen werden muß oder 
kann. Daran vermag auch der von der Generaldirektion für die Post- und 
Telegraphenverwaltung erhobene Einwand, daß die Einrichtung an den 
Teilnehmer nicht verkauft wird, sondern im Eigentum der Post- und Tele­
graphenverwaltung verbleibt, nichts zu ändern. Der VA erschiene es daher 
angebracht, die diesbezüglichen Bestimmungen der Fernmeldegebühren­
ordnung zu ändern. 

4.6 Sperre des falschen Telefonanschlusses durch die Post 
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VA 10 - V /86 Pr.ZI. 5917/6-1-86 

Von der Verkaufs leitung eines Unternehmens in Wels wurde bei der VA 
Beschwerde geführt, daß völlig unerwartet der Telefonanschluß im Salz­
burger Büro gesperrt wurde. Da für die Geschäftsabwicklung des Unter­
nehmens der Fernsprechanschluß entsprechende Bedeutung besitze, sei der 
Firma dadurch ein Schaden entstanden. Die VA leitete zu diesem Vorbrin­
gen eine Prüfung ein und ersuchte den Bundesminister für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr um Stellungnahme. 
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In der vom Bundesminister übermittelten Stellungnahme der Generaldirek­
tion für die Post- und Telegraphenverwaltung wurde ausgeführt, daß in­
folge eines peinlichen Mißgeschicks die Rufnummer der Firma a~stelle ei­
ner anderen Rufnummer gesperrt worden sei. Dafür dürfte ein Ubermitt­
lungsfehler die Ursache gewesen sein. Im Hinblick auf diesen Vorfall wur­
den die Bediensteten ermahnt, bei der Sperre von Fernsprechanschlüssen 
besonders gewissenhaft vorzugehen. Die vom Beschwerdeführer geltend 
gemachten Spesen in Form von Fernmeldegebühren wurden ihm mit der 
nächsten Fernmeldegebührenrechnung gutgeschrieben. Eine weitere Ent­
schä~igung war aufgrund der Bestimmungen des Fernmeldegesetzes nicht 
möglIch. 

Im Hinblick auf dieses Prüfungsergebnis kam der Beschwerde Berechti­
gung zu. Da sich die Post- und Telegraphendirektion für Oberösterreich 
und Salzburg in Linz schriftlich beim Beschwerdeführer für die unterlau­
fene Fehlleistung entschuldigt, die angefallenen Geschprächsgebühren er­
setzt und auch die Bediensteten zu größerer Gewissenhaftigkeit ermahnt 
hat, waren weitere Veranlassungen der VA nicht notwendig. 

4.7 Projekt Postgarage und Fernmeldezentrum St. Pölten (Waitzendorf) - un­
zureichende Information der Anrainer 
VA24-V/86 

J. G. aus St. Pölten wandte sich anläßlich eines Sprechtages der VA gegen 
eine ihm und anderen Bewohnern seines Siedlungsgebietes unzumutbar er­
scheinende Projektierung einer "Zentralpostgarage" im Stadtteil St. Pöl­
ten-Waitzendorf. Dieses Projekt war bereits Gegenstand von Pressemel­
dungen, die zum Inhalt hatten, daß Lärmbelästigungen, Schäden durch Au­
tobus-Abgase und verschiedene andere Beeinträchtigungen der Umwelt so­
wie der Wohnqualität zu befürchten wären. Grund für diese Baurnaßnah­
men sei die bisherige schlechte Unterbringung der Postgarage in der 
St. Pöltner Innenstadt. 

Die VA leitete aufgrund dieses Vorbringens ein Prüfungsverfahren ein und 
stellte durch Einsichtnahme der der Generaldirektion für die Post- und Te­
legraphenverwaltung bereits vorliegenden Plan unterlagen sowie durch Ge­
spräche mit dem Generaldirektor für die Post- und Telegraphenverwaltung 
fest, daß das Planungsstadium zur Errichtung des Garagen- und Fernmel­
deprojektes in St. Pölten bereits abgeschlossen war. 

Die Konfliktsituation im vorliegenden Fall ergab sich daraus, daß die An­
rainer durch unzureichende Informationen größere Belästigungen befürch­
teten, als aufgrund der vorliegenden Projektunterlagen voraussichtlich auf­
treten werden. Anhand eines aufgrund des Einschreitens der VA angefer­
tigten Modells ist deutlich gemacht worden, daß das Projekt so gestaltet ist, 
daß die Betriebsebene unterhalb des Straßenniveaus situiert sein wird und 
überdies durch die Gebäude, die nur mit einem Stockwerk das Straßenni­
veau überragen, eine Abschirmung des allenfalls auftretenden Betriebslär­
mes erfolgen wird. 

Die VA hat daraufhin im Interesse einer bürgernahen Information an einer 
Diskussion im Rahmen der ORF- Sendung "Ein Fall für den Volksan-
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walt?" teilgenommen. Dabei wurde den Anrainern auch die Möglichkeit 
geboten, das ers~ellte ~odell zu besichtigen und Vorschläge zur Hintan­
haltung von Beeinträchtigungen darzulegen. 

Als Ergebnis des Verfahrens wäre festzuhalten, daß durch das Einschreiten 
der VA der Dialog mit den Anrainern aufgenommen und in einer Weise 
fortgesetzt wurde, daß zunächst ein Einvernehmen mit allen Beteiligten un­
ter Berücksichtigung der Ergebnisse der Berechnung der voraussichtlichen 
Lärmemissionen erzielt werden konnte. Dabei wurde insbesondere auch die 
Anregung der VA berücksichtigt, für die Abfahrt der Autobusse eine eigene 
Straßen-Einbindungsspur zu planen. Darüber hinaus liegt der VA eine Zu­
sage vor, in St. Pölten nur moderne, wenig Betriebslärm verursachende 
Busse in der neuen Garage zu stationieren. Zur Vermeidung von Umwelt­
belastungen werden darüber hinaus im Betriebsareal moderne Filteranlagen 
geplant und verwendet werden. 

Wenngleic.h damit dem ursprünglichen Beschwerdeanliegen, die Postga­
rage für einen anderen Standort zu planen, mangels verfügbarer Grund­
stücke nicht entsp.~ochen werden konnte, ist dennoch den Anliegen der Be­
troffenen durch Uberprüfung der bereits erfolgten Planung und Berück­
sichtigung der Wünsche der Anrainer durch das Verfahren der VA weitest­
gehend Rechnung getragen worden. 

4.8 Unkrautbekämpfung am Bahnkörper durch ÖBB - Unzureichender Scha­
denersatz für Schäden an angrenzenden Obstkulturen 
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VA 25 - V/86 Pr.ZI. 5916/15-1-86 

K. E. aus Weidling, Niederösterreich, führte bei der VA darüber Be­
schwerde, daß durch die von den ÖBB verwendeten Spritzmittel bei der 
Unkrautbekämpfung auf der Bahnstrecke Krems - Herzogenburg seine 
angrenzenden Obstkulturen geschädigt wurden und von ~en OBB kein ent­
sprechender Schadenersatz geleistet werde. Seitens der OBB sei man zwar 
offensichtlich geneigt, den Ausfall des Fruchtertrages im Jahr der Schädi­
gung zu begleichen, eine Entschädigung der Folgeschäden werde jedoch 
abgelehnt. In dieser Verhaltensweise erblickte der Beschwerdeführer einen 
Mißstand in der Verwaltung. Die VA leitete eine Prüfung ein und holte 
eine Stellungnahme des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr ein. 

Aufgrund des Einschreitens der VA haben die ÖBB der Schadenersatzfor­
derung des Beschwerdefü.hrers in voller H~he statq~eg~ben ~nd ihm eine~ 
Betrag von 3 000 S überwiesen. Außerdem richtete die OBB ein Entschuldi­
gungsschreiben für die eingetretene Verzögerung bei der Erledigung seiner 
Forderungen an den Beschwerdeführer. 

Im Hinblick auf diesen Sachverhalt kam.per Beschwerde Berechtigung zu. 
Da noch im Zuge der Prüfung von den OBB die entsjJrechenden Maßnah­
men zur Beseitigung des Besc:~werdegrundes getroffen wurden und ein 
Entschuldigungsschreiben der OBB erging, waren weitere Veranlassungen 
durch die VA jedoch nicht notwendig. Der Beschwerdefall zeigt jedoch, 
daß Ansprüche der Bürger von Behörden oftmals zu Unrecht abgelehnt 
werden und nur das Einschreiten der VA zur Anerkennung der berechtig­
ten Ansprüche führt. 
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4.9 Beschlagnahme bzw. Plombierung von Funkgeräten - lange Vedahrens­
dauer nach Stellung eines Ausfolgungsantrages 
VA 50 - V/86 Pr.ZI. 5917/13-1-86 

F. W. aus Wien führte bei der VA darüber Beschwerde, daß von der Post 
im Jahr 1981 ein Funkgerät beschlagnahmt worden und das diesbezügliche 
Verfahren noch immer anhängig sei. Ein Antrag auf Ausfolgung des Gerä­
tes wäre nicht erledigt worden. 

Die VA führte dazu ein Prüfungsverfahren durch und holte eine Stellung­
nahme der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung im 
Wege des Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr ein. 

Im Prüfungsverfahren war festzustellen, daß die Funkempfangsanlage des 
Beschwerdeführers am 9. März 1981 vorläufig beschlagnahmt wurde, weil 
das Gerät aufgrund seines technischen Aufbaues das widerrechtliche Abhö­
ren verschiedener Funkdienste im 2 m-Sprechfunkband ermöglichte. Auf­
grund eines Ausfolgungsantrages des Beschwerdeführers vom 7. April 1981 
hat die Post- und Telegraphendirektion Wien am 18. Mai 1981 zur Siche­
rung eines allfälligen Verfallsanspruches einen schriftlichen Beschlagnah­
mebescheid erlassen. Dieser Bescheid ist in Rechtskraft erwachsen. 

Die VA mußte aber feststellen, daß eine abschließende Erledigung der An­
gelegenheit nicht erfolgt ist. Die Post- und Telegraphendirektion Wien hat 
erst mit Schreiben vom 14. März 1986 die Rückgabe der Funkempfangsan­
lage unter der Voraussetzung angeboten, daß das Gerät nachweislich in ei­
nen den Bestimmungen entsprechenden Zustand versetzt wird. Noch wäh­
rend der Prüfung wurde das Gerät ausgefolgt und - wie eine technische 
Überprüfung ergeben hat - in einen den Bestimmungen entsprechenden 
Zustand versetzt. 

Die mehrjährige Dauer des Verfahrens erklärte die Generaldirektion für 
die Post- und Telegraphenverwaltung damit, daß auf dem betreffenden Ar­
beitsplatz durch häufigen Bearbeiterwechsel und überaus starken Arbeits­
anfall eine frühere Erledigung nicht möglich war. Dem ist jedoch zu ent­
gegnen, daß aufgrund der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 
die mit der Dienstaufsicht befaßten Behörden verpflichtet sind, durch per­
sonelle und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, daß dem gesetz­
lichen Auftrag zur Einhaltung der Entscheidungspflicht (§ 73 A VG) Rech­
nung getragen werden kann. 

Im Hinblick darauf hat die Prüfung den erhobenen Vorwurf der Säumnis 
der Post bei der Erledigung der Angelegenheit bestätigt, sodaß der Be­
schwerde Berechtigung zukam. Da jedoch nach Einschreiten der VA die 
Angelegenheit von der Post erledigt und das Gerät zurückgegeben wurde, 
konnte der Beschwerdegrund als behoben betrachtet werden. Darüber hin­
ausgehende Veranlassungen durch die VA waren somit nicht notwendig. 

4.10 Fortzahlung vo'?-. Nebengebühren für die Dauer einer Truppenübung - Ab­
lehnung durch OBB 
VA 124 - V /86 Pr.ZI. 5916125-1-86 
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R. H. aus Schladming, Steiermark, ist ÖBB-Bediensteter und führte bei der 
VA darüber Beschwerde, daß ihm in der Zeit, in welcher er zu Truppen­
übungen beim Bundesheer einberufen wird, ein finanzieller Nachteil ent­
stehe, da ihm die sonst zustehenden Nebengebühren nicht bezahlt werden. 
Die VA stellte im Prüfungsverfahren nach Einholung einer Stellungnahme 
des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr und des Vor­
standes der Österreichischen Bundesbahnen folgendes fest: 

Der Beschwerdeführer wurde bereits mehrfach zu Truppenübungen einbe­
rufen. Für den Einberufungszeitrau.~ hat der Bedienstete Anspruch auf 
Fortzahlung seiner Bezüge, die den OBB im Wege des Bundesministeriums 
für Landesverteidigung refundiert werden. Auch im gegenständlichen Fall 
trat die bereits im Bereich des Bundeskanzleramtes aufgezeigte Problema­
tik zutage: Der Beschwerdeführer erhielt lediglich das allgemeine Neben­
bezugspauschale, alle anderen Nebengebühren, obwohl sie ihm regelmäßig 
zustanden, wurden nicht ausbezahlt. Der Beschwerdeführer erlitt dadurch 
einen fiktiv errechneten Verlust von ca. 880 S. 

Auch im gegenständlichen Fall konnte dem Beschwerdeführer von der VA 
aufgrund der in diesem Bericht im Abschnitt Bundeskanzleramt aufgezeig­
ten Rechtslage nicht geholfen werden. Eineßehebung des gegenständli­
chen Beschwerdegrundes könnte nur durch Anderung der Bestimmungen 
des Gehaltsgesetzes oder des Heeresgebührengesetzes erfolgen. 

4.11 Antrag auf Erteilung einer Lenkerberechtigung; ungerechtfertigte Ableh­
nung für die Gruppe F 
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VA 150 - V/86 Pr.Zl. 5918/30-1-86 

A. H. aus Pummersdorf stellte bei der Bundespolizeidirektion St. Pölten ei­
nen Antrag auf Erteilung der Lenkerberechtigung für die Gruppen A, B, C, 
E, Fund G, welcher im Instanzenzug vom Landeshauptmann von Nieder­
österreich abgewiesen wurde. Bei der VA führte er daraufhin Beschwerde, 
daß ihm vom Amtsarzt zwar die Eignung für die Gruppe F bestätigt wurde, 
die Abweisung durch den Landeshauptmann von Niederösterreich jedoch 
auch diese Gruppe betraf. Die VA leitete eine Prüfung ein und ersuchte den 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr um Stellungnahme. 

Wie bei der Prüfung festzustellen war, hatte der ärztliche Amtssachverstän­
dige den Beschwerdeführer ausdrücklich als zum Lenken für Kraftfahr­
zeuge der Gruppe F geeignet beurteilt. Für die anderen, vom Be.~chwerde­
führer beantragten Gruppen wurde die Eignung abgesprochen. Uber diese 
Aussage hat sich die Behörde mit der Abweisung des gesamten Begehrens 
hinweggesetzt, sodaß der diesbezüglichen Beschwerde Berechtigung zu­
kam. Vom Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
wurde daher der Bescheid des Landeshauptmannes von Niederösterreich 
insoweit behoben, als in diesem Bescheid die gesundheitliche Nichteignung 
des Beschwerdeführers zum Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe F 
ausgesprochen wurde. Der Berufung des Beschwerdeführers wurde darauf­
hin vom Landeshauptmann von Niederösterreich bezüglich der Gruppe F 
stattgegeben. 
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Im Hinblick auf diese Maßnahmen, die aufgrund des Prüfungsverfahrens 
der VA erfolgten, konnte der Beschwerdegrund als behoben betrachtet 
werden, sodaß weitere Veranlassungen nicht notwendig waren. 

4.12 Baumschäden durch Errichtung einer Fernsprechleitung - Ablehnung eines 
bereits zugesagten Schadenersatzes durch die Post 
VA 157 - V/86 Pr.ZI. 5917/39-1-86 

H. P. aus Edelschrott, Steiermark, brachte bei der VA folgende Beschwerde 
vor: 

Im Zuge der Errichtung einer Telefonfreileitung entlang eines Weges er­
wies es sich als notwendig, eine Ausästung bei seinem dort angrenzenden 
Waldbestand vorzunehmen. Er habe seine Zustimmung zur Errichtung der 
Leitung gegeben, nachdem ihm unter Beiziehung eines Sachverständigen 
der von diesem ermittelte voraussichtliche Schadenersatz versprochen 
wurde. Nach Errichtung der Leitung weigere sich jedoch die Post, den be­
reits zugesagten Schadenersatz zu leisten. 

Die VA führte dazu eine Prüfung im Bereiche des Bundesministeriums für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr durch. Dabei war festzustellen, daß die 
Post- und Telegraphendirektion für Steiermark in Graz das Schadenersatz­
begehren abgelehnt hat, weil die durch die Ausästung zu erwartenden 
Schädigungen der Bäume auch in anderen Bereichen des Waldbestandes 
festzustellen waren und somit kein kausaler Zusammenhang zwischen der 
Ausästung und der Schädigung der Bäume bestünde. 

Dieser auch von der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenver­
waltung gegenüber der VA vertretenen Ansicht konnte sich die VA jedoch 
nicht anschließen. Unter Hinweis auf die vor der Errichtung der Leitung 
erfolgte Besichtigung und Begutachtung durch einen Sachverständigen und 
der aufgrund dieses Ermittlungsergebnisses gemachten Zusage ist die VA 
daher nochmals an die Generaldirektion für die Post- und Telegraphenver­
waltung herangetreten. Dieses Einschreiten der VA führte dazu, daß die 
Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung dem Schaden­
ersatzbegehren des Beschwerdeführers schließlich doch nachkam. 

Da somit der Beschwerdegrund behoben war, waren weitere Veranlassun­
gen durch die VA nicht notwendig. Im Hinblick auf die zunächst erfolgte 
Ablehnung des Schadenersatzes, die im Gegensatz zur erteilten Zusage 
stand, hat die VA der vorliegenden Beschwerde Berechtigung zuerkannt. 

4.13 Ungerechtfertigte Befristung der Lenkerberechtigung 
VA 160 - V/86 Pr.ZI. 5918/34-1-86 

St. G. aus Sigharting, Oberösterreich, führte über die aufgrund des Gutach­
tens des Amtsarztes erfolgte Befristung seiner Lenkerberechtigung für die 
Gruppen C und E bei der VA Beschwerde. Bei der Untersuchung durch 
den Amtsarzt sei er nur als bedingt geeignet zum Lenken von Kraftfahrzeu­
gen beurteilt worden, während er zur gleichen Zeit bei der Musterung für 
den Präsenzdienst als völlig gesund und voll tauglich für das Bundesheer 
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befunden wurde. Wie 9.er Beschwerdeführer weiters angab, sei die Befri­
stung aufgru~d seines Uber.gewichtes erfolgt, doch wäre dies seiner ~ei­
nung nach bel 100 kg und eIner Körpergröße von 184 cm ungerechtfertIgt. 
Schließlich hätte sein Körpergewicht bei der Musterung keine Rolle ge­
spielt. 

Die VA leitete aufgrund dieser Beschwerde im Bereich des Bundesministers 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr eine Prüfung ein, bei der festzustel­
len war, daß im Gutachten des medizinischen Amtssachverständigen der 
Bezirkshauptmannschaft Schärding der Beschwerdeführer zunächst als 
zum Lenken der Kraftfahrzeuge für die Gruppen C und E bedingt geeignet 
befunden worden war. Eine Nachuntersuchung in fünf Jahren wurde ge­
fordert: . Als Begründung gab der Amtsarzt an, daß der Beschwerdeführer 
20 kg Ubergewicht und einen grenzwertigen Blutdruck habe. Eine Ge­
wichtskontrolle sei daher erforderlich. Die Lenkerprüfung wurde vom Be­
schwerdeführer jedoch mit Erfolg abgelegt. Da der Beschwerdeführer die 
beabsichtigte Befristung nicht zur Kenntnis . nehmen wollte, wurde der 
Amtsarzt von der Kraftfahrbehörde ersucht, dIe Norm der KDV. zu benen­
nen, unter welcher die körperliche Beeinträchtigung zu subsumieren sei. 
Vom Amtsarzt wurde daraufhin das Gutachten korrigiert und der Be­
schwerdeführer zum Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppen C und E 
als geeignet beurteilt. Die von der Behörde bereits vorgenommene Eintra­
gung der Befristung der Lenkerberechtigung im Führerschein wurde wieder 
gestrichen. 

Auch im gegenständlichen Fall kam der Beschwerde Berechtigung zu, doch 
wurde der Beschwerdeführer noch während des Prüfungsverfahrens der 
VA klaglos gestellt. Weitere Veranlassungen durch die VA waren daher 
nicht notwendig. 

4.14 Säumigkeit bei der Abfertigung einer Sendung durch das Verzollungspost­
amt - Schadenersatz 
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VA 184 - V /86 Pr.ZI. 5917/44-1-86 

L. H . aus Lengenfeld, Niederösterreich, hatte gemeinsam mit seiner Ehe­
gattin im Dezember 1985 b~im Deutschen Alpenverein (DA V) eine Reise 
nach Nepal gebucht. Da in Osterreich keine diplomatische Vertretung die­
ses Landes eingerichtet ist, habe er Anfang September 1986 die Reisepässe 
an den DA V nach München gesandt. Der DA V retournierte die Pässe samt 
Visa und .den Flugtickets mit eing~sc~riebener Po~tsendun~ am I; Oktober 
1986. BeIm Beschwerdeführer seI dIe Sendung Jedoch nIcht eIngelangt. 
Trotz mehrfacher Reklamationen sei die Sendung bis zum Flugtermin 
12. Oktober 1986 verschwunden geblieben. Es mußten daher zwei neue 
Reisepässe sowie Duplikate der Flugtickets und die Visa ein zweites Mal 
besorgt werden. Ein schriftliches Ersuchen um Ersatz der dadurch entstan­
denen Mehrkosten an die Post sei unbeantwortet geblieben. In diesem Ver­
halten der Post erblickte L. H . einen Mißstand in der Verwaltung und 
führte bei der VA darüber Beschwerde. 

Im Zuge der von der VA durchgeführten Prüfung war festzustellen, daß 
die in Frage stehende Sendung beim Postamt 1150 Wien am 2. oder 3. Ok­
tober 1986 angekommen sein dürfte. Die dortige Zoll zweigstelle konnte 
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die Sendung aufgrund der äußeren Beschau nicht zollamtlich abfertigen. 
Die Sendung wurde daher an das Verzollungspostamt 1036 Wien zur Vor­
lage bei der für die weitere zollamtliche Behandlung zuständigen Zoll­
zweigstelle Südbahn-Post des Zollamtes Wien weitergeleitet. Nach den ein­
gangs erwähnten Zugangsdaten sollte der Brief spätestens ab Montag, den 
6. Oktober 1986, zur zollamtlichen Abfertigung bereitgehalten und späte­
stens am Mittwoch, den 8. Oktober 1986, bearbeitet worden sein. 

Das Zollamt verlangte nach den Ausführungen der Stellungnahme der Ge­
neraldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung, daß die Sendung 
zur zollamtlichen Abfertigung geöffnet werde. Da es sich um einen Brief 
handelte, auf den die Schutzbestimmungen des Briefgeheimnisses anzuwen­
den sind, war der Empfänger um die Zustimmung zur Eröffnung des Brie­
fes in seiner Abwesenheit zu ersuchen. Die entsprechende Zollbenachrichti­
gung wurde vom Verzollungspostamt 1036 Wien erst am Montag, den 
13. Oktober 1986, abgefertigt. Der Grund für die verspätete Abfertigung 
der Zollbenachrichtigung konnte nicht festgestellt werden. Wie die Gene­
raldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung der VA dazu mitge­
teilt hat, dürfte die Sendung kurzfristig in Verstoß geraten oder falsch un­
ter "später eingelangte Sendungen" eingereiht worden sein. Das Schreiben 
des Beschwerdeführers vom 31. Oktober 1986 ging dem Verzollungspost­
amt 1036 Wien am 3. November 1986 zu, wurde zwar der Zollzweigstelle 
vorgelegt, danach jedoch irrtümlich ohne Abfertigung eines Antwortschrei­
bens abgelegt. 

Im Hinblick auf diesen Sachverhalt kam der Beschwerde Berechtigung zu. 
Veranlassungen zur nachträglichen Sanierung der erfolgten Fehlleistungen 
waren jedoch nicht möglich. Die Post- und Telegraphendirektion Wien hat 
die Beschwerde zum Anlaß genommen, Maßnahmen zur Vermeidung ähn­
licher Vorfälle in Zukunft zu treffen und hat dem Beschwerdeführer ein 
Entschuldigungsschreiben übermittelt. 

Bezüglich des vom Beschwerdeführer geforderten Schadenersatzes konnte 
von der VA keine Veranlassung getroffen werden, da eine Haftung für 
Schäden, die durch die verzögerte Beförderung einer Sendung im Aus­
landsverkehr entstehen, nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften 
nicht möglich ist. Auf diesen Umstand hat die VA bereits in mehreren Fäl­
len in Berichten an den Nationalrat hingewiesen und sieht sich aufgrl!.nd 
der immer wieder auftretenden Beschwerden veranlaßt, neuerlich eine An­
derung der gesetzlichen Bestimmungen über den Schadenersatz bei verspä­
teter Zustellung und Verlust von Postsendungen anzuregen. 

5 Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumenten­
schutz 

Allgemeines 

Im abgelaufenen Berichtszeitraum war ein Ansteigen der Beschwerdefälle, 
die dem Vollziehungsbereich des Bundesministers für Familie, Jugend und 
Konsumentenschutz zuzuordnen waren, feststellbar. Die diesbezüglichen 
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Beschwerden erreichte die Gesamtanzahl von 60 Einzelfällen, die wesent­
lich über der Anzahl der Beschwerden des Jahres 1985 (39) lag. 

Einen besonderen Schwerpunkt stellten auch im abgelaufenen Berichtszeit­
raum jene Beschwerden dar, die die Vollziehung des Familienlastenaus­
gleichsgesetzes betrafen. Im Vordergrund standen dabei abermals jene Be­
schwerden, die die Gewährung der erhöhten Familienbeihilfe zum Gegen­
stand hatten. Vielen Beschwerdeführern war unbekannt, daß diese beson­
dere Art der Beihilfe nur ab dem Monat der AntragsteIlung nach der bishe­
rigen Rechtslage bewilligt werden kann. In anderen Fällen haben sich Be­
schwerdeführer mit mündlichen Erklärungen der zuständigen Finanzbe­
diensteten zufriedengegeben und nicht eine bescheidmäßige Erledigung ge­
fordert und dadurch Ansprüche, die ihnen zustanden, verloren. Aus diesem 
Grunde sieht sich die VA neuerlich veranlaßt, darauf hinzuweisen, daß 
durch die gegenv.:-!irtige Rechtslage unbillige Härten entstehen, die nur 
durch legistische Anderungen behoben werden können. Die diesbezügli­
chen Bemühungen der VA haben jedoch bewirktt . daß die zuständige Res­
sortleiterin ihre Zusage erteilte, bei der nächsten Anderung des Familienla­
stena~sgleichsgesetzes auch in diesem besonderen Bereich den Nationalrat 
eine Anderung der gegenwä!1-igen .Rechtslage vorzuschlagen. Die VA stel.lt 
dazu fest, daß nur durch die Gleichstellung der Voraussetzungen für die 
Gewährung der erhöhten Familienbeihilfe mit jenen der allgemeinen Fami­
lienbeihilfe der Grund für die immer wieder auftretenden Beschwerden be­
hoben werden kann und regt an, bei der Gesetzesänderung auch eine 
Rückwirkung zuzulassen. 

Im Bereiche der allgemeinen Familienbeihilfe waren auch im abgelaufenen 
Berichtszeitraum Beschwerdefälle feststellbar, die zum Gegenstand hatten, 
daß d!e B~ihilfe abg~lehnt wurde, ~bwohl sich das an.spruchsbegründende 
KInd In eInem AusblldungsverhältOis befunden hat. EIne besondere Härte 
liegt nach Ansicht der VA nun darin, daß zwar grundsätzlich bei Kindern, 
die das 18 . Lebensjahr vollendet haben, eigene Einkünfte des Kindes dann 
außer Betracht bleiben, wenn diese nicht steuerpflichtig sind oder aus ei­
nem gesetzlich anerkannten Lehrverhältnis stammen; dagegen stellen aber 
besondere Ausbildungsverhältnisse, die durchaus gesetzlich anerkannten 
Lehrverhältnissen zumindest ähnlich sind (z.B. Apothekengehilfinnen), 
dann einen Aussch~ießungsgrund für die Gewährung d~r Fam~lienbeihilfe 
dar, wenn daraus EInkünfte von mehr als 2 500 S monatlich erzielt werden. 
Die VA regt zur Vermeidung von Härtefällen an, entweder den Grenzbe­
trag der ~inkünfte, der für del"l: Bezug der Familienb~ihilfe seit 1981 u~1Ver­
ändert mit 2 500 S festgesetzt Ist, anzuheben oder EInkünfte aus bestimm­
ten Dienstverhältnissen, die den gesetzlich anerkannten Lehrverhältnissen 
gleichgehalten werden können, für nicht beihilfenschädlich zu erklären. 

Bereits in den vergangenen Jahren hat die VA darauf hingewiesen, daß die 
Vorschriften der Bundesabgabenordnung betreffend die Möglichkeit der 
Gewährung von Abgabennachsicht im Beihilfenrecht nur dann Anwendung 
finden können, wenn fällig gewordene Rückforderungsansprüche des Bun­
des vorliegen. Dagegen ist es nicht möglich, bei Versäumung der gesetzli­
chen Fristen Beihilfen nach dem Familienlastenau~gleichsgesetz im Billig­
keitswege zuzuerkennen. Zu den grundsätzlichen Uberlegungen, um Här­
ten in der Vollziehung des Familienlastenausgleichsgesetzes zu vermeiden, 
die durch Anwendung der Vorschriften der Bundesabgabenordnung als 

III-40 der Beilagen XVII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 95 von 268

www.parlament.gv.at



Verfahrensvorschrift verursacht sind, verweist die VA auf die Ausführun­
gen im Neunten Bericht an den Nationalrat (S. 62). 

Zur Problematik der nicht ausreichend empfundenen Hilfestellung durch 
Zuwendungen aus dem beim Bundesministerium für Familie, Jugend und 
Konsumentenschutz eingerichteten Fonds für Hilfeleistungen an in Not ge­
ratene Familien lagen auch im abgelaufenen Berichtszeitraum der VA ei­
nige Beschwerden vor. Diese Beschwerden betrafen vor allem die Erledi­
gungsdauer der diesbezüglichen Verfahren. Die VA war bemüht, dazu in 
Gesprächen mit den zuständigen Stellen des Ressorts Verbesserungen zu 
erreichen. Die Schwierigkeit einer raschen und effizienten Hilfestellung 
scheint jedoch nicht auf Seiten der zuständigen Bearbeiter zu liegen, son­
dern darin, daß dem Ressort zu wenig Möglichkeiten zur raschen und un­
bürokratischen Hilfe zur Verfügung stehen. Nach Ansicht der VA könnte 
den in Not geratenen Familien statt durch kleine nicht rückzahlbare Zu­
schüsse, die nach einer überdies langen Bearbeitungsdauer angewiesen wer­
den, eher dadurch geholfen werden, daß der Versuch eines "Krisenmana­
gements" für die betroffenen Familien oder Alleinerhalter mit einem oder 
mehreren Kindern erfolgt. Ein mögliches Konfliktlösungsmodell könnte 
darin bestehen, den betroffenen Familien nicht nur - wie dies auch schon 
bisher geschieht - durch die Einleitung von Vergleichsvorschlägen mit den 
Gläubigern und Gewährung nicht rückzahlbarer Zuwendungen, sondern 
auch mit der Zurverfügungstellung niedrig oder nicht verzinslicher Darle­
hen zu helfen. Denn wie die VA beobachten konnte, erscheint die Um­
schuldung in Notfällen oftmals die einzige Möglichkeit einer effizienten 
Hilfestellung. Erfolgt jedoch diese Umschuldung im privaten Bereich, ist 
eine solche in der Regel mit Gebühren und Kostenbelastungen sowie einer 
hohen Verzinsung verbunden. Danach sind zwar nur an einen Gläubiger 
Zahlungen zu leisten, jedoch ist eine solche Regelung üblicherweise auf­
grund der im Einzelfall gegebenen Notlage nicht als Weg aus der Krisensi­
tuation zu sehen. Die VA regt daher an, zur Verbesserung der Effizienz 
der Möglichkeiten des Fonds für unverschuldet in Not geratene Familien 
im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten entweder eine bessere Dotierung 
des Fonds (zur Vergabe von Darlehen) oder aber auch eine günstigere 
Struktur in der Bearbeitung und Hilfestellung durch Einbeziehung der 
nachgeordneten Dienststellen (Finanzlandesdirektionen und BeihilfensteI­
len der Finanzämter) herbeizuführen. 

Einzelfälle 

5.1 Unzumutbare Fahrzeiten bei Schülertransport 
VA 24 - FJK/84 GZ 601364/3-II/4/85 

A. G. aus Sandl, Oberösterreich, führte an läßlich seiner Vorsprache bei der 
VA wie folgt Beschwerde: 

Der Autobusunternehmer E. E. aus Steinwald führe den Transport von 
Schulkindern von Neuhof und Rindlberg nach Sandl durch. Von den 10 zu 
befördernden Kindern besuchten 8 die Volksschule oder Sport-Haupt­
schule in Sandl, 2 Kinder den Polytechnischen Lehrgang in Freistadt. Mit 
Schulbeginn 1984 würden alle Kinder bereits so früh nach Sandl gebracht, 
daß die 2 nach Freistadt weiterfahrenden Kinder den in Sandl um 7.15 Uhr 
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abfahrenden Postbus nach Freistadt erreichen können. So müßten die übri­
gen Kinder beinahe eine Stunde, die Schüler der Sport-Hauptschule eine 
volle Stunde bis Unterrichtsbeginn warten. 

Der um Stellungnahme ersuchte Bundesminister für Familie, Jugend und 
Konsumentenschutz führte dazu aus, daß eine spätere Fahrt mit den 
8 Volks- bzw. Hauptschülern nach Sandl wohl möglich wäre, diesfalls sei 
jedoch für die beiden Schüler, welche nach Freistadt weiterfahren müßten, 
keine Beförderungsmöglichkeit gegeben. Die Einrichtung eines zusätzli­
chen Gelegenheitsverkehrs von Neuhof bis Sandl für nur 2 Schüler werde 
seitens des Ministeriums für nicht möglich erachtet. 

Die VA ersuchte daraufhin um ergänzende Stellungnahme dazu, warum 
das Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumentenschutz im 
vorliegenden Fall die Einrichtung eines zusätzlichen Gelegenheitsverkehrs 
- um auf diesem Wege 8 weiteren Schülern eine Wartezeit von einer 
Stunde zu ersparen - als nicht möglich bzw. notwendig erachtete. Wenn 
auch die Durchführungsrichtlinien betreffend die Schülerfreifahrten im Ge­
legenheitsverkehr als eine der Voraussetzungen für einen Vertrags abschluß 
zwischen Verkehrsunternehmen und Bundesministerium die Auslastung des 
einzusetze~den Fahrzeuges anführ~n, so dürfte die.s nach Meinung der VA 
dennoch nIcht dazu führen, daß dnngend notwendIge Fahrten auch für we­
niger Schüler nicht durchgeführt werden. Im übrigen sähen die Richtlinien 
vor, daß notwendige Schülerbeförderungen mit Zustimmung des Bundes­
ministeriums für Familie, Jugend und Konsumentenschutz auch dann 
durchgeführt werden können, wenn sie über die Richtlinien hinausgingen. 

Der Bundesminister für Familie, Jugend und Konsumentenschutz erklärte 
da~aufhin, daß es. zur aufgezeigten Situation ~uf Betreiben der Eltern. der 
belden PolytechnIkum-Schüler gekommen seI, wodurch aber den belden 
Kindern das rechtzeitige Erreichen des zur Weiterbeförderung benötigten 
Anschlußbusses in Sandl ermöglicht wurde. Damit sollte eine Lösung im In­
teresse aller Beteiligten herbeigeführt werden, um die Beförderung sämtli­
cher in Betracht kommender Kinder sicherzustellen. Der Einrichtung von 
eigenen Schülergelegenheitsverkehren seien in bezug auf die verfassungsge­
setzlichen Gebote der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gewisse Grenzen 
gesetzt. Es sei daher nicht möglich, jeweils für einzelne Schüler e!n Kraft­
fahrzeug ~ur Verfügung zu stellen. Zur Verkürzung der WartezeIt könnte 
aber die Anderung der Unterrichtszeiten an den Schulen in Sandl beitra­
gen. Eine solche Maßnahme fiele aber in die Zuständigkeit der Schulbe­
hörde. Denkbar wäre auch, daß ein geeigneter Fahrzeugbesitzer den Ein­
zeltransp'ort der. beiden Schüler des Polytechnis~hen Lehrganges auf Basis 
des amtlichen Kliometergeldes durchführe, um dIe Beförderung der 8 ande­
ren Kinder wieder zur ursprünglichen Zeit durchführen zu können. 

Im gegenständlichen Beschwerdefall konnte aufgrund des Einschreitens der 
VA eine Lösungsmöglichkeit aufzezeigt werden. Doch muß an dieser Stelle 
darauf hingewiesen werden, daß des öfteren ähnlich gelagerte Problemsi­
tuationen Grund für Beschwerden bei der VA darstellen und es des Einsat­
zes aller Beteiligten bedarf, um geeignete Regelungen zu finden. 
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5.2 Rückforderung von Familienbeihilfe 
rechtlicher Beurteilung der Behörde 
VA 47 - FJK/85 

Gewährung aufgrund unrichtiger 

GZ St 144/1/2-Il/3/86 

W. St. aus Wien brachte in seiner Beschwerde an die VA folgendes vor: 

Seine Tochter erlerne den relativ neuen Beruf einer Apothekengehilfin. Da 
die Beendigung der Lehre erst mit 19 Jahren erfolgen würde, habe er recht­
zeitig, unte.r Vorlage d~s Lehrvertrages, um V ~rlängerung der B~ihilfe.nge­
währung bis zur Beendigung des Lehrverhältnisses .~ngesucht. Dies sei an­
standslos bewilligt worden. Umso größer sei seine Uberraschung gewesen, 
als die Finanzbehörde ein Jahr darauf den Betrag von 14 600 S zurückfor­
derte. Dies mit der Begründung, daß der Beruf der Apothekengehilfin 
keine Lehre im Sinne der Gewerbeordnung sei, sondern lediglich eine "An­
lehre" darstelle, und daher kein Anspruch auf Familienbeihilfe bestehe. Der 
Beschwerdeführer fand diese Unterscheidung nicht einsichtig und wandte 
sich an die VA. 

Im Zuge ihres Prüfungsverfahrens stellte die VA fest, daß die Familienbei­
hilfe für den Rückforderungszeitraum infolge eines Versehens des Finanz­
amtes zu Unrecht gewährt worden war. Es wurde nämlich übersehen, daß 
die Tochter des Beschwerdeführers, die im November 1984 ihr 18. Lebens­
jahr vollendet hatte, in ihrer Ausbildung zur Apothekengehilfin nicht in ei­
nem gesetzlich anerkannten Lehrverhältnis stand und daher die Einkünfte 
aus diesem Ausbildungsverhältnis aufgrund des Familienlastenausgleichsge­
setzes 1967 wegen ihrer Höhe von mehr als 2 500 S monatlich ab dem 
1. Dezember 1984 beihilfenschädlich war. Die erwähnte Rückforderung 
und die Abweisung der gegen den Rückforderungsbescheid rechtzeitig er­
hobenen Berufung erfolgten daher zu Recht. Hinsichtlich des Versehens 
des Finanzamtes kam der Beschwerde Berechtigung zu, da die Rückforde­
rung bei einer ordnungsgemäßen Bearbeitung hätte unterbleiben können. 

Zur Kritik des Beschwerdeführers, daß im Bereich der Familienbeihilfen die 
Ausbildung zur Apothekengehilfin nicht als gesetzlich anerkanntes Lehr­
verhältnis behandelt wird, stellt die VA unter Hinweis auf die Ausführun­
gen im Allgemeinen Teil dieses Berichtsabschnittes fest, daß unter einem 
gesetzlich anerkannten Lehrverhältnis nur ein nach den einschlägigen 
Rechtsvorschriften als Berufsausbildung anerkanntes Ausbildungsverhältnis 
zu verstehen ist. Diese Voraussetzung lag im gegenständlichen Fall jedoch 
nicht vor. Die Ausbildung zur Apothekengehilfin ist nicht in dem hier in 
Frage kommenden Berufsausbildungsgesetz geregelt und nicht in die auf­
grund dieses Gesetzes als Verordnung des Bundesministers für Handel, Ge­
werbe und Industrie vom 14. Mai 1975 ergangene Lehrberufsliste aufge­
nommen. Der mit diesem Problem bereits befaßte Verfassungsgerichtshof 
führte in einem Erkenntnis vom 27. September 1974 aus, daß die Regelung, 
wonach nur Entschädigungen aus einem gesetzlich anerkannten Lehrver­
hältnis begünstigt sind, nicht gegen ein verfassungsgesetzlich geschütztes 
Recht verstößt. 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, daß die Rückforderung der ge­
währten Familienbeihilfe für den genannten Zeitraum - wenn auch die 
Auszahlung durch ein Versehen des Finanzamts vorgenommen wurde -
zu Recht erfolgte. Wie der Bundesminister für Familie, Jugend und Konsu-
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mentenschutz der VA mitteilte, war in diesem Fall auch eine gänzliche oder 
teilweise Nachsicht des Rückforderungsbetrages durch Abschreibung ge­
mäß § 236 der Bundesabgabenordnung nicht möglich, weil der Beschwer­
deführer und seine Gattin über ein gemeinsames monatliches Nettoeinkom­
men von 25 000 S verfügten und somit die Rückforderung des Betrages -
insbesondere durch die gewährte Abstattung in monatlichen Raten von 
500 S - nicht als unbillig angesehen wird. 

Die VA nimmt den gegenständlichen Beschwerdefall zum Anlaß, abermals 
darauf hinzuweisen, daß die Anwendung der derzeit geltenden Bestimmun­
gen des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 über die Einkünfte an­
spruchs be gründender Kinder als Apothekengehilfen (und aus anderen Aus­
bildungsverhältnissen, wie zum Beispiel als Polizeipraktikanten) als soziale 
Härte empfunden wird. 

5.3 Nichtauszahlung der Familienbeihilfe für drei minderjährige Kinder 

100 

VA 10 - FJK/86 GZ P 273/1I2-II/3/86 

F. P. aus Grafendorf, Steiermark, wandte sich an die VA, weil die Finanz­
behörde wegen eines überbezuges an Familienbeihilfe für ein Kind die Bei­
hilfenansprüche für alle drei Kinder nicht zur Auszahlung brachte. 

Nach Einholung einer Stellungnahme des Bundesministers für Familie, Ju­
gend und Konsumentenschutz stellte die VA folgendes fest: 

Der Beschwerdeführer hatte für seinen 1973 geborenen, erheblich behin­
derten Sohn bis 31. Jänner 1984 die erhöhte Familienbeihilfe bezogen. Die 
Beihilfe war aufgrund der Angaben des Beschwerdeführers wegen Haus­
haltszugehörigkeit gewährt worden. Das Finanzamt erfuhr erst aufgrund 
einer schriftlichen Mitteilung des Landessonderkrankenhauses für Psychia­
trie und Neurologie in Graz vom 2. Februar 1984, daß das Kind wegen sei­
~es Leidens bereits seit demJahr~ 1977 ständig in der Krankenanstal~ sta­
tionär betreut wurde und da zWIschen dem Beschwerdeführer und semem 
Sohn seit Ende 1978 kein Kontakt mehr bestand. Weiters konnte festge­
stellt werden, daß der Beschwerdeführer für seinen Sohn keine Unterhalts­
leistungen erbrachte. Daraus ergab sich, daß seit 1979 weder die Haushalts­
zugehörigkeit des Kindes vorlag, noch daß der Beschwerdeführer die Un­
terhaltskosten für das Kind überwiegend getragen hatte. Da beide Kriterien 
jedoch Voraussetzung für die Gewährung der erhöhten Familienbeihilfe 
sind, forderte das Finanzamt die für die Zeit vom 1. Februar 1979 bis 
31. Jänner 1984 bezogene Familienbeihilfe zu Recht zurück. 

Die Rückzahlung der zu Unrecht bezogenen Familienbeihilfe wurde je­
doch durch Anrechnung auf die noch bestehenden Ansprüche auf Familien­
beihilfe für die drei weiteren Kinder geleistet. Diese Anrechnung des zu­
rückzuzahlenden Betrages auf fällige oder fällig werdende Familienbeihil­
fen ist nach den Bestimmungen des Familienlastenausgleichsgesetzes vorge­
sehen und kommt letztli~h einer Ratenzahlung gleich. Auf diese Weise 
wurde ein Großteil des Ubergenusses ab~edeck~. Die VA ",:"ertrat im Prü­
fung~yerfahren gegenüber dem Ressort die AnsIcht, daß dIe Anrechnung 
des Uberbezuges auf die fällig~n Famili~nbeihilfen aller. drei ~inder -
wenn auch aufgrund der gesetzlIchen Bestimmungen möglIch - Im Ergeb-
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nis eine ausgesprochene Härte darstellt. Insofern war der Beschwerde Be­
rechtigung zuzuerkennen. 

Bereits im Zuge des Prüfungsverfahrens konnte die VA die Zusage des 
Bundesministers für Familj.e, Jugend und Konsumentenschutz erreichen, 
daß in weiterer Folge der Uberbezug nur mehr auf die fällige Familienbei­
hilfe für ein Kind angerechnet und dem Beschwerdeführer die Familienbei­
hilfe für zwei Kinder wieder voll ausbezahlt wurde. Damit war der Grund 
der Beschwerde behoben. Dennoch sieht sich die VA veranlaßt, darauf hin­
zuweisen, daß bei Rückforderung und Aufrechnung von Familienbeihilfen 
soziale Härten vor allem bei Familien mit mehreren Kindern dadurch ver­
mieden werden sollten, daß nicht die gesamte, der Familie zur Verfügung 
stehende Beihilfe von der Aufrechnung erfaßt wird. 

5.4 Zuwendung aus Familienhärteausgleichsfonds - lange Verfahrensdauer 
VA 19 - FJK/86 GZ P 2301111-11/6/86 

E. P. aus Traiskirchen, Niederösterreich, führte in ihrer Beschwerde an die 
VA aus, daß sie bereits im Dezember 1985 ein Ansuchen auf Unterstützung 
aus dem Familienhärteausgleichsfonds an das Bundesministerium für Fami­
lie, Jugend und Konsumentenschutz gerichtet, doch auch nach fast einem 
halben Jahr noch keine Antwort erhalten habe. Die entsprechende Anfrage 
der VA beantwortete der Bundesminister für Familie, Jugend und Konsu­
mentenschutz umgehend damit, daß der Beschwerdeführerin mittlerweile 
eine Zuwendung in Höhe von 20 000 S aus dem Fonds gewährt werden 
konnte. 

Wie bereits in dem im Neunten Bericht an den Nationalrat dargestellten, 
gleichgelagerten Beschwerdefall (Seite 68) wurde der VA zum Vorwurf der 
langen Verfahrensdauer mitgeteilt, daß eine frühere Erledigung im Hin­
blick auf die große Anzahl der vorliegenden Ansuchen leider nicht möglich 
gewesen sei. Die VA stellte bereits vor einem Jahr fest, daß der Bundesmini­
ster für Familie, Jugend und Konsumentenschutz geeignete Maßnahmen zu 
treffen hätte, um Verzögerungen gerade bei der Bearbeitung der Ansuchen 
auf Zuwendung aus dem Familienhärteausgleich zu vermeiden. Dies des­
halb, da es sich bei den Ansuchenden um Personen handelt, die sich in einer 
Notsituation befinden und deshalb ein berechtigtes Interesse haben, sobald 
wie möglich zu erfahren, ob ihnen mit Mitteln aus dem Familienhärteaus­
gleich geholfen werden kann. Zum einen soll - wenn die Voraussetzungen 
erfüllt sind - schnell geholfen werden, zum anderen soll der Hilfesu­
chende von einer ablehnenden Entscheidung ebenso rasch erfahren, um 
eventuelle andere Möglichkeiten zur Entschärfung der finanziellen Situa­
tion wahrnehmen zu können. 

Im Hinblick auf gleichgelagerte Beschwerden sieht sich die VA veranlaßt, 
auch an dieser Stelle mit Nachdruck auf die gegenständliche Problematik 
hinzuweisen. Darüber hinaus verweist die VA auf die allgemeinen Ausfüh­
rungen in diesem Berichtsabschnitt. 
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Aufgabenbereich des Volksanwaltes 
Dr. Franz Bauer: 

Dem Volksanwalt Dr. Franz Bauer oblagen: 

Die Aufgaben der VA, die ihrem sachlichen Inhalt nach in den Wirkungs­
bereich nachstehender Bundesministerien fallen: 

Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten; 

Bundesministerium für Bauten und Technik; 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft; 

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport; 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. 

1 Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

Allgemeines 

Den Ressortbereich des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenhei­
ten betreffend wurden im Berichtszeitraum 9 Beschwerden an die VA her­
angetragen. 

Wie auch in den vergangenen Berichtszeiträumen betrafen die Eingaben 
und Vorsprachen im Bereich des Außenressorts nur zum Teil behauptete 
Mißstände im Sinne des Art. 148 a Abs. 1 B-VG. In der Mehrzahl wurden 
an die VA Ersuchen um Hilfestellung bei Auseinandersetzungen mit frem­
den Staaten oder ausländischen Einrichtungen herangetragen, wie dies 
etwa der unter. 1.1 .dargeste~lte Einzelf~ll einer säumig.en Schadensliq~idie­
rung durch eille Jugoslawlsche Versicherung aufzeigt. Darüber hillaus 
wurde die VA auch wieder mit solchen Anbringen befaßt, die auf die Klä­
rung der Rechtslage in anderen Staaten oder auf anwaltliche Interventio­
nen im Ausland abgestellt waren. In diesen Fällen konnte regelmäßig den 
Anliegen durch die Herstellung entsprechender Kontakte mit den äster­
reichischen Vertretungsbehärden im Ausland und den von ihnen beschäf­
tigten Vertrauens anwälten im Wege des Bundesministeriums für Auswär­
tige Angelegenheiten entsprochen werden. 

Darüber hinaus fielen aber auch im Berichtszeitraum wieder Beschwerden 
über die Tätigkeit österreichischer Vertretungs behörden im Ausland an, die 
zum Teil das Vorliegen organisatorischer Mißstände behaupteten oder ein 
Fehlverhalten im Einzelfall zum Gegenstand hatten (vergleiche zum Bei­
spiel Fall 1.3). 
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Hinsichtlich der Erreichbarkeit der österreichischen Vertretungsbehörden 
im Ausland an Wochenenden und Feiertagen wurden vom Bundesminister 
für Auswärtige Angelegenheiten Verbesserungen zugesagt. 

Wie der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten in seiner Stellung­
nahme an die VA in dem unter 1.2 dargestellten Fall ausführte, könne zwar 
ein durchgehender Journaldienst bei den österreichischen Vertretungsbe­
hörden im Ausland angesichts der personellen und budgetären Grenzen 
nicht ins Auge gefaßt werden, es werde aber verstärkt zu einem Einsatz von 
automatischen Telefonanrufbeantwortern mit Abfragemöglichkeit kom­
men, wobei beabsichtigt sei, in absehbarer Zeit möglichst alle Vertretungs­
behörden mit derartigen Geräten auszustatten. Damit würde für eine Er­
reichbarkeit auch an Wochenenden und Feiertagen trotz der knappen per­
sonellen B.esetzung bei Vertretungsbehörden in größtmöglichem Ausmaße 
gesorgt sem. 

Abgesehen davon könne in jenen Fällen, in denen bestimmte Notlagen von 
österreichischen Staatsbürgern im Ausland durch Angehörige im Inland ge­
löst wt:~den können, wie beispielsweise durch finanzielle Unterstützung 
durch Uberweisungen, der durchgehend erreichbare Bereitschaftsdienst in 
der Zentrale des Bundesministeriu.ms für J\uswärtige ~ngelegenheiten an­
gerufen werden, über den es möglich sel, dle erforderlichen Kontakte her­
zustellen und rasche Hilfe zu leisten. 

Die VA vertritt die Auffassung, daß bei Durchführung der vom Bundesmi­
nister für Auswärtige Angelegenheiten zugesagten Verbesserungsmaßnah­
men im Bereich der technischen Ausstattung der österreichischen Vertre­
tungs.be~örden im Ausland dem Anliegen nach b.esserer Erreichbar~eit die­
ser Emnchtungen auch an Wochenenden und Felertagen grundsätzlich ent­
sprochen wird. Nicht gelöst erscheint das Problem allerdings - worauf be­
reits im Neunten Bericht der VA an den Nationalrat hingewiesen wurde 
(Seite 71 ff) - bei den Honorarkonsulaten, da deren technische Austat­
tung nicht aus finanzgesetzlichen Ansätzen erfolgt und auch eine Einfluß­
nahme auf den Titulär durch das Bundesministerium für Auswärtige Ange­
legenheiten nur in einem eingeschränkten Maße möglich ist. 

Nicht lösbar erscheinen - worauf der Bundesminister für Auswärtige An­
gelegenheiten zutreffend hingewiesen hat - auch jene Fälle, bei denen für 
die österreichische Vertretungs behörde im Ausland im Zusammenhang mit 
der von ihr begehrten Amtshandlung eine Kontaktaufnahme mit inländi­
schen Dienststellen erforderlich ist, die an Wochenenden oder Feiertagen 
nicht erreichbar sind. In diesen Fällen wird ein Einschreiten daher immer 
erst am nächstfolgenden Werktag möglich sein. 

Wie die bisherige Prüfungstätigkeit der VA im Bereich des Bundesministe­
riums für Auswärtige Angelegenheiten und seinen nachgeordneten Dienst­
stellen zeigt, kommt es immer wieder zu Beschwerden im Zusammenhang 
mit unvollständigen oder unrichtigen Rechtsauskünften durch öster­
reichische Vertretungs behörden im Ausland. Auf die diesbezüglichen Aus­
führungen der VA in ihrem Siebenten Bericht an den Nationalrat (Seite 72 
und Seite 74 ff) wird hingewiesen. Aufgrund einer Anregung der VA hatte 
der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten den mit der Behand­
lung von Rechtsauskünften betrauten österreichischen Vertretungsbehör-

III-40 der Beilagen XVII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 103 von 268

www.parlament.gv.at



den im Ausland im Erlaßwege die sie hiebei treffende Sorgfaltspflicht in Er­
innerung gerufen. Wie etwa Fall 1.3 zeigt, konnten durch diese Maßnahme 
weitere Fehlleistungen bei der Erteilung von Rechtsauskünften durch öster­
reichische Vertretungs behörden im Ausland nicht wirksam unterbunden 
werden. Im Hinblick darauf, daß durch unvollständige oder unrichtige 
Rechtsauskünfte den Betroffenen häufig unwiderrufliche N a<;.hteile entste­
hen können, erscheint es der VA daher angezeigt, neuerlich Uberlegungen 
in der Richtung anzustellen, wie ein größerer Sorgfaltsmaßstab bei derarti­
gen Rechtsauskünften erreicht werden kann. Die VA verkennt nicht, daß 
die Auskunftsersuchen häufig auch diffizile Materien des Zivilrechtes oder 
des Verwaltungsrechtes betreffen, deren Detailkenntnis dem mit dem Aus­
kunftsersuchen befaßten Beamten nicht zuzumuten ist. Andererseits treten 
bestimmte Arten von Auskunftsersuchen, wie etwa im Zusammenhang mit 
Statusfragen oder mit Angelegenheiten des Paßwesens oder der Fremden­
polizei, erfahrungsgemäß häufiger auf, sodaß es in diesen Fällen sich als 
zweckmäßig erweisen könnte, die diesbezüglichen Rechtsgrundsätze in ei­
ner leicht auswertbaren Form zusammenzustellen. Für Rechtsbereiche, in 
denen dies nicht möglich ist, wird es nach Ansicht der VA unumgänglich 
sein, die mit dem Vollzug dieser Vorschriften betrauten inländischen Be­
hörden bzw. Gerichte zu kontaktieren, um die Möglichkeit einer unvoll­
ständigen oder falschen Rechtsauskunft zu minimieren. 

Das im 9. Bericht der VA an den Nationalrat von der VA von Amts wegen 
aufgegriffene Problem der umsatzsteuerlichen Belastung bei Warenkäufen 
durch Bedienstete von österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland 
konnte im Berichtszeitraum noch keiner Lösung zugeführt werden. Im 
Hinblick auf die derzeit noch anhängigen Verhandlungen wird daher eine 
abschließende Berichterstattung erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich 
sein. Die VA wird aber jedenfalls diesem Problembereich auch weiterhin 
ihr Augenmerk schenken. 

Einzelfälle 

1.1 Säumige Schadensliquidierung durch eine jugoslawische Versicherung; Hil­
festellung durch die österreichischen Vertretungs behörden in Jugoslawien 
VA 2 - AA/86 

G. L. aus Traisen, Niederösterreich, führte in seiner Eingabe an die VA aus, 
daß er am 24. August 1981 bei Kotor in Jugoslawien schuldlos mit seinem 
Wohnmobil in einen Verkehrsunfall verwickelt worden sei. Der schuldige 
Lenker sei von dem zuständigen jugoslawischen Gericht verurteilt und 
seine Versicherung verpflichtet worden, den damals mit 348 986,05 Dinar 
festgestellten Schaden zu bezahlen. Seit der Erlassung dieses Urteiles versu­
<;.he er, zu seiner rechtmäßigen Entschädigung zu kommen, doch werde die 
Uberweisung des Schadensbetrages von der im Eigentum des jugoslawi­
sehen Staates stehenden Versicherung immer wieder hinausgezögert. Nach 
den ihm zur Verfügung stehenden Informationen sei dafür offenbar die 
Geldknappheit im jugoslawischen Haushalt verantwortlich. Er wisse sich 
nun keine andere Möglichkeit mehr, als die VA zu befassen, um zu einer 
Hilfestellung in der gegenständlichen Schadens angelegenheit zu kommen. 
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Die VA leitete die gegenständliche Eingabe zunächst mit dem Ersuchen um 
informative Stellungnahme an den Bundesminister für Auswärtige Angele­
genheiten weiter, der mit Schreiben vom 16. Juli 1986 mitteilte, es seien 
aufgrund einer Intervention des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe 
,!.nd Industrie in der gegenständlichen Schad~.nsangelegenheit bereits die 
Osterreichische Botschaft in Belgrad und das Osterreichische Generalkon­
sulat in Agram befaßt worden, doch stehe eine abschließende Berichterstat­
tung noch aus. Die Hauptursache für die Verzögerung dürfte darin gelegen 
sein, daß nicht eindeutig geklärt sei, welche Versicherung zur Schadensli­
quidierung verpflichtet sei. 

Durch iq~ensive Bemühungen der Österreichischen Botschaft in Belgrad 
und des Osterrei~.hischen Generalkonsulates in Agram konnte noch ixp Au­
gust 1986 die Uberweisung des ausständigen Betrages an die Oster­
reichische Botschaft in Belgrad bewirkt werden, sodaß in weiterer Folge die 
Auszahlung des Schadensbetrages an den Beschwerdeführer im Wege des 
Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten erfolgen konnte, wo­
durch der Beschwerdeführer klaglos gestellt wurde. 

1.2 Organisatorische Mißstände bei den österreichischen Vertretungsbehörden 
im Ausland 
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VA 3 - AA/86 

Der VA war zur Kenntnis gelangt, daß bei den meisten österreichischen 
Vertretungsbehörden im Ausland an Wochenenden keine Amtsstunden ge­
halten würden und der Parteienverkehr häufig Freitag mittags ende. 

Dies hätte zur Folge, daß auf Auslandsreisen befindliche Österreicher auch 
in dringenden Fäll.en keine Möglichkeit hätten, die V ertretun&sbehörde~ 
zum Wochenende 10 Anspruch zu nehmen. Es wären daher häufig zusätzlI­
che und nicht geplante Nächtigungen nötig, um nach dem Wochenende bei 
österreichischen Botschaften und Konsulaten vorsprechen zu können. 

Die VA führte ein Prüfungsverfahren durch und ersuchte den Bundesmini­
ster für Auswärtige Angelegenheiten um Mitteilung, ob allenfalls die Ein­
richtung von Journaldiensten bei den österreichischen Vertretungsbehör­
den möglich wäre. 

In seiner Stellungnahme teilte der Bundesminister für Auswärtige Angele­
genheiten der VA mit, daß die Einrichtung von Journaldiensten bei den 
Vertretungsbehörden aus Kostengründen nicht realisierbar sei. Berechnun­
gen des Ministeriums hätten ergeben, daß bereits für die bloße Rufbereit­
schaft pro Jahr etwa 5,9 Millionen Schilling als Bereitschaftsentschädigung 
nach § 17 b des Gehaltsgesetzes erforderlich wären. Sollte dann an 
Wochenenden oder an österreichischen Feiertageq. an jeder öster­
reichischen Vertretungsbehörde auch nur eine einzige Uberstunde tatsäch­
lich geleistet werden, so wäre die Aufwendung von weiteren 2,9 Millionen 
Schilling pro Jahr notwendig. 

Zusätzlich erscJ:!:werend würden sich der Personalmangel, der eine Kom­
pensation von Uberstunden durch Zeitausgleich ausschließe, und der ge­
ringe Umfang vieler Vertretungsbehörden, an denen neben dem Missions­
chef nur ein zugeteilter Beamter Dienst versehe, auswirken. 
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Um in dringenden Fällen eine Erreichbarkeit der Beamten an Wochenen­
den und Feiertagen dennoch zu gewährleisten, seien der verstärkte Einsatz 
von Telefonanrufbeantwortern und die Anbringung von Hinweisschildern 
an den Amtsgebäuden in Erwägung gezogen worden. Nach probeweiser 
Durchführung der genannten Maßnahmen bei einzelnen Vertretungs be­
hörden könne festgestellt werden, daß sich insbesonders die Verwendung 
von Telefonanrufbeantwortern bewährt habe, weshalb daran gedacht sei, 
nach und nach alle Vertretungs behörden mit derartigen Geräten auszustat­
ten. 

Die VA wird dem gegenständlichen Problem auch in Zukunft Beachtung 
schenken und sich informieren, ob durch den Einsatz der T elefonanrufbe­
antworter die Erreichbarkeit der Botschafts- und Konsularbeamten in drin­
genden Notfällen in ausreichendem Maße gesichert werden kann. 

1.3 Ausstellung eines Reisepasses durch die Österreichische Botschaft in Madrid 
trotz Verlustes der österreichischen Staatsbürgerschaft 
VA 8 - AA/86 

G. R-M. aus Madrid, Spanien, brachte in ihrer Beschwerde an die VA fol­
gendes vor: 

Sie sei 1943 in Novisad in Jugoslawien geboren worden und habe wenige 
Jahre später die österreichische Staatsbürgerschaft erlangt. In der Folge 
habe sie eine Zeitlang in Schweden gelebt und im Jahre 1964 einen ?pani­
schen Staatsbürger geheiratet. Anläßlich einer Vorsprache beim Oster­
reichischen Generalkonsulat in Malmoe sei ihr damals erklärt worden, daß 
sie die österreichische Staatsbürgerschaft jedenfalls durch ihre Heirat ver­
liere und daß es keine Möglichkeit gebe, diese beizubehalten. Gleichzeitig 
se! sie aufgefordert wo~d~n, ihren österreichisch~n Reisep~ß abzugeben. 
Dieser Aufforderung sei sie am 20. Jänner 1965 In der Meinung nachge­
kommen, durch ihre standesamtliche und kirchliche Trauung mit einem 
spanischen Staatsbürger ohne weitere Veranlassung die spanische Staats­
bürgerschaft zu erlangen. 

Im Jahre 1981 sei sie nach Madrid übersiedelt, wo sich herausgestellt hätte, 
daß die spanischen Behörden seinerzeit dem Erwerb der spanischen Staats­
bürgerschaft durch sie nicht zugestimmt hätten, da sie nicht in der Lage ge­
wesen sei, eine Geburtsurkunde vorzulegen. Die Vorlage dieses Dokumen­
tes sei jedoch nach den innerstaatlichen spanischen Vorschriften für den 
Erwerb der spanischen Staatsbürgerschaft unumgänglich notwendig. In die­
sem Zusammenhang sei ihr dann mitgeteilt worden, daß sie niemals spani­
sche Staatsbürgerin geworden sei und aus diesem Grund auch keinen spani­
schen Reisepaß ausgestellt erhalten könne. Sie sei vielmehr nach wie vor als 
österreichische Staatsbürgerin zu betrachten. 

In der Folge hätte. sie sich an die <!sterreichis<;:he. Botschaft. in Madrid ge­
wandt und um die Ausstellung eines österreichischen Reisepasses ange­
sucht. Dieses Ansuchen sei zunächst abgewiesen \yorden, über ihr neuerli­
ches Ansuchen im Jahre 1983 hätte ihr jedoch die Osterreichische Botschaft 
in Madrid einen österreichischen Reisepaß ausgestellt, der ihr nun wieder 
entzogen werden solle. 
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Sie erblicke daher einen Mißstan~ im Bereich der Verwaltung entweder 
darin, daß ihr zu Unrecht von der Osterreichischen Botschaft in Madrid ein 
österreichischer Reisepaß ausgestellt worden sei oder sie bei ihrer seinerzei­
tigen Anfrage im Generalkonsulat Malmoe hinsichtlich der Frage der 
Staatsbürgerschaftsbeibehaltung eine falsche Auskunft erhalten habe, wo­
durch ihr in weiterer Folge die in der Beschwerde dargelegten Nachteile 
entstanden seien. 

Die VA holte im Prufungsverfahren eine Stellungnahme des Bundesmini­
sters für Auswärtige Angelegenheiten ein, in der folgendes ausgeführt wird : 

Gen:täß Art. 21 des Spanis.chen Bürgerlichen G~se~zbuch.es in de~ seinerzeit 
gültigen Fassung habe dIe Beschwerdeführenn 1m ZeItpunkt Ihrer Ehe­
schließung die spanische Staatsbürgerschaft im Jahre 1964 automatisch er­
worben. Diese Statusänderung sei auch ohne Vorlage der Geburtsurkunde 
eingetreten, da diese für den Erwerb der spanischen Staatsbürgerschaft kei­
nen konstitutiven, sondern nur deklarativen Charakter habe. 

Das Amt der Wiener Landesregierung habe der Österreichischen Botschaft 
in Madrid am 4. Februar 1985 mitgeteilt, daß keine Vormerkungen betref­
fend eine Bewilligung der Beibehaltung der österreichischen Staatsbürger­
schaft vor Erwerb der spanischen Staatsangehörigkeit vorlägen und die Be­
schwerdeführerin daher am 18 . Juli 1964 infolge ihrer Eheschließung mit 
einem spanischen Staatsangehörigen die österreichische Staatsbürgerschaft 
verloren habe. 

Die Frage der Umstände der Ausstellung des österreichischen Reisepasses 
für die Beschwerdeführerin am 13. März 1984 konnte anhand der Akten­
lage nicht mehr rekonstruiert werden, da die seinerzeit mit der PaßausteI­
lung befaßt gewesenen Bediensteten nicht mehr an der Botschaft tätig wa­
ren und daher im Gegenstand nicht mehr befragt werden konnten. 

Aufgrund der getroffenen Feststellungen sei jedenfalls die Ausstellung des 
österreichischen Reisepasses an die Beschwerdeführerin zu Unrecht erfolgt, 
und es sei deshalb dieser Reisepaß wieder einzuziehen. 

Die VA erkannte daher der Beschwerde hinsichtlich der rechtswidrigen 
Ausstellung des österreichischen Reisepasses an die Beschwerdeführerin Be­
rechtigung zu. 

Eine weitere Veranlassung war ihr im Gegenstand allerdings nicht möglich, 
da aufgrund der gegebenen Rechtslage davon auszugehen ist, daß die Be­
schwerdeführerin nicht mehr österreichische Staatsbürgerin ist und daher 
auch die Einziehung ihres Reisepasses keinen Mißstand im Bereich der 
Verwaltung darstellt. 

Aus gegebenem Anlaß weist die VA allerdings darauf hin, daß bei der Aus­
stellung österreichischer Reisedokumente eine besonder Sorgfalt geboten 
ist und regt daher an, bei Bearbeitung von Paß anträgen einer zweifelsfreien 
Ermittlung der Statusverhältnisse besonderes Augenmerk zuzuwenden. 
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2 Bundesministerium für Bauten und Technik 

Allgemeines 

Aus dem Ressortbereich des Bundesministeriums für Bauten und Technik 
wurden im Berichtszeitraum 91 Beschwerden an die VA herangetragen. 
Der Schwerpunkt der Beschwerdeführung lag - wie auch in den vorange­
gangenen Berichtszeiträumen - bei der Herstellung von Bundesstraßen 
und der dadurch mit bedingten Inanspruch.nahme von Fremdgrund~tücken 
für Zwecke des Bundesstraßenbaues, wobeI Probleme der EntschädIgungs­
bemessung, der Behebung von durch ~.undesstraßenbauten verursachten 
Schäden sowie der Enteignungs- und Ubereinkommenspraxis durch die 
Bundesstraßenrechtsbehörden und die Bundesstraßenverwaltung im Vor­
dergrund standen. 

In diesem Zusammenhang sei zunächst auf die ausführliche Auseinander­
setzung der VA mit der Frage, wann iJ:?. einem bundesstraßenrechtlichen 
Enteignungsverfahren ein rechtsgültiges Ubereinkommen zustande gekom­
men ist, im Siebenten und Achten Bericht der VA an den Nationalrat hin­
gewiesen. Die VA vertrat - in Übereinstimmung mit der herrschenden 
Lehre - im wesentlichen die Auffassung, daß auch für den Fall der Festset­
zung einer Entschädigungssumme in einem Enteignungsbescheid jedenfalls 
dann von einem gültig zustande gekommenen Ubereinkommen über die 
Höhe der Entschädigung ausgegangen werden müsse, wenn im bundesstra­
ßenrechtlichen Enteignungsverfahren aufgrund der Schätzung des Amts­
sachverständigen und der Zustimmung des zu Enteignenden eine Einigung 
über den Umfang der abzutretenden Grundstücke und die dafür zu lei­
stende Entschädigung ~ergestellt und .in der Folge d~s vereinbarte Rech~­
geschäft auch tatsächlIch durch Erbnngung von LeIstung und GegenleI­
stung durchgeführt wurde. In einem solchen Fall erachtete die VA die Stel­
lung eines nachträglichen Neufestsetzungsantrages bei Gericht für rechts­
widrig, weil darin nicht nur ein Verstoß gegen den auch im öffentlichen 
Recht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben liege, sondern auch, 
weil nach wechselseitiger Erfüllung aller Verbindlichkeiten eine nachträgli­
che Neubemessung schon begrifflich nicht in Betracht komme. 

In seiner bisherigen Judikatur vertrat der Oberste Gerichtshof in ständiger 
Rechtsprechung die Auffassung, daß bei Erlassung eines Enteignungsbe­
scheides das Vorliegen eines zivilrechtlich . .verbindlichen und damit eine 
nachträgliche Anfechtung ausschließ~nd~n UbereinkomI?ens nicht behaup­
tete werden könne, sondern ausschlIeßlIch der normatIve Gehalt der be­
hördlichen Erledigung für das Entstehen des Entschädigungsanspruches 
maßgeblich sei. 

Von dieser Rechtsprechung ging der Oberste Gerichtshof zunächst mit sei­
ner Entscheidung vom 16. September 1985, Z1. 1 Qb 598/85, ab, wobei zu­
nächst klargestellt wird, daß der Abschluß eines Ubereinkommens im Ent­
eignungsverfahren unabhängig vom bescheidmäßigen Ausspruch über die 
Entschädigungshöhe zu beurteilen ist. In der Entscheidung wird dazu fol­
gendes bemerkt: Haben im Zuge der Enteignungsverhandlung die den 
Bund (Bundesstraßenverwaltung) vertretenden Beamten zwar auf einen -
nicht allgemein kundgemachten - Durchführungserlaß verwiesen, wonach 
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das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen hergestellt werden 
müsse, jedoch im übrigen durch ihr gesamtes Verhalten nach Treu und 
Glauben bei dem zu Enteignenden den Eindruck erweckt, daß eine voll­
kommene Einigung über die Höhe der Entschädigung erzielt sei und diese 
somit. endgültig fest~teh~, und ist sodann im Enteignungsbescheid die Ent­
schädigung tatsächlich In Höhe des derart ausgehandelten Betrages be­
stimmt worden, so ist eine nachträgliche Anrufung des Gerichtes zur Neu­
festsetzung der Entschädigung unzulässig. 

In seiner Entscheidung vom 30. Jänner 1986, Zl. 6 Ob 623/83, geht der 
Oberste Gerichtshof noch einen Schritt weiter, wenn er ausführt, daß das 
mit einem Neufestsetzungsantrag gemäß § 20 Abs. 3 Bundesstraßengesetz 
1971 angerufene Gericht die für jede behördliche Feststellung der Enteig­
nungsentschädigung normierte Negativ-Voraussetzung des Fehlens einer 
- sei es vor oder nach Fällung des Enteignungsbescheides - wirksam zu­
stande gekommenen Parteienübereinkunft nach § 22 Abs. 1 Eis BEG zu 
prüfen habe. 

Weiters wird dann fest!~estellt, daß ein~ ~erartige Einigun~ gemäß § 863 
Abs. 1 ABGB grundsätzlich auch schlÜSSig Im Zuge des EnteIgnungsverfah­
rens zustande kommen könne; es seien daher die von den Parteien und ih­
ren Vertretern in der vor dem Amt der durchgeführten Verhandlung ge­
wechselten Erklärungen zur Höhe der Enteignungsentschädigung auch in­
soweit zu erheben, als diese Erklärungen nicht in die Verhandlungsschrift 
Aufnahme gefunden haben. 

Mit dieser Änderung in der Judikatur folgt nun der Oberste Gerichtshof im 
wesentlichen der in der Lehre von Kühne, Rummel und Pfersmann vertrete­
nen Rechtsmeinung, die..in abgeschwächter Form auch von Aichem in sei­
nem Gutachten zum 9. Osterreichischen Juristentag geteilt wurde. 

Auf die 4urch die Bundesstraßengesetz-Novelle 1986, BGBI.Nr. 165, ge­
troffene Anderung des § 20 Abs. 2 Bundesstraßengesetz durch Verkürzung 
der nachträglichen Anfechtungsfrist von einem Jahr auf drei Monate, 
wurde bereits im Neunten Bericht der VA an den Nationalrat hingewiesen, 
wobei ausgeführt wurde, daß es abzuwarten bleibe, inwieweit sich diese 
Neuregelung auf den Beschwerdeanfall auswirken wird. Dazu ist festzuhal­
ten, daß im Berichtszeitraum keine neuen Beschwerdefälle betreffend die 
nachträgliche Neufestsetzung von in bundesstraßenrechtlichen Verfahren 
zuerkannten Entschädigungen angefallen sind. Ungeachtet dieses Umstan­
des hält aber die VA nach wie vor an ihrer Auffassung fest, daß die Bestim­
mungen über die Anfechtung festgesetzter Entschädigungsleist~ngen im 
Außerstreitverfahren ersatzlos aufzuheben wären, zumal ja die Anderung 
in de[ höchstgerichtlichen Judikatur die Tendenz erkennen läßt, einerseits 
den Ubereinkommensbegriff sehr extensiv auszulegen, und es andererseits 
als durchaus ausreichender Rechtsschutz angesehen werden muß, wenn in 
jenen Fällen, in denen berechtigterweise ein Grund für eine nachträgliche 
Anfechtung vorliegt, ohnedies der ordentliche Rechtsweg offensteht. 

Im Achten Bericht der VA an den Nationalrat war in den dort unter 2.2 
und 2.3, Seite 78 ff, dargestellten Beschwerdefällen, über die in diesem Be­
richt unter Punkt 2.3 und 2.4 über das fortgesetzte Prüfungsverfahren ab­
gehandelt wird, die Frage offen geblieben, wer nach Verzicht des Bundes-
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mInIsters für Bauten und Technik auf die Teilrückforderung geleisteter 
Entschädigungsbeträge für die Kosten der rechtsfreundlichen Vertretung 
der Beschwerdeführer aufzukommen habe. Der Bundesminister für Bauten 
und Technik hatte nämlich im Zusammenhang mit seiner Verzichtserklä­
rung auf die Teilrückforderung zum Ausdruck gebracht, daß die Kosten 
der rechtsfreundlichen Vertretung der Beschwerdeführer nicht von der 
Bundesstraßenverwaltung als Enteignungswerberin getragen würden. Be­
gründet wurde diese Ablehnung im wesentlichen mit einer eingeholten Stel­
lungnahme der Finanzprokuratur, die das Vorliegen einer Kostentragungs­
verpflichtung der Bundesstraßenverwaltung unter Hinweis auf den Plenissi­
mar-Beschluß des Obersten Gerichtshofes vom 22. April 1902 verneint 
hatte. 

Die beiden Beschwerdeführer nahmen diese Ablehnung der Kostentra­
gungsverpflichtung der Enteignungswerberin nicht zur Kenntnis und be­
sch~itten .den Gerichtsweg, wobei das Landesgericht F.eldkirch als Re.ku:s­
gencht dIe Rechtsauffassung der Beschwerdeführer, dIe von der VA In Ih­
rem Achten Bericht ausführlich dargelegt worden war, bestätigte. 

In den zu Z1. 16R 234/86 und 16R 235/86 ergangenen Rekursentschei­
dungen des Landesgerichtes Feldkirch vom 17. November 1986 wurde zu­
nächst ausgesprochen, daß im gerichtlichen Enteignungsentschädigungsver­
fahren dem .Enteigneten auch der ~rsatz der Kosten. der rechtsfreundlichen 
Vertretung Im Rahmen des § 44 EIs BEG gebühre. EIn solcher Kostenersatz 
sei nur dann abzulehnen, wenn das Einschreiten mit Beiziehung des 
Rechtsfreundes ungerechtfertigt, somit mutwillig gewesen wäre. Eine 
wechselseitige Kostenersatzpflicht eines unterlegenen Enteigneten lasse 
sich aber aus dem § 44 Eis BEG nicht entnehmen. Auch den weiteren Argu­
menten des Plenissimar-Beschlusses des Obersten Gerichtshofes vom 
22. April 1902 trat das Rekursgericht mit dem Gedanken des erhöhten 
Rechtsschutzes entgegen, wenn es ausführt: "Einem Enteigneten, der sich 
im Verfahren zur Ermittlung des Entschädigungsbetrages eines Rechtsan­
waltes bedient, kann guten Gewissens nicht entgegengehalten werden, er 
tue dies lediglich aus Bequemlichkeitsgründen. Insgesamt sei daher von ei­
ner grundsätzlichen Kostenersatzpflicht des Enteigners auszugehen von der 
nur jene Kosten ausgenommen seien, die durch ungerechtfertigtes Ein­
schreiten einer Partei hervorgerufen würden. Ein Schluß auf das Erfolgs­
prinzip im Kostenrecht der Zivilprozeßordnung sei unzulässig." 

Im Zusammenhang mit anderen, von der VA behandelten Prüfungsfällen 
wurde diesen beiden Rekursentscheidungen von der Finanzprokuratur 
keine grundlegende Bedeutung beigemessen, weil es sich um keine oberst­
gerichtlichen Entscheidungen gehandelt habe. Mit Rücksicht darauf wurde 
trotz V orliegens dieser beiden Rekursentscheidungen grundsätzlich die 
Kostenersatzpflicht des Enteignungswerbers für die Kosten der rechts­
freundlichen Vertretung weiterhin abgelehnt. 

Eine eindeutige KlarsteIlung erfolgte jedoch mit dem Beschluß des ver­
stärkten Senates des Obersten Gerichtshofes vom 19. Dezember 1986, 
Zl. 6 Ob 647/84. In diesem Beschluß wird zunächst ausgeführt, daß zu den 
nach § 44 EisBEG vom Enteigner zu ersetzenden Kosten des gerichtlichen 
Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung auch die Kosten der Vertre­
tung des Enteigneten durch einen berufsmäßigen Parteienvertreter zählen. 
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Weiters wird darin festgehalten, daß kein Anhaltspunkt dafür besteht, daß 
der Gesetzgeber unter dem nicht näher umschriebenen Begriff der Kosten 
des Verfahrens Vertretungs kosten grundsätzlich ausgeschlossen wissen 
wollte. Weder die Amtspflicht des Gerichtes, den für die Entscheidung er­
heblichen Sachverhalt von Amts wegen zu erheben, noch die Zulässigkeit 
der Vertretung durch jede erwachsene eigenberechtigte Person ließe die 
Kosten des Enteigneten für seine Vertretung durch einen berufsmäßigen 
Parteienvertreter als einen bloß der Förderung eigener Bequemlichkeit oder 
dem Ausgleich des Mangels an eigener sachlicher und praktischer Erfah­
rung dienenden und daher typischerweise unnötigen Aufwand erscheinen. 
Damit teilte auch der Oberste Gerichtshof die in den beiden obzitierten 
Rekursentscheidungen zum Ausdruck gebrachte Rechtsauffassung, sodaß 
zu hoffen ist, daß nunmehr auch die Finanzprokuratur bei der Behandlung 
von Kostenersatzbegehren in Hinkunft dieser geänderten Judikatur ent­
sprechen wird. 

Zusammenfassend ist daher zu berichten, daß sowohl hinsichtlich des Fra­
genkomplexes "Übereinkommen im bundesstraßenrechtlichen Enteig­
nungs- und Entschädigungsverfahren" als auch der Problematik des 
Kostenersatzes für die rechtsfreundliche Vertretung im Enteignungsverfah­
ren, auf die das Eisenbahnenteignungsgesetz sinngemäß anzuwenden ist, 
durch die Judikatur jene Klarstellungen getroffen wurden, die die VA 
schon seit Jahren für geboten erachtet hatte. 

Es bleibt daher - wie bereits oben ausgeführt - als derzeit noch bestehen­
der Problembereich in diesem Zusammenhang nur die Frage einer allfälli­
gen gänzlichen Aufhebung der gerichtlichen Neufestsetzung im bundes­
straßenrechtsbehördlichen Enteignungs- und Entschädigungsverfahren be­
stehen. Solange nämlich diese - wenn auch nur innerhalb einer verkürzten 
Frist - mögliche Anfechtung rechtlich bestehen bleibt, können auch Fehl­
leistungen in diesem Bereich nicht völlig ausgeschlossen werden. 

Um daher derzeit die Rechtsposition des zu Enteignenden zu stärken, 
scheint es notwendig, daß den Parteien des straßenrechtsbehördlichen Ent­
eignungs- und Entschädigungsverfahrens ihre Rechtsposition in einer um­
fangreichen Rechtsbelehrung als Ausfluß der behördlichen Manuduktions­
pflicht dargelegt wird. D~m vo~ einer Enteignufolg Betroffenen kann vorerst 
nur empfohlen werden, die bestimmte Entschädigung nur anzunehmen und 
das Enteignungsobjekt nur zu übergeben, wenn die Bundesstraßenverwal­
tung schriftli~h bestätigt, daß mit Zahlung und Annahme der Entschädi­
gung sowie Übergabe des Enteignungsgegenstandes Enteignung und Ent­
schädigung rechtsverbind.Jich ~?d. endgültig ger~gelt sind und eine "Neu­
festsetzung der Entschädigung nicht begehrt wird. 

Wenn es infolge einer Vereinbarung zu keinem Enteignungsausspruch 
kommen soll, müßte bei der Abfassung dieser Vereinbarung auch darauf 
Bedacht genommen werden, daß der nur für den Fall der Enteignung ge­
setzlich in § 20a Bundesstraßengesetz abgesicherte Rückübertragungsan­
spruch auch im Rahmen der Vereinbarung gewahrt bleibt, weil es anson­
sten nicht möglich wäre, die vereinbarungsgemäß übertragenen Grund­
stücke für den Fall, daß sie nicht oder nicht zur Gänze für den Bundesstra­
ßenbau benötigt werden, wieder zurückzuerhalten. Im übrigen empfiehlt es 
sich auch, einer Benachteiligung dadurch vorzubeugen, daß hinsichtlich der 
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Entschädigungshähe eine Meistbegünstigungsklausel in das Übereinkom­
men rezipiert wird, nach welcher der endgültige Preis sich nach dem höch­
sten für gleichwertigen Grund im selben Vorhaben zugestandenen Entschä­
digungsbetrag bemißt. 

Außerhalb der Beschwerden aus dem Bereiche des Bundesstraßenrechtes 
wurden im Berichtszeitraum auch wieder vermessungsbehärdliche Veran-
1assungen und Angelegenheiten des Dienst- und Besoldungsrechtes von Be­
diensteten des Ressorts und seiner nachgeordneten Dienststellen an die VA 
herangetragen. 

Die hinsichtlich des Verfahrens nach den §§ 15 ff Liegenschaftsteilungsge­
setz von der VA im Neunten Bericht an den Nationalrat dargelegten Be­
denken werden auch aufgrund der im Berichtszeitraum durchgeführten 
Prüfungsverfahren weiterhin aufrechterhalten. 

Einzelfälle 

2.1 Säumnis bei der Behebung von im Zuge der Errichtung der S 6 eingetrete­
nen Schäden 
VA 43 B - 2/79 

L. F. aus Wien brachte im Anschluß an seine bereits im Fünften Bericht der 
VA an den Nationalrat dargestellten Beschwerde im Zusammenhang mit 
konsenslosen Maßnahmen im Auftrage der Bundesstraßenverwaltung (Fall 
2.2, Seite 87) vor, daß er neuerlich durch Mißstände im Zusammenhang 
mit der Errichtung der S 6 Semmering-Schnellstraße beim Talübergang En­
zenreith betroffen sei. Bei der Bauausführung seien durch Unachtsamkeit 
zahlreiche Mängel unterlaufen, die mit Schäden für sein Objekt verbunden 
seien. So werde beispielsweise die Wiese närdlich seines Restgrundstückes 
für Deponiezwecke benützt; der an der Nordostecke seines Grundstückes 
bestehende Zaun sei im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen beschä­
digt und trotz mehrfacher Urgenzen noch immer nicht repariert worden. 
Weiters würden an der Nord- und Ostseite seines Grundstückes Schotter, 
Erdreich und Schlamm eindringen, was durch unsachgemäße Anschüt­
tungsmaßnahmen im Zuge des Straßenbaues bedingt sei. 

Abgesehen davon sei die LärmbeläStigung unerträglich und wären auch in 
dieser Hinsicht Abhilfemaßnahmen zu treffen. In der Säumnis der zustän­
digen Stellen bei der Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes erblicke er 
einen Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens mehrere Stellungnahmen 
des Bundesministers für Bauten und Technik ein, aus denen zu entnehmen 
war, daß das Beschwerdevorbringen im wesentlichen den Tatsachen ent­
sprach. 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens veranlaßte der Bundesminister für 
Bauten und Technik im Wege der verantwortlichen Autobahnen- und 
Schnellstraßen-Aktiengesellschaft die Durchführung eines Lokalaugen­
scheines zur Schadensaufnahme. Aus Anlaß der Schadensaufnahme wurde 
sodann die Wiederherstellung des beschädigten Zaunes vorgenommen, die 
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Behebung der durch eindringenden Schmutz, Schlamm und dergleichen 
entstehenden Schäden veranlaßt und auch die beanstandete Aufschüttung 
und Materialdeponie ordnungsgemäß planiert und rekultiviert. 

Hinsichtlich der vom Beschwerdeführer geltend gemachten Lärmimmissio­
nen wurden Lärmmessungen über einen längeren Zeitraum hin zugesagt, 
um eindeutig feststellen zu können, ob im Rahmen der bestehenden gesetz­
lichen Regelungen durch entsprechende Maßnahmen Abhilfe geschaffen 
werden kann. 

Aufgrund des Ergebnisses des Prüfungsverfahrens erkannte die VA der Be­
schwerde Berechtigung zu. Eine weitergehende Veranlassung der VA war 
entbehrlich, weil der Beschwerdeführer noch im Zuge des Prüfungsverfah­
rens der VA klaglos gestellt worden war. 

2.2 Vorzeitige Grundeinlösung für Bundesstraßenzwecke; unzureichende Ent­
schädigungs be messung 

114 

VA 53 B - 2/81 

Die Beschwerdeführer M. und A. G. aus Jochberg, Tirol, hatten bereits im 
Jahre 1981 wegen einer unzweckmäßigen Trassenführung beim Ausbau der 
Paß Thurn-Bundesstraßee bzw. im Zusammenhang mit einer vorzeitigen 
Grundeinlöse Beschwerde bei der VA geführt. Der Verfahrensverlauf ist im 
Siebenten Bericht der VA an den Nationalrat (Fall 2.2, Seite 81) dargestellt. 
Zum damaligen Zeitpunkt war noch nicht eindeutig geklärt, ob durch eine 
entsprechende Trassenverschiebung auf eine Einlösung des Anwesens der 
Beschwerdeführer überhaupt verzichtet werden könnte. 

Im fortgesetzten Prüfungsverfahren teilte der Bundesministe~. für Bauten 
und Technik der VA mit, daß nach nochmaliger eingehender Uberprüfung 
im Abschnitt "Alte Wacht" der Paß Thurn-Straße B 161 das ursprüngliche 
Straßenprojekt ausgeführt werden müsse, wodurch es zur Ablösung des 
Anwesens der Beschwerdeführer kommen werde. 

Im Zuge des Enteignungsverfahrens wurde die Entschädigung für die Ge­
samtablöse der Liegenschaft der Beschwerdeführer mit 1 291 840 S be­
stimmt. Gegen die nach ihrer Ansicht zu niedrig bemessene Entschädi­
gungssumme richtete sich die nun bei der VA eingebrachte Beschwerde. Be­
mängelt wurde die unzureichende Sachverhaltsermittlung, die schon darin 
zum Ausdruck komme, daß bestimmte vorhandene Einrichtungen wie Was­
ser- und Sanitärinst~llatione~ bei d~r Schät~ung als nicht bestehend ange­
nommen worden selen. Weiters sei auch die Verhandlungsführung selbst 
mangelhaft erfolgt und ni.cht das ganze sachdi~nli.che Vorbringen der Be­
schwerdeführer protokolliert worden. Auch sei mcht darauf Bedacht ge­
nommen worden, daß das gegenständliche Anwesen ihre einzige Wohn­
stätte darstelle und daß mit der nunmehr im Enteignungswege zugespro­
chenen Entschädigung die Wiederbeschaffung eines einigermaßen gleich­
wertigen Objektes nicht möglich sei. Dies sei auch der Grund gewesen, 
warum sie das ursprünglich im Verhandlungswege gemachte Anbot von 
1,8 Millionen Schilling abgelehnt hätten, weil auch damit eine Ersatzbe­
schaffung nicht gedeckt gewesen sei. In der unzureichenden Entschädi­
gungsbemessung liege ein Mißstand im Bereich der Verwaltung. 
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Die VA stellte im Zuge des Prüfungsverfahrens nach Einholung mehrerer 
Stellungnahmen des Bundesministers für Bauten und Technik fest, daß das 
Beschwerdevorbringen im wesentlichen den Tatsachen entsprach. Nach 
Einleitung des Prüfungsverfahrens .yeranlaßte der Bundesminister für Bau­
ten und Technik eine nochmalige Uberprüfung der EntschädigungsbC?mes­
sung unter Zugrundelegung der Angaben der Beschwerdeführer. Die Uber­
prüfung erg~b, daß tatsächlich wesent~iche Umstände, !ns?esondere die 
Frage des Wlederbeschaffungswertes bel der Ablöse der elOzlgen Wohnge­
legenheit, nicht in entsprechender Weise im Enteignungsverfahren berück­
sichtigt worden waren. Aus diesem Grund erkannte die VA auch der Be­
schwerde Berechtigung zu. 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens veranlaßte der Bundesminister für 
Bauten und Technik die Gesamteinlösung der Liegenschaft der Beschwer­
deführer zum Entschädigungsbetrag von 2 Millionen Schilling, womit der 
Beschwerdegrund behoben und eine weitere Veranlassung der VA entbehr­
lich war. 

2.3 Grundinanspruchnahme für Bundesstraßenzwecke; Kosten des Enteig­
nungsverfahrens 
VA 66 B - 2/81 

G. M. aus Dornbirn, Vorarlberg, hatte sich bereits 1981 mit eint:~ Be­
schwerde an die VA gewendet und vorgebracht, daß die Republik Oster­
reich - Bundesstraßenverwaltung zu Unrecht von ihm den Differenzbe­
trag zwischen der aufgrund von Schätzungen eines Amtssachverständigen 
vereinbarten Entschädigung und dem im gerichtlichen Neufestsetzungsver­
fahren wesentlich niedriger bemessenen Entschä~igungsbetrag rückfordere. 
Es sei nämlich zwischen ihm und .. der Republik Osterreich hinsichtlich der 
Entschädigungshöhe zu einem Ubereinkommen gekommen, das in der 
F~lge von beiden Teilen durch Leistung und Gegenleistung erfüllt worden 
sei. 

Aufgrund einer no.chmaligen ~erp.rüfung durch den Bundesminister. für 
Bauten und Techmk wurde schließlich von der Rückforderung des Dlffe­
renzbetrages und von einer gerichtlichen Neufestsetzung Abstand genom­
men. Eine ausführliche Darstellung des Falles ist im Achten Bericht der VA 
an den Nationalrat (Fall 2.2, Seite 78 ff.) enthalten. Die Frage des Parteiko­
stenersatzes konnte allerdings im damaligen Prüfungsverfahren nicht ab­
schließend geklärt werden und wurde ein solcher vom Bundesminister für 
Bauten und Technik auch in weiterer Folge abgelehnt. 

Dagegen richtete sich die nunmehr eingebrachte Beschwerde bei der VA, 
da der Beschwerdeführer die Auffassung vertrat, es handle sich um einen 
Anwendungsfall des § 44 Eisenbahnenteignungsgesetz, wonach die für die 
zweckentsprechende Rechtsverfolgung im Enteignungs- und Entschädi­
gungsverfahren aufgelaufenen Partei kosten vom Enteignungswerber dem 
Enteigneten zu ersetzen seien. 

Der Bundesminister für Bauten und Technik lehnte den Kostenersatzan­
spruch mit der Begründung ab, daß nach der ständigen Judikatur des Ober­
sten Gerichtshofes unter dem Begriff der "Parteikosten" nicht die Kosten 
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für die rechtsfreundliche Vertretung durch einen Rechtsanwalt erfaßt seien. 
Im übrigen sei aber die Kostentragung schon deshalb nicht auf § 44 Eisen­
bahnenteignungsgesetz zu stützen, weil das Unterbleiben der Rückforde­
rung des Differenzbetrages zwischen Entschädigungsbemessung und ge­
richtlicher Neufestsetzung der Entschädigung nicht im Rechtswege ausge­
tragen worden sei, sondern aufgrund des Einschreitens der VA der Bundes­
minister für Bauten und Technik bloß auf die Rückforderung verzichtet 
habe. 

Die VA vertrat demgegenüber die Rechtsauffassung, daß im Hinblick auf 
eine rechtskonforme Handhabung der Bestimmung des § 44 Eisenbahnent­
eignungsgesetz die derzeit geübte Praxis geändert werden müsse, zumal die 
im Enteignungs- und Entschädigungsverfahren nach dem Bundesstraßen­
gesetz auftretenden komplizierten Rechtsfragen nicht einmal für den 
Rechtskundigen eindeutig interpretierbar seien und die Beiziehung eines 
Rechtsfreundes als Mittel zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung ge­
radezu geboten sei. Die VA hielt an ihrer im Achten Bericht an den N atio­
nalrat (Seite 76 f) vertretenen Rechtsauffassung fest, daß im vorliegenden 
Beschwerdefall auch die dem Beschwerdeführer entstandenen Anwaltsko­
sten von der Republik Österreich - Bundesstraßenverwaltung zu tragen 
wären. 

Da auch in weiterer Folge der Bundesminister für Bauten und Technik, ge­
stützt auf ein Gutachten der Finanzprokuratur, an seiner Rechtsmeinung 
festhielt, wurde vom Beschwerdeführer nach Rücksprache mit der VA der 
Gerichtsweg beschritten. 

Das diesbezügliche gerichtliche Verfahren wurde mit der Rekursentschei­
dung des Landesgerichtes Feldkirch zu Zl. 1 b R234/86 abgeschlossen, wo­
bei sich das Rekursgericht der Rechtsauffassung der VA anschloß und dem 
Beschwerdeführer den begehrten Kostenersatz in der Höhe von 
152565,15 S zusprach. Diese Entscheidung ist in Rechtskraft erwachsen. 

In der Zwischenzeit wurde auch vom Obersten Gerichtshof die Frage des 
Part~ikos~enersatzes ~~ch § 44 Eisenbahne~teignungsgesetz a~fgegritfen 
und 1m Smne der obzmerten Rekursentscheidung gelöst (vergleIche hlezu 
die Ausführungen im Allgemeinen Teil zu diesem Ressort) . 

2.4 Grundinanspruchnahme für Bundesstraßenzwecke; Kosten des Enteig­
nungsverfahrens 
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VA 67 B - 2/81 

A. S. aus Dornbirn, Vorarlberg, hatte sich bereits 1981 Ir!!t der Beschwerde 
an die VA gewendet und vorgebracht, daß die Republik Osterreich - Bun­
desstraßenverwaltung zu Unrecht von ihm den Differenzbetrag zwischen 
der aufgrund von Schätzungen eines Amtssachverständigen vereinbarten 
Entschädigung und dem im gerichtlichen Neufestsetzungsverfahren we­
sentlich niedriger bemessenen Entschädig~ngsbetrag rückfordere. Es sei 
nämlich zwischen ihm und ~er Republik Osterreich hinsichtlich der Ent­
schädigungshöhe zu einem Ubereinkommen gekommen, das in der Folge 
von bei den Teilen durch Leistung und Gegenleistung erfüllt worden sei. 
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Aufgrund einer nochmaligen Überprüfung durch den Bundesminister für 
Bauten und Technik wurde schließlich von der Rückforderung des Diffe­
renzbetrages und von einer gerichtlichen Neufestsetzung Abstand genom­
men. Eine ausführliche Darstellung des Falles ist im Achten Bericht der VA 
an den Nationalrat (Fall 2.3, Seite 80 ff.) enthalten. Die Frage des Parteiko­
stenersatzes konnte allerdings im damaligen Prüfungsverfahren nicht ab­
schließend geklärt werden und wurde ein solcher vom Bundesminister für 
Bauten und Technik auch in weiterer Folge abgelehnt. 

Dagegen richtete sich die nunmehr eingebrachte Beschwerde bei der VA, 
da der Beschwerdeführer die Auffassung vertrat, es handle sich um einen 
Anwendungsfall des § 44 Eisenbahnenteignungsgesetz, wonach die für die 
zweckentsprechende Rechtsverfolgung im Enteignungs- und Entschädi­
gungsverfahren aufgelaufenen Partei kosten vom Enteignungswerber dem 
Enteigneten zu ersetzen seien. 

Der Bundesminister für Bauten und Technik lehnte den Kostenersatzan­
spruch mit der Begründung ab, daß nach der ständigen Judikatur des Ober­
sten Gerichtshofes unter dem Begriff der "Parteikosten" nicht die Kosten 
für die rechtsfreundliche Vertretung durch einen Rechtsanwalt erfaßt seien. 
Im übrigen sei aber die Kostentragung schon deshalb nicht auf § 44 Eisen­
bahnenteignungsgesetz zu stützen, weil das Unterbleiben der Rückforde­
rung des Differenzbetrages zwischen Entschädigungsbemessung und ge­
richtlicher Neufestsetzung der Entschädigung nicht im Rechtswege ausge­
tragen worden sei, sondern aufgrund des Einschreitens der VA der Bundes­
minister für Bauten und Technik bloß auf die Rückforderung verzichtet 
habe. 

Die VA vertrat demgegenüber die Rechtsauffassung, daß im Hinblick auf 
eine rechtskonforme Handhabung der Bestimmung des § 44 Eisenbahnent­
eignungsgesetz die derzeit geübte Praxis geändert werden müsse, zumal die 
im Enteignungs- und Entschädigungsverfahren nach dem Bundesstraßen­
gesetz auftretenden komplizierten Rechtsfragen nicht einmal für den 
Rechtskundigen eindeutig interpretierbar sind und die Beiziehung eines 
Rechtsfreundes als Mittel zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung ge­
radezu geboten sei. Die VA hielt an ihrer im Achten Bericht an den N atio­
nalrat (Seite 76 f) vertretenen Rechtsauffassung fest, daß im vorliegenden 
Beschwerdefall auch die dem Beschwerdeführer entstandenen Anwaltsko­
sten von der Republik Österreich - Bundesstraßenverwaltung zu tragen 
wären. 

In gleicher Weise wie in dem unter Punkt 2.3 dargestellten Beschwerdefall 
wurde hinsichtlich des Kostenersatzes der Gerichtsweg eingeschlagen und 
wurden dem Beschwerdeführer in der Folge ebenfalls die vollen Kosten sei­
ner rechtsfreundlichen Vertretung im Enteignungs- und Entschädigungs­
verfahren zugesprochen. 

2 .5 Veränderung der Abflußverhältnisse durch Schnellstraßenbau 
VA 92 - BT/85 

J. B. aus Großstelzendorf, NieClerösterreich, brachte in seiner Beschwerde 
an die VA folgendes vor: 
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Er habe für die Errichtung der Bundesstraße S 3 Grund abtreten müssen. 
Nach Abschluß der Bauarbeiten habe sich eine Änderung der Abflußver­
hältnisse herausgestellt und die Bundesstraßenverwaltung habe einen Stra­
ßendurchlaß errichtet, jedoch den beabsichtigten Vorfluter zur Oberflä­
chenwässerbeseitigung nicht hergestellt. Dadurch ergieße sich das abflie­
ßende Wasser über einen Wendeweg auf ein in seinem Eigentum befindli­
ches Ackergrundstück, das dadurch vernäßt und abgeschwemmt werde. 
Darüber hinaus sei an läßlich einer Brückeninstandsetzung vor der Abfahrt 
Großstelzendorf die vorher bestandene Wasserableitung nicht mehr in Be­
trieb gesetzt worden, sodaß der unter der Brücke verlaufende Güterweg 
unter Wasser gesetzt werde. Obwohl er diesbezüglich mit der Bundesstra­
ßenverwaltung mehrmals Kontakt aufgenommen habe, sei eine Behebung 
der auftretenden Mißstände nicht erfolgt. Darin liege ein Mißstand im Be­
reich der Verwaltung. 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren nach Einholung einer Stellungnahme 
des Bundesministers für Bauten und Technik fest, daß die Beschwerde im 
wesentlichen den Tatsachen entsprach, wobei vom Beschwerdeführer ledig­
lich unzutreffenderweise angenommen worden war, daß der beanstandete 
Straßendurchlaß erst im Zusammenhang mit den von ihm beanstandeten 
Baurnaßnahmen errichtet worden ist, während er tatsächlich schon im De­
tai/projekt 1967 hergestellt worden war. 

Wie der Stellungnahme des Bundesministers für Bauten und Technik zu 
entnehmen ist, wurden zwar die vom Beschwerdeführer behaupteten Miß­
~tände in der N a~ur tatsächlich festgestellt und auch Verha.ndlupgen über 
Ihre Behebung mit dem Beschwerdeführer aufgenommen, diese Jedoch ab­
gebrochen, als es zu keiner einvernehmlichen Regelung gekommen sei. 

Schon diese Vorgangsweise läßt die Beschwerde als berechtigt erscheinen, 
da es jedenfalls ein grobes Fehlverhalten darstellt, über einen Zeitraum von 
15 Jahren festgestellte Mißstände, durch die einem Dritten Schaden entste­
hen, nicht zu beheben. 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens wurde ein auch vom Beschwerde­
führer angenommener Lösungsvorschlag ausgearbeitet und die zu seiner 
Realisierung erforderlichen Verwaltungsverfahren eingeleitet. 

Damit war der Beschwerdegrund behoben und eine weitere Veranlassung 
der VA entbehrlich. 

2.6 Grundwasser- und Wasserleitungsverunreinigung durch Maßnahmen der 
Brenner Autobahn; Säumnis bei der Schadensbehebung 

118 

VA 102 - BT/85 

E. R., F. St. und J. M. aus Mühlbachl, Tirol, brachten bei der VA folgende 
Beschwerde vor: 

Sie seien Eigentümer bzw. Pächter von Anwesen, die unterhalb der Brenner 
Autobahn gelegen seien und zu welchen auch jeweils Quellen für die Was­
serversorgung mit Trinkwasser gehörten. Einer der Beschwerdeführer ver­
trat die Wassergenossenschaft Matreiwald und die in ihr zusammengefaß-
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ten Versorgungsberechtigten. Ausgeführt wurde, daß durch die Salzstreu­
ung auf der Brenner-Autobahn in großen Mengen Chloride in das Grund­
wasser gelangten, sodaß die zur Wasserversorgung dienenden Quellen eine 
Verunreinigung bis zum Dreifachen des zulässigen Grenzwertes der Ge­
nießbarkeit aufwiesen. Seit etwa 5 Jahren sei ein Verfahren zur Ersatzbe­
schaffung einer Wasserversorgung im Gange, das bis zum Zeitpunkt der 
Beschwerdeerheb.l:lng im Dezember 1985 noch nicht hätte abgeschlossen 
werden können. Uberdies seien auch an den Hausleitungen bzw. den Was­
serleitungen im Genossenschaftsbereich schwere Korrosionsschäden durch 
Salz aufgetreten, die ebenfalls behoben werden müßten. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren zunächst eine Stellungnahme des Bun­
desministers für Bauten und Technik ein, nachdem der gegenständliche Be­
schwerdefall auch Gegenstand der Erörterung in der Fernsehsendung "Ein 
Fall für den Volksanwalt?" gewesen und in dieser Sendung eine Lösung des 
Ersatzwasserversorgungsproblemes in Aussicht gestellt worden war. In ei­
ner ersten schriftlichen Stellungnahme im Feber 1986 wies der Bundesmini­
ster für Bauten und Technik zunächst darauf hin, daß nach diesbezüglichen 
Verhandlungen mit der Brenner Autobahn AG sich diese nunmehr bereit 
erklärt habe, eine Ersatzwasserversorgung zu errichten. In diesem Zusam­
menhang wären allerdings noch einige Fragen zu klären, wie insbesondere 
die Erhaltung der Leitungen, die Dimensionierung der Anlage und derglei­
chen. Auch müsse bei der Sanierung der Hauswasserleitungen auf ihren 
Zustand und ihre bisherige Verwendungsdauer Bedacht genommen wer­
den. 

Im Verlauf des weiteren Prüfungsverfahrens wurden vom Bundesminister 
für Bauten und Technik mangels einer einvernehmlichen Regelung über die 
Detailfragen Gutachten hinsichtlich der bestehenden Wasserversorgung 
und der Korrosionsschäden an den Leitungen in Auftrag gegeben. Nach 
Vorliegen der Gutachten wurde sodann von der Brenner Autobahn AG der 
Entwurf für eine Vereinbarung mit den Betroffenen erarbeitet, der jedoch 
hinsichtlich der darin enthaltenen Abfindungserklärung nicht die Zustim­
mung der Beschwerdeführer fand. Im übrigen wurde in einer neuerlichen 
Beschwerde an die VA darauf hingewiesen, daß auch hinsichtlich der Di­
mensionierung des Hochbehälters nicht auf die tatsächliche Quellschüttung 
Bedacht genommen werde. Das hiezu eingeholte Gutachten habe nämlich 
erkennen lassen, daß die Ergiebigkeit der zur Ersatzwasserversorgung her­
anzuziehenden Quelle weitaus geringer sei, als ursprünglich angenommen 
und daher die Errichtung eines Hochbehälters mit 10m3 Inhalt erforderlich 
sei, um eine zweckentsprechende Wasserhaltung bei Rückgang der Quell­
schüttung zu ermöglichen. Auch die Abfindungsbeträge für die Leitungser­
haltung seien zu gering bemessen. 

Die VA stellte als Zwischenergebnis in ihrem Prüfungsverfahren zunächst 
fest, daß der Beschwerde Berechtigung zukam. Nach Ansicht der VA ist es 
nämlich unzumutbar, bei erkannter Notwendigkeit einer Ersatzwasserver­
sorgung die tatsächliche Bereitstellung derselben über einen Zeitraum von 
mehr als 5 Jahren hinauszuzögern, wobei von der VA nicht verkannt wird, 
daß das Unterbleiben einer verbindlichen Vereinbarung auf die Haltung 
der Beschwerdeführer zurückzuführen ist. Dabei ist aber zu bedenken, daß 
es den Beschwerdeführern nicht verwehrt sein kann, ihre berechtigten An­
liegen in die Verhandlungen einzubringen und darauf zu dringen, daß 
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diese im erforderlichen Ausmaß auch Berücksichtigung finden. Auch wenn 
nämlich ursprünglich die Auflage zugunsten der Betroffenen im straßen­
rechtlichen Bescheid auf die Sanierung der bestehenden Wasserversor­
gungsanlage .au~gerichtet gewes~n, ein.e solc~e aber nicht möglich bzw. 
unzweckmäßIg Ist und deshalb dIe Vanante eIner Ersatzwasserversorgung 
in Verhandlung steht, bedeutet dies nicht, daß es der Brenner Autobahn 
AG einseitig überlassen werden kann, die Bedingungen dieser Ersatzwas­
serversorgung für die. Be~roffene.n zu diktieren, ohne d.eren berechtigte For­
derungen zu berücksIchtigen. DIe VA hat da4~r auch Im fortgesetzten Prü­
fungsverfahren ihre Hilfestellung zugesagt. Uber das endgültige Ergebnis 
des Prüfungsverfahrens wird seinerzeit noch zu berichten sein. 

2.7 Säumnis bei der Entschärfung einer UnfaUsteUe an der B 40 
VA 13 - BT/86 

120 

1. T. aus Wien wandte sich im Februar 1986 in folgender Angelegenheit an 
die VA: 

Sie besitze in M. ein kleines Haus an der Bundesstraße 40 - Mistelbacher 
Straße, welche zur Zeit des Ankaufes im gleichen Niveau wie das Grund­
stück gelegen sei. 

Nach einem Umbau in den Jahren 1981/82 sei eine wesentliche Gefahrensi­
tuation dadurch entstanden, daß die Bundesstraße nun in einer engen 
Kurve auf einer zwischen 2 mund 5 m hohen Böschung verlaufe. Es hätten 
an dieser Stelle zahlreiche leichtere und mehrere schwere Unfälle stattge­
funden, zuletzt zu Weihnachten 1985, wobei ein Kraftfahrzeug nur durch 
einen Lichtmast am Abstürzen über die Böschung auf das Grundstück der 
Beschwerdeführerin gehindert worden sei. 

Offensichtlich könne nur die Anbringung von Leitschienen in der Kurve 
verhindern, daß bei Unfällen leichtere Fahrzeuge von der Fahrbahn abkom­
men und schwerere beim Absturz über die Böschung bis auf das Gebäude 
gelangen. Im Hinblick auf die zahlreichen Unfallereignisse habe zwar im 
Mai 1985 eine straßenrechtliche Verhandlung stattgefunden, jedoch nur 
zur Anbringung reflektiere!1der Richtungspfeile geführt. Es werde daher 
Beschwerde geführt, daß seItens der Bundesstraßenverwaltung und der Be­
hörden keine ausreichenden Schutzmaßnahmen gegen die erwiesene Be­
drohung der Sicherheit des Lebens und von Sachwerten veranlaßt würden. 

Die VA hat hiezu erwogen, daß nach dem Bundesstraßengesetz die Bun­
desstraßen derart zu planen und zu bauen sind, daß sie sowohl bei Beach­
tung der straßenpo~izeilichen und kr:aftfahrr.echtlichen Vorschriften ohne 
Gefahr benützbar SInd, als auch BeeInträchtigungen der Nachbarn durch 
den zu erwartenden Verkehr soweit herabgesetzt werden, als dies mit ei­
nem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand erreicht werden kann. Es wurde 
daher das Prüfungsverfahren eingeleitet. 

In einer ersten Stellu~gnahme hat der damal~ zus~än~ige Bun~esI?ini~ter 
für Bauten und TechnIk bekanntgegeben, daß Im HInblIck auf dIe SItuation 
bereits Anfang 1985 von der Niederösterreichischen Bundesstraßenverwal­
tung ein Bericht angefordert worden sei. Danach handle es sich bei der Un-
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fallsteIle um eine im Ortsgebiet gelegene, fahrtechnisch gut ausgebaute 
Rechtskurve und die Unfallereignisse gingen auf überhöhte Fahrgeschwin­
digkeit zurück. Deshalb sei bereits im August 1983 eine kommissionelle 
Verhandlung der zuständigen Straßenaufsichtsbehörde herbeigeführt wor­
den, die zu einer Verlegung der Ortstafel um etwa 30 m, zur Erlassung ei­
ner Geschw.indigkeitsbegrenzung auf 70 km/h ~uf einer Strec~e von 250 ~ 
davor, SOWIe zur Aufstellung der Gefahrenzeichen "gefährl!che Kurve 
und "Schleudergefahr" geführt habe. Die aufgrund der neuerlichen Ver­
handlung im Mai 1985 angebrachten 8 Stück quadratischen Leitplanken 
ließen sowohl bei großer Entfernung als auch bei Nacht den Verlauf der 
Kurve besonders erkennen. Da aber dennoch eine Mehrzahl der Verkehrs­
teilnehmer in Fahrtrichtung talabwärts die Geschwindigkeitsbegrenzung 
nicht beachte und teilweise wesentlich überschreite, würde offensichtlich 
die Aufstellung noch weiterer Verkehrszeichen keine Abhilfe schaffen. 

Die Aufstellung von Leitschienen wäre in beiden Verkehrsverhandlungen 
besprochen, aber nicht für zweckentsprechend erachtet worden, da an der 
Kurvenaußenseite eine Gemeindestraße einmündet und eine zusätzliche 
Gefahrenquelle entstehen würde, wenn die Leitplanke nicht durchgehend 
angebracht werden kann. Eine der Verkehrssicherheit in baulicher Hinsicht 
am besten entsprechende Lösung könne nur nach Auflassung dieser Stra­
ßeneinmündung erfolgen und es würden hiezu Verhandlungen aufgenom­
men. 

Da sich aus der Stellungnahme des Bundesministers für Bauten und Tech­
nik Unzulänglichkeiten der Verkehrs überwachung ergaben, wurde das 
Prüfungsverfahren beim Landeshauptmann für Niederösterreich in dieser 
Hinsicht fortgesetzt. Im August 1986 stand auch hiezu eine Stellungnahme 
zur Verfügung, in welcher bestätigt wurde, daß die Ursache der verzeich­
neten Unfallereignisse in der Nichtbeachtung der Verkehrsbeschränkungen 
und in mangelnder Fahrpraxis zu suchen wäre. Der zuständige Gendarme­
rieposten ~ei daher ang.ewiesen worden, im beschwerdegegenständlichen 
Unfallbereich regelmäßIge Verkehrsüberwachungen durchzuführen, um 
die Einhaltung der angeordneten Verkehrsmaßnahmen durchzusetzen. 

Im Dezember 1986 teilte die Beschwerdeführerin mit, sie habe beim Bür­
germeister der Stadt Z. erreichen können, daß dieser die Umwandlung der 
Gemeindestraße, welche einer durchgehenden Leitschiene entgegensteht, in 
eine Sackgasse unterstützen werde. Dies sei anscheinend unter dem Ein­
druck eines kurz vorher vorgekommenen neuen schweren Unfalles gesche­
hen. 

Schon Anfang 1987 hatte der Bundesminister für Bauten und Technik ab­
schließend mitgeteilt, daß der Stadtrat von Z. die Zustimmung zur Aufhe­
bung der Einmündung der genannten Gemeindestraße in die Bundesstraße 
B 40 sowie zur Anbringung einer durchgehenden Leitschiene einstimmig 
beschlossen habe. Dadurch stand einer Behebung des Beschwerdegrundes 
nichts mehr im Wege. 

2.8 Schäden durch Sprengungsmaßnahmen beim Bundesstraßenbau 
VA 34 - BT/86 
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A. P. aus Bregenz, Vorarlberg, brachte in ihrer Beschwerde an die VA vor, 
daß durch Sprengungsarbeiten bei der Errichtung des Citytunnels in Bre­
genz Schäden an ihrem Wohnhaus aufgetreten seien. Insbesondere sei es zu 
Rissen in den Wänden und an der Decke sowie in sämtlichen Türen und 
Türstöcken sowie zu Setzungserscheinungen gekommen. Da der Citytun­
J?.el ein Teilstück der Rheintalautobahn A 4 sei, sei hiefür die Republik 
Osterreich, Bundesstraßenverwaltung verantwortlich zu machen. Obwohl 
sie ihre Schadenersatzforderungen bei der Bundesstraßenverwaltung gel­
tend gemacht habe, sei eine Schadensabgeltung bis zum Zeitpunkt der Be­
schwerdeerhebung nicht edolgt. Darin liege ein Mißstand im Bereich der 
Verwaltung. 

Die VA holte eine S~!!llungnahme des Bundesministers für Bauten und 
Technik ein, der eine Uberprüfung des Beschwerdevorbringens in Aussicht 
stellte. 

Mit Schreiben vom 20. Oktober 1986 teilte der Bundesminister für Bauten 
\!.nd Technik mit, daß es über seine Veranlassung zum Abschluß eines 
Ubereinkommens über die Schadensabgeltung mit dem Versicherer der 
ARGE-Citytunnel und der Beschwerdeführerin gekommen sei. 

Damit war der Grund der berechtigten Beschwerde behoben und eine wei­
tere Veranlassung entbehrlich. 

2.9 Säumnis bei der Sanierung von Belagschäden auf der Rheinbrücke Lustenau 

122 

VA 63 - BT 186 GZ. 890.080/20-VIIll-87 

Im August 1986 gelangte im Wege des Landesvolksanwaltes von Vorarl­
berg eine Beschwerde des H . R. aus Lustenau, V orarlberg, die sich auf eine 
Bundesstraße bezog, bei der VA ein. 

Der Beschwerdeführer erblickte einen Mißstand in der Verwaltung des 
Bundes darin, daß die Rheinbrücke beim Hauptzollamt Lustenau schon seit 
längerer Zeit schwere Belagschäden in Form von bis zu 10 cm hohen Bo­
denwellen auf einer Länge von ca. 30 bis 40 m aufweise. Er als Grenzgän­
ger und auch andere Benützer von einspurigen Fahrzeugen würden durch 
den schadhaften Straßenbelag in ihrer Sicherheit gefährdet. Deshalb wäre 
er seit mehreren Monaten wiederholt an das Straßenbauamt und die Zoll­
verwaltun~ bezüglich einer Instandsetzung her.a~getreten, ohne d~ß seitens 
der öffentlichen Stellen Maßnahmen zur Beseitigung des gefährlichen Zu­
standes ergriffen würden. 

Im eingeleiteten Prüfungsvedahren teilte der damalige Bundesminister für 
Bauten und Technik mit, daß die Belagsverschiebungen auf der Rhein­
brücke Au/Lustenau im Zuge der Bundesstraße B 204 vor dem öster­
reichischen Inselzollamt der Bundesstraßenverwaltung bekannt wären. Die 
Belagsunebenheiten mit bis zu 1,50 m Breite vom Randstein an wären je­
doch weit weniger hoch, sodaß das Benützen dieses Fahrbahnteiles mit ein­
spurigen Fahrzeugen zwar unangenehm, jedoch wegen der vor dem Zoll­
amt ed?~derli.che~ gering~n Geschwindigkeit sicher ungefährlich wär~ . 
Auch sei Im HInblick auf die Lage der Belagsschäden am Fahrbahnrand eIn 
Ausweichen gegen die Fahrbahnmitte möglich. 
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In der Zwischenzeit wären die aufgeworfenen Belagsteile abgefräst worden 
und eine provisorische Einebnung stehe bevor. Ein Austausch des Fahr­
bahnbelages wäre witterungsbedingt erst im nächsten Frühjahr möglich. 

Inzwischen nahm auch der Beschwerdeführer zu dem ausgeführten Verbes­
serungsversuch Stellung und beanstandete eine eher eingetretene Vergröße­
rung der Gefahr durch die von der Fräsmaschine hervorgerufenen Längsril­
len sowie einen vermehrten Aufwand an öffentlichen Mitteln durch die 
provisorischen Maßnahmen. Zusätzlich wurde über eine Beeinträchtigung 
der Fahrsicherheit und des Fahrzeugzustandes durch versenkt gelegene 
Schachtdeckel Beschwerde geführt. Das zuständige Ressort wurde von der 
VA hiezu um eine ergänzende Stellungnahme ersucht. 

Anfang Juli 1987 langte sodann die Bekanntgabe seitens der Bundesstra­
ßenverwaltung beim Amt der Vorarlberger Landesregierung ein, daß die 
Beseitigung der in Beschwerde gezogenen Fahrbahnschäden im Auftrags­
wert von fast 0,5 Millionen Schilling vergeben worden sei und mit der Ar­
beitsfertigstellung bis Ende Juli 1987 sicher gerechnet werden könne. 

Die VA erkannte der Beschwerde im Hinblick darauf Berechtigung zu, daß 
notwendige Instandsetzungsmaßnahmen bezüglich eines bereits länger be­
stehenden, die Verkehrssicherheit gefährdenden Zustandes einer Bundes­
straße ';Jffensichtlich ers~ durch da~ Pr.üfungsverfa~ren ausgelöst wurden, 
mußte Jedoch andererseits berücksIChtigen, daß die Vornahme von Stra­
ßenbelagsarbeiten von der hiefür günstigeren Jahreszeit abhängig ist und 
Aufwendungen in der erforderlichen Größenordnung neben den budgetä­
ren Voraussetzungen erst nach dem vorgeschriebenen Ausschreibungs-, 
Anbotprüfungs- und Vergabeverfahren vorgenommen werden können. Es 
wurde daher der Grund der Beschwerde als behoben betrachtet. 

Im Hinblick auf das allgemein noch immer zunehmende Verkehrsaufkom­
men erscheint es jedoch unumgänglich, daß seitens der Bundesstraßenver­
waltung dem Straßenzustand und notwendigen Sanierungsmaßnahmen 
verstärktes Augenmerk zugewendet wird. 

2.10 Ablehnung von zugesagten Lärmschutzmaßnahmen 
VA 69 - BT/86 

Im Mai 1986 wendete sich F. Sch. aus Anger, Steiermark, mit dem Vorbrin­
gen an die VA, er sei Anfang dieses Jahres an die Bundesstraßenverwaltung 
wegen Lärmschutzmaßnahmen für sein an der Südautobahn gelegenes An­
wesen herangetr~ten; zwar sei .Ende Februar ein Lokal~ugenschein durch­
geführt worden, Jedoch wäre eine Entscheidung noch nicht getroffen wor­
den. 

V orerst konnte die VA darin keine unzumutbare Verzögerung erblicken. 

Anfang Oktober kam es zu einer neuerlichen Vorsprache, woraus sich fol­
gendes ergab: 

Der Beschwerdeführer und seine Ehegattin hatten im Grundeinlösungsver­
fahren eine Zusatzvereinbarung mit der Autobahnen- und Schnellstra-
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ßen AG (ASAG) getroffen, wobei bezüglich Lärmschutzmaßnahmen for­
muliert wurde: "Sollten durch den Verkehr auf der Autobahn die zulässi­
gen Werte für Lärmeinwirkungen beim Wohnhaus der Liegenschaftseigen­
tümer überschritten werden, beantragen diese, daß entlang der Autobahn 
entsprechend wirksame Lärmschutzeinrichtungen durch die ASAG herge­
stellt werden". 

Im März 1986 wendete sich die Bundesstraßenverwaltung beim Amt der 
Steiermärkischen Landesregierung aufgrund des vom Beschwerdeführer 
gestellten Ansuchens um Herstellung einer Lärmschutzwand sowie des Lo­
kalaugenscheines am 27. Februar 1987 an die ASAG, verwies auf die 
Dienstanweisung des Bautenressorts, wonach ein aktiver Lärmschutz ko­
stenmäßig das Dreifache eines passiven Schutzes (Lärmschutz an den von 
Immissionen betroffenen Gebäuden) nicht übersteigen dürfe, sowie darauf, 
daß der Einbau von Lärmschutzfenstern vom Beschwerdeführer mit der Be­
gründung abgelehnt werde, man müsse sich bei einem Landwirtschaftsbe­
trieb in erster Linie im Freiraum aufhalten, sowie daß die Kosten der rund 
350 m langen und 4 bis 5 m hohen Lärmschutzwand auf rund 2,2 Millionen 
Schilling geschätzt worden wären und fragte an, ob einem Lärmschutz in 
dieser Form nähergetreten werden soll. Weiters stehe fest, daß die im Pro­
jekt berechnete Lärmzunahme gegenüber dem Fremdgeräuschpegel vor Er­
richtung der Autobahn mit 14 dB bei Tag und 18 dB bei Nacht (vierfache 
Lärmerhöhung) den 1 O-dB-Grenzwert laut Vorschrift jedenfalls wesentlich 
überschreite. Der Beschwerdeführer habe auch angekündigt, bei einem ab­
schlägigen Bescheid die Gesamteinlösung seiner Liegenschaft zu verlangen. 

Da seither mehr als 6 Monate ohne weitere Behördenschritte verstrichen 
waren, hat die VA das Prüfungsverfahren mit einem Ersuchen um Stellung­
nahme an den damals zuständigen Bundesminister für Bauten und Technik 
eingeleitet. 

Dieser gab im Dezember 1986 der VA bekannt, er wäre aufgrund des zwi­
schen der Autobahnen- und Schnellstraßen AG und dem Beschwerdeführer 
abgeschlossenen Zusatzübereinkommens zum Grundablöseübereinkommen 
der Ansicht, daß eine Leistungspflicht der Gesellschaft zur Herstellung von 
entsprechend wirksamen Lärmschutzeinrichtungen entlang der Autobahn 
gegeben sei und er habe dies der ASAG auch mitgeteilt. Diese Stellung­
nahme ließ eine Behebung des Beschwerdegrundes in absehbarer Zeit er­
warten. 

Im Juni 1987 langte hingegen bei der VA eine neuerliche Eingabe des Be­
schwerdeführers ein, wonach am 1. Juni 1987 eine weitere Ortsverhand­
lung mit Vertretern der ASAG, der Bundesstraßenverwaltung und einer 
Rechtsabteilung des Bautenressorts stattgefunden habe und ihm mitgeteilt 
worden sei, daß mangels einer klaren Anweisung des Bundesministeriums 
eine Lärmschutzwand nicht errichtet werden könne. 

Diese mit der erhaltenen Behördenstellungnahme widersprüchliche Wen­
dung wurde von der VA an den nun zuständigen Bundesminister für wirt­
schaftliche Angelegenheiten mit dem Ersuchen um Aufklärung herangetra­
gen. 
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Ende Juli ist bei der VA eine ergänzende ministerielle Stellungnahme einge­
langt, wonach eine Kontaktnahme mit der ASAG ergeben habe, daß dort 
ein Mißverständnis vorlag. Die ASAG sei zunächst im kurzen Weg voraus­
informiert worden, bei einer weiteren Verhandlung am 22. Juni 1987 einen 
entsprechenden Standpunkt einzunehmen, und sei sodann schriftlich neuer­
dings eindeutig angewiesen worden, die Lärmschutzwand .an der Südauto­
bahn entlang des Anwesens des Beschwerdeführers zu erflehten. 

Vom diesbezüglich in Kenntnis gesetzten Beschwerdeführer ist mittlerweile 
eine weitere Eingabe eingelangt, welcher seine Befürchtung zu entnehmen 
ist, daß im Hinblick auf den bisherigen Ablauf nunmehr die Herstellung 
der Lärmschutzwand ebenfalls hinausgezögert werde. 

Da der VA Hinweise auf einen Bauzeitplan nicht zur Verfügung standen, 
wurde der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten zuletzt um 
eine diesbezügliche Information ersucht. Diese ist vor weiteren Schritten 
der VA abzuwarten und wird hierüber seinerzeit zu berichten sein. 

Für die VA erhärtet dieser Beschwerdefall die auch aus mehreren früher ge­
prüften Beschwerden hervorgehende Vermutung, daß durch die Bundes­
straßenverwaltung bzw. die an deren Stelle tretenden Gesellschaften bei 
Grundeinlösungsverfahren verschiedentlich Zusagen abgegeben werden, 
welche einen Widerstand der betroffenen Grundeigentümer beseitigen sol­
len, ohne daß jedoch die Bereitschaft zur vorbehaltlosen Einhaltung, zu­
mindest nicht in dem vom Grundeigentümer zur Zeit der Vereinbarung ge­
meinten und erwarteten Umfang, besteht. Nach Ansicht der VA wäre es da­
her erforderlich, schon anläßlich der Ablösevereinbarung bzw. straßen­
rechtlichen Verhandlung eindeutig festzulegen, welche Maßnahmen unter 
Berücksichtigung des Bauzeitplanes im einzelnen zu setzen sein werden, 
wobei besonders darauf zu achten ist, in klarer Weise rechtlich verbindliche 
Erklärungen von bloßen Verwendungszulagen abzugrenzen. 

3 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

Allgemeines 

Den Ressortbereich des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend wurden im Berichtszeitraum 149 Beschwerden an die VA heran­
getragen. Wie bereits in den vergangenen Berichtszeiträumen betrafen die 
Beschwerden zum überwiegenden Teil Angelegenheiten des Wasserrechtes. 

Nach wie vor stehen in diesem Bereich der mittelbaren Bundesverwaltung 
Säumnisfälle im Vordergrund (vergleiche die Fälle 3.3, 3.6, 3.10, 3.11, 3.12, 
3.13, 3.14, 3.16, 3.18 und 3.19). Die VA sieht sich daher veranlaßt, ihre 
diesbezüglichen Ausführungen im Achten und im Neunten Bericht an den 
Nationalrat mit Nachdruck aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus zeigt eine 
Analyse der im Berichtszeitraum angefallenen Säumnisfälle auf, daß einer­
seits das bestehende wasserpolizeiliehe Instrumentarium nicht hinreichend 
genützt wird, daß aber andererseits die aufgrund der derzeit bestehenden 
Rechtslage gezogenen Grenzen für wasserpolizeiliehe Maßnahmen einer 
Verbesserung bedürfen. 
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Zentrale Bestimmung ist § 138 WRG 1959, in dem normiert ist, daß unab­
hängig von Bestrafung und Schadenersatzpflicht derjenige, der die Bestim­
mungen des Wasserrechtsgesetzes übertreten hat, wenn es das öffentliche 
Interesse erfordert oder der Betroffene es verlangt, von der Wasserrechts­
behörde zu verhalten ist, auf seine Kosten eigenmächtig vorgenommene 
Neuerungen zu beseitigen oder unterlassene Arbeiten nachzuholen, die 
durch eine Gewässerverunreinigung verursachten Mißstände zu beheben 
oder für die sofortige Wiederherstellung beschädigter gewässerkundlicher 
Einrichtungen zu sorgen. 

Nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist eine eig~n­
mächtig vorgenommene Neuerung im Sinne dieser Gesetzesstelle jede An­
derung, für welche eine Bewilligung hätte eingeholt werden müssen (ver­
gleiche die Erkenntnisse vom 20. April 1900, Sammlung 14074, und vom 
19. März 1959, Sammlung 4913, und die Folgejudikatur). Es bietet daher 
diese Gesetzesstelle eine Handhabe zum Einschreiten für die Wasserrechts­
behörde in jedem Falle der Setzung einer wasserrechtlichen bewilligungs­
pflichtigen Maßnahme ohne Vorliegen einer solchen Bewilligung. Eine 
Verpflichtung der Wasserrechtsbehörde besteht jedoch nur dann, wenn es 
das öffentliche Interesse erfordert oder ein Betroffener es verlangt, wobei 
als Betroffener im Sinne der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichts­
hofes bloß derjenige angesehen werden kann, in dessen Rechte durch die 
eigenmächtige Neuerung eingegriffen wird. Als solche Rechte kommen nur 
die in § 1.2 Abs. 2 WRG 1 ?59 angeführ~en "wasserrechtlich geschützte~ 
Rechte" 10 Betracht, nämlich rechtmäßig geübte Wassernutzungen mit 
Ausnahme des Gemeingebrauchs, Nutzungsbefugnisse an Privatgewässern 
und das Grundeigentum (verglt;iche zum Beispiel das Erkenntnis vom 
23. Juni 1960, Sammlung 5327). Ahnlich wie die baurechtlichen Vorschrif­
ten der Länder sieht das Wasserrechtsgesetz daher in einem eingegrenzten 
Umfang ein subjektives öffentliches Recht auf Erlassung eines Polizeiauf­
trages vor, wenn durch eine konsenslose, aber konsenspflichtige Maß­
nahme nach dem Wasserrechtsgesetz in wasserrechtlich geschützte Rechte 
Dritter eingegriffen wird. Die Ratio einer solchen - abweichend von den 
üblichen Grundsätzen polizeilicher Verfügungen konstruierten - Einräu­
mung subjektiver öffentlicher Re~hte ist, wie den Gesetzesmaterialien ent­
nommen werden kann, von der Überlegung getragen, im Interesse des Be­
troffenen möglichst umgehend Abhilfe zu schaffen und die Beeinträchti­
gung wasserrechtlich geschützter Rechte Dritter möglichst gering zu hal­
ten. Es ist daher d~r Konstruktion ~es wasserpolizeilichen Auftr!lg~verfah­
rens auf Antrag emes Betroffenen IOhärent, daß der konsenswldnge Zu­
stand so rasch als möglich zu beseitigen ist und die Rechte des Betroffenen 
unverzüglich zu restituieren sind. 

In der Praxis zeigt sich, wie auch die VA im Zuge ihrer Prüfungstätigkeit 
feststellen mußte (vergleiche zum Beispiel die Fälle 3.11, 3.12, 3.13 und 
3.14), daß die Wasserrechtsbehörden keine Garantie für eine möglichst ra­
sche Abhilfe im Interesse des Betroffenen bieten. Als signifikantes Beispiel 
sei jener Fall herausgegriffen, in dem die Berufungsbehörde im Verfahren 
über ~inen wasserp~lizei.1ichen Auftrag mehrere Jahre nur dafür ~enötigte, 
um die Unzuständigkeit der Erstbehörde festzustellen (vergleiche Fall 
3.16). 
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Neben diesen von der Behörde selbst zu vertretenden Säumnisfällen bei der 
Handhabung des wasserpolizeilichen Instrumentariums hat aber auch die 
Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes nicht dazu beigetragen, einen 
wirksamen Einsatz des § 138 WRG 1959 zu ermöglichen. Abs. 2 dieser Ge­
setzesstelle sieht nämlich vor, daß in allen anderen Fällen (als jenen des 
Abs. 1) einer eigenmächtig vorgenommenen Neuerung oder unterlassenen 
Arbeit die Wasserrechtsbehörde eine angemessene Frist zu bestimmen hat, 
innerhalb der entweder um die erforderliche wasserrechtliche Bewilligung 
nachträglich anzusuchen, die Neuerung zu beseitigen oder die unterlassene 
Arbeit nachzuholen ist. In der Judikatur wird nun die Grenze zwischen den 
Fällen des Abs. 1 und des Abs. 2 dahingehend verwischt, daß regelmäßig 
mit einem Alternativauftrag auf Beseitigung oder nachträgliche Einholung 
der Bewilligung vorzugehen ist, wenn nicht von vornherein öffentliche In­
teressen oder durch Zwangsrechte nicht überwindbare private Rechte der 
gesetzten Maßnahme entgegenstehen (vergleiche zum Beispiel das Er­
kenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 9. Mai 1963, Zahl 545/62, und 
die bezüglichen Ausführungen bei Grabmayr-Rossmann, Das öster­
reichische Wasserrecht, Wien 1979, Seite 654 f.). 

In der Praxis bedeutet diese Judikatur, daß in allen Fällen, in denen eine 
konsenslose Neuerung nicht von vornherein als nicht bewilligungsfähig an­
zusehen ist, ein Alternativauftrag in der Richtung zu erlassen ist, entweder 
die eigenmächtig vorgenommenen Maßnahmen innerhalb einer bestimmten 
Frist wieder zu beseitigen oder innerhalb derselben Frist um die nachträgli­
che wasserrechtliche Bewilligung anzusuchen. Es münden daher überwie­
gend die festgestellten konsens losen Maßnahmen in wasserrechtliche Be­
willigungsverfahren, in denen zwar der Betroffene als Partei des Verfah­
rens seine Rechtsposition wahren kann, die aber zu einem weiteren Zeitver­
zug dann führen, wenn eigenmächtige Maßnahmen aufgrund des nachträg­
lich eingeleiteten Bewilligungsverfahrens sich als nicht bewilligungsfähig 
herausstellen. 

Während es nämlich in den baurechtlichen Bestimmungen der Länder re­
gelmäßig auch in den Fällen eines Alternativauftrages aufgrund der gesetz­
lichen Bestimmungen nur zu einer Suspension des Beseitigungsauftrages 
kommt, muß nach den derzeitigen Regelungen des § 138 WRG im Falle ei­
nes negativen Ausganges des nachträglichen Bewilligungsverfahrens über 
eine konsenslose Neuerung neuerlich ein wasserpolizeiliches Verfahren -
diesmal gestützt auf § 138 Abs. 1 WRG 1959 - durchgeführt werden, in 
dem wieder alle Rechtsmittelmöglichkeiten offenstehen. Nach der beste­
henden Rechtslage hat sich nämlich der Verpflichtete einer Verpflichtung 
dadurch zur Gänze entledigt, daß er von der Alternative des nachträglichen 
Ansuchens um wasserrechtliche Bewilligung für eine eigenmächtig gesetzte 
Maßnahme Gebrauch gemacht hat. Damit ist der zweite Teil des Alterna­
tivauftrages, nämlich die konsens los gesetzten Maßnahmen zu beseitigen, 
untergegangen. 

Die VA regt daher an, einerseits eine klare Grenzziehung zu jenen Fällen 
vorzunehmen, in denen von vornherein mit einem wasserpolizeilichen Be­
seitigungsauftrag vorzugehen ist, wobei nach Ansicht der VA die Fälle ei­
ner nachträglichen Bewilligungsmöglichkeit Ausnahmefälle bleiben sollten, 
wofür das ursprüngliche Konzept des Wasserrechtsgesetzes spricht. 
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Andererseits wäre es nach Ansicht der VA erforderlich, ähnlich wie in den 
baurechtlichen Bestimmungen einiger Bundesländer, bei Erlassung eines 
wasserpolizeilichen Alternativauftrages den Teil, der die Restitution des 
früheren Zustandes betrifft, nur für die Anhängigkeit des nachträglichen 
Bewilligungsverfahrens zu suspendieren, sodaß mit der rechtskräftigen Ab­
lehnung des nachträglichen Bewilligungsansuchens der Aufrag zur Wieder­
herstellung des gesetzmäßigen Zustandes wiederauflebt und sofort voll­
streckt werden kann, ohne daß es des Dazwischentretens eines weiteren 
wasserpolizeilichen Verfahrens bedürfte. 

Darüber hinaus sind die Grenzen des § 138 WRG 1959 auch in einer ande­
ren Richtung hin nicht eindeutig bestimmt. Durch die Judikatur des Ver­
waltungsgerichtshofes ist zwar klargestellt, daß auch die Aufrechterhaltung 
einer konsenslosen Maßnahme, sei es auch durch einen Rechtsnachfolger, 
die Erlassung eines wasserpolizei lichen Auftrages rechtfertigt. Aus dieser 
Judikatur kann jedenfalls auf eine dingliche Wirkung wasserpolizeilicher 
Aufträge geschlossen werden. Ausdrücklich gesetzlich normiert, wie etwa 
in den Bauordnungen einzelner Bundesländer, ist diese dingliche Wirkung 
nicht. Dieser Umstand führt dort zu Schwierigkeiten beim Einsatz des In­
strumentes der wasserpolizeilichen Restitutionsanordnung, wo der Verur­
sacher einer konsenslosen Neuerung nicht mehr feststellbar ist, aber eine 
Verknüpfung mit der betreffenden Liegenschaft beziehungsweise Anlage 
zu einem unbilligen Ergebnis führen würde. Diese Problematik tritt anhand 
des Falles 3.4 zutage. In diesem Falle wurde ein Grundeigentümer für kon­
sens lose, aber wasserrechtlich bewilligungspflichtige Maßnahmen, die er 
nicht selbst gesetzt hatte, zur Verantwortung gezogen. Dies kann nach An­
sicht der VA dem Wesensgehalt des § 138 WRG 1959 nicht unterstellt wer­
den. Nach Ansicht der VA muß vielmehr im Einzelfall geprüft werden, ob 
der zumutbare Sorgfalts maßstab verletzt worden ist. Wenn daher beispiels­
weise ein Grundeigentümer auf seinem Grundstück eine "wilde" Müllde­
ponie dadurch zuläßt, daß er der Deponierung von Abfall auf seinem 
Grundstück ohne Abhilfemaßnahmen zusieht, so bestehen nach Ansicht der 
VA keine Bedenken gegen eine Heranziehung des wasserpolizeilichen In­
strumentariums nach § 138 WRG 1959, wenn es durch die deponierten 
Stoffe zur Gefahr einer Grundwasserverunreinigung kommen kann. 

Anders wäre jedoch jener Fall zu sehen, in dem ein Grundeigentümer nach 
Kenntnisnahme von Deponierungsversuchen auf seinem Grundstück dieses 
in zumutbarer Weise einzäunt, um eine "wilde" Deponierung von Müll 
hintanzuhalten. Es erschiene der VA auf dem Boden der derzeitigen 
Rechtslage nicht vertretbar, in diesem Falle mit einem wasserpolizeilichen 
Beseitig!Jngsauftrag an den Grundeigentümer vorzugehen, selbst wenn 
durch Ubersteigen der Umzäunung oder Durchschneiden derselben auch 
weiterhin wilde Müllablagerungen auf dem Grundstück vorgenommen 
werden. Nach Ansicht der VA bedürfte auch die Frage der dinglichen Wir­
kung von wasserpolizeilichen Aufträgen nach § 138 WRG 1959 einer ein­
deutigeD; g.esetzl~chen R~gelung? w?bei alle~falls auch die Haftungsmaß­
stäbe bel emer differenZierten dmgllchen Wirkung zu klären wären. 

Im Zusammenhang mit den an die VA herangetragenen Beschwerden auf 
dem Gebiete des Wasserrechtes wird auch nochmals auf die Ausführungen 
der VA im Neunten Bericht an den Nationalrat, Seite 89 ff., hinsichtlich 
der Rechtsstellung der übergangenen Parteien im wasserrechtlichen Bewil-
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ligungsverfahren hingewiesen. Auch in diesem Berichtszeitraum sind derar­
tige Beschwerden angefallen. Es stellt sich daher - wie bereits im V orbe­
richt ausführt - die Frage, inwieweit die Sonderstellung der übergangenen 
Partei im Wasserrechtsgesetz bei einer allgemeinen Ausdehnung der Partei­
rechte in den verwaltungsverfahrensrechdichen V orschriften noch 
aufrechtzuerhalten ist, da eine Analyse des § 107 Abs. 2 WRG 1959 jeden­
falls zeigt, daß die Sonderregelung überwiegend mit Nachteilen für die Be­
troffenen verbunden ist, die sie in anderen Verwaltungsbereichen nicht ha­
ben. Die VA regt daher nochmals an, die Bestimmungen des Wasserrechts­
gesetzes über die übergangene Partei zu überdenken und allenfalls über­
haupt aus dem Rechtsbestand auszuscheiden. 

Weitere Beschwerden im Ressortbereich des Bundesministeriums für Land­
und Forstwirtschaft betrafen ungerechtfertigte Härten bei der Subventions­
vergabe für Bergbauern (vergleiche Fall 3.7), wobei diese Problematik vor­
erst generell gelöst werden konnte, Fragen des Marktordnungsrechtes und 
Angelegenheiten der Bodenreform. 

Im Zusammenhang mit den Angelegenheiten der Bodenreform erfolgt eine 
Indizierung der Einzelfälle in den Berichten an die jeweiligen Landtage, 
weil im Regelfall die Verfahren beim Landesagrarsenat enden und eine An­
rufung des Obersten Agrarsenates aufgrund der derzeit bestehenden ge­
setzlichen Regelungen nur ausnahmsweise zulässig ist. Allerdings steht 
auch in Angelegenheiten der Bodenreform nach der derzeitigen Rechtslage 
die Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes offen. 

Die VA hält aufgrund zahlreicher bei ihr vorgebrachter Beschwerden über 
die lange Verfahrensdauer im Bereich der Bodenreform die derzeitigen ge­
setzlichen Bestimmungen für verbesserungsbedürftig. Die VA wird in ihren 
Überlegungen auch durch die Erkenntisse des Europäischen Gerichtshofes 
für Menschenrechte in den Fällen Erkner und Hofauer (Zahl 16/1986/ 
114/162), Peuss (Zahl 17/1886/115/162) und Etd & Konsorten (Zahl 12/ 
1885/98/146) bestärkt. In den Fällen Erkner und Hofauer sowie Peuss hat 
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Verletzung des 
Art. 6 Abs. 1 MRK sowie des Art. 1 des 1. Zusatzprotokolles darin erblickt, 
daß die Beschwerdeführer nicht innerhalb einer vertretbaren Zeit zu ihrem 
Eigentum gekommen wären. Im Falle der Erstgenannten Beschwerdeführer 
fand damit auch ein bei der VA anhängiges Prüfungsverfahren seinen Ab­
schluß. 

Zwar hat der Europäische Gerichtshof im Falle Etd & Konsorten hinsicht­
lich der Frage der Zusammensetzung und Konstruktion der Agrarsenate 
keine Verletzung des Art. 6 Abs. 1 MRK festgestellt, doch erhebt sich für 
die VA die Frage, inwieweit im Zusa~.menhang mit den für eine s.~raffe 
Verfahrensdurchführung notwendigen Anderungen nicht auch eine Ande­
rung der Organisationsstruktur der Agrarbehörden angebracht wäre. 

Aus der Sicht der VA ist zunächst festzuhalten, daß die Möglichkeit zur 
Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes eine nicht unwesentliche Verlän­
gerung des Verfahrens über agrarische Operationen herbeiführt, zumal in 
der Regel der Verwaltungsgerichtshof in diesen Fällen keine Sachentschei­
dung trifft, sondern Erkenntnisse wegen Mangelhaftigkeit des Verfahrens 
behebt und die Angelegenheit zur neuerlichen Verhandlung und Entschei­
dung heransteht. 
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Nach Ansicht der VA wäre es zunächst zweckmäßig, in organisatorischer 
Hinsicht die Möglichkeit der Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes zu 
beseitigen und die zweite Behördenstufe entsprechend der Organisation 
der Agrarbezirksbehörden monokratisch zu strukturieren. 

Wenngleich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bisher kei­
nen Anlaß gefunden hat, die Qualifikation der derzeit bestehenden Landes­
agrarsenate und des Obersten Agrarsenates als "tribunals" in Zweifel zu 
ziehen, bleibt dennoch zu überlegen, wie lange bei der zunehmend restrik­
tiven Judikatur des Europäischen Gerichtshofes diese bisherige Rechtspre­
chung aufrechterhalten wird. Nach Ansicht der VA wäre es daher zu über­
legen, in den Angelegenheiten der Bodenreform anstelle des Obersten 
Agrarsenates eine Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit unter Beibehaltung 
der gemischten Senate aus Juristen und Technikern einzurichten, die mit 
voller Kognition auszustatten wäre. 

Darüber hinaus wäre zu überlegen, inwieweit auch der stufenmäßig geglie­
derte Aufbau der Zusammenlegungsverfahren, der einen wesentlichen 
Schwerpunkt der Beschwerdeführung auch bei der VA bildet, im Hinblick 
auf die Verfahrensdauer verbesserungsfähig erscheint. 

Einzelfälle 

3.1 Konsenslose Zuschüttung eines Abflußgrabens - Vernässungsschaden 
VA 48 B - 3/83ZI. LAD 30115/85 

130 

J. E. aus St. Michael, Kärnten, brachte in seiner Beschwerde an die VA fol­
gendes vor: 

Die Beseitigung der Oberflächenwässer im Bereich südlich seiner Liegen­
schaft sei bisher über einen im öffentlichen Gut stehenden Wassergraben 
erfolgt, der von der Anrainerin A. A. zugeschüttet worden sei. Dadurch be­
stehe nun ein Abflußhindernis, das zur Vernässung seines angrenzenden 
Grundstückes führe. 

Im übrigen würden auf seine Parzelle Nr. 284, KG. F., Drainwässer aus ei­
ner konsenslos errichteten Drainage abgeleitet, wodurch ebenfalls ein Scha­
den an seinem Grundbesitz entstehe. 

Obwohl er sich mehrmals sowohl an die zuständige Bezirkshauptmann­
s~haft als a~ch an den Büq~er!lleiste: gewend.et habe? sei ein~ Abhilf~ bisher 
nicht möglich gewesen. HIerIn erblicke er emen MIßstand 1m BereIch der 
Verwaltung. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren zunächst eine Stellungnahme des Bun­
desministers für Land- und Forstwirtschaft ein, aus der hervorgeht, daß be­
züglich der Regelung der Ableitung der Drainwässer und Errichtung einer 
Drainage auf den landwirtschaftlichen Grundstücken der A. L. eine Zu­
ständigkeit der Wasserrechtsbehörde nicht bestehe, da derartige Anlagen 
nicht von der wasserrechtlichen Kompetenz erfaßt seien, sondern in die Zu­
ständigkeit des Bürgermeisters der Stadtgemeinde Bleiburg fielen. 
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Auch hinsichtlich des in Beschwerde gezogenen Wasserabflußgrabens 
wurde eine Zuständigkeit der Wasserrechtsbehörde verneint, da dieser 
Straßenbegleitgraben kein öffentliches Wassergut darstelle, sondern als Be­
standteil der Gemeindestraße anzusehen sei und der Ableitung der Straßen­
oberflächenwässer sowie der übrigen Hang- und Hofwässer diene. Es fiele 
daher die Kompetenz zur Setzung von Abhilfemaßnahmen auch hinsicht­
lich dieses Beschwerdepunktes in den Zuständigkeitsbereich des Bürgermei­
sters der Stadtgemeinde Bleiburg. 

In der Folge holte die VA eine Stellungnahme der Kärntner Landesregie­
rung als Gemeindeaufsichtsbehörde ein, die zum Beschwerdevorbringen 
dahingehend Stellung nahm, daß die vom Beschwerdeführer aufgezeigten 
Mißstände tatsächlich vorhanden seien, jedoch noch im Zuge des Prüfungs­
verfahrens Abhilfemaßnahmen getroffen worden seien. So sei durch die 
Stadtgemeinde Bleiburg der zugeschüttete und verrohrte Graben gereinigt 
und neu verrohrt sowie Vorsorge getroffen worden, daß die Versickerung 
der im Anwesen L. anfallenden Dach- und Drainwässer auf den Eigen­
grund von L. erfolge und auch die übrigen, für den Beschwerdeführer 
nachteiligen Wasserableitungen durch geeignete Versickerung nicht mehr 
eintreten könnten. 

Dieses Ergebnis des Prüfungsverfahrens wurde dem Beschwerdeführer mit­
geteilt und damit zunächst der Beschwerdegrund als behoben betrachtet. 
Die VA erkannte dabei der Beschwerde insoweit Berechtigung zu, als die 
Stadtgemeinde Bleiburg im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches mit der 
Behebung der vom Beschwerdeführer aufgezeigten Mißstände säumig ge­
blieben war. Der Beschwerde kommt aber auch hinsichtlich der Säumnis 
der Wasserrechtsbehörde insoweit Berechtigung zu, als die VA die Rechts­
auffassung vertritt, der im Zuge einer Gemeindestraße errichtete Oberflä­
chenwässer-Ableitungsgraben sei nicht völlig der Ingerenz der Wasser­
rechtsbehörde entzogen. Es stellen sich nämlich derartige Durchlässe, Ver­
rohrungen und sonstige Anlagen zur Beseitigung der Straßenwässer, und 
zwar auch dann, wenn sie Hangwässer und vereinzelt die auf Gehöften an­
fallenden Oberflächenwässer aufnehmen, als bewilligungspflichte Anlagen 
im Sinne des § 32 Wasserrechtsgesetz 1959 dar, da zumindest die abgeführ­
ten Straßenoberflächenwässer nicht frei von Verunreinigung sind und im 
übrigen auch wegen der mit der Errichtung derartiger Anlagen verbunde­
nen Drainagewirkung eine wasserrechtliche Bewilligungspflicht nicht von 
vornherein ausgeschlossen werden kann. 

In weiterer Folge teilte der Beschwerdeführer der VA mit, daß die von der 
Stadtgemeinde Bleiburg getroffenen Maßnahmen unzureichend gewesen 
seien. So sei der beschwerdegegenständliche Spitzgraben nicht zur Gänze 
gereinigt worden und es seien auch die Rohrdurchlässe weder neu verlegt 
noch gereinigt worden, sodaß es nach wie vor zu Vernässungsschäden an 
seinem Grundstück komme. 

Im Zuge des fortgesetzten Prüfungsverfahrens wurde mit dem Beschwerde­
führer von seiten der Stadtgemeinde Bleiburg dahingehend eine einver­
nehmliche Lösung erzielt, daß im schadenskausalen Bereich eine neue, aus­
reichend dimensionierte PVC-Verrohrung vorgenommen wird, die vom ge­
meindeeigenen Bauhof ausgeführt werden sollte. Damit war der Beschwer­
degrund behoben und eine weitere Veranlassung der VA entbehrlich. 
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3.2 Konsenslose Errichtung eines Kläranlagenabflusses auf Fremdgrund 

132 

VA 15 - LF/84 Zl. 432/84 und 439a/86 

J. W. aus Wolfsegg, Oberösterreich, brachte in seiner Beschwerde an die 
VA vor, daß die Marktgemeinde Wolfsegg gegen den wasserrechtlichen 
Bewilligungsbescheid vorn 8. August 1953 betreffend die Oftsentwässerung 
der Gemeinde verstoße. Nach diesem Bescheid sei für jede Anderung in der 
Abwassermenge und in der Abwasserzusammensetzung eine neuerliche Be­
willigung der Wasserrechtsbehörde einzuholen. Dies sei niemals geschehen. 

Außerdem verlaufe der aus der Kläranlage ausmündende Kanal über sein 
Grundstück und sei hierüber nie eine wasserrechtliche Verhandlung durch­
geführt worden, sodaß er auch nicht entsprechend entschädigt worden sei. 
Die Grundinanspruchnahme sei vielmehr konsenslos erfolgt und sei er auch 
vorher darüber nicht informiert worden. 

Obwohl er sich diesbezüglich an die zuständige Wasserrechtsbehörde ge­
wendet habe, sei bis zur Erhebung der Beschwerde eine weitere Veranlas­
sung nicht erfolgt. Darin liege eine Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens mehrere Stellungnahmen 
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft ein und stellte fest, daß 
das Beschwerdevorbringen im wesentlichen den Tatsachen entsprach. 

Mit dem Bescheid des Landeshauptmannes von Oberösterreich vorn 8. Au­
gust 1953 war der Marktgemeinde Wolfsegg die wasserrechtliche Bewilli­
gung zur Errichtung einer Kanalisationsanlage mit zentraler Kläranlage er­
teilt worden, deren Ausleitung nach dem Bewilligungsinhalt in die soge­
nannte "Wolfsegger-Runse", eine als Wildbach verbaute natürliche Gelän­
desenke ohne ständige Wasserführung, vorgesehen war. Diese W olfsegger­
Runse mündet in weiterer Folge in den sogenannten "Weißenbacher­
Bach". Im Bescheid des Landeshauptmannes von Oberösterreich vorn 
21. September 1955 war die bewilligungsgemäße Ausführung der mit dem 
obzitierten Bescheid bewilligten Anlagen festgestellt worden. 

Hinsichtlich der vorn Beschwerdeführer beanstandeten nachträglichen Ein­
beziehung einer Fremdenpension in die Gemeindeabwasserbeseitigung 
o~ne Einholung einer wasser~echtliche.n Be~illigung wurde vorn Bundesmi­
lllster für Land- und Forstwirtschaft III selller Stellungnah~e ausgeführt, 
daß der in Beschwerde gezogene Anschluß deshalb ohne Uberschreitung 
des Konsenses der Gemeinde W olfsegg für ihre Kanalisationsanlage mög­
lich gewesen sei, weil sich durch eine teilweise Entvölkerung des Ortes die 
ursprünglich angenommenen Anschlußwerte um ein Viertel bis ein Drittel 
verringert hätten. Wenn aber sowohl mengenmäßig als auch hinsichtlich 
der Zusammensetzung der Abwässer der Konsens nicht überschritten 
würde, sei zu Recht von der Durchführung eines wa.sser!echtlich~n Bewi.Hi­
gungsverfahrens Abstand genommen worden. Im Hlllbhck auf die ständige 
Judikatur des Verwaltungs gerichtshofes teilt auch die VA diese Rechtsmei­
nung, weshalb diesbezüglich der zuständigen Wasserrechtsbehörde kein 
Fehlverhalten anzulasten war. 

Anders verhält es sich mit dem zweiten Beschwerdepunkt, der Errichtung 
eines Ableitungskanales über Eigengrund des Beschwerdeführers. Bei der 
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im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA vorgenommenen Besichtigung an 
Ort und St~lle wurde nämlich fes.tgestellt, daß di~ aus <:,er bewilligten Klär­
anlage abflteßenden Abwässer mcht mehr - wie projektsgemäß vorgese­
hen - direkt über die natürliche Wolfsegger-Runse in den Weißenbacher­
Bach abgeleitet, sondern über einen zwischenzeitig konsenslos errichteten 
Ableitungskanal d.i.rekt in den Bach eingeleitet wurden. Aufgrund des Er­
gebnisses dieser Uberprüfung wurde im Wege des Bundesministers für 
Land- und Forstwirtschaft eine weitere Sachverhaltsermittlung durch die 
flußbau leitung Gmunden veranlaßt. Wie der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft in seiner Stellungnahme ausführte, sei dabei festgestellt 
worden, daß die Marktgemeinde Wolfsegg in den Jahren 1965 und 1967 
über ausdrücklichen Wunsch der Anrainer der Wolfsegger-Runse zur Ver­
meidung hygienischer lJnzukämmlichkeiten und Geruchsbelästigungen die 
direkt<:. Einleitung der Uberwässer in die Wolfsegger- Runse eingestellt und 
diese Uberwässer über einen gleichzeitig errichteten Rohrkanal direkt bis 
zum Weißenbacher-Bach abgeleitet habe. Eine wasserrechtsbehärdliche Be­
willigung für diese projektsändernde Maßnahmen sei bisher nicht erwirkt 
worden. 

Aufgrund des Ergebnisses des Prüfungsverfahrens stellte daher die VA hin­
sichtli~h dieses Beschwerdepunktes die Berechti.gu~g d.er Beschwerde fest. 
Noch Im Zuge des Prüfungsverfahrens wurde hInslchtltch des beschwerde­
gegenständlichen Ableitungskanales ein nachträgliches wasserrechtliches 
Bewilligungsverfahren eingeleitet, wodurch der Beschwerdeführer in die 
Lage versetzt wurde, seine Rechtsposition wahrzunehmen. Damit war der 
Beschwerdegrund behoben und eine weitere Veranlassung der VA entbehr­
lich. 

3.3 Gefährdung eines Grundstückes durch Verletzung der Instandhaltungs­
pflicht an einem Werks kanal - Säumnis der Wasserrechtsbehörde 
VA 34 - LF/84 Zl. 744e/84 

V. H. aus Wärth, Steiermark, brachte in seiner Beschwerde an die VA fol­
gendes vor: 

Er besitze ein Wiesengrundstück samt Hutweide, mit dem er Anrainer des 
sogenannten "Mühlbaches" sei. Dieses künstlich angelegte Gerinne verur­
sache bei seinem Grundstück schon jahrzehntelang große Uferschäden und 
führe zu einer Vernässung seiner früher trockenen Wiese. Das Wasserbau­
amt Hartberg habe es abgelehnt, diese Uferschäden zu beheben, da er da­
für als Anrainer selbst aufzukommen hätte. Auch die Gemeinde Wärth, die 
von ~iesem Mühlbach Wasser zur Speisung des Dorfbaches ableite, habe 
eine Ubernahme der Kosten für den Uferschutz abgelehnt. Auch der Be­
treiber einer Wasserkraftanlage im fraglichen Bereich habe eine Haftungs­
übernahme für die gegenständlichen Schäden abgelehnt, obwohl es auf der 
Hand liege, daß die Schäden nur durch mangelnde Instandhaltungsarbeiten 
an dem Mühlbach einträten. In der Säumnis der Wasserrechtsbehörde bei 
der Setzung geeigneter Abhilfemaßnahmen erblicke der Beschwerdeführer 
einen Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren mehrere Stellungnahmen des Bundes­
ministers für Land- und Forstwirtschaft ein und stellte fest, daß das Be­
schwerdevorbringen im wesentlichen den Tatsachen entsprach. 
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In einer ersten Stellungnahme wies der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft darauf hin, daß es aufgrund,. eines in der mündlichen Ver­
handlung vom 28. Feber 1985 getroffenen Ubereinkommens möglich sein 
würde, demnächst mit Regulierungsmaßnahmen zu beginnen und die vom 
Beschwerdeführer behaupteten Uferanrisse zu sanieren. 

In weiterer Folge teilte der Beschwerdeführer der VA mit, daß er mit der 
projektsgemäß vorgesehenen Mängelbehebung deshalb nicht einverstanden 
sei,. weil die Regulierung nur einen klei!1en Teilbereic~ erfassen. solle, d!e 
weiteren Uferschäden aber bestehen blieben. Auch sei nach wie vor die 
Frage der Instandhaltungspflicht nicht geklärt worden. 

Im fortgesetzten Prüfungsverfahren holte die VA eine neuerliche Stellung­
nahme des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft ein, aus der nach 
Durchführung ergänzender Erhebungen zu entnehmen war, daß der den 
Gegenstand der Beschwerde bindende Mühlbach ein künstliches Gerinne 
darstelle und im Bereich des Uferanrisses die Funktion eines Oberwasser­
kanales habe. Der Uferanriß liege im unmittelbaren Anlagebereich, sodaß 
die Instandhaltungspflicht den Betreiber der Wasserkraftanlage treffe. Eine 
weitere Veranlassung wurde jedoch nicht getroffen. Die VA wies in einem 
neuerlichen Schreiben an den Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft darauf hin, daß es nicht angehe, es bei der Feststellung des Erhal­
tungspflichtigen bewenden zu lassen, ohne diesem gleichzeitig die erforder­
lichen Instandhaltungsmaßnahmen aufzutragen, die er offenbar bisher ver­
absäumt habe. 

In der Folge veranlaßte der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
die Durchführung einer wasserrechtlichen Verhandlung, in deren Verlauf 
das beschwerdegegenständliche Ufergrundstück vom Beschwerdeführer an 
den Betreiber der Wasseranlage veräußert wurde, womit eine Behebung des 
Beschwerdegrundes erfolgte. 

Die VA erkannte der Beschwerde insgesamt Berechtigung zu. Die zustän­
dige Wasserrechtsbehörde hat es nämlich nicht nur während eines längeren 
Zeitraums verabsäumt, die Frage der Rechtsnatur des gegenständlichen 
Gerinnes und die damit im Zusammenhang stehende Problematik der In­
standhaltungspflicht zu klären, sondern blieb auch nach Klärung dieser 
Frage im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA weiterhin säumig, sodaß der 
Abschluß des gegenständlichen Prüfungsverfahrens, das am 20. März 1984 
eingeleitet wurde, erst im Feber 1987 möglich war. 

3.4 Rechtswidrige Erlassung eines wasserpolizeilichen Auftrages 

134 

VA 129 - LF/84 Zl. 2070/84 und 176/86 

R. Sch. aus Bad Ischl, Oberösterreich, brachte in seiner Beschwerde an die 
VA vor, daß der Linzer Eigenheim- und Siedlerring glaublich im Jahre 
1968 am !schIer Stadtrand eine Siedlung errichtet habe. Im Zusammenhang 
mit der Errichtung dieser Siedlung sei das gesamte Areal aufgeschlossen 
und wären unter anderem die Straßenverbindungen, die Stromanschlüsse 
sowie alle anderen infrastrukturellen Gegebenheiten geschaffen worden. 
Da die Gründe am Hang gelegen seien und früher ein Gerinne durchge­
flossen sei, sei im gleichen Zeitraum auch dieses Gerinne verrohrt worden, 
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wobei verabsäumt worden wäre, hiefür eine wasserrechtliche Bewilligung 
einzuholen. In der Folge sei über den Siedlerring eine Wassergenossen­
schaft gegründet worden, die dieses Gerinne betreut und auch sämtliche 
Reparaturen durchgeführt habe. Seit dem Jahre 1981 seien an dem Gerinne 
Gebrechen aufgetreten, die dazu geführt hätten, daß sein Grundstück, 
durch das die Verrohrung führe, verschlammt und mit Fäkalien über­
schwemmt werde. Da seitens der W~ssergenossenschaft keine geeigneten 
Maßnahmen zur Behebung dieses Ubelstandes getroffen worden seien, 
habe er sich an die Wasserrechtsbehörde gewandt, doch sei diese bis zur 
Erhebung der Beschwerde am 14. November 1984 nicht in der Lage gewe­
sen, die re.<;htlichen Voraussetzungen für die Abstellung des von ihm vorge­
brachten Ubelstandes zu treffen. 

Aufgrund dieses Beschwerdevorbringens holte die VA zunächst eine Stel­
lungnahme des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft ein, aus der 
hervorging, daß die Bezirkshauptmannschaft Gmunden als zuständige 
Wasserrechtsbehörde erster Instanz sehr wohl bereits im Jahre 1984 die 
Wassergenossenschaft "Am Buchenhain" verpflichtet habe, die gegenständ­
liche V errohrung zu entfernen oder unter Vorlage eines entsprechenden 
Projektes um die nachträgliche Bewilligung einzukommen. Der Landes­
hauptmann von Oberösterreich habe jedoch aufgrund einer Berufung der 
Wassergenossenschaft den Erstbescheid behoben, weil die Herstellung der 
gegenständlichen konsenslosen Anlage nicht durch die Wassergenossen­
schaft erfolgt ist. 

Im fortgesetzten Verfahren wurde schließlich - wie der Beschwerdeführer 
der VA mitteilte - er selbst von der Bezirkshauptmannschaft Gmunden 
zur Entfernung der konsenslosen Verrohrung oder zur Einholung einer 
nachträ/?lichen wass.errechtlichen Bewilligung hiefür verpflichtet, weil ~r als 
Grundeigentümer die konsenslose Maßnahme geduldet habe. Gegen diesen 
Bescheid habe er Berufung an den Landeshauptmann von Oberösterreich 
erhoben, der jedoch seiner Berufung keine Folge gegeben habe. Er sehe 
nicht ein, wie er, der sich von Anfang an gegen die mit der konsenslosen 
Verrohrung verbundenen Unzukömmlichkeiten gewendet habe, nunmehr 
zur Wiederherstellung des früheren Zustandes oder zur Erwirkung einer 
nachträglichen wasserrechtlichen Bewilligung verhalten werden könne, ob­
wohl auch er nicht der Errichter der konsenslosen Anlage sei. In der Erlas­
sung des seiner Meinung nach rechtswidrigen wasserpolizeilichen Auftra­
ges liege daher ein Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren fest, daß das Beschwerdevorbringen 
den Tatsachen entsprach. 

Der Erstbescheid der Bezirkshauptmannschaft Gmunden vom 2. Oktober 
1985 ging davon aus, daß das durchgeführte Ermittlungsverfahren die 
Konsenslosigkeit der anl~.ßlich der Aufschließung des Siedlungsgebietes 
"Am Buchenhain" vom Osterreichischen Eigenheimbau- und Siedlerring 
vorgenommenen Verrohrung eines namenlosen Gerinnes ergeben habe. 
Zwar sei eine wasserrechtliche Bewilligung der Abwasserbeseitigungsanlage 
für die S~edlung e~teilt wor~en, doch scheine. das gegens~ändliche Gerinn~ 
10 den diesbezüglIChen ProJektsünteriagen mcht auf. Die Verrohrung sei 
aber auch nicht durch den wasserrechtlichen Bewilligungsbescheid für die 
Wassergenossenschaft "Am Buchenhain" erfaßt, der der Weiterbetrieb der 
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gegen~.tändlichen Abwasserbeseitigungsanlage als Rechtsnachfolgerin nach 
dem Osterreichischen Eigenheimbau- und Siedlerring genehmigt worden 
ist. I?ie Ermittlungen hätten ergeben, daß der gegenständliche Ro~rkanal 
bereits vor der Gründung der Wassergenossenschaft "Am Buchenham", zu­
mindest aber bereits im Jahre 1973 bestanden habe, weshalb jedenfalls als 
erwiesen anzusehen sei, daß die gegenständliche konsenslose Anlage nicht 
von der Wassergenossenschaft errichtet worden sei und daher ihr gegen­
über auch nicht mit einem wasserpolizeilichen Auftrag vorgegangen wer­
den könne. 

Durch die dingliche Wirkung wasserrechtlicher Bescheide sei jedoch zur 
Beseitigung der Nachteile, welche durch eine eigenrnächtigte Neuerung 
herbeigeführt werden, der jeweilige Besitzer der Anlage verpflichtet, auch 
wenn er die Neuerung nicht selbst vorgenommen habe, zumal als Neue­
rung im Sinne des Wasserrechtsgesetzes nicht allein das bewilligungslose 
Setzen einer der wasserrechtlichen Bewilligung bedürftigen punktuellen 
Maßnahme, sondern auch die Fortdauer des durch die betreffende Maß­
nahme herbeigeführten Zustandes zu verstehen sei. 

Der Beschwerdeführer bekämpfte diesen Bescheid im wesentlichen mit der 
Begründung, daß er nicht als Verursacher der - wenn auch auf seinem 
Grund - errichteten konsenslosen Anlage anzusehen sei und er daher 
rechtens nicht zur Wiederherstellung des früheren Zustandes verpflichtet 
werden könne. 

Der Landeshauptmann von Oberösterreich wies mit dem in Beschwerde ge­
zogenen Bescheid die Berufung des Beschwerdeführers als unbegründet ab 
und bestätigte die Rechtsauffassung der Erstbehörde, daß der Eigentümer 
eines Grundstückes kraft der Zubehörseigenschaft der gegenständlichen 
Verrohrung zum Grundstück als Verantwortlicher im Sinne des erlassenen 
wasserpolizeilichen Auftrages anzusehen sei. 

Die VA hat hierüber erwogen: 

Gemäß § 138 Wasserrechtsgesetz 1959 in der geltenden Fassung ist unab­
hängig von Bestrafung und Schadenersatzpflicht derjenige, der die Bestim­
mungen des Wasserrechtsgesetzes übertreten hat, wenn das öffentliche In­
teresse es erfordert oder der Betroffene es verlangt, von der Wasserrechts­
behörde zu verhalten, auf seine Kosten eigenmächtig vorgenommene 
Neuerungen zu beseitigen oder die unterlassenen Arbeiten nachzuholen, 
die durch eine Gewässerverunreinigung verursachten Mißstände zu behe­
ben und für die sofortige Wiederherstellung beschädigter gewässerkundli­
cher Einrichtungen zu sorgen. Nach Abs. 2 dieser Gesetzesstelle ist in allen 
anderen Fällen einer eigenmächtig vorgenommenen Neuerung oder unter­
lassenen Arbeit von der Wasserrechtsbehörde eine angemessene Frist zu be­
stimmen, innerhalb der entweder um die erforderliche wasserrechtliche Be­
willigung nachträglich anzusuchen, die Neuerung zu beseitigen oder die 
unterlassene Arbeit nachzuholen ist. 

Wie sich aus dem Motivenbericht zu dieser Gesetzesstelle ergibt, sollen 
wasserpolizeiliche Aufträge zur Wiederherstellung des gesetzmäßigen Zu­
standes primär die Wasserrechtsbehörde in die Lage versetzen, gegen den 
Verursacher vorzugehen und gegenüber diesem bei nicht genehmigungsfä-
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higen Vorhaben die Herstellung des früheren Zustandes nötigenfalls mit 
den Mitteln des Verwaltungszwanges sicherzustellen bzw. bei genehmi­
gungsfähigen, konsenslos gesetzten Maßnahmen deren rechtliche Sanie­
rung durch die nachträgliche Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung 
aufgrund eines Projektes zu ermöglichen (verglei~he diesbezüglich auch 
die Ausführungen bei Grabmayr- Rossmann, Das Osterreichische Wasser­
recht, Wien 1978, Seite 654 ff). 

Erst, wenn trotz intensiver Bemühungen der Behörde ein Verursacher nicht 
mehr greifbar ist, kann unter Umständen subsidiär auf den, eine eigen­
mächtige Neuerung auf seiner Grundparzelle duldenden Grundeigentümer 
gegriffen werden. Wenn sich die Berufungsbehörde auf die Judikatur des 
Verwaltungs gerichtshofes beruft und vermeint, etwa aus der Entscheidung 
vom 18. September 1984 eine generelle wasserpolizeiliche Verantwortlich­
keit des Grundeigentümers herauslesen zu können, so geht sie daran vor­
bei, daß der Verwaltungsgerichtshof selbst lediglich von einer unter be­
stimmten Voraussetzungen möglichen subsidiären Verantwortlichkeit des 
Grundeigentümers spricht. Voraussetzung für eine allfällige Verantwort-
1ichkeit des Grundeigentümers ist nämlich nicht nur der Umstand, daß der 
Verursacher einer konsenslosen Neuerung mit den der Behörde zur Verfü­
gung stehenden Mitteln nicht mehr festgestellt werden kann, sondern auch 
der Umstand, daß die konsenslose Neuerung vom Grundeigentümer gedul­
det wurde und es damit mit seiner stillschweigenden Einwilligung zur Per­
petuierung eines rechtswidrigen Zustandes gekommen ist. 

Im gegenständlichen Fall steht aufgrund des Verfahrensergebnisses außer 
Streit, daß der Beschwerdeführer jedenfalls nicht der Verursacher der ei­
genmächtigen Neuerung ist. Bei dieser Sachlage wäre daher die Wasser­
rechtsbehörde verpflichtet gesesen, zunächst den tatsächlichen Verursacher 
zu ermitteln, was unschwer durch Befragen der bauausführenden Firma 
nach dem Auftraggeber, durch Einsichtnahme in die Abschlußrechnungen 
und dergleichen möglich gewesen wäre. Ermittlungen in dieser Richtung 
wurden jedoch weder von der Erstbehörde, noch von der Berufungsbe­
hörde geführt, sondern lediglich festgestellt daß die Wassergenossenschaft 
"Am Buchenhain" nicht als V erursacher in Frage komme. Schon dadurch, 
daß die befaßten Wasserrechtsbehörden jene Verfahrensschritte unterlassen 
haben, die zu der rechtswesentlichen Klärung der Frage der Verursachung 
der konsenslosen Neuerung geführt hätten, ist das gegenständliche wasser­
polizeiliche Verfahren mit einem solchen Mangel behaftet, der die Erlas­
sung des gegenständlichen wasserpolizeilichen Auftrages gegenüber dem 
Beschwerdeführer als rechtswidrig erscheinen läßt. 

Darüber hinaus erweist sich aber die Verpflichtung des Beschwerdeführers 
auch insofern als rechtswidrig, als dieser sich stets gegen die Art der Durch­
führung gewendet hat und daher von einer Duldung durch den Beschwer­
deführer kein Rede sein kann. Gerade diese Duldung ist aber - worauf be­
reits hingewiesen wurde - nach der von der Oberösterreichischen Wasser­
rechtsbehörde herangezogenen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts­
hofes ausschlaggebendes Kriterium einer allfälligen subsidiären Verpflich­
tungsmöglichkeit des Grundeigentümers. 

Da sich sohin die in Beschwerde gezogene Entscheidung zur Gänze als 
rechtswidrig erwies und aus dem gegenständlichen wasserpolizeilichen Auf-
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trag niemandem ein Recht erwachsen ist, erteilte die VA eine Empfehlung 
an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft als sachlich in Be­
tracht kommende Oberbehörde, den in Beschwerde gezogenen Bescheid in 
Richtung einer Statt~ebung d~s Berufungsbe~e~rens abzuändern. Dieser 
Empfehlung wurde mIt BescheId des BundesminIsters für Land- und Forst­
wirtschaft vom 23. Feber 1987 entsprochen und der in Beschwerde gezo­
gene wasserpolizeiliche Auftrag aufgehoben, womit auch der Beschwerde­
grund behoben war. 

3.5 Gesetzwidrige Vorschreibung von Interessentenbeiträgen für ein Regulie­
rungsvorhaben 

138 

VA 141 - LF/84 Zl. 130/85 

A. N. aus Wald, Salzburg, brachte bei der VA folgendes vor: 

Zum Zwecke der Regulierung des Trattenbaches sei ein wasserrechtliches 
Bewilligungsverfahren durchgeführt worden, das mit dem wasserrechtli­
chen Bewilligungsbescheid der Bezirkshauptmannschaft Zell am See vom 
26. Jänner 1984 abgeschlossen worden sei. In diesem Bescheid werde auf 
eine Wassergenossenschaft Bezug genommen, die allerdings - wie auch 
im Spruch festgestellt werde - nicht bestehe. Es seien daher als Konsens­
werber nicht die Wassergenossenschaft, sondern die Bürgermeister der be­
teiligten Gemeinden aufgetreten. Zweck des wasserrechtlichen Verfahrens 
sei es gewesen, eine Bewilligung für eine Geschiebesperre zu erlangen, um 
das in der rot~n Zone des Gefahrenzonen~lanes gelegene Gelände zu 
schützen und einen Kraftwerksbau zu ermöglichen. 

Diesem wasserrechtlichen Verfahren sei er als Partei nicht beigezogen wor­
den. 

Im November 1984 hätte er sodann ein Schreiben einer "Wassergenossen­
schaft Trattenbach" erhalten, in welchem er als Genossenschaftsmitglied 
angesprochen und ihm ein Interessentenbeitrag zu dem oben genannten 
Regulierungsvorhaben vorgeschrieben worden sei. Er sei niemals einer Ge­
nossenschaft beigetreten und bestünde seines Wissens eine derartige Genos­
senschaft gar nicht. Die Interessentenbeiträge - die auch anderen Perso­
nen vorgeschrieben worden wären - seien als erste Teilzahlungen bezeich­
net worden und setzten sich aus verschiedenen Anteilen zu je 2 200 S zu­
sammen. Insgesamt hätten etwa 30 Personen derartige Vorschreibungen er­
halten, wobei zwischen einem und drei Anteilen in Rechnung gestellt wor­
den seien. Beschwerde werde darüber geführt, daß weder ein Beitritt zur 
Genossenschaft erfolgt sei noch der Aufteilungsschlüssel und die Gesamt­
sumt?e der Inte~essentenbeiträ.ge bekannt sei, und e.s it? übrigen fr~glich er­
scheine, ob es dIe gegenständltche Genossenschaft In Ihrem rechtltchen Be­
stand überhaupt gebe und sie berechtigt sei, die vorgeschriebenen Interes­
sentenbeiträge, die von einigen Betroffenen bereits bezahlt worden seien, 
überhaupt einzuheben. 

D!e.vA holte im Prüfungsverfa~ren mehr~re Stellungnahmen des Bundes­
minIsters für Land- und ForstwIrtschaft ein und stellte fest, daß das Be­
schwerdevorbringen den Tatsachen entsprach. 
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Die VA stellte dabei folgendes fest: 

Mit Bescheid vom 26. Jänner 1984 wurde den Gemeinden Wald und Neu­
kirchen die wasserrechtliche Bewilligung zur Regulierung des Trattenba­
ches in den Gemeinden Wald und Neukirchen erteilt, da eine Einsicht­
nahme im Wasserbuch ergeben hatte, daß eine Wassergenossenschaft Trat­
tenbach dejure nicht besteht. Hinsichtlich der vorgeschriebenen Interessen­
tenbeiträge bedeutet die mangelnde rechtliche Existenz einer Wassergenos­
senschaft Trattenbach, daß eine behördliche und somit verpflichtende Vor­
schreibung nicht vorliegt. Aufgrund des Umstandes, daß die Vorschreibun­
gen aber in die äußere Form eines verpflichtenden Auftrages gekleidet wor­
den waren und dies durch die betroffenen Gemeinden in Kenntnis des Um­
standes der Nichtexistenz einer Wassergenossenschaft erfolgte, stellte die 
VA im Prüfungsverfahren ein Fehlverhalten fest und erkannte der Be­
schwerde Berechtigung zu. 

Zu ihrer Rechtfertigung führten die betroffenen Gemeinden aus, es seien 
bereits bisher kleinere Regulierungsmaßnahmen im gegenständlichen Be­
reich durchgeführt worden, zu denen die Nutznießer jeweils finanzielle 
Beiträge in Form einer losen Interessentengemeinschaft geleistet hätten. In 
diesem Sinne sei auch die gegenständliche "Beitragsvorschreibung" zu ver­
stehen gewesen. Diese Rechtfertigung vermag allerdings an dem Umstand 
nichts zu ändern, daß weder der Beschwerdeführer noch die anderen 
Adressaten von Beitragsvorschreibungen in rechtlich einwandfreier Weise 
in einer Wassergenossenschaft zusammengeschlossen sind, was allein ihre 
Verpflichtung zur Beitragsleistung im Rahmen der Statuten der Genossen­
schaft begründet hätte. 

Um eine tragfähige rechtliche Basis für eine Heranziehung der Nutznießer 
zur teilweisen Kostentragung an dem gegenständlichen Regulierungspro­
jekt zu erzielen, wurde noch im Zuge des Prüfungsverfahrens die Grün­
dung einer Wassergenossenschaft, allenfalls mit Beitrittszwang, veranlaßt. 
Da der Beschwerdeführer die ihm vorgeschriebene Beitragsleistung nicht 
erbracht hatte, war vorerst eine weitere Veranlassung der VA entbehrlich. 

3.6 Grundwasserbeeinträchtigung durch konsenslose Versickerung von Abwäs­
sern aus einem Fleischereibetrieb - Säumnis der Wasserrechtsbehörde 
VA 33 - LF/85 Zl. LAD 706/6/87 

A. G. aus Kühnsdorf, Kärnten, brachte in seiner Beschwerde an die VA fol­
gendes vor: 

Er sei Anrainer des Fleischereibetriebes S. St., der über keine geordnete Ab­
wasserbeseitigung verfüge; es würden daher die gesamten Abwässer aus der 
Schlachtung von rund 400 Schweinen und 40 Rindern pro Woche unge­
klärt im Boden versickern. Dadurch komme es zu einer massiven Beein­
trächtigung des Grundwassers. Obwohl er sich diesbezüglich bereits mehr­
fach an die Wasserrechtsbehörde gewendet habe, sei es zu keinen entspre­
chenden Abhilfemaßnahmen gekommen. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren mehrere Stellungnahmen des Bundes­
ministers für Land- und Forstwirtschaft ein, wobei die im Auftrage des 
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Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft durchgeführten Erhebun­
gen zunächst ergaben, daß der Inhaber des Fleischereibetriebes bei der Be­
zirkshauptmannschaft Völkermarkt um die Erteilung der wasserrechtlichen 
B~willigung für die Abwasserbeseitig~ng angesu.cht habe, d?ch habe sich 
dIeses Ansuchen als mangelhaft erwIesen, da eme mechanIsche Klärung 
beim gegebenen Abwasseranfall nicht zielführend erscheine. Für die derzeit 
b~stehende V ers~ckerungsanlage liege eine wasserrechtliche Bewilligung 
nIcht vor. In weIterer Folge wurde zunächst erhoben, daß aufgrund des 
vom Beschwerdeführer vorgebrachten Ausmaßes an Schlachtungen keine 
bloß geringfügigen Einwirkungen auf das Grundwasser gegeben sein könn­
ten, die in die Zuständigkeit der Bezirkshauptmannschaft fielen, sondern 
daß für die Behandlung eines geeigneten Abwasserbeseitigungsprojektes je­
denfalls der Landeshauptmann von Kärnten zuständig sei. Diese Rechtsauf­
fassung wurde vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft dem 
Landeshauptmann von Kärnten zur Kenntnis gebracht, der daraufhin ein 
wasserrechtsbehördliches Verfahren zur Beurteilung der Gefährdung des 
Grundwassers durch die Schlachtungen einleitete. Im Zuge des wasser­
rechtsbehördlichen Ortsaugenscheines wurde erhoben, daß der Fleischerei­
betrieb derzeit die anfallenden Abwässer durch vier getrennte Abwasserbe­
seitigungsanlagen in Form von mechanischen Klär- und Sickeranlagen be­
se~tigte . Diese Anl.agen seien nach Auskunft des Gemeindev~rtreters jew~ils 
mIt den über ~e~nebsverg.rößerunge~ erl~ssenen BaubescheId~n genehmIgt 
worden, wobeI Jedoch die ZuständIgkeIt der Baubehörde nIcht gegeben 
war, nachdem die Einwirkung auf das Grundwasser aus den bestehenden 
Klär- und Sickeranlagen nicht als geringfügig zu bezeichnen ist. 

Im Zuge der im Prüfungsverfahrens der VA veranlaßten Erhebungen erga­
ben daher, daß das Beschwerdevorbringen den Tatsachen entsprach. Sie 
zeigten aber auch auf, daß es infolge von Unklarheiten über die Zuständig­
keit und unzureichenden Projektsvorlagen zur Aufrechterhaltung eines 
rechtswidrigen Zustandes über einen längeren Zeitraum hin gekommen 
war, der es für sich allein schon rechtfertigt, der Beschwerde Berechtigung 
zuzuerkennen. 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens wurde die Ausarbeitung eines geeig­
neten Projektes zur Abwasserbeseitigung im Bereich des beschwerdegegen­
ständlichen Fleischereibetriebes veranlaßt und hiefür mit Bescheid des Lan­
deshauptmannes von Kärnten vom 26 . August 1987 die wasserrechtliche 
Bewilligung ~rteilt, wobei im Zuge der Durchführung dieses Verfahrens 
auch den Emwendungen des Beschwerdeführers Rechnung getragen 
wurde. Damit war der Beschwerdegrund behoben. 

3.7 Nichtanerkennung als Bergbauernbetrieb trotz Vorliegens der gesetzlichen 
Voraussetzungen 
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VA 82 - LF/85 Z1. 631/85 und 1215a b/85 

M. M. aus Scharnstein, Oberösterreich, brachte bei der VA folgendes vor: 

Sie habe einen bäuerlichen Betrieb, der nach den Richtlinien für die Ge­
währung von Bergbauernzuschüssen als Betrieb in der Bergbauernzone 11 
einzustufen wäre. Offenbar durch einen Erhebungsfehler sei jedoch ihr Be­
trieb nicht in die durch Verordnung für das Bundesland Oberösterreich 
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ausgewiesenen Berggebiete aufgenommen worden, sodaß ihr ein Bergbau­
ernzuschuß nicht zuerkannt worden sei. Dadurch erleide sie jährlich einen 
Subventionsentgang von ca. 4 500 S bis 5 000 S, was eine Größenordnung 
darstelle, die bei ihrem kleinen Betrieb bereits eine wesentliche existentielle 
Verbesserung mit sich bringen würde. Die Abweisung ihres Antrages stelle 
eine ungerechtfertigte Härte dar, die umso unverständlicher erscheine, als 
im unmittelbar angrenzenden Gebiet bäuerliche Betriebe in gleichartiger 
Lage den Bergbauernzuschuß erhielten: 

Die VA holte im Prüfungsverfahren zunächst eine Stellungnahme des Bun­
desministers für Land- und Forstwirtschaft ein, in der ausgeführt wird, daß 
das Ansuchen der Beschwerdeführerin selbst bei tatsächlich bergbäuerli­
chem Charakter ihres Betriebes zu Recht abgewiesen worden sei, da die 
Verordnung, mit der die Bergbauernbetriebe neu bestimmt wurden, am 
1. Jänner 1980 in Kraft getreten sei und ihr Betrieb davon nicht erfaßt 
werde. Eine N<?yellierung dieser Verordnung sei vorerst nicht vorgesehen, 
~ine ge~erelle ~berabeitung der zonenweisen Einteilung des Be:g~ebietes 
Jedoch 10 Aussicht genommen. Wegen der zu befürchtenden BeIspIelswIr­
kungen sei es daher nicht möglich, weitere Betriebe derzeit in das gesetz­
lich abgegrenzte Bergbauerngebiet aufzunehmen. 

In weiterer Folge trat die VA nochmals an den Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft heran und wies auf die besondere Lage des Beschwer­

defalles hin, wobei insbesondere um Stellungnahme dazu ersucht wurde, 
weshalb die Aufnahme des Betriebes der Beschwerdeführerin trotz V orlie­
gens der gesetzlichen Voraussetzungen in die gegenständliche Verordnung 
nicht erfolgt ist. Der Bundesminister für Land- und ForstwirtSchaft führte 
hiezu aus, daß mit der Erstellung des damals so bezeichneten Berghöfeka­
tasters erstmals im Jahre 1963 für die Bundesländer Burgenland, Kärnten, 
Salzburg, Tirol und Vorarlberg, im Jahre 1964 für Niederösterreich und 
die Steiermark und im Jahre 1965 für das Bundesland Oberösterreich Berg­
bauernverordnungen aufgrund des § 2 Abs. 2 des Landwirtschaftsgesetzes 
mit Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates erlassen wurden. 
Um zu vermeiden, daß durch Adreßänderungen oder durch seinerzeitige 
Irrtümer Bergbauernbetriebe übersehen und somit in den Verordnungen 
nicht enthalten wären, wurden im März 1971 aufgrund entsprechender 
Vorarbeiten unter Mitwirkung der Landwirtschaftskammern neue Verord­
nungen erlassen. Die gleiche Vorgangsweise sei im Jahre 1979 eingeschla­
gen worden, sodaß ab 1. Jänner 1980 wiederum neue aktualisierte Verord­
nungen aufgrund der vorangegangenen Zusammenarbeit mit den Landwirt­
schaftskammern erlassen werden konnten. Es sei nicht feststellbar, aus wel­
chen Gründen die Aufnahme des Betriebes der Beschwerdeführerin in die 
Bergbauernverordnung unterblieben sei, obwohl der Nachbarbetrieb darin 
aufscheine. Die gegenständliche Härtefallproblematik habe ihn allerdings 
veranlaßt, parallel zu den Arbeiten an der Neuzonierung der Berggebiete 
auch eine Novellierung der geltenden Bergbauernverordnung vorzuberei­
ten, die jedoch frühestens im Laufe des Jahres 1987 verabschiedet werden 
könne. 

Nach Darstellung des gegenständlichen Beschwerdefalles in der ORF-Sen­
dung "Ein Fall für den Volksanwalt?" sah sich der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft veranlaßt, im Hinblick auf die schwierige finan­
zielle Lage des Betriebes der Beschwerdeführerin und eingetretener Un-
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glücksfälle innerhalb ihrer Familie, aber auch Schadensfälle im Haus und 
Stall, die Gewährung eines finanziellen Zuschusses zuzusichern, wobei in 
der Folge ein Betrag an die Beschwerdeführerin überwiesen wurde, der in 
etwa der entgangenen Bergbauernförderung entsprach. 

Darüber hinaus wurden nach Abschluß der Vorbereitungsarbeiten unter 
BGBI.Nr. 262 bis 268/1987 neue Bergbauernverordnungen erlassen, die 
auch zu einer Einbeziehung des Bergbauernbetriebes der Beschwerdeführe­
rin und anderer gleichgearteter Betriebe führte, womit eine Beseitigung der 
Härte nicht nur im Anlaßfall, sondern generell erreicht werden konnte. 

3.8 Vemässungsschäden durch unsachgemäße Regulierungsmaßnahmen 
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VA 106 - LF/85 Zl. 299a/86 und 1258/87 

P. Sch. aus Tristach, Kärnten, brachte in seiner Beschwerde an die VA fol­
gendes vor: 

Er habe auf der Grundparzelle Nr. 972, KG. T., ein Wohnhaus errichtet. 
Bei Baubeginn im April 1984 sei die Baugrube trocken gewesen, im Juni 
1985 wären großflächige Grundwasseranhebungen eingetreten, wodurch 
der Keller des Hauses unt~r Wasser gesetzt worden sei. Auch bei seinen 
Nachbarn seien derart!ge l!.berschwemmungen der Kellerrä~me eingetre­
ten. Als Ursache für dIese Uberflutungen kämen wasserbauhche Maßnah­
men bei der Drau in Betracht und habe dies die zuständige Bezirkshaupt­
mannschaft selbst zugegeben. 

Eine Schadensbehebung sei aber bis zum Zeitpunkt der Erhebung der Be­
schwerde im September 1985 nicht erfolgt. 

D~e.vA holte im Prüfungsverfa~ren mehr~re Stellungnahmen des Bundes­
mmisters für Land- und Forstwirtschaft em und stellte fest, daß das Be­
schwerdevorbringen den Tatsachen entsprach. 

Wie durch die im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA durchgeführten Er­
hebungen klargestellt werden konnte, kam es im Zusammenhang mit der 
Regulierung des rechten Drauufers zwischen Lienz und Tristach im Som­
mer 1985 durch das Aufreißen der an sich dichten Drausohle für die Fun­
damentierung der Regulierungsbauwerke zu einem Austritt von Drauwas­
ser in den angrenzenden Grundwassersee, wodurch es im gegenständlichen 
Gebiet zu einem Grundwasseranstieg und zum Einstau einiger Keller von 
Wohnhäusern kam. 

Im Jänner 1986 trat das Baubezirksamt Lienz mit dem Ersuchen an die 
Wasserrechtsbehörde heran, im Rahmen einer Vermittlung für eine Vergü­
tung der entstandenen Schäden zu sorgen. In der Folge wurde im April 
1986 im Beisein eines hochbautechnischen Amtssachverständigen eine Be­
gehung der betroffenen Objekte durchgeführt und eine genaue Schadens­
erhebung veranlaßt. 

Wie der Stellungnahme des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft 
zu entnehmen ist, ist es bei der Ermittlung des Schadensausmaßes und der 
dafür festzusetzenden Entschädigungsbeträge deshalb zu einer Verzöge-
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rung gekommen, weil die Veränderungen der Grundwasserstände über ei­
nen längeren Zeitraum hinweg hätten beobachtet werden müssen. Aus die­
sem Grund sei das Gutachten des Amtssachverständigen erst im Frühjahr 
1987 vorgelegen. 

Unmittelbar nach dem Vorliegen des Gutachtens wurde mit dem Beschwer­
deführer eine Vereinbarung über die ihm zu leistende Entschädigung ge­
troffen, womit der Beschwerdegrund behoben war. 

3.9 Konsenslose Grundinanspruchnahme im Zuge von Regulierungsmaßnah-
men 
VA 113 - LF/85 Zl. 290/86 

A. H. aus Fieberbrunn, Tirol, führte in seiner Beschwerde an die VA fol­
gendes aus: 

Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel vom 12. August 1980 
sei der Gemeinde Fieberbrunn die wasserrechtliche Bewilligung zur Regu­
lierung der "Fieberbrunner Ache" und der "Pletzer Ache" unter Vorschrei­
bung zahlreicher Auflagen erteilt worden. Im Zuge des wasserre~~tlichen 
Verfahrens seien mit betroffenen Anrainern - auch mit ihm - Uberein­
kommen getroffen und von der Wasserrechtsbehörde beurkundet worden. 
Er hätte sich dabei mit der Konsenswerberin auf einen Entschädigungsbe­
trag von 60 S pro m2 für die Inanspruchnahme von ihm gehörenden Grund­
flächen g~einigt. Bei Durchführung der Re~ulierungsarbeiten sei es .aber 
darüber hmaus auch zu konsenslosen Grundmanspruchnahmen aus semem 
Gutsbestand gekommen und seien auch zahlreiche Bescheidauflagen nicht 
erfüllt worden. Insbesondere seien entgegen den bescheidmäßigen Vor­
schreibungen der rechtsufrige Promenadenweg und die Bundesstraßen­
brücke wieder errichtet worden, der im Zuge der Baurnaßnahmen entfernte 
Uferbewuchs sei nach Baufertigstellung nicht entsprechend ergänzt und der 
entstandene Regulierungsneugrund nicht mit bodenständigen Bäumen be­
stockt worden; weiters sei es unterblieben, die große Kehre in seinem 
Grund um ca. 4,50 m zu verschieben. Im übrigen sei bei der Dammerrich­
tung nur die untere Hälfte mit Steinen befestigt worden, während die obere 
Hälfte nur mit Erde aufgeschüttet worden sei. Darüber hinaus sei ein fal­
sches Vermessungsergebnis zugrunde gelegt worden, was dazu geführt 
habe, daß die tatsächliche Grundbeanspruchung nicht 2000 m2, sondern 
ca. 2800 m2 betrage. 

Hierin liege ein Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

In Ergänzung seiner Beschwerde führte A. H. aus, wie es zu der falschen 
Grundvermessung gekommen sei, auf welcher auch der wasserrechtliche 
Bewilligungsbescheid der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel basiere. Vor 
Inangriffnahme der Regulierungsmaßnahmen sei ein Vermessungsbüro mit 
der Vermessung des Geländes beauftragt worden. Im Zuge der Vermes­
sungsarbeiten sei es zu Differenzen mit den Anrainern gekommen, weshalb 
er die Niederschrift über die Grenzverhandlung nicht unterfertigt habe. Da 
üblicherweise die Niederschrift~!1 dem Vermessungsamt nicht vorgelegt 
würden, hätte eine behördliche Uberprüfung hinsichtlich der Zustimmung 
der Eigentümer zur Grenzberichtigung nicht erfolgen können. Es sei daher 
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die Grenzberichtigung in der Mappe so durchgeführt worden, wie dies im 
Vermessungsergebnis des beauftragten Vermessungsbüros ausgewiesen ge­
wesen sei. Aufgrund seiner Beschwerde habe das Vermessungsamt Kitzbü­
hel jedoch mangels eines einvernehmlichen Vermessungsergebnisses die sei­
nerzeitige Mappenberichtigung wieder rückgängig gemacht. Durch den 
Umstand, daß zwischenzeitig die Regulierungsarbeiten jedoch durchge­
führt worden s~ien und diese al!f de.m falschen Vermessungsergebnis aufge­
baut hätten, sei es zu den von Ihm 10 Beschwerde gezogenen konsens losen 
Grundmehrinanspruchnahmen gekommen. 

Die im Prüfungsverfahren veranlaßten Erhebungen der VA ergaben, daß 
das Beschwerdevorbringen den Tatsachen entsprach, weshalb der Be­
schwerde Berechtigung zuerkannt wurde. 

Da allerdings im &egenständlichen Fall ein wasserrech~liches Überprüfungs­
verfahre,n noch mcht durch&ef~hrt war, konnten weitere Veranlassung.en 
durch die VA entfallen, da die 10 der Beschwerde zu Recht gerügten MIß­
stände im Zuge des Kollaudierungsverfahrens einer Behebung zuzuführen 
waren. 

Noch im Zuge des wasserrechtlichen Überprüfungsv!:!rfahrens wurde der 
Beschwerdegrund durch Abschluß eines ergän~ende~ Ubere!nkom~ens mit 
dem Beschwerdeführer behoben, wodurch em weiteres Emschrelten der 
VA entbehrlich blieb. 

3.10 Säumnis bei der Wiederherstellung emer durch Hochwasser zerstörten 
Brücke 
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VA 21 - LF/86 Z1. 462 b/86 

W. Sch. aus Raumberg, Steiermark, brachte in seiner Beschwerde an die 
VA folgendes vor: 

Im Jahre 1957 sei in der Gemeinde Donnersbach eine Bachregulierung vor­
genommen worden, wodurch die Zufahrt zu einigen Gehöften abgeschnit­
ten worden sei. Aus diesem Grund hätten zwei Brücken errichtet werden 
müssen. Eine dieser beiden Brücken, die sogenannte "Raumberg-Brücke", 
habe sich glaublich im Jahre 1973 zu senken begonnen und sei daher was­
serrechtlich nicht kollaudiert worden. Im Hinblick auf die starken Sen­
ku~gs~rscheinunge~ u'!-d eiI1:e teilweise Zerstörung dur~h ein Hochwasser­
erelgms habe schließlich die vom Wasserbauamt ernchtete Brücke ge­
sprengt werden müssen, wobei durch unsachgemäße Sprengungen Schäden 
für die Anrainer entstanden seien. 

Am 16. April 1985 habe die zuständige Bezirkshauptmannschaft Liezen ei­
nen Bescheid erlassen, durch welchen die Gemeinde Donnersbach und die 
Marktgemeinde Irdning verpflichtet worden seien, die Raumberg-Brücke 
bis 10. April 1986 wiederherzustellen. Tatsächlich seien aber keinerlei Maß­
nahmen in diese Richtung gesetzt worden, weil sich zwischen den bei den 
Gemeinden ein negativer Kompetenzkonflikt entwickelt habe. Darin sowie 
in der Säumnis der zuständigen Wasserrechtsbehörde, entsprechende Maß­
nahmen zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes zu setzen, erblicke 
er einen Mißstand im Bereich der Verwaltung. 
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Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens mehrere Stellungnahmen 
des Bundesministers für Land- und Forstwirschaft ein und stellte fest, daß 
das Beschwerdevorbringen den Tatsachen entsprach. 

Wie der ersten Stellungnahme des Bundesministers für Land- und Forst­
wirtschaft zu entnehmen ist, resultierten die Schwierigkeiten im Zusam­
menhang mit der Wiederherstellung der Brücke daraus, daß die seinerzei­
tige Regulierung des Donnersbaches im Zuge des Ausbaues der Landes­
straße von Irdning nach Donnersbach durchgeführt und Kostenträger der 
Regulierungsmaßnahmen und auch der gegenständlichen Brücke die Lan­
desstraßenverwaltung war. Die Gemeinde Donnersbach sei aber zum 
Zwecke der Erlangung von Mitteln aus dem Wasserwirtschaftsfonds als 
Konsenswerber der Regulierungsmaßnahmen aufgetreten. Zwar hätte die 
Brücke von der Gemeinde Donnersbach und der Gemeinde Irdning nach 
Errichtung in die Erhaltung übernomme.r: werden sollen, doch sei es infolge 
der aufgetretenen Baumängel zu einer Ubernahme nie gekommen. 

Das Ergebnis der Überprüfung bestätigte somit das Beschwerdevorbringen, 
wobei schon die in der Rechtfertigung der beteiligten Behörden und 
Dienststellen dargelegte Vorgangsweise bei Durchführung der gegenständ­
lichen Regulierungsmaßnahmen für sich genommen ein Fehlverhalten im 
Bereich der Verwaltung darstellt und von der VA daher nicht nur die er­
wiesene Säumnis bei der Wiederherstellung der unterbrochenen Verkehrs­
verbindungen als Grund für die Zuerkennung der Beschwerdeberechtigung 
herangezogen wurde. Es geht nämlich nach Ansicht der VA nicht an, in der 
Person des Konsenswerbers, der auch in der Folge wasserrechtlich Ver­
pflichteter bleibt, Manipulationen nur aus dem Grund vorzunehmen, um in 
den Genuß öffentlicher Förderungsmittel zu gelangen. Die VA verkennt 
zwar nicht die finanziellen Belastungen, die mit großräumigen Regulie­
r:~ngsmaßnahmen verbunden sind, vertritt aber die Auffassung, daß diese 
Uberlegungen nicht zum Mißbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglich­
keiten und zur Schaffung unklarer Rechtsverhältnisse führen dürfen, wie 
dies im vorliegenen Fall geschehen ist. 

Durch die im gegenständlichen Fall gewählte Vorgangsweise kam es durch 
das Auftreten der Gemeinde als Konsenswerber und Förderungsnehmer für 
die Regulierungsmaßnahmen dazu, daß nach den Bestimmungen des Was­
serrechtsgesetzes die Haftung für alle wasserrechtlich relevanten Tatbe­
stände auf der Gemeindeseite verblieb, während die Maßnahmen selbst 
vom Wasserbauamt ausgeführt und von der Landesstraßenverwaltung fi­
nanziert wurden. 

Um eine rechtlich einwandfreie Sanierung der im Prüfungsverfahren zu­
tage getretenen Fehlleistungen zu erreichen, hat die Gemeinde Donners­
b~c~ bei der B~zirkshauptmannsc~aft Liezen. um die wasserrechtlic.he Be­
willigung für die Durchführung emer RegulIerungsbaumaßnahme Im Be­
reich der sogenannten Raumberg-Brücke angesucht, zumal infolge des 
Hochwasserereignisses nicht nur die Raumberg-Brücke weggerissen wurde, 
sondern sich auch der gesamte Bachlauf geändert hatte. Im Zuge dieses 
wasserrechtlichen Verfahrens, das auf die seit der seinerzeitigen Beschei­
derlassung geänderten tatsächlichen Verhältnisse Bedacht zu nehmen hat, 
wird auch die Frage der Wiedererrichtung der unterbrochenen Verkehrs­
wege einer Regelung unterzogen, wobei dem Beschwerdeführer als Partei 
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dieses Verfahrens Gelegenheit geboten ist, seine Interessen in geeigneter 
Form wahrzunehmen. Damit war eine weitere Veranlassung der VA vor­
erst entbehrlich. 

3.11 Nichterfüllung wasserpolizeilicher Aufträge durch eine Wassergenossen­
schaft - Säumnis der Wasserrechtsbehörde 

146 

VA St 24 - LF/86ZI. 427 b/86 

O. T. aus St. Martin, Burgenland, brachte in seiner Beschwerde an die VA 
folgendes vor: 

Er sei Mitglied der Wassergenossenschaft Welten II, die ihm trotz der von 
ihm erbrachten Eigenleistungen zu Unrecht für Drainagierungsmaßnah­
men einen Betrag von 1 821 S vorgeschrieben habe. 

Im übrigen seien auch andere Mißstände im Bereich dieser Genossenschaft 
aufgetreten. Es seien die notwendigen Endabrechnungen im Zusammen­
hang mit den getätigten Drainagierungsmaßnahmen nicht vorgelegt wor­
den, Vollversammlungen, die gesetzlich vorgesehen seien, hätten nicht 
stattgefunden, und es seien die in einem wasserpolizeilichen Auftrag vorge­
schriebenen Sanierungsmaßnahmen für unsachgemäße Arbeiten bis heute 
nicht durchgeführt worden. Obwohl er sich diesbezüglich mehrfach an die 
zuständige Wasserrechtsbehörde gewendet habe, seien geeignete Abhilfe­
maßnahmen nicht erfolgt und wisse er bis heute nicht, was er tatsächlich für 
die erbrachten Genossenschaftsleistungen noch zu bezahlen habe. 

In der Säumnis der Wasserrechtsbehörde in der Handhabung ihres Auf­
sichtsrechtes über die Genossenschaft sowie bei der Durchsetzung ihrer be­
scheidmäßigen Anordnungen erblicke er einen Mißstand im Bereich der 
Verwaltung . 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens mehrere Stellungnahmen 
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft ein und stellte fest, daß 
das Beschwerdevorbringen im wesentlichen den Tatsachen entsprach. 

Im Wege des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft wurde zu­
nächst eine Überprüfung der dem Beschwerdeführer vorgeschriebenen 
Zahlung und der noch ausstehenden Beträge veranlaßt. Wie in der diesbe­
züglichen Stellungnahme ausgeführt wird, sei der in Beschwerde gezogene 
Betrag von 1 821 S zu Unrecht vorgeschrieben worden. Diese Vorschrei­
bung habe sich auf eine unrichtige Berechnung der Vorteilsfläche gestützt. 
In Wahrheit sei der vom Beschwerdeführer zu leistende Baukostenbeitrag 
mit einem Betrag von 4233 S errechnet worden. Ziehe man davon die mit 
3 600 S bewerteten Eigenleistungen des Beschwerdeführers ab, so verbleibe 
ein offener Restbetrag von 633 S. Die Beschwerde erwies sich somit in die­
sem Punkte als berechtigt; durch die Richtigstellung des noch aushaftenden 
Restbetrages war der Beschwerdegrund behoben. 

Hinsichtlich der übrigen vom Beschwerdeführer angeführten Beschwerde­
punkte wurde im Zuge des Prüfungsverfahrens erhoben, daß zwar nicht -
wie vom Beschwerdeführer angeführt - wasserpolizeiliche Anordnungen 
durch die Genossenschaft nicht erfüllt worden seien, wohl aber habe die 
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Genossenschaft aufsichtsbehördliche Verfügungen nur mangelhaft erfüllt. 
Insoweit erwies sich daher auch dieser Beschwerdepunkt als berechtigt. 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens wurde im Wege der zuständigen 
Wasserrechtsbehörde die Bestellung eines Sachwalters veranlaßt, um die bei 
der Wassergenossenschaft Welten II aufgetretenen strukturellen Mängel zu 
beseitigen. Damit war eine weitere Veranlassung der VA vorerst entbehr­
lich. 

3.12 Vernässungsschäden durch konsenslose Errichtung emes Fischteiches -
Säumnis der Wasserrechtsbehörde 
VA 30 - LF/86 Z1. 294 a/86 

J. K. aus St. Georgen, Kärnten, führte in seiner Beschwerde an die VA fol­
gendes aus: 

Er sei Landwirt im Gemeindegebiet von St. Georgen und seien seine land­
wirtschaftlich bewirtschafteten Flächen durch eine konsenslos angelegte 
Teichanlage des W . stark vernäßt worden. Mit Schreiben der Bezirkshaupt­
mannschaft St. Veit/Glan vom 13. September 1985 sei ihm auf seine diesbe­
zügliche Anzeige mitgeteilt worden, daß für die gegenständliche Teichan­
lage eine landschaftsschutzbehördliche Bewilligung erteilt worden sei und 
zusätzlich eine wasserrechtliche Bewilligung nur dann für erforderlich 
erachtet werde, wenn durch die Teichanlage ein nachteiliger Einfluß auf 
fremde Grundstücke ausgeübt werde bzw. wenn beabsichtigt sei, die Teich­
anlage entleerbar zu gestalten. Ein solcher Antrag auf wasserrechtliche Be­
willigung sei jedoc:h vom. Eigentümer der Teicha~lage nicht eingebracht 
worden, weshalb eme weitere Maßnahme durch die Wasserrechtsbehörde 
nicht möglich sei. 

Demgegenüber vertrete er die Auffassung, daß im Hinblick auf die bereits 
tatsächlich eingetretenen Vernässungserscheinungen auf seinen Grundstük­
ken der Eigentümer der Teichanlage zur Einholung einer nachträglichen 
wasserrechtlichen Bewilligung zu verhalten sei, damit in diesem Verfahren 
geeignete Vorkehrungen zur Hintanhaltung weiterer Schäden an seinem 
Grundbesitz getroffen werden könnten. In der Säumnis der Wasserrechts­
behörde liege daher ein Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Der im Prüfungsverfahren der VA um Stellungnahme ersuchte Bundesmi­
nister für Land- und I:~rstwirtschaft teilte der VA mit, daß aufgrund einer 
von ihm veranlaßten Uberprüfung festgestellt worden sei, daß im Zusam­
menhang mit dem beschwerdegegenständlichen Fischteich auch der soge­
t:J:annte Bernaicherbach aufgestaut werde und daß von der Teichanlage ein 
Uberlauf in den Bernaicherbac~ erfolg~, wobei dieser Bach nach einigen 
hundert Metern auf den landwirtschaftlichen Flächen des Beschwerdefüh­
rers versickere. Es sei daher für diese Maßnahme eine wasserrechtliche Be­
willigungspflicht gegeben und sei die zuständige Bezirkshauptmannschaft 
veranlaßt worden, den Teicheigentümer unter Vorlage entsprechender Pro­
jektsunterlagen zur Einholung einer nachträglichen wasserrechtlichen Be­
willigung zu veranlassen. 
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Der Beschwerde wurde daher Berechtigung zuerkannt. Eine weitere Ver­
anlassung war deshalb nicht erforderlich, weil der Beschwerdeführer durch 
die Einleitung des wasserrechtlichen Bewilligungsverfahrens in die Lage 
versetzt wurde, seine Rechtsposition in diesem Verfahren in geeigneter 
Weise wahrzunehmen. 

3.13 Konsenslose Molkeeinleitungen in einen Vorfluter - Säumnis der Wasser­
rechtsbehörde 

148 

VA 47 - LF/86 Zl. 498/86§ 

J. H. aus Wehr, Tirol, führte in seiner Beschwerde an die VA aus, daß er 
Anrainer des Stadlerbaches sei, der seit rund 10 Jahren durch betriebliche 
Maßnahmen der Sennerei H. so stark verschmutzt werde, daß die Wasser­
qualität erhebliehst beeinträchtigt sei und für die Anrainer unerträgliche 
Geruchsbelästigungen entstünden. Obwohl die gegenständlichen konsens­
losen Einleitungen mehrfach bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft 
Schwaz angezeigt worden seien, und es sich zweifelsfrei um eine wasser­
rechtlich bewilligungspflichtige Maßnahme handle, seien keine Maßnah­
men zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes getroffen worden. In 
dieser Säumnis der Wasserrechtsbehörde erblicke der Beschwerdeführer ei­
nen Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens mehrere Stellungnahmen 
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft ein und stellte fest, daß 
das Beschwerdevorbringen den Tatsachen entsprach. 

Wie aus den eingeholten Stellungnahmen hervorgeht, waren die konsenslo­
sen Einleitungen in das Schwannerbachl der Bezirkshauptmannschaft 
Schwaz schon im Jahre 1967 bekannt und wurde aus diesem Grund der 
Sennereibesitzer zur Einholung einer wasserrechtlichen Bewilligung für 
eine private Abwasserbeseitigungsanlage verhalten. Die schließlich mit Be­
scheid vom 11. September 1967 bewilligte Abwasserbeseitigungsanlage 
wurde in der Folge jedoch nie ausgeführt, sodaß die wasserrechtliche Be­
willigung erloschen ist. Die konsenslosen Einleitungen wurden aber in der 
Folge von der Bezirkshauptmannschaft Schwaz nicht unterbunden, sondern 
- wie die VA im Prüfungsverfahren feststellte - immer wieder versucht, 
den Molkereibesitzer zur Vorlage eines tauglichen Projektes zu veranlas­
sen, wobei dieser hiezu wenig Bereitschaft zeigte. Bei einer solchen Verhal­
tensweise wäre es Aufgabe der Wasserrechtsbehörde gewesen, mit allem 
Nachdruck das vom Wasserrechtsgesetz her zur Verfügung gestellte was­
serpolizeiliche Instrumentarium auszuschöpfen. Dies hat die Bezirkshaupt­
mannschaft Schwaz ebenso unterlassen wie die Prüfung, ob ihr im gegen­
ständlichen Fall überhaupt eine Bewilligungszuständigkeit zukommt, da die 
beschwerdegegenständlichen Einwirkungen jedenfalls nicht als geringfügig 
anzusehen sind. Auch ein Strafverfahren gegen den Molkereibesitzer 
wurde erst über Weisung des Landeshauptmannes von Tirol vom 11. Juni 
1985 eingeleitet. Erst anläßlich der Projektsvorlage am 17. Oktober 1984 
wurde von der Bezirkshauptmannschaft Schwaz erkannt, daß das vorge­
legte Projekt nicht in ihre Bewilligungszuständigkeit fällt, sondern in die 
Zuständigkeit des Landeshauptmannes von Tirol, weshalb sie dieses Pro­
jekt zuständigkeitshalber dem Amt der Tiroler Landesregierung weiterge­
leitet hat. Der gesamte Verfahrensverlauf läßt erkennen, daß die Bezirks-
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hauptmannschaft Schwaz nicht bemüht war, in einer den Intentionen des 
Wasserrechtsgesetzes entsprechenden Weise innerhalb einer zumutbaren 
Frist die Beseitigung festgestellter Mißstände zu veranlassen. Allein darin 
liegt ein Fehlverhalten, das die VA veranlaßte, der Beschwerde Berechti­
gung zuzuerkennen. 

Erst im Zuge des Prüfungsverfahrens konnte im Wege des Landeshaupt­
mannes von Tirol als zuständiger Wasserrechtsbehörde der Molkereibesit­
zer zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes verhalten werden, wobei 
noch vor Abschluß der Vollstreckungsverhandlungen der Molkereibesitzer 
die Ableitung der betrieblichen und häuslichen Abwässer in das Schwanner­
bachl endgültig einstellte und seinen Betrieb an die Gemeindekanalisation 
anschloß. Damit war der Beschwerdegrund behoben und eine weitere Ver­
anlassung der VA entbehrlich. 

3.14 Säumnis der Berufungsbehörde bei Entscheidung über einen wasserpolizeili­
chen Auftrag 
VA54-LF/86 Z1.615/86 

J. Sch. aus Hirschbach, Oberösterreich, brachte in seiner Beschwerde an die 
VA folgendes vor: 

Sein Anwesen sei dem des .A. c. benachbart, der ohne Bewilligung eine 
Senkgrube mit verbotenem Uberlauf errichtet habe, sodaß die ungeklärten 
Abwässer nicht auf Eigengrund des c., sondern auf den umliegenden 
Grundstücken versickern würden. Besonders betroffen sei das in seinem Ei­
gentum stehende Nachbargrundstück. 

Im Jänner des Jahres 1985 sei zwar ein Bescheid der Bezirkshauptmann­
schaft Freistadt mit der Auflage an C. ergangen, die Abwasserbeseitigung 
zu sanieren, doch C. sei dieser Forderung nicht nachgekommen und habe 
gegen den Bescheid berufen. Seither sei die Berufungsbehörde säumig. 
Darin erblicke er einen Mißstand im Bereich der Verwaltung, zumal wäh­
rend der Anhängigkeit des Berufungsverfahrens eine Behebung der Miß­
stände nicht veranlaßt werden könne. 

Im Prüfungsverfahren stellte die VA nach Einholung einer Stellungnahme 
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft fest, daß das Beschwer­
devorbringen den Tatsachen entsprach. 

Da auch der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft in seiner Stel­
lungnahme keine Rechtfertigung für die lange Verfahrensdauer vorbringen 
konnte, erkannte die VA der Beschwerde Berechtigung zu. 

Eine weitere Veranlassung der VA war jedoch deshalb entbehrtlich, weil 
noch im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA die ausstehende Berufungs­
entscheidung erlassen wurde, womit der Beschwerdegrund behoben war. 

3.15 Nichtauszahlung einer zuerkannten Belohnung 
VA 75 - LF/86 ZI. l04048/02-PrA2/86 
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W. St. aus Obsteig, Tirol, führte in seiner Beschwerde an die VA aus, daß 
er an der HBLA Kematen als Beamter beschäftigt gewes~p. sei. Ein im Jahre 
1968 von ihm gestellter Antrag auf Gewährung einer Uberstundenvergü­
tung sei zwar abgewiesen worden, in diesem Zusammenhang ihm aber ein 
Betrag von 10 000 S als Belohnung zugesprochen worden. Bis heute sei ihm 
aber dieser Betrag nicht zugegangen. Darin erblicke er einen Mißstand im 
Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens eine Stellungnahme des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft ein und stellte fest, daß das 
Beschwerdevorbringen den Tatsachen entsprach. 

Wie der Stellungnahme des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft 
zu entnehmen ist, war dem Beschwerdeführer tatsächlich die Anweisung ei­
ner Belohung in Höhe von 10000 S für besondere Mehrleistungen in Aus­
sicht gestellt worden, die nachfolgende Auszahlung dieses Betrages sei je­
doch aufgrund eines Versehens nicht erfolgt. 

Die VA erkannte daher der Beschwerde Berechtigung zu. Eine weitere 
Veranlassung war. deshalb entbehrlich, da noch im Zuge des Prüfungsver­
fahrens die Anweisung des aushaftenden Betrages an den Beschwerdefüh­
rer erfolgte und somit der Beschwerdegrund behoben war. 

3.16 Wasserpolizeiliche Anordnung - säumige Durchführung des Berufungsver­
fahrens 

150 

VA 91 - LF/86 ZI. 213/86 

J. und S. K. aus Timmersdorf, Steiermark, führten in ihrer Beschwerde an 
die VA aus, daß die Firma Z. als Betreiber einer Wasserkraftanlage durch 
einen wasserpolizeilichen Auftrag der Bezirkshauptmannschaft Leoben ver­
pflichtet worden sei, die nachteiligen Wirkungen der Wehranlage auf das 
Grundstück der Beschwerdeführer durch entsprechende Sanierungsmaß­
nahmen zu beheben. Gegen diesen wasserpolizeilichen Auftrag vom 
22. November 1982 habe die Firma Z. Berufung erhoben, über die bis zur 
Erhebung der Beschwerde am 25. Juni 1986 nicht entschieden worden sei. 

In der säumigen Durchführung des Berufungsverfahrens liege ein Mißstand 
im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte eine Stellungnahme des Bundesministers für Land- und Forst­
wirtschaft ein und stellte fest, daß das Beschwerdevorbringen den Tatsa­
chen entsprach. 

In seiner Stellungnahme an die VA führte der Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft aus, daß mit Bescheid des Landeshauptmannes von 
Steiermark vom 12. August 1986 die Berufungsentscheidung getroffen und 
der angefochtene Bescheid. wegen Unzuständigkeit der entscheidenden Be­
hörde behoben worden seI. Er habe veranlaßt, daß der Landeshauptmann 
von .Steie~mark als ~uständige Wasserrechtsbehörde nun seinerseits un~er­
zügltch eme mündltche Verhandlung anberaume und das gegenständltche 
Verfahren ehestmöglich zum Abschluß gebracht werde. 
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Durch die Erlassung des versäumten Bescheides war der Beschwerdegrund 
behoben und eine weitere Veranlassung durch die VA vorerst entbehrlich, 
zumal durch den aufhebenden Berufungsbescheid ein neuerliches wasser­
poli~eiliches Verfahren bei der zustän?igen B~hörd.e anhängig gewo~den 
Ist, In dem den Beschwerdeführern die Mögbchkelt zur Wahrung Ihrer 
Rechtsposition eingeräumt ist. 

Die VA erkannte allerdings der Beschwerde Berechtigung zu. Nach An­
sicht der VA ist es unzumutbar, ein Berufungsverfahren über einen wasser­
polizeilichen Auftrag nahezu 4 Jahre zu verschleppen und erst nach Ablauf 
dieser Zeitspanne die Unzuständigkeit der Erstbehörde festzustellen. Eine 
solche Vorgangsweise ist nicht nur dem Betroffenen nicht zumutbar, sie 
verletzt auch die im Wasserrechtsgesetz verankerte Verpflichtung der Was­
serrechtsbehörde zum Schutze der berührten öffentlichen Interessen. Abge­
sehen davon soll das wasserpolizei liehe Auftragsverfahren ja die möglichst 
rasche Behebung wasserwirtschaftlicher Mißstände ermöglichen. Auch auf 
diesen im Wasserrechtsgesetz innewohnenden Gedanken ist nach Ansicht 
der VA im wasserpolizeilichen Auftragsverfahren verstärkt Bedacht zu neh­
men. 

3.17 Nachteiliges Benützungsübereinkommen mit den Österreichischen Bundes­
forsten 
VA 115 - LF/86 Z1. 752/86 

F. J. aus Radstadt, Salzburg, brachte in seiner Beschwerde an die VA fol­
gendes vor: 

Er habe auf der Grundparzelle 405, KG. H., ein Wohnhaus errichtet, das 
- ebenso wie das landwirtschaftliche Anwesen seine!: Schwiegermutter -
nur über ein Wegteilstück, das sich im Eigentum der Osterreichischen Bun­
desforste befinde, erreichbar sei. 

Er erblicke darin einen Mißstand in der Verwaltung, daß von den Öster­
reichischen Bundesforsten ohne Rücksicht auf seine Zwangslage ein wert­
gesichertes Benützungsentgelt von jährlich 4 000 S sowie ein Verwaltungs­
aufwandspauschale von 500 S eingehoben werde, wobei die Berechtigung 
zur Einhebung des Verwaltungskostenpauschales zweifelhaft sei und die 
Höh~ des vorgesc~riebenen Ben~tzungsentgeltes unbillig .ersch.eine, w.enn 
man In Betracht ziehe, daß er keine andere Zufahrtsmöghchkett zu seiner 
Liegenschaft habe. P~zu komme noch, daß trotz der Bezahlung des Benüt­
zungsentgeltes die Osterreichischen Bundesforste ihrer Instandhaltungs­
pflicht an dem gegenständlichen Weg nicht nachkämen. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren eine Stellungnahme des Bundesmini­
sters für Land- und Forstwirtschaft ein, in der folgendes ausgeführt wurde: 

Der Beschwerdeführer habe auf einem, aus dem Besitz seiner Schwieger­
mutter stammenden Grundstück ein Haus errichtet, dessen Zufahrt über 
ein ca. 1 km langes Teilstück einer bundesforstlichen Privatstraße erfolge. 
Das Benützungsrecht, welches der Liegenschaft der Schwiegermutter zu­
stehe, erstrecke sich nicht auch auf das neugeschaffene Wohngrundstück 
des Beschwerdeführers, sodaß anläßlich der Bauverhandlung der Beschwer-
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deführer darüber aufgeklärt worden sei, daß die Straßenbenützung von 
ihm mit den Bundesforsten noch zu regeln sei. Die Bundesforste seien da­
bei nach den bestehenden Richtlinien für die Bemessung der vom Straßen­
benützer zu erbringenden Gegenleistung vorgegangen und habe sich bei 
den seinerzeitigen Gesprächen der Beschwerdeführer entschieden, lieber ei­
nen höheren laufenden Betrag zu zahlen als einen einmaligen nachträgli­
chen Beitrag zu den Straßenbaukosten und einen in der Folge dann niedri­
geren jährlichen Instandhaltungsbeitrag. Das Verwaltungsaufwandspau­
schale sei nur anläßlich des Vertragsabschlusses zu entrichten. Im übrigen 
seien die Bundesforste dem Beschwerdeführer dadurch entgegengekom­
men, daß sie für die gesamten Materialtransporte im Zusammenhang mit 
dem Hausbau, die gleichfalls über das bundesforstliche Straßenstück er­
folgt seien, keinerlei Entgelt verlangt hätten. Aufgrund der nunmehrigen 
Beschwerde sei mit dem Beschwerdeführer ein neuerliches Gespräch mit 
dem Ergebnis geführt worden, daß das jährliche Entgelt und das einmalige 
Verwaltungsaufwandspauschale auf die Hälfte der vorher verlangten Be­
träge, somit auf jährlich 2 000 S und einmal 250 S, herabgesetzt werden. 
Der weiteren Forderung des Beschwerdeführers, auf die Wertsicherung des 
jährlichen Entgeltes zu verzichten, habe jedoch nicht entsprochen werden 
können, da eine solche Wertsicherung nach dem Durchführungserlaß des 
Bundesministeriums für Finanzen zum jährlichen Bundesfinanzgesetz bei 
allen Verträgen über die Gestattung der Nutzung von Bundesvermögen 
von mehr als einjähriger Dauer zu erfolgen habe und auch vom Rech­
nungshof verlangt werde. Dies habe der Beschwerdeführer auch eingesehen 
und eine entsprechende neue Vereinbarung mit den Bundesforsten abge­
schlossen. 

Hinsichtlich des derzeitigen Zustandes der Forststraße werde den Ausfüh­
rungen des Beschwerdeführers beigepflichtet, daß derzeit die Straße nicht 
in bestem Zustand sei. Dies ergebe sich daraus, daß in diesem Gebiet im 
vergangenen August 3000 Festmeter Windwurfholz angefallen seien, die 
zur Zeit aufgearbeitet und abgefrachtet würden. Es sei aber das gegen­
ständliche Wegstück ohne weiteres benützbar. Nach erfolgter Abfuhr der 
S~hadholz~enge werde. das beschwerdegegenst~ndliche Wegstück dann sa­
mert, womit dem Anhegen des Beschwerdeführers Rechnung getragen 
werde. 

Im Hinblick auf die einvernehmliche Bereinigung der Beschwerdepunkte 
war somit eine weitere Veranlassung der VA nicht erforderlich. 

3.18 Enteignung eines Wasserrechtes - säumige Verfahrensdurchführung 

152 

VA 124 - LF/86 Zl. 1149/86 

J. K. aus Gallizien, Kärnten, führte in seiner Beschwerde an die VA folgen­
des aus: 

Mit den im Instanzenzug ergangenen Bescheid des Bundesministers für 
Land- und Forstwirtschaft vom 23. September 1982 sei seine Wasserkraft­
anlage zugunsten der Kärntner Elektrizitäts-AG enteignet worden. Gegen 
diesen Be.scheid ~abe er Beschwerde an den Verwaltungs gerichtshof erho­
ben, der im Frühjahr 1983 der Beschwerde Folge gegeben und den Beru­
fungsbescheid behoben habe. Seither sei der Bundesminister für Land- und 
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Forstwirtschaft mit der Erlassung des Ersatzbescheides säumig. Darin liege 
ein Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte eine Stellungnahme des Bundesministers für Land- und Forst­
wirtschaft ein, aus der hervorging, daß zunächst noch im September 1983 
im Rahmen einer Bürobesprechung im Ministerium versucht worden sei, 
eine einvernehmliche Lösung zu finden, doch sei in der Folge eine solche 
Lösung nicht zustande gekommen. Es sei daher im November 1986 ein 
Sachverständiger zur Beurteilung der noch offenen Entschädigungsfragen 
bestellt worden, dessen Gutachten dem Ministerium in Kürze vorliegen 
werde, worauf sodann der ausstehende Ersatzbescheid erlassen werden 
könne. 

Wie der Verfahrensverlauf erkennen läßt, war die Wasserrechtsbehörde zu­
nächst bemüht, im Sinne des Gesetzesauftrages im § 60 Wasserrechtsgesetz 
1959 eine einvernehmliche Regelung im Zusammenhang mit der Enteig­
nung des gegenständlichen Wasserrechtes zu finden. Nach Ansicht der VA 
kann allerdings diese wasserrechtliche Verpflichtung zum Versuch der 
Herstellung eines Einvernehmens nicht dazu dienen, das wasserrechtliche 
Verfahren selbst über mehrere Jahre hin faktisch auszusetzen. Eine solche 
Vorgangsweise wäre nur dann geboten, wenn darüber eine Einigung aller 
Parteien bestünde, um etwa länger dauernde Ablöseverhandlungen nicht zu 
behindern. Im vorliegenden Fall konnte in der Bürobesprechung am 
29. September 1983 kein Einvernehmen erzielt werden, worauf der Be­
schwerdeführer die Erlassung eines Be~cheides begehrte. Aufgrund dieses 
Verhandlungsverlaufes hätte daher die Wasserrechtsbehörde erkennen 
müssen, daß es zu einer einvernehmlichen Lösung hinsichtlich der für das 
enteignete Wasserrecht zu leistenden Entschädigung nicht kommen werde. 
Dennoch hat die Behörde bis November 1986 mit der Bestellung eines 
Sachverständigen im Zusammenhang mit den zur Entscheidung stehenden 
Entschädigungsfragen zugewartet. Insoweit kam daher dem Vorwurf der 
Säumnis Berechtigung zu, wobei im Hinblick auf den bevorstehenden Ver­
fahrensabschluß zum Zeitpunkt der Durchführung des Prüfungsverfahrens 
der VA eine weitere Maßnahme vorerst entbehrlich erschien. 

3.19 Rechtswidrige Bewilligung einer Kläranlage - Säumnis der Wasserrechts­
behörde bei Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes 
VA 140 - LF/86 Z1. 1216/86 u. 953/87 

J. H. aus Esternberg, Oberösterreich, brachte in seiner Beschwerde an die 
VA folgendes vor: 

Er sei Nachbar der Ehegatten K., denen mit Bescheid vom 18. April 1983 
von der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Schärding die wasserrechtli­
che Bewilligung zur Errichtung einer Abwasserbeseitigungsanlage auf ih­
rem Grund und zur Ableitung der vorgereinigten Abwässer in ein unbe­
nanntes Gerinne erteilt worden sei. 

Im Zuge dieses wasserrechtlichen Verfahrens sei es unterlassen worden, ihn 
als Partei beizuziehen, obwohl das Projekt eine Inanspruchnahme von 
Grundstücken aus seinem Gutsbestand vorgesehen habe. Er habe daher we­
der in der wasserrechtlichen Verhandlung Einwendungen vorbringen noch 
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zu seinen Gunsten im Rahmen seiner wasserrechtlich geschützten Rechte 
Auflagen begehren können. Die Folge davon sei, daß ein Projekt bewilligt 
worden sei, das nicht nur gesetzwidrigerweise in fremde Rechte eingreife, 
sondern das sich auch aus wasserwirtschaftlicher Sicht als völlig unhaltbar 
herausgestellt habe, da durch das Trockenfallen des Vorfluters eine geeig­
nete Vorflut für die Abwasserbeseitigung weithin nicht bestehe. Obwohl er 
mehrmals an die Bezirkshauptmannschaft Schärding herangetreten sei und 
die daraufhin durchgeführten Erhebungen ergeben hätten, daß aufgrund 
der wasserwirtschaftlichen Gegebenheiten eine Kläranlage nicht bewilligt 
hätte werden dürfen, sondern lediglich eine dichte Senkgrube zulässig sei, 
würden keine Abhilfemaßnahmen getroffen. In der seinerzeit rechtswidri­
gen Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung, in seiner Nichtbeiziehung 
zum wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren sowie in der Verzögerung 
von Abhilfemaßnahmen liege ein Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren eine Stellungnahme des Bundesmini­
sters für Land- und Forstwirtschaft ein und stellte fest, daß das Beschwer­
devorbringen im wesentlichen den Tatsachen entsprach. Die VA erkannte 
daher der Beschwerde Berechtigung zu. 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA wurde von der Bezirks­
hauptmannschaft Schärding die von ihr erteilte wasserrechtliche Bewilli­
gung zur Abwasserbeseitigung auf dem Anwesen K. nach § 68 Abs. 3 AVG 
1950 aufgehoben und dieser Bescheid im Berufungswege vom Landes­
hauptmann von Oberösterreich bestätigt, womit der Beschwerdegrund be­
hoben war. 

4 Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport 

154 

Allgemeines 

Den Ressortbereich des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und 
Sport betreffend wurden im Berichtszeitraum 32 Beschwerden an die VA 
herangetragen. Der überwiegende Teil dieser Beschwerden betraf im Be­
richtszeitraum wieder Angelegenheiten des Dienst- und Besoldungsrechtes 
von Bundeslehrern sowie von Bediensteten des Ressorts und seinen nachge­
ordneten Dienststellen, aber auch Angelegenheiten der Schul- und Heim­
beihilfen. 

Bei der Zuerkennung dieser Beihilfen wird beim anrechenbaren Einkom­
men grundsät~lich von den dem Einkommensteuergesetz u~terliegenden 
steuerbaren Emkünften ausgegangen. Es haben daher von emer anderen 
amtlichen Stelle bestätigte steuerfreie Bezüge grundsätzlich bei der Feststel­
lung des für einen Beihilfenanspruch maßgebenden Jahreseinkommens au­
ßer Betracht zu bleiben. Der VA erscheint es daher nicht verständlich, wie 
es in dem unter 4.2 dargestellten Einzelfall zur Nichtberücksichtigung des 
Hilflosenzuschusses bei der Feststellung des maßgeblichen Einkommens für 
die Gewährung einer Heimbeihilfe kommen konnte, wenn der entspre­
chende Betrag in de~ Amtsbestätigu~g d~r zuständigen Sozialversi~he­
rungsanstalt ausdrücklich als steuerfreies Emkommen - wenn auch nicht 
als Hilflosenzuschuß bezeichnet - ausgewiesen war. 
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Eine bisher bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Gewäh­
rung von Schul- und Heimbeihilfen immer wieder aufgetretene Härte, 
nämlich die Zugrundelegung des letzten rechtskräftigen Einkommensteuer­
bescheides für das vorangegangene Veranlagungsjahr wurde in der Zwi­
schenzeit durch eine entsprechende Gesetzesänderung behoben, um auch 
jenen Fällen Rechnung tragen zu können, in denen sich die Einkommens­
verhältnisse im Jahr des Antrages auf Schul- oder Heimbeihilfe wesentlich 
verändert haben. Diese nunmehr bestehende Regelung knüpft am tatsächli­
chen Einkommenszufluß an, berücksichtigt jedoch nicht die Differenzie­
rung in der Versteuerung unterliegende und steuerfreie Einkünfte, die bei 
der Ermittlung de.r Bem~ssungsgrundla.ge in Abzug zu bringen sind. Es tre­
ten daher nach wie vor Jene Fälle auf, 10 denen aufgrund der zunächst von 
der zuständigen Finanzbehörde vorgenommenen Wertung der steuerpflich­
tigen und steuerfreien Einkünfte ein Beihilfenanspruch abgelehnt werden 
muß, nach Abschluß des finanzbehördlichen Rechtsmittelverfahrens jedoch 
eine für die Beurteilung des Beihilfenanspruches wesentliche Änderung hin­
sichtlich der Zuordnung der steuerfreien und steuerpflichtigen Einkünfte 
eingetreten ist. Diese finanzbehördliche Rechtsmittelentscheidung wirkt 
sich im Beihilfenverfahren deshalb nicht aus, weil in diesem Verfahren 
maßgeblich die festgestellten Einkommensverhältnisse zum Zeitpunkt der 
Antragstellung sind, sieht man von dem eingangs durch eine Gesetzesnovel­
lierung geschaffenen Ausnahmefall ab. Die VA regt daher an, auch für 
diese Fälle eine entsprechende Regelung auf gesetzlicher Ebene zu treffen, 
da im Hinblick auf die Konstruktion der förderungsrechtlichen Regelun­
gen auch der Wiederaufnahmegrund des Vorfragentatbestandes nicht in 
Betracht zu kommen scheint. 

Wesentlich erscheint es der VA auch, aufzuzeigen, daß der im Beihilfen­
recht verankerte Grundsatz der Beihilfengewährung ausschließlich im In­
land dann zu Härtefällen führen kann, wenn eine bestimmte Ausbildung im 
Inland nicht angeboten wird und daher zwangsläufig der Ausbildungsweg 
im Ausland mit den damit verbundenen höheren Kosten in Anspruch ge­
nommen werden muß (vergleiche Fall 4.5). Die VA ist sich dessen bewußt, 
daß es eine Wertungsentscheidung des Gesetzgebers darstellt, für welche 
Ausbildungszwecke er Förderungsmittel zur Verfügung stellt. Dies wäre 
nach Ansicht der VA zu überdenken, auch wenn dabei der Grundsatz der 
bloß innerstaatlichen Förderung bestimmter Ausbildungstypen verlassen 
werden müßte. 

In ihrem Achten und Neunten Bericht an den Nationalrat hat sich die VA 
mit der Benachteiligung von Behinderten bei der Ausgabe von Opernkarten 
befaßt. Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport verfügte im 
Jahre 1986 zunächst eine provisorische Regelung mit einem Kartenkontin­
gent für Behinderte, das auch an Zivilbehinderte mit Ausweis ausgegeben 
werden konnte. In der Zwischenzeit wurde diese Regelung nach Sicherstel­
lung der Verhinderung von Mißbrauchsmöglichkeiten auf Dauer eingerich­
tet; ein Mißbrauch durch Kartenverkauf wird dadurch verhindert, daß die 
aus dem Behindertenkontingent verkauften Karten gesondert gekennzeich­
net sind und die Berechtigung zu ihrer Benützung auch bei Besuch der 
Vorstellung überprüft wird. 

Auch hinsichtlich der behindertengerechten Ausstattung der Wiener Staats­
oper wurden in der Zwischenzeit nach Durchführung eines Prüfungsver­
fahrens der VA Verbesserungen vorgenommen (vergleiche Fall 4.6). 
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Nach wie vor Anlaß zur Kritik und Beschwerde bei der VA bietet generell 
das Vergabesystem für Karten im Bereich der Bundestheaterverwaltung, 
insbesondere die Vergabe von Premierenkarten. Die diesbezüglichen Prü­
fungsverfahren sind derzeit noch anhängig, und wird die VA zum gegebe­
nen Zeitpunkt hierüber neuerlich dem Nationalrat berichten. 

Einzelfälle 

4.1 Abweisung eines Antrages auf Heimbeihilfe 
VA K 3 - UK/83 

156 

G. 1. aus Reisach, Kärnten, brachte in seiner Beschwerde an die VA folgen­
des vor: 

Er habe am 2. November 1982 um eine Heimbeihilfe für seine Tochter Sa­
bine beim Landesschulrat für Kärnten angesucht. Diesem Ansuchen habe er 
den letzten gültigen Vermögens bescheid beigelegt, der allerdings zu diesem 
Zeitpunkt ~och nicht re.chtskräftig gewesen sei, da diesbezügli~h beim Fi­
nanzamt Vtllach noch elO Verfahren zur Korrektur des Bescheldes anhän­
gig gewesen sei. Mit Bescheid des La~ndesschulrates für Kärnten vom 
11. März 1983 sei der Antrag auf Heimbeihilfe für seine Tochter abgelehnt 
w?rden, wob~i in der Begründung auf den Steuerbescheid des Finanzamtes 
Vlllach verwlesen wurde, wonach das Vermögen des Beschwerdeführers 
zum 1. Jänner 1981 mit 817 000 S zu beziffern sei, und es daher am Krite­
rium der Bedürftigkeit mangle. 

Gegen diesen Bescheid habe er fristgerecht Vorstellung erhoben und auf 
die Fehlerhaftigkeit des Vermögenssteuerbescheides hingewiesen, welche 
mit Bescheid des Finanzamtes Villach vom 20. November 1982 korrigiert 
worden war, wobei sein Vermögen nunmehr mit 233 000 S bewertet wor­
den sei. 

In seinem Bescheid vom 26. Mai 1983 habe der Landesschulrat für Kärnten 
auf diesen Umstand keine Rücksicht genommen, sondern abermals festge­
stellt, daß die Anspruchsvoraussetzungen im Sinne des § 2 Abs. 1 Schüler­
beihilfengesetz nicht gegeben seien, da das steuerpflichtige Vermögen der 
Eltern zum Zeitpunkt der AntragsteIlung 500 000 S überstiegen habe. 

Auch seiner dagegen erhobenen Berufung an das Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst sei keine Folge gegeben worden, da für die Nach­
weise des Einkommens und des Vermögens der Zeitpunkt der AntragsteI­
lung maßgebend sei und der dem Ansuchen vom 2. November 1982 beige­
legte Steuerbescheid ein 500 000 S übersteigendes Vermögen ausgewiesen 
habe. 

Der Beschwerdeführer erblicke einen Mißstand im Bereich der Verwaltung 
darin, .daß der berichtigte Steu.erbes.cheid auf den ~eitpunkt 1. Jänner 1981 
rückwlrkend gelte, während slch dleser Umstand lm Verfahren nach dem 
Schülerbeihilfengesetz nicht auswirke. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren eine Stellungnahme der Kärntner Lan­
desregierung ein, in der die Entscheidung im wesentlichen damit begründet 
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wurde, daß nach dem dem Ansuchen vom 2. November 1982 beigelegten 
Steue~bescheid ein 500 000 S übersteigendes yermögen anzunehm.eI?- gewe­
sen sei, sodaß der Antrag gemäß § 8 Abs. 5 Ziffer 1 des SchülerbeIhilfenge­
setzes habe abgewiesen werden müssen. Es sei zwar zutreffend, daß der 
vom Beschwerdeführer angeführte korrigierte Vermögenssteuerbescheid 
rückwirkend ab 1. Jänner 1981 Gültigkeit habe, das Schülerbeihilfengesetz 
stellte aber ausdrücklich auf den zum Zeitpunkt der AntragsteIlung zuletzt 
zugestellten Bescheid ab, auch wenn dieser zu einem späteren Zeitpunkt 
aufgehoben oder abgeändert werde. 

Im Hinblick auf die gesetzeskonforme Entscheidung der Studienbeihilfen­
behörde konnte die VA einen Mißstand im Bereich der Verwaltung nicht 
feststellen. 

Allerdings stellt die Entscheidung im gegebenen Fall eine unbillige Härte 
dar, die in der Bestimmung des § 3 Abs. 1 Zweiter Satz des Schülerbeihil­
fengesetzes ihre Grundlage hat. Während es durch legislative Maßnahmen 
bereits gelungen ist, die ähnlich gelagerte Problematik hinsichtlich des 
Nachweises des Einkommens durch die Novelle BGBI.Nr. 293/1985 zu be­
seitigen, besteht eine durch die Gesetzeslage bedingte Härte nach wie vor 
beim Nachweis des Vermögens von zur Vermögenssteuer veranlagten Per­
sonen, wie dies der vorliegende Fall zeigt. Während es daher beim Nach­
weis des zugrundeliegenden Einkommens möglich ist, anstelle des für das 
zuletzt veranlagte Kalenderjahr ergangenen Bescheides bzw. der darauf be­
züglichen Lohnbestätigung unter bestimmten Voraussetzungen das zu er­
wartende Jahreseinkommen heranzuziehen, stellt der Nachweis des Ver­
mögens nach wie vor auf den zuletzt zugestellten diesbezüglichen Steuer­
bescheid ab, wodurch es letztlich zu einer Ungleichbehandlung jener Perso­
nenkreise kommt, die vermögenssteuerpflichtig sind und jener, die nicht 
der Vermögenssteuerpflicht unterliegen. 

Die VA regt daher an, durch entsprechende legislative Maßnahmen Abhilfe 
zu schaffen, um derartige Härtefälle in Zukunft zu vermeiden. 

4.2 Nichtberucksichtigung des Hilflosenzuschusses bei Erledigung eines Antra­
ges auf Heimbeihilfe 
VA 3 - UK/85 Zl. 27.62812-III/9/86 

E. L. aus St. Stefan, Steiermark, führte in ihrer Beschwerde an die VA unter 
anderem aus, daß der Antrag auf Heimbeihilfe für ihre Tochter Christa im 
Hinblick auf die Einkommenssituation der Familie abgewiesen worden sei. 
Diese Abweisung sei erfolgt, obwohl ihr Gatte schwer krank und in Früh­
pension sei, während ihr Fälle bekannt seien, in denen bei gleicher Einkom­
menslage und einem gesunden berufstätigen Familienerhalter die Beihilfe 
bewilligt worden sei. 

Im übrigen habe sie anläßlich des Studiums des ablehnenden Bescheides 
festgestellt, daß der Hilflosenzuschuß zur Pension als Verdienst dazuge­
rechnet werde; wäre dies nicht der Fall, so wäre der Anspruch auf Heimbei­
hilfe für ihre Tochter Christa ohne Zweifel gegeben. 
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Die VA holte im Prüfungsverfahren eine Stellungnahme des Bundesmini­
sters für Unterricht, Kunst und Sport ein, nahm Einsicht in die bezugha­
benden Aktenteile und stellte fest, daß das Beschwerdevorbringen hinsicht­
lich der Ablehnung der Heimbeihilfe den Tatsachen entsprach. 

Es trifft zwar zu - worauf sich der Bundesminister für Unterricht, Kunst 
und Sport zunächst berief -, daß in der Lohnsteuerbescheinigung des Ehe­
gatten der Beschwerdeführerin von der Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten im Jahre 1984 der Hilflosenzuschuß nicht expressis verbis als 
solcher ausgewiesen worden war. Allerdings enthält, wie die VA durch Ein­
sichtnahme in den Beleg feststellte, die Aufzählung der steuerfreien Bezüge 
in einer eigenen Post jenen Betrag, der als Hilfiosenzuschuß an den Gatten 
der Beschwerdeführerin ausbezahlt worden war. Es erscheint daher der 
Vorwurf verfehlt, daß die Beschwerdeführerin oder ihr Ehegatte auf den 
Umstand des Bezuges des Hilflosenzuschusses hätten hinweisen müssen. 
Nach Ansicht der VA wäre es Aufgabe der Beihilfenbehörde gewesen, bei 
der Prüfung der Frage, was als zugrunde zu legendes Einkommen anzuse­
hen ist, auch dem ohne weitere Bezeichnung ausgewiesenen steuerfreien 
Bezug nachzugehen und zu klären, ob dieser eine Auswirkung auf die Be­
messung der angesprochenen Heimbeihilfe zur Folge hätte haben können. 
Eine solche Vorgangsweise war schon deshalb angezeigt, weil der den Hilf­
losenzuschuß darstellende Betrag unter den steuerfreien Bezügen angeführt 
war und nach dem Schülerbeihilfengesetz grundsätzlich nur das steuer­
pflichtige Einkommen zur Ermittlung der Bedürftigkeit heranzuziehen ist. 

Die VA erkannte daher der Beschwerde Berechtigung zu. 

Eine weitere Veranlassung durch die VA erwies sich deshalb als entbehr­
lich, weil noch im Zuge des Prüfungsverfahrens aufgrund eines vom Bun­
desministeriums für Unterricht, Kunst und Sport veranlaßten Antrages der 
Beschwerdeführerin der in Beschwerde gezogene Bescheid des Landes­
schulrates für Steiermark vom 18. Dezember 1985 von Amts wegen mit Be­
scheid des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Sport vom 
29. Oktober 1986 aufgehobeI! un9 .festgestellt. wurd~, daß im Schuljahr 
1985/86 der Anspruch auf HelmbeIhIlfe für Chnsta L. In Höhe von 5 700 S 
bestand. Der errechnete Betrag wurde in weiterer Folge angewiesen, sodaß 
der Grund für die berechtigte Beschwerde behoben war. 

Nach Ansicht der VA hätte im gegenständlichen Fall die rechtswidrige Ent­
scheidung der Schülerbeihilfenbehörde nicht nur durch erhöhte Sorgfalt bei 
Prüfung des vorgelegten Einkommensnachweises vermieden werden kön­
nen, sondern auch dadurch, daß auf der Lohnsteuerbescheinigung der Pen­
sionsversicherungsanstalt der Angestellten der Hilfiosenzuschuß als solcher 
bezeichnet, oder zumindest die gesetzliche Bestimmung, auf die sich die 
Steuerfreiheit dieses Bezugsteiles stützt, angeführt worden wäre. 

4.3 Anrechnung von Vordienstzeiten; gesetzliche Härte 
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VA 30 - UK/85 Zl. 27.61612-III/1/85 

Ing. H. 1. aus Wien erhob bei der VA dagegen Beschwerde, daß ihm durch 
die rechtzeitige Ableistung des Präsenzdienstes dienstrechtliche Nachteile 
dadurch erwachsen seien, daß ihm die Zeit seines Schulbesuches an der 
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Höheren Technischen Bundeslehranstalt Wien 1 für Berufstätige bei Fest­
st~llung des Vorrückungsstichtages nicht zur Gänze angerechnet worden 
seI. 

Im Prüfungsverfahren stellte die VA nach Einholung von Stellungnahmen 
des Bundesministers für Unterricht, Kunst und Sport folgendes fest: 

Mit Bescheid des Stadtschulrates für Wien vom 30. März 1976 wurde für 
den Beschwerdeführer mit Wirksamkeit vom 1. Oktober 1975 der 16. De­
zember 1966 als V orrückungsstichtag für die Verwendungs gruppe L 2a 2 
festgesetzt und festgestellt, daß gemäß § 8 Abs. 1 und 2 und § 55 Abs. 1 des 
Gehaltsgesetzes 1956 ab 1. Oktober 1975 der Gehalt der Gehaltsstufe 5 der 
Verwendungsgruppe L 2a 2 mit nächster Vorrückung am 1. Jänner 1977 
gebühre. 

Dieser Bescheid wurde nicht beeinsprucht und erwuchs in Rechtskraft. 

In ihm wurde die Zeit des Studiums an der Höheren Technischen Bundes­
Lehr- und Versuchsanstalt Wien I für Berufstätige vom September 1964 bis 
Juni 1969 jedoch nur mit dem Zeitraum von September 1964 bis Juni 1968 
zur Gänze gemäß § 12 Abs. 2 Z. 6 des Gehaltsgesetzes 1956 berücksichtigt. 

Die übrige Zeit des Schulbesuches wurde nur zur Hälfte angerechnet. 

Die VA hat hierüber erwogen: 

Nach § 12 Abs. 2 Z. 6 des Gehaltsgesetzes 1956 ist bei der Ermittlung des 
V orrückungsstichtages bei Beamten der Verwendungsgruppe L 2a 2 dem 
Tag der Anstellung die Zeit des erfolgreichen Studiums an einer höheren 
Schule bis zu dem Zeitpunkt zur Gänze voranzusetzen, an dem der Beamte 
den Abschluß dieser Ausbildung aufgrund der schulrechtlichen Vorschrif­
ten frühestens hätte erreichen können, wobei schulrechtliche Ausnahmege­
nehmigungen nicht zu berücksichtigen sind und als Zeitpunkt des mögli­
chen Studienabschlusses bei Studien, die mit dem Schuljahr enden, der 
30. Juni und bei Studien, die mit dem Kalenderjahr enden, der 31. Dezem­
ber anzunehmen ist. 

Das Studium, dessen Anrechnung nach der zitierten Bestimmung in Be­
tracht kam, war jenes an der Höheren Technischen Bundes-Lehr- und Ver­
suchsanstalt für Berufstätige in Wien I (Fachrichtung Maschinenbau). 

Voraussetzung für die Aufnahme war unter anderem ein Mindestalter von 
20 Jahren im Jahr der Aufnahme. 

Der Beschwerdeführer vollendete im Kalenderjahr 1964 sein 20. Lebens­
jahr, hätte also nach den schulrechtlichen Vorschriften im Schuljahr 
1964/65 begin~en und den Abschluß. dieser Aus.bildung frühestens mit 
Ende des Schuljahres 1967/68 (30. JUni 1968) erreichen können. 

Wie sich anhand der der VA übermittelten Unterlagen jedoch erwies, be­
stand diese Möglichkeit nicht, weil der Beschwerdeführer zum ordentlichen 
Präsenzdienst einberufen worden war und dieser Einberufung ohne Auf­
schub Folge geleistet hatte. 
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Aus diesem Grund konnte er den für die Aufnahme in die Höhere Techni­
sche Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt für Berufstätige erforderlichen ein­
jährigen Vorbereitungslehrgang nicht besuchen und sein Studium erst ein 
Jahr später (Herbst 1965) beginnen. 

Wie sich durch die Prüfung eines Parallelfalles herausstellte, wäre dem Be­
schwerdeführer die volle Studienzeit angerechnet worden, wenn er um 
Aufschub vom Präsenzdienst angesucht hätte. 

Da jedoch die dienstrechtlichen Bestimmungen keine Berücksichtigung ei­
ner präsenzdienstbedingten Verzögerung des Studienbeginnes vorsahen 
und die zuständige Behörde diese gesetzliche Regelung beachtet hatte, lag 
in diesem Fall zwar eine gesetzliche Härte, nicht jedoch ein Mißstand in 
der Verwaltung vor. 

Die VA regt aus Anlaß des gegenständlichen Beschwerdefalles an, zur 
künftigen Vermeidung derartiger Härtefälle entsprechende legislative 
Maßnahmen zu erwägen. 

4.4 Neubemessung der Vergütung für eine Dienstwohnung 

160 

VA 48 - UK/85 ZL 27.68512-III/1/85 

J. V. aus Baden, Niederösterreich, brachte in seiner Beschwerde an die VA 
folgendes vor: 

Er sei seit dem Jahre 1969 als Schulwart am Bundesgymnasium Baden be­
schäftigt. Im Gebäude des Bundesgymnasiums befinde sich eine Wohnung, 
die er aufgrund einer Dienstanweisung habe beziehen müssen und die ihm 
mit Bescheid des Landesschulrates für Niederösterreich vom 29. September 
1972 als Dienstwohnung zugewiesen worden sei. Gleichzeitig sei bescheid­
mäßig ein Benützungspauschale von monatlich 66 S rückwirkend ab 1. Jän­
ner 1969 vorgeschrieben worden. 

Im Mai 1976 sei er pragmatisiert worden, am 1. Juni 1982 habe er eine Mit­
teilung des Landesschulrates für Niederösterreich erhalten, in der ihm eine 
Wohnung zugewiesen worden sei, für die das monatliche Benützungspau­
schale 2 019 S betrage. Er habe die Neuzuweisung als gegenstandslos be­
trachtet, da er schon eine Dienstwohnung innehatte und habe dies dem 
Landesschulrat für Niederösterreich mitgeteilt. Als er in weiterer Folge auf 
dieses Schreiben keine Antwort erhalten habe, habe er die Sache als Irrläu­
fer und als gegenstandslos angesehen. 

Am 22. Februar 1984 habe er jedoch neuerlich eine Wohnungszuweisung 
zugestellt erhal~en, .wobei nun das.Benützungspauschale mit 1 369 S fes~ge­
legt worden sei, dies aber rückwirkend auf 3 Jahre. Als Grund für diese 
Mietforderung sei der Umstand seiner Pragmatisierung angeführt worden. 
Da er die aushaftenden Beträge nicht in einem habe bezahlen können, habe 
er im November 1984 um Ratenzahlung angesucht, die ihm mit monatlich 
1 000 S bewilligt worden sei. Gleichzeitig habe ihm der Landesschulrat für 
Niederösterreich eine Erklärung zur Unterschrift übermittelt, wonach er 
einverstanden sei, die Raten von seinem Gehalt abgezogen zu erhalten. 
Diese Erklärung habe er nie unterfertigt. In der Folge habe er die Raten 

10' 

III-40 der Beilagen XVII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 159 von 268

www.parlament.gv.at



11 

zwar überwiesen, doch sei im Zusammenhang mit einem Eigenhausbau die 
finanzielle Belastung so hoch geworden, daß er um Herabsetzung der 
Rückzahlungsrate von monatlich 1 000 Sauf 500 S angesucht habe. Hier­
über habe er zwar keine Verständigung erhalten, jedoch feststellen müssen, 
daß ab Oktober 1985 ein Sonderabzug von 771 S monatlich von seinem 
Gehalt vorgenommen worden sei. Auf seine Anfrage beim Landesschulrat 
für Niederösterreich habe man ihm erklärt, daß es sich um die Rückzah­
lungsrate handle. 

Da einerseits die Erhöhung des Benützungskostenpauschales seiner Mei­
nung nach nicht gerechtfertigt sei und auch die Einbehaltung der angeblich 
ausstehenden Forderungen im Wege des Einbehaltes von Gehaltsbestand­
teilen ohne seine Zustimmung nicht der Rechtslage entspreche, erblicke er 
in der Vorgangsweise des Landesschulrates für Niederösterreich einen 
Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens mehrere Stellungnahmen 
des Bundesministers für Unterricht, Kunst und Sport ein und stellte fest, 
daß das Beschwerdevorbringen im wesentlichen den Tatsachen entsprach. 

Aus rechtlicher Sicht ging die VA von folgenden Überlegungen aus: 

Mit Wirkung vom 1. Jänner 1969 wurde dem Beschwerdeführer am 
29. September 1972 im Rahmen seines privatrechtlichen Dienstverhältnisses 
zum Bund vom Landesschulrat für Niederösterreich eine Dienstwohnung 
im Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Baden zugewiesen und 
die Vergütung hiefür mit 66 S monatlich festgesetzt. Fälschlicherweise er­
folgte diese Wohnungszuweisung mit Bescheid, obwohl zwischen dem Be­
schwerdeführer und dem Bund zu diesem Zeitpunkt ein privatrechtliches 
Dienstverhältnis bestand. 

Am 1. Jänner 1976 wurde der Beschwerdeführer in das öffentlich-rechtli­
che Dienstverhältnis übernommen. 

Damit endeten aber auch alle nach diesem vertraglichen Dienstverhältnis 
bestehenden Rechte und Pflichten des Bediensteten, sofern für das öffent­
lich-rechtliche Dienstverhältnis nicht anderes bestimmt ist. Es zählten daher 
zu den Rechten und Pflichten, die durch das Erlöschen des vertraglichen 
Dienstverhältnisses aufgehoben worden waren, auch das Recht auf Benüt­
zung einer Dienstwohnung und die Pflicht zur Leistung einer Wohnungs­
vergütung. Dies bedeutet, daß in einem Falle wie dem des Beschwerdefüh­
rers, der die Dienstwohnung weiterbenützen sollte, diese ihm neuerlich mit 
Bescheid zugewiesen und die dafür zu leistende Vergütung festgesetzt wer­
den muß. 

Es hätte daher nach erfolgter Pragmatisierung dem Beschwerdeführer diese 
Dienstwohnung vom Landesschulrat für Niederösterreich bereits Zum da­
maligen Zeitpunkt mit Bescheid als Dienstwohnung zugewiesen werden 
und das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport zwecks Fest­
setzung der hiefür zu leistenden Vergütung befaßt werden müssen, was je­
doch nicht erfolgt ist. 
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Wie einer Mitteilung des zuständigen Ressortsministers entnommen wer­
den konnte, wurden im Rundsch~~iben des Ressorts Nr. 6981 aus gegebe­
nem Anlaß alle Dienststellen um Uberprüfung ersucht, ob alle Dienst- und 
Naturalwohnungen ihres Amtsbereiches ordnungsgemäß zugewiesen wur­
den und für diese durch das Ministerium eine entsprechende Vergütung 
festgesetzt wurde .. Weiters e.rging an die Dienstste!len .die A~fforderung, 
überall dort, wo dies noch mcht erfolgt war bzw. die semerzelt festgesetz­
ten Kostenkomponenten der Vergütung nicht mehr den tatsächlichen Ko­
sten entsprachen, umgehend die erforderlichen Maßnahmen zur Zuwei­
sung dieser Wohnungen bzw. Festsetzung bzw. Neufestsetzung der Vergü­
tung entsprechend dem einschlägigen Rundschreiben zu ergreifen. 

Mit dem Rundschreiben des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und 
Sport Nr. 87/81 wurden aus gegebenem Anlaß wieder alle Dienststellen an­
gewiesen, Bedienstete erst dann Dienst- und Naturalwohnungen beziehen 
zu lassen, wenn diese die Mitteilung über die vO~:lUssichtliche Höhe der zu 
leistenden Vergütung erhalten und sich mit der Uberlassung der Wohnung 
als Dienst- oder Naturalwohnung sowie mit der Höhe der Vergütung ein­
verstanden erklärt haben. 

Dem Beschwerdeführer wurde vom Landesschulrat für Niederösterreich 
am 1. Juni 1982 eine Mitteilung übermittelt, daß beabsichtigt sei, ihm mit 
Wirkung vom 1. Mai 1982 die gegenständliche Wohnung als Dienstwoh­
nung zuzuweisen und daß die ab diesem Zeitpunkt zu leistende Vergütung 
v?rbe~altlich de~ Zustimm~.lng des Bundeskanzleramtes und des Bundesmi­
mstenums für Fmanzen wie folgt festgesetzt werde: 

Grundvergütung ................................... . 
öffentliche Abgaben und Betriebskosten, pauschaliert ..... . 
Heizungskosten, pauschaliert ........................ . 

somit insgesamt 1 913 S monatlich 

785 S 
293 S 
835 S 

Die dieser Mitteilung angeschlossene Einverständniserklärung wurde vom 
Beschwerdeführer dem Landesschulrat für Niederösterreich nicht zurück­
gesendet, sondern von diesem mitgeteilt, daß ihm seine Dienstwohnung be­
reits mit Bescheid vom 29. September 1972 zugewiesen worden sei und er 
daher die Neuzuweisung als gegenstandslos betrachten müsse. 

In der Folge wurde im Gegenstand vom Landesschulrat für Niederöster­
reich vorerst nichts unternommen. 

Mit Schreiben vom 27. September 1983 legte der Landesschulrat für Nie­
derösterreich beim Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport ein 
Ansuchen vor, worin der Beschwerdeführer um Gewährung eines Bezugs­
vorschusses für Wohnzwecke ersucht und angegeben habe, daß seine der­
zeitige Unterkunft das Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Ba­
den sei. Da im Personalakt des Beschwerdeführers keine Unterlagen über 
die allfällige Zuweisung einer Dienst- oder Naturalwohnung vorhanden 
waren, wurde der Landesschulrat für Niederösterreich mit Schreiben vom 
26. Jänner 1984 um Bericht ersucht, ob und auf welcher Rechtsgrundlage 
der Beschwerdeführer eine Wohnung im Bundesgymnasium und Bundes­
realgymnasium Baden benütze. Weiters sei dem Landesschulrat für Nieder-
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österreich für den Fall, daß die Zuweisung ohne Befassung des Bundesmini­
steriums erfolgt sei, aufgetragen worden, umgehend das Verfahren auf 
Festsetzung der Wohnungsvergütung einzuleiten. 

Hierauf wurde vom Landesschulrat für Niederösterreich am 22. Februar 
1984 im Wege der Direktion des Bundesgymnasiums und Bundesrealgym­
nasiums Baden neuerlich eine Mitteilung an den Beschwerdeführer über­
mittelt, in der ausgeführt wurde, daß beabsichtigt sei, den Beschwerdefüh­
rer mit Wirkung vom 1. Jänner 1976 die gegenständliche Wohnung als 
Dienstwohnung zuzuweisen, wobei die monatlich zu zahlende Vergütung 
für diese Wohnung sich wie folgt errechnet: 

Grundvergütung ................................... . 
öffentliche Abgaben und Betriebskosten, pauschaliert ..... . 
Heizungskosten, pauschaliert ........................ . 

173 S 
361 S 
835 S 

Die Ermittlung der Kostenkomponenten erfolgte aufgrund der bundesein­
heitlich vom Bundeskanzleramt erlassenen Richtlinien. 

Wie aus der Aktenlage ferner festgestellt werden konnte, teilte der Be­
schwerdeführer dem Landesschulrat für Niederästerreich mit Schreiben 
vom 27. März 1984 mit, daß er die Zuweisung für die Schulwartwohnung 
bereits am 29. September 1972 erhalten hätte, wobei ihm durch den damali­
gen Direktor der Schule glaubhaft versichert worden sei, das Benützung­
spauschale von 66 S gelte bis zum Ende seiner Dienstzeit. Es wäre dem Be­
schwerdeführer daher völlig l;I.nklar, warum im Jahre 1984 die 1976 einge­
tretene Pragmatisierung eine Anderung des Benützungspauschales von 66 S 
auf 1 369 S monatlich rückwirkend auf 3 Jahre hervorrufe. 

In der Folge legte der Landesschulrat für Niederästerreich dem Bundesmi­
nister für Unterricht, Kunst und Sport die vom Beschwerdeführer nicht un­
terfertigte Einverständniserklärung sowie die obgenannte Stellungnahme 
vor und ersuchte um weitere Weisung. 

Mit Schreiben des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Sport 
vom 2. Mai 1984 wurde daraufhin der Landesschulrat für Niederösterreich 
ersucht, den Beschwerdeführer die Gründe, die eine Neuzuweisung der 
Dienstwohnung sowie eine Neufestsetzung der Vergütung erforderten, 
darzulegen. Weiters wurde der Landesschulrat ersucht, den Beschwerde­
führer darauf hinzuweisen, daß für die Überlassung einer Dienstwohnung 
eine angemessene Vergütung zu leisten sei, bei deren Festsetzung auf die 
örtlichen Verhältnisse sowie auf die dem Bund erwachsenden Gestehungs­
kosten Bedacht zu nehmen wäre, wobei es evident sei, daß bei der gegen­
ständlichen Wohnung im Hinblick auf ihre Ausstattung die Kosten nicht 
der seinerzeit vorgeschriebenen Vergütung von insgesamt monatlich 66 S 
entsprächen. Von dieser Rechtsansicht wurde der Beschwerdeführer mit 
Schreiben des Landesschulrates für Niederösterreich vom 18. Mai 1984 in 
Kenntnis gesetzt. Aufgrund einer weiteren Eingabe des Beschwerdeführers 
wurde vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport die Grund­
vergütung auf 87 S reduziert, im übrigen aber bescheidmäßig die vom Lan­
desschulrat für Niederästerreich ermittelten Ansätze bestätigt. 
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Aufgrund dieses Bescheides des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst 
und Sport vom 18. September 1984 wurde dem Beschwerdeführer schließ­
lich mit Schreiben vom 14. November 1984 mitgeteilt, daß sich eine Nach­
zahlung an Dienstwohnungsvergütung für die letzten 3 Jahre in der Höhe 
von 46 246 S ergebe, wobei der Beschwerdeführer aufgefordert wurde, die­
sen Betrag binnen 14 Tagen einzuzahlen. 

In der Folge ersuchte der Beschwerdeführer den Landesschulrat für Nie­
derösterreich um Ratenzahlung, wobei er sich einverstanden erklärte, ab 
Februar 1985 1 000 S monatlich einzuzahlen. Eine Erklärung, daß diese 
Rate vom Bezug monatlich einbehalten werden dürfe, wurde vom Be­
schwerdeführer nicht abgegeben. Vielmehr brachte der Beschwerdeführer 
in einer Eingabe vom 30. November 1984 vor, daß er durch die verspätete 
Festsetzung der Wohnungsvergütung in eine finanzielle Notlage gebracht 
werde, die jedoch er nicht zu vertreten habe. Mit Schreiben vom 9. Jänner 
1985 ersuchte der Beschwerdeführer sodann um Herabsetzung der monat­
lichen Raten von 1 000 Sauf 500 S. 

Wie aus der Aktenlage ersichtlich ist, wurde aufgrund einer Intervention 
des Bürgermeisters der Stadt Baden vom Landesschulrat für Niederöster­
reich der Nachzahlungsbetrag von 46246 Sauf 60 Monatsraten umgelegt, 
woraus sich eine Monatsrate von 771 S ergab. 

Da bis September 1985 vom Beschwerdeführer keinerlei Rückzahlungen 
erfolgten, wurde er mit Schreiben vom 20. September 1985 in Kenntnis ge­
setzt, daß ab Oktober der Betrag von 771 S von seinen Bezügen einbehal­
ten werde und daß diese Vorgangsweise rechtlich zulässig sei. 

Insgesamt stellte die VA fest, daß in der Vorschreibung des N achzahlungs­
betrages und in der monatlich im Gehaltsabzugswege vorgenommenen 
Hereinbringung dieses Betrages kein Mißstand im Bereich der Verwaltung 
liegt. 

Wohl aber erkannte die VA der Beschwerde hinsichtlich der Vorgangs­
weise der beteiligten Behörden Berechtigung zu. Die Beschwerde erweist 
sich schon deshalb als berechtigt, weil die ursprüngliche Zuweisung und 
Festsetzung der Wohnungsvergütung mit Bescheid während des Vertrags­
bedienstetenverhältnisses des Beschwerdeführers rechtlich nicht zulässig ge­
wesen ist. Durch diese rechtlich verfehlte Vorgangsweise konnte der Be­
schwerdeführer mit Recht annehmen, daß sich hinsichtlich der ihm bereits 
bescheidmäßig zugewiesenen Dienstwohnung und der Bemessung für die 
dafür zu leistende Vergütung durch den Umstand der Pragmatisierung 
nichts ändern werde, wozu noch kommt, daß auch das Vorbringen des Be­
schwerdeführers, er habe vom damaligen Direktor des Bundesgymnasiums 
und Bund.esrealgymnasiums Bade~ eine .entsprechende mündliche Auskunft 
erhalten, Im Prüfungsverfahren mcht Widerlegt werden konnte. 

Schließlich ist dem Beschwerdeführer auch beizupflichten, daß sich ein re­
lativ hoher Nachzahlungsbetrag dann nicht ergeben hätte, wenn er bereits 
aus Anlaß der Pragmatisierung über die damit verbundenen Rechtsfolgen 
im Zusammenhang mit seiner Dienstwohnung aufgeklärt, und die rechtens 
zu leistende Vergütung ab diesem Zeitpunkt eingehoben worden wäre. 
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Es trifft zwar zu, daß der Beschwerdeführer letztlich durch die eingetretene 
Verjährung rückwirkend erst ab 1. Oktober 1981 zur Leistung der erhöh­
ten Wohnungsvergütung verpflichtet werden konnte, doch ist dieser Um­
stand nicht dem Beschwerdeführer, sondern dem Landesschulrat für Nie­
derösterreich zur Last zu legen. 

Im Hinblick auf die oben dargelegten rechtlichen Erwägungen war aller­
dings eine weitere Veranlassung der VA in der gegenständlichen Beschwer­
desache nicht möglich. 

4.5 Abweisung eines Antrages auf Schulbeihilfe bei Schulbesuch im Ausland 
VA 2 - UK/86 Zl. 27.613/1-111/9/86 

R. H. aus Eferding, Oberösterreich, brachte in ihrer Beschwerde an die VA 
folgendes vor: 

Ihr Sohn Christian, geboren am 19. Mai 1964, besuche die Schule für Kon­
serventechnik in Neumünster (BRD), erhalte jedoch keine österreichische 
Studienbeihilfe, weil ein entsprechender Antrag mit der Begründung abge­
lehnt worden sei, daß für den Besuch ausländischer Schulen keine Beihilfe 
gewährt werde. 

Da jedoch für die Ausbildung zum Konservenmeister in Österreich keine 
Schule vorhanden sei und ihr Sohn daher gezwungen sei, eine Ausbildungs­
stätte in der Bundesrepublik Deutschland zu besuchen, erblicke sie in der 
Ablehnung des Studienbeihilfenantrages einen Mißstand im Bereich der 
Verwaltung. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren eine Stellungnahme des Bundesmini­
sters für Unterricht, Kunst und Sport ein, in der ausgeführt wird, daß die in 
Beschwerde gezogene Entscheidung der Rechtslage entspreche. Gemäß § 1 
Abs. 4 Schülerbeihilfengesetz 1983 gelten als Polytechnische Lehrgänge 
mittlere und höhere Schulen im Sinne dieses Bundesgesetzes, die entspre­
chenden öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten pri­
vaten Schulen einer im Schulorganisationsgesetz 1962 oder im Land- und 
forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetz 1966 geregelten Schulart ein­
schließlich der Sonderformen der höheren Schulen sowie die Forstfach­
schulen im Sinne des Forstgesetzes 1975. Ferner sind noch bestimmte, im 
Schülerbeihilfengesetz 1983 beschriebene Privatschulen vom Geltungsbe­
reich dieses Bundesgesetzes erfaßt. Nicht erfaßt seien dagegen nicht öster­
reichische Schularten, sodaß eine Beihilfe nach dem Schülerbeihilfengesetz 
1983 nur dann in Anspruch genommen werden könne, wenn eine der im 
Schü!~rbeihilfengesetz 1983 genannte Schulart, die im Bereich der Repu­
blik Osterreich situiert ist, besucht werde. Diese Aussage gelte auch für die 
außerordentliche Schülerunterstützung nach § 20 a Schülerbeihilfengesetz 
1983. 

Die VA stellte fest, daß die Abweisung des Antrages auf Schülerbeihilfe 
hinsichtlich des Sohnes der Beschwerdeführerin der Gesetzeslage entsprach 
und somit kein Mißstand im Bereich der Verwaltung vorlag. 
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Dennoch sieht sich die VA veranlaßt, auf die Härtefallproblematik hinzu­
weisen, die darin besteht, daß Ausbildungsarten, 4.ie von Schulen, auf die 
das Schülerbeihilfengesetz 1983 anwendbar ist, in Osterreich nicht a.,?gebo­
ten werden, überhaupt nicht förderbar sind. Die VA regt daher an, Uberle­
gungen zur Beseitigung derartiger Härtefälle auf legislativer Ebene anzu­
stellen. 

4.6 Ungeeignete Rollstuhlplätze in der Wiener Staatsoper 
VA 3 - UK/86 

A. K. aus Wien führte bei der VA darüber Beschwerde, daß seit dem Um­
bau der Wiener Staatsoper im Sommer 1985 der für Rollstühle vorgesehene 
Platz so schräg sei, daß ein gefahrloses Abstellen des Rollstuhles nicht mög­
lich sei. Das Uberkippen könne nur dadurch vermieden werden, daß man 
sich - im Rollstuhl sitzend - überhaupt nicht bewege. Dies sei jedoch für 
einen Querschnittgelähmten für die Dauer einer Opernvorstellung kaum 
auszuhalten. 

Obwohl er bereits mehrmals gegenüber der Bundestheaterverwaltung auf 
diesen Mißstand hingewiesen habe, seien keine Veranlassungen zur Behe­
bung dieses Mißstandes getroffen worden. 

Die VA holte im Prüfu':lgs~erfahren zunächst eine Stellungna~me der Bun­
destheaterverwaltung em, m der ausgeführt wurde, daß der 1m Jahr 1985 
erfolgte Umbau der Parterre-Bestuhlungsanordnung am Standort der Roll­
stuhlplätze nichts geändert habe. Im übrigen sei der Aufstellungsplatz für 
die Rollstühle vollkommen eben, weshalb die Beschwerde als unzutreffend 
anzusehen sei. 

Aufgrund einer vom Beschwerdeführer vorgelegten Fotodokumentation 
konnte festgestellt werden, daß die Behauptungen der Bundestheaterver­
waltung nicht den Tatsachen entsprachen, sondern die Rollstühlplätze tat­
sächlich eine Neigung aufwiesen. 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens wurde vom Bundesminister für Un­
terricht, Kunst und Sport die Behebung dieses Mangels veranlaßt, womit 
der Grund für diese berechtigte Beschwerde behoben war. 

4.7 Feststellung von Nebengebührenwerten; Vedahrensverzägerung 
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VA 10 - UK/86 Zl. 27.690/1-III/9/86 

Dr. G. W. aus Linz, Oberösterreich, brachte in seiner Beschwerde an die 
VA folgendes vor: 

Er sei vom 1. September 1969 bis 31. August 1971 unter Beibehaltung sei­
ner dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung als Lehrer LI der Bundes­
staatl~chen. St';ldienbibliot~ek Linz ~ur D!enstleistung zug~teilt ~orden und 
habe 1m StlchJahr 1970 keme Mögltchkelt gehabt, Mehrdienstleistungen zu 
erbrin~en, .was !n den .Jahren 1 ?61 bis .1969 im rei~hen Ma~e der ~all gewe­
sen sel. DIe Dlenst!.elstung seI überdIes durch emen zwelmOnatlgen Stu­
dienaufenthalt am Osterreichischen Kulturinstitut in Rom und durch eine 
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über 5 Monate dauernde Dienstzuteilung an der Österreichischen Natio­
nalbibliothek in Wien zu Ausbildungs- bzw. Prüfungszwecken unterbro­
chen gewesen. Sein am 19. November 1972 eingebrachtes Ansuchen um 
Gutschrift der Nebengebührenwerte sei vom Landesschulrat für Oberöster­
reich erst mit Bescheid vom 17. April 1979 abgewiesen worden. Aufgrund 
der von ihm dagegen erhobenen Berufung habe der Bundesminister für Un­
terricht, Kunst und Sport den angefochtenen Bescheid wegen Unzuständig­
keit des Landesschulrates für Oberösterreich behoben und am 16. Juli 1979 
als zuständige Behörde se~b~t eine negati:re Sac~entscheidung getroffen. In 
der Begründung des abweislIchen Bescheides sei ausgeführt worden, daß er 
im Basisjahr 1970 keine nebengebührenbegründende Mehrleistungen er­
bracht habe und ein Ausnahmefall nach § 13 Abs. 3 des Nebengebührenzu­
lagengesetzes 1971 in seinem Fall nicht vorliege. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren eine Stellungnahme des Bundesmini­
sters für Unterricht, Kunst und Sport ein, in der nochmals auf die ausführli­
che Begründung des in Beschwerde gezogenen Bescheides hingewiesen und 
die Rechtsauffassung aufrechterhalten wurde, daß der Beschwerdeführer 
ke.ine ~u berüc~sichtigenden Nebengebühren:verte erworben .habe, weshalb 
sein diesbezüglicher Antrag zu Recht abgeWiesen worden seI. 

Nach Überprüfung der getroffenen Sachentscheidung durch die VA wurde 
auch von dieser festgestellt, daß die in Beschwerde gezogene Sachentschei­
dung den gesetzlichen Bestimmungen entspricht und daher keinen Miß­
stand im Bereich der Verwaltung darstellt. 

Wohl aber hat die VA der Beschwerde hinsichtlich der Verfahrensdauer 
Berechtigung zuerkannt. Selbst wenn man nämlich den Umstand außer 
acht läßt, daß zunächst eine Entscheidung durch den Landesschulrat für 
Oberösterreich getroffen wurde, der sachlich hiefür gar nicht zuständig 
war, scheint es der VA nicht vertretbar, daß für eine ohne größere aufwen­
dige Erhebungen zu erlassende Sachentscheidung ein Zeitraum von nahezu 
7 Jahren benötigt wurde. Im Antrag d~s Bes~hwerde~ührers au.f Fe~tsetzung 
der Nebengebührenwerte waren nämlich seine sämtlIChen Tätigkeiten wäh­
rend des Jahres J 970 in chronologischer Reihenfolge aufgelistet, und es hat 
daher bloß der Uberprüfung der Richtigkeit dieser Darstellung bedurft, um 
den der Entscheidung zugrunde zu legenden Sachverhalt in eindeutiger 
Weise klarzustellen. Auch die Lösung der Rechtsfrage selbst rechtfertigt die 
lange Verfahrensdauer in keiner Weise, wurde doch vom Beschwerdefüh­
rer selbst in seinem Antrag schon darauf hingewiesen, daß er im Basisjahr 
1970 durch die Art seiner Dienstleistung keine Möglichkeit zum Erwerb 
allfälliger Nebengebührenwerte hatte. Es war daher lediglich zu prüfen, ob 
auf den Beschwerdeführer eine der drei Sonderregelungen des § 13 Abs. 3 
Nebengebührenzulagengesetz 1971 anzuwenden ist. 

Gemäß § 13 Abs. 3 lit. a leg. cit. kann eine Gutschrift von Nebengebühren­
werten dann erfolgen, wenn der Beamte aus Gründen, die er nicht zu ver­
treten hat, im Jahr 1970 keinen Dienst geleistet hatte und deshalb keine Ne­
bengebühren bezogen hat. Schon aus dem Antrag des Beschwerdeführers 
ist ersichtlich, daß er während des gesamten Jahres 1970 Dienst geleistet 
hatte und somit diese Bestimmung von vornherein nicht als anspruchsbe­
gründend herangezogen werden konnte. 
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Nach § 13 Abs. 3 lit. b leg.cit.ist eine solche Gutschrift möglich, wenn der 
~eamte nicht während des ganzen Jahres Die~st geleistet und deshalb ge­
nngere Nebengebühren bezogen hat. Auch dieser Tatbestand kommt für 
eine Anspruchsbegründung sc.hon deshalb nicht i~ Betracht, weil der Be­
schwerdeführer überhaupt keme Nebengebühren Im Jahre 1970 bezogen 
hatte. 

Auch der im § 13 Abs. 3 lit. c leg. cit. ~enannte Fall ~es Bezug.es geringerer 
Nebengebühren wegen der Folgen emer Krankheit oder emes Unfalles 
scheidet im vorliegenden Fall als a~spruch~begründe~d aus. Zu einer weite­
ren Verzögerung des gegenständlichen dienstrechtlichen Verfahrens kam 
es schließlich noch dadurch, daß der Landesschulrat für Oberösterreich zu­
nächst in Unkenntnis der Rechtslage eine Sachentscheidung getroffen hat, 
für deren Erlassung er nicht zuständig war. Erst das Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Sport führte das Verfahren mangelfrei durch und er­
ließ in der Folge am 16. Juli 1979 den in Beschwerde gezogenen abweisli­
chen Bescheid. 

Zusammenfassend gelangte die VA zu dem Ergebnis, daß zwar im Hinblick 
auf die zutreffende Sachentscheidung eine weitere Maßnahme der VA 
nicht zu setzen war, daß aber in der langen Verfahrensdauer und in der 
mangelhaften Verfahrensdurchführung ein Fehlverhalten gelegen ist, das 
mit der Fürsorgepflicht des Dienstgebers nicht vereinbar ist. Die VA regt 
daher an, dafür Sorge zu tragen, das dienst- und besoldungsrechtliche Ver­
fahren mit der im Interesse des Beamten gebotenen Raschheit und Zweck­
mäßigkeit durchgeführt werden, wobei es auch im Interesse der Dienstbe­
hörde gelegen sein muß, dienst- und besoldungsrechtlich relevante Um­
stände einer möglichst raschen rechtlichen Klärung zuzuführen. 

4.8 Ungerechtfertigte Abweisung eines Antrages auf Zuerkennung einer Abfer­
tigung 
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VA 27 - UK/86 ZI. 27.668/1-III/9/86 

Ing. U. Sch. aus Wien wurde mit Sondervertrag gemäß § 36 des Vertrags­
bedienstetengesetzes ab 5. September 1983 im Ausmaß von 28 Wochen­
stunden vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst als Vertragsbe­
dienstete beschäftigt, wobei das Dienstverhältnis auf die Dauer des Bedar­
fes, längstens jedoch bis zum Ende des Schuljahres 1985/86, das ist bis 
31. August 1986, eingegangen wurde. 

In ihrer Beschwerde an die VA führte Ing. U. Sch. aus, daß sie nach Ablauf 
des Vertragsverhältnisses am 31. August 1986 beim Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Sport die ihr zustehende Abfertigung von zwei Mo­
natsgehältern beantragt habe, dieser Antrag jedoch mit der Begründung ab­
gelehnt ytorden sei, daß das D~ens~erhältnis noch ni~ht dr~i J ahre ~edauert 
habe. Diese Begründung erweise sich als verfehlt, da Ihr Dlenstantntt nach­
weislich der 29. August 1983 gewesen sei und somit das Dienstverhältnis 
drei Jahre und zwei Tage gedauert habe. In der ungerechtfertigten Weige­
rung, die ihr zustehende Abfertigung auszuzahlen, liege ein Mißstand im 
Bereich der Verwaltung. 
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Die VA stellte im Prüfungsverfahren nach Einholung von Stellungnahmen 
des Bundesministers für Unterricht, Kunst und Sport und Einsichtnahme in 
die bezughabenden Aktenteile fest, daß das Beschwerdevorbringen den 
Tatsachen entsprach. In einer Bestätigung des Technologischen Gewerbe­
museums Wien 20, Höhere Abteilung für Maschinenbau-Betriebstechnik, 
wurde ausgeführt, daß die Beschwerdeführerin aufgrund einer mündlichen 
Zusage des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Sport am Mon­
tag, dem 29. August 1983, ihren Dienst als Assistentin für Betriebstechnik 
am TGM Wien 20 angetreten hatte, obwohl der Dienstvertrag erst zu ei­
nem späteren Zeitpunkt ausgestellt wurde. Der im Dienstvertrag angege­
bene Dienstbeginn mit 5. September 1983 entsprach daher nicht dem tat­
sächlichen Dienstantritt. Dennoch lehnte das Bundesministerium für Unter­
richt, Kunst und Sport den Antrag auf Abfertigung auch in der Folge mit 
der Begründung ab, daß von einer mündlichen Vereinbarung mit dem Bun­
desministerium für Unterricht, Kunst und Sport über einen früheren 
Dienstantritt der Beschwerdeführerin im Ressort keine aktenmäßige Ver­
anlassung aufliege. 

Die VA erkannte der Beschwerde Berechtigung zu, da ein - wenn auch 
fehlerhafter - Dienstauftrag jedenfalls nicht zu Lasten des Dienstnehmers 
ausgelegt werden kann, wobei dieser Grundsatz schon durch die gesetzlich 
gebotene Sorgepflicht des Dienstgebers bedingt ist. 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA wurde vom Bundesminister 
für Unterricht, Kunst und Sport ein Nachtrag zum Sondervertrag mit der 
Beschwerdeführerin verfaßt, in dem der Beg!!ln des Dienstverhältnisses mit 
29. August 1983 angegeben wurde. Nach Anderung des Dienstvertrages 
wurde der Beschwerdeführerin die ihr zustehende Abfertigung zuerkannt 
und angewiesen, womit der Grund für die berechtigte Beschwerde behoben 
war. 

5 Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

Allgemeines 

Den Ressortbereich des Bundesministeriums für Wissenschaft und For­
schung betreffend wurden im Berichtszeitraum 35 Beschwerden an die VA 
herangetragen. 

Der überwiegende Teil der Beschwerden betraf - wie auch in den vergan­
genen Berichtszeiträumen - den Bereich der Studienförderung, wobei 
nach wie vor sowohl die materiellen Erledigungen der Studienbeihilfenbe­
hörden als auch die Verfahrensdauer den Gegenstand der Beschwerden bil­
deten. 

Im Berichtszeitraum fielen auf dem Gebiet der Studienförderung Beschwer­
den vor allem darüber an, daß im Hinblick auf die Verordnungen des Bun­
desministers für Wissenschaft und Forschung durch die Enumeration jener 
Orte, zu denen die Hin- und Rückfahrt von einem bestimmten Universi­
tätsort noch als zumutbar eingestuft wird und damit kein Anspruch auf er­
höhte Studienbeihilfe besteht, zahlreiche Härtefälle aufträten. In den Be-
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schwerden wurde zutreffend darauf hingewiesen, daß die Verordnungen 
zwar von einer Fahrzeit von je einer Stunde zwischen Heimatort und Stu­
dienort ausgingen, die der Zumutbarkeitsschwelle zugrundeliegende Fahr­
zeit allein aber häufig ein völlig falsches Bild von den tatsächlichen Gege­
benheiten biete. 

Auch die VA konnte im Zuge ihrer Prüfungsverfahren feststellen, daß es 
häufig Fälle gibt, in denen die Fahrzeit je einfache Strecke zwar unter einer 
Stunde liegt, der Wohnsitz des betroffenen Studierenden im Bereich der in 
der Verordnung als zumutbar eingestuften Gemeinde aber so disloziert ge­
legen ist, . daß er mit einem öffentliche~ Verkehrsmittel überh~upt nicht 
oder nur In sehr großen Abständen erreicht werden kann und die Strecke 
vom Bahnhof bis zum Heimathaus einen Fußmarsch mit mehr Zeitaufwand 
erfordert, als er für die zumutbare Fahrstrecke in der Verordnung zu­
grut;lde gelegt wurde. Der.Bundesminister für Wissenschaft und For~ch~ng 
hat In den von der VA an Ihn herangetragenen Härtefällen regelmäßig eine 
außerordentliche Studienunterstützung im Ausmaß der erhöhten Studien­
bei~ilfe g.ewährt, womit jeweils ~er Beschwe.rdeg.rund behoben war (ver­
gleiche die Fälle 5.5 und 5.7). Die VA vertntt die Auffassung, daß zwar 
diese .im Einzelfall erzielten positiven Lösungen von Härtefälle~ zu begrü­
ßen sind, daß aber dennoch auf der Ebene der Gesetzgebung eine Lösung 
getroffen werden müßte, die bei der Festlegung der Zumutbarkeitskriterien 
auch derartige Härtefälle miteinschließt. Andernfalls würden auch in Zu­
kunft derartige Härtefälle einer wohlwollenden Regelung durch den zu­
ständigen Bundesminister überantwortet bleiben, hätten aber keinen durch­
setzbaren Rechtsanspruch, wie ihn die VA für geboten erachtet. 

Ebenfalls auf der Ebene der Gesetzgebung zu überdenken wäre nach An­
sicht der VA die derzeit bestehende Regelung des grundsätzlichen Aus­
schlusses von der Studienförderung bei mehr als 10 Jahre zurückliegender 
Reif~prüfung, wobei die der~eit be~tehende. A';lsn~hmeregelung ~ur~h eine 
gewisse Unschärfe gekennzeichnet Ist, soweit sie die Ausnahmekrltenen be­
trifft (vergleiche Fall 5.4). 

Eine weitere Gruppe von Beschwerden betraf - wie im vergangenen Be­
richtszeitraum - die Nostrifizierung von im Ausland absolvierten Ausbil­
dungen beziehungsweise erworbenen akademischen Graden (vergleiche 
zum Beispiel Fall 5.1). Die VA hält diesbezüglich an ihren Ausführungen 
im Achten und Neunten Bericht an den Nationalrat fest und erachtet eine 
Neuregelung im Hinblick auf eine Verkürzung der Verfahrensdauer und 
eine Vereinheitlichung der Anrechungsgrundsätze wegen der immer stär­
ker werdenden internationalen Verflechtung des akademischen Ausbil­
dungsweges für dringend geboten. 

Einzelfälle 

5.1 Mangelhaftes Verfahren bei der Nostrifizierung eines in der BRD erworbe­
nen akademischen Grades 
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VA 24 - WF/84 Zl. 68 117/3-14/85, 
Zl. 68 117/3-14/86 und 

Zl. 68117/3-14/87 
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Mag. H. B. aus Bregenz, Vorarlberg, führte in seiner Beschwerde vom 
9. Juli 1984 aus, daß er im Jahre 1980 von der Universität Konstanz (BRD) 
den akademischen Grad "Magister Artium" erworben, in der Folge mit An­
trag vom 4. Juni 1980 um Nostrifizierung dieses akademischen Grades 
beim Fakultätskollegium der Grund- und Integrativwissenschaftlichen Fa­
kultät der Universität Wien angesucht habe und dieses Nostrifizierungsver­
fahren bis zum Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung noch nicht abgeschlos­
sen sei. In der langen Verfahrensdauer sowie in der mangelhaften Verfah­
rensführung liege ein Mißstand im Bereich der Verwaltung. Die Durchfüh­
rung eines aufwendigen Nostrifikationsverfahrens mit der Prüfung der 
Gleichwertigkeit der Studien erweise sich nämlich desh~.1b als entbehrlich, 
weil aufgrund des Abkommens zwischen der Republik Osterreich und der 
Bundesrepublik Deutschland über die Gleichwertigkeit von Universitäts­
Studienabschlüssen, BGBl.Nr. 368/1983, ein in der BRD erworbener aka­
demischer Grad ohne weitere Vorschreibungen zu nostrifizieren sei. In die­
sem Abkommen würde die wechselseitige Gleichwertigkeit der Studienab­
schlüsse anerkannt, weshalb es bei einer Auslegung im Sinne der Absicht 
der Vertragspartner bei Abschluß des gegenständlichen Abkommens nicht 
zulässig sei, die jeweils gegebenen Studieninhalte zu untersuchen und gege­
benenfalls Ergänzungsprüfungen vorzuschreiben, weil die Studien in ihrer 
Gesamtheit als gleichwertig betrachtet würden. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren zunächst eine Stellungnahme des Bun­
desministers für Wissenschaft und Forschung ein, in der ausgeführt wird, 
daß die Rechtsansicht des Beschwerdeführers im Zusammenhang m.~t der 
Auslegung des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Oster­
reich und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Aner­
kennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich samt Notenwechsel, 
BGBl. Nr. 368/1983, nicht zutreffend sei, weil der Beschwerdeführer of­
fenbar übersehe, daß auch der Notenwechsel einen integrierenden Bestand­
teil des Abkommens darstelle, ebenfalls ratifiziert worden sei und wie das 
Abkommen selbst im Rang eines Bundesgesetzes stehe und unmittelbar an­
zuwendendes Recht beinhalte. Ziehe man diesen Notenwechsel bei der 
Auslegung heran, so ergebe sich eindeutig, daß die im Artikel 2 Abs. 1 und 
2 des Abkommens getroffenen Regelungen ausschließlich das Weiterstu­
dium beträfen und nur in diesem Zusammenhang das im Ausland absol­
vierte Studium zur Gänze als gleichwertig angesehen werde und einer in­
haltlichen Prüfung der Gleichwertigkeit nicht mehr unterliege. Die Aner­
kennung der Gleichwertigkeit für Zwecke des Weiterstudiums führe aber 
nicht zur Verleihung des entsprechenden Diploms, Grades oder des Zeug­
nisses. Für die Nostrifizierung von im Ausland erworbenen akademischen 
Graden sei vielmehr § 40 AHStG ausschließlich maßgeblich, während 
durch das obzitierte Abkommen lediglich § 21 AHStG eine Modifizierung 
erfahren habe. Es erscheine daher die Durchführung eines Nostrifizie­
rungsverfahrens nach § 40 AHStG durch die Grund- und Intengrativwis­
senschaftliche Fakultät der Universität Wien nicht gesetzwidrig. 

Die VA schloß sich bei der Frage der rechtlichen Beurteilung des Nostrifi­
kationsverfahrens den Ausführungen des Bundesministers für Wissenschaft 
und Forschung an, forderte jedoch eine ergänzende Stellungnahme zur 
Frage der Verfahrensdauer an. In der Zwischenzeit erhielt der Beschwerde­
führer am 4. Juni 1985 den mit 21. Jänner 1985 datierten Bescheid des Fa­
kultätskollegiums der Grund- und Integrativwissenschaftlichen Fakultät 
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der Universität Wien, mit dem seinem Nostrifikationsansuchen lediglich 
nach Erfüllung von fünf Bedingungen Folge gegeben wurde. In diesem Be­
scheid wurde dem Beschwerdeführer vorgeschrieben, eine Prüfung über 
neuere österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte, eine Prü­
fung über österreichisches Verfassungs- und Verwaltungs recht, über die 
Grundzüge des Völkerrechtes und über die Grundlagen des öster­
reichis~he? politisch.en Systems abzulegen .. sowie ein ~auptseminar aus 
österrelchlscher Reglmelehre und Innenpolitik nachzuweisen. 

In einer Ergänzung zur Beschwerde wurde darauf hingewiesen, daß die 
schleppende Verfahrensführung - abgesehen von dem rechtswidrigen Er­
gebnis - schon darin zum Ausdruck komme, daß die Bescheidzustellung 
130 Tage gedauert habe, worin für sich allein schon ein Mißstand im Be­
reich der Verwaltung liege. 

In seiner Stellungnahme vom Juli 1985 wies der Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung darauf hin, daß die ergangene Entscheidung des Fa­
kultätskollegiums der Grund- und Integrativwissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Wien vom 21. Jänner 1985 deshalb gesetzmäßig sei, weil die 
Inhalte der betreffenden Lehrveranstaltungen, über die jeweils eine Ergän­
zungsprü~ung abzul<:gen sei, spezifisch ?sterreichis~h seien, sodaß ih~e 
Vorschreibung rechtlich begründet erscheme. Im übngen bezögen sich die 
Auflagen nur auf die österreichische Studienrichtung Politikwissenschaft; 
hinsichtlich der Studienrichtung Soziologie seien keine Auflagen gemacht 
worden. Zur Verfahrensdauer sowie zur Frage des relativ langen Zeitrau­
mes von der Ausstellung des Bescheides bis zu seiner Zustellung wies der 
Bundesminister für Wissenschaft und Forsch.':lng darauf hin, daß auch er 
dies nicht für zumutbar halte und er daher Uberlegungen zur Neugestal­
tung des Studienrechtes anstellen werde, wovon auch die Nostrifizierung 
betroffen sein solle. Allerdings sei nicht die gesamte Verfahrensdauer dem 
Fakultätskollegium zur Last zu legen, da auch der Beschwerdeführer selbst 
eine Verlängerung des Verfahrens durch nicht rechtzeitige Beantwortung 
einer schriftlichen Aufforderung im Nostrifikationsverfahren herbeigeführt 
habe. 

Die VA schloß zunächst das gegenständliche Prüfungsverfahren im Hin­
blick auf die zwischenzeitige Bescheiderlassung mit der Feststellung ab, daß 
der Beschwerde hinsichtlich der Dauer des Verfahrens Berechtigung zuer­
kannt wurde. 

Mit Eingabe vom 17. März 1986 wandte sich der Beschwerdeführer neuer­
lich an die VA und brachte vor, daß seine Berufung gegen den Erstbescheid 
mit Bescheid des Akademischen Senates der Universität Wien vom 13. Fe­
bruar 1986 rechtswidrigerweise mit der Begründung abgewiesen worden 
sei, daß die österreichisch-spezifischen Fachinhalte als Nostrifizierungser­
fordernisse weiterhin aufrechterhalten wurden, obwohl er im Berufungsver­
fahren dargetan habe, daß er seine piplomarbeit über die ideologische Ent­
wicklung der Sozialistischen Partei Osterreichs verfaßt habe. Im Berufungs­
verfahren sei zwar von ihm die Vorlage der Diplomarbeit verlangt worden, 
doch habe man diese dann offenbar bei der Entscheidung nicht berücksich­
tigt. Die Prüfungsteile neuere österreichische Verfassungs- und Verwal­
tungsgeschichte sowie österreichisches Verfassungs- und Verwaltungsrecht 
habe er in der Zwischenzeit abgelegt, die Vorschreibung einer Teilprüfung 
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aus Välkerreicht erweise sich deshalb als rechtswidrig, weil diese nicht spe­
zifisch ästerreichisch sei und überdies von seinen Studien in Konstanz er­
faßt sei. 

Im übrigen habe er in seiner Berufung in der Weise einen Eventualantrag 
gestellt, entweder seinem Nostrifkationsbegehren ohne Auflagen Folge zu 
geben oder die Auflagen nach Ablegung der von ihm vorgelegten Teilprü­
fungen als erfüllt anzusehen. 

Weiters teilte der Beschwerdeführer mit, daß er unabhängig von seiner Be­
schwerde an die VA beim Dekanat der Grund- und Integrativwissenschaft­
lichen Fakultät der Universität Wien auch einen Antrag auf Wiederauf­
nahme des Verfahrens bzw. auf amtswegige Berichtigung des Bescheides 
vom 13. Februar 1986 gestellt habe. 

Aufgrund dieser neuerlichen Beschwerde wurde der Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung um eine Stellungnahme zum Verfahrensab­
schluß selbst ersucht. In Verfolgung der Beschwerde wurde vom Bundesmi­
nister für Wissenschaft und Forschung sodann die Behandlung des vom Be­
schwerdeführer gestellten Wiederaufnahms- bzw. Berichtigungsantrages 
veranlaßt. Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens behob der Akademische 
Senat der Universität Wien mit Bescheid vom 15. Dezember 1986 seinen 
Berufungsbescheid vom 13. Februar 1986 und gab der Berufung des Be­
schwerdeführers vollinhaltlich statt, womit der vom Beschwerdeführer an 
der Universität Konstanz erworbene akademische Grad "Magister Artium" 
ohne Auflagen als "Magister der Philosophie" nostrifiziert wurde. Damit 
war der Beschwerdeführer klaglos gestellt und eine weitere Veranlassung 
durch die VA entbehrlich. 

Aus der Begründung dieses Bescheides ist für die VA allerdings zu entneh­
men, daß offenbar bei der seinerzeitigen Berufungsentscheidung die vom 
Beschwerdeführer vorgelegte Diplomarbeit aktenwidrigerweise bei der Ent­
scheidung nicht mitberücksichtigt worden war. Schon aus diesem Grunde 
erkannte die VA auch der Beschwerde im fortgesetzten Prüfungsverfahren 
Berechtigung zu. Darüber hinaus bietet der gegenständliche Beschwerdefall 
Anlaß dafür, neuerlich auf die Problematik der bestehenden gesetzlichen 
Bestimmungen über die Nostrifizierung von im Ausland erworbenen aka­
demischen Graden hinzuweisen und anzuregen, im Hinblick auf die immer 
enger werdenden Verflechtungen im Bereiche der Wissenschaft und For­
schung vor allem im europäischen Raum die Verfahren bei Anerkennung 
gleichwertiger Studien sowie bei der Nostrifizierung von im Ausland er­
worbenen akademischen Graden sowohl in materiell-rechtlicher als auch in 
verfahrensrechtlicher Hinsicht zu vereinfachen. 

5.2 Nichtausstellung von Quittungen bei Erstellung gerichtsmedizinischer Gut­
achten am Institut für Gerichtliche Medizin der Universität Salzburg 
VA 2 - WF/86 ZI. 63 260/3-15/87 

J. H. aus Nußdorf, Salzburg, führte in seiner Beschwerde an die VA aus, 
daß ihm der Führerschein auf Dauer entzogen worden sei. 
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Nach einem Wohnsitzwechsel und Übersiedlung nach Salzburg habe er 
neuerlich die Lenkerprüfung abgelegt, habe sich aber hiefür am Institut für 
Gerichtliche Medizin der Universität Salzburg einem Psychotest unterzie­
hen müssen, wofür ihm 2 500 S in Rechnung gestellt worden seien. Diesen 
Betrag ~abe er ~ezahlt, habe jedoch .trotz nachdrücl?ichen V erla~gens hier­
über keme Quittung erhalten. Da Ihm bekannt sei, daß auch 10 anderen 
Fällen bei derartigen "Führerschein-Untersuchungen" am Institut für Ge­
richtliche Medizin in Salzburg keine Quittungen ausgestellt würden, ver­
mute er einen Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens mehrere Stellungnahmen 
des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung ein und stellte folgen­
des fest : 

Bis zum März des Jahres 1983 wurden am Institut für Gerichtliche Medizin 
der Universität Salzburg Untersuchungen darüber durchgeführt, ob Perso­
nen aus neurologisch-psychiatrischer Sicht die Eignung besitzen, Kraftfahr­
zeuge zu lenken. Ab März 1983 wurden im Rahmen des Instituts keine der­
artigen Führerschein-Untersuchungen mehr durchgeführt, sondern diese 
ausschließlich nur mehr von Univ.-Prof. Dr. W. L. und Dr. M. R. vorge­
nommen. Die Untersuchung des Beschwerdeführers am 10. Dezember 
1979 fiel in den Zeitraum, in dem die Durchführung der Führerschein-Un­
tersuchungen noch am Institut für Gerichtliche Medizin der Universität 
Salzburg erfolgte. Aus der Stellungnahme des Institutsvorstandes geht her­
vor, daß bei Erstellung von Gutachten, um die das Institut ersucht wurde, 
die eingehenden Aufträge tagebuchmäßig katalogisiert worden seien. Die 
Gutachten seien sodann während der Dienstzeit als Dienstaufgabe im Ge­
richtsmedizinischen Institut bearbeitet worden. Hierauf sei auch bei der 
Honorarabrechnung Bedacht genommen worden, da für die Benützung der 
Räu~lichkeiten un.d der E:inrichtungen des Institutes der Q.uästur der Un~­
versltät Salzburg em AnteIl von 15 % des Honorars refundiert worden sei, 
der als außerordentliche Gebarung aufscheine. Da dieser Betrag kontrol­
lierbar sein müsse, werde sowohl eine Kopie jeder Kostenote aufbewahrt, 
als auch jährlich über eine Wirtschaftstreuhandkanzlei die Abrechnung mit 
der Quästur der Universität Salzburg kontrolliert. 

Allerdings sei es auch möglich, daß im Rahmen der Privatpost an einzelne 
Mitglieder des Institutes Gutachteraufträge enthalten seien, von denen die 
Institutsführung keine Kenntnis erlange, da die namentlich an einen Be­
diensteten adressierten Poststücke als dem Briefgeheimnis unterliegend 
nicht von einem Dritten geöffnet werden dürften. Es sei daher eine Kon­
trolle der auf dieser Art eingehenden Aufträge zur Gutachtenserstattung 
unmöglich. 

Was allerdings die Untersuchung des Beschwerdeführers betreffe, könne 
ein derartiger Fall ausgeschlossen werden, da die Untersuchung des Be­
sc~werdef~hrers ordnungsgemäß im Exhibitenbu~h des Institutes vermerkt 
seI. Allerdmgs hätten Abrechnungsunterlagen mcht aufgefunden werden 
können, sodaß das Vorbringen des Beschwerdeführers, es sei ihm seinerzeit 
keine Quittung ausgestellt worden, nicht widerlegt werden könne. 

In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen worden, daß im 
Jahre 1979 nach Schließung der Nebenkonten begonnen worden sei, auch 
die institutseigenen Einnahmen direkt über die Quästur zu verrechnen. 
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Aufgrund dieser Stellungnahme nahm die VA als erwiesen an, daß das Be­
schwerdevorbringen den Tatsachen entsprach, zumal für die Glaubwürdig­
keit des Beschwerdevorbringens auch der Umstand spricht, daß bei Ausstel­
lung der begehrten Quittung das Duplikat hätte aufbewahrt werden müs­
sen, eine solche Unterlage aber nicht vorhanden ist. Da auch sonst über den 
Verrechnungsvorgang keine Unterlagen feststellbar waren, konnte von der 
VA nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob eine ordnungsgemäße Abrech­
nung der gegenständlichen Untersuchung mit der Quästur erfolgte und ins­
besondere der für die Benützung der institutseigenen Einrichtungen zu re­
fundierende Betrag von 375 S an die Quästur der Universität Salzburg ab­
geführt wurde. Der Beschwerde kommt daher Berechtigung zu. 

Da noch im Zuge des Prüfungsverfahrens der Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung im Erlaßwege das Institut für Gerichtliche Medizin 
und die Quästur der Universität Salzburg an die konsequente Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen bei Gutachten im Auftrage Dritter erinnert 
sowie im besonderen Fall auf die über die zivilrechtliche Verpflichtung zur 
Rechnungslegung hinausgehende öffentlich-rechtliche Aufbewahrungs­
pflicht der Rechnungsbücher hingewiesen hatte, und überdies weitere Füh­
rerschein-Untersuchungen am Institut nicht mehr vorgenommen werden, 
war eine weitere Veranlassung der VA entbehrlich. 

5.3 Streichung der Remuneration eines Lehrauftrages am Philosophischen Insti­
tut der Universität Wien 
VA6 - WF/86 Zl. 69136/11-14/86 

Dr. H. K. aus Wien erhob bei der VA dagegen Beschwerde, daß ihm durch 
den Vorstand des Philosophischen Institutes der Universität Wien im Win­
tersemester 1985/86 die Remune!ation eines Lehrauftrages gestrichen wor­
den und als Begründung dafür dIe Nähe bzw. Ferne der Lehrveranstaltung 
zum Studienplan und die Abstimmungsverhältnisse früherer Studienkom­
missionssitzungen zur Erteilung der Lehraufträge genannt worden sei. Im 
übrigen seien ausschließlich Lehraufträge aus der Remunerationsbewilli­
gung gestrichen worden, die von Vortragenden wahrgenommen werden 
sollten, die nicht Inhaber eines Dienstpostens am Institut für Philosophie 
waren. 

Da die v?m Institutsvorstand gefaßte.E.ntscheidung über d!e Streichun~ der 
remunerIerten Lehraufträge ohne BeIzIe~ung der zuständIg.en KollegIalo~­
gane beschlossen worden war, ersuchte dIe VA den zuständIgen BundesmI­
nister für Wissenschaft und Forschung um eine Stellungnahme. 

Aus dieser Stellungnahme geht herv~r, daß das Beschwerdevorbringen den 
Tatsachen entsprach und nach einer Uberprüfung des beantragten Lehrauf­
trages für das Wintersemester 1985/86 dessen Remuneration vom Ressort 
nachträglich bewilligt wurde, womit der Grund für die als berechtigt aner­
kannte Beschwerde behoben und eine weitere Veranlassung der VA ent­
behrlich war. 

5.4 Ausschluß von der Studienförderung bei mehr als 10 Jahre zurückliegender 
Reifeprüfung 
VA 7 - WF/86 BMWF ZI. 2315/86 

BMUK ZI. 27655/1-III/9/86 
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I. S. aus Feldkirch, Vorarlberg, führte in ihrer Beschwerde an die VA aus, 
daß sie studienförderungsrechtlich benachteiligt werde, weil sie nach Able­
gung der Reifeprüfung im Jahre 1969 eine Berufstätigkeit ausgeübt habe 
und das Studium erst aufgenommen habe, als ihre Matura mehr als 
10 Jahre zurückgelegen sei. In diesem Fall sei ein Anspruch auf Studienbei­
hilfe nach den Bestimmungen des Studienförderungsgesetzes nicht vorgese­
hen. Dagegen gelte diese Beschränkung nicht für jene Personen, die die Be­
rufsreifeprüfung abgelegt oder einen sonstigen, die Hochschulreife vermit­
telenden Aufbaulehrgang absolviert hätten. Im übrigen erweise sich diese 
Bestimmung auch für Frauen, die sich der Kindererziehung gewidmet ha­
ben, als eine besondere Härte. 

Da die Beschwerdeführerin Studierende an der Akademie für Sozialarbeit 
war, holte die VA zur grundsätzlichen Problematik zunächst eine Stellung­
nahme des Bundesministers für Unterricht, Kunst und Sport zu der Frage 
ein, ob bei der Beschwerdeführerin die Anspruchsvoraussetzungen für die 
Gewährung einer Studienbeihilfe gegeben wären. Der Bundesminister für 
Unterricht, Kunst und Sport führte in seiner Stellungnahme aus, daß 
grundsätzlich im Hinblick auf die von der Beschwerdeführerin zutreffend 
wiedergegebene Regelung des § 2 Abs. 1 lit. c Studienförderungsgesetz 
1983 in der Fassung BGBl.Nr. 361/1985 ein Studienbeihilfenanspruch nicht 
bestehe. Allerdings könne im Falle der Beschwerdeführerin geprüft werden, 
ob nicht von der Ausnahmebestimmung des § 2 Abs. 2 leg.cit. Gebrauch ge­
ma~ht werd~n könne ~nd wegen. besond~rer Begabung oder besonderer be­
ruflicher Letstungen eme Nachstcht ertetlt werden könne. 

Die Beschwerdeführerin stellte hierauf einen diesbezüglichen Antrag beim 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport, dem mit Bescheid vom 
2. Juli 1986 entsprochen wurde. Damit konnte im Einzelfall der Beschwer­
degrund behoben werden. 

Die z';lgrundelie&ende Härtefallproblematik veranl~~te die VA je.doch auch 
zur Emholung emer Stellungnahme des Bundesmmtsters für Wtssenschaft 
und Forschung zu der Frage, inwieweit die im Studienförderungsgesetz 
derzeit vorgesehene 10-Jahres-Grenze für die Beihilfengewährung ab Er­
langung der Hochschulreife nicht überhaupt als entbehrlich entfallen 
könnte. 

Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung führte in seiner Stel­
lungnahme zunächst aus, daß es die Vorstellung des Gesetzgebers gewesen 
sei, mit Studienbeihilfen aus öffentlichen Mitteln den sozial bedürftigen 
"Normalstudenten" mit gutem Studienerfolg zu unterstützen, also jenen 
Studenten, der nach der Matura oder kurz danach ein Studium in Angriff 
nehme, sodaß der Gesetzgeber offenbar in jenen Fällen, in denen erst im 
fortgeschritteneren Alter ein Studium in Angriff genommen wird, ein sol­
ches Studium nicht aus öffentlichen Mitteln gefördert wissen wollte. Da die 
Grenzziehung nicht willkürlich erfolgen dürfe und auch nicht ohne Deter­
minierung der Studienbeihilfenbehörde überlassen bleiben könne, sei ein 
Zeitraum von 10 Jahren nach der Matura für die Inangriffnahme des Stu-
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diums festgesetzt worden. Er gestehe aber zu, daß diese Regelung - selbst 
unter Berücksichtigung der Ausnahmebestimmung, die aber wieder an 
strenge Kriterien gebunden sei - an sich berücksichtigungswürdige Härte­
fälle entstehen lasse, weshalb er die Problematik für eine weitere Novellie­
rung des Studienförderungsgesetzes vorgemerkt habe. 

Die VA wird zum gegebenen Zeitpunkt darauf zurückkommen und sich 
über den Stand der Arbeiten zur Novellierung des Studienförderungsgeset­
zes auf dem laufenden halten. 

5.5 Nichtzuerkennung einer erhöhten Studienbeihilfe zur Fahrtkostenabgeltung 

12 

VA 14 - WF/86 Zl. 56 042/13-17/86 

eh. M. aus Pfarrwerfen, Salzburg, führte in seiner Beschwerde an die VA 
aus, daß er in Salzburg Theologie und Religionspädagogik studiere. Auf­
grund seiner sozialen Situation beziehe er ein Stipendium, das jährlich 
27 000 S betrage. Nun sei eine Verordnung in Kraft getreten, die besage, 
daß Studenten, deren Studienort länger als eine Fahrstunde vom Heimatort 
entfernt ist, einen Fahrtenzuschuß von 15 500 S jährlich zum normalen Sti­
pendium dazubekommen könnten. Da sein Heimatort Pfarrwerfen in die­
ser Verordnung aber als weniger als eine Fahrstunde entfernt eingestuft 
worden wäre, sei seinem diesbezüglichen Ansuchen um Gewährung der er­
höhten Studienbeihilfe nicht entsprochen worden. Darin erblicke er eine 
Härte, weil er nicht unmittelbar im Ort Pfarrwerfen wohne, sondern 10 km 
von der Bahn entfernt sein Heimathaus habe. Wenn er den kürzesten Weg 
nähme, müßte er 8 km zu Fuß gehen, wenn er ein öffentliches Verkehrsmit­
tel benütze, betrage die reine Fahrzeit 1 Stunde 25 Minuten und der an­
schließend noch zurückzulegende Fußweg noch 4 km, somit eine weitere 
Stunde. Dazu komme noch, daß er dann, wenn er ein öffentliches Ver­
kehrsmittel benütze, durch den Nachbarort Werfenweng fahren müsse, der 
nicht mehr zu den in der Verordnung genannten Orten zähle, bei denen 
die Fahrtzeit weniger als eine Stunde betrage. 

Er erblicke daher einen Mißstand im Bereich der Verwaltung darin, daß 
ihm aufgrund der gegebenen Verhältnisse eine erhöhte Studienbeihilfe zur 
Fahrtkostenabgeltung nicht gewährt worden sei. 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren zunächst fest, daß das Beschwerde­
vorbringen den Tatsachen entsprach. 

Gemäß § 4 der Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und For­
schung vom 16. September 1985, BGBI.Nr. 429, ist die tägliche Hin- und 
Rückfahrt zum und vom Studienort Salzburg für Studierende aus Pfarr­
werfen zeitlich noch zumutbar, sodaß ein Anspruch auf erhöhte Studienbei­
hilfe gemäß § 13 Abs. 2 lit. c Studienförderungsgesetz 1983 im Falle des Be­
schwerdeführers nicht bestand. 

Die VA sah sich allerdings veranlaßt, diesen Härtefall an den Bundesmini­
~~er für Wissenschaft und Forsc:bung heranzutragen und eine nochmalige 
Uberprüfung anzuregen. Nach Uberprüfung durch den Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung teilte dieser der VA mit, daß er im Hinblick 
auf die den Beschwerdeführer treffende Härte diesem eine außerordentli-
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che Studien unterstützung in der Höhe von 15 000 S bewilligt habe, was in 
etwa dem Zuschuß gemäß § 13 Abs. 2 Studienförderungsgesetz entspreche. 
Damit war der Beschwerdegrund behoben. 

5.6 Nichtanerkennung der Geburtsurkunde als Nachweis der unehelichen Ge­
burt durch die Studienbeihilfenbehörde 
VA 17 - WF/86 ZI. 56047/25-17/86 

M. R. aus Wien führte in seiner Beschwerde an die VA aus, daß er bei der 
Studienbeihilfenbehörde einen Antrag auf Gewährung eines Leistungssti­
pendiums eingebracht habe. Obwohl unter der Ziffer 21 des diesbezügli­
chen Merkblattes zum Antrag auf Gewährung einer Studienbeihilfe erklärt 
werde, daß eine GeburtSurkunde als Nachweis der Unehelichkeit gelte, sei 
seine Geburtsurkunde von der Studienbeihilfenbehörde als Nachweis nicht 
anerkannt worden, sondern eine Bestätigung des Jugendamtes darüber ge­
fordert worden, daß die Vaterschaft nie untersucht bzw. festgestellt wurde. 
In dieser Vorgangsweise erblicke er einen Mißstand im Bereich der Verwal­
tung. Durch das unberechtigte Verlangen der Studienbeihilfenbehörde 
werde er in eine schwierige Situation gebracht, weil das Jugendamt für den 
1. Bezirk über keinerlei Unterlagen verfüge, weil er in Frankreich geboren 
worden sei. Die Vormundschaft selbst sei seiner Mutter vom Bezirksgericht 
Persenbeug zuerkannt worden. Auch das Jugendamt der Bezirkshaupt­
mannschaft Melk habe sich außerstande gesehen, die erbetene Bestätigung 
auszustellen, da bei diesem Amte niemals entsprechende Unterlagen vor­
handen gewesen seien. 

Im Zuge des Prüfungsverfahrens stellte die VA fest, daß das Beschwerde­
vorbringen den Tatsachen entsprach: 

In seiner Stellungnahme führte der Bundesministert für Wissenschaft und 
Forschung aus, daß nach einer von ihm veranlaßten Überprüfung alle Vor­
aussetzungen für die Zuerkennung eines Leistungsstipendiums an den Be­
schwerdeführer erfüllt seien und die Auskunft eines Bediensteten der Stu­
dienbeihilfenbehörde offenbar mißverständlich gegeben worden sein 
dürfte. Aufgrund des Ergebnisses des Prüfungsverfahrens erkannte die VA 
der Beschwerde Berechtigung zu. 

Eine weitere Veranlassung erwies sich im Hinblick auf die Klaglosstellung 
des Beschwerdeführers als entbehrlich. 

5.7 Nichtzuerkennung einer erhöhten Studienbeihilfe zur Fahrtkostenabgeltung 

178 

VA 20 - WF/86 ZI. 56040/61-17/86 

R. K. aus Dürnkrut, Niederösterreich, brachte in seiner Beschwerde an die 
VA vor, daß sein Antrag auf Gewährung einer Studienbeihilfe mangels so­
zialer Bedürftigkeit seiner Eltern abgewiesen worden sei. In teilweiser Statt­
gebung seiner gegen diese Entscheidung erhobenen Vorstellung habe aller­
dings der Senat der Studienbeihilfenbehörde an der Wirtschaftsuniversität 
Wien ihm eine Studienbeihilfe in der Höhe von 4 200 S im Studienjahr zu­
erkannt. Insoweit er allerdings die Erhöhung des Grundbetrages gemäß 
§ 13 Abs. 2 lit. c des Studienförderungsgesetzes 1983 beansprucht habe, sei 
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sein diesbezüglicher Antrag abgelehnt worden, weil sein Aufenthaltsort 
vom Studienort Wien nur soweit entfernt sei, daß ihm eine tägliche Hin­
und Rückfahrt zeitlich zugemutet werden könne. Nun sei zwar die Ge­

meinde Dürnkrut in der Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft 
und Forschung bei den Orten angeführt, für die die Zumutbarkeit der 
Fahrtstrecke gegeben sei, er wohne allerdings nicht im Zentrum von Dürn­
krut, sondern in der Katastralgemeinde Waidendorf, die etwa 4 km ent­
fernt liege, wobei sich die Fahrzeit noch um den Fußweg zu seinem Hei­
mathaus erhöhe. Er erblicke daher in der Abweisung seines Antrages auf er­
höhte Studienbeihilfe ein ungerechtfertigte Härte, die auch noch darin be­
gründet liege, daß die Gemeinde Dürnkrut verkehrsmäßig sehr schlecht er­
schlossen sei und sich dadurch bei einer täglichen Hin- und Rückfahrt noch 
weitere Härten für ihn ergäben. 

Die VA stellte zunächst fest, daß das Beschwerdevorbringen den Tatsachen 
entsprach. 

Gemäß § 1 der Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und For­
schung vom 16. September 1985, BGBl.Nr. 429, zählt Dürnkrut zu den Ge­
meinden, in welche hinsichtlich des Studienortes Wien die tägliche Hin­
und Rückfahrt zugemutet werden kann. Im Hinblick auf die nach Ansicht 

der VA vorliegende Härte holte die VA eine Stellungnahme des Bundesmi­
nisters für Wissenschaft und Forschung ein. In dieser Stellungnahme teilte 
der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung mit, daß er im Hin­
blick auf die Ergebnisse einer nochmaligen Überprüfung in seinem Ressort 
dem Beschwerdeführer eine außerordentliche Studienunterstützung in 
Höhe von 15500 S zuerkannt habe, womit der Beschwerdegrund behoben 
war. 
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Aufgabenbereich des Volks anwaltes 
Dipl.-Vw. Helmuth Josseck: 

Dem Volks anwalt Dipl.-Vw. Helmuth Josseck oblagen: 

Die Aufgaben der VA, die ihrem sachlichen Inhalt nach in den Wirkungs­
bereich nachstehender Bundesministerien fallen: 

Bundesministerium für Finanzen; 

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie; 

Bundesministerium für Inneres; 

Bundesministerium für Justiz; 

Bundesministerium für Landesverteidigung. 

1 Bundesministerium für Finanzen 

Allgemeines 

In den vergangenen drei Berichtszeiträumen ist die Zahl der Beschwerden, 
die den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Finanzen betrafen, 
annähernd gleich geblieben und betrug 1986 376. Auch bei den Schwer­
punkten haben sich keine gravierenden Veränderungen ergeben. Beschwer­
den, die im Zusammenhang mit der Vorschreibung von Grunderwerbsteuer 
standen, lagen auch in diesem Berichtszeitraum im Spitzenfeld. Die von der 
VA wiederholt dargestellten Unzulänglichkeiten des Grunderwerbsteuerge­
setzes haben nunmehr dazu geführt, daß der Verfassungsgerichtshof mit 
Erkenntnis vom 10. Dezember 1986 die Grunderwerbsteuerpflicht für die 
rechtsgeschäftliche Übereignung von Grundstücken als verfassungswidrig 
aufgehoben hat. Die Tatsache, daß die Finanzbehörden infolge der Fristset­
zung durch den Verfassungsgerichtshof bis zur Schaffung eines verfas­
sungskonformen Grunderwerbsteuergesetzes Bestimmungen anwendeten, 
die bereits als verfassungswidrig erkannt waren, führte zu großer Verständ­
nislosigkeit der Bürger, die vor allem in telefonischen Kontakten mit der 
VA zum Ausdruck gebracht wurde. Darüber hinaus wurden vor allem jene 
Grunderwerbsteuer-Vorschreibungen als besondere Härte empfunden, die 
nur aufgrund von Auskünften Finanzbeamter, daß eine Berufung aussichts­
los sei, rechtskräftig geworden waren. Die VA versuchte in all diesen Fällen 
eine Erklärung der Sach- und Rechtslage herbeizuführen, wobei der im Be­
richtszeitraum noch anzuwendende Begriff der Arbeiterwohnstätte, wel­
cher am häufigsten Anlaß zu Beschwerden war, die von der VA bereits 
mehrmals beschriebenen Schwierigkeiten und Ungereimtheiten verur-
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sachte. Im Hinblick auf die nun vorliegende Neufassung des Grunderwerb­
steuergesetzes, in dem die Befreiungsbestimmungen zum Großteil wegge­
fallen sind, ist ein Rückg~.ng der Beschwerden in diesem Bereich zu erwar­
ten. Nur unzureichende Anderungen haben allerdings jene gesetzliche Be­
stimmungen erfahren, die mit der Steuervorschreibung im Zusammenhang 
mit einem Rücktritt vom Vertrag stehen. In diesen Fällen ist eine nicht er­
streckbare Frist vorgesehen, innerhalb welcher der Rücktritt der Finanzbe­
hörde anzuzeigen ist, da ansonsten Grunderwerbsteuer vorgeschrieben 
wird, obwohl der Erwerb gar nicht stattgefunden hat. Die Bestimmung hat 
auch im vergangenen Berichtszeitraum zu Beschwerden geführt und stellt 
sich deshalb als besondere Härte dar, da sie meist gerade jene trifft, die aus 
wirtschaftlichen Gründen den geplanten Kauf nicht abschließen konnten. 
Die VA hält daher ihre bereits im letzten Tätigkeitsbericht deponierte An­
regung aufrecht, die Bestimmungen über die Nichtfestsetzung oder Rück­
gängigmachung der Steuer neu zu regeln. 

Der weitaus überwiegende Teil der Beschwerden stand naturgemäß im Zu­
sammenhang mit der Einkommen- bzw. Lohnsteuer. Einen Schwerpunkt in 
dieser Gruppe bildete der Jahresausgleich, und zwar vor allem jener von 
Amts wegen. Die VA hat bereits wiederholt auf die Härten hingewiesen, 
die sich vor allem aus der Säumnis der Finanzbehörden ergeben, wenn 
diese sodann rückwirkend für mehrere Jahre zugleich Lohnsteuernachfor­
derungen erlassen. In einem Fall hatte das Finanzamt nach Auswertung der 
Lohnzettel erst im Jänner 1986 die Notwendigkeit eines amtswegigen J ah­
resausgleichs erkannt, obwohl der Steuerpflichtige bereits 1980 in den Ru­
hestand getreten war und seither nebeneinander zwei Pensionen bezog. Die 
Folge waren mehrere Jahresausgleichsbescheide, aus welchen sich eine ins­
gesamt unzumutbare Höhe der Lohnsteuernachforderung ergab. Der um 
Stellungnahme ersuchte Bundesminister für Finanzen erklärte die aufgetre­
tene Verzögerung mit dem Arbeitsanfall in anderen Bereichen, nämlich 
dem beantragten Jahresausgleich sowie Freibetragseintragungen. Gerade 
weil die VA diese Belastung nicht verkennt, ist sie der Auffassung, daß 
längst organisatorische oder sonst zielführende Maßnahmen gesetzt hätten 
werden müssen, um die Verwaltung in die Lage zu versetzen, ihren Aufga­
ben ordnungsgemäß nachkommen zu können. Die VA hat die in diesem 
Bereich bestehenden Mängel wiederholt aufgezeigt. Die VA muß daher mit 
Bedauern zur Kenntnis nehmen, daß eine seit langem angeregte Verbesse­
rung des Zustandes im Zusammenhang mit dem amtswegigen Jahresaus­
gleich auch im zweiten Abgabeänderungsgesetz für 1987 nicht verwirklicht 
wurde: Die in der Regierungsvorlage noch vorgesehene Möglichkeit, daß 
bei Vorliegen von zwei oder mehreren Ruhebezügen eine der pensionsaus­
zahlenden Stellen alle Pensionen gemeinsam ausbezahlt und die Lohn­
steuer sofort in der richtigen Höhe einbehält, wurde nicht beschlossen. Da 
ein Großteil der amtswegigen Jahresausgleiche Ruhebezüge betrifft, könnte 
durch eine derartige Regelung nach Auffassung der VA eine bedeutende 
Verbesserung erreicht werden. Die VA regt daher neuerlich an, geeignete 
Ma~!1ahmen - auch auf legislativem Weg - zu treffen, um die aufgezeig­
ten Ubelstände zu beseitigen. 

Die übrigen Beschwerden aus dem Bereich der Einkommen- bzw. Lohn­
steuer hatten vornehmlich eine behauptete unrich~ige Beurteilung der We~­
bungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnltchen Belastung durch dIe 
Finanzbehörde zum Inhalt. In einem Großteil dieser Fälle ergab die Prü-
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fung, daß die Entscheidung den gesetzlichen Bestimmungen entsprach; in 
manchen Fällen trat eine Härte zutage. So wird bei der VA immer wieder 
darüber Beschwerde geführt, daß freiwillige Einzahlungen zu einer gesetz­
lichen Sozialversicherung im Ausland weder als Sonderausgaben noch als 
Werbungskosten Berücksichtigung finden, obwohl die später daraus erflie­
ßende Pension als inländisches Einkommen besteuert wird. Die Beschwer­
deführer erblicken darin eine Gleichheitswidrigkeit, weil dieselbe Sache -
je nachdem, ob sie dem Fiskus oder dem Staatsbürger zum Vorteil gereicht 
- unterschiedlich behandelt wird. Der zu dieser Grundsatzproblematik um 
Stellungnahme ersuchte Bundesminister für Finanzen teilte der VA ledig­
lich mit, daß die Vorgangsweise der Finanzbehörden dem Gesetz entspre­
che - eine Tatsache, von der die VA in ihrem Verfahren ausgegangen war. 
Von der VA darauf hingewiesen, teilte der Bundesminister für Finanzen in 
einem weiteren Schreiben nur mit, daß nicht daran gedacht sei, Versiche­
rungsbeitra.gsleistunge~ an ausl~ndische "Versicherungsunternehmen" zu 
fördern. DIe VA vertntt dazu dIe Auffassung, daß Aufwendungen für spä­
tere Einkommen aus dem Ausland, die dann der inländischen Besteuerung 
unterliegen, im Rahmen der inländischen Steuergesetze denselben Begün­
stigungen zugänglich sein sollten wie vergleichbare Aufwendungen, die zur 
Erzielung inländischer Einkommen dienen. Dabei würde auch eine allen­
falls vorausgehende "Qualitätskontrolle" ausländischer Versicherungsun­
ternehmen wohl keinen unverhältnismäßigen Verwaltungs aufwand verursa­
chen. 

Im Zusammenhang mit Sonderausgaben scheint der VA eine weitere Be­
schwerde von besonderer Bedeutung. Ein Beschwerdeführer hatte die Aus­
gaben für die Errichtung eines Schutzraumes steuerlich geltend gemacht 
und war mit der Begründung abgelehnt worden, daß die Berücksichtigung 
nur beim Einbau in ein bestehendes Haus möglich wäre, nicht aber wenn, 
wie im gegenständlichen Fall, der Schutzraum baulich getrennt vom Haus 
errichtet wird. Der dazu um Stellungnahme ersuchte Bundesminister für Fi­
nanzen lehnte eine Begünstigung von Schutzräumen als solche im Hinblick 
auf die Lage des Staatshaushaltes ab. Die VA kann sich zwar diesem Argu­
ment nicht verschließen, doch kann dem Steuerpflichtigen kaum einsichtig 
gemacht werden, daß die steuerliche Begünstigung der Errichtung von 
Schutzräumen einzig davon abhängt, ob ein baulicher Zusammenhang mit 
einem bereits vorhandenen Haus besteht oder nicht. Die VA regt daher an, 
die derzeit bestehende Ungleichbehandlung von Schutzräumen zu beseiti­
gen. 

Im Zusammenhang mit der Gewährung von Freibeträgen wurden auch or­
ganisatorische Mängel bzw. umständliche Formalitäten festgestellt. Für die 
Gewährung eines Freibetrages zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastun­
gen, die durch Körperbehinderung veranlaßt sind, ist die amtsärztliche Be­
stätigung der Minderung der Erwerbsfähigkeit Voraussetzung. In Wien 
führten unzumutbare Wartezeiten zu Beschwerden, welche in Kauf genom­
men werden mußten, um überhaupt jenes Formular zu bekommen, das vom 
Referenten der LohnsteuersteIle ausgefüllt werden muß, um den Amtsarzt 
um die erforderliche Untersuchung zu ersuchen. Aufgrund des Prüfungs­
verfahrens der VA werden nunmehr die notwendigen Formulare bereits in 
der Auskunftsstelle der LohnsteuersteIlen aufgelegt und ausgefüllt, wo­
durch die Wartezeiten jedenfalls eingeschränkt wurden. Die Möglichkeit, 
die Formulare direkt bei den Amtsärzten aufzulegen, wurde von Seiten des 
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Bundesministers für Finanzen mit der Begründung abgelehnt, die Antrag­
steller könnten sich an mehrere Amtsärzte wenden und sodann die für sie 
günstigste Bestätigung für ihren Antrag verwenden. Die Prüfung, ob der je­
weils aufgesuchte Amtsarzt der örtlich zuständige ist, sei nach Ansicht des 
Bundesministers für Finanzen mit zu großem Verwaltungs aufwand verbun­
den. Abgesehen davon, daß damit von vornherein offenbar mangelhafte 
Untersuchungen unterstellt werden (da nur auf diese Weise bedeutend un­
terschiedliche Bestätigungen entstehen können), ist die VA der Auffassung, 
daß dieser Argumentation nicht jenes Gewicht zukommen kann, welches 
für eine Erleichterung der Form~litäten für Körperbehinderte spricht. Die 
VA regt daher an, die mögliche Anderung der derzeitigen Praxis nochmals 
zu überdenken. 

Weitere Beschwerden betrafen die mangelnde Sorgfalt bei der Durchfüh­
rung abgabenrechtlicher Vedahren, den Verstoß gegen die amtswegige Er­
mittlungspflicht sowie Vedahrensverzögerungen. So hat z. B. bei der vor­
zeitigen Auflösung sonderausgaben~egünstigter Versicherungen ein.e 
Nachversteuerung ex lege zu unterbleiben, wenn der Rückkauf der VersI­
cherung durch eine wirtschaftliche Notlage verursacht war. Die VA hat bei 
ihren Prüfungen festgestellt, daß sich die Finanzbehörde mit dieser Frage 
oftmals gar nicht auseinandersetzt, sondern die Geltendmachung dem Steu­
erpflichtigen überläßt, der allerdings die zugrundeliegende Gesetzeslage 
vielfach gar nicht kennt. In derartigen Fällen wird daher mit Recht von ei­
ner "Unwissenheitssteuer" gesprochen werden können, die gar nicht vorge­
schrieben werden dürfte, wenn die Finanzbehörde ihrer amtswegigen Er­
mittlungspflicht im ausreichenden Maß nachkäme. 

Ein weiterhin ungelöstes Problem stellt die Dauer finanzbehördlicher Ver­
fahren, insbesondere der Rechtsmittelverfahren, dar. Die vom Bundesmini­
ster für Fin<l:nz~n als Begrün~ung immer wieder in~ Treffen geführte Perso­
nalknappheIt, Insbesondere In den Berufungsbehörden, dad nach Auffas­
sung der VA nicht dazu führen, daß seit J ahren Verstöße gegen die gesetz­
liche Entscheidungspflicht aufsichtsbehördlich geduldet werden und die 
diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen nahezu totes Recht geworden 
sind. Gerade in Berufungsvedahren kommt der Entscheidungspflicht be­
sondere Bedeutung zu, weil dem eingebrachten Rechtsmittel keine auf­
schiebende Wirkung zukommt und die vorgeschriebene Abgabe daher fäl­
lig ist. Obwohl der Vedassungsgerichtshof diese Bestimmungen als vedas­
sungswidrig erkannt hat, wurde sie weiter im Gesetzesbestand belassen. Da 
jedoch das Erkenntnis und die anknüpfenden Maßnahmen nicht mehr in 
den Berichtszeitraum fallen und daher auch die Folgen noch keinen ent­
sprechenden Niederschlag in der Tätigkeit der VA gefunden haben, wird 
von rechtstheoretischen Erörterungen Abstand genommen. Hinsichtlich 
der Dauer der Verfahren wird jedoch neuerlich auf die Notwendigkeit ziel­
führender Maßnahmen hingewiesen, um die Einhaltung der gesetzlichen 
Verpflichtung, eine Entscheidung spätestens innerhalb von sechs Monaten 
zu treffen, zu gewährleisten. 

Auch in diesem Berichtszeitraum betrafen zahlreiche Beschwerden die Ge­
bührenpflicht von Eingaben sowie insbesondere die fünfzigprozentige Er­
höhung bei nicht ordnungsgemäß entrichteter Gebühr. Diese Erhöhung er­
regt vor allem dann besonderen Unmut und Verständnislosigkeit, wenn den 
Bürger kein Verschulden an der mangelhaften Bezahlung der Gebühr trifft, 
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er versucht hat, sich durch Auskünfte bei kompetenten Stellen abzusichern 
oder wenn die unrichtige Vergebührung gar auf eine unrichtige Auskunft 
der Behörde zurückzuführen ist. So erhielt ein Beschwerdeführer von sei­
nem Gemeindeamt eine Meldebestätigung zur Vorlage beim Standesamts­
verband, ohne auf eine Gebührenpflicht hingewiesen zu werden. In einem 
anderen Fall brachte ein Beschwerdeführer eine gebührenpflichtige Ein­
gabe direkt beim Finanzamt ein, wobei auch hier ein Hinweis auf fehlende 
Stempelmarken unterblieb. In anderen Fällen wurden aufgrund der Aus­
kunft von Gemeindebediensteten unrichtige Vergebührungen vorgenom­
men und anläßlich einer Gebührennachschau durch die Finanzbehörde 
Jahr~ später eine Nachf?rder~ng samt fünfzigp~ozentig.er Erhöhung vor~e­
schneben. Dem Bürger 1st es In solchen Fällen SIcher kein Trost, daß es SIch 
bei der Erhöhung um keine Strafe, sondern um eine Pauschalbetrag für den 
Verwaltungsmehraufwand handelt, zumal bei einer Strafe wohl Entschuldi­
gungsgründe zugelassen werden müßten. So muß der Abgabenpflichtige 
entgegen dem allgemeinen Prinzip, daß die Kosten für die Tätigkeit der 
Abgabenbehörde von Amts wegen zu tragen sind, für einen fremden Auf­
wand aufkommen, für dessen Verursachung er gar nicht verantwortlich ist. 
Sämtliche dieser Vorbringen, die sich alljährlich wiederholen, waren bereits 
in den v,?rangega~genen Berichtszeitr~umen Anlaß. anzuregen, auf die Er­
höhung In derartIgen Fällen zu verZIChten. Da dIe Erhöhung nur dann 
zwingend vorgesehen ist, wenn die Nachforderung bescheidmäßig erfolgt, 
läge eine Lösungsmöglichkeit in der formlosen Nachforderung der zu ge­
ring entrichteten Gebühr. Der Bundesminister für Finanzen hat den Abga­
benbehörden zwar in einem Erlaß mitgeteilt, daß es "unbedenklich" ist, 
wenn beim Fehlen von Stempelmarken der Gebührenschuldner vorerst 
formlos zum Nachbringen dieser Wertzeichen aufgefordert wird, sodaß 
eine fünfzigprozentige Erhöhung erst dann fällig würde, wenn infolge einer 
Zahlungsverweigerung ein Bescheid erlassen werden muß. Die VA hat al­
lerdings festgestellt, daß in der Praxis von diesem Erlaß zu wenig Gebrauch 
gemacht wird, was möglicherweise auch auf die dort verwendeten unbe­
stimmten Formulierungen zurückzuführen ist. Die VA regt daher neuerlich 
legislative oder aufsichtsbehördliche Maßnahmen an, um Härtefälle wie die 
eingangs aufgezeigten in Zukunft zu vermeiden. 

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit Eingabengebühren ergibt sich 
daraus, daß die Gebührenpflicht bei der Einbringung nicht klar erkennbar 
ist. So gibt es z. B. für Eingaben im Abgaben- oder Verwaltungsstrafverfah­
ren Ausnahmen von der Gebührenpflicht - es sei denn, die Eingabe ist auf 
eine Nachsicht oder Ratenzahlung gerichtet. Wird etwa eine Eingabe als 
Berufung gewertet, so ist sie gebührenfrei, wird das gleiche Ansuchen als 
Nachsichtsbegehren aufgefaßt, ist es ge~ühr~npf.Jichtig. Das Prc:blem kann 
noch dadurch verschärft werden, daß dIe EInbnngungsstelle, dIe erste In­
stanz, über die Gebührenpflicht zu entscheiden hat, die Sachentscheidung 
aber von der zweiten Instanz zu treffen ist. So wird von einer unzuständi­
gen Behörde bereits eine Präjudiz geschaffen, nämlich als was die Eingabe 
zu behandeln ist. Vergebührt sie die Eingabe nämlich nicht, so hat der Be­
troffene bei der derzeitigen Praxis mit einer fünfzigprozentigen Erhöhung 
zu rechnen. Vergebührt sie die Eingabe aber zu Unrecht, das heißt wird sie 
von der zweiten Instanz als gebührenfreie Eingabe behandelt, so steht der 
Bundesminister für Finanzen auf dem Standpunkt, daß dies an der Gebüh­
renpflicht nichts ändere, da nur das Bestehen der Möglichkeit, ein Anbrin­
gen als gebührenpflichtige Eingabe anzusehen, bereits ihre Gebührenpflicht 
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begründe - und zwar unabhängig von ihrer späteren Behandlung. Die VA 
ist der Auffassung, daß dies einen unbefriedigenden Zustand darstellt, der 
vom Gesetzgeber gelöst werden sollte. 

Im Zusammenhang mit der Eingabengebühr stellt die VA immer wieder 
fest, daß Probleme vor allem dort entstehen, wo für den einzelnen kein Zu­
sammenhang mit einer besonderen Leistung einer öffentlich-rechtlichen In­
stitution erkennbar ist. Zum Beispiel dann, wenn lediglich ein Formular 
oder Merkblatt übersendet oder eine einfache Auskunft erteilt wird, die -
würde sie persönlich oder telefonisch eingeholt - keine Gebühren verur­
sachte. Da der Staatsbürger davon ausgeht, daß er mit seinen Steuern einen 
Beitrag für die Verwaltung leistet und einfache Auskünfte zu ihren Aufga­
ben zählt, ist ihm meist nicht einsichtig, daß er dann, wenn er diese Aufga­
ben in Anspruch nimmt, gesondert zur Kasse gebeten wird. Die VA regt 
daher neuerlich an, den derzeit stark ~usgepr.ägten "Papiersteuercharakte<' 
der Gebühren zu entschärfen und die dabei hervorgerufene BehördenleI­
stung zu berücksichtigen, zumal die derzeitige Regelung eine Benachteili­
gung jener Bevölkerungskreise darstellt, die nicht am Sitz der Behörde 
wohnen. 

Schließlich sind noch jene Beschwerden zu erwähnen, die im Zusammen­
hang mit Versicherungen oder ihren Allgemeinen Bedingungen standen. 
Wenn auch die Zahl dieser Beschwerden im Berichtszeitraum relativ hoch 
war, ergab sich nur selten eine Zuständigkeit der VA. In einem Fall vertritt 
die VA jedoch die Auffassung, daß die Allgemeinen Bedingungen, die der 
Genehmigung des Bundesministers für Finanzen bedürfen, geändert wer­
den sollten. Die Bedingungen für die Krankhei~kosten- und Krankenhaus­
tagegeldversicherung sehen nämlich bei jeder Überweisung eine Manipula­
tionsgebü~r von einem Prozent der. Versicherungsleistung vor, ';1nd. zwar 
unabhängig von der Höhe und somit auch ohne Obergrenze. Wie em Be­
schwerdefüher es treffend ausdrückte, scheint bei dieser Praxis eine eigene 
Versicherung für die Bezahlung von Manipulationsgebühr nötig zu sein, da 
diese bei entsprechend hoher Versicherungsleistung eine unzumutbare 
Höhe erreichen könnte. Die VA vertritt die Auffassung, daß diese Bestim­
mung nicht dem Gedanken des Konsumentenschutzes entspricht und ex­
zessive Vorschreibunge~ erm~glicht, da Aufwa~d und Gebühr in keinem 
ausgewogenen Verhältms zuemander stehen. Die VA regt daher an, daß 
der Bundesminister für Finanzen als Versicherungsaufsichtsbehörde, der 
die Bedingungen zu genehmigen hat, mit den ihm zu Gebote stehenden 
Mitteln dafür eintritt, daß diese Bestimmung geändert wird. 

Im Zusammenhang mit allgemeinen Versicherungsbedingungen scheint der 
VA ein weiteres Problem erwähnenswert: Nach den Bedingungen für die 
Rechtsschutzversicherung ist eine Versicherungsleistung ausgeschlossen, 
wenn es sich um die Kosten eines Strafverfahrens wegen eines Vorsatzde­
liktes handelt. Die Versicherungsleistung wird auch dann nicht erbracht, 
wenn das Verfahren eingestellt wird oder ein Freispruch erfolgt. Der dazu 
um Stellungnahme ersuchte Bundesminister für Finanzen führte aus, daß 
einerseits auch bei einem Freispruch nie ganz gesichert sei, daß der Be­
schuldigte die Tat nicht begangen hat, andererseits ein allenfalls zu Un­
recht eingeleitetes Verfahren eine Verfehlung des Staates darstelle, für die 
die Gemeinschaft der Versicherten nicht einzutreten habe. Die VA kann 
sich dieser Argumentation nicht anschließen. Zum einen muß nach der Un-
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schuldsvermutung bei einem Freispruch davon ausgegangen werden, daß 
der Beschuldigte die Tat nicht begangen hat, andernfalls die Gerichtsbar­
keit ad absurdum geführt würde. Zum anderen ist davon auszugehen, daß 
die Rechtsschutzversicherung ja dazu dient, sich gegen Verfehlungen ande­
rer zur Wehr setzen zu können und sei es gegen ein zu Unrecht eingeleite­
tes Verfahren. Die VA vertritt daher die Auffassung, daß die derzeit geübte 
Einschränkung, auch bei Freispruch von Vorsatzdelikten und Einstellung 
diesbezüglicher Verfahren keinen Versicherungsschutz zu gewähren, nicht 
dem Gedanken des Rechtsschutzes entspricht. 

Einzelfälle 

1.1 Mehrfachvergebührung eines Enterdigungsantrages 
VA W 38 - FI/85BM Zl. V-AP 21/85 

Dr. K. P., Wien, wandte sich mit folgendem Vorbringen an die VA. Anläß­
lich eines Todesfalles und der gewünschten Beerdigung im Familiengrab sei 
es erforderlich gewesen, einen Enterdigungsvorgang zu beantragen, da in 
diesem Grab bereits fünf Leichen beigesetzt waren. Dem Antrag sei mit ei­
nem Bescheid des Magistrates der Stadt Wien stattgegeben worden. Dafür 
seien Stempelgebühren in der Höhe von 4 550 S eingehoben worden, da so­
wohl der Antrag als auch der Bewilligungsbescheid fünffach vergebührt 
worden seien, ebenso wie eine fünffache Gemeindeabgabe eingehoben 
wurde. Da es sich um einen einzigen Exhumierungsvorgang sowie einen 
einzigen Bewilligungsbescheid, i~ welchem f~nf Namen der Verstorbenen 
angeführt waren, handelte, erbhckte Dr. P. 10 der fünffachen Vergebüh­
rung einen Mißstand. 

Die VA befaßte im Prüfungsverfahren sowohl den Landeshauptmann von 
Wien als auch den Bundesminister für Finanzen, woraus sich unterschiedli­
che Rechtsauffassungen ergaben. 

Der Landeshauptmann von Wien erachtete die fünffache Eingabengebühr 
deshalb für ungerechtfertigt, weil sich der Antrag auf einen einheitlichen 
Enterdigungsvorgang richte und daher die Anzahl der Leichen nicht we­
sentlich sei. Die Rechtsauffassung wurde vom Wortlaut des § 21 des Wie­
ner Leichen- und Bestattungsgesetzes abgeleitet, nach welchem "die Enter­
digung von Leichen ... der Bewilligung" bedürfe. Weiters sei "bei Antrag­
steIlung" die Zustimmung des Rechtsträgers nachzuweisen. Der Landes­
hauptmann leitete daraus ab, daß Antragsgegenstand die Einheit des Enter­
digungsvorganges sei, weshalb nur eine einfache Eingabengebühr anfalle. 

Anders verhalte es sich bei der Vergebührung der Bewilligung. Hier werde 
die Bewilligung zur Enterdigung einer Leiche erteilt, weshalb bei fünf Lei­
chen die fünffache Gebühr zu entrichten sei. 

Der Bundesminister für Finanzen vertrat demgegenüber die Ansicht, daß in 
dem Exhumierungsantrag mehrere Ansuchen, nämlich Ansuchen auf die 
Enterdigung von fünf Leichen gestellt werden und daher auch eine fünffa­
che Gebühr anfalle. Dies entspreche § 12 des Gebührengesetzes, wonach 
für jedes von mehreren Ansuchen, die in einer einzigen Eingabe gestellt 
werden, die Eingabengebühr zu entrichten sei. Ebenso sei nach dieser ge-
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s~tzlichen ~estimmung. für jede Bewilligung, die. in einer amtlichen Ausfer­
tigung erteIlt werde, dIe Stempelgebühr zu entrIchten. 

Die VA konnte diesen Ausführungen des Bundesministers für Finanzen 
nichts entgegenhalten, weshalb das Prüfungsverfahren mit der Feststellung 
abgeschlossen werden mußte, daß kein Mißstand in der Mehrfachverge­
bührung vorliege. Dennoch gibt der Fall Anlaß zu grundsätzlichen Bemer­
kungen. 

Die Auslegung des Gesetzes durch den Landeshauptmann von Wien, der 
Antrag auf Exhumierung betreffe einen einheitlichen Vorgang, ist bürger­
nah und nicht völlig von der Hand zu weisen. Nach dem Gebührengesetz 
ist zwar auch dann, wenn in einer einzigen Eingabe mehrere Ansuchen ge­
stellt werden, die Zahl der Ansuchen für die Höhe der Gebühr entschei­
dend. Es kommt somit darauf an, was als Gegenstand des Ansuchens be­
trachtet wird. Da die zur Vollziehung des Wiener Leichen- und Bestat­
tungsgesetzes zuständige Behörde, der Magistrat der Stadt Wien, die Auf­
fassung vertritt, daß das Ansuchen auf den Enterdigungsvorgang und nicht 
die Anzahl der Leichen gerichtet sei, scheint es auch der VA zulässig, in 
diesem Fall nur eine einfache Eingabengebühr einzuheben. Die Anführung 
der Namen der Leichen hätte in diesem Fall lediglich deklarativen Charak­
ter. Nicht ganz schlüssig erscheint es der VA allerdings dann, die Bewilli­
gung in einem anderen Licht zu sehen. Auch hier würde dann der Enterdi­
gungsvorgang aus einer Grabstätte bewilligt, was auch mittels eines einzi­
gen Bescheides geschieht. Auch in diesem Fall würde die Anführung mehre­
rer Namen von Verstorbenen nur der näheren Bezeichnung dienen und 
keine Einzelbewilligung darstellen. Es wäre daher auch dieser Bewilli­
gungsbescheid nur einfach zu vergebühren. 

Die VA verkennt nicht die Kompliziertheit der Sach- und Rechtslage und 
hält daher eine KlarsteIlung durch das Wiener Leichen- und Bestattungsge­
setz für zweckmäßig. Eine derartige Anregung wird im Rahmen des Tätig­
keitsberichtes an den Wiener Landtag gegeben werden. Da aber die derzei­
tige Praxis der Mehrfachgebühr dem Staatsbürger nicht einsichtig ist, regt 
die VA an, durch einen Erlaß des Bundesministers für Finanzen die ein­
schlägigen Bestimmungen des Gebührenrechtes entsprechend zu interpre­
tieren und so die Grundlage für eine bürgernahe Vollziehung zu schaffen. 

1.2 Unrechtmäßige VoUstreckungsmaßnahmen 
VA 275 - FI/85 BM Zl. V-AP 114/85 

188 

I. K., Niederösterreich, führte bei der VA Beschwerde darüber, daß gegen 
sie rechtswidrige Vollstreckungsmaßnahmen geführt worden seien. Ohne 
daß sie je einen Zahlungsbescheid oder gar eine Mahnung erhalten hätte, 
sei ein Vollstrecker in Begleitung einer jungen Dame in ihrer Wohnung er­
schienen und habe die Bezahlung von nahezu 2 000 S verlangt. Da ihr der 
Zahlungsgrund unbekannt war, habe sie die Zahlung verweigert. Der Voll­
strecker habe darauf ein unhöfliches und spöttisches Benehmen an den Tag 
gelegt und gemeinsam mit der jungen Dame sämtliche Räume inspiziert. 
Seine Begleitung habe sich trotz Aufforderung nicht ausgewiesen und ge­
gen den Willen der Beschwerdeführerin und ihres Ehemannes an der Amts­
handlung teilgenommen. Um die Angelegenheit nicht weiter eskalieren zu 
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lassen, habe der Mann der Beschwerdeführerin schließlich den Betrag be­
zahlt, doch werde in der gesamten Vorgangsweise ein Mißstand erblickt. 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren nach Einholung einer Stellungnahme 
des Bundesministers für Finanzen fest, daß der Zahlungsaufforderung ein 
Bescheid über die Vorschreibung von Schenkungssteuer in der Höhe von 
1 918 S zugrunde lag. Der vom Vorbringen der Beschwerdeführerin in 
Kenntnis gesetzte Bundesminister verschwieg sich zu dem Vorwurf, daß 
weder ein Bescheid noch eine Mahnung zugestellt worden seien, sondern 
wies darauf hin, daß das Finanzamt der Beschwerdeführerin nunmehr eine 
Fotokopie des Schenkungssteuerbescheides zugestellt habe. Was das in Be­
schwerde gezogene Verhalten des Vollstreckungsbeamten betreffe, so habe 
dieser über den Verlauf der Amtshandlung eine ausführliche Darstellung 
gegeben, die kein pflichtwidriges Vorgehen erkennen ließe. Bei der in Be­
gleitung befindlichen Dame habe es sich um eine in Ausbildung befindliche 
Bedienstete des Finanzamtes gehandelt, welche dem Vollstrecker zur Voll­
streckungs-Außendiensteinschulung zugeteilt worden war. Anläßlich der 
Amtshandlung sei sie dem betroffenen Ehepaar als Organ des Finanzamtes 
vorgestellt worden. 

Die VA hat dazu erwogen: 

Voraussetzung für den Eintritt der Vollstreckbarkeit einer Abgabenschul­
digkeit ist unter anderem die Zustellung des zugrundeliegenden Bescheides. 
Gemäß § 227 Abs. 1 Bundesabgabenordnung sind vollstreckbar gewordene 
Abgabenschuldigkeiten einzumahnen. Im gegenständlichen Fall hat die VA 
mangels anderer Hinweise als erwiesen angenommen, daß der Beschwerde­
führerin weder der Schenkungssteuerbescheid noch eine Mahnung der Ab­
gabenschuldigkeit zugekommen waren. Ob die Schriftstücke von der Fi­
nanzbehörde abgefertigt wurden, war für die VA nicht mehr feststellbar. 
Da nach den Bestimmungen der Bundesabgabenordnung ein Zustellnach­
weis nicht erforderlich ist, war eine objektive Rechtswidrigkeit der Voll­
streckung nicht erweislich. Ungeachtet dessen mußte sich die Beschwerde­
führerin jedoch in ihren subjektiven Rechten verletzt fühlen, als der Voll­
streckungsbeamte gegen ihren Willen die Räumlichkeiten durchsuchte, um 
einen Betrag einzutreiben, der der Beschwerdeführerin nie als Forderung 
zur Kenntnis gelangt war. 

Hinsichtlich des Vorgehens der Behärdenorgane standen einander die un­
terschiedlichen Darstellungen der jeweils Betroffenen gegenüber, sodaß 
eine Objektivierung kaum möglich war. Es scheint jedoch glaubhaft, daß 
jedenfalls die Begleitung des Vollstreckers der Aufforderung zur Ausweis­
leistung nicht nachgekommen ist. Wie die VA nämlich in ihrer über den 
Anlaßfall hinausgehenden Prüfung festgestellt hat, verfügt ein in Ausbil­
dung stehender Bediensteter, der nur passiv an der Vollstreckung teil­
nimmt, über keine besondere schriftliche behördliche Ermächtigung, sollte 
allerdings einen Dienstausweis mit sich führen. Die VA vertritt die Auffas­
sung, daß im Hinblick auf die besondere Handlung einer Vollstreckung, 
welche sich als Ausnahme vom verfassungsgesetzlich gewährleisteten Haus­
recht darstellt, für sämtliche Organe, die daran teilnehmen, eine besondere 
behördliche Ermächtigung ausgestellt werden sollte. 
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Die VA hat der Beschwerde insgesamt Berechtigung zuerkannt, da Voll­
streckungsmaßnahmen gesetzt worden waren, ohne daß der zugrundelie­
gende Bescheid zugestellt war und darüber hinaus beim Exekutionsvollzug 
offenbar nicht jenes Maß an Sorgfalt angewendet wurde, das insbesondere 
bei Eingriffen in verfassungs rechtlich geschützte Grundrechte geboten ist. 

1.3 Doppelte Vorschreibung einer Schenkungssteuer 
VA 60 - FI/86 BM Zl. V-AP 31/86 

190 

Rechtsanwalt Dr. E. H., Wien, wandte sich namens seiner Mandantin S. F. 
an die VA, weil aufgrund einer Schenkung irrtümlich zwei Steuerbescheide 
ergangen seien. Zu der irrtümlichen Doppelbemessung sei es gekommen, 
da seitens seiner Mandantin sowohl eine Anzeige zur Sofortbemessung als 
auch eine normale Anzeige erstattet worden sei. Seine Mandantin habe in­
folge ihrer Rechtsunkenntnis den zweiten Bescheid als Mahnung aufgefaßt 
und den Betrag einbezahlt. Nunmehr seien beide Bescheide in Rechtskraft 
erwachsen. Sowohl das Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern als 
auch die Finanzlandesdirektion sowie das Bundesministerium für Finanzen 
hätten eine Lösung des Falles abgelehnt. Seine Anregung auf Wiederauf­
nahme des Verfahrens von Amts wegen sei abgelehnt worden. 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers erwies sich im Prüfungsverfahren 
der VA als zutreffend. Tatsächlich waren über ein- und denselben Schen­
kungsvorgang zwei Bescheide erlassen worden, mit welchen eine Schen­
kungssteuer von jeweils nahezu so 000 S vorgeschrieben worden war. Die 
Anregung des Rechtsanwaltes auf Wiederaufnahme des Verfahrens von 
Amts wegen gemäß § 303 Abs. 4 war als Antrag auf Wiederaufnahme des 
Verfahrens gemäß § 303 Abs. 1 gewertet und abgelehnt worden, weil die 
Voraussetzungen nach dieser Gesetzesstelle für eine Wiederaufnahme nicht 
vorlagen. Auch eine Aufhebung des Bescheides kam nicht in Betracht, weil 
die dafür vorgesehene Jahresfrist bereits verstrichen war. Obwohl von der 
Finanzbehörde unbestritten blieb, daß für einen Schenkungsvorgang eine 
doppelte Steuervorschreibung erfolgt war, setzte sie keine Maßnahme, um 
dieses Unrecht zu beseitigen, sondern ergriff vielmehr Vollstreckungsmaß­
nahmen, um den offenkundig zu Unrecht vorgeschriebenen Betrag einzu­
treiben. 

Die VA geht bei Beurteilung dieses Falles davon aus, daß ein berechtigtes 
Rechtsschutzinteresse nicht einer überspitzten formalen Betrachtung geop­
fert werden sollte. Im gegenständlichen Fall gehörten offenkundig zwei Be­
scheide dem Rechtsbestand an, welchen ein- und derselbe Steuertatbestand 
zugrunde lag. Es erwies sich somit der zuletzt ergangene Steuerbescheid als 
materiell rechtswidrig. Da die Frist zur Behebung des Bescheides abgelau­
fen war, stand nur noch das Instrumentarium der Wiederaufnahme zur 
Verfügung, um diesen Bescheid außer Kraft zu setzen. Gemäß § 303 Abs. 1 
ist dem Antrag einer Partei auf Wiederaufnahme unter anderem dann statt­
zugeben, wenn Tatsachen oder Beweismittel neu hervorkommen, die im 
abgeschlossenen Verfahren ohne Verschulden der Partei nicht geltend ge­
macht werden konnten. Unter der gleichen Voraussetzung ist eine Wieder­
aufnahme von Amts wegen möglich, wobei in diesem Fall allerdings das 
Verschulden der Partei keine Rolle spielt. Der Rechtsanwalt der Beschwer­
deführerin hat im Wissen um diese Voraussetzungen eine amtswegige Wie-
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deraufnahme angeregt. Dennoch hat sich das Finanzamt für Gebühren und 
Verkehrsteuern mit den .dafür notwendigen V orau~setzungen nicht ausein­
andergesetzt, sond~rn vielmehr ausgeführt, daß die Yoraussetzungen ge­
mäß § 303 Abs. 1 nicht vorlägen und den Antrag sohIn abgelehnt. 

Die VA hat der Beschwerde Berechtigung zuerkannt. Tatsächlich hätte 
nämlich der Umstand, daß eine Steuervorschreibung bereits erfolgt war, in 
Bezug auf den zweiten Bescheid als ein "Neuhervorkommen" einer Tatsa­
che gewertet und zum ~nlaß für ei~ W!ederaufnahmeverfahren genommen 
werden können. Zwar Sind der VA In diesem Zusammenhang Verwaltungs­
gerichtshoferkenntnisse bekannt, in welchen der Umstand des "Neu hervor­
kommens" nur dann anerkannt wird, wenn die Behörde als solche, also als 
Gesamtorganisation, keine Kenntnis hatte. Diesen Erkenntnissen stehen al­
lerdings andere gegenüber, welche das "Neu hervorkommen" aus dem Ge­
sichtswinkel des entscheidenden Organes der Behörde und nicht aus dem 
der Behörde selbst beurteilen. 

Im vorliegenden Fall hätte daher nicht nur das berechtigte Rechtsschutzin­
teresse eine Wiederaufnahme gerechtfertigt, sondern hätte dies auch dem 
Ziel gedient, daß dem Rechtsbestand nicht nur formal, sondern auch mate­
riell rechtmäßige Bescheide angehören sollten. Da der Bundesminister für 
Finanzen der VA nach Diskussion des Falles in der Fernsehsendung "Ein 
Fall für den Volksanwalt?" mitteilte, daß das Finanzamt für Gebühren und 
Verkehrsteuern in Wien den zweiten Schenkungssteuerbescheid im Wege 
einer Wiederaufnahme von Amts wegen nunmehr aufheben werde, war der 
Beschwerdegrund behoben und es konnte eine weitere Maßnahme durch 
die VA unterbleiben. 

1.4 Rechtswidrige V oUstreckung eines Grunderwerbsteuerbescheides 
VA 132 - FI/86 BM Zl. V-AP 63/86 

E. S. aus Gerasdorf, Niederösterreich, führte bei der VA Beschwerde dar­
über, daß die Finanzbehörden gegen sie Vollstreckungsmaßnahmen führ­
ten, obwohl das zugrundeliegende Rechtsgeschäft, für das ein Grunder­
werbsteuerbescheid erlassen worden war, nicht rechtsgültig zustande ge­
kommen sei. Obwohl sie die Finanzbehörde wiederholt auf diesen Umstand 
hingewiesen habe, werde das Einhebungsverfahren nicht eingestellt. 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren nach Einholung einer Stellungnahme 
des Bundesministers für Finanzen und Akteneinsicht fest, daß das Be­
schwerdevorbringen den Tatsachen entsprach. Der Vater der Beschwerde­
führerin war seit einigen Jahren immer wieder als Grundstücks- bzw. Häu­
serverwalter für seine Kinder ohne deren Ermächtigung oder Vollmacht 
aufgetreten, was dazu führte, daß er durch gerichtlichen Beschluß im Jahr 
1977 beschränkt entmündigt wurde. Nachdem E. S. ein gegen sie gerichte­
ter Abgabenbescheid zur Kenntnis kam, legte sie Berufung mit der Begrün­
dung ein, daß sie ihrem Vater für den zugrundeliegenden Grundstückser­
werb keinen Auftrag erteilt habe. Mit Berufungsentscheidung vom 8. April 
1983 wurde der angefochtene Bescheid daraufhin aufgehoben. 

Ein weiterer Bescheid des Finanzamtes für Gebühren und Verkehrsteuern 
in Wien vom 11. Mai 1981, der ebenfalls nur mit Hilfe der Annahme eines 
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Vollmachts- oder Treuhandverhältnisses gegen die Beschwerdeführerin er­
lassen werden konnte, blieb weiter im Rechtsbestand. Da in den Akten je­
doch keine schriftliche Vollmacht aufschien, die E. S. ihrem Vater erteilt 
hätte, wurde bei Zustellung des Bescheides offenbar eine formlose Bevoll­
mächtigung im Sinne des § 83 Abs. 4 der Bundesabgabenordnung ange­
nommen. Die Beschwerdeführerin erfuhr von diesem Bescheid erst durch 
die Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen, worauf sie bei der Finanz­
behörde vorsprach. In einem Anbringen vom 8. April 1986 teilte sie sodann 
schriftlich mit, daß sie von der Zustellung des umstrittenen Bescheides an 
ihren Vater erst anläßlich einer Vorsprache beim Finanzamt erfahren hätte. 
Obwohl dieses Anbringen als Antrag auf Rücknahme der Vollstreckung be­
zeichnet war und daher ~Is Bestreitung der Vollstreckbarkeit im Sinne des 
§ 13 der AbgabenexekutJonsordnung behandelt hätte werden müssen, be­
schränkte sich das Finanzamt darauf, das im selben Schreiben gestellte Zah­
lungserleichterungsansuchen zu bearbeiten und ignorierte die weiteren 
Ausführungen. 

Selbst als im darauffolgenden Vorlage antrag vom 5. Juni 1986 darauf hin­
gewiesen und belegt wurde, daß der nach Annahme des Finanzamtes im 
Jahr 1981 bevollmächtigte Vater der Beschwerdeführerin seit 1977 be­
schränkt entmündigt ist, entstanden bei der Behörde offenbar keine Zweifel 
daran, daß der Bescheid vom 11 . Mai 1981 ordnungsgemäß zugestellt und 
damit vollstreckbar geworden war. 

Erst nach Einleitung des Prüfungsverfahrens durch die VA gestand der 
Bundesminister für Finanzen zu, daß die Angabe der Beschwerdeführerin, 
ihr Vater habe als "falsus procurator" für sie als vermeintliche Auftraggebe­
rin beim umstritte~en Erwer~svorgan& gehandelt, nicht widerlegt werd~n 
könne. Da auch em NachweiS über die vollzogene Zustellung des an die 
Beschwerdeführerin zu Handen ihres Vaters gerichteten Bescheides nicht 
möglich war, war davon auszugehen, daß der dem Einhebungsverfahren 
zugrunde gelegte Bescheid nicht wirksam geworden war. Das Bundesmini­
sterium für Finanzen veranlaßte daraufhin die Einstellung des Einhebungs­
verfahrens. 

Die VA hat der Beschwerde Berechtigung zuerkannt, da die Finanzbehör­
den bis zum Prüfungsverfahren der VA keine Verfahrens schritte unternom­
men hatten, um sich mit den Ausführungen der Beschwerdeführerin ausein­
anderzusetzen, aus welchen sowohl die materielle Unrichtigkeit des Be­
scheides vom 11. Mai 1981 als auch die Unwirksamkeit infolge mangelnder 
Zustellung hervorgehen hätte müssen. Damit erwiesen sich aber auch die 
Vollstreckungsmaßnahmen als rechtswidrig. 

Da noch im Zuge des Prüfungsverfahrens der Beschwerdegrund über Ver­
an�assung des Bundesministers für Finanzen behoben wurde, konnte eine 
weitere Maßnahme durch die VA unterbleiben. 

1.5 Finanzieller Schaden bei Ersteigerung eines Kraftfahrzeuges am Finanzamt 
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VA 223 - FI/86 BM ZI. V -AP 94/86 

J. K. aus Feldkirch, Vorarlberg, führte bei der VA Beschwerde darüber, bei 
einer öffentlichen Versteigerung am Finanzamt ein Kraftfahrzeug um 
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37 237 S erworben zu haben, das unbenutzbar sei, weil es den geltenden 
Abgasbestimmungen nicht entspreche. Er sei vom Vollstreckungsbeamten 
zwar darauf hingewiesen worden, daß das Fahrzeug im Ausland zugelassen 
und daher für das Inland eine Ausnahmegenehmigung des Bundesministe­
riums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr nötig sei, doch stelle dies eine 
reine Formsache dar. Er fühle sich von der Behörde übervorteilt und er­
blicke daher in dieser Vorgangsweise einen Mißstand. 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren nach Einholung einer Stellungnahme 
des Bundesministers für Finanzen fest, daß das Beschwerdevorbringen den 
Tatsachen entsprach. Der Beschwerdeführer hatte das Auto am 28. Februar 
1986 ersteigert. Bereits seit l. Oktober 1985 waren verschärfte Abgasbe­
stimmungen in Kraft, nach welchen das gegenständliche Fahrzeug nicht 
mehr zugelassen werden konnte. Das Bundesministerium für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr stellte dazu fest, daß bereits ab diesem Zeitpunkt 
alle zuständigen Behörden über die verschärften Abgasbestimmungen in­
formiert worden seien und für Anfragen zur Verfügung stünden. Darüber 
hinaus seien die Finanzämter mit Erlaß vom 3. Juni 1985 vom Bundesmini­
sterium für Finanzen angewiesen worden, die Ersteigerer von Kraftfahr­
zeugen darauf aufmerksam zu machen, daß nicht geprüft wurde, ob das 
Fahrzeug die Voraussetzungen erfüllt, die zur Erlangung einer Einzelge­
nehmigung nach dem Kraftfahrgesetz 1967 erforderlich sind. Es sei somit 
von der Annahme auszugehen, daß der Beschwerdeführer vom Finanzamt 
über diesen Sachverhalt informiert worden sei. Entgegen dieser Auffassung 
schien der VA vielmehr das Vorbringen des Beschwerdeführers glaubhaft, 
wonach er vom Vollstreckungsbeamten nicht entsprechend aufgeklärt wor­
den sei, da er wohl kaum 37000 S für eine Ware bezahlt hätte, von der er 
annehmen mußte, daß er sie dann nicht gebrauchen kann. Dazu kommt, 
daß auch im Schätzgutachten, das der Versteigerung zugrunde lag, nicht 
auf den Umstand der verschärften Abgasbestimmungen Bedacht genom­
men worden war. 

Die VA hat daher der Beschwerde Berechtigung zuerkannt. Eine Behebung 
des Beschwerdegrundes war jedoch deshalb nicht möglich, da gemäß § 278 
Abs. 2 der Exekutionsordnung der Ersteher wegen eines Mangels der ver­
äußerten Sache keinen Anspruch auf Gewährleistung hat. Die VA geht je­
doch davon aus, daß gerade im Hinblick auf diese Gesetzeslage eine beson­
dere Informationspflicht über den Zustand der Ware besteht. Dies umso­
mehr, wenn als Versteigerer eine Behörde auftritt, in welche der Staatsbür­
ger glaubt, besonderes Vertrauen setzen zu können. Im vorliegenden Fall 
erscheint es daher problematisch, eine Ware, die im Inland keine zweckent­
sprechende Verwendung finden kann, überhaupt zur Versteigerung anzu­
bieten. Der Bundesminister für Finanzen hat schließlich nach Diskussion 
des Problems in der Fernsehsendung "Ein Fall für den Volksanwalt?" den 
Fall zum Anlaß genommen, einen Erlaß an alle Finanzbndesdirektionen zu 
richten, wonach eine Versteigerung ausländischer Kraftfahrzeuge, die in 
Österreich noch nicht zum Verkehr zugelassen waren, wegen Unverwert­
barkeit nicht mehr vorgenommen werden soll. Sollte eine Verwertung den­
noch stattfinden, so sei der Interessent "ausdrücklich darauf aufmerksam 
zu machen, daß für die Zulassung beim zuständigen Amt der Landesregie­
rung um eine Ausnahmegenehmigung angesucht werden muß, die jedoch 
wegen der strengen Einhaltung der höchstzulässigen Abgaswerte nicht 
mehr erteilt wird." 
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Wenn auch der Beschwerdegrund im vorliegenden Fall damit nicht beho­
ben war, ist zu hoffen, daß jedenfalls in Zukunft der Staatsbürger vor ähnli­
chen finanziellen Schäden bewahrt wird. 

1.6 Rechtswidrige Vorschreibung einer Grunderwerbsteuer 
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VA 247 - FI/86 BM Zl. V-AP 105/86 

F. T., Potzneusiedl, wandte sich über seinen Steuerberater an die VA, da 
ihm zu Unrecht eine Grunderwerbsteuer in der Höhe von 304 000 S vorge­
schrieben worden sei. Ursache für die Vorschreibung sei ein zehn Jahre zu­
rückliegender Grundstücksverkauf seiner Gattin, der seinerzeit grunder­
werbsteuerbefreit gewesen sei. Allerdings sei der begünstigte Zweck inner­
halb der Acht jahresfrist aufgegeben und damit die Steuer fällig geworden. 
Seine Gattin sei jedoch ein Jahr vor Aufgabe des begünstigten Zweckes ver­
storben. Da die Steuer beim Erwerber des Grundstückes anscheinend nicht 
einbringlich gewesen sei, habe die Finanzbehörde gegen F. T., als Erben 
seiner Gattin, einen Haftungsbescheid erlassen. In dieser Vorgangsweise er­
blicke er einen Mißstand. 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers erwies sich im Prüfungsverfahren 
der VA als zutreffend. Der um Stellungnahme ersuchte Bundesminister für 
Finanzen vertrat die Auffassung, daß es dem Wesen der Gesamtrechtsnach­
folge entspreche, daß der Rechtsnachfolger - von höchstpersönlichen 
Rechten und Pflichten abgesehen - in allen Bereichen die Rechtspersön­
lichkeit des Vorgängers fortsetzt. Dies gelte nicht nur für bereits entstan­
dene Abgabenansprüche, sondern auch für Pflichten, die (zeitlich gesehen) 
am Todestag des Erblassers noch nicht entstanden waren. Es sei daher zu­
lässig, dem Erben der Verkäuferin auch für den Fall, daß der Abgabenan­
spruch nach dem Grunderwerbsteuergesetz erst nach ihrem Tod entstan­
den ist, Grunderwerbsteuer vorzuschreiben. 

Die VA hat dazu erwogen: 

Gemäß § 19 Abs. 1 Bundesabgabenordnung gehen bei Gesamtrechtsnach­
folge die sich aus Abgabenvorschriften ergebenden Rechte und Pflichten 
des Rechtsvorgängers auf den Rechtsnachfolger über. Für den Umfang der 
Ina~spruchnahme des Re~htsnac~folgers gelten die Besti~mungen des. Bür­
gerlichen Rechtes. Da dIe Besummungen des Allgememen Bürgerlichen 
Gesetzbuches nicht auf die Frage eingehen, ob auch nach dem Tod des Er­
blassers entstandene Steuerschulden auf den Gesamtrechtsnachfolger über­
gehen können, sind die Abga~~nvorschri~ten entsprechend zu interpreti~­
ren. Nach dem vom Bundesmmister für Fmanzen m anderen Fällen häufIg 
zitierten Kommentar zur Bundesabgabenordnung von Univ.Prof. Dr. Ge­
rold STOLL kann eine Abgabenschuld auf den Gesamtrechtsnachfolger 
nur dann übergehen, wenn der Abgabenanspruch vor dem die Gesamt­
rechtsnachfolge bewirkenden Ereignis entstanden ist. Diese Rechtsauffas­
sung wird auch von der VA geteilt, zum al vor Abgabe einer Erbserklärung 
der Erbe zumindest theoretisch in die Lage versetzt sein müßte, die beste­
henden Verbindlichkeiten des Erblassers abzuschätzen, ungeachtet dessen, 
daß jede unbedingte Erbserklärung ein gewisses Risiko in sich birgt. Die 
VA vertritt daher im Gegensatz zum Bundesminister für Finanzen die Auf­
fassung, daß die Vorschreibung im gegenständlichen Fall zu Unrecht er-
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folgt ist, da - wie auch vom Bundesminister für Finanzen nicht bestritten 
wurde - die Steuerschuld nach dem Tod des Verpflichteten entstanden 
war. 

Der Beschwerdegrund wurde noch im Zuge des Prüfungsverfahrens der 
VA behoben, weil der vorliegende Fall von einem Erkenntnis des Verfas­
sungsgerichtshofes erfaßt war, das durch Aufhebung des § 1 Abs. 1 Z. 1 des 
Grunderwerbsteuergesetzes der Vorschreibung die Grundlage entzog. Ob­
wohl damit das grundsätzliche Problem nicht gelöst war, mußte daher eine 
weitere Maßnahme der VA unterbleiben. 

1.7 Verfassungswidrige Praxis der Finanzbehörde bei der Einhebung von Ein­
fuhrumsatzsteuer 
VA 309 - FI/86 BM Zl. V-AP 121/86 

Der ÖAMTC führte bei der VA darüber Beschwerde, daß von den Zollbe­
hörden bezüglich im Ausland vorgen<?mmener Reparaturen an Kraftfahr­
zeugen bei der Wiedereinreise nach Osterreich ein Einfuhrumsatzsteuer­
satz von 32 % anstatt des Normalsteuersatzes von 20 % angewendet werde. 
Der Verfassungsgerichtshof hätte dazu bereits erkannt, daß der erhöhte 
Umsatzsteuersatz in diesem Fall nicht angewendet werden könne, da es 
sich um keine Einfuhr eines Kraftfahrzeuges handle. Andernfalls wäre das 
verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger 
vor dem Gesetz verletzt. Der Beschwerdeführer habe zu dieser Frage auch 
bereits bei den Finanzbehörden interveniert; eine in Aussicht gestellte Wei­
sung sei aber bisher nicht ergangen. 

Im daraufhin eingeleiteten Prüfungsverfahren der VA führte der Bundesmi­
f.I.ister für Finanzen in einer Stellungnahme dazu aus, daß neben dem vom 
OAMTC erwähnten Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes ein - aller­
dings früheres - Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes bestehe, in dem 
gegen eine unterschiedliche umsatzsteuerrechtliche Behandlung von im 
Ausland und im Inland durchgeführten Reparaturen keine Bedenken geäu­
ßert werden. per Verfassungsgerichtshof lasse darüber hir:aus außer Acht, 
daß es auch Im Inland Kraftfahrzeugreparaturen gäbe, die dem erhöhten 
Umsatzsteuersatz unterliegen, wie zum Beispiel der Einbau eines Aus­
tauschmotors. Die im Umsatzsteuerrecht notwendige Abgrenzung zwi­
schen Werkleistung und Werklieferung ließe sich auch nicht ohne weiteres 
auf den Tatbestand der Einfuhr übertragen. Die einfache Erhebung der 
Einfuhrumsatzsteuer zusammen mit dem Zoll wäre dadurch gefährdet. 
Darüber hinaus sei die Argumentation des Verfassungsgerichtshofes kei­
neswegs überzeugend, sodaß alles in allem ein einzelnes Erkenntnis ein 
noch nicht ausreichender Anlaß sei, den darin geäußerten Ansichten Rech­
nung zu tragen. 

Die VA hat dazu erwogen: 

Gemäß § 1 Abs. 1 Z. 3 Umsatzsteuergesetz unterliegt die Einfuhr von Wa­
ren im Sinne des Zollgesetzes der Einfuhrumsatzsteuer. Für diese gelten 
subsidiär zum Umsatzsteuergesetz sinngemäß auch die Rechtsvorschriften 
über Zölle. Ergibt sich danach die Pflicht, für eine Warenbewegung über 
die Grenze Einfuhrumsatzsteuer zu entrichten, so ist die Bemessungsgrund-
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lage § 5 und der Steuersatz § 10 des Umsatzsteuergesetzes zu entnehmen. 
Gemäß § 5 Abs. 3 leg.cit. stellt in bestimmten Fällen, in denen eine aus dem 
Inland stammende Ware im Ausland für den Ausführenden verbessert oder 
veredelt wurde und danach wieder eingeführt wird, das dafür entrichtete 
Entgelt oder in dessen Ermangelung die Wertsteigerung die Bemessungs­
grundlage dar. Gemäß § 10 Abs. 4 unterliegt die Einfuhr von Kraftfahrzeu­
gen dem erhöhten Steuersatz von 32 %. 

Die Finanzbehörde geht bei Reparaturen im Ausland nun davon aus, daß 
nicht nur die Ersatzteile (samt Arbeitszeit) eingeführt werden, sondern viel­
mehr das gesamte Kraftfahrzeug - samt "Verbesserungen" - Einfuhrge­
genstand ist. Aus diesem Grund wird für die Reparatur der (für ein Auto 
geltende) erhöhte Steuersatz angewendet, auch wenn diese im Inland dem 
Normalsteuersatz unterliegt. Diese Vorgangsweise wurde vom Verwal­
tungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 11. Feber 1982, Zl. 81/16/ 
0157, als gesetzeskonform anerkannt (wobei es sich dabei um ein reparier­
tes Segelflugzeug handelte). 

In seinem Erkenntnis vom 7. Feber 1985, Zl. B 458/83, beschäftigte sich so­
dann der Verfassungsgerichtshof mit dieser Rechtsfrage und ging aus­
drücklich auch auf das oben erwähnte Erkenntnis des Verwaltungsgerichts­
hofes ein. Er kam dabei zu dem Ergebnis, daß mit der vom Verwaltungsge­
richtshof anerkannten Interpretation der maßgeblichen Bestimmungen dem 
§ 10 Abs. 4 Umsatzsteuergesetz ein gleichheitswidriger Inhalt unterstellt 
wurde. Dies vor allem deshalb, weil der Verfassungsgerichtshof keinen 
Grund sah, der die Ungleichbehandlung von im Inland und im Ausland 
durchgeführten Reparaturen rechtfertigen könnte. Ausdrücklich wurde da­
bei auch festgehalten, daß diese Frage vom Verwaltungsgerichtshof nicht 
behandelt wurde. Es kam allerdings zu keiner Aufhebung von Gesetzesstel­
len, da nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofes auch eine verfassungsge­
mäße Interpretation der entsprechenden umsatzsteuerrechtlichen Regelun­
gen möglich sei, indem der erhöhte Steuersatz nur dann angewendet wird, 
wenn ein Kraftfahrzeug in dem Sinn eingeführt wird, daß es erstmals ins 
Inland gelangt. Der Verfassungsgerichtshof vermeinte nämlich, daß "die 
komplizierte Ableitung, die die Behörde anstellt, um den erhöhten (Ein­
fuhr-)Umsatzsteuersatz für im Ausland erfolgte PKW-Reparaturen nach­
zuweisen ... zwanglos auch dahin ausgelegt werdt;p" kann, daß der erhöhte 
Umsatzsteuersatz nicht für PKW gilt, di~ aus Osterreich ausgeführt, im 
Ausland repariert und dann wieder nach Osterreich gebracht werden. 

Wenn der Bundesminister für Finanzen nun meint, daß das Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes dem des Verwaltungsgerichtshofes entgegen­
stehe, so ist dies zwar, soweit es das Ergebnis betrifft, richtig (Aufhebung 
eines Bescheides, der den erhöhten Steuersatz vorgeschrieben hat - Ab­
weisung einer Beschwerde gegen einen gleichartigen Bescheid). Geht man 
aber von de~ Auf~abengebieten der beid~n Gerichtshöfe ~us, so ergibt sich 
durchaus kem WIderspruch. Gemäß Artikel 130 Abs. 1 ht. a Bundes-Ver­
fassungsgesetz erkennt der Verwaltungsgerichtshof über Beschwerden, die 
die Rechtswidrigkeit von Bescheiden der Verwaltungsbehörden behaupten. 
Der Verfassungsgerichtshof hat nach Artikel 144, Abs. 1 B-VG über Be­
schwerden zu erkennen, mit denen die Verletzung eines verfassungsgesetz­
lich gewährleisteten Rechtes durch einen Bescheid einer Verwaltungsbe­
hörde behauptet wird. Gemäß Artikel 133 Z. 1 B-VG sind Angelegenheiten 
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aus dem Zuständigkeitsbereich des Verfassungsgerichtshofes von der Zu­
ständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes ausgeschlossen. 

Das bedeutet, daß die Prüfungsbereiche der beiden Höchstgerichte gegen­
einander abgegrenzt sind. Unterschiedliche Auswirkungen im Ergebnis der 
Prüfung ein- und derselben Rechtsfrage müssen also auch nicht zur"Folge 
haben, daß man sich für eine der beiden Ansichten entscheiden muß. Viel­
mehr muß ein Bescheid, um rechtmäßig zu sein, sowohl den einfachen als 
auch den Verfassungsgesetzen entsprechen und nicht nur wahlweise einer 
der beiden Gruppen. Das zeigt sich auch daran, daß sowohl der Verwal­
tungs- als auch der Verfassungsgerichtshof jeweils für sich die Möglichkeit 
haben, Bescheide endgültig und ohne Rücksicht auf die Ansichten des an­
deren Gerichtshofes aus dem Rechtsbestand zu nehmen. 

Allein die Tatsache, daß es bei Beibehaltung der vom Verwaltungsgerichts­
hof akzeptierten Vorgangsweise laufend dazu kommt, daß bewußt Be­
scheide erlassen werden, die von jedem einzelnen Abgabepflichtigen vor 
dem Verfassungsgerichtshof erfolgreich bekämpfbar sind, stellt einen Miß­
stand dar. Damit wird nämlich nicht nur mit dem Umstand spekuliert, daß 
eine überwiegende Anzahl von Bescheidempfängern in einem frühen Ver­
fahrensstadium aufgibt, es werden so auch dem Bund unnötige Kosten ver­
ursacht. 

Es mag zwar richtig sein, daß die verfassungskonforme Vorgangsweise 
schwieriger zu administrieren ist als die verfassungswidrige. Solche Uberle­
gungen dürfen aber in einem Rechtsstaat keinesfalls ausschlaggebend sein. 
Gänzlich unverständlich ist schließlich die Ansicht des Bundesministers für 
Finanzen, daß ein einzelnes Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes noch 
nicht ausreiche, um darauf zu reagieren. Es ist nicht zu erkennen, wieviele 
gleichlautende Erkenntnisse zu einer Rechtsfrage ergehen müssen, bis eine 
Reaktion angemessen erscheint. Im gegenständlichen Fall hat der Verfas­
sungsgerichtshof den angefochtenen Bescheid mit der Begründung aufge­
hoben, daß der Beschwerdeführer durch die Anwendung des erhöhten 
Steuersatzes in seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf 
Gleichheit verletzt worden ist. Damit wurde nicht nur eine Einzelentschei­
dung getroffen, sondern vielmehr die geübte Praxis der Finanzbehörde als 
verfassungswidrig erkannt. Die Nichtberücksichtigung der vom Verfas­
sungsgerichtshof als oberster Autorität in Verfassungsfragen geäußerten 
Rechtsmeinung stellt somit einen Mißstand in der Verwaltung dar. Zur Be­
seitigung dieses Mißstandes hat die VA daher dem Bundesminister für Fi­
nanzen gemäß Artikel 148 c Bundesverfassungsgesetz die Empfehlung er­
teilt, durch aufsichtsbehördliche Maßnahmen dafür zu sorgen, daß die ver­
fassungswidrige Vorgangsweise eingestellt wird. Eine Reaktion zu dieser 
Empfehlung stand zum Berichtszeitpunkt noch aus. 

2 Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 

Allgemeines 

Dem Vollziehungsbereich des Bundesministers für Handel, Gewerbe und 
Industrie waren im Berichtszeitraum 181 Beschwerden zuzuordnen. Das 
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bedeutet gegenüber dem Vorjahr wieder eine leichte Zunahme an Be­
schwerden. Im zehnten Tätigkeitsjahr wurden daher mehr als dreineinhalb­
mal so viele Beschwerden an die VA herangetragen als im ersten vollen Be­
richtsjahr 1978. Obwohl die VA seit Beginn ihrer Tätigkeit immer wieder 
auf die zwei selben großen Probleme hinweist, muß festgehalten werden, 
daß sich bisher keine erkennbare Verbesserung ergeben hat. Nach wie vor 
ziehen sich die gewerbebehördlichen Betriebsanlageverfahren über einen zu 
langen Zeitraum hin, und es unterbleiben immer wieder die im Gesetz zum 
Schutz der Nachbarn vorgesehenen Maßnahmen zur Herstellung des 
rechtmäßigen Zustandes. Die VA hat diese Problematik in den bisherigen 
Berichten von verschiedenen Seiten her beleuchtet und verweist daher auf 
die diesbezüglichen Ausführungen, die vollinhaltlich aufrechterhalten wer­
den. 

Hinsichtlich der Verteilung der Beschwerden auf die einzelnen Bundeslän­
der ergibt sich eine sehr auffällige Belastung des - an der Einwohnerzahl 
gemessen - kleinsten Bundeslandes Vorarlberg. Bei bundesweiter Betrach­
tung d~r Art d~r Betriebsanlagen erg!bt sich auch in diesem Berichtszeit­
raum eine relativ starke Häufung bel Beschwerden über Gastgewerbebe­
triebe, wobei insbesondere Lärmbelästigungen durch die zu- und abfahren­
den Gäste behauptet wurden. Als einzige zielführende Verbesserung der Si­
tuation kommt dabei meist nur die Vorverlegung der Sperrstunde gemäß 
§ 198 Abs. 5 Gewerbeordnung in Betracht. Obwohl die Gemeinde nach die­
ser Bestimmung verpflichtet ist, eine frühere Sperrstunde vorzuschreiben, 
wenn die Nachbarschaft wiederholt durch die Ausübung eines Gastgewer­
bes ungebührlich belästigt wird, wird von dieser Möglichkeit nur sehr zu­
rückhaltend Gebrauch gemacht und ein schließlich eingeleitetes Verfahren 
häufig derart schleppend durchgeführt, daß die betroffenen Anrainer zu 
Recht ein mangelndes öffentliches Interesse an der zügigen Erledigung ver­
muten. Die VA übersieht zwar nicht, daß ein rigoroser Vollzug der beiden 
Möglichkeiten zur Vorverlegung der Sperrstunde nach §§ 198 Abs. 5 und 
79 Gewerbeordnung 1973 eine Aushöhlung der jeweiligen Sperrzeitenver­
ordnung des Landeshauptmannes zur Folge haben kann, doch muß insbe­
sondere die gesetzliche Verpflichtung des § 198 Abs. 5 inhaltsleer bleiben, 
wenn - statt der Schutzfunktion gerecht zu werden - eine im Gesetz 
nicht vorgesehene Abwägung der Interessen zwischen dem NachbarI?-. und 
dem Gewerbetreibenden vorgenommen wird. Abgesehen von diesen Uber­
legungen im Zusammenhang mit Gastgewerbebetrieben, hat die VA festge­
stellt, daß die Bereitschaft der Gewerbebehörden, die wirtschaftlichen In­
teressen der Gewerbetreibenden in gesetzwidriger Weise vor die Interessen 
der Nachbarn zu stellen, mit der Anzahl der Arbeitsplätze eines Betriebes 
zunimmt. Bereits in ihrem Neunten Bericht hat die VA in diesem Zusam­
menhang aufgezeigt, daß sehr wohl auch wirtschaftliche Interessen des An­
rainers einer Betriebsanlage betroffen sein können, wenn er durch die stän­
digen Emissionen eine Verschlechterung seiner Lebensqualität und seiner 
Gesundheit in Kauf nehmen muß. Ganz besonders deutlich hat sich der 
Eingriff in wirtschaftliche Interessen in einem Fall aus Oberösterreich ge­
zeigt, wo ein Steinbruchunternehmen den Abbau in konsens los erweitertem 
Umfang - letztlich bis zur Grenze des Grundstückes des Einschreiters vor­
nahm. Das Waldgrundstück des Einschreiters endete somit abrupt in einer 
ca. 20 m abfallenden steilen Felswand. Neben der womöglichen Gefahr des 
Abrutschens des Waldgrundstückes des Einschreiters in den Steinbruch, 
war dadurch eine lebensgefährliche Situation für den Einschreiter bei der 
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Verrichtung der notwendigen Waldarbeiten entstanden. Im Zuge des Prü­
fungsverfahrens der VA hat zwar die Bezirkshauptmannschaft Freistadt als 
zuständige Gewerbebehörde Sicherungsmaßnahmen entlang der Grund­
grenze zur Bruchwand aufgetragen, doch erfolgten diese erst zu einem 
Zeitpunkt, als das vorgeschriebene standsichere Geländer wegen des fqrt­
geschrittenen Abbaues nur mehr auf der Liegenschaft des Einschreiters an­
gebracht werden konnte. Damit ist im Ergebnis ein weiterer Eingriff in 
wirtschaftliche Interessen des Einschreiters verbunden gewesen, der dann 
vermeidbar gewesen wäre, wenn die Gewerbebehörde rechtzeitig ihren ge­
setzlichen Verpflichtungen nachgekommen wäre. 

Ein Beschwerdefall darf nicht unerwähnt bleiben, der bei der VA bereits 
seit dem Jahr 1978 anhängig ist. 

Aufgrund der Beschwerde eines Anrainers wegen N achbarschaftsbelästi­
gungen durch einen konsenslos erweiterten Manipulationsplatz hat die VA 
bereits im September des Jahres 1979 dem Bundesminister für Handel, Ge­
werbe und Industrie die Empfehlung erteilt, für die notwendige Herstel­
lung des rechtmäßigen Zustandes Sorge zu tragen. Der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie hat zwar der Empfehlung der VA Folge 
geleistet und den Landeshauptmann von Kärnten im Sinne der VA ange­
wiesen, doch hat die Bezirkshauptmannschaft Hermagor als Gewerbebe­
hörde erster Instanz von der Ergreifung der im Gesetz vorgesehenen Maß­
nahmen Abstand genommen. Die gewerbebehärdliche Genehmigung der 
Erweiterung der Betriebsanlage wurde in der Zwischenzeit bereits zweimal 
mit Berufungsbescheid des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und 
Ir:tdustrie versagt.. Die <!ewerbebehörde erster Instanz hat jedoch ~isher 
mcht den bescheid mäßigen Zustand hergestellt und trotz Kenntms der 
Rechtswidrigkeit diese geduldet. 

Diese Beispiele, im Zusammenhalt mit den übrigen Erfahrungen der VA, 
erwecken den Eindruck, daß die gewerbebehördlichen Bestimmungen, die 
den Schutz des Nachbarn zum Gegenstand haben, von der Verwaltung be­
reits zum Teil als totes Recht betrachtet werden. 

Immer wieder mußte die VA bei ihren Prüfungen feststellen, daß Verfah­
ren, die sich auf Betriebsanlagen beziehen, unzumutbar lange dauern und 
zum Teil auch durch Schwierigkeiten bei der Organisation und Koordina­
tion verzögert werden. 

Die VA hat an dieser Stelle bereits wiederholt ihr Verständnis für die Kom­
plexität der Probleme im Bereich des gewerbebehördlichen Betriebsanla­
genrechtes geäußert, doch kann der ständig wiederholte Hinweis auf die 
Arbeitsüberlastung der Behörden beim betroffenen Nachbarn auf kein Ver­
ständnis st~ßen, wenn er während dieser Zeit unzumutbaren Belästigungen 
ausgesetzt 1st. 

Die VA machte im Berichtszeitraum vermehrt die Erfahrung, daß die zum 
Nachbarschaftsschutz erteilten rechtskräftigen Auflagen zum Teil gar kei­
nen ausreichenden Schutz garantieren können. In diesen Fällen wurde über 
Einschreiten der VA mit der Durchführung eines Verfahrens zur Erteilung 
zusätzlicher Auflagen gemäß § 79 Gewerbeordnung 1973 eine Behebung 
des Beschwerdegrundes erreicht. In einer anderen Beschwerdesache mußte 
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die VA feststellen, daß sich die Gewerbebehörde auf die bloße Formulie­
rung einer Auflage beschränkt hat, ohne ihre Durchführbarkeit zu erheben. 
Im Prüfungsverfahren der VA stellte sich heraus, daß die Auflage sowohl 
aus technischen als auch aus räumlichen Gründen gar nicht erfüllbar war, 
sodaß ein neues Lüftungskonzept erstellt werden mußte. Die Behörde hatte 
zwar seinerzeit ihre Verpflichtung zur Erteilung schützender Auflagen 
scheinbar erfüllt gehabt, aber trotz Kenntnis nachfolgender Anrainerbe­
schwerden keine Erhebung in Richtung eines tatsächlichen Nachbarschut­
zes gemacht. 
Im Zusammenhang mit der Erteilung von Auflagen hat die VA aus Anlaß 
einer Beschwerde, die sich gegen Belästigungen durch den benachbarten 
Gastgewerbebetrieb richteten, festg~stellt, daß Formulierungen von Aufla­
gen beibehalten werden, die einer Uberprüfung durch den Verwaltungsge­
richtshof nicht standgehalten hatten. So hat der Bundesminister für Han­
del, Gewerbe und Industrie in .. einem Verfahren zur Erteilung zusätzlicher 
Auflagen nach ca. dreifacher Uberschreitung der im § 73 AVG genannten 
Frist - also nach ca. eineinhalbjähriger Verfahrensdauer - die zusätzliche 
Auflage vorgeschrieben, daß "die Gäste des Lokales zu einem disziplinier­
ten Verhalten beim Verlassen des Lokales anzuhalten sind". Bereits ein 
Jahr vor der Ministerialentscheidung hat der Verwaltungs gerichtshof in ei­
nem Erkenntnis zum Ausdruck gebracht, daß es der Lebenserfahrung wi­
derspreche, anzunehmen, Besucher einer Diskothek könnten durch Verhal­
tensanweisun~en zu ruhigem. Betreten oder Verlasser: des Lo.kales bewogen 
werden, um die Nachbarn nIcht durch Lärm zu beeInträchtigen. 

An einer Beschwerdesache soll die Problematik des Umstandes aufgezeigt 
werden, daß der Nachbar in einem Feststellungsverfahren gemäß § 358 Ge­
werbeordnung keine Partei stellung hat. In diesem Fall waren die Anrainer 
einer unzumutbaren Belästigung ausgesetzt, deren Ursache in der konsens­
losen Erweiterung eines Tischlereibetriebes gelegen war. Die Gewerbebe­
hörde schritt gegen diesen Zustand deshalb nicht ein, weil sie in einem vor­
angegangenen Feststellungsverfahren über Antrag des Betriebsinhabers den 
Bescheid erlassen hatte, wonach die Erweiterung der Betriebsanlage nicht 
bewilligungspflichtig sei. Die Anrainer erhoben zwar gegen diesen Bescheid 
Berufung, doch wurde diese bis zur letzten Instanz, dem Bundesministe­
rium für Handel, Gewerbe und Industrie, mit der Begründung zurückge­
wiesen, daß ein Berufungsrecht mangels Parteistellung nicht zustehe. Der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie machte allerdings in 
diesem Fall von seinem Aufsichtsrecht Gebrauch, hob den negativen Fest­
stellungsbescheid auf und stellte fest, daß die Genehmigungspflicht der Be­
triebsanlagenerweiterung offenkundig sei. Damit hatten sich die Vermutun­
gen der Anrainer bestätigt, daß hinsichtlich der Erweiterung sehr wohl ein 
Betriebsanlageverfahren durchzuführen ist, im Zuge dessen ja erst Auflagen 
zum Nachbarschaftsschutz erteilt werden können. Wenngleich damit die 
vorliegende Angelegenheit einer Lösung zugefüh~ werden konnte, er­
scheint der VA das aufgezeigte Problem geeignet, Uberlegungen dahinge­
hend anzuregen, den Nachbarn auch im Feststellungsverfahren nach § 358 
Abs. 1 Gewerbeordnung 1973 eine Partei stellung einzuräumen, weil gerade 
der dargestellte Fall gezeigt hat, daß der Rechtsschutz des Nachbarn einen 
erheblichen Einbruch erleidet, wenn er eine unrichtige Verneinung der Ge­
nehmigungspflicht einer Betriebsanlage nicht bekämpfen kann und somit 
keine weitere gesetzliche Möglichkeit besteht, gewerbebehördliche Aufla­
gen zum Nachbarschaftsschutz zu erreichen. 
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Da sich aus den Beschwerden über Nachbarschaftsbelästigungen durch Be­
triebsanlagen immer wieder Widersprüche über das Ausmaß der tatsächli­
chen Beeinträchtigungen aus den Angaben des Beschwerdeführers und aus 
den vorgelegten Stellungnahmen ergibt, hat die VA im Oktober des Be­
richtsjahres mehrere unangemeldete Lokalaugenscheine zu anhängigen 
Prüfungsverfahren im Bundesland Oberösterreich vorgenommen. In den 
Gesprächen mit den Betroffenen hat sich der Eindruck verstärkt, der sich 
auch aus den zahlreichen Vorsprachen betroffener Anrainer anläßlich der 
Sprechtage der VA immer wieder ergibt, nämlich daß sich die Nachbarn 
gewerblicher Betriebsanlagen aufgrund der Komplexität der Rechtsgrund­
lagen sehr häufig gar nicht in der Lage sehen, die ihnen gesetzlich zuste­
henden Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Aus den diversen Schilderungen 
der Beschwerdeführer besteht für die VA immer häufiger Grund zur An­
nahme, daß einer der Ursachen dieser Ratlosigkeit der Nachbarn in dem 
Umstand zu suchen ist, daß die Behörde der gesetzlich verankerten Manu­
duktionspflicht zum Teil nur sehr zurückhaltend oder überhaupt gar nicht 
nachkommt. Da aber gerade im gewerbebehördlichen Betriebsanlagenrecht 
komplizierte Verfahrensbestimmungen bestehen, gerät es den Nachbarn 
nicht selten zum Nachteil, wenn sie über diese Sonderbestimmungen nicht 
ausreichend informiert werden. Zahlreiche Beschwerdeführer sind in den 
Gesprächen mit der VA oft gar nicht in der Lage, der Gewerbebehörde eine 
konkrete Säumigkeit bei der Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
vorzuwerfen, da sie über den Umfang und das Ausmaß dieser gesetzlichen 
Verpflichtung nur unzureichend informiert sind. Das Beschwerdevorbrin­
gen dieser Einschreiter beschränkt sich beim ersten Kontakt mit der VA da­
her zunächst auf das Faktum, daß sie Beeinträchtigungen ausgesetzt sind; 
erst nach einer ausführlichen Belehrung über die verfahrensrechtlichen Be­
stimmungen in der Gewerbeordnung ist für sie der konkrete Mißstand im 
Bereich der Verwaltung erkennbar. Die VA sieht sich daher gerade bei die­
sen Beschwerden immer häufiger vor die Notwendigkeit gestellt, den Ein­
schreiter über seine Rechte und Pflichten aufzuklären, damit er seine Inter­
essen im anhängigen Betriebsanlageverfahren überhaupt wahrnehmen 
kann. 

Die VA hat in ihren Berichten schon wiederholt darauf hingewiesen, daß 
an sie immer wieder Beschwerden herangetragen werden, daß ein Gewer­
bebetrieb bereits im vollen Umfang stattfindet und das Genehmigungsver­
fahren erst nachträglich durchgeführt wird. Da bis zu diesem Zeitpunkt 
keinerlei Prüfung der Zumutbarkei~. der Situation erfolgt und der Gewerbe­
treibende oft aus wirtschaftlichen Uberlegungen von der Realisierung um­
weltschützender Maßnahmen Abstand nimmt, ist der Anrainer zunächst 
den .Beeintr~chti~ung.en voll ausgesetzt .. Erst im Bewilligungsve;'-"fahren hat 
er die Möghchkett, die Durchsetzung selOer Interessen zu betreiben. Wenn 
nun - wie im Betriebsanlagenrecht - die materiell-rechtliche Interessen­
durchsetzung stark an prozessuale Bestimmungen geknüpft ist, muß der 
einzelne an der Realisierung seiner Interessen häufig scheitern, wenn er die 
verfahrensrechtlichen Bestimmungen nicht kennt und die Gewerbebehörde 
ihn - z.B. im Zuge der Verhandlung - nicht oder nicht ausreichend auf­
klärt. Das Unterlassen der Erteilung der notwendigen Rechtsbelehrung 
wiegt nach Auffassung der VA umso schwerer, als für den mit der VolIzie­
hung der gewerberechtlichen Bestimmungen befaßten Beamten schon aus 
dem häufig völlig unstrukturierten Vorbringen des Nachbarn erkennbar 
sein muß, daß eine Anleitung dringend geboten ist. Die VA kann nicht um-
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hin, als Ursache für die Zurückhaltung bei der Rechtsbelehrung auch die 
Tatsache zu vermuten, daß ein Verfahren sicher rascher und ohne umfang­
reichere Ermittlungen abgeschlossen werden kann, je weniger Einwendun­
gen bzw. je weniger erfolgversprechende Einwendungen von Nachbarn er­
hoben werden; die Einbringung eines weiteren Rechtsmittels wird in sol­
chen Fällen wohl auch nicht selten unterbleiben, weil es der Nachbar verab­
säumt hat, ausreichende Einwendungen zu erheben, aus Unwissenheit dar­
über, daß dies Voraussetzung für die Erlangung der ParteisteIlung ist. Die 
VA hält es daher aus Anlaß dieser Erfahrungen für dringend geboten, auf 
die Manuduktionspflicht hinzuweisen. 

Immer wieder wenden sich Nachbarn einer Betriebsanlage, die bereits eine 
Beschwerde bei der VA anhängig haben, telefonisch an die VA, weil sie 
Zweifel an der Richtigkeit der ihnen von der Gewerbebehörde erster In­
stanz erteilten Rechtsauskünfte haben. Bei diesen Gesprächen stellt sich 
dann nicht selten heraus, daß die Zweifel der Beschwerdeführer berechtigt 
und die Rechtsauskünfte unrichtig waren. Immer wieder erklärt die Gewer­
bebehörde unrichtigerweise, daß eine Betriebsanlage durchaus betrieben 
werden dürfe, wenn das Genehmigungsverfahren über Berufung des Nach­
barn bei der zweiten oder dritten Instanz anhängig ist. Diese unrichtige Be­
lehrung wiegt umso schwerer, als der Nachbar den Kontakt zur Gewerbe­
behörde zumeist wegen seiner Beeinträchtigungen aufgenommen hat und 
die Gewerbebehörde mit dieser unrichtigen Auskunft in gesetzwidriger 
Weise ihre weitere Untätigkeit rechtfertigt. 

Bei Berücksichtigung der von der VA gewonnenen Erfahrungen scheint es 
dringend geboten, daß der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu­
strie die mit der Vollziehung gewerbebehördlicher Bestimmungen betrau­
ten Behörden nachhaltig auf die Manuduktionspflicht hinweist, wobei auch 
eine aufsichtsbehördliche Manuduktion hinsichtlich des Betriebsanlage­
rechtes nicht unzweckmäßig scheint. 

Im Berichtszeitraum haben sich mehrere Gewerbetreibende wegen des Ver-
1ustes der Lehrlingsausbildungsberechtigung an die VA gewendet. Ursache 
dafür war die Berufsausbildungsgesetz-Novelle 1978, mit der festgelegt 
wurde, daß Lehrberechtigte und Ausbilder die Ausbilderprüfung abgelegt 
haben müssen:. Eine Nachsicht von der Ausbilderprüfung wurde nicht vor­
gesehen. Die Ubergangsbestimmung sieht allerdings vor, daß die Ausbilder­
prüf~ng dann. nicht abgelegt werden muß, wenn der Le~rberec~tigte und 
Ausbilder ZWischen dem 1. Jänner 1970 und dem 1. Juh 1979 insgesamt 
3 Jahre lang Lehrlinge ausgebildet hat. Diese Frist wurde in jenen Fällen, 
die an die VA herangetragen wurden, nur jeweils knapp verfehlt. Die Ge­
werbetreibenden haben gegenüber der VA eindringlich zum Ausdruck ge­
bracht, daß sie in Hinkunft keine Lehrlinge mehr ausbilden werden, da sie 
sich weder wirtschaftlich noch zeitlich in der Lage sehen, die Prüfung ab­
zulegen; darüber hinaus war für sie die Notwendigkeit zur Ablegung dieser 
Prüfung auch schon deswegen nicht einsichtig, weil ihnen die Lehrlingsaus­
bild~ngsberechtigung dur~h eine starre Fristenregelung des Gesetzgebers 
quaSi entzogen worden sei. 

Da die VA festgestellt hat, daß somit ungeachtet des angestrebten Zieles 
der Qualitätsverbesserung der Ausbildung der Effekt eingetreten ist, daß 
nunmehr viele Gewerbetreibende auf die Einstellung von Lehrlingen ver-
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zichten, was gerade beim derzeitigen Arbeitsmarkt nicht wünschenswert 
sein kannl. hält es die VA für geboten, auf das Problem hinzuweisen und le­
gistische Uberlegungen anzuregen. 

Anläßlich eines Beschwerdefalles im Zusammenhang mit einer Patentan­
meldung stellte die VA die Praxis des Patentamtes fest, zugleich mit einer 
Patentanmeldung eingebrachte Stundungsansuchen sowie Anträge auf Bei­
ordnung eines unentgeltlichen Vertreters, ohne jede Begründung abzuleh­
nen. Die VA hat dieser Beschwerde i~?ofern Berechtigung zuerkannt, als 
damit keine Möglichkeit besteht, die Uberlegungen der Behörde nachzu­
vollziehen. Der im Prüfungsverfahren befaßte Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie hat für die Zukunft zugesagt, daß bei derartigen 
Ablehnungen künftig auf die offenbare Aussichtslosigkeit der Patentertei­
lung mit Angabe der wesentlichsten Literaturstellen hingewiesen wird. Da­
mit wurde ein nicht unwesentlicher Beitrag zur Durchschaubarkeit der 
Verwaltung erreicht, wobei damit insofern kein Mehraufwand verbunden 
ist, als die in Frage kommenden Patentschriften ohnehin dem Akt ange­
schlossen werden. 

In ihrem Achten Bericht hat die VA darauf hingewiesen, daß im Zusam­
menhang mit der Stromanschlußkostenverrechnung durch die KELAG 
mehrere Prüfungsverfahren eingeleitet wurden, nachdem durch verschie­
dene Gerichtsurteile die KELAG zur Rückzahlung von eingehobenen 
Stromanschlußkosten verpflichtet worden war, aber keine über den jeweili­
gen Einzelfall hinausgehende Lösung angestrebt wurde. 

Die VA ist im Zuge der Erhebungen unter anderem auch an den Bundesmi­
nister für Justiz herangetreten, um ihn zu den einschlägigen abgeschlosse­
nen bzw. anhängigen Gerichtsverfahren um Auskunft zu bitten. Der Res­
sortchef hat berichtet, daß in diesen Verfahren zumeist im Zusammenhang 
mit der Frage der Abgrenzung zwischen dem "vorgelagerten Leitungsnetz" 
und dem "Hausanschluß" Streit bestünde. Dabei war jener Leitungsteil 
häufigster Streitpunkt, der in Verlängerung des vorhandenen Leitungsnet­
zes zur Versorgung einer Mehrzahl von Neubauten hergestellt wurde und 
den das Elektrizitätsversorgungsunternehmen als "gemeinsamen Hausan­
schluß" qualifizierte und dessen Herstellung daher den Abnehmern anteilig 
verrechnete. 

Schon die Anzahl der anhängigen Gerichtsverfahren muß nach Auffassung 
der VA insoferne zu bedenken geben, als die Tatsache, daß der einzelne ge­
gen ein versorgungspflichtiges Monopolunternehmen gerichtlich vorgeht, 
wohl kaum auf ein funktionierendes Verhältnis zwischen Bürger und staat­
lichem Monopolisten schließen läßt. 

In diesem Zusammenhang war auch festzustellen, daß dem einzelnen als 
Vertragspartner des Elektrizitätsversorgungsunternehmens in der Praxis 
keine Einflußnahme auf die Bedingungen, unter denen der Vertrag abge­
schlossen wird, zukommt und er allzuoft unter dem Druck steht, bestimmte 
Vertragsinhalte akzeptieren zu müssen, um überhaupt in den Genuß einer 
Stromversorgung zu kommen; dies, obwohl der vom Elektrizitätsversor­
gungsunternehmen vorformulierte Vertrag häufig nur zum Teil den Inter­
essen des einzelnen entspricht. Der Betroffene, der sich dann übervorteilt 
fühlt und die Ansicht vertritt, daß die behördlich genehmigten Allgemeinen 
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Bedingungen und deren Anlagen unrichtigerweise zu seinem Nachteil aus­
gelegt wurden, sieht sich durch diese Praxis - auch nach Auffassung der 
VA - in der völlig unbefriedigenden Situation, zunächst zustimmen und 
bezahlen zu müssen, um seinen Stromanschluß zu erhalten und erst dann 
den Gerichtsweg beschreiten zu können, um in der Angelegenheit die not­
wendige KlarsteIlung zu erhalten und vor allem die Berücksichtigung seiner 
Interessen erfolgreich geltend machen zu können. 

Der Umstand, daß der Bürger dadurch in die Rolle des Klägers gedrängt 
wird, muß als äußerst unbefriedigend angesehen werden. Der Stroman­
schlußwerber ist auf diese Art und Weise gezwungen, die durch unklare 
Regelungen oder Bestimmungen entstandenen hohen finanziellen Stroman­
schlußkosten vom Gericht prüfen zu lassen, wohingegen das Elektrizitäts­
versorgungsunternehmen in der Position der beklagten Partei lediglich eine 
Einzelfallösung anstrebt und selbst keine eigenen Initiativen zur grundsätz­
lichen Behebung der Probleme setzt. 

Diese Situation war der Ausgangspunkt des Prüfungsverfahrens der VA, im 
Zuge dessen auch Kontakt mit dem Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie aufgenommen wurde. Die KELAG hat in der Folge 
zugesichert, in allen Fällen, denen der gleiche Sachverhalt wie jenen von 
den ~erichten geprüften zug~unde lag, eine außergerichtliche ~ückzahlung 
zu leISten. Der Landesamtsdirektor von Kärnten hat der VA 1m Zuge des 
Prüfungsverfahrens am 13. September 1985 mitgeteilt, daß in diesen Fällen 
den Abnehmern unter Vorbehalt der späteren Rückforderung bei Vorlage 
einer für die KELAG positiven gerichtlichen Entscheidung geleistet worden 
sei. Damit sei sichergestellt, daß die bestehenden rechtlichen Unklarheiten 
nicht auf Kosten der Abnehmer ausgetragen werden würden. Insgesamt 
habe die KELAG in 366 Fällen Rückzahlungen in der Höhe von insgesamt 
4 Millionen Schilling geleistet. Entgegen dieser Zusicherung haben aller­
dings weitere Erhebungen der VA ergeben, daß die KELAG anläßlich die­
ser Gerichtsentscheidungen, die dem Klagebegehren der betroffenen Haus­
bauer Rechnung trugen, in nur z w e i Fällen außergerichtliche Rückzah­
lungen geleistet hat. Von weiteren Rückzahlungen wurde mit der Begrün­
dung Abstand genommen, daß in der Zwischenzeit ergangene Gerichtsent­
scheidungen nunmehr auch die Rechtmäßigkeit des Vorgehens der KE­
LAG bestätigt hätten. 

Tatsächlich ergingen in der Folge Urteile, die dem Klagebegehren der je­
weiligen Hausbauer nicht mehr oder nicht zur Gänze folgten. Dadurch hat 
sich die Rechtsunsicherheit für den einzelnen nur noch vergrößert. 

Die VA hat im durchgeführten Prüfungsverfahren gegenüber dem Bundes­
minister für Handel, Gewerbe und Industrie die Ansicht geäußert, daß das 
Problem der betroffenen Hausbauer, das tatsächliche Ausmaß des "Haus­
anschlusses" bzw. die Höhe der vom einzelnen zu tragenden Kosten in je­
dem Einzelfall von einem unabhängigen Gericht prüfen lassen zu müssen, 
solange ungelöst erscheint, als eine allgemeine Begriffsbestimmung insbe­
sondere im Hinblick auf eine Abgrenzung zum "vorgelagerten Leitungs­
netz" unterbleibt. 

Dem Nationalrat hat die VA berichtet, daß eine Verbesserung, allenfalls im 
Wege der Allgemeinen Bedingungen, für dringend geboten gehalten wird. 
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Eine Änderung der Rechts- bzw. vertraglichen Grundlagen wurde im Zuge 
des Prüfungsverfahrens sowohl vom Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie als auch von der KELAG vorgenommen. So hat der Bundes­
minister für Handel, Gewerbe und Industrie am 7. Oktober 1986 eine geän­
derte Baukostenzuschuß-Verordnung erlassen und die Kärntner Landesre­
gierung bereits am 20. Feber 1986 teilweise geänderte Allgemeine Bedin­
gungen der KELAG genehmigt. Zwar sind der VA noch keine konkreten 
Beschwerden von Stromanschlußwerbern im Zusammenhang mit den 
neuen Regelungen bekannt geworden, doch darf nicht unerwähnt bleiben, 
daß zum Abschluß des Berichtszeitraumes noch immer Gerichtsverfahren 
anhängig waren, die sich auf die geschilderten Probleme nach der alten 
Rechtslage bezogen. Eine Lösung dieser Probleme wurde daher offensicht­
lich nicht erreicht. Die VA kann sich daher der Auffassung der Beschwer­
deführer nicht verschließen, die meinen, das Bundesland Kärnten als Aktio­
när der KELAG nütze seine mit besonderer Finanzkraft ausgestattete Mo­
nopolstellung nicht dazu, selbst eine Problemlösung herbeizuführen, son­
dern überlasse diese der Initiative des Staatsbürgers und Gerichten. 

Einzelfälle 

2.1 Säumigkeit bei der Durchführung eines gewerbebehördlichen Betriebsanla­
geverlahrens 
VA 34 - HGI/84 Zl. 306.368/10-III-3/85 
VA 78 - HGI/86 

Am 4. April 1984 hat sich P. M. aus Asperhofen, Niederösterreich, anläß­
lich eines Sprechtages an die VA gewendet und angegeben, daß sie Nach­
barin der Betriebsanlage des J. K. sei, der in diesem Standort neben einer 
Landwirtschaft auch ein Mähdruschgewerbe und einen Landesprodukten­
handel betreibe. Als Partei des anhängigen gewerbebehördlichen Betriebs­
anlageverfahrens habe sie gegen den Berufungsbescheid des Landeshaupt­
mannes von Niederösterreich vom 16. Juli 1982 neuerlich Rechtsmittel ein­
gebracht. Das Verfahren sei daher beim Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie anhängig, eine Entscheidung sei jedoch bisher nicht 
ergangen. In der langen Dauer des drittinstanzlichen Verfahrens behaup­
tete die Einschreiterin daher einen Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA hat ein Prüfungsverfahren eingeleitet und ist erstmals mit Schrei­
ben vom 12. April 1984 an den ~.undesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie mit dem Ersuchen um Ubermittlung einer informativen Stellung­
nahme herangetreten. Nach Urgenzen im August und November 1984 
mußte die VA - da immer noch keine Stellungnahme eingelangt war -
den Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie mit Schreiben vom 
28. Februar 1985 darauf hinweisen, daß die Verzögerung bei der Beant­
wortung eine Behinderung bei der Durchführung ihres verfassungsgesetzli­
chen Prüfungsauftrages darstelle und fügte hinzu, daß - sollte auch wei­
terhin keine Stellungnahme abgegeben werden - sie gezwungen wäre, die 
Beurteilung des Beschwerdevorbringens lediglich aufgrund der Angaben 
der Einschreiterin vorzunehmen. 

Am 22. März 1985 hat - nahezu ein Jahr nach Einleitung des Prüfungs­
verfahrens - der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie erst-
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mals der VA eine informative Stellungnahme in dieser Angelegenheit über­
mittelt und sich für die bei der Beantwortung eingetretene Verzögerung 
entschuldigt. Gleichzeitig gab er die bis zu diesem Zeitpunkt gesetzten ein­
zelnen Verfahrensschritte bekannt. So wurde der VA unter anderem be­
richtet, daß zur Klärung der Berufungen gegen den Bescheid des Landes­
hauptmannes von Niederösterreich vom 16. Juli 1982 die zuständige Fach­
abteilung des Ministeriums am 18. August 1983 eine Augenscheinsverhand­
lung an Ort und Stelle durchgeführt habe. Am 8. November 1983 habe das 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie aufgrund des Er­
gebnisses dieser Verhandlung den Landeshauptmann von Niederösterreich 
aufgefordert, ergänzende Erhebungen hinsichtlich der Beeinträchtigungen 
durch den Nachtbetrieb durchzuführen. Dieser teilte daraufhin mit, daß 
diese ergänzenden Erhebungen erst in der Erntezeit durchgeführt werden 
könnten, da nur zu dieser Zeit die Anlagen in Betrieb stünden. Am 17. De­
zember 1984 habe der Landeshauptmann von Niederösterreich das von der 
Niederösterreichischen Umweltschutzanstalt am 22. November 1984 er­
stellte Gutachten dem Bundesministerium vorgelegt. 

Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie gab in diesem 
Schreiben vom März 1985 der VA weiters bekannt, daß für die Erledigung 
der Berufung noch die abschließende Stellungnahme des gewerbetechni­
schen Amtssachverständigen seines Ministeriums erforderlich sei, diese je­
doch in Kürze erStattet werde. Die VA hat sich davon informiert, daß das 
gewerbetechnische Amtssachverständigengutachten am 4. April 1985 und 
das ärztliche Amtssachverständigengutachten des Bundesministeriums für 
Gesundheit und Umweltschutz am 21. Mai 1985 erstattet wurde. 

Im August 1985 hat der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
der VA weiter berichtet, daß der Landeshauptmann von Niederösterreich 
mittlerweile angewiesen wurde, den Parteien des Verfahrens gemäß § 45 
Abs. 3 A VG die eingeholten Gutachten zur Kenntnis zu bringen und ihnen 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Ressortchef hat der VA in 
diesem Schreiben versichert, daß "nach Einlangen der Stellungnahmen der 
Parteien eine rasche Beendigung des Ermittlungsverfahrens und somit ein 
baldiger Abschluß des Berufungsverfahrens erwartet werden kann". 

Die Erlassung des Bescheides ist jedoch trotz dieser Zusicherung in der 
Folge unterblieben. Am 25. Juni 1986 hat auch der Gewerbetreibende selbst 
- anläßlich einer persönlichen Vorsprache bei der VA - die Dauer des 
drittinstanzlichen Verfahrens in Beschwerde gezogen. Die VA war zwar 
bereits am 19. Februar 1986 neuerlich an den Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie herangetreten, doch ist auch die Beantwortung die­
ser Anfrage trotz einer neuerlichen Urgenz zunächst unterblieben. Erst am 
27. August 1986 hat der Ressortchef der VA schließlich mitgeteilt, daß der 
Berufungsbescheid seines Ministeriums am 10. Juli 1986 ergangen ist. 

Die VA ging bei Beurteilung des Beschwerdefalles von folgenden Erwägun­
gen aus: 

Die Bestimmung des § 73 des Allgemeinen Verwaltungs-Verfahrensgeset­
zes 1950 trägt der Behörde die Verpflichtung auf, wenn in den Verwal­
tungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, über Anträge von Parteien 
und Berufungen ohne unnötigen Aufschub - spätestens aber sechs Monate 
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nach deren Einlangen - den Bescheid zu erlassen. Die VA hat gerade im 
Bereich der gewerbe behördlichen Betriebsanlageverfahren ~chon wieder­
holt ihrer Meinung Ausdruck verliehen, daß hier nicht jede Überschreitung 
der gesetzlich vorgesehenen Maxima~frist ~ls schuldhafte Verfahrensverz?­
gerung der Behörde zu beanstanden Ist. DIe VA verkannte und verkennt In 

diesem Zusammenhang nicht, daß gerade Mehrparteienverfahren - wie 
die Betriebsanlageverfahren -, die eine umfangreiche Einholung von 
Amtssachverständigengutachten erfordern, einen Abschluß des Verfahrens 
in dieser .Zeit nicht imme~ zul~ssen. I?ie ~eischaffung bzv:. Erstellung .aller 
notwendIgen Gutachten Ist sIcher mcht In kürzester Zelt zu bewältigen, 
doch kann - ~.uch bei größtem Verständnis der VA für die Probleme der 
Praxis - eine Uberschreitung der gesetzlichen Maximalfrist um ein Vielfa­
ches jedenfalls nicht mehr gerechtfertigt werden. Im vorliegenden Fall kam 
hiezu, daß selbst nach Abschluß des Ermittlungsverfahrens und Wahrung 
des Parteiengehörs die Bescheiderlassung durch mehrere Monate hindurch 
unterblieben war, obwohl in diesem Zeitraum keine weiteren Verfahrens­
schritte gesetzt wurden. Schon aus diesem Grund gelangte die VA daher 
zur Auffassung, daß in der Dauer dieses gewerberechtlichen Verfahrens ein 
Mißstand im Bereich der Verwaltung gelegen ist. 

Hinsichtlich des zweiten Aspektes des Prüfungsverfahrens, der sich auf be­
hauptete unzureichende gewerbebehördliche Maßnahmen zur Herstellung 
des rechtmäßigen Zustandes während der Dauer des konsenslosen Betrie­
bes bezieht, konnte das Prüfungsverfahren zum Berichtszeitpunkt noch 
nicht abgeschlossen werden. 

2.2 Länn- und Geruchsbelästigung durch konsenslose Erweiterung eines Trans­
portunternehmens; unzureichende gewerbebehördliche Maßnahmen 
VA6 - HGI/85 Zl. 0/01-660/3871-1987 

F. St. aus Hallein, Salzburg, hat sich anläßlich eines im Jänner 1985 in Hal­
lein abgehaltenen Sprechtages an die VA gewendet und angegeben, daß er 
durch ein benachbartes Transportunternehmen unzumutbaren Lärmbelästi­
gungen ausgesetzt sei. Der Einschreiter führte aus, daß in den letzten Jah­
ren der Fuhrpark von ursprünglich einem auf fünf Lastzüge erweitert wor­
den sei, und die Beeinträchtigungen insbesondere durch das An- und Ab­
fahren sowie durch das lange Laufenlassen der LKWs auch während der 
Nachtzeit entstünden. Auf seine wiederholten Anzeigen hätte die Gewerbe­
behörde bisher lediglich mitgeteilt, daß der Betriebsinhaber auf der Suche 
nach neuen Abstellplätzen sei. Nicht bekanntgegeben hätte ihm die Gewer­
bebehör~e hingegen, ob übe~~aupt eine rechtskräftige gewer.bebehördliche 
GenehmIgung für den derzeitigen Abstellplatz vorhanden seI. 

Die VA hat dieses Beschwerdevorbringen zum Anlaß für die Durchführung 
eines gewerberechtlichen Prüfungsverfahrens genommen und dabei insbe­
sondere erhoben, ob überhaupt eine Betriebsanlagengenehmigung vorlag, 
welche Auflagen zum Nachbarschaftsschutz bestehen sowie ob deren Ein­
haltung überprüft wurde. Im Zuge des Prüfungsverfahrens mußte der Lan­
deshauptmann von Salzburg mehrmals befaßt werden, bis es nach zweijäh­
riger Dauer mit folgenden Feststellungen abgeschlossen werden konnte: 
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Das in Beschwerde gezogene Transportunternehmen W. E. verfügt seit 
dem Jahr 1969 über die gewerbebehördliche Genehmigung einer Garagen­
anlage. Als nicht genehmigt erwiesen sich allerdings jene Abstellflächen, de­
ren Benützung Ursache für die Belästigung der Anrainer war. In ihrer er­
sten Stellungnahme gab die Gewerbebehörde der VA lediglich bekannt, 
daß der Betriebsinhaber nunmehr eingeladen werde, t:in entsprechendes 
Ansuchen um gewerbebehördliche Genehmigung der Anderung der Be­
triebsanlage einzubringen; des weiteren werde ein lärmtechnisches Gutach­
ten in Auftrag gegeben. Da keine Aussage darüber getroffen wurde, ob 
überhaupt und welche gewerbebehördlichen Maßnahmen zur Herstellung 
des rechtmäßigen Zustandes ergriffen wurden, mußte die VA ihr Prüfungs­
verfahren fortsetzen. In weiterer Folge wurde mitgeteilt, daß der Betriebs­
inhaber etwa drei Monate nach Einleitung des Prüfungsverfahrens durch 
die VA sein Ansuchen um gewerbebehördliche Genehmigung eingebracht 
habe und inzwischen auch ein Verwaltungs strafverfahren gegen ihn einge­
leitet worden sei. Nach dem Informationsstand der VA stand dieses Ver­
waltungsstrafverfahren allerdings nicht im Zusammenhang mit der kon­
senslosen Betreibung der Abstellflächen, sondern vielmehr mit verkehrsbe­
hinderndem Parken sowie Reinigungsarbeiten von Lastzügen. Die VA 
mußte daher neuerlich an den Landeshauptmann vop Salzburg herantreten, 
um festzustellen, ob und welche gewerbebehördhchen Maßnahmen zur 
Herstellung de~ rec~tmäßigeI.1 Zu~tandes ergriffen wurden. In weiter~r 
Folge wurde mitgeteilt, daß sich die Durchführung des gewerbebehördh­
chen Betriebsanlageverfahrens deshalb verzögere, weil im Zusammenhang 
mit der Bewilligung einer Ausfahrt von der Betriebsanlage auf die Bundes­
straße der Entwurf einer Straßenneuplanung durch die Bundesstraßenver­
waltung abgewartet werden müsse. Weitere Anlässe zur Verzögerung die­
ses Verfahrens ergaben sich aus dem Umstand, daß die Erstellung des end­
gültigen lärmtechnischen Gutachtens nach Durchführung von Lärmmes­
sungen einen Zeitraum von einem Jahr in Anspruch nahm sowie daß im Zu­
sammenhang mit der Straßenneuplanung erst Probleme mit der Umwid­
mung geklärt werden mußten. 

Mit Straferkenntnis vom 23. Feber 1987 wurde schließlich über den Be­
triebsinhaber eine Geldstrafe von 1 000 S wegen konsensloser Benützung 
von LKW-Abstellflächen verhängt. Mit gleichem Datum erließ die Bezirks­
hauptmannschaft Hallein einen Bescheid, mit dem die gewerbebehördliche 
Betriebsanlagengenehmigung für die Abstellflächen verweigert wurde. 
Grund für die Versagung war das lärmtechnische Gutachten, aus welchem 
sich eine beträchtliche Uberschreitung der zulässigen Richtwerte ergab. 
Der ärztliche Amtssachverständige konnte daher für den Fall des Betriebes 
eine Gesundheitsschädigung der Anrainer nicht ausschließen. 

Die VA hat der Beschwerde wegen Säumigkeit der Gewerbebehörde Be­
rechtigung zuerkannt. Zwar wurde durch das Prüfungsverfahren erreicht, 
daß kurz nach dessen Einleitung der Betriebsinhaber einen Antrag auf Ge­
nehmigung eingebracht hat, doch hat die Gewerbebehörde keine zielfüh­
renden Schritte unternommen, um den rechtmäßigen Zustand herzustellen. 
Vielmehr setzte der Betriebsinhaber - mit Wissen der Gewerbebehörde -
auch während des Prüfungsverfahrens der VA sein rechtswidriges Handeln 
fort und damit die Anrainer einer unzumutbaren Belästigung aus. Die Säu­
migkeit der Gewerbebehörde hatte zur Folge, daß infolge der langen 
Dauer dieser Beeinträchtigungen die Gefahr einer Gesundheitsschädigung 
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immer größer wurde, was schließlich auch dazu führte, daß die Gewerbe­
behörde die Betriebsanlage in der bestehenden Form nicht genehmigt hat. 

Die VA verkennt zwar nicht, daß sowohl die Einholung von Gutachten als 
auch die im gegenständlichen Fall notwendige Klärung der Frage der Um­
widmung einige Zeit in Anspruch nehmen mußte, doch darf dabei nicht 
übersehen werden, daß es die Gewerbebehörde während dieser Zeit völlig 
verabsäumte, ihrer gesetzlichen Verpflichtung auf Herstellung des rechtmä­
ßigen Zustandes nachzukommen. An dieser Beurteilung vermochte für die 
VA auch der Umstand nichts zu ändern, daß eine Verwaltungsstrafe ver­
hängt wurde. Bei Berücksichtigung der Tatsache, daß die Nachbarn wäh­
rend der gesamten konsens losen Benutzung der Abstellflächen gesundheits­
gefährdenden Beeinträchtigungen ausgesetzt waren, wäre es nämlich Auf­
gabe der Gewerbebehörde gewesen, nicht nur aus formalen Gründen - die 
einschlägigen Bestimmungen der Gewerbebehörde verpflichten nämlich die 
Behörde, entsprechende Maßnahmen zu setzen - tätig zu werden, son­
dern vor allem um die tatsächliche Belästigung der Anrainer abzustellen. 

Da nach Versagung der Genehmigung der Betrieb nicht im erweiterten 
Umfang betrieben wurde und somit ein konsensgemäßer Zustand herge­
stellt war, erübrigten sich weitere Maßnahmen durch die VA. 

2.3 Ungerechtfertigte Vorschreibung von Kommissionsgebühren und Verfah­
renskosten 

14 

VA 29 - HGI/85 Zl. 0/01-660/3622-1986 

F. V. aus Puch, Salzburg, erhob folgende Beschwerde bei der VA: 

Ihm und mehreren anderen Betroffenen seien als Parteien des jeweiligen 
gewerbebehördlichen Betriebsanlageverfahrens in zwei verschiedenen Be­
scheiden des Landeshauptmannes von Salzburg Kommissionsgebühren und 
Barauslagen zur Zahlung vorgeschrieben worden. Gegen beide Entschei­
dungen hätten die Betroffenen Berufung an das Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie eingebracht; den beiden Rechtsmitteln sei 
jedoch keine Folge gegeben worden. Eine dieser bescheidmäßigen Kosten­
vorschreibungen hätte er beim Verwaltungsgerichtshof erfolgreich be­
kämpft. Da auch auf die andere Vorschreibung dieselbe Sach- und Rechts­
lage zutreffe, hätte er sich bereits an das Amt der Salzburger Landesregie­
rung gewendet und um Rückerstattung der von der zweiten Instanz vorge­
schriebenen und bereits eingehobenen Kosten ersucht. Seine Eingabe sei al­
lerdings mit der bloßen Feststellung beantwortet worden, daß die V or­
schreibung der Gebühren im zweitinstanzlichen Betriebsanlagenbescheid 
des Landeshauptmannes von Salzburg vom Bundesminister für Handel, Ge­
werbe und Industrie bescheidmäßig bestätigt worden sei. 

Die VA hat diese Angaben im durchgeführten Prüfungsverfahren bestätigt 
gefunden. 

Obwohl die VA den Landeshauptmann von Salzburg um informative Stel­
lungnahme zu dem Vorbringen ersuchte, daß der zweiten Kostenvorschrei­
bung dieselbe Sach- und Rechtslage zugrunde liege, wie der ersten, be­
schränkte sich die Antwort der Landesregierung im wesentlichen ebenfalls 
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darauf, daß .das beschv.:erdege&enständliche Verfahren .rechtskräftig abge­
schlossen sei und für dieses kem Rechtsanspruch aus emem anderen Ver­
fahren abgeleitet werden könne. 

Diese Stellungnahme gibt der VA Anlaß zu folgender grundlegender Fest­
stellung: Nach den Bestimmungen der österreichischen Bundesverfassung 
ist die Prüfungszuständigkeit der VA erst dann gegeben, wenn ein Verwal­
tungsverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. Der Hinweis auf die Rechts­
kraft eines Bescheides mit dem Inhalt, daß infolge dessen keine Maßnah­
men mehr gesetzt werden könnten, &eht daher g~genüber der VA ins Leere. 
Das Amt der Salzburger Landesregierung hat Sich gegenüber der VA auf 
die Bekanntgabe dieses rein formellen Aspektes der Rechtskraft beschränkt 
und sich in keiner Weise mit dem Inhalt des Beschwerdevorbringens aus­
einandergesetzt. 

Diese einseitige Argumentation war für die VA umso unverständlicher, als 
sie jene Bestimmung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes voll­
kommen unberücksichtigt ließ, die eine amtswegige Behebung eines rechts­
widrigen Bescheides vorsieht. In der Folge hat jedoch der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie von dieser gesetzlichen Möglichkeit 
Gebrauch gemacht und den Kostenbescheid des Landeshauptmannes von 
Salzburg gemäß § 68 Abs. 2 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz be­
hoben. 

Aufgrund dieser Ministerialentscheidung wurde die Landesbuchhaltung des 
Amtes der Salzburger Landesregierung angewiesen, die vom Einschreiter 
und den übrigen Berufungswerbern bereits anteilig eingezahlten Verfah­
renskosten von insgesamt 8500 S an diese rückzuüberweisen. Nachdem 
der Einschreiter die VA vom Einlangen des anteiligen Betrages informiert 
hatte und damit der Beschwerdegrund behoben war, erübrigten sich wei­
tere Maßnahmen der VA. 

2.4 Rechtswidrige Bestrafung wegen Verletzung der Anzeigepflicht 

210 

VA 91 - HGI/85 Zl. 308.929/1-111/5/86 

Im Juli 1985 wandte sich K. P. aus Windigsteig, Niederösterreich mit fol­
gendem Vorbringen an die VA: 

Im Jahr 1979 sei ihm durch Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Zwettl 
die Konzession für das Gastgewerbe erteilt worden, doch habe er von die­
ser Gewerbeberechtigung in der Folge keinen Gebrauch gemacht. Nach­
dem er im Zusammenhang mit einer Anfrage bei der Kammer angegeben 
hätte, daß das betreffende Lokal nie eröffnet worden sei, sei in der Folge 
über ihn erstmals mit Strafverfügung der Bezirkshauptmannschaft Zwettl 
vom 9. Oktober 1984 eine Verwaltungsstrafe in der Höhe von 500 S ver­
hängt worden, weil er entgegen seiner gesetzlichen Pflicht das Ruhen des 
Gewerbes nicht an die zuständige Landeskammer gemeldet habe. Anläßlich 
einer Vorsprache bei der Gewerbebehörde habe man über seine Angaben, 
wonach er das betreffende Lokal auch in der nächsten Zeit nicht aufsperren 
werde, einen Aktenvermerk angefertigt und ihm mitgeteilt, daß nach Be­
zahlung der Verwaltungsstrafe die Angelegenheit erledigt sei. Am 30. Jän­
ner 1985 erging allerdings neuerlich eine Strafverfügung der Bezirkshaupt-
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mannschaft Zwettl, mit der wegen des gleichen Verwaltungsstraftatbestan­
des noch dazu unter Zugrundelegung eines zum Teil deckungsgleichen De­
liktzeitraumes neuerlich 1 000 S Verwaltungsstrafe verhängt wurden. Ein 
Beamter der Bezirkshauptmannschaft Zwettl habe ihm nunmehr bei der 
Abfassung eines Schreibens an die Kammer der gewerblichen Wirtschaft 
für Niederösterreich geholfen und ihm neuerlich versichert, daß die Ange­
legenheit damit erledigt sei. Die Kammer habe die Ruhensmeldung des Ge­
werbes schriftlich zur Kenntnis genommen. 

Mit Strafverfügung der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen/Thaya vom 
8. Mai 1985 sei über P. zum dritten Mal wegen der gleichen Verwaltungs­
übertretung eine Strafe in der Höhe von nunmehr 1 500 S verhängt wor­
den. Der Einschreiter teilte in seinem Beschwerdeschreiben an die VA mit, 
daß dieses Verwaltungsstrafverfahren beim Amt der Niederösterreichischen 
Landesregierung anhängig sei. Für ihn war die Rechtmäßigkeit der bei den 
rechtskräftigen Verwaltungsstrafen vor allem deswegen nicht einsichtig, 
weil er sich bereits nach der ersten Strafverfügung vom Oktober 1984 per­
sönlich an die Gewerbebehörde gewendet und man ihm schon damals versi­
chert habe, daß die Angelegenheit nunmehr erledigt sei. 

Am 17. Juli 1985 brachte die VA dem Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie die Beschwerde zur Kenntnis und teilte mit, daß das Prü­
fungsverfahren erst nach rechtskräftigem Abschluß des zum damaligen 
Zeitpunkt anhängigen - dritten - Verwaltungsstrafverfahrens eingeleitet 
werde. Die VA ersuchte aber schon in diesem Schreiben den Bundesmini­
ster für Handel, Gewerbe und Industrie um Übermittlung der betreffenden 
Verwaltungsakten nach Abschluß des Verfahrens. 

Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie kam diesem Ersu­
chen mit Schreiben vom 15. Oktober 1985 nach und die VA stellte nach 
Einsicht in die Verwaltungsstrafakten sowie in den die Erteilung der Kon­
zession betreffenden Verwaltungs akt folgendes fest: 

Zunächst war ersichtlich, daß die Berufung des Einschreiters gegen die 
dritte Verwaltungs strafe zum Anlaß genommen wurde, das angefochtene 
Straferkenntnis zu beheben und das Strafverfahren einzustellen. 

Hinsichtlich der beiden anderen Verwaltungsstrafverfahren hat sich durch 
die Akteneinsicht folgender Sachverhalt ergeben: 

Im Jänner 1984 hatte die Bezirkshauptmannschaft Zwettl den Einschreiter 
schriftlich um Mitteilung ersucht, "ob der Gastgewerbebetrieb im Standort 
Sch. nunmehr umgebaut und erweitert wurde und den Auflagen des Be­
scheides der Bezirkshauptmannschaft Zwettl vom 21. August 1979 entspro­
chen wurde". Am 14. Mai 1984 - also noch mehrere Monate vor Erlas­
sung der ersten Strafverfügung - sprach der Einschreiter bei der Gewerbe­
behörde vor und gab bekannt, daß der Gastgewerbebetrieb in Sch. aus fi­
nanziellen Gründen nicht betrieben werde. In dem darüber aufgenomme­
nen behördlichen Aktenvermerk wurde überdies ausdrücklich festgehalten, 
daß "die entsprechende Ruhensmeldung an die Handelskammer Nieder­
österreich umgehend erstattet werde". Die Behörde wartete in der Folge 
mehr als viereinhalb Monate zu, leitete schließlich, nachdem die Ruhens­
meldung nicht erfolgte, am 4. Oktober 1984 das erste Strafverfahren ein 
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und verhängte mit Strafverfügung vom nächsten Tag eine Verwaltungs­
strafe in der Höhe von 500 S. 

Zum weiteren Verlauf der Ereignisse gab der Einschreiter der VA gegen­
über an, daß er sich persönlich an die Gewerbebehörde gewendet und ihm 
dort ein Vertreter des ihm bekannten Beamten der Abteilung versichert 
habe, daß aufgrund seiner Angaben nunmehr alles erledigt sei. Die VA 
konnte dem Akt allerdings keinen Anhaltspunkt für eine solche Vorsprache 
zu diesem Zeitpunkt entnehmen; eine eindeutige Klärung der damaligen 
Ereignisse war daher nicht möglich. Da die erforderliche Ruhensmeldung 
an die Kammer - möglicherweise aufgrund dieses Mißverständnisses -
weiterhin nicht erfolgte, erging am 30. Jänner 1985 die angeführte zweite 
Strafverfügung. Die Zustellung erfolgte rechtsgültig durch Hinterlegung. 
Im April 1985 bezahlte der Einschreiter die zweite Verwaltungsstrafe in der 
Höhe von 1 000 S. Ebenfalls noch im April 1985 half ihm der ihm bekannte 
Beamte der Bezirkshauptmannschaft Zwettl, die Ruhensmeldung an die 
Handelskammer Niederösterreich abzufassen. 

Wenngleich eine völlige Klärung der damaligen Vorfälle im Zuge des Prü­
fungsverfahrens nicht mehr erreicht werden konnte, verlieh die VA in ihrer 
Erledigung an den Einschreiter der Auffassung Ausdruck, daß zwar die Be­
strafung in Einklang mit den Bestimmungen der Gewerbeordnung erfolgt, 
doch der Beschwerde Berechtigung zuzuerkennen war, weil nicht ausge­
schlossen werden konnte, daß eine rechtzeitige und umfassende Rechtsbe­
lehrung durch die Behörde das bestrafte Fehlverhalten hätte überhaupt ver­
meiden können. Obwohl die VA für die Angaben des Einschreiters, wo­
nach er nach Erlassung der ersten Strafverfügung bei der Behörde vorge­
sprochen habe, keinen Anhaltspunkt in den vorgelegten Akten gefunden 
hat, erschien das Vorbringen dennoch glaubwürdig, umso mehr als der Ein­
schreiter schon in seinem ersten Schreiben an die VA ausführte, daß damals 
ein Vertreter des ihm bekannten Beamten in der Abteilung den Dienst ver­
sah. In diesem Lichte erscheint es daher weder ausgeschlossen, daß über die 
Vorsprache des Einschreiters überhaupt kein Aktenvermerk aufgenommen 
noch daß ihm durch den vertretenden Beamten eine zumindest mißver­
ständliche Rechtsbelehrung erteilt worden war. 

Im einzelnen hat die VA in rechtlicher Hinsicht folgendes erwogen: 

Gemäß § 93 der Gewerbeordnung 1973 muß der Gewerbetreibende das 
Ruhen der Gewerbeausübung binnen drei Wochen der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft anzeigen. Für den Gastgewerbetreibenden besteht 
keine spezielle Verpflichtung zur Anzeige des Ruhens auch an die Behörde. 
Im § 368 leg. cit. findet sich die entsprechende Verwaltungsstrafbestim­
mung, die die Begehung einer Verwaltungsübertretung dann vorsieht, 
wenn der Gewerbetreibende dieser Anzeigepflicht nicht nachkommt; der 
genannte Tatbestand wird mit einer Geldstrafe bis zu 10 000 S unter Strafe 
gestellt. Da der Einschreiter von seinem Konzessionsbescheid aus dem Jahr 
1979 niemals Gebrauch gemacht hatte und die formelle Ruhensmeldung 
tatsächlich erst im April 1985 erstattet hat, hat er sich der vorgeworfenen 
Verwaltungsübertretung auch strafbar gemacht. Dennoch erwies sich die 
Strafverfügung vom 30. Jänner 1985, mit der eine Strafe von 1 000 S ver­
hängt wurde, insofern als rechtswidrig, als ihr nahezu derselbe Deliktszeit­
raum zugrunde gelegt wurde, für welchen bereits mit Verfügung vom Ok-
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tober 1984 eine Strafe von 500 S verhängt worden war. Da jedoch nach der 
derzeitigen Gesetzeslage selbst rechtswidrige Strafbescheide nicht behoben 
werden können (in diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen im 
Allgemeinen Teil dieses Berichtes verwiesen), konnte die VA keine weite­
ren Maßnahmen setzen. 

Abgesehen von dieser Fehlentschei~ung ist abe~ auch die offe~kundig man­
gelhafte Rechtsbelehrung durch die Behörde Im gegenständlichen Fall zu 
beanstanden. Bei der Prüfung der Beschwerde entstand für die VA nämlich 
der Eindruck, daß nicht Sorglosigkeit die Ursache für das strafbare Verhal­
ten des Beschwerdeführers war, sondern vielmehr das Mißverstehen seiner 
Pflichten. Etwa Ende 1983 hatte der Beschwerdeführer nämlich eine An­
frage im Zusammenhang mit der von ihm bezahlten Umlagen an die Lan­
deskammer gestellt und darin ausdrücklich darauf hingewiesen, daß der 
Gastgewerbebetrieb am Standort Sch. geschlossen sei. Nach Auffassung der 
VA hätte die Kammer bereits diese Mitteilung als Ruhensmeldung werten 
oder zumindest zum Anlaß nehmen können, den Beschwerdeführer auf 
seine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung hinzuweisen. Dies umso 
mehr, als es sich bei der Kammer um eine Interessensvertretung handelt, zu 
deren Aufgaben naturgemäß im besonderen Maß die Informationspflicht 
ihrer Zwangsmitglieder gehört. Statt dessen wurde von der Gewerbebe­
hörde eine Strafe verhängt, obwohl auch hier im Rahmen des Ermittlungs­
verfahrens das Schreiben des Beschwerdeführers an die Kammer einer ent­
sprechenden Wertung unterzogen hätte werden können. Aber auch in wei­
terer Folge hat es die Behörde offenbar unterlassen, den Beschwerdeführer 
in geeigneter Weise zu informieren; vielmehr hat sie - unter Außerachtlas­
sung der gebotenen Sorgfalt - ein weiteres - nunmehr rechtswidriges -
Straferkenntnis erlassen; erst das dritte Verwaltungsstrafverfahren wurde 
aufgrund der Berufung des Beschwerdeführers eingestellt. 

Nachdem die VA ihre Auffassung dem Bundesminister für Handel, Ge­
werbe und Industrie zur Kenntnis gebracht hatte, nahm dieser sein Auf­
sic~tsrecht wahr und lu~ den .Lan~eshauptm~nn von Niederösterreich ein, 
"dle BH Zwettl anzuweisen, In Hinkunft bel der Durchführung von Ver­
waltungsstrafverfahren wegen gewerberechtlicher Vorschriften darauf zu 
achten, daß der Beschuldigte nach rechtskräftiger Bestrafung wegen dessel­
ben Verhaltens nicht nochmals zur Verantwortung gezogen wird". 

Weitere Maßnahmen waren der VA nicht möglich, doch wird in diesem 
Zusammenhang auf die Allgemeinen Ausführungen zu diesem Geschäftsbe­
reich im Zusammenhang mit der gesetzlich verankerten Manuduktions­
pflicht verwiesen. 

2.5 Ansuchen um Konzessionserweiterung; Verzögerung 
VA 162 - HGl/85 GZ.309.302l6-IlI/5/86 

F. P., Leichenbestatter in S., Burgenland, wandte sich im Dezember 1985 
anläßlich eines Sprechtages an die VA und führte Beschwerde darüber, daß 
über sein Ansuchen vom 23. Mai 1979 um Bewilligung zur Ausübung seines 
Bestattergewerbes in einer weiteren Betriebsstätte, das sein Rechtsanwalt in 
Vertretung für ihn bei der Bezirkshauptmannschaft Oberwart eingebracht 
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habe, noch nicht entschieden worden sei. Am 7. September 1979 habe er 
sich in dieser Angelegenheit neuerlich an die Bezirkshauptmannschaft ge­
wendet, doch sei weder ihm noch seinem Rechtsanwalt eine Erledigung sei­
nes Ansuchens zugegangen. Erst im Jahre 1984 - also beinahe fünf Jahre 
später - habe das Amt der Burgenländischen Landesregierung am 9. März 
ein Schreiben an seinen Rechtsanwalt gerichtet. Damit sei allerdings ledig­
lich angefragt worden, ob das Vollmachtsverhältnis noch aufrecht sei und 
das Ansuchen um Bewilligung einer weiteren Betriebsstätte unverändert 
aufrechtgehalten werde. Er habe zwar entsprechend dieser Anfrage am 
15. März 1984 eine schriftliche Stellungnahme abgegeben, doch sei auch 
weiterhin nicht über seinen Antrag entschieden worden. 

Die VA führte daraufhin ein Prufungsverfahren im Bereich des Bundesmi­
nisters für Handel, Gewerbe und Industrie durch, und bereits drei Monate 
nach dessen Einleitung, nämlich am 18. März 1986, erging die erstinstanzli­
che Entscheidung des Landeshauptmannes von Burgenland nach einer 
mehr als sechseinhalbjährigen Verfahrensdauer. Zu den Ursachen dieser 
Verfahrensverzögerung hat die VA nach Einholung mehrerer Stellungnah­
men des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie folgendes 
festgestellt : 

Nachdem das an die Bezirkshauptmannschaft Oberwart gerichtete Ersu­
chen des Einschreiters vom 23. Mai 1979 am 31. Mai 1979 bei dem für die 
Entscheidung zuständigen Landeshauptmann von Burgenland eingelangt 
war, wurden zwar im selben Jahr die ersten Erhebungen eingeleitet, doch 
sind in den Jahren 1980 bis Anfang 1984 keinerlei Verfahrensschritte ge­
setzt worden. 

Nachdem der ausgewiesene Vertreter des Einschreiters die Anfrage des 
Amtes der Burgenländischen Landesregierung vom 9. März 1984, "ob das 
Vollmachtsverhältnis noch besteht und ob das Ansuchen um Bewilligung ei­
ner weiteren Betriebsstätte zur Ausübung des Bestattergewerbes im Stand­
ort aufrechterhalten wird" am 15. März 1984 dahingehend beantwortet 
hatte, daß das gegenständliche Ansuchen aufrechterhalten werde, wurde 
dem Einschreiter von der Bezirkshauptmannschaft Güssing am 28. August 
1984 das Ergebnis des Ermittlungsverfahrens unter Anschluß eines Gutach­
tens der Fachgruppe "Bestattung" in der Sektion Gewerbe der Kammer der 
gewerblichen Wirtschaft für das Burgenland vom 26. Juni 1984 zur Kennt­
nis gebracht. Der Einschreiter nahm in der Folge zum Ergebnis des Ermitt­
lungsverfahrens Stellung, doch unterblieb die Erlassung des Bescheides 
auch weiterhin. 

Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie teilte der VA nach 
Einsicht in den betreffenden Akt mit, daß vom 28. August 1984 bis zur Er­
lassung des Bescheides des Amtes der Burgenländischen Landesregierung 
vom 18 . März 1986 kein weiterer Vorgang aktenkundig sei. Zur geltend 
gemachten Verzögerung der Entscheidung stellte das Amt der Burgenlän­
dischen Landesregierung dem von der VA befaßten Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie - erst nach mehreren Urgenzen - gegen­
über lediglich fest, "daß die ho. Erledigung vom 18. März 1986 offensicht­
lich deswegen verzögert wurde, weil sich der Gegenstandsakt aus einem 
Versehen in einem anderen Akt befunden hat und vom Konsenswerber nie 
urgiert wurde" . 
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Die VA ging bei der Beurteilung des Beschwerdefalles von folgenden Erwä­
gungen aus: 

Gemäß § 73 des Allgemeinen V erwaltungs-Verfahrensgesetzes 1950 sInd 
Behörden verpflichtet, wenn in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes 
bestimmt ist, über Anträge von Parteien und Berufungen ohne unnötigen 
Aufschub, spätestens aber sechs Monate nach deren Einlangen, den Be­
scheid zu erlassen. Zur Entscheidung über ein Ansuchen um Bewilligung ei­
ner weiteren Betriebsstätte gemäß §§ 25 Abs. 4, 45 Abs. 4 und 237 der Ge­
werbeordnung ist gemäß §§ 241 und 341 Abs. 4 leg. cit. der Landeshaupt­
mann als erste Instanz zuständig. Da die Bezirkshauptmannschaft, bei der 
das Ansuchen des Einschreiters zunächst eingelangt ist, das betreffende An­
bringen unverzüglich an den zur Entscheidung zuständigen Landeshaupt­
mann von Burgenland weitergeleitet hat, ist die Dauer dieses Verfahrens 
zur Gänze in seinem Bereich verursacht worden. Wenn nun das Amt der 
Burgenländischen Landesregierung die Verzögerung des Verfahrens damit 
begründet, daß sich der Gegenstandsakt aus einem Versehen in einem an­
deren Akt befunden hätte, so vermag dies nach Auffassung der VA zwar 
eine Erklärung, jedoch keine geeignete Rechtfertigung darzustellen. Viel­
mehr läßt das vorgebrachte Argument darauf schließen, daß eine ordnungs­
gemäße Aktenbehandlung nicht stattgefunden hat, was von der VA schon 
gesondert zu beanstanden ist. 

Im übrigen war von der VA auch zu berücksichtigen, daß sich die U ntätig­
keit der Behörde auf zwei getrennte Zeiträume erstreckt hat, und zwar von 
der Einbringung des Ansuchens im Jahre 1979 bis 1984 und nach Setzung 
einiger Verfahrensschritte von 1984 bis zur Bescheiderlassung im März 
1986; bei Berücksichtigung aller Erfahrungswerte konnte nämlich nicht an­
genommen werden, daß der einmal "irrtümlich abgelegte Akt" nach dessen 
Auffinden im Jahre 1984 und nach Setzung verschiedener Verfahrens­
schritte neuerlich "irrtümlich abgelegt" wurde. Selbst dann, wenn dieses 
Versehen bei der Aktenmanipulation die Verzögerung für nur einen der 
beiden Zeiträume rechtfertigen soll, änderte dies nichts an der Auffassung 
der VA, da der jeweils andere Zeitraum der völligen Untätigkeit bereits 
ausreichend Anlaß für die Feststellung eines Mißstandes bot. 

Wenn auch die VA durchaus Verständnis für die Arbeitsüberlastung von 
Behörden hat, vermochte dennoch der Hinweis des Amtes der Burgenländi­
schen Landesregierung, wonach "vom Konsenswerber nie urgiert wurde", 
an der Verfahrensverzögerung nichts zu ändern, umso mehr als den Ein­
schreiter keine weitere Verpflichtung zum Einbringen weiterer Anträge 
bzw. Unterlagen traf. 

Insgesamt gelangte daher die VA zu der Auffassung, daß in der Dauer die­
ses gewerberechtlichen Verfahrens ein Mißstand im Bereich der Verwal­
tung gelegen ist. 

Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie hat aus Anlaß die­
ser Mißstandsfeststellung den Landeshauptmann von Burgenland angewie­
sen, hinkünftig die Bestimmungen über die Entscheidungspflicht bei anhän­
gigen gewerberechtlichen Verfahren einzuhalten. Der Landeshauptmann 
von Burgenland hat sich in der Folge bei der VA für "diese bedauerliche 
Verfahrensverzögerung" entschuldigt und mitgeteilt, daß er die entspre-
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chende Fachabteilung angewiesen habe, "durch geeignete Kontrollrnaß­
nahmen in Hinkunft genauestens darauf zu achten, daß derartige Verfah­
rensverschleppungen nicht mehr eintreten können". 

2.6 Unzumutbare Lärmbelästigungen durch konsenslos erweiterten Bäckereibe­
trieb ; Säumigkeit der Gewerbebehörde 

216 

VA 76 - HGI/86 ZI. 309.763/4-III-3/86 

A. M. aus Dornbirn, Vorarlberg, brachte bei der VA eine Beschwerde über 
unzumutbare Lärmbelästigungen durch einen benachbarten Bäckereibe­
trieb vor und vermutete als Ursache einen konsenslosen neuen Kamin. Die 
Bezirkshauptmannschaft Dornbirn hätte zwar bereits dreimal einen Lokal­
augenschein vorgenommen, doch sei bisher keine Verbesserung der Situa­
tion eing~treten . Die Gewerb~behörde sei daher bei der Herstellung des 
rechtmäßigen Zustandes säumig. 

Die VA stellte nach Einholung mehrerer Stellungnahmen des Bundesmini­
sters für Handel, Gewerbe und Industrie sowie des Landeshauptmannes 
von Vorarlberg folgendes fest: 

Der Gewerbebetrieb hatte durch Aufstellung eines weiteren Backofens mit 
Rauch- und Dunstabzug über Dach eine konsenslose Betriebserweiterung 
vorgenommen. Hievon erhielt die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn fünf 
Monate vor Einleitung des Prüfungsverfahrens durch die VA aufgrund ei­
ner Beschwerde der Einschreiterin Kenntnis . Die Frage der VA, ob bzw. 
welche Maßnahmen die Gewerbebehörde zur Herstellung des der Rechts­
ordnung entsprechenden Zustandes ergriffen hat, wurde im Zuge des Prü­
fungsverfahrens vom Amt der Vorarlberger Landesregierung zweimal le­
diglich dadurch beantwortet, daß auf die Durchführung und den Abschluß 
des Betriebsanlageverfahrens hinsichtlich des geänderten Teiles hingewie­
sen wurde. Da diese Informationen für eine endgültige Beurteilung der Be­
schwerde nicht ausreichend waren, umso mehr als die Einschreiterin unzu­
mutbare Beeinträchtigungen durch die konsenslose Betriebserweiterung be­
hauptete, trat die VA neuerlich an den Bundesminister für Handel, Ge­
werbe und Industrie heran und brachte ihm zur Kenntnis, daß der alleinige 
Hinweis, daß "nach Bekanntwerden der konsenslosen Betriebserweiterung 
ein Betriebsanlageverfahren durchgeführt" worden sei, noch keine Schlüsse 
darüber zuließe, ob die Gewerbebehörde nach Bekanntwerden der Verwal­
tungsübertretung auch ihrer gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 366 Ge­
werbeordnung sowie allenfalls gemäß § 360 leg. cit. nachgekommen sei. 
Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie legte zu dieser An­
frage der VA in der Folge ein Schreiben des Amtes der Vorarlberger Lan­
desregierung vor, worin dieses das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie höflich ersuchte, "in diesem Fall die neuerliche An­
frage gegenüber der VA selbst beantworten zu wollen". Aus dem vorgeleg­
ten Schreiben ging weiters hervor, daß "für irgendwelche Straf- bzw. 
Zwangsmaßnahmen die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn zufolge der ra­
~chen Einbr!ngung des Genehmigungs~ntrages ~eitens des Betri~bsanlagen­
Inhabers keInen Anlaß gesehen habe' . Abschließend wurde hInzugefügt, 
daß "die Beschwerdeführerin selbst ihre Beschwerde erst rund vier Jahre 
nach Vornahme der Betriebsanlagenänderung bei der Behörde eingebracht 
habe". 
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Die VA hat erwogen: 

Änderungen an gewerblichen Betriebsanlagen bedürfen gemäß § 81 Gewer­
beordnung unter den gleichen Voraussetzungen einer gewerbebehördli­
chen Genehmigung, wie die erstmalige Errichtung bzw. der erstI1.1.alige Be­
trieb der Betriebsanlage. Ebenso stellt die Gewerbeordnung die Anderung 
einer genehmigten Betriebsanlage und das Betreiben im geänderten Um­
fang als Verwaltungsübertretung unter Strafe. Auch ist die Bestimmung des 
§ 360 leg. cit., in der die Verhängung von einstweiligen Zwangs- und Si­
cherheitsmaßnahmen geregelt ist, nicht für die Fälle einer konsens losen Er­
weiterung einer Betriebsanlage ausgenommen. 

Im vorliegenden Fall hat die Gewerbebehörde zwar nach Bekanntwerden 
der konsenslosen Erweiterung rasch für die Durchführung des Betriebsan­
lageverfahrens gesorgt, doch - trotz wiederholter Anfrage der VA - kei­
nerlei Veranlassungen in Richtung Einleitung eines Verwaltungsstrafver­
fahrens bzw. eines Verfahrens zur Verfügung von Zwangs- bzw. Sicher­
heitsmaßnahmen getroffen. Vielmehr hat sie den beharrlichen Hinweis der 
VA auf die gesetzliche Verpflichtung der Gewerbebehörde zuletzt damit 
"beantwortet", daß sie den Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu­
strie als oberstes Aufsichtsorgan um Beantwortung ersucht hat. Der Be­
triebsinhaber hat somit auch während des Prüfungsverfahrens der VA die 
Anlage im erweiterten Zustand konsenslos betrieben und damit die Anrai­
ner einer unzumutbaren Belästigung ausgesetzt. 

Die VA hat gegenüber dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und In­
dustrie zum Ausdruck gebracht, daß auch der Umstand, daß die Beschwer­
deführerin sich erst rund vier Jahre nach Vornahme der Betriebsanlagenän­
derung bei der Behörde beschwert hat und danach sofort ein Betriebsanla­
geverfahren durchgeführt worden sei, die Gewerbebehörde nicht von der 
gesetzlichen Verpflichtung im Sinne des §§ 366 bzw. 360 Gewerbeordnung 
entbindet. Diese einstweiligen Zwangs- und Sicherheitsmaßnahmen wur­
den nämlich vor allem deshalb geschaffen, um Anrainer solange vor unzu­
mutbaren Beeinträchtigungen zu schützen, bis die Gewerbebehörde im Be­
triebsanlagenverfahren in die Lage versetzt ist, entsprechende Auflagen zu 
eben diesem Schutz zu erteilen. Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat den Landeshauptmann von Vorarlberg aus Anlaß dieses 
Falles angewiesen, zukünftig bei Vorliegen gleichartiger Sachverhalte die 
entsprechenden Bestimmungen der Gewerbeordnung anzuwenden, da die 
Gewerbebehörde von der gesetzlichen Verpflichtung hiezu auch nach V or­
liegen eines Genehmigungsantrages nicht entbunden ist. Dieser aufsichtsbe­
hördlichen Maßnahme kam nach Auffassung der VA nicht zuletzt deshalb 
so große Bedeutung zu, weil die von der Einschreiterin angegebenen Beein­
trächtigungen von der VA als erwiesen angesehen werden konnten, umso 
mehr als im späteren Betriebsanlagenbescheid Auflagen zum Nachbar­
schaftsschutz erteilt wurden. 

Da die gewerbebehördliche Genehmigung der Erweiterung der Betriebsan­
lage durch die erste Instanz in Rechtskraft erwachsen ist, konnten weitere 
Veranlassungen durch die VA unterbleiben. 
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3 Bundesministerium für Inneres 

218 

Allgemeines 

Die Zahl der Beschwerden, die den Vollzugsbereich des Bundesministers 
für Inneres betreffen, ist in den letzten Berichtszeiträumen etwa gleich ge­
blieben und betrug 1986 207. Wie in den vergangenen Jahren mißt die VA 
dabei jenen Eingaben besondere Bedeutung zu, die in Zusammenhang mit 
freiheitsentziehenden Maßnahmen standen beziehungsweise in welchen das 
Verhalten der beteiligten Wacheorgane in Beschwerde gezogen wurde. Die 
VA verkennt dabei nicht die Probleme, welchen sich die Sicherheitsorgane 
bei der Bewältigung ihrer schwierigen Aufgaben gegenüber sehen. Es 
scheint daher auch notwendig, die Organe mit entsprechenden Machtbe­
fugnissen auszustatten, wobei die derzeit bestehende weitgehende Form­
freiheit polizeilicher Maßnahmen den sofortigen Einsatz ermöglichen soll. 
Gerade dieses - nach Auffassung der VA notwendige - Imperium erlegt 
aber sowohl den handelnden Organen als auch der Dienstaufsicht ein be­
sonderes Maß an Verantwortung im Umgang mit Instrumentarien auf, wel­
che einen Eingriff in verfassungsgesetzlich geschützte Grundrechte ermög­
lichen. Die VA muß allerdings bei den von ihr geprüften Einzelfällen oft 
feststellen, daß Machtbefugnisse exzessiv eingesetzt werden und die davon 
in Kenntnis gesetzte Dienstaufsicht keine Sanktionen ergreift. Insbesondere 
die Nichtverfolgung von Fehlleistungen durch die Dienstbehörde scheint 
der VA aber eine der wesentlichen Ursachen für das Auftreten von Exzes­
sen und Mißständen zu sein, da das Wacheorgan den Eindruck bekommen 
kann, sein unverhältnismäßiges Handeln werde von der Dienstaufsicht 
nicht nur geduldet sondern sogar gutgeheißen. 

Wenn auch die drastischen Fälle, in welchen eine Mißhandlung durch Wa­
cheorg~ne behauptet wird, nur s~lten. aufgeklärt werden können, sieht d.ie 
VA kemen Anlaß, von vornherem die Angaben der Beschwerdeführer m 
Zweifel zu ziehen. Die Anzeige gegen solche Wachebeamte wird von der 
Staatsanwaltschaft oftmals "im Zweifel" zurückgelegt beziehungsweise 
vom Geri~~t ein Freispruch .gefällt, weil bei de~ Amtshandlung me~rere .Be­
amte beteiligt waren und die Klärung, wem die Tat zuzuordnen Ist, nIcht 
möglich ist. Oft ist zwar die Verletzung erweislich, nicht jedoch, ob sie 
durch Gewaltanwendung oder zum Beispiel selbst verursachten Sturz her­
beigeführt wurde. Der VA scheint in diesem Zusammenhang nicht die Zahl 
der bekanntgewordenen Fälle wesentlich sondern vielmehr das Gewicht des 
Vorwurfes und die Tatsache, daß oftmals nur im Zweifel auf Grund der 
Unschuldsvermutung keine Maßnahmen gegen den Wachebeamten gesetzt 
werden. Dazu kommt der Eindruck, daß offenbar Kollegen angezeigter 
Beamter nicht ausreichend an der Aufdeckung rechtswidrigen Handelns 
mitwirken sondern vielmehr durch ihre Aussagen die Ermittlungen er­
schweren. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf den unter Punkt 
3.7 dargestellten Einzelfall hinzuweisen, in welchem ein Kriminalbeamter 
wegen Mißhandlung eines behinderten Jugendlichen angeklagt und 
schließlich auch verurteilt wurde. In dem dazu durchgeführten Gerichtsver­
fahren stellte das Gericht fest, daß der Aussage eines bei der inkriminierten 
Amtshandlung anwesenden Kollegen des Angeklagten deshalb keine 
Glaubwürdigkeit zukam, "da sie subjektiv zu Gunsten des Angeklagten ge­
färbt schien". Der Angeklagte selbst war nach der gerichtlichen Verurtei-
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lung im Wege eines Disziplinarverfahrens zu einer Geldstrafe in der Höhe 
eines und eines halben Monatsbezuges rechtskräftig verurteilt worden. Ge­
gen den zweiten Beamten wurde nach dem derzeitigen Wissensstand der 
VA weder ein Verfahren wegen falscher Zeugenaussage eingeleitet noch ir­
gen deine disziplinäre Maßnahme gesetzt. 

Die VA verkennt nicht die Schwierigkeit einer dienstaufsichtsbehördlichen 
V organgs:?,eise in derartigen Fällen, doch steht zu befürchten, daß auch in 
Zukunft Ubergriffe nur schwer zu ahnden sein werden, wenn nicht in den 
Reihen der Wachebeamten selbst das Wissen um die Pflicht erreicht wird, 
wahrgenommene Übergriffe zu melden beziehungsweise an der Aufdek­
kung mitzuwirken. Die VA steht nicht an, als Ursache für diesen falsch ver­
standenen Gemeinschaftsgeist im Einzelfall eine nicht funktionierende 
Dienstaufsicht zu vermuten, die unabhängig von der Möglichkeit eines Dis­
ziplinarverfahrens geeignete Mittel finden müßte, - allenfalls im Wege der 
Diensteinteilung - bereits beim geringsten Verdacht einer Unregelmäßig­
keit Sanktionen zu setzen. Darüber hinaus wird nach Auffassung der VA 
zu wenig von der Möglichkeit der vorläufigen Suspendierung Gebrauch ge­
macht. Wenn sich auch die VA der Schwierigkeit der Durchsetzung dieser 
Dienstrechtsmaßnahme bewußt ist, scheint es doch notwendig, dieses Si­
cherungsmittel sowohl aus general- als auch aus spezialpräventiven Grün­
den vermehrt anzuwenden. Ist diese Maßnahme im Einzelfall nicht durch­
führbar, so dürfte der verdächtige Beamte jedenfalls unverzüglich bis zur 
Klärung des Mißhandlungsvorwurfes nur zu Dienstleistungen herangezo­
gen werden, bei welchen ausgeschlossen ist, daß er körperliche Gewalt an­
wenden muß. Im eingangs zitierten Fall, in welchem die Mißhandlung eines 
Jugendlichen erwiesen wurde, hatte der Vorfall im Feber 1983 stattgefun­
den. Erst am 1. Feber 1984 war der Beamte vom Außendienst abgezogen 
und der Fernmeldeabteilung als Vermittler zugeteilt worden. Nach Auffas­
sung der VA ist dieser Zeitraum als zu lange anzusehen, wobei die Dauer 
der Gerichtsverfahren nicht damit in Zusammenhang gebracht werden 
dürfte. Im übrig~n wurde die gerichtliche Verurteilung erst im November 
1986 rechtskräftig. 

Die beschriebene Problematik stellt keinen Einzelfall dar. Die VA hat auf 
Grund von Zeitungsmeldungen weitere Prüfungsverfahren durchgeführt, in 
welchen ein Mißhandlungsvorwurf erhoben worden war. In einem Fall hat 
ein geständiger und verurteilter Bankräuber behauptet, im Zuge der Fest­
nahme von Beamten geschlagen worden zu sein, wobei im Allgemeinen 
Krankenhaus ein Kieferbruch, Rippenbrüche und Blutunterlaufungen am 
Oberkörper festgestellt worden seien. Die drei an der Amtshandlung betei­
ligten Polizeibeamten gaben übereinstimmend an, daß sich der Bankräuber 
seiner Festnahme widersetzt habe und ihm daher die Hände nach hinten 
geschlossen haben werden müssen. In weiterer Folge sei er nach vorne ge­
stürzt. Von Verletzungen sei nichts zu bemerken gewesen, obwohl ein Be­
amter vor dem Richter als Zeuge aussagte, der Angeklagte habe "im Funk­
wagen leicht vom Mund geblutet". Nach dieser Aussage in der Hauptver­
handlung hat sich die Staatsanwaltschaft mit den erhobenen Vorwürfen be­
faßt und die Anzeige gegen die drei Polizeibeamten "im Zweifel" zurück­
gelegt. Da die Staatsanwaltschaft diese Vorgangsweise ohne näheren Er­
mittlungen wählte, trug der Bundesminister für Justiz der Staatsanwalt­
schaft Wien zur Ausschöpfung aller Beweismittel die formlose Verfahrens­
fortsetzung auf. Das Ergebnis dieses Verfahrens war zum Berichtszeitpunkt 
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noch nicht bekannt. Der Bundesminister für Inneres sah im Hinblick auf 
die Zurücklegung der Anzeige keinen Anlaß für dienstrechtliche Maßnah­
men. 

Die VA hat einen weiteren Fall amtswegig aufgegriffen, in dem ein Mann 
im Zuge einer Amtshandlung im Zusammenhang mit einer Sperrstunden­
überschreitung von Polizisten geschlagen und getreten worden sein soll, so­
daß er 14 Tage im Krankenhaus mit anschließendem sechswöchigen Kran­
kenstand zubringen mußte. Die Staatsanwaltschaft hat auch hier die An­
zeige zurückgelegt, da an der Amtshandlung vier Polizisten beteiligt gewe­
sen waren und in einer Gegenüberstellung nicht festgestellt werden konnte, 
wer die verletzenden Schläge ausgeführt hatte. Die beschuldigten Polizi­
sten selbst leugneten die Tat und gaben an, der Festgenommene habe sich 
zweimal zu Boden fallen lassen. Wenn auch für die Staatsanwaltschaft nach 
durchgeführten Vorerhebungen der Verdacht aufrecht blieb, daß der Fest­
genommene mißhandelt beziehungsweise verletzt worden war, ging sie 
dennoch "im Zweifel" nach § 90 Abs. 1 Strafprozeßordnung vor. Bemer­
kenswert scheint der VA in diesem Zusammenhang, daß zwei der vier an­
gezeigten Sicherheitswachebeamten im Jahr zuvor wegen Körperverlet­
zung unter Ausnutzung der Amtsstellung angezeigt gewesen waren. Der 
Betroffene hatte damals eine Nasenprellung erlitten, doch sagten die Wa­
chebeamten übereinstimmend aus, er habe sich renitent verhalten und sei 
dabei zu Boden gestürzt. Es war daher auch hier die Anzeige im Zweifel 
zurückgelegt worden. Im Hinblick auf diese strafrechtlichen Beurteilungen 
führte keiner der Vorfälle zu dienstrechtlichen Maßnahmen. Höchst be­
denklich scheint es der VA jedoch, daß die beiden Wachebeamten nun­
mehr, wie der Bundesminister für Inneres im September 1985 mitteilte, als 
Wachekommandanten eingesetzt sind, zumal sie in dieser Position sowohl 
V orbild- als auch Aufsichtsfunktion haben. Die Tatsache, daß die vorge­
worfenen Übergriffe längere Zeit zurückliegen, kann dabei nach Meinung 
der VA keine Rechtfertigung darstellen. Zur Abrundung des Bildes ist 
schließlich noch darauf hinzuweisen, daß im geschilderten Fall im Zusam­
menhang mit der Sperrstundenüberschreitung dem Verletzten 60 000 S 
Schmerzengeld nach dem Amtshaftungsgesetz zuerkannt wurde, weil die 
Einstellung des Strafverfahrens "ein gewisses Organverschulden nicht aus­
schloß", wie der Bundesminister für Inneres mitteilte. 

In einem anderen Fall behauptete ein bisher unbescholtener wegen Dieb­
stahls Angeklagter, von der Polizei durch Schläge zu einem Geständnis 
gezwungen worden zu sein. In dem wegen Diebstahls durchgeführten Ge­
richtsverfahrens wurde der Angeklagte freigesprochen. Das Gericht stellte 
zu den Erhebungen der Beamten des Bundespolizeikommissariates Leo­
poldstadt fest, daß "deutlich zu sehen" sei, "daß sie mit aller Macht auf die 
Mittäterschaft ... hingearbeitet haben und sich keine Mühe gegeben haben, 
deren unrichtige Verantwortungen auch zu überprüfen, zu objektivieren 
oder zu widerlegen. Nach dem Gang der Vorerhebungen ist auch nicht 
auszuschließen, daß die drei 'Täter' unter Druck gesetzt und geschlagen 
worden sind und in der Folge nur um der Ruhe wegen die ihnen vorgehal­
tenen Angaben als richtig bestätigten." Auf Grund einer "derart schlechten, 
von Widersprüchen und Unmöglichkeit strozzenden Aktenlage, versäum­
ten und unterlassenen Erhebungsergebnissen und mangelnden objektiven 
Anhaltspunkten" sei es unmöglich, eine Täterschaft oder Mittäterschaft 
auch nur annähernd nachzuweisen. Die Straftat ist in der Zwischenzeit von 
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einer anderen Person gestanden worden. Die Anzeige gegen die Polizeibe­
amten wurde von der Staatsanwaltschaft zurückgelegt, da ihre leugnende 
Verantwortung nicht zweifelsfrei widerlegt werden konnte. 

Im Zusammenhang mit diesem Beschwerdefall ist auf einen weiteren Teil­
aspekt hinzuweisen. Als der später Angeklagte durch die Polizei festgenom­
men wurde, habe er zu schreien und zu schimpfen begonnen, sodaß er we­
gen Lärmerregung, Störung der Ordnung und Anstandsverletzung mit ei­
ner Geldstrafe von 3 300 S belegt wurde. Wie der Bundesminister für Inne­
res in einer ersten Stellungnahme dazu ausführte, habe der Betroffene die­
sen Betrag nicht bezahlen können und um Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe 
in der Dauer von 59 Stunden und 30 Minuten ersucht. Von der VA auf die 
Judikatur des Verfassungsgrichtshofes hingewiesen, wonach vor Vollzug 
einer Ersatzarreststrafe entweder ein Vollstreckungsverfahren durchzufüh­
ren oder aber Erhebungen zu pflegen sind, deren Ergebnis die Annahme 
rechtfertigen muß, daß die verhängte Geldstrafe mit ho her Wahrscheinlich­
keit uneinbringlich ist, gestand der Bundesminister für Inneres die Rechts­
widrigkeit der Vorgangsweise zu, bedauerte sie und teilte mit, daß die be­
treffenden Beamten angewiesen worden seien, "in Hinkunft in ähnlich ge­
lagerten Fällen gesetzeskonform vorzugehen". Durch den Sofortvollzug 
der Ersatzarreststrafe konnte jedenfalls der Verdacht nicht entkräftet wer­
den, daß damit die Verlängerung der für die Polizeigewahrsame gesetzlich 
vorgesehenen Maximalfrist unter Mißachtung der Judikatur gedeckt wer­
den sollte. 

Was die freiheitsentziehenden Maßnahmen beziehungsweise deren Dauer 
betrifft, so gab die Vorgangsweise der Polizeibehörden öfters Anlaß zu Be­
anstandungen. In einem Fall war ein 13-jähriger Schüler aus Klagenfurt ei­
nes Fahrraddiebstahls verdächtigt und in weiterer Folge zum Polizeiwach­
zimmer gebracht worden. Nach einer relativ aufwendigen Einvernahme 
war es der Mutter des Kindes schließlich möglich, nachzuweisen, daß das 
fragliche Fahrrad ohnehin ihrem Sohn gehörte. Der Bundesminister für In­
neres sprach in diesem Zusammenhang von keiner Verhaftung sondern von 
einem freiwilligen Mitkommen des Kindes zum Wachzimmer. Auch sei die 
Festhaltung des Kindes im Wachzimmer keine Verhaftung nach strafrecht­
lichen Bestimmungen gewesen, sondern habe sich auf die einschlägigen Be­
stimmungen des Jugendwohlfahrtsgesetzes gestützt. Die VA konnte sich 
dieser Argumentation nicht anschließen sondern hatte vielmehr bei Berück­
sichtigung des Beschwerdevorbringens die Freiwilligkeit des Mitkommens 
zu bezweifeln. Darüber hinaus bietet das Jugendwohlfahrtsgesetz keine 
Handhabe für eine freiheitsbeschränkende Maßnahme im gegenständlichen 
Fall. Die VA hat daher dem Bundesminister mitgeteilt, daß sie die Unrecht­
mäßigkeit der in Beschwerde gezogenen Amtshandlung als erwiesen an­
sieht. 

Die Festnahme eines anderen Jugendlichen war für die VA zwar nicht dem 
Grunde nach, jedoch hinsichtlich der Haftdauer Anlaß, das Vorgehen der 
Polizei zu beanstanden. Ein zum Tatzeitpunkt vierzehneinhalb jähriger Ju­
gendlicher hatte in der Silvesternacht 1985 unerlaubterweise Knallkörper 
bei sich und konnte sich im Zuge der polizeilichen Amtshandlung nicht le­
gitimieren. Er wurde daher zwecks Identitätsfeststellung knapp nach 
23.00 Uhr festgenommen und erst am Folgetag um 9.40 Uhr entlassen. Der 
Bundesminister für Inneres stellte dazu fest, daß "die relativ lange Haft-
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dauer auf die außergewöhnlichen Umstände, wie sie in der Silvestern acht 
alljährlich herrschen, zurückzuführen" sei. Wenn auch die VA nicht ver­
kennt, daß gerade zum Tatzeitpunkt ein erhöhter Arbeitsanfall für die Si­
cherheitsorgane bestanden hat, so scheint dennoch ein Zeitraum von 
10 Stunden nur zum Zweck der Identitätsfeststellung als jedenfalls zu lang. 
Insbesondere, da es sich um das Bundespolizeikommissariat Innere Stadt 
Wien handelte, wo die Arbeitsbelastung für die Silvesternacht voraussehbar 
ist, müßten dienstaufsichtsbehördliche beziehungsweise organisatorische 
Maßnahmen gewährleisten, daß die notwendigen Amtshandlungen in kür­
zerer Zeit durchgeführt werden können. 

In einem anderen Fall, in welchem der Vorwurf der Mißhandlung erhoben 
wurde, erwies sich die Gewaltanwendung zwar nicht als rechtswidrig, doch 
zeig~ sich a~ dies~m _Beisp.iel, zu welch unverhäl~nismäßigem. Ergebnis ein 
an sich genngfüglges Delikt führen kann. In Lmz wurde em Mann von 
Polizeibeamten dabei betreten, als er gegen ein Haustor die kleine N ot­
durft verrichtete. Als ~er Betroffene die Bezahlung ein~s Organ~traf~an­
dats über 100 S verweigerte und trotz Aufforderung seme Identität nIcht 
bekanntgab, wurde er festgenommen. Nach Angaben der Polizeibeamten 
leistete er zunächst passiven Widerstand und traf anschließend Anstalten 
zur Flucht, sodaß er mittels Armwinkelsperre festgehalten wurde. Die 
Amtshandlung hatte eine knöcherne Absprengung im Ellbogenbereich zur 
Folge. Die Anzeige gegen den die Amtshandlung durchführenden Polizei­
beamten wurde von der Staatsanwaltschaft zurückgelegt, da die Gewaltan­
wendung als rechtmäßig beurteilt wurde. 

Wenn auch die VA nicht verkennt, daß das Verhalten von festzunehmen­
den Personen eine Gewaltanwendung durch die Polizei notwendig erschei­
nen läßt, ist aber gerade der aufgezeigte Fall deswegen exemplarisch, weil 
weder das vorgeworfene - und unbestritten auch begangene - Ungehor­
samsdelikt noch das zunächst verhängte Organstrafmandat eine Verletzung 
in diesem Ausmaß rechtfertigen kann. Nach Auffassung der VA darf das 
polizeiliche Vorgehen von der Dienstaufsicht dann nicht mehr unwider­
sprochen bleiben, wenn die Rechtswidrigkeit einer Tat und die eingetrete­
nen Folgen in einem derart krassen Mißverhältnis stehen. Der Bundesmini­
ster für Inneres sah im Hinblick auf die Zurücklegung der Anzeige keinen 
Anlaß für dienstaufsichtsbehördliche Maßnahmen und stellte fest, daß der 
betroffene Beamte als ruhig und besonnen bekannt sei und noch keinen An­
laß zu Beschwerden gegeben habe. 

Daß von seiten der Polizei der persönlichen Freiheit nicht immer jenes Ge­
wicht beigem~ssen wir~, welches ihr nac~ den V erfassungsbestimmu~gen 
zukommt, zeigt auch em anderer .fall. Em Beschwerdeführer hatte emen 
Autofahrer wegen verschiedener Ubertretungen der Straßenverkehrsord­
nung zur Anzeige gebracht. Im Zuge des daraufhin eingeleiteten Verwal­
tungsstrafverfahrens war seine Vernehmung als Zeuge notwendig gewor­
den. Die Ladung des Beschwerdeführers erfolgte dabei mittels Bescheid, 
wobei für den Fall des ungerechtfertigten Ausbleibens die zwangsweise 
Vorführung angedroht wurde. Die Behörde begründete diese Vorgangs­
weise im Prüfungsverfahren der VA damit, daß dadurch die besonders ra­
sche Erledigung der Angelegenheit bezweckt worden war. Der Bundesmi­
nister für Inneres erachtete die Vorgangsweise als "rechtlich möglich" für 
eine erstmalige Ladung des Zeugen jedoch als "unpassend". Im Hinblick 
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darauf, daß die zwangsweise Vorführung einen gravierenden Eingriff in 
das Recht auf persönliche Freiheit darstellt, kann die VA der Meinung des 
Bundesministers, der Ladungsbescheid sei lediglich "unpassend" gewesen, 
nicht beitreten. Die VA vertritt vielmehr die Auffassung, daß Ladungsbe­
scheide einzig dann zu erlassen sind, wenn nicht anzunehmen ist, daß der 
Empfänger einer einfachen Ladung ohne weiteres Folge leisten würde. Dies 
wird bei einem Zeugen, insbesondere dann, wenn er der Anzeiger ist, wohl 
selten anzunehmen sein. Die Androhung von Zwangsmitteln muß jeden­
falls auf jene Fälle beschränkt bleiben, in welchen sie tatsächlich notwendig 
ist. Lediglich der Einfachheit halber ohne jede Begründung eine zwangs­
weise Vorführung anzudrohen, scheint der VA jedenfalls nicht nur "unpas­
send", sond.ern im H.inb}ick auf d~s verfassungsgesetzlich geschützte G~t 
der persönlichen Freiheit bedenklich, weshalb der Beschwerde Berechti­
gung zuzuerkennen war. 

Schließlich sei noch auf einen Fall einer Doppelbestrafung hingewiesen, de­
ren Ursache in der mangelnden technischen Ausstattung eines Polizeiwach­
zimmers gelegen war. Ein vorschriftswidrig abgestelltes Fahrzeug gab zwei 
verschiedenen Wachzimmern angehörigen Sicherheitswachebeamten kurz 
hintereinander Anlaß, den Fahrzeuglenker zur Anzeige zu bringen. In ei­
nem Fall führte dies zu einer Computerstrafanzeige, im anderen Fall wurde 
die Anzeige auf einer mechanischen Schreibmaschine geschrieben - also 
ohne zu Hilfenahme der EDV - weil sich die für eine Computeranzeige 
notwendige Kugelkopfschreibmaschine in Reparatur befand und kein Er­
satz vorhanden war. Folge dieser verschiedenen Bearbeitungsarten war die 
Erlassung zweier Strafbescheide gegen den Beschwerdeführer wegen ein 
und desselben Deliktes, ohne daß die Doppelbestrafung auffiel. Der Be­
schwerdeführer versäumte hinsichtlich der zweiten Strafverfügung die Ein­
spruchsfrist, sodaß beide Strafen in Rechtskraft erwuchsen. Im Hinblick 
auf die Bestimmungen des Verwaltungsstrafgesetzes war eine Behebung 
der zweiten, zu Unrecht erlassenen Strafverfügung nicht mehr möglich. An 
Hand dieses Falles zeigte sich, daß dem Staatsbürger ein greifbarer finan­
zieller Schaden aus den innerorganisatorischen Problemen einer Behörde 
erwachsen kann. Die VA hat sich im Zuge des Prüfungsverfahrens nämlich 
davon informiert, daß der Bundespolizeidirektion Wien die für die Erfas­
sung der Computerstrafverfügungen notwendige Anzahl von Kugelkopf­
maschinen nicht beziehungsweise nicht immer ausreichend zur Verfügung 
steht. Immer öfter kommt es vor, daß die bereits seit 1979 in Betrieb stehen­
den Maschinen defekt werden und mit langen Wartezeiten bis zur Behe­
bung des Schadens gerechnet werden muß. Da sich solche Probleme auf die 
von der Verwaltung angestrebte Rationalisierung äußerst negativ auswir­
ken und dadurch, wie das Beispiel zeigt, in Einzelfällen zusätzliche Nach­
teile für den Bürger eintreten können, scheint es der VA geboten, eine be­
sonders umsichtige Planung bei der bürotechnischen Ausstattung dieser Be­
hörde anzuregen. In diesem Zusammenhang soll aber auch wieder auf den 
Mangel im Verwaltungs strafgesetz hingewiesen werden, wonach rechts­
kräftige Bescheide nicht behoben werden können. Da zum Zeitpunkt der 
Berichtserstellung bereits eine Regierungsvorlage zur Behebung dieses 
Mangels dem Parlament vorliegt, wird angeregt, die entsprechenden Be­
stimmungen möglichst bald in Geltung zu setzen. 

Im Berichtszeitraum war festzustellen, daß die Beschwerden aus dem Be­
reich des Fremdenpolizei- und Asylwesens zugenommen haben. In diesem 
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Zusammenhang ist insbesondere auf den unter 3.2 dargestellten Einzelfall 
hinzuweisen, in welchem die VA einen bedenklich erscheinenden Mangel 
an Sorgfalt der Behörden beim Umgang mit der Freiheit feststellen mußte. 
Bei den Beschwerden in diesem Bereich steht die VA oftmals vor dem Pro­
blem, daß der gen aue Sachverhalt häufig infolge bestehender Sprach­
schwierigkeiten der Betroffenen nur unvollständig beziehungsweise un­
deutlich erkennbar ist. Es ist daher notwendig, mit den der VA vorliegen­
den mangelhaften Angaben Anfragen an den Bundesminister für Inneres zu 
richten, deren Beantwortung naturgemäß einen längeren Zeitraum in An­
spruch nimmt. In einem Fall schien es der VA jedoch unzumutbar, daß der 
Bundesminister trotz Hinweises auf die besondere Dringlichkeit erst nach 
einem Jahr Bericht erstattete, auch wenn in diesem Zeitraum unbestrittener­
maßen umfangreiche Erhebungen durchgeführt wurden. Im gegenständli­
chen Fall war die besondere Dringlichkeit vor allem darin gelegen, daß 
nach den Darstellungen des Beschwerdeführers seine Abschiebung aus dem 
Bundesgebiet unmittelbar bevorstand und die Rechtmäßigkeit der Verwal­
tungsvorgänge, die zu dieser Abschiebung führen sollten, von ihm in Zwei­
fel gezogen wurde. Wie der Stellungnahme des Bundesministers für Inneres 
schließlich entnommen werden konnte, war jedoch noch eine Berufung ge­
gen die Abweisung eines Antrages auf Asylgewährung anhängig und die 
Ergreifung fremdenpolizeilicher Maßnahmen noch nicht beabsichtigt. 

In einem anderen Fall mußte festgestellt werden, daß in einem gegen einen 
illegal eingereisten türkischen Staatsangehörigen durchgeführten Verwal­
tungsstrafverfahren, über den sodann ein Aufenthaltsverbot verhängt 
wurde, kein Dolemtseher zugezogen worden war, obwohl der Betroffene 
der deutschen Sprache nicht mächtig war. Der Bundesminister gab im Zuge 
des Prüfungsverfahrens der VA daraufhin die Weisung, den Bescheid über 
die Erlassung des Aufenthaltsverbotes aufzuheben, da das Recht auf Partei­
engehör verletzt worden war. Auf Grund eines anderen Falles stellte die 
VA fest, daß behördlicherseits keine Vorkehrungen zur Sicherung des Ei­
gentums eines in Schubhaft befindlichen oder abgeschobenen Fremden vor­
gesehen sind. In einem Prüfungsverfahren hat die VA von einer Weisung 
der Bezirkshauptmannschaft Bludenz Kenntnis erlangt, wonach eine Mit­
teilung an Schubhäftlinge über den voraussichtlichen Abschiebungstermin 
untersagt ist. Damit wird es aber auch dem Betroffenen unmöglich ge­
macht, selbst rechtzeitig Vorsorge zur Sicherung seines Eigentums zu tref­
fen. Die VA ist der Auffassung, daß in diesem Zusammenhang bundesein­
heitliche Maßnahmen gesetzt werden müßten, um eine rechtmäßige Vor­
gangsweise zu gewährleisten, die Fremde vor unnötigem Schaden bewahrt. 

In einem anderen Fall war ein jugoslawischer Staatsangehöriger mit einem 
auf 10 Jahre befristeten Aufenthaltsverbot belegt und zugleich verpflichtet 
worden, binnen einer Woche nach Rechtskraft des Bescheides das Bundes­
gebiet zu verlassen. Der Beschwerdeführer legte gegen das Aufenthaltsver­
bot Berufung ein und stellte zugleich den l\!1trag, im Hinblick darauf, daß 
seine Ehegattin und seine zwei Kinder in Osterreich leben, die Frist zum 
Verlassen des Bundesgebietes auf ein halbes Jahr zu erstrecken. Die Be­
zirkshauptmannschaft setzte darauf die Befristung des Aufenthaltsverbotes 
auf fünf Jahre herab ohne jedoch über den Antrag auf Vollstreckungsauf­
schub zu entscheiden. In weiterer Folge wurde der Beschwerdeführer ver­
haftet und abgeschoben. Der Bundesminister für Inneres erblickte in dieser 
Vorgangsweise deshalb keinen Mißstand, weil die im Allgemeinen Verwal-
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tungsverfahrensgesetz 1950 bestehende Entscheidungsfrist von sechs Mo­
naten noch nicht abgelaufen war. Die VA vertritt demgegenüber die Auf­
fassung, daß diese Frist lediglich jenen maximalen Zeitraum bestimmt, nach 
dessen Ablauf weitere Rechtsfolgen eintreten können. Vielmehr verpflichtet 
das AVG die Behörde, über Anträge ohne unnötigen Aufschub zu entschei­
den. Im gegenständlichen Fall sind durch die Nichtentscheidung über den 
Antrag auf Vollstreckungsaufschub die Argumente, die für das Fristverlän­
gerungsansuchen bedeutsam waren, nicht geprüft worden sondern wurde 
die Abschiebung vorgenommen. Nach Auffassung der VA gibt die gewählte 
Vorgangsweise Anlaß zu Bedenken und wird der weiteren Entwicklung be­
sonderes Augenmerk zugewendet werden. In diesem Zusammenhang wird 
darauf hingewiesen, daß die dazu angeführten Beispiele alle das Bundes­
land V orarlberg betrafen. 

Eine Reihe von Beschwerden betraf schließlich den Zivildienst, wobei vor 
allem auf den unter 3.1 angeführten Einzelfall hingewiesen wird, das 
Dienstrecht sowie den Bereich des Personenstands- und Staatsbürger­
schaftswesen. Auch im Berichtszeitraum wurde wieder ein Fall bekannt, in 
welchem einer Frau nach nahezu 10 Jahren des Besitzes österreichischer 
Dokumente mitgeteilt wurde, daß sie nie die österreichische Staatsbürger­
schaft erworben habe. Die VA sieht sich aus diesem Grund veranlaßt, neu­
erlich anzuregen, das Staatsbürgerschaftsgesetz in der Weise zu ändern, 
daß ein Erwerbsgrund für Personen geschaffen wird, die längere Zeit 
scheinbar zu Recht im Besitz österreichischer Dokumente sind beziehungs­
weise von den Behörden längere Zeit als österreichische Staatsbürger ge­
führt wurden. 

Einzelfälle 

3.1 Rechtswidrige Ablehnung von Quartiergeld 
VA 2 - Z3/82 BM ZI. 93.241134-III/6/86 

IS 

Der Zivildiener A. W., Amstetten, führte bei der VA Beschwerde darüber, 
daß sein Anspruch auf Quartiergeld zu Unrecht abgelehnt worden sei. Er 
habe vom 1. Oktober 1980 bis 31. Mai 1981 in Enns Zivildienst geleistet, 
während sein Wohnsitz in Amstetten gelegen war. Dennoch seien ihm die 
Kosten für die Unterkunft, das Quartiergeld, mit der Begründung abge­
lehnt worden, daß seine Fahrtzeit vom Wohnsitz zum Dienstort im Durch­
schnitt eine Stunde nicht überstiegen habe und ihm dabei eine ununterbro­
chene Ruhezeit von 11 Stunden verblieben sei. Die Behörde habe die Auf­
fassung vertreten, daß unter diesen Voraussetzungen ihm nach den Bestim­
mungen des Zivildienstgesetzes in Verbindung mit der Reisegebührenvor­
schrift das Quartiergeld nicht zustehe, sondern ihm vielmehr die tägliche 
Rückkehr zum Wohnort zumutbar sei. Der Beschwerdeführer vertrat dem­
gegenüber die Auffassung, daß nach dem Zivildienstgesetz die Kosten für 
die Unterkunft wie einem auf Dienstreise befindlichen Bundesbeamten zu 
ersetzen sind und nach den einschlägigen Bestimmungen der Reisegebüh­
renvorschrift diese nur dann entfallen, wenn der Dienstort unter Benützung 
eines Massenbeförderungsmittels innerhalb einer Fahrtzeit von einer 
Stunde erreicht werden kann, ohne daß durch die Rückreise eine ununter­
brochene elfstündige Ruhezeit verhindert wird. Seine Reisezeit habe nach 
dem Zugsfahrplan über eine Stunde betragen beziehungsweise hätte er bei 
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der Wahl eines schnelleren Zuges im Hinblick auf dessen Abfahrtstermin 
keine elfstündige Ruhezeit zur Verfügung gehabt. Die Auslegung der ge­
setzlichen Bestimmungen, daß es sich bei der Fahrtzeit um einen Durch­
schnittswert handle, sei rechtswidrig, weshalb der ablehnende Bescheid ei­
nen Mißstand darstelle und ihm das beanspruchte Quartiergeld zustehe. 

Der im Prüfungsverfahren der VA um Stellungnahme ersuchte Bundesmi­
nister für Inneres verwies in seinen Ausführungen lediglich auf die Begrün­
dung des in Beschwerde gezogenen Bescheides. Danach stellt sich folgen­
der Sachverhalt dar: 

Der Beschwerdeführer, der seinen Wohnsitz in Amstetten hat, war zur Lei­
stung des Zivildienstes vom 1. Oktober 1980 bis 31. Mai 1981 dem Telegra­
phenbauamt Linz mit Dienstverrichtungsort Enns zugewiesen. Nach über­
einstimmender Mitteilung des Beschwerdeführers und des Rechtsträgers 
begann der Dienst täglich um 7.00 Uhr früh und endete mit Ausnahme von 
Freitag, wo um 13.00 Uhr Dienstschluß war, um 15.30 Uhr. Mit Eingabe 
vom 15. Juni 1981 ersuchte der Beschwerdeführer um Feststellung des ihm 
zustehenden Quartiergeldes. Nach dem Zivildienstgesetz stehe ihm näm­
lich Kostenersatz wie einem auf Dienstreise befindlichen Beamten zu, wenn 
er seinen Dienstort nicht innerhalb einer Fahrtzeit von einer Stunde errei­
chen könne und ihm nach der Rückreise nicht eine elfstündige Ruhepause 
verbleibe. Bei der Beurteilung des Antrages ging das Bundesministerium für 
Inneres davon aus, daß für den Zeitraum vom 1. Oktober 1980 bis 30. No­
vember 1980 die Bestimmung des § 27 Abs. 1 Zivildienstgesetz 1974 (ZDG) 
in der Fassung des Stammgesetzes und für den Zeitraum vom 1. Dezember 
1980 bis 31. Mai 1981 die Bestimmung des § 27 Abs. 3 ZDG 1974, in der 
Fassung der Novelle aus 1980, heranzuziehen seien. Die Behörde vermeinte 
dabei, daß der in der Reisegebührenvorschrift (RGV) beziehungsweise im 
Zivildienstgesetz normierte einstündige Zeitraum nicht so aufzufassen sei, 
daß bei jeder einzelnen Fahrt eine Fahrtzeit von einer Stunde nicht über­
schritten werden dürfe; die Fahrtzeit dürfe vielmehr nur im Durchschnitt 
eine Stunde nicht übersteigen. Das Bundesministerium für Inneres stellte 
dabei eine Analogie zu den Bestimmungen in der RGV über die Dienstzu­
teilung her, welche der Zivildienstleistung außerhalb des Wohnsitzes ähn­
lich seien. Die Bestimmungen der RGV über die Dienstzuteilung sehen je­
doch v?r, daß die Zuteilungs~ebühr entfällt, wenn ~ie fahrplanmäßig~ 
Fahrtzelt von Wohn- und Zutet!ungsort und zurück I1lcht mehr als zweI 
Stunden beträgt, ohne daß durch die Rückfahrt eine ununterbrochene elf­
stündige Ruhezeit verhindert wird. Da nach Auffassung des Bundesministe­
riums für Inneres die Bestimmungen des Zivildienstgesetzes im Sinne der 
Bestimmungen über die Dienstzuteilung in der RGV auszulegen seien, kam 
es zum Ergebnis, daß eine tägliche Rückkehr des Zivildieners zu seinem 
Wohnort zumutbar sei und daher ein Quartiergeld nicht zustehe. Das Bun­
desministerium ging dabei davon aus, daß der Beschwerdeführer täglich um 
4.52 Uhr mit dem Zug nach Enns hätte fahren können, der um 6.00 Uhr 
dort eintraf. Bei einer Rückfahrt um 16.55 Uhr von Enns hätte er um 
17.38 Uhr wieder an seinem Wohnsitz in Amstetten eintreffen können. Die 
Fahrtzeiten zwischen Dienstort und zurück hätten somit von Montag bis 
Donnerstag zusammen eine Stunde und 51 Minuten und am Freitag eine 
Stunde und 49 Minuten betragen. Es sei daher dem Beschwerdeführer täg­
lich eine ununterbrochene Ruhezeit von mehr als elf Stunden zur Verfü­
gung gestanden. 
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Die VA hat dazu erwogen: 

Die maßgebende Gesetzesstelle des Zivildienstgesetzes (ZDG), § 27 Abs. 1, 
hatte bis zum 30. November 1980 folgende Fassung: "Dem Zivildienstlei­
stenden sind die Kosten für die Unterkunft wie einem auf Dienstreise be­
findlichen Bundesbeamten der Gebührenstufe 1 zu ersetzen (Quartiergeld). 
Die diesbezüglichen Vorschriften der gemäß § 92 Abs. 1 des Gehaltsgeset­
zes 1956, BGBl.Nr. 54, als Bundesgesetz geltenden Reisegebührenvor­
schrift 1955, BGBl.Nr. 133, sind - unbeschadet der Bestimmungen des 
§ 32 Abs. 2 - sinngemäß anzuwenden". Mit Wirksamkeit vom 1. Dezem­
ber 1980 wurde dem § 27 durch die Zivildienstgesetz-Novelle 1980 folgen­
der Absatz 3 angefügt: "Der Anspruch auf das Quartiergeld entfällt, wenn 
der Zivildienstleistende bei seiner täglichen Reise in den Dienstort diesen 
vom Wohnort aus unter Benützung eines Massenbeförderungsmittels in­
nerhalb einer Fahrtzeit von einer Stunde erreichen kann, ohne daß durch 
die Rückreise eine ununterbrochene elfstündige Ruhezeit verhindert wird. 
In diesen Fällen tritt an Stelle des Quartiergeldes die Reisekostenvergütung 
nach § 31 Abs. 1 Z. 7". 

Das Zivildienstgesetz hat somit bei der Regelung des Quartiergeldes so­
wohl in seiner Stammfassung als auch in der Novelle 1980 expressis verbis 
auf die Bestimmungen der Reisegebührenvorschrift über die Dienstreise Be­
zug genommen. In ihrem § 1 Abs. 1 unterscheidet die Reisegebührenvor­
schrift (RGV) zwischen einer Dienstreise und einer Dienstzuteilung, was in 
weiterer Folge dadurch unterstrichen wird, daß die Bestimmungen über die 
Dienstreise in Abschnitt II, jene über die Dienstzuteilung in Abschnitt V ge­
regelt sind. Es ist nach Auffassung der VA somit unzulässig, die Bestim­
mungen über das Quartiergeld im Sinne der gesetzlichen Regelungen über 
die Dienstzuteilung zu interpretieren. Die für eine Dienstreise heranzuzie­
hende Gesetzesstelle ist § 18 Abs. 3 lit. b RGV. Nach dieser Bestimmung 
entfällt ~ie N~chtig~ng~gebühr (im ZDG: Quartiergeld) a~er nur dann, 
wenn "eme Dienstreise 10 Orte führt, von denen aus der DIenstort unter 
Benützung eines Massenbeförderungsmittels innerhalb einer Fahrtzeit von 
einer Stunde erreicht werden kann, ohne daß durch die Rückreise eine un­
unterbrochene elfstündige Ruhezeit verhindert wird". 

Im vorliegenden Fall hat der Bundesminister für Inneres richtigerweise den 
in Amstetten um 4.52 Uhr abfahrenden Zug zugrundegelegt, der um 
6.00 Uhr in Enns ankommt. In diesem Fall wird die Fahrtzeit von einer 
Stunde um acht Minuten überschritten, sodaß bereits aus diesem Grund 
Quartiergeld zusteht. Selbst wenn jedoch ein früherer Zug mit Abfahrtszeit 
um 4.35 Uhr in Anspruch genommen wird, der um 5.33 Uhr in Enns an­
kommt, dessen Fahrtzeit nur 58 Minuten beträgt, steht das Quartiergeld 
zu, da in diesem Fall die Ruhezeit nur zehn Stunden und 57 Minuten dau­
ert, da der Beschwerdeführer unbestrittenermaßen erst um 17.38 Uhr wie­
der an seinem Wohnort eintreffen könnte. 

Die Rechtsauffassung der Behörde, daß es sich bei der Fahrtzeit von einer 
Stunde lediglich um einen Durchschnittswert handle, findet im Gesetz 
keine Deckung und wurde auch nicht näher begründet, sondern hat sich 
die Behörde in ihrer weiteren Begründung vielmehr auf den Standpunkt zu­
rückgezogen, es seien die Bestimmungen über die Dienstzuteilung in der 
Reisegebührenvorschrift für das Quartiergeld heranzuziehen, wonach die 
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Hin- und Rückreise insgesamt zwei Stunden nicht übersteigen dürfe. Wie 
schon eingangs ausgeführt, vertritt die VA die Auffassung, daß die Bestim­
mungen über die Dienstzuteilung im gegenständlichen Fall keine Anwen­
dung zu finden haben, da § 27 ZDG ausdrücklich die Kosten für die Unter­
kunft eines Zivildienstleistenden jenen eines auf Dienstreise befindlichen 
Bundesbeamten gleichstellt. Der ablehnende Bescheid erweist sich somit als 
rechtswidrig und damit als Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Zur Beseitigung dieses Mißstandes hat die VA daher dem Bundesminister 
für Inneres gemäß Art. 148 c des Bundes-Verfassungsgesetzes empfohlen, 
den Bescheid dahingehend abzuändern, daß dem Beschwerdeführer der 
Anspruch auf Quartiergeld zuerkannt wird. 

Der Bundesminister für Inneres ist dieser Empfehlung nicht nachgekom­
men. Er hielt dabei im wesentlichen an der Rechtsauffassung fest, die be­
reits im Prüfungsverfahren zum Ausdruck gebracht worden war. Den Ar­
gumenten der VA wurde lediglich entgegengehalten, daß der Gesetzgeber 
mit d~r ForI?ulierung "einem ~uf pienstrei~e befindlichen Bundesbeamt~n" 
nur die Absicht gehabt habe, eInZig über die Höhe des Kostenersatzes eIne 
Aussage zu treffen. Daraus auch abzuleiten, daß der Zivildienstleistende 
wie ein auf Dienstreise befindlicher Beamter zu behandeln wäre, sei unzu­
lässig, da vielmehr die Bestimmungen über die Dienstzuteilung heranzuzie­
hen seien. 

Da in der Beantwortung der Empfehlung keine neuen Argumente vorge­
bracht und jene der VA nach ihrer Ansicht nicht entkräftet werden konn­
ten, wird - um Wiederholungen zu vermeiden - von einer weiteren Erör­
terung Abstand genommen. 

Der Bundesminister für Inneres hat jedoch zugesagt, bei der nächsten No­
vellierung des ZDG dem "deutlich gewordenen Rechtsproblem" Beachtung 
zu schenken. Im Hinblick auf die gegebene Sach- und Rechtslage scheint 
der VA eine Klarstellung dringend erforderlich. 

3.2 Rechtswidrige Anhaltung eines Fremden 
VA2 - 1/83 BM Z1. 51.193/138-II/2186 
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Im Juli 1983 griff die VA einen Fall aus den Printmedien auf, wonach ein 
Häftling in der Polizeidirektion Villach zwei Monate lang "vergessen" 
worden sei. Im daraufhin von der VA durchgeführten Prüfungsverfahren 
wurde folgendes festgestellt : 

Der jugoslawische Staatsangehörige H. H. hatte sich über zwei Monate im 
Bundesgebiet aufgehalten, ohne im Besitz einer Aufenthaltsberechtigung 
und ohne aufrecht gemeldet zu sein. Nach Anzeigeerstattung durch die 
Gendarmerie hinsichtlich dieser beiden Verwaltungsübertretungen wurde 
H. am 11. April 1983 von Gendarmeriebeamten des Gendarmeriepostens 
Seeboden der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau vorgeführt und 
nach einer unter Beiziehung eines Dolmetschers erfolgten Einvernahme zu­
nächst ein Aufenthaltsverbot im Sinne der fremdenpolizeilichen Bestim­
mungen erlassen. Weiters wurden über ihn wegen der als erwiesen ange­
nommenen Verwaltungsübertretungen des Paß gesetzes und des Meldege-
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setzes Geldstrafen in der Höhe von je 300 S verhängt. In weiterer Folge 
wurde der Vollzug dieser Verwaltungsstrafen angeordnet und nach Fest­
stellung der Mittellosigkeit des Bestraften die Ersatzarreststrafen in der< 
Höhe von zweimal einem Tag vollzogen. Zu diesem Zweck wurde H. in 
das Gefangenenhaus der Bundespolizeidirektion Villach überstellt. 

Wie der Bundesminister für Inneres mitteilte, beabsichtigte die Bezirks­
hauptmannschaft Spittal an der Drau, H. nach Verbüßung dieser Verwal­
tungsstrafen nach Jugoslawien abzuschieben. Zu diesem Zweck w~rde den 
Gendarmeriebeamten des Gendarmeriepostens Seeboden, die die Uberstel­
lung des Hälftlings in das Polizeigefangenenhaus Villach durchzuführen 
hatten, ein Briefumschlag mit Reisepaß, Strafverfügung und Bescheid über 
das Aufenthaltsverbot mitgegeben. Weiters erhielten sie den Auftrag, unter­
wegs eine Bahnkarte für die Fahrt von Villach nach Jesenice zu besorgen 
und diese im Gefangenenhaus zu deponieren. 

Im G.ef~ngenenhaus de~ Bundespolizeidirektion Villach wu.rde anläßlich 
der ElOlteferung von H. Im Vormerkkalender für den 13. Apnl 1983 dessen 
Name eingetragen, weiters folgte die Uhrzeit (12.30 Uhr) und der Hinweis 
"dann Schubhaft" . In weiterer Folge wurde im Polizeigefangenenhaus Vil­
lach auf eine Verfügung der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau 
im fremdenpolizeilichen Sinn gewartet; die Bezirkshauptmannschaft Spittal 
an der Drau hingegen nahm wiederum an, die Abschiebung sei erfolgt und 
führte daher kein weiteres Verfahren durch. 

Erst durch erfolglose Versuche, die Haftkosten für die zweitägige Verwal­
tungshaft einzutreiben, wurde zwischen den beiden genannten Verwal­
tungsdienststellen der erforderliche Kontakt hergestellt und festgestellt, 
daß H. noch im Gefangenenhaus angehalten wurde. Schließlich wurde am 
23. Juni 1983 die Abschiebung vorgenommen. 

Diese Vorgangsweise führte zu strafgerichtlichen und dienstrechtlichen 
Konsequenzen, und die VA setzte ihr Prüfungsverfahren bis zum Abschluß 
der Gerichts- und Disziplinarverfahren aus. Mit Urteil des Landesgerichtes 
Klagenfurt vom 5. September 1985 wurde der Bedienstete der Bezirks­
hauptmannschaft Spittal an der Drau zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 
drei Wochen verurteilt, da er durch die gesetzwidrige Entziehung der per­
sönlichen Freiheit H. H. an seinen Rechten geschädigt hatte. Ein gegen die­
sen Beamten eingeleitetes Disziplinarverfahren wurde im Berufungswege 
eingestellt. 

Mehrere Bedienstete des Polizeigefangenenhauses der Bundespolizeidirek­
tion Villach standen ebenfalls in strafgerichtlicher bzw. disziplinärer Unter­
suchung; hier wurde der Kommandant dieses Gefangenenhauses wegen der 
fahrlässigen gesetzwidrigen Entziehung der persönlichen Freiheit ebenfalls 
mit Urteil des Landesgerichtes Klagenfurt zu einer bedingten Freiheits­
strafe von einer Woche verurteilt. Die übrigen Angeklagten wurden freige­
sprochen. Das gegen den Kommandanten des Polizeigefangenenhauses 
Villach im Oktober 1985 eingeleitete Disziplinarverfahren wurde im Gna­
denwege eingestellt. 

Die VA hat nicht nur in der Vorgangsweise, die zu strafrechtlichen Verur­
teilungen geführt hatte, einen Mißstand erblickt, sondern darüber hinaus 
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Anlaß zu Beanstandungen gesehen. Bereits die Vorführung des H. H. im 
April 1983 vor die Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau entbehrt 
nach Auffassung der VA jeder Rechtsgrundlage. Dem eingeholten Bericht 
des Landesamtsdirektors von Kärnten war zu entnehmen, daß die Vorfüh­
rung d~s Fr~mden "wegen Übertretung des Paßgesetzes und des Melde~e­
setzes Im Smne des § 35 VStG 1950 ... zwecks Abklärung der gegen ihn 
vorliegenden Fakten" erfolgt war. Der für die Vollziehung des Paß- und 
Meldegesetzes zuständige BundesJ?inister für Inneres gab dazu keine Ste~­
lungnahme ab. § 35 VStG regelt dIe Festnahme durch Organe des öffentlI­
chen Sicherheitsdienstes von Personen, die auf frischer Tat betreten werden 
und sich entweder nicht ausweisen können oder Flucht- oder Wiederho­
lungsgefahr besteht. Für die ,,Abklärung von Fakten" ist jedoch nicht die 
Festnahme zur Vorführung, sondern vielmehr die behördliche Ladung vor­
gesehen. Die VA muß im gegenständlichen Fall davon ausgehen, daß die 
Vorführung ohne Rechtsgrundlage erfolgt ist. 

Der weitere Verlauf der Amtshandlung wird in den Stellungnahmen des 
Bundesministers für Inneres und des Landesamtsdirektors von Kärnten ab­
weichend dargestellt. Während der Landesamtsdirektor berichtet, H. H. 
habe sich mit "der sofortigen Verhängung der zweitägigen Arreststrafe ein­
verstanden erklärt", ist der Stellungnahme des Bundesministers für Inneres 
zu entnehmen, daß H. nach Aussage des Dolmetschers mit allen getroffe­
nen Maßnahmen durchaus nicht einverstanden gewesen sei und sie nur un­
willig zur Kenntnis genommen habe. Aufgrund dieses Berichtes muß die 
VA jedenfalls davon ausgehen, daß kein Rechtsmittelverzicht geleistet 
wurde. Der sofortige Vollzug der Freiheitsstrafe erwies sich somit ebenfalls 
als rechtswidrig und ist ebenso wie die Vorführung von der Bezirkshaupt­
mannschaft Spittal an der Drau zu verantworten. Die weiteren Fehlleistun­
gen im Polizeigefangenenhaus Villach wurden offenbar dadurch begün­
stigt, daß die Vormerkungen lediglich aufgrund der mündlichen Angaben 
der H. einliefernden Gendarmen gemacht wurden. So konnte es geschehen, 
daß H . H., ohne daß ein Bescheid erlassen wurde, rechtswidrig 71 Tage in 
seine~ Freiheit besc.hränkt w~r. Die mangelnd~ Sorgfalt der. befaßten Beam­
ten WIrd darüber hmaus dann besonders deutlIch, daß bereIts 14 Tage nach 
rechswidriger Anhaltung der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau 
eine Verpflegungs- und Betriebskostenrechnung mit dem Hinweis übermit­
telt wurde, daß sich H. noch in Schubhaft befinde. Die Bezirkshauptmann­
schaft Spittal an der Drau erließ darauf zwar einen Kostenbescheid und 
versuchte die zwangsweise Eintreibung an der alten Adresse des H., über­
sah dabei aber den Hinweis über die Freiheitsbeschränkung. Im Hinblick 
auf die gerichtlichen Verurteilungen der Beamten und die im dortigen Ver­
fahren getroffenen Feststellungen, erübrigte es sich für die VA, die offen­
kundigen Mißstände näher auszuführen. Da die Abschiebung bereits er­
folgt war, die Fehlleistungen nicht mehr rückgängig gemacht werden kön­
nen und die notwendigen Disziplinarverfahren eingeleitet worden waren, 
mußte eine weitere Maßnahme der VA unterbleiben. 

3.3 Rechtswidrige Hausdurchsuchung; ungerechtfertigte Anzeigenerstattung 
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VA 30 - I/84 BM Zl. 51193/73-II/2184 

H. S. sowie seine Eltern H. und M. S., Wien, wandten sich mit folgender 
Beschwerde an die VA: Gegen H. S. war Anzeige erstattet worden, daß er 
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der Firma, bei der er beschäftigt war, einen Schlüsselbund samt General­
schlüssel entwendet habe. Da er in der elterlichen Wohnung wohnte, wu~de 
dort gegen den Willen der Eltern und ohne Hausdurchsuchungsbefehl eine 
Hausdurchsuchung vorgenommen. In deren Verlauf hätte sowohl ein Poli­
zist ein rüdes Verhalten an den Tag gelegt als er auch die Herausgabe der 
Dienstnummer verweigert habe. Dabei sei es auch zu einem Handgemenge 
zwischen M. S. und einem Polizisten gekommen und sei Anzeige wegen 
tätlichen Angriffs auf einen Beamten erstattet worden. Eine Bestätigung 
über die Hausdurchsuchung sei trotz Verlangens nicht ausgestellt worden. 
Im weiteren Verlauf sei H. S. wegen der angezeigten Entwendung sieben 
Stunden am Kommissariat festgehalten worden, bis sich schließlich seine 
Unschuld herausgestellt habe. Dennoch sei er aufgrund dieses Vorfalles 
fristlos entlassen worden. Die Vorgangsweise der Polizei, insbesondere die 
Durchsuchung ohne Hausdurchsuchungsbefehl sowie das dabei an den Tag 
gelegte Betragen, stelle einen Mißstand dar. 

Im Prüfungsverfahren wurde sowohl eine Stellungnahme des Bundesmini­
sters für Inneres als auch des Bundesministers für Justiz eingeholt, Einsicht 
in den Strafakt genommen und folgender Sachverhalt festgestellt: 

H. S. arbeitete in einem Galvaniseurunternehmen, in dem auch hochgiftige 
Stoffe aufbewahrt und verwendet werden. Als der Geschäftsführer der 
Firma entdeckte, daß die Firmenschlüssel fehlten, darunter auch der 
Schlüssel für jenen Raum, in dem Zyanide verwahrt werden, fiel der Ver­
dacht auf H. S. und seinen Freund, da sich diese entgegen ein Verbot bis 
spät nachts in der Firma aufgehalten hatten. Der Geschäftsführer erstattete 
Anzeige, worauf H. S. wegen Gefahr im Verzug und Verabredungsgefahr 
nach den Bestimmungen der Strafprozeßordnung ohne Haftbefehl festge­
nommen wurde. In weiterer Folge wurde im Beisein des H. S. in der Woh­
nung seiner Eltern eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Auf das Verlan­
gen des Vaters von H. S., M. S., nach einem Hausdurchsuchungsbefehl er­
klärte der Bean:te, ~us eigener ~acht zur D~rchsuchung berechtigt zu sein 
und begann mit dieser. Als ein Beamter einen Schlüsselbund fand und 
fragte, wem er gehöre, kam es zu einer handgreiflichen Auseinanderset­
zung zwischen M. S. und dem Beamten, wobei letzterer eine Hautabschür­
fung erlitt. Bei dem vorgefundenen Schlüsselbund handelte sich allerdings 
nicht um den gesuchten. Auch sonst konnten in der Wohnung keine Ge­
genstände gefunden werden, die einen Hinweis auf eine strafbare Hand­
lung ergaben. 

Nach nahezu acht Stunden wurde H. S. wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 
Bundesminister für Inneres erklärte die Ursache der Haftdauer mit der 
Durchführung von zwei Hausdurchsuchungen (auch beim verdächtigen 
Freund von H. S. war eine solche vorgenommen worden), niederschriftli­
chen Vernehmungen der Verdächtigen und von Zeugen, Priorierungen und 
Erhebungen, nach deren Abschluß nach Rücksprache mit dem Zentraljour­
nalbeamten die Entlassung verfügt wurde. In weiterer Folge wurde der Va­
ter von H. S., M. S., wegen Verdachtes der Körperverletzung sowie wegen 
Verdachtes eines tätlichen Angriffs auf einen Beamten angezeigt. Der ge­
suchte Schlüsselbund wurde schließlich auf dem Betriebsgelände aufgefun­
den. 

Die VA hat dazu erwogen: 
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Gemäß § 177 Abs. 1 der Strafprozeßordnung kann die vorläufige Verwah­
rung des eines Verbrechens oder Vergehens Verdächtigten ausnahmsweise 
durch Organe der Sicherheitsbehörden ohne schriftliche Anordnung vorge­
nommen werden, wenn die Einholu!:,g des richterlichen Befehls wegen Ge­
fahr im Verzug nicht tunIich ist. In Ubereinstimmung mit dem Bundesmini­
ster für Inneres geht die VA davon aus, daß die Anwendung dieser Bestim­
mung im vorliegenden Fall gerechtfertigt war, da sowohl ein begründeter 
Tatverdacht als auch Gefahr im Verzug bestand. Darüber hinaus war zu 
befürchten, daß die Spuren der Tat beseitigt oder sonst die Ermittlung der 
Wahrheit erschwert würden. Die Verhaftung selbst war somit nicht zu be­
anstanden. 

Anders verhält es sich jedoch mit der weiteren Vorgangsweise, insbeson­
dere der Hausdurchsuchung. Nach den Bestimmungen der Strafprozeßord­
nung darf eine Durchsuchung grundsätzlich nur kraft eines mit Gründen 
versehenen richterlichen Befehles vorgenommen werden. In Ausnahmefäl­
len, nämlich bei Gefahr im Verzug, oder wenn gegen jemanden ein Vor­
führungs- oder Haftbefehl erlassen und er auf der Tat betreten wurde, 
kann die Hausdurchsuchung von Sicherheitsorganen aus eigener Macht 
vorgenommen werden. Dem Beteiligten ist in diesen Fällen jedoch auf sein 
Verlangen sogleich oder doch binnen der nächsten 24 Stunden die Beschei­
nigung über die Vornahme der Hausdurchsuchung und deren Gründe zu­
zustellen. Im gegenständlichen Fall lag keine der von der Strafprozeßord­
nung geforderten Voraussetzungen vor, um eine Hausdurchsuchung ohne 
richterlichen Befehl durchzuführen. Weder war ein richterlicher Haftbefehl 
ergangen noch bestand Gefahr im Verzug, da der Tatverdächtige ohnehin 
in seiner Freiheit eingeschränkt war und die Vornahme der Hausdurchsu­
chung zu einem etwas späteren Zeitpunkt keine Erhöhung der Gefahrensi­
tuation mit sich gebracht hätte. 

Die Hausdurchsuchung erwies sich somit als rechtswidrig und Verletzung 
des verfassungsrechtlich geschützten Hausrechtes. Der Bundesminister für 
Inneres gestand diesen Mißstand im Prüfungsverfahren zu, bedauerte das 
vorliegende Fehlverhalten und veranlaßte eine "angemessene Belehrung 
über die Voraussetzungen einer rechtmäßigen Hausdurchsuchung". Hin­
sichtlich der Verweigerung einer Bescheinigung über die Hausdurchsu­
chung konnte keine Klärung erreicht werden, weil die Polizisten das V er­
langen der Beschwerdeführer in Abrede stellten. 

Im Licht der obigen Ausführungen ist aber auch die Meldung des Bezirks­
polizeikommissariates an den Bezirksanwalt zu beanstanden, in welcher ein 
tätlicher Angriff des Vaters von H. S., M. S., auf einen Beamten im Dienst 
gemäß § 270 Strafgesetzbuch behauptet wurde. Nach dieser Gesetzesbe­
stimmung ist zu bestrafen, wer einen Beamten während einer Amtshand­
lung tätlich angreift. Gemäß § 269 Abs. 4 liegt jedoch keine strafbare 
Handlung vor, wenn der Beamte zu der Amtshandlung in ihrer Art nicht 
berechtigt gewesen ist. Da die gegenständliche Amtshandlung - die Haus­
durchsuchung - rechtswidrig gewesen war, konnte somit auch der Tatbe­
stand eines tätlichen Angriffs auf einen Beamten nicht erfüllt sein. Dennoch 
hat der Bezirksanwalt den Akt dem Bezirksgericht Floridsdorf vorgelegt, 
wo schließlich die Einstellung des Verfahrens wegen mangelnder Strafwür­
digkeit der Tat verfügt wurde. Auf die Vorgangsweise der Staatsanwalt­
schaft wird im Berichtsabschnitt zum Ressort Justiz näher eingegangen. 
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Dies vor allem auch deshalb, weil es die Staatsanwaltschaft unterlassen hat, 
die Vorgangsweise der Polizeibeamten dahingehend zu untersuchen, ob 
eine fahrlässige Verletzung des Hausrechtes gemäß § 303 Strafgesetzbuch 
vorlag. Im Hinblick auf die bereits gegebene Verjährung zum Prüfungszeit­
punkt konnte von der VA keine Maßnahme gesetzt werden. Da hinsicht­
lich der übrigen Beanstandungen vom Bundesminister für Inneres dienst­
aufsichtsbehördliche Maßnahmen ergriffen wurden, konnte eine Empfeh­
lung der VA unterbleiben. 

3.4 Unverhältnismäßige Amtshandlung durch Gendarmerie; rechtswidriges 
Straferkenntnis 
VA 56 - l/84 BM Zl. 3705/31-Il/4/86 

M. K., Bischofshofen, führte bei der VA darüber Beschwerde, von der Gen­
darmerie grundlos zur Ausweisleistung aufgefordert worden zu sein. Ob­
wohl sie dieser Aufforderung nachgekommen sei, hätten die Gendarmerie­
beamten in weiterer Folge ein derart provozierendes Verhalten an den Tag 
gelegt, daß sie sich nicht mehr zu helfen gewußt und schließlich ihre Ant­
wort verweigert habe. Sie sei daraufhin festgenommen und für zwei Stun­
den in den Arrest gebracht worden. Schließlich habe man ihr das strafbare 
Verhalten des ungestümen Benehmens vorgeworfen und ein diesbezügli­
ches Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet. Frau K. gestand zu, über die 
Vorgangsweise der Beamten entrüstet gewesen zu sein, erblickte jedoch in 
der ungerechtfertigten Aufforderung zur Ausweisleistung und der daraus 
entstandenen Festnahme sowie der zweistündigen Anhaltung ebenso einen 
Mißstand wie in dem daraufhin eingeleiteten Verwaltungsstrafverfahren. 

Da zum Zeitpunkt der Beschwerde das Verwaltungsstrafverfahren anhän­
gig war, beschränkte sich die VA zunächst auf die Prüfung der Vorgänge, 
die zur Festnahme geführt hatten. Auf Grund der dazu vom Bundesmini­
ster für Inneres eingeholten Stellungnahme stellte sich der Sachverhalt der­
art dar, daß die Beschwerdeführerin zwei Gendarmeriebeamten, die sich 
mit ihrem Fahrzeug auf Außendienst befanden, aufgefallen war. "Auf 
Grund ihres Erscheinungsbildes und ihres Verhaltens" - die Beschwerde­
führerin habe versucht, sich als Autostopperin zu betätigen - hätten sich 
die Beamten zur Personenkontrolle entschlossen. Nachdem Frau K. den 
Beamten sowohl ihren Namen genannt als auch ihren Reisepaß übergeben 
habe, hätten sie die Beamten noch weiters nach ihrem genauen Wohnort, 
ihrem Beruf, ihrer derzeitigen Tätigkeit sowie nach ihrem Reiseziel befragt. 
Die Beschwerdeführerin habe darauf "äußerst erregt und unqualifiziert" 
reagiert und zu schreien und schimpfen begonnen, sodaß sie ein Inspektor 
mehrmals abgemahnt und ihre Festnahme angedroht habe. Da die Be­
schwerdeführerin ihr Verhalten dennoch nicht eingestellt habe, sei die VOr­
läufige Festnahme ausgesprochen und Frau K. in den Verwahrungsraum 
des Gendarmeriepostens gebracht worden, wo sie nach zwei Stunden wie­
der auf freien Fuß gesetzt worden sei. Am näc.~sten Tag, am 1. Mai 1984, 
wurde sodann Anzeige wegen Verdachtes der Ubertretung nach Artikel IX 
EGVG (ungestümes Benehmen) erstattet und am 8. Mai 1984 eine Strafver­
fügung über 1 000 S erlassen. 

Da das Verwaltungsstrafverfahren durch einen Einspruch der Beschwerde­
führerin gegen die Strafverfügung anhängig war, setzte die VA das Prü-
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fungsverfahren zunächst aus und nahm nach Beendigung des Strafverfah­
rens Einsicht in den bezughabenden Akt. Aus diesem wurde festgestellt, 
daß die Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau am 22. August 1984 
ein Straferkenntis erlassen hatte, in welchem die zur Last gelegte Tat als er­
wiesen angesehen und eine Geldstrafe von 1 000 S samt Verfahrenskosten 
von 100 S über die Beschwerdeführerin verhängt worden war. In weiterer 
Folge erließ die Sicherheitsdirektion für das Bundesland Salzburg über die 
Berufung der Beschwerdeführerin einen Bescheid vorn 14. März 1985, mit 
dem das Strafausmaß unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse 
der Berufungswerberin auf 500 S herabgesetzt wurde. Obwohl zwei Stun­
den erlittene Vorhaft aktenkundig waren, hatte weder die Bezirkshaupt­
mannschaft noch die Sicherheitsdirektion bei der Strafbemessung diese be­
rücksichtigt. Der zu diesem Punkt um gesonderte Stellungnahme ersuchte 
Bundesminister für Inneres stellte dazu fest, daß die Vorhaft "bei der Be­
messung der Strafe angerechnet und aus diesem Grund auch nicht akten­
kundig gemacht" worden war. 

Die VA hat dazu erwogen: 

Gemäß § 19 a VStG 1950 ist eine verwaltungsbehördliche Verwahrungs­
haft auf die zu verhängende Strafe anzurechnen, wenn sie der Täter wegen 
der Tat, für die er bestraft wird, oder sonst nach der Begehung dieser Tat 
wegen des Verdachtes einer Verwaltungsübertretung erlitten hat. Diese An­
rechnung hat somit bei der Strafbemessung zu erfolgen und ist nicht in das 
Ermessen der Behörde gelegt sondern stellt eine zwingende gesetzliche 
Verpflichtung dar. Die dazu getroffene Feststellung des Bundesministers, 
die Vorhaft sei bei der Bemessung angerechnet und aus diesem Grund nicht 
aktenkundig gemacht worden, kann von der VA deshalb nicht nachvollzo­
gen werden, da sich weder im Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft 
St. Johann im Pongau noch im Bescheid der Sicherheitsdirektion Salzburg 
ein entsprechender Hinweis findet. Vielmehr hat die Sicherheitsdirektion in 
ihrem Bescheid die Strafe lediglich im Hinblick auf § 19 VStG 1950 redu­
ziert und die Höhe der Strafe mit den Einkommensverhältnissen der Be­
schwerdeführerin begründet. Die VA nimmt - auch unter Berücksichti­
gung der Strafhöhe von 1 000 S beziehungsweise 500 S - daher als erwie­
sen an, daß ein Hinweis auf § 19 a VStG 1950 nicht durch ein Versehen un­
terblieben ist, sondern dieser zwingenden Gesetzesbestimmung tatsächlich 
nicht Rechnung getragen wurde. Wenn auch die Höhe des bei Beachtung 
der gesetzlichen Bestimmungen zu berücksichtigenden Betrages nicht er­
heblich ist, erachtet die VA die Mißachtung der zwinge~~en gesetzlichen 
Bestimmung des § 19 a VStG 1950 aus grundsätzlichen Uberlegungen als 
Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Für die VA ist der Beschwerdefall aber auch Anlaß zu weiteren grundsätzli­
chen Bemerkungen. Die VA hat wiederholt festgestellt und diese Erfahrun­
gen in ihren bisherigen Berichten an den Nationalrat festgehalten, daß 
rückblickend oftmals nicht mehr verifizierbar ist, ob das zur Festnahme 
führende Verwaltungsdelikt tatsächlich als Festnahmegrund vorlag oder 
aber erst nach Androhung der Festnahme gesetzt wurde. Dazu kommt, daß 
mit Instrumentarien, die einen derart schwerwiegenden Eingriff in die per­
sön!iche Freiheit d.arstellen~ wie zuf!! Beispiel die Festnahme, äußerst s,?rg­
fältlg umzugehen Ist und dIese nur Im äuGersten Notfall anzuwenden SInd. 
Im gegenständlichen Fall war die Beschwerdeführerin lediglich wegen ihres 
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Erscheinungsbildes und ihres Bemühens, sich als Autostopperin zu versu­
chen, den Gendarmeriebeamten in ihrer subjektiven Beurteilung verdächtig 
erschienen, ohne daß sie dieses Gefühl später konkretisieren konnten. Je­
denfalls war diese subjektive Einschätzung Anlaß für die Personskontrolle. 

Die VA verkennt nicht die Notwendigkeit eines ausgeprägten Pflichtbe­
wußtseins der Sicherheitswacheorgane, welche verdächtige Personen aus 
eigenem kontrollieren können müssen. Gerade dann, wenn die "Verdachts­
momente" aber derart unbestimmt sind, wie im vorliegenden Fall, ist die 
darauffolgende Amtshandlung mit besonderer Rücksicht auf die Person 
durchzuführen, zumal in solchen Fällen mit berechtigtem Unverständnis zu 
rechnen ist, welches sich sodann je nach Temperament des Betroffenen un­
terschiedlich äußern kann. Für die VA ist nicht einsichtig, warum mit der 
Kontrolle des Personalausweises nicht das Auslangen gefunden werden 
konnte sondern von den Beamten noch eine Reihe von Fragen gestellt 
wurde, die nach Auffassung der Beschwerdeführerin so weit in ihren Pri­
vatbereich hineingingen, daß sie - zumal keine Begründung für die Frage­
stellung vorlag - nicht gewillt war, diese weiter zu beantworten. Wer 
schließlich zur Eskalation der Situation mehr beigetragen hat, sodaß es bis 
zur Festnahme und zu einer zweistündigen Anhaltung kam, ist zwar nicht 
mehr verifizierbar, doch teilt die VA die Auffassung des Bundesministers 
für Inneres, daß der Grund dafür wohl in der ungeschickten Fragestellung 
der Beamten gelegen war. Der Bundesminister für Inneres hat daher auch 
das Landesgendarmeriekommando für Salzburg angewiesen, die aufgezeig­
ten Mängel bei der Amtshandlung zum Anlaß zu nehmen, im Rahmen von 
Schulungen, vor allem bei jungen Beamten, darauf hinzuwirken, daß in 
Hinkunft ein rechtlich so bedenkliches Einschreiten vermieden wird. Die 
VA hat daher von einer weiteren Maßnahme Abstand, jedoch diese grund­
sätzlichen Ausführungen in die Begründung ihres Beschlusses über die Fest­
stellung des Mißstandes aufgenommen, um sie auf diese Weise den betrof­
fenen Behörden zur Kenntnis zu bringen. 

3.5 Mangelhafte Erhebungen durch die Gendarmerie bei der Identifikation ei­
ner Leiche 
VA 92 - 1/85 BM 21. 3705/55-II/4/85 

F. B. aus Aigen beschwerte sich bei der VA darüber, daß er nach mangel­
haften Ermittlungen durch die Gendarmerie von dieser genötigt worden 
sei, einen verstümmelten Leichnam als den seines Sohnes anzuerkennen 
und begraben zu lassen. In weiterer Folge sei ein weiterer Leichnam gefun­
den worden, dessen eindeutige Identifizierung als Sohn des Beschwerde­
führers möglich war. Abgesehen von den psychischen Belastungen, die 
überdies durch verletzende Methoden seitens der Gendarmerie verstärkt 
worden seien, habe diese fehlerhafte Vorgangsweise der Gendarmerie sich 
auch finanziell ausgewirkt, da der Beschwerdeführer nunmehr die Kosten 
für zwei Begräbnisse zu tragen hatte. 

Die Ermittlungen der VA ergaben nachstehenden Sachverhalt: 

Der Sohn des Beschwerdeführers war als Matrose auf einem Donauschiff 
beschäftigt gewesen und war am 21. April 1985 ins Wasser gestürzt und er­
trunken. Fünf Tage später wurde stromabwärts der UnfallsteIle der ver-
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stümmelte Torso eines männlichen Leichnams aufgefunden, von dem die 
Gendarmerie annahm, daß es sich um den verunglückten Sohn des Be­
schwerdeführers handle, obwohl bei der Obduktion eine Blutgruppe festge­
stellt wurde, die den Beschwerdeführer als leiblichen Vater ausschloß. Ob­
wohl die Eltern tiefe Zweifel an der Identität der Leiche hatten und diese 
auch der Gendarmerie gegenüber äußerten, stimmten sie dennoch zu, die 
Beerdigung zu veranlassen, wobei sie der VA gegenüber angaben, man 
habe ihnen dazu kaum Bedenkzeit eingeräumt. 

In weiterer Folge wurde ein weiterer Leichenteil, nämlich ein Bein, aufge­
funden, das nach den medizinischen Feststellungen mit großer Wahrschein­
lichkeit zum aufgefundenen und inzwischen begrabenen Torso paßte. Auf 
Grund der bei diesem Bein vorgefundenen Kleidungsreste und der infolge 
der nicht einwandfreien Identifizierung fortgeführten Ermittlungstätigkeit 
gelangte die Gendarmerie schließlich zur Erkenntnis, daß die aufgefundene 
Leiche doch nicht die des verunglückten Sohnes des Beschwerdeführers sei, 
sondern mehrere übereinstimmende Merkmale mit denjenigen einer als ab­
gängig gemeldeten Person aufwies. Am 15. Mai 1985 wurde der vollstän­
dige Leichnam des Sohnes des Beschwerdeführes aus der Donau geborgen, 
womit feststand, daß der beerdigte Torso der einer fremden Leiche gewe­
sen war. 

Die VA verkennt bei Beurteilung der Beschwerde nicht die schwierige Si­
tuation, in der sich die Ermittlungsorgane befunden haben, muß jedoch 
feststellen, daß die Gendarmerie die Erhebungen nicht mit der notwendi­
gen Sorgfalt durchgeführt hat. Wenn auch der vom Beschwerdeführer er­
hobene Vorwurf nicht verifiziert werden konnte, wonach er beziehungs­
weise seine Ehegattin zur Ubernahme des ersten Leichnams gleichsam ge­
nötigt worden sei, so hatten nach Auffassung der VA die Indizien zur Iden­
tifikation vor allem im Hinblick auf die vorgebrachten Zweifel und festge­
stellte Blutgruppe nicht ausgereicht. In diesem Zusammenhang sei den Be­
schwerdeangaben zufolge die Ehegattin des Beschwerdführers nach der 
Obduktion von Kriminalbeamten zu einem vertraulichen Gespräch gebeten 
worden, worin sie aufgefordert worden sei, einen Seitensprung zuzugeben, 
da nach dem erfolgen Bluttest der Ehegatte nicht der Kindesvater des ver­
unglückten Sohnes sein könne. 

Im von der Sicherheitsdirektion für das Bundesland Oberösterreich verfaß­
ten Erhebungsbericht heißt es dazu: "Nach Rücksprache mit B. B. ergab 
sich, daß sie insgesamt vier Kinder geboren habe, wovon N. das dritte ge­
wesen sei. Von drei Kindern wisse sie die Blutgruppe B/pos., also dieselbe 
wie sie besitzen. Da ihre Kinder denselben Vater haben, spreche die hohe 
Wahrscheinlichkeit, daß N. gleichfalls Blutgruppe B besitzen dürfte." Der 
Beschwerdeführer hat die Blutgruppe O/pos. Der aufgefundene Leichenteil 
wies Blutgruppe A auf. 

Die vom Beschwerdeführer geschilderte taktlose und verletzende V or­
gangsweise wurde von den betroffenen Beamten in Abrede gestellt. Die 
Tatsache der unterschiedlichen Blutgruppen ist jedoch gutächtlich festge­
halten, war aber offenbar nicht geeignet, die von den Beschwerdeführern 
vorgebrachten Zweifel an der Identität der Leiche zu untermauern. Erst als 
die Leiche ihres Sohnes tatsächlich gefunden wurde, war die notwendige 
Klarheit geschaffen. Statt einer Entschuldigung für die offensichtlich vor-
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gelegenen Fehlleistungen mußten die Beschwerdeführer nunmehr die Ko­
sten für ein weiteres Begräbnis tragen. 

Erst nachdem sich der Beschwerdeführer an die Öffentlichkeit gewendet 
hatte und der Fall überdies Gegenstand der Fernsehsendung "Ein Fall für 
den Volksanwalt?" war, wurde der finanzielle Schaden durch den Landes­
hauptmann von Salzburg gutgemacht. Da darüber hinaus eine Wiedergut­
machung nicht möglich war, mußte eine weitere Veranlassung durch die 
VA unterbleiben. 

3.6 Schaden durch gewaltsame behördliche Öffnung einer Wohnungstür 
VA 154 - I/85 BM Z1.51.193/21-II/2185 

G. R., Wien, führte bei der VA Beschwerde darüber, daß sie eines Tages, 
als sie vom Büro nach Hause kam, ihre Wohnung aufgebrochen und not­
dürftig verschlossen mit der Verständigung vorgefunden habe, sie möge 
sich auf der Polizeiwachstube melden. Hier habe sie erfahren, daß die 
Wohnung durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet worden sei, da in den 
Räumen unter ihr ein Toter aufgefunden worden war und als Todesursa­
che eine Vergiftung auf Grund eines Gasgebrechens nicht ausgeschlossen 
werden konnte. Die Rückfrage der Beschwerdeführerin bei Hausbewoh­
nern und der Hausbesorgerin habe ergeben, daß sich weder die Polizei 
noch die Feuerwehr bei ihnen gemeldet hätten. Diese Vorgangsweise 
erachte sie deshalb als Mißstand, weil sie einen zweiten Wohnungsschlüssel 
hinterlegt habe und mehrere Hausbewohner, darunter auch die Hausbe~or­
gerin, darüber informiert gewesen seien. Somit hätte das gewaltsame OH­
nen verhindert werden können. Darüber hinaus habe die Polizei auch nicht 
sichergestellt, daß G. R. am Abend nach Hause kommen würde, sodaß im 
Falle ihres Urlaubes noch ein weiterer Schaden, etwa durch einen Einbruch, 
entstehen hätte können. Da ihre Hausratsversicherung nunmehr jede Zah­
lung ablehne, müsse sie selbst für sämtliche Kosten aufkommen. 

Die VA stellte nach Einholung einer Stellungnahme des Bundesministers 
für Inneres fest, daß in der Wohnung, die unter jener der Beschwerdeführe­
rin liegt, ein Toter aufgefunden worden war und eine Kohlenmonoxidver­
giftung nicht ausgeschlossen werden konnte. Wegen ~~r möglichen Ge­
fährdung anderer Personen wurde daher eine sofortige Uberprüfung sämt­
licher Rauchabzüge, Gasanschlüsse und -geräte für notwendig erachtet, 
was das Betreten mehrerer Wohnungen erforderlich machte. Nach Aus­
kunft des Bundesministers für Inneres seien weder die Hausbesorger anwe­
send gewesen noch habe jemand Auskunft über die Erreichbarkeit der Be­
schwerdef~.hrerin geben können. Da Gefahr im Verzug lag, sei die Feuer­
wehr um OHnung der Wohnung ersucht worden, wobei die Eingangstür 
beschädigt werden mußte. 

Im Hinblick ~uf die.se .Stellungr:ahme konnte nicht mehr eindeutig geklärt 
werden, ob die Polizei tatsächlich alle Anstrengungen unternommen hat, 
um Schäden für unbeteiligte Hausbewohner auszuschließen. Wenn auch 
kein konkreter Hinweis gefunden wurde, daß die Anordnung zur gewaltsa­
men Wohnungsöffnung mißbräuchlich oder fahrlässig gegeben worden 
war, konnte doch der Verdacht der Beschwerdeführerin, daß der verfas­
sungsmäßig gewährleistete Schutz des Hausrechtes nicht mit der notwendi-
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gen Sorgfalt beachtet worden war, nicht ganz entkräftet werden. Die VA 
hat diesen Fall aber insbesondere deshalb in ihren Tätigkeitsbericht aufge­
nommen, weil er die Unzulänglichkeit des Amtshaftungsgesetzes für die 
Schadensgutmachung aufzeigt. Da das Amtshaftungsgesetz lediglich Ersatz 
für Schäden bietet, welche durch rechtswidrige und schuldhafte Organ­
handlungen entstanden sind, wird im vorliegenden Fall daraus kaum etwas 
zu gewinnen sein. Nach Information der VA wurde auch im Kulanzweg 
keine Ersatzleistung erbracht. Es scheint der VA daher dringend geboten, 
die gesetzliche Grundlage für eine gerechte Lastenverteilung zu treffen, 
wenn unbeteiligte Personen Schaden erleiden, der durch die rechtmäßige 
Ausübung von Zwangsbefugnissen behördlicher Organe entsteht. In diesem 
Zusammenhang wird auf das in Begutachtung befindliche Polizeibefugnis­
Entschädigungsgesetz hingewiesen, welches offenbar diese Gesetzeslücke 
schließen soll. 

3.7 Mißhandlung durch Polizeibeamten 
VA 98 - I/86 Zl. 51.l93/166-II/2186 

238 

Im Juni 1986 griff die VA eine Presserneldung auf, wonach ein Kriminalbe­
amter einen behinderten Jugendlichen mißhandelt und dabei schwer ver­
letzt habe. Der Presserneldung war weiter zu entnehmen, daß der Beamte 
sich noch während des strafrechtlichen Berufungsverfahrens über diesen 
V orfall einer weiteren Körperverletzung schuldig gemacht hatte, jedoch 
weiterhin seinen Dienst versehe. 

Die VA holte im amtswegigen Prüfungsverfahren eine Stellungnahme des 
Bundesministers für Inneres ein und nahm sowohl in die Verwaltungs- als 
auch in die strafrechtlichen Akten Einsicht. Dabei wurde festgestellt, daß 
das Gericht folgenden Sachverhalt als erwiesen angenommen hatte. 

R. H., Inspektor der Sicherheitswache der Bundespolizeidirektion Wien, 
hatte gemeinsam mit einem Kollegen am 10. Feber 1983 Streifendienst in 
einem Einkaufszentrum versehen. Dabei seien sie auf zwei Jugendliche auf­
merksam gemacht worden, die sich in der WC-Anlage des Kaufhauses auf­
hielten und verdächtig schienen, dort Installationen und Einrichtungen zu 
beschädigen. Jeder der beiden Beamten vernahm einen Jugendlichen, wobei 
R. H. nicht erkannte, daß die geistigen Fähigkeiten des von ihm vernomme­
nen Jug.endlichen einges.chr~nkt sind. Dieser war zufolg~ einer Debilität 
durch die Befragung subjektiv überfordert, sodaß er mcht 10 der Lage war, 
befriedigende Antworten zu geben. Der Beamte R. H. war darauf über die 
ihn aufreizenden Antworten so sehr erregt und erzürnt, "daß er dem Ju­
gendlichen einen Schlag mit der Hand in das Gesicht versetzte, um ihn hie­
durch zu mißhandeln, wobei er auf Grund seiner Ausbildung als Sicher­
heitswachebeamter und der allgemeinen Lebenserfahrung vorhersehen 
konnte, daß er eine k<;>rperliche Beschädigung auch schwer~r Art herb~ifüh­
ren könnte. Tatsächlich traf der Angeklagte den Jugendlichen am llOken 
Auge, welches schon eine hochgradige Kurzsichtigkeit und eine Strabis­
muskonvergenz aufwies und fügte ihm dadurch eine Prellung dieses Aug­
apfels mit einer Blutung in das Augeninnere und eine Läsion der Hornhaut 
zu." Nach den der VA zur Verfügung stehenden Informationen ist die Seh­
kraft auf diesem Auge gänzlich erloschen. 
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Das Gericht nahm diesen Sachverhalt auf Grund der vorliegenden Gutach­
ten und zeugenschaftlichen Befragungen als erwiesen an, obwohl der Si­
cherheitswachebeamte bis zuletzt bestritt, einen Schlag ausgeführt zu ha­
ben. Sein Kollege stützte im wesentlichen die Verantwortung des Ange­
klagten, wobei vor allem hervorgekehrt wurde, daß die Vernehmung der 
Jugendlichen in getrennten Räumen erfolgt sein soll. Das Gericht maß die­
ser Zeugenaussage keine Glaubwürdigkeit zu sondern vermutete es viel­
mehr als naheliegend, "daß das Hervorkehren der räumlichen Trennung 
bei der Befragung der Jugendlichen die Verteidigungslinie des Angeklagten 
darstellt, wodurch einerseits A.A. als unmittelbarer Tatzeuge ausgeschaltet 
und andererseits Inspektor B.B. aus der Verlegenheit geholfen wird, über 
den selbst wahrgenommenen Schlag etwas berichten zu müssen." Die An­
gabe des Kollegen Inspektor B. konnte das Gericht sohin nicht überzeugen, 
"da sie subjektiv zu Gunsten des Angeklagten gefärbt schien". 

Inspektor R. H. wurde wegen dieser Straftat vom Landesgericht für Straf­
sachen Wien am 6. Dezember 1984 zu einer Freiheitsstrafe in der Dauer 
von vier Monaten bedingt auf drei Jahre verurteilt. Auf Grund einer Nich­
tigkeitsbeschwerde wurde die Strafe mit Urteil vom 22. April 1986 mit drei­
einhalb Monaten Freiheitsentzug festgesetzt, wobei allerdings eine weitere 
inzwischen verhängte Strafe wegen Körperverletzung berücksichtigt wer­
den mußte. Die Bestrafung ist am 5. November 1986 in Rechtskraft er­
wachsen. 

Die Untersuchung der VA, welcher Tatbestand der weiteren Bestrafung 
wegen Mißhandlung zugrunde lag, ergab, daß der Beamte seine Gattin 
"durch Versetzen von Schlägen in deren Gesicht, was bei dieser eine Na­
senbein- und Schädelprellung, einen Bluterguß an der Nase, Schürfwunden 
an der Lippe und Schwellungen an der Nase und der linken Gesichtshälfte 
zur Folge hatte, vorsätzlich am Körper verletzte." 

Der Bundesminister für Inneres teilte der VA im November 1986 mit, daß 
die zuletzt angeführte Straftat Anlaß für ein Disziplinarverfahren gewesen 
und die Disziplinarstrafe des Verweises ausgesprochen worden sei. 

Im Zusammenhang mit der Mißhandlung des Jugendlichen sei ebenfalls ein 
Disziplinarverfahren eingeleitet, dieses aber bis zum Abschluß des straf­
rechtlichen Verfahrens ausgesetzt worden. Der Bundesminister für Inneres 
sagte zu, zum gegebenen Zeitpunkt Mitteilung über den Ausgang zu ma­
chen. Mit Schreiben vom 17. August 1987 informierte der Bundesminister 
die VA, daß der Polizeibeamte im Zuge des gegen ihn durchgeführten Dis­
ziplinarverfahrens am 21. Juli 1987 zu einer Geldstrafe in der Höhe eines 
und eines halben Monatsbezuges rechtskräftig verurteilt worden sei. Dar­
über hinaus sei er "bereits am 1. Feber 1984" der Fernmeldeabteilung als 
Vermittler zugeteilt worden und seit diesem Zeitpunkt daher nicht mehr 
mit Aufgaben befaßt, die allenfalls den Einsatz körperlicher Gewalt not­
wendig machen. 

Im Hinblick darauf, daß der inkriminierte Vorfall im Feber 1983 stattge­
funden hat, kann nach Auffassung der VA in diesem Fall kaum von einer 
Sofortmaßnahme gesprochen werden, wie sie in derartigen Fällen notwen­
dig wäre. Der VA scheint jedenfalls ein Zeitraum von einem Jahr zwischen 
Verletzungs handlung und lediglich sichernder dienstaufsichtsbehördlicher 
Maßnahme als zu lang. 
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Die VA verkennt dabei nicht die Problematik dienstrechtlicher Maßnah­
men zu einem Zeitpunkt, da Übergriffe noch nicht als erwiesen anzusehen 
sind. Dennoch scheint es der VA insbesondere im Hinblick auf die oftma­
lige Dauer von Gerichtsverfahren bedenklich, mit dienstaufsichtsbehördli­
chen Maßnahmen bis zum rechtskräftigen Abschluß eines Gerichtsverfah­
rens zuzuwarten, wie es in den meisten Fällen geschieht. Nicht nur aus 
Gründen der Spezial- und Generalp~ävention, sondern vor allem um die 
unmittelbare Gefahr eines weiteren Ubergriffes zu verhindern, sollten bei 
Kenntnis konkreter Verdachtsmomente vorläufige Sicherheitsrnaßnahmen, 
wie etwa die Einteilung zum Innendienst, ergriffen werden. Im Fall einer 
rechtskräftigen Verurteilung sind unverzüglich disziplinäre Maßnahmen zu 
setzen, wobei es nach Auffassung der VA nicht ausreichend sein kann, le­
diglich eine Disziplinarstrafe zu verhängen; vielmehr müßte die zu Tage 
getretene Persönlichkeitsstruktur des Beamten auch im Rahmen der 
Diensteinteilung berücksichtigt werden. Im gegenständlichen Fall war die­
sem Gedanken durch das Abziehen vom Außendienst - wenn auch mit 
einjähriger Verspätung - Rechnung getragen worden. 

Das Gerichtsverfahren hat aber auch einen weiteren Aspekt aufgezeigt, der 
bedenklich stimmt. Bei der festgestellten Körperverletzung war ein Kollege 
des angeklagten Inspektors R. anwesend. Obwohl dieser nach den Feststel­
lungen des Gerichtes die Straftat gesehen haben muß, hat er weder am Tat­
ort eingegriffen, noch in weiterer Folge dazu beigetragen, daß die Straftat 
entsprechend geahndet werden kann. Vielmehr hat er bis zuletzt die un­
richtige Aussage des Angeklagten gestützt und damit die Straftat gedeckt. 
Die Staatsanwaltschaft hat gegen den betreffenden Beamten nicht Anklage 
wegen falscher Zeugenaussage erhoben. Die Dienstaufsicht hat im Hin­
blick darauf, ungeachtet der Feststellungen des Gerichtes, nach Informa­
tion der VA keinerlei Konsequenzen gezogen. 

3.8 Ungerechtfertigte amtliche Abmeldung 
VA 157 - I/86 BM Z1.339.718/2-II/13/87 

240 

H. L., Wien, führte bei der VA Beschwerde darüber, von Amts wegen von 
seiner elterlichen Wohnadresse abgemeldet worden zu sein, obwohl er dort 
noch aufhältig sei. Er habe lediglich durch Zufall von diesem Umstand er­
fahren und auch sein Vater, mit dem er die Wohnung teile, habe nichts da­
von gewußt. Eine derartige Vorgangsweise sei rechtswidrig und stelle daher 
einen Mißstand dar. 

Die VA fand die Angaben des Beschwerdeführers im Prüfungsverfahren 
nach Einholen einer Stellungnahme des Bundesministers für Inneres im we­
sentlichen bestätigt. Anläßlich einer Erhebung eines im Kriminaldienst ste­
hen~en Beamten der Bundespolizeidirektion Wien war diesem gegenüber 
die Außerung gemacht worden, der Beschwerdeführer sei an der genannten 
Adresse seit längerer Zeit nicht mehr wohnhaft. Ohne weitere Erhebungen 
anzustellen, wurde der Beschwerdeführer darauf amtlich abgemeldet. We­
der wurde versucht, H. L. von diesem Vorhaben in Kenntnis zu setzen, 
noch wurde eine weitere Auskunftsperson, wie etwa der Vater des Be­
schwerdeführers, dazu befragt. 

Die VA hat dazu erwogen: 
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Gemäß § 11 des Meldegesetzes ist die Meldebehörde verpflichtet, das Mel­
deregister von Amts wegen zu berichtigen oder zu ergänzen, wenn sie da­
von Kenntnis erhält, daß eine Meldung entgegen dieses Bundesgesetz vor­
genommen oder unterlassen wurde oder das Meldegesetz sonst unrichtige 
oder unvollständige Meldedaten enthält. Betrifft die beabsichtigte Maß­
nahme eine An- oder Abmeldung, so hat die Meldebehörde die betroffene 
Partei hievon zu verständigen und ihr Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. Erhebt die Partei gegen eine solche Maßnahme Einwendungen, so 
ist darüber - falls die Einwendungen nicht berücksichtigt werden - ein 
Bescheid zu erlassen. Mit dieser Bestimmung soll dem Meldepflichtigen in­
soweit Rechtsschutz gewährt werden, als er von beabsichtigten Korrektu­
ren der wichtigsten ihn betreffenden Meldedaten in Kenntnis zu setzen ist, 
um ihm die Möglichkeit einzuräumen, sich im Verwaltungsverfahren dage­
gen zur Wehr zu setzen. Dieser Rechtsschutz scheint insofern nötig, als der 
Betroffene, etwa durch eine unrichtige Abmeldung, großen Schaden erlei­
den kann. Abgesehen davon, daß zum Beispiel Postsendungen möglicher­
weise nicht mehr zugestellt werden, ist die Person bei erfolgter Abmeldung 
auch aus der Wählerevidenz zu streichen. Im Hinblick auf die möglichen 
negativen Folgen ist daher auch die entsprechende Sorgfalt bei der V ollzie­
hung der einschlägigen melderechtlichen Bestimmungen notwendig. 

Da diese Sorgfalt im gegenständlichen Verfahren völlig außer Acht gelas­
sen wurde und die erfolgte amtliche Abmeldung mit gravierenden Verfah­
rensmängeln behaftet war, wurde der Beschwerde Berechtigung zuerkannt. 
Auch der Bundesminister für Inneres anerkannte die Berechtigung der Be­
schwerde und veranlaßte umgehend - rückwirkend - die Rückgängigma­
chung der amtlichen Eintragung. Da damit der Beschwerdegrund behoben 
war, konnte eine weitere Maßnahme der VA unterbleiben. 

4 Bundesministerium für Justiz 

16 

Allgemeines 

Im Berichtszeitraum wurden 654 Beschwerden und sonstige Eingaben, das 
Ressort des Bundesministers für Justiz betreffend, an die VA herangetra­
gen. Wie in den Jahren zuvor sind in dieser Zahl viele Ersuchen um Rechts­
auskunft in privat- und strafrechtlichen Angelegenheiten oder um Aufklä­
rung über dem Bürger nicht verständliche gerichtliche Entscheidungen und 
Verfügungen enthalten. Bei Erklärung ihrer Unzuständigkeit versucht die 
VA, neben dem Hinweis auf die für Rechtsberatungen zuständigen Stellen 
einfache Rechtsaufklärungen zu geben. 

Einen Schwerpunkt der Beschwerden, für deren Behandlung die VA zu­
ständig ist, bildete die lange Dauer von Verfahren. Die häufigsten Ursa­
chen dafür haben sich gegenüber den vorangegangenen Berichtszeiträumen 
nicht verändert. Sie liegen hauptsächlich in der verzC?gerten Einholung und 
Erstellung von Sachverständigengutachten, der Uberlastung einzelner 
Ric~ter beziehungsweise ~ehrmaligen: Richterwechsel in einem V erf~hren 
sowie Verzögerungen bel der Ausfertigung und Zustellung von Genchts­
entscheidungen. Die VA mußte mehrmals feststellen, daß erst im Zuge ih­
rer Prüfung unbegründet zum Stillstand gekommene Verfahren wieder in 
Bearbeitung genommen wurden. 
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Im Zusammenhang mit der aufgezeigten Problematik ist festzuhalten, daß 
die festgestellten Verzögerungen jeweils Einzelfälle darstellen, die aber des­
halb für den Betroffenen selbst nicht minder schwer wiegen. Insbesondere 
darf nicht übersehen werden, daß mit der Dauer eines Verfahrens auch die 
finanzielle Belastung der Prozeßparteien steigt. Hinsichtlich der bezirksge­
richtlichen Verfahren geht die VA davon aus, daß die Umstellung auf die 
automatisationsunterstützte Datenverarbeitung, die eine beträchtliche Ein­
schränkung der Manipulationsarbeiten im Gerichtsbetrieb mit sich bringt, 
eine Beschleunigung der Verfahren erwarten und den Staatsbürger rascher 
einen vollstreckbaren Titel erlangen läßt. Eine weitere Entlastung ist durch 
die Zivilverfahrensnovelle 1986 zu erwarten, in der unter anderem die pri­
märe Gehaltsexekution vorgesehen ist, womit die Zahl der Fahrnisexeku­
tionen zurückgehen wird, was vor allem auch im Interesse der Gläubiger 
gelegen ist. Gerade im Hinblick auf diese Erleichterungen sollte daher die 
Gelegenheit genützt werden, Verfahren insgesamt zügiger durchzuführen. 
Dem Problem des mehrmaligen Richterwechsels, das allerdings nicht nur 
das bezirksgerichtliche Verfahren betrifft, müßte nach Auffassung der VA 
seitens der Dienstaufsicht größere Beachtung geschenkt werden. Hier wä­
ren vor allem flankierende organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um 
einen Richter, der eine Abteilung übernimmt, in die Lage zu versetzen, die 
übernommenen Rückstände in für die Betroffenen zumutbarer Zeit aufzu­
arbeiten. Die regelmäßige dienstaufsichtsbehördliche Überprüfung der 
Auslastung der Geschäftsabteilungen kön.'.ue ebenfalls zu einer Beschleuni­
gung der Verfahren führen, soferne der Uberprüfung zielführende organi­
satorische Maßnahmen folgen. 

Bei der Prüfung von behaupteten Verfahrensverzögerungen mußte die VA 
wiederholt die Feststellung machen, daß der Dienstaufsicht von den betei­
ligten Personen nicht das notwendige Gewicht beigemessen wird. Dies be­
trifft sowohl die Dienstaufsicht des Gerichtsvorstehers den Richtern gegen­
über, als auch die des Richters gegenüber seiner Kanzlei. In einem Fall war 
die Dauer eines Verfahrens vom Gerichtsvorsteher unter anderem damit 
begründet worden, daß ein vom Kreisgericht angeforderter Akt nicht über­
sendet worden sei. Der Präsident des Kreisgerichtes teilte dazu mit, daß 
dies nicht den Tatsachen entspreche und sich der gegenständliche Akt viel­
mehr bereits dreimal beim Bezirksgericht ~~funden habe. Ein weiteres Er­
suchschreiben sei erst einen Tag nach der Außerung des Bezirksvorstehers 
beim Kreisgericht eingelangt. Die VA muß aus diesen Vorgängen schlie­
ßen, daß das Ziel des Berichtes des Gerichtsvorstehers nicht so sehr auf die 
Vermeidung der offenkundigen Verfahrensverzögerung gerichtet war, son­
dern darauf, die Dauer - selbst mit unrichtigen Angaben - zu rechtferti­
gen. 

Im Gegensatz dazu hat der Vorsitzende des Schiedsgerichtes der Sozialver­
sicherung für Wien einen Beschwerdefall der VA zum Gegenstand einer 
Richterbesprechung gemacht und den Vorsitzenden der betroffenen Se­
natsabteilung ermahnt. Ursache der Beschwerde war gewesen, daß ein Be­
rufungsakt versehentlich abgelegt worden war, ohne die Berufungsentschei­
dung zuzustellen. 

In einem anderen Fall war auf Grund eines am 14. Feber beim Pflegschafts­
gericht eingelangten Antrages auf Unterhaltsherabsetzung erst am 23. Sep­
tember die Beischaffung der Gehaltsauskunft verfügt worden. Das diesbe-
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zügliche Schreiben wurde erst am 21. Oktober von der Kanzlei abgefertigt. 
In diesem Fall war somit nicht nur die Rechtspflegerin säumig gewesen, 
sondern hatte auch nicht Sorge getragen, daß das Schreiben von der Kanz­
lei unverzüglich abgefertigt wurde. Der Vorsteher des Bezirksgerichtes 
wurde daher vom Bundesminister für Justiz ersucht, die Rechtspflegerin so­
wie die Beamten der zuständigen Gerichtsabteilung "auf die Notwendig­
keit eines zügigen Verfahrens hinzuweisen". Die VA hat schon in ihren bis­
herigen Berichten die Problematik der Verfahren behandelt, deren Gegen­
stand die Regelung familienrechtlicher Angelegenheiten ist. Gerade die 
lange Dauer von Unterhaltsverfahren ist regelmäßig mit besonderen Här­
ten für alle Beteiligten verbunden, weil die Entscheidung rückwirkend auf 
das Antragsdatum getroffen wird und somit zum Beispiel zu viel erhaltene 
Beträge - die im Regelfall bereits für den Unterhalt verbraucht wurden -
später zurückbezahlt werden müssen. Auch die Probleme, die sich aus der 
verzögerten Behandlung von Anträgen auf Erziehungs- oder Besuchsrechte 
ergeben, wurden in den vergangenen Berichten behandelt und sind auch in 
diesem Berichtszeitraum vereinzelt wieder aufgetreten. 

Im Zusammenhang mit Pflegschaftsverfahren werden immer wieder Be­
schwerden an die VA herangetragen, daß in den Fällen, in welchen das 
Kind von einem Amtsvormund vertreten wird, die Mutter oder der Vater 
des Kindes nur mühsam die für die Pflege und Erziehung notwendigen In­
formationen erhält. In einem Fall erlangte die Kindesmutter von Gerichts­
beschlüssen betreffend die Herabsetzung des Unterhaltes sowie des Unter­
haltsvorschusses für ihre beiden Kinder erst auf ihre eigene Initiative, und 
dies praktisch erst bei Eintreten der verminderten Zahlungen, Kenntnis. 
Die VA verkennt nicht, daß die Ursache dafür in einem Versäumnis des Ju­
gendamtes gelegen war. Im Hinblick darauf, daß die Beschwerde keinen 
Einzelfall darstellt, scheint es der VA jedoch notwendig, auf diesen unbe­
frie~igenden Zust~nd hin.zuweisen und ein~ Lösung anzuregen, die e.s d~n 
Genchten ermöglIcht, die betroffenen Kmdeseltern, auch wenn sie Im 
Pflegschaftsverfahren nicht antragslegitimiert sind, rechtzeitig zu informie­
ren. Inwieweit das Bundesgesetz über die zivilrechtlichen Bestimmungen 
zur Förderung der Jugendwohlfahrt, das derzeit als Regierungsvorlage vor­
liegt und eine Auskunftspflicht der Jugendwohlfahrtsträger gegenüber Er­
ziehungsber~chtigten vorsieht, zur Problemlösung beitragen kann, wird ab­
zuwarten sem. 

Ein weiterer Schwerpunkt betraf Beschwerden über die Vorgangsweise der 
Staatsanwaltschaften. Dazu sind sowohl Beschwerden über die unbegrün­
dete Verzögerung von Strafverfahren zu rechnen als auch über ungerecht­
fertigte Zurücklegungen von Strafanzeigen. In diesem Zusammenhang 
mußte die VA, wie schon in den vergangenen Berichtszeiträumen, feststel­
len, daß bei der Ermittlung des Sachverhaltes nicht immer das notwendige 
Maß an Sorgfalt aufgewendet wird. Dazu ist insbesondere auf den unter 
4.5 dargestellten Einzelfall zu verweisen sowie auf die diesbezüglichen Aus­
führungen im das Ressort des Bundesministers für Inneres betreffenden Be­
richtsteil. Die VA kann sich dabei dem Eindruck nicht verschließen, daß bei 
der strafrechtlichen Beurteilung sicherheitsbehördlicher Vorgangsweisen 
nicht derselbe strenge Maßstab angelegt wird, wie bei von Privatpersonen 
gesetzten Handlungen. Im unter 3.3 dargestellten Einzelfall etwa legte die 
Staatsanwaltschaft dem zuständigen Bezirksgericht einen Akt vor, in dem 
der Tatbestand des tätlichen Angriffs auf einen Beamten angeführt wurde, 
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wobei bei der Feststellung der Tatbestandsmerkmale offenbar einzig das 
Verhalten der Privatperson, nicht aber das des Beamten einer Prüfung un­
terzogen wurde. So unterblieb jede Untersuchung in die Richtung, ob sich 
der Beamte einer zumindest fahrlässigen Verletzung des Hausrechtes schul­
dig gemacht hatte beziehungsweise die Amtshandlung rechtswidrig war, 
wobei im übrigen dann der Tatbestand des "tätlichen Angriffs auf einen Be­
amten" begrifflich gar nicht in Frage gekommen wäre. 

Eine weitere Gruppe von Beschwerden betraf die Verständigungspraxis. 

Trotz vom Bundesminister für Justiz ergangener zahlreicher Erlässe, wo­
nach der Adressatenkreis für die Verständigung von der Zurücklegung von 
Strafanzeigen durch die Staatsanwaltschaft weitestreichend auszulegen ist, 
gibt dieser Umstand immer wieder Anlaß für Beschwerden. 

In einem Fall war der Beschwerdeführer der Meinung, daß nach einem von 
ihm erlittenen schweren Arbeitsunfall ein Strafgerichtsverfahren durchge­
führt worden sei, über dessen Ausgang er allerdings keine . Verständigung 
erhalten habe. Das Prüfungsverfahren der VA ergab, daß dIe durchgeführ­
ten Erhebungen keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden ergeben hatten, 
worauf die Gendarmerie keine Anzeige sondern lediglich einen Bericht er­
stattet hatte, der über Antrag des Bezirksanwaltes gemäß § 90 Strafprozeß­
ordnung zurückgelegt worden war. Auf Grund des Berichtscharakters er­
folgte keine Verständigung des Beschwerdeführers. Die VA vertrat die 
Auffassung, daß im gegenständlichen Fall auf Grund des rechtlichen Inter­
esses eine Verständigung erfolgen hätte sollen. Da diese im Zuge des Prü­
fungsverfahrens nachgeholt wurde, erübrigte sich eine weitere Veranlas­
sung. 

In einem anderen Fall gab der Bezirksanwalt die Erklärung gemäß § 90 
Abs. 1 StPO ab und beantragte beim Bezirksgericht - es hatte sich um ein 
Verfahren nach einem Verkehrsunfall gehandelt - lediglich die Verständi­
gung der Bezirkshauptmannschaft, nicht aber des angezeigten Fahrzeug­
lenkers und des Verletzten. Das Bezirksgericht verfügte daraufhin antrags­
gemäß, ohne dabei die damals geltende Rechtslage zu beachten, wonach 
das Gericht auch ohne Antrag sowohl den Angezeigten als auch den Ge­
schädigten zu verständigen gehabt hätte. Der Bundesminister für Justiz 
machte daraufhin sowohl das Gericht als auch den Bezirksanwalt auf ihr 
Versäumnis aufmerksam, sodaß sich eine weitere Veranlassung erübrigte. 

Auf Grund mehrerer Anlaßfälle stellte die VA die allgemeine Praxis der 
Gerichtsbehörden fest, bei Einstellungen von Strafverfahren wegen man­
gelnder Strafwürdigkeit der Tat die verletzten Personen davon nicht zu 
verständig.en. Da die Beendigl!ng de.s y erfah~ens für den Verletzten, vor al­
lem für die Durchsetzung semer zlVllrechthchen Forderung, von großem 
Interesse ist, hat die VA in dieser grundsätzlichen Frage Kontakt mit dem 
Bundesminister für Justiz aufgenommen und erreicht, daß ein eigenes 
Formblatt für die Benachrichtigung in diesen Fällen geschaffen wurde. 
Hinsichtlich der Verständigung von der Zurücklegung der Anzeige wird im 
Hinblick auf die alljährlich vorgebrachten Beschwerden angeregt, den be­
reits bestehenden Erlässen mehr Nachdruck zu verleihen. 
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Die Verletzung der Verständigungspflicht, welche weitreichende Folgen 
für den Betroffenen haben kann, ist aber nicht nur im Strafverfahren zu be­
anstanden. So gab ein Beschwerdeführer der VA gegenüber an, daß eine 
seinerzeit gerichtlich verfügte beschränkte Entmündigung seit längerer Zeit 
aufgehoben sei, er er dennoch nicht in die Wählerevidenz aufgenommen 
werde und auch sonst verschiedene Rechtsnachteile erleide. Im Prüfungs­
verfahren der VA mußte festgestellt werden, daß bei Aufhebung der be­
schränkten Entmündigung durch das zuständige Bezirksgericht der betref­
fende Beschluß der für die Wählerevidenz zuständigen Magistratsabteilung 
der Stadt Wien tatsächlich nicht mitgeteilt worden war, obwohl diese Ver­
ständigung nach den gesetzlichen Bestimmungen Pflicht des Gerichtes ge­
wesen wäre. Da durch das Prüfungsverfahren der VA der Fehler behoben 
wurde, konnte eine weitere Maßnahme entfallen. 

Ein weiterer Beschwerdegrund beim Umgang des Bürgers mit den Justizbe­
hörden ist immer noch die Unklarheit von in Verwendung stehenden For­
mularen sowie die Unzufriedenheit mit bei den Gerichten vorgenommen 
Parteien belehrungen. 

Ein Beschwerdeführer legte der VA einen in einer Pflegschaftssache ergan­
genen Zahlungsauftrag zur Bezahlung von Gebühren und Kosten in Höhe 
von 180 S vor, welche Summe sich aus mehreren Teilbeträgen in der Höhe 
zwi.schen 20 Sund 60 S zusaI?men~etzte. Als Erklärung waren lediglich 
drei Ordnungsnummern sowie "Emg.Geb. TP 8b, Erhöhg. gern. § 42 
GJgeb.ges. Entsch.Geb. TP 9 b" angegeben. Der Einschreiter sah sich au­
ßerstande, aus diesem Zahlungsauftrag zu ersehen, wofür die gegenständli­
chen Gebühren zu zahlen waren. Der um Stellungnahme ersuchte Bundes­
minister für Justiz teilte dazu mit, daß der Zahlungsauftrag nach einer in­
zwischen überholten Rechtslage ergangen sei, die nunmehr wesentlich ver­
einfacht und durchschaubarer gestaltet ~orden sei. Er werde jedenfalls die 
durch den Beschwerdefall veranlaßten Uberlegungen bei der bevorstehen­
den Umarbeitung des Formulares berücksichtigen lassen und ganz allge­
mein auf eine verständliche und bürgernahe Gestaltung der Zahlungsauf­
träge Bedacht nehmen. Die Verwendung von Abkürzungen werde künftig 
weitgehend vermieden werden. Im gegenständlichen Fall konnte jedenfalls 
eine für den Beschwerdeführer befriedigende Aufklärung erreicht werden. 
Inwieweit das neue Gerichtsgebührengesetz den Anforderungen entspre­
chen wird, bleibt abzuwarten. 

Ein anderer Beschwerdeführer nahm bei dem Formular Zahlungsauftrag, 
GEO~rorm ~O, Anstoß an dem d~rin enthalt~nen. Begri~f "zur ungeteilten 
Hand ,da dieser nur Rechtskundigen geläufig seI. In semem Fall habe so­
wohl er als auch seine Gattin in derselben Verlassenschaftsangelegenheit je 
einen Zahlungsauftrag in gleicher Höhe erhalten und habe er erst auf 
Grund einer Rückfrage beim Notar erfahren, daß der sowohl von seiner 
Gattin als auch von ihm geforderte Betrag nur einmal zu bezahlen sei. 
Auch wenn auf dem betreffenden Formular bereits entsprechende Erläute­
rungen enthalten waren, waren diese offenbar nicht ausreichend, dem 
Rechtsunkundigen das System der ungeteilten Hand klarzumachen. 

In beiden oben angeführten Fällen wurde der VA zugesichert, daß dem Be­
mühen um eine verständliche, bürgerfreundliche Gestaltung von Formblät­
tern im Rahmen des Projektes Jutext Rechnung getragen werde. Auch liege 
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bereits ein Entwurf einer Textform des Zahlungsauftrages vor, der eine 
noch ausführlichere und präzisere Erklärung der Solidarhaftung zur unge­
teilten Hand enthalte. 

Im Bereich des Grundbuches bietet die Einbringung von Anträgen auf Ein­
verleibung des Eigentumsrechtes an Eigentumswohnungen immer wieder 
Anlaß zu Beschwerden. So wurde in einem Fall Beschwerde darüber ge­
führt, daß dem Einschreiter bei der Vorsprache im Grundbuch mitgeteilt 
worden sei, daß ein Antrag auf Einverleibung des Eigentumsrechtes an ei­
ner Eigentumswohnung nicht selbst verfaßt werden könne und daß diesem 
Antrag außerdem ein von einem Notar oder Rechtsanwalt vorbereiteter 
Einverleibungsbeschluß beigelegt werden müsse. Eine von der VA diesbe­
züglich eingebrachte Anregung, ob nicht für derartige Anträge bei Gericht 
Formblätter beziehungsweise Hinweisblätter, welche Unterlagen für eine 
Einverleibung einer Eigentumswohnung beigebracht werden müssen, auf­
gelegt werden könnten, wurde mit der Kompliziertheit der Materie, verur­
sacht durch die Formstrenge im Grundbuchsrecht, beantwortet. Das Wis­
sen, das einer Partei vermittelt werden müßte, um sie in die Lage zu verset­
zen, einen Grundbuchsantrag sachgerecht ohne Rechtsbeistand zu verfas­
sen, sei viel zu umfangreich. Ein von der VA gemachter Vorschlag, bei Ge­
richt auf die Möglichkeit eines Protokollarantrages hinzuweisen bezie­
hungsweise die Parteien bei der Erstellung von derartigen Anträgen anzu­
leiten, wurde dahingehend beantwortet, daß ein ausdrücklicher Hinweis 
auf diese Möglichkeit wegen der Vielzahl der Vorsprachen und telephoni­
schen Anfragen wegen Eintragungen im Grundbuch nicht gegeben werde. 

In diesem Zusammenhang ist eine bei der VA eingebrachte Beschwerde be­
merkenswert, wonach der Einschreiter sich nach dem Erwerb einer Eigen­
tumswohnung beim Grundbuchsamt Werfen erkundigt habe, welche Un­
terlagen für die Einverleibung des Eigentumsrechtes erforderlich seien. Die 
von ihm anläßlich seiner Vorsprache vorgewiesenen Unterlagen seien 
durchgesehen worden und es sei keine Beanstandung wegen Fehlerhaftig­
keit der Belege erfolgt. In der Folge wurde der auf diese Unterlagen ge­
stützte Antrag auf Einverleibung des Eigentumsrechtes vom Bezirksgericht 
Werfen im wesentlichen wegen des Fehlens verschiedener Angaben und 
Unterlagen abgewiesen, wodurch dem Einschreiter zusätzliche Kosten ent­
standen sind. 

Auch in diesem Prüfungsverfahren wurde der VA gegenüber argumentiert, 
daß bei starkem Parteienverkehr im Grundbuch eine genaue und vollstän­
dige Überprüfung des Inhaltes der dem Grundbuchsgesuch beigelegten Ur­
kunden sowie eine Prüfung des Grundbuchsstandes anläßlich einer Vor­
sprache nicht möglich seien. Dies wurde der VA gegenüber damit erklärt, 
daß für Parteien bei Protokollaranträgen und sonstigen Vorsprachen lange 
Wartezeiten vermieden werden sollen. Daher sei eine gründliche Inhalts­
prüfung in jedem Fall nicht sicherzustellen. 

Dem entgegen steht die VA auf dem Standpunkt, daß diese Erklärung inso­
ferne wenig stichhaltig ist, als den betreffenden Parteien mit einer kurzen 
Wartezeit nicht gedient sein kann, wenn die dadurch verursachte unzurei­
chende Inhaltsprüfung durch den betreffenden Beamten dazu führt, daß 
daraufhin abweisende Beschlüsse ergehen, die sowohl mit Zeitverlust als 
auch mit Kosten für die betroffenen Parteien verbunden sind. Die VA regt 
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daher geeignete Schritte an, um den unbefriedigenden Zustand der offen­
bar manchmal unzureichenden Parteienbelehrung bei den Grundbuchsge­
richten zu beenden. 

Einige Beschwerden betrafen ~ie Schwierigkeiten bei der Erhaltung der z~­
stehenden Zeugengebühr. In emem Fall wurde dem Beschwerdeführer, der 
ladungsgemäß .als Zeug~ in einem Straf:verfahren des Landesgerich.tes für 
Strafsachen Wien erschienen war, für die Fahrt zum und vom Gencht le­
diglich ein Betrag von 24 S, das entsprach dem Gegenwert von zwei Vor­
verkaufsfahrscheinen, ersetzt. Seiner dagegen eingebrachten Beschwerde 
wurde mit Bescheid keine Folge gegeben. Dies mit der Begründung, daß 
gemäß § 7 Abs. 3 Gebührenanspruchsgesetz der Fahrpreis für ein Massen­
verkehrsmittel nach den jeweils geltenden Tarifbestimmungen zu vergüten 
ist, dabei aber der Zeuge von allgemeinen Tarifermäßigungen Gebrauch zu 
machen habe. Im Prüfungsverfahren der VA wurde festgestellt, daß dieser 
Bescheid nicht der Rechtslage entsprach. Im übrigen war bereits in einem 
Erlaß des Bundesministers für Justiz vom 7. Feber 1956 darauf hingewiesen 
worden, daß es unzulässig sei, als Ersatz des Fahrpreises, der für die Fahrt 
vom und zum Gericht benützten Straßenbahn Vorverkaufsfahrscheine aus­
zufolgen oder den Preis von Vorverkaufsfahrscheinen zu bezahlen. Es sei 
vielmehr der Betrag in Barem zu bezahlen, der dem Zeugen durch die Be­
nützung der Straßenbahn zum oder vom Gericht entsteht. Darüber hinaus 
war festgehalten, daß die Verwendung von Vorverkaufsfahrscheinen nicht 
unter den Begriff "ermäßigte Fahrpreise" fällt. Da der Beschwerdeführer 
im Zuge des Prüfungsverfahrens klaglos gestellt wurde, erübrigte sich eine 
weitere Veranlassung. 

Ein Beschwerdefall betraf die Schwierigkeiten der Erhaltung einer Kaufbe­
stätigung nach dem Erwerb einer beweglichen körperlichen Sache im Rah­
men einer Zwangsversteigerung. Im Prüfungsverfahren der VA mußte fest­
gestellt werden, daß weder in der Exekutionsordnung noch im Dienstbuch 
für die Vollstrecker vorgesehen ist, daß dem Ersteher einer beweglichen Sa­
che eine Kaufbestätigung auszufolgen ist. Der Ersteher kann nur eine 
Amtsbestätigung verlangen, wobei die Gerichtsgebühren für eine Amtsbe­
stätigung im Umfang einer Seite 20 S betragen, hiezu kommen noch Zeug­
nisgebühren von 120 S nach dem Gebührengesetz 1957, die in Bundesstem­
pelmarken (und nicht in Gerichtskostenmarken) zu entrichten sind. Als 
Nachweis des Erstehers für den Kauf der Sachen können aber auch die 
Vermerke im Versteigerungsprotokoll dienen. Über die Versteigerung ist 
nämlich ein Protokoll aufzunehmen, in dem unter anderem die ausgebote­
nen Gegenstände, die erzielten Meistbote und die Namen der Käufer anzu­
geben sind. Da der Ersteher ein Interesse an der Ausfolge einer Abschrift 
des Versteigerungsprotokolles hat, wird ihm eine solche auf seinen Antrag 
hin ausgefolgt werden. Auch hiefür muß allerdings eine Gebühr, und zwar 
gemäß Tarifpost 15 lit.a Gerichtsgebührengesetz, für jede angefangene 
Seite lOS bezahlt werden. In der Folge versuchte die VA eine Aufklärung 
darüber herbeizuführen, was gegen die im sonstigen Geschäftsleben durch­
aus übliche und nach der Abgabengesetzgebung für Unternehmer sogar 
vorgeschriebene Ausfolgung von Verkaufsbelegen, etwa in Form einer ge­
bührenfreien Quittung an den Erwerber einer beweglichen körperlichen 
Sache, im Rahmen einer Zwangsversteigerung spricht. Als Antwort wurden 
wiederum die bei den bereits genannten gebührenpflichtigen Möglichkeiten 
der Erhaltung einer Amtsbestätigung oder wahlweise der Ausfolgung einer 
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~bsc~rift des Versteigerungspr<?tokolles ang.eboten. Eine einfache Quittung 
Im Sinne des § 1426 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch würde zwar 
nicht der Gebührenpflicht nach dem Gebührengesetz unterliegen, doch 
wurde gegenüber der VA dahingehend argumentiert, daß für die Ausstel­
lung einer Quittung an den Erwerber einer beweglichen körperlichen Sache 
im Rahmen einer Zwangsversteigerung aus der Sicht des Ressorts keine 
Notwendigkeit bestehe und die Entrichtung der Gebühr dem Ersteher zu­
mutbar sei. Demgegenüber vertritt die VA die Aufassung, daß vielmehr die 
Ausstellung einer einfachen Quittung der Verwaltung zumutbar ist und in 
keiner Relation zum zeitlichen und finanziellen Aufwand steht, der dem 
Ersteigerer bei Beibehaltung der derzeitigen Praxis entsteht. Da auch vom 
Bundesminister für Justiz keine Sachargumente gegen die im Geschäftsle­
ben übliche Quittung eingewendet wurden, wird angeregt, künftig über 
Verlangen eine solche ausstellen zu lassen. 

Auch in diesem Berichtszeitraum betrafen zahlreiche Beschwerden den 
Exekutionsvollzug, wobei sowohl über die Vorgangsweise von Gerichts­
vollziehern als auch über die Unverhältnismäßigkeit von Pfändungen sowie 
über die Pfändung von gemäß § 251 Exekutionsordnung unpfändbaren Ge­
genständen Beschwerde geführt wurde. In einem Fall kam es zur Versteige­
rung der gepfändeten Gegenstände, obwohl der Eigentümer bereits vorher 
mit einer Exszindierungsklage erfolgreich gewesen war (siehe 4.2). Hier 
soll jedoch auf den Fall der Pfändung beim nicht Verpflichteten eingegan­
gen werden, der immer wieder Anlaß zu Beschwerden gibt. So wandte sich 
ein Beschwerdeführer mit dem Vorbringen an die VA, daß er bereits zum 
zweiten Mal mit einem Kaufmann gleichen Namens verwechselt worden 
sei und bereits zweimal versucht worden sei, wegen einer Schuld seines Na­
mensvetterS bei ihm Exekution zu führen. Beim ersten Mal seien in seiner 
Wohnung wegen der Summe von 6 188 Sein Farbfernseher und eine Sitz­
garnitur gepfändet worden. Um den Irrtum aufzuklären, der offenbar da­
durch entstanden ist, daß der Rechtsanwalt der betreibenden Partei die 
Adresse des Einschreiters dem Telephonbuch entnommen hatte, mußte der 
Einschreiter aufwendige Telephonate mit den zuständigen Behörden und 
Beteiligten führen und habe erst so eine Einstellung des Exekutionsverfah­
rens erreichen können. Einige Jahre danach, kurz vor Einbringung der Be­
schwerde bei der VA, sei dasselbe passiert, wobei sich der Gerichtsvollzie­
her vorher beim Hauswart über ihn erkundigt habe. Sodann sei versucht 
worden, für eine Schuld des Namensvetters 126440,73 S zuzüglich Ge­
richtskosten zu pfänden. Auch diesmal gelang es dem Einschreiter wieder, 
die betreibende Partei zur Einstellung der Exekution zu veranlassen. Ge­
genüber der VA äußerte der Einschreiter die Befürchtung, daß er keinen 
längeren Urlaub mehr antreten könne, da sonst in seiner Abwesenheit in 
seiner Wohnung eine Pfändung und die Räumung der Wohnung durchge­
führt werden könnten. Wie bereits ausführlich im Neunten Bericht an den 
Nationalrat dargelegt, ist dem Gericht selbst an fälschlicherweise durchge­
führten Exekutionen auf Grund von Namensverwechslungen kein Ver­
schulden anzulasten, da nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmun­
gen das Gericht bei der Bewilligung des Exekutionsantrages und vor dem 
Vollzu~ der Exeku~ion nicht verpflichtet ist zu prü~en, ob der Verpf.lichtete 
tatsächlich an der Im Antrag angegebenen Anschnft wohnt. Auch Ist über 
einen Exekutionsantrag ohne Anhörung der verpflichteten Partei zu ent­
scheiden, wie überhaupt eine Kontaktnahme mit dem Verpflichteten vor 
dem Exekutionsvollzug verboten ist. 
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Die VA verkennt nicht den Sinn dieser Bestimmungen, hält jedoch die da­
durch entstehende Situation für unzumutbar. Nach Auffassung der VA 
stellen die Schwierigkeiten des Einschreiters, in welche er durch seine Na­
mensgleichheit mit einem Schuldner nunmehr schon zweimal geraten ist, 
eine unzumutbare Belastung dar. Im gegenständlichen Fall kommt dazu, 
daß auch die durch die Zivilverfahrens-Novelle 1986 geänderte Praxis 
keine Lösung darstellt. Danach werden zwar künftig primär Gehaltsexeku­
tionen durchgeführt, doch handelt es sich beim Namensvetter des Be­
schwerdeführers um einen selbständigen Kaufmann, sodaß in diesem Fall 
weiterhin mit Fahrnisexekution vorgegangen werden wird. Die VA regt da­
her neuerlich an, Erwägungen zu einer Problemlösung anzustellen. 

Weitere Beschwerden betrafen den Strafvollzug. Gegenstand der Be­
schwerden sind in der Regel die Erledigungsart verschiedener Anträge der 
Häftlinge durch die Anstaltsleitung beziehungsweise das Bundesministe­
rium für Justiz selbst sowie in einem Fall das Vorbringen über ungleiche 
Einkaufsmöglichkeiten und Begünstigungen in verschiedenen Gefangenen­
häusern. In einem Fall wurde die Begünstigung des Tragens eigener Klei­
dung für Untersuchungshäftlinge als Nachteil empfunden. Auf Grund des 
oben genannten Anlaßfalles der Beschwerde eines Untersuchungshäftlings 
wurde festgestellt, daß bei den verschiedenen Strafvollzugsanstalten bezie­
hungsweise Gefangenenhäusern für die betragsmäßige Beschränkung des 
Bezugs von Bedarfsgegenständen derzeit österreichweit keine einheitliche 
Praxis besteht. So ist in den Landesgerichtlichen Gefangenenhäusern Inns­
bruck, Graz, Feldkirch die Höchstgrenze mit 1 000 S pro Woche festge­
legt; in den Landesgerichtlichen Gefangenenhäusern 11 Wien, Salzburg, 
Klagenfurt und Eisenstadt liegt sie bei 1 500 S. Auf Grund des Anlaßfalles 
wurde ein Erlaß des Bundesministeriums für Justiz in Aussicht genommen, 
der diese Höchstbeträge für alle Strafvollzugsanstalten und alle Gefange­
nenhäuser einheitlich vorschreibt. 

Einzelfälle 

4.1 Strafvedahren; Verzögerung durch Untätigkeit der Staatsanwaltschaft 
VA 260 - J/83 BM ZI. 39 75211-Pr 3/84 
VA 594 - J/85 BM ZI. 39 75216-Pr 3/86 

J. K., Wien, hatte bei der VA zunächst im Dezember 1983 Beschwerde we­
gen der langen Dauer eines bei der Staatsanwaltschaft Wien auf Grund ei­
ner von ihm erstatteten Anzeige anhängigen Verfahrens geführt. 

Im Prüfungsverfahren der VA wurde nach Einholung von Stellungnahmen 
des Bundesministers für Justiz zunächst folgender Sachverhalt festgestellt: 

In der Beschwerdeangelegenheit des Einschreiters war die gegenständliche 
Strafanzeige des Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich am 
24. Juni 1982 bei der Staatsanwaltschaft Wien eingelangt. Wie der Bundes­
minister für Justiz mitteilte, sei die Anzeige in weiterer Folge "insofern 
nicht verzögerungsfrei bearbeitet" worden, "als sich der Gerichtsakt vom 
8. Juni 1983 bis zum 1. Juni 1984 beim zuständigen Sachbearbeiter befand, 
ohne daß eine Verfügung getroffen worden wäre". Zu der Zeit zwischen 
Juni 1982 und Juni 1983 wurde keine Erklärung abgegeben. Erst nach Ein-
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leitung des Prüfungsverfahrens durch die VA wurde die Anzeige des Ein­
schreiters von der Staatsanwaltschaft Wien wieder behandelt. Da vom Bun­
desministerium für Justiz auf Grund des Anlaßfalles Maßnahmen der 
Dienstaufsicht in Form eines ermahnenden Dienstgespräches sowie durch 
Erfassung der Aktenzahlen der länger als zwei Monate anhängigen Verfah­
ren und der Veranlassung der Zusammenfassung dieser Verfahren in Be­
richtsform getroffen wurden, konnte von einer weiteren direkten Einfluß­
nahme der VA Abstand genommen werden. Der Beschwerde des Einschrei­
ters wurde jedenfalls bereits zu diesem Zeitpunkt Berechtigung zuerkannt. 

In der Folge wandte sich der Einschreiter im August 1985 neuerlich an die 
VA und führte Beschwerde darüber, daß das gegenständliche Verfahren 
der Staatsanwaltschaft Wien nach der Anzeige vom 24. Juni 1982, welche 
erstmals am 1. Juni 1984 durch Stellung eines Ausscheidungsantrages be­
handelt worden war, noch immer nicht abgeschlossen sei. 

Im daraufhin neuerlich eingeleiteten Prüfungsverfahren der VA im Bereich 
des Bundesministers für Justiz mußte festgestellt werden, daß nach der An­
tragstellung vom 1. Juni 1984 auf Grund des Verschuldens des betreffenden 
Sachbearbeiters neuerlich eine Verzögerung von fast einem Jahr eingetre­
ten war, wobei der Behördenleiter am 24. Mai 1985 den Gesamtakt einem 
anderen Referenten zugeteilt hat, welcher die gegenständliche Strafsache in 
Arbeit genommen und das Vorverfahren am 13. September 1985 mit End­
antragsteIlung beendet hat. 

Der neuerlichen Beschwerde des Einschreiters wegen der langen Dauer des 
Verfahrens der Staatsanwaltschaft Wien wurde wiederum Berechtigung zu­
erkannt. Gegen den betreffenden Staatsanwalt, der die Verzögerung zu 
verantworten hatte, wurde eine Ermahnung gemäß § 109 Abs. 2 Beamten­
Dienstrechtsgesetz erteilt. Da im Zuge des Einschreitens der VA die Ent­
scheidung der Staatsanwaltschaft Wien letztendlich ergangen ist, konnte 
von einer weiteren Veranlassung Abstand genommen werden. 

4.2 Versteigerung gepfändeter Gegenstände trotz erfolgreicher Exszindierungs­
klage 

250 

VA 710 - ]185 BM ZI. 42.78312-Pr 3/86 

K. J., Wien, führte bei der VA darüber Beschwerde, daß in seiner Wohnung 
für Schulden der Lebensgefährtin seines Sohnes, Frau eh. S., Exekution ge­
führt und verschiedene Gegenstände abgeholt worden seien. Er habe dar­
auf beim Exekutionsgericht Wien eine Exszindierungsklage zu Protokoll 
gegeben und zugleich eine Kaution von 1 700 S erlegen müssen. Im Juli sei 
es zu einem Versäumungsurteil zu seinen Gunsten gekommen. Bei diesem 
Termin habe er den verhandlungsführenden Richter darauf aufmerksam 
gemacht, daß noch andere Exekutionsverfahren gegen eh. S. anhängig 
seien, worauf dieser zusagte, dies gesondert zu vermerken. Dem Beschwer­
deführer sei im September das Versäumungsurteil zugestellt worden. Als er 
daraufhin in der betreffenden Geschäftsabteilung angerufen habe, sei ihm 
gesagt worden, er müsse noch etwa zwei Wochen die Rechtskraft des Ur­
teiles abwarten und könne dann die gepfändeten Gegenstände beim Exeku­
tionsgericht Wien abholen. Dazu müsse er eine gebührenpflichtige Voll­
macht der Frau eh. S. mitbringen. 
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Als der Einschreiter Ende Oktober die gepfändeten Gegenstände im Exe­
kutionsgericht Wien abholen wollte, wurde ihm mitgeteilt, daß diese bereits 
am 30. September in einem anderen gegen eh. S. durchgeführten Exeku­
tionsverfahren versteigert worden seien. In dieser Vorgangsweise sowie 
darin, daß die Kaution nicht zurückerstattet wurde, erblickte der Beschwer­
deführer einen Mißstand. 

Im Prüfungsverfahren der VA wurde nach Einholung von Stellungnahmen 
des Bundesministers für Justiz im wesentlichen die Richtigkeit des vom Ein­
schreiter angeführten Sachverhaltes festgestellt. 

Danach wurde gegen die verpflichtete Partei eh. S. erstmals am 16. Jänner 
in der Wohnung des Einschreiters Fahrnisexekution vollzogen. Sowohl die 
vom Gerichtsvollzieher beim Vollzug festgestellte gemeinsame Gewahr­
same der verpflichteten Partei eh. S. mit ihrem damaligen Lebensgefährten 
H. R., den Stiefsohn des Einschreiters, als auch das Vorbringen der ver­
pflichteten Partei, die gepfändeten Gegenstände seien nicht ihr Eigentum, 
wurden vom Gerichtsvollzieher im Pfändungsprotokoll angemerkt. Die 
verpflichtete Partei wurde belehrt, daß der Eigentümer der Gegenstände 
seine Rechte bei Gericht geltend zu machen habe. 

Nachdem ein ÜbersteIlungsversuch am 11. März wegen v~rsperrter Woh­
nung e~ge.bnislos blieb~ er(~lgte an läßlich der neuerl!chen Uberstellung am 
21. Jum die zwangsweise Offnung der Wohnung. Die gepfändeten Gegen­
stände wurden bis auf einen in die Auktionshalle überstellt. Am 24. Juni gab 
der Beschwerdeführer eine Exszindierungsklage zu Protokoll und bean­
tragte Aufschiebung der Exekution. Dieser Zeitraum kann jedoch nach 
Meinung der VA dem Einschreiter deshalb nicht zum Vorwurf gemacht 
werden, weil er von der verpflichteten Partei eh. S. von der Durchführung 
der Exekution offenbar nicht in Kenntnis gesetzt worden ist. 

Nach einer zunächst aus formellen Gründen erfolgten Abweisung des An­
trages wurde schließlich mit Beschluß vom 4. Juli die Exekution des Exeku­
tionsgerichtes Wien hinsichtlich der zum Verkauf überstellten Gegenstände 
gegen Erlag einer Sicherheitsleistung in der Höhe von 1 700 S bis zur 
rechtskräftigen Erledigung der Klage aufgeschoben. 

Mit Versäumungsurteil vom 18. Juli wurde die Vornahme der Exekution 
gegen die verpflichtete Partei eh. S. bezüglich bestimmter im Pfändungs­
protokoll verzeichneter Gegenstände für unzulässig erklärt. Obwohl noch 
am selben Tag die Abfertigung des Versäumungsurteiles an die Parteien 
verfügt wurde und der Akt laut Eingangsvermerk am 22. Juli in der Ge­
schäftsabteilung einlangte, wurde das Urteil erst am 27. August ausgefertigt 
und einen Tag später an die Parteien abgefertigt. Die Zustellung an den 
Einschreiter erfolgte am 3. September durch Hinterlegung. 

Neben den bereits oben genannten Verfahren gegen eh. S. waren auch an­
dere Exekutionen am 26. März durchgeführt und weitere Gegenstände 
gepfändet worden. Im Hinblick auf die Aufschiebung des vorangegangenen 
Verkaufsverfahrens wurde nach dem Versäumungsurteil ein neuerliches be­
gonnen und im Zuge dessen die verwahrt gewesenen Gegenstände verstei­
gert. Zum Zeitpunkt des Prüfungsverfahrens war der Erlös jedenfalls noch 
nicht verteilt. 
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Die VA hat folgendes erwogen: 

Hinsichtlich des Umstandes, daß das Versäumungsurteil vom 18. Juli, wel­
ches am 22. Juli in der Geschäftsabteilung eingelangt ist, erst am 27. August 
ausgefertigt wurde, hat die VA der Beschwerde des Einschreiters Berechti­
gung zuerkannt. Die Erklärung des rechtsunkundigen Einschreiters, er 
habe nach Erhalt des - verspätet zugestellten - Versäumungsurteiles wei­
tere Zeit deshalb verloren, weil ihm anläßlich eines Anrufes in der betref­
fenden Geschäftsabteilung mitgeteilt wurde, daß er noch die Rechtskraft 
dieses Urteiles abwarten müsse, was etwa zwei Wochen dauern werde und 
daß er zur Abholung der gepfändeten Gegenstände beim Exekutionsgericht 
Wien eine gebührenpflichtige Vollmacht der Frau eh. S. mitbringen müsse, 
konnte im Prüfungsverfahren der VA nicht. geklärt werden. Eine Stellung­
nahme dazu von seiten des Bundesministers für Justiz erfolgte nicht. 

Was die Verantwortung des zuständigen Richters betrifft, er könne sich 
nicht mehr erinnern, ob er vom Einschreiter ~nläßlich einer Tagsatzung 
darauf aufmerksam gemacht wurde, daß bezüglich Frau eh. S. noch andere 
Exekutio~sverfahren anhängig waren, so fällt da~ei doch zumi!ldest auf, 
daß sämtliche gegen eh. S. durchgeführten ExekutIonsverfahren In der Ge­
schäftsabteilung des betreffenden Richters behandelt worden sind und -
auch wenn ein besonderer Vermerk ohne rechtliche Wirkung geblieben 
wäre - doch auf Grund dessen vielleicht das Mißverständnis noch vor der 
Versteigerung der Gegenstände hätte aufgeklärt werden können. Da im 
Zuge des Einschreitens der VA zumindest die vom Beschwerdeführer er­
legte Kaution rücküberwiesen worden ist und ihm auch der Erlös für die 
versteigerten Gegenstände angewiesen wurde, hat die VA von einer weite­
ren Veranlassung Abstand genommen. 

4.3 Zivilrechts streit ; Verfahrensverzögerung 
VA 63 - J/86 BM Z1. 42.99412-Pr 3/86 
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S. K., Wörschach, führte anläßlich eines Sprechtages der VA im Jänner 
1986 darüber Beschwerde. daß dem Bezirksgericht Irdning mit Beschluß 
des Kreisgerichtes Leoben vom 3. September 1984 aufgetragen worden 
war, ein Verfahren durchzuführen und neuerlich zu entscheiden, das Ge­
ri~ht aber nicht tätig und insbesondere noch keine Entscheidung ergangen 
seI. 

Im Prüfungsverfahren der VA wurde nach Einholung einer Stellungnahme 
des Bundesministers für Justiz folgender Sachverhalt festgestellt: 

In der in Beschwerde gezogenen Angelegenheit hatte das Kreisgericht Leo­
ben als Rekursgericht mit Beschluß vom 3. September 1984 dem Rekurs der 
Einschreiterin gegen einen Beschluß des Bezirksgerichtes Irdning Folge ge­
geben, den angefochtenen Beschluß als nichtig aufgehoben und dem Erst­
gericht aufgetragen, das gesetzliche Verfahren einzuleiten, um über den 
Antrag der Einschreiterin neuerlich zu entscheiden. Hierauf fand am 
23. November 1984 eine Tagsatzung statt, bei welcher die Beschwerdefüh­
rerin Gelegenheit bekam, ihre Einwendungen vorzutragen. Der Sachver­
ständige Direktor P. erhielt den Auftrag, sein Gutachten unter Berücksich­
tigung der Einwendungen der Einschreiterin zu ergänzen. In der Folge 
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wurde der Sachverständige säumig und langte das ergänzende Gutachten 
erst am 7. Juni 1985, also nach mehr als einem halben Jahr, beim Bezirksge­
richt Irdning ein. 

Nun trat bis zum 20. März 1986 ein völlig unbegründeter Verfahrensstill­
stand ein. Offenbar erst durch das von der VA auf Grund der Beschwerde 
eingeleitete Prüfungsverfahren wurde der zuständige Richter veranlaßt, am 
20. März 1986 über den Antrag der Einschreiterin zu entscheiden. Dieser 
Beschluß wurde am 21. März 1986 an die Einschreiterin abgefertigt. 

Der Beschwerde wegen der langen Dauer des Verfahrens beim Bezirksge­
richt Irdning, verursacht einerseits durch die Verzögerung bei der Erstel­
lung eines Sachverständigengutachtens, andererseits durch einen unbegrün­
deten Verfahrensstillstand in der Zeit von Juni 1985 bis zum 20. März 
1986, wurde von der VA Berechtigung zuerkannt. Da dieser mehr als acht­
monatige Verfahrensstillstand dem zuständigen Richter von den vorgesetz­
ten Behörden ausdrücklich ausgestellt worden ist und auf Grund des Ein­
schreitens der VA die Entscheidung des Gerichtes schließlich ergangen ist, 
konnte eine weitere Veranlassung der VA unterbleiben. 

4.4 Rechtswidrige Ausfolgung sichergestellter Gegenstände 
VA 203 - J/86 BM Zl. 43.26112-Pr 3/86 

Frau A. K., Wien, wandte sich mit folgender Beschwerde an die VA: 

Am 30. April 1984 sei in ihrer Wohnung eingebrochen worden und dabei 
beträchtlicher Schaden entstanden. Nach der Ergreifung des Täters sei ihr 
Schmuck teilweise sichergestellt worden und habe sie bei der Ausstellung 
im Sicherheitsbüro auch tatsächlich elf der ihr gestohlenen 31 Schmuck­
stücke wiedererkannt. Die Gegenstände wurden als Beweisstücke bis zum 
Prozeß im Landesgericht für Strafsachen Wien verwahrt. Im November 
1985 bekam die Einschreiterin eine Ladung des Landesgerichtes für Straf­
sachen Wien mit dem Ersuchen, die ihr gestohlenen und von ihr wiederer­
kannten Schmuckgegenstände bei Gericht abzuholen. In der Folge stellte 
sich allerdings heraus, daß drei der Schmuckstücke, nämlich zwei Ringe 
und eine Kette im Wert von ca. 19000 S, fehlten. Diese Schmuckstücke 
seien aus Versehen anderen Personen ausgefolgt worden. Die Einschreite­
rin wandte sich unter anderem deshalb an die VA, weil ihr schließlich be­
deutet worden sei, sie möge selbst die Leute, an welche die Sachen ausge­
folgt worden seien, ausfindig machen und sich mit ihnen ins Einvernehmen 
setzen. 

Im Prüfungsverfahren der VA wurde nach Einholung von Stellungnahmen 
des Bundesministers für Justiz sowie nach Einsicht in den betreffenden Akt 
des Landesgerichtes für Strafsachen Wien folgender Sachverhalt festge­
stellt: 

Im gegenständlichen Verfahren des Landesgerichtes für Strafsachen Wien 
wurde im Zuge der sicherheitsbehördlichen Erhebungen eine Unzahl von 
Schmuckgegenständen sichergestellt. Die Einschreiterin, als eine der zahl­
reichen Geschädigten, erkannte einige dieser Gegenstände als ihr Eigentum 
wieder und es wurde daher mit Beschluß des Landesgerichtes für Strafsa-
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chen Wien vom 13. November 1985 die Ausfolgung dieser in gerichtliche 
Verwahrung genommenen Schmuckstücke an die Einschreiterin angeord­
net. 

Anläßlich der Ausfolgung in der Verwahrungsstelle des Landesgerichtes für 
Strafsachen Wien mußte festgestellt werden, daß drei im Standblatt ver­
zeichnete Gegenstände, nämlich zwei Ringe und eine Kette mit Schutzen­
gel, nicht mehr vorhanden waren. Nach dem Akteninhalt waren die von der 
Einschreiterin beanspruchten Gegenstände bereits Tage vorher an andere 
(namentlich bekannte) Personen auf Grund deren glaubwürdiger Eigen­
tumserklärungen ausgefolgt worden; dies jedoch unter Nichtbeachtung der 
Bestimmung des § 618 Zi. 5 der Geschäftsordnung für die Gerichte 1. und 
11. Instanz, wonach in der Verwahrungsstelle aufbewahrte Gegenstände 
nur auf Grund eines schriftlichen richterlichen Auftrages ausgefolgt, abge­
sendet oder vernichtet werden dürfen. Nachträglich wurde mit Beschluß 
des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom 23. Mai 1986 das Begehren 
der Einschreiterin auf Zurückstellung der entzogenen Sachen auf den Zivil­
rechtsweg verwiesen. 

Der Beschwerde der Einschreiterin darüber, daß sichergestellte Gegen­
stände entgegen dem Beschluß des Landesgerichtes für Strafsachen Wien 
vom 13. November 1985 an andere Personen ausgefolgt worden sind, 
wurde von der VA Berechtigung zuerkannt. Auch wenn, wie sich aus der 
Einsichtnahme in die bezughabenden Akten ergeben hat, die große Anzahl 
sichergestellter Schmuckgegenstände beziehungsweise die große Anzahl 
von Personen, die daran Eigentum geltend machten, geeignet sein konnte, 
eine gewisse Unübersichtlichkeit herbeizuführen, so hätte dies umsomehr 
zum Anlaß für eine noch größere Sorgfalt genommen werden müssen. Wie 
der VA in diesem Zusammenhang mitgeteilt worden ist, gab der betref­
fende Vorfall auch Anlaß, dem zuständigen Richter sein Vorgehen auszu­
stellen. 

Das Prüfungsverfahren der VA war aber auch darauf ausgerichtet, eine zu­
mindest teilweise Wiedergutmachung des von der Einschreiterin erlittenen 
Schadens herbeizuführen. Wie festgestellt werden konnte, hatte auch be­
reits der Präsident des Oberlandesgerichtes Wien in einem an die Einschrei­
terin gerichteten Schreiben die Fehlleistung bedauert und sie aufgeklärt, 
daß sie ihren Anspruch beziffern und den Schadens betrag bei der Finanz­
prokuratur als Amtshaftungsanspruch geltend machen müsse. Da eine frei­
willige Rückgabe der irrtümlich ausgefolgten Schmuckstücke von seiten 
der Empfängerinnen nicht erreicht werden konnte, von allen Seiten jedoch 
anerkannt wurde, daß eine Fehlleistung auf Seiten der zuständigen Behör­
den bei der Ausfolgung der gegenständlichen Schmuckstücke vorgelegen 
war, wurde der von der Einschreiterin geltend gemachte Ersatzanspruch in 
der Folge im Betrag von zumindest 10 254,09 S anerkannt. Im Hinblick 
darauf nahm die VA von einer weiteren Veranlassung Abstand. 

4.5 Mangelnde Sorgfalt bei der ZUfÜcklegung eIDer Strafanzeige durch die 
Staatsanwaltschaft Graz 
VA 250 - J/86 BM Zl. 42.838/4-Pr 3/86 
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Dipl.-Ing. F. M., Klagenfurt, führte bei der VA Beschwerde über die Zu­
rücklegung der Strafanzeige gegen den Fahrzeuglenker I.G.-Z. durch die 
Staatsanwaltschaft Graz nach einem Verkehrsunfall im Stadtgebiet von 
Graz, bei dem die Mutter des Einschreiters getötet worden war. 

Im daraufhin von der VA durchgeführten Prüfungsverfahren wurde auf 
Grund von Stellungnahmen des Bundesministers für Justiz sowie nach Ein­
sichtnahme in den bezughabenden Strafakt des Landesgerichtes für Strafsa­
chen Graz sowie in das Tagebuch der Staatsanwaltschaft Graz folgender 
Sachverhalt festgestellt: 

Die Mutter des Einschreiters war am 21. November 1985 beim Überqueren 
einer Straße in Graz vom Fahrzeug des Herrn I.G.-Z. angefahren und töd­
lich verletzt worden. Obwohl die damals vorliegenden Erhebungsergeb­
nisse Ungereimtheiten enthielten und nicht einmal die Gehrichtung der 
Mutter des Einschreiters genau festlag, wurde von der Staatsanwaltschaft 
Graz weder ein kraftfahrzeugtechnisches Gutachten eingeholt, woraus sich 
Schlüsse auf den Unfallshergang ziehen hätten lassen noch eine gerichtsme­
dizinische Untersuchung der Leiche zur Feststellung, von welcher Seite die 
Verunglückte angefahren worden war, v.eranlaßt. Vielmehr gab di.e Staat~­
anwaltschaft Graz am 10. Jänner 1986 dIe Erklärung ab, daß zu emer weI­
teren Verfolgung des Fahrzeuglenkers kein Grund gefunden werden 
konnte. 

Noch vor Einleitung des Prüfungsverfahrens der VA in der gegenständli­
chen Angelegenheit wurde die Staatsanwaltschaft Graz darauf angewiesen, 
das Strafverfahren gemäß § 363 Abs. 1 Strafprozeßordnung formlos fortzu­
setzen. Es wurde beim Untersuchungsrichter beim Landesgericht für Straf­
sachen Graz beantragt, sämtliche bisher von der Sicherheitsbehörde ver­
nommenen Auskunftspersonen, wie auch die erhebenden Polizeibeamten 
als Zeugen und den am Verkehrsunfall beteiligten PKW-Lenker zu verneh­
men sowie Gutachten eines kfz-technischen und eines gerichtsmedizini­
schen Sachverständigen einzuholen, um jede nur mögliche Erkenntnis­
quelle zur Klärung des Unfallablaufes auszuschöpfen. 

Auf Grund dieses Sachverhaltes wurde von einer direkten Veranlassung der 
VA vorerst Abstand genommen. 

In der Folge wurde der VA nach Abschluß der ergänzenden Erhebungen 
mitgeteilt, daß die Staatsanwaltschaft Graz zur weiteren Verfolgung des 
Fahrzeuglenkers LG.-Z. wegen des Vergehens der fahrlässigen Tötung 
nach § 80 StGB wieder keinen Grund gefunden hatte, da die weiteren Er­
hebungen durch den Untersuchungsrichter nun!!lehr unter Beiziehung ei­
nes Medizinischen Sachverständigen keine Anderung der Sach- und 
Rechtslage mehr erbringen konnten. 

So war aus dem endlich eingeholten Gutachten des Medizinischen Sachver­
S~än?igen lediglich ersicht!ich, daß nach dem. vorliegenden ~eich~nkommis­
slonIerungsbefund auch em Anstoß an der lInken KörperseIte nIcht ausge­
s~hlossen werden könne und daß die Anstoßri.c~t~ng und .eine Rekonstruk­
tIOn des Unfallgeschehens aus verkehrsmedIZInIscher .. SICht, wenn über­
haupt, nur nach vorangegangener Untersuchung und OHnung des Leich­
nams hätte festgestellt werden können. Auf Anfrage wurde vom Sachver-

255 

III-40 der Beilagen XVII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)254 von 268

www.parlament.gv.at



ständigen mitgeteilt, daß durch die Exhumierung der Leiche eine weitge­
hende Klärung nur dann erwartet werden könnte, wenn Knochenverlet­
zungen am Körper festgestellt werden. 

Das von der Staatsanwaltschaft beantragte kfz-technische Gutachten 
wurde im Hinblick auf die Aussage zweier Zeugen wiederum für nicht not­
wendig erachtet. Diese Begründung ist für die VA insofern nicht nachvoll­
ziehbar, als aus den mit den beiden Zeugen aufgenommenen Niederschrif­
ten hervorgeht,. daß diese nicht einI?al genau sagen. konnten, ob sie au~ dem 
rechten oder hnken Fahrbahnstreifen gefahren smd und darüber hmaus 
verschiedene andere Widersprüche festgestellt werden mußten. 

Von einer neuerlichen Anhörung des Fahrzeuglenkers wurde deshalb abge­
sehen, weil er bereits am 13. Dezember 1985 bei der Bundespolizeidirek­
tion Graz vernommen worden sei und seine damaligen Angaben wiederum 
durch die Zeugen bestätigt worden seien. Im übrigen sei "nach forensischer 
Erfahrung" nicht zu erwarten, daß er nunmehr vor Gericht andere ihn be­
lastende Angaben machen würde als seinerzeit vor der Bundespolizeidirek­
tion Graz. 

Die VA hat der Beschwerde über die Zurücklegurig der Strafanzeige durch 
die Staatsanwaltschaft Graz Berechtigung zuerkannt. Insbesondere haben 
nach Meinung der VA die direkt nach dem Unfall der Staatsanwaltschaft 
Graz vorliegenden Beweisergebnisse nicht ausgereicht, um eine sofortige 
Zurücklegung der Strafanzeige zu rechtfertigen. Auch wenn bei der endli­
chen Wiederaufnahme des Verfahrens nicht gesagt werden konnte, ob eine 
sofortige gerichtsmedizinische Untersuchung der Leiche beziehungsweise 
die sofortige Einholung eines kfz-technischen Gutachtens zur erschöpfen­
den Aufklärung des Unfallherganges geführt hätten, so ist der Staatsan­
waltschaft Graz doch vorzuwerfen, daß sie diese zur Rekonstruktion des 
gegenständl~chen Sachverhalte.s unbe.dingt notwendigen Schritte nicht ge­
setzt hat. DIes hätte aber - WIe bereIts erwähnt - sofort nach dem Unfall 
geschehen müssen und es bestanden im Rahmen des Wiederaufnahmever­
fahrens auch bei der VA begründete Zweifel, ob so lange Zeit nach dem ge­
genständlichen Unfall die Nachholung damals versäumter Erhebungen ge­
eignet wäre, den Nachweis für ein strafrechtlich relevantes Verhalten des 
Fahrzeuglenkers zu erbringen. Dieser Nachweis wäre aber zur Erhebung 
einer stichhaltigen Anklage beziehungsweise zur Erreichung einer eventuel­
len strafgerichtlichen Verurteilung notwendig. 

Die VA mußte sich daher auf die Feststellung der mangelnden Sorgfalt der 
Staatsanwaltschaft Graz beschränken, da die möglicherweise folgenschwe­
ren Unterlassungen bei der Erhebung sämtlicher Umstände des gegenständ­
lichen Verkehrsunfalles im nachhinein nicht mehr saniert werden konnten. 

4.6 Beauftragung eines Sachverständigen trotz Nichtbezahlung des Kostenvor­
schusses 
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VA 398 - J/86 BM Zl. 43.68212-Pr 3/86 

W. K., St. Veit an der Glan, wandte sich zunächst wegen der langen Dauer 
eines beim Landesgericht Klagenfurt anhängigen Verfahrens an die VA. 
Darüber hinaus werde von ihm auch ein zunächst vom Gericht bezahlter 
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Kostenvorschuß in Höhe von 70 000 S gefordert. Sowohl in der Verfah­
rensdauer als auch in der ungerechtfertigten Geldforderung durch das Ge­
richt sei ein Mißstand zu erblicken. 

Im Prüfungsverfahren der VA wurde nach Einholung von Stellungnahmen 
des Bundesministers für Justiz folgender Sachverhalt festgestellt: 

Nach einer im März 1983 vom Einschreiter beim Landesgericht Klagenfurt 
eingebrachten Klage und darauffolgender Einschränkung des Klagebegeh­
rens wurde ihm im schriftlichen Beweisbeschluß vom 4. Mai 1983 (verkün­
det in der Verhandlung am 28. Juni 1983) aufgetragen, zur Deckung der 
Kosten eines Bausachverständigen einen Kostenvorschuß von 15 000 S bis 
zur nächsten Tagsatzung zu erlegen. In derselben Verhandlung wurde 
auch der Bausachverständige bestellt, wobei der Klagsvertreter erklärte, 
den bis dahin noch nicht bezahlten Kostenvorschuß umgehend zu erlegen. 

In der Folge langte der Kostenvorschuß nicht bei Gericht ein. Trotzdem 
wurde vom Urlaubsvertreter des zuständigen Verhandlungsrichters der Akt 
dem Sachverständigen übermittelt. Dies mit Datum 20. Juli 1983. In der 
Folge führte der Sachverständige umfangreiche Vermessungsarbeiten im 
Sinne des Gerichtsauftrages durch und berichtete hierüber am 19. März 
1984. Vermutlich über Anfrage des Verhandlungsrichters gab der Sachver­
ständige zwei Tage später die voraussichtlichen Kosten der Gutachtenser­
stattung mit 60 000 S bis 70 000 S bekannt. Da zu diesem Zeitpunkt ein 
Kostenvorschuß des Einschreiters noch nicht eingezahlt war, wurde der 
Sachverständige ersucht, mit den Arbeiten zur Erstattung des Gutachtens 
innezuhalten und der Beschwerdeführer zu Handen seines Vertreters be­
auftragt, 75 000 S als Kostenvorschuß für den Sachverständigen zu erlegen. 
In der Folge kam es auf Grund eines Antrages des Einschreiters vom 
6. April 1984 auf Bewilligung der Verfahrenshilfe zu einem durch mehrere 
Instanzen geführten Verfahren, welches im zweiten Rechtsgang mit der 
Abweisung des Antrages endete (Beschluß vom 12. September 1984). Da 
der Beschluß in Rechtskraft erwuchs, wurde dem Beschwerdeführer neuer­
lich der Erlag des Kostenvorschusses von 75 000 S unter gleichzeitiger An­
kündigung, daß bei nicht rechtzeitigem Erlag der Auftrag zur Erstattung 
eines Gutachtens widerrufen werde, aufgetragen. 

Auf Grund des weiteren Nichteinlangens des Kostenvorschusses wurde 
schließlich der Auftrag an den Sachverständigen widerrufen, die Gebühren 
des Sachverständigen für seine bisherige Tätigkeit mit 49 347 S bestimmt 
und vorläufig aus Amtsgeldern überwiesen. Zugleich wurde entschieden, 
daß der Beschwerdeführer diese Kosten zu ersetzen habe. Dieser Beschluß 
erwuchs in Rechtskraft. Am 31. Dezember 1984 wurde der Akt gemäß 
§ 391 Abs. 1 Zi. 7 lit. d der Geschäftsordnung für die Gerichte erSter und 
zweiter Instanz abgestrichen, da der aufgetragene Kostenvorschuß nicht 
bezahlt wurde. 

Was die Beschwerde über die Verzögerung des Verfahrens betraf, konnte 
die VA im Hinblick auf den geschilderten Sachverhalt zumindest keine im 
Verschulden des Gerichtes gelegene übermäßig lange Dauer des Verfah­
rens feststellen. 
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Hinsichtlich des vom Beschwerdeführer nunmehr geforderten Geldbetrages 
vertritt die VA jedoch die Auffassung, daß der Gerichtsakt gar nicht erst 
dem Sachverständigen zur Erstellung eines Gutachtens hätte übermittelt 
werden dürfen, da schon zu diesem Zeitpunkt von seiten des Einschreiters 
der Kostenvorschuß in viel geringerer Höhe nicht erlegt worden w~r. Der 
VA gegenüber wurde diese Vorgangsweise mit rechtspolitischen Uberle­
gungen erklärt, wonach der Richter im Rahmen der sogenannten "diskre­
tionären Gewalt" unter anderem die Begutachtung einer Sache durch Sach­
verständige auch von Amts wegen anordnen kann, um eigenes mangelndes 
Erfahrungswissen durch einen Sachverständigen zu ergänzen oder zu erset­
zen. Nach verbreiteter, wenngleich bestrittener Auffassung, sei diesfalls die 
Durchführung des Sachverständigenbeweises nicht von einem Kostenvor­
schuß abhängig. 

Wenngleich sich die VA diesen Argumenten nicht grundSätzlich verschlie­
ßen kann, erscheint diese Erklärung bei Beurteilung des gegenständlichen 
Einzelfalles eher. als nachträgliche Rechtfertigung denn als bereits seiner­
zeit getroffene Uberlegung. Die VA wertet das Vorgehen im Beschwerde­
fall vielmehr als Versehen, also als Fehler des Urlaubsvertreters des Ver­
handlungsrichters und hat daher der Beschwerde Berechtigung zuerkannt, 
zumal dem Beschwerdeführer dadurch ein beträchtlicher vermögensrechtli­
cher Nachteil entstanden ist. Da es sich aber bei der Entscheidung eines 
Richters, einen Sachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens zu 
beauftragen, um einen Akt der unabhängigen Rechtsprechung handelt, 
mußte eine weitere Veranlassung der VA unterbleiben. 

4.7 Kündigungs- und Räumungsverfahren; Verzögerung 

258 

VA 525 - J/86 BM Zl. 44.006/2-Pr 3/86 

E. S., Wien, führte bei der VA darüber Beschwerde, daß nach Einbringung 
ihrer Räumungsklage in einem Kündigungsverfahren beim Bezirksgericht 
Hietzing am 10. April 1985 in der Tagsatzung vom 22. Mai 1985 das Ver­
fahren zwar bereits geschlossen, das mit 30. Juli 1985 datierte Urteil aber 
erst am 21. Oktober 1985 zugestellt worden sei. In der Folge seien hinsicht­
lich der zwangsweisen Räumung bzw. der Versteigerung der geräumten 
Gegenstände weitere Verzögerungen eingetreten und es habe erst nach 
zahlreichen U rgenzen und persönlichen Vorsprachen die endgültige Ver­
steigerung am 24. Oktober 1986 stattgefunden. Vorher habe der Versteige­
rungstermin 18. August 1986 nicht stattfinden können, weil der zuständige 
Gerichtsvollzieher nicht erschienen sei, der weitere Versteigerungstermin 
am 20. Oktober 1986 habe verschoben werden müssen, weil der gegen­
ständliche Akt bei Gericht nicht auffindbar gewesen sei. Der Einschreiterin 
seien dadurch erhebliche Kosten sowohl an entgangener Miete als auch für 
die Abholung, Lagerung und Auslagerung der geräumten Gegenstände 
durch eine Speditionsfirma entstanden. 

Aufgrund der vorliegend.e~ Unterlagen ~owie n~ch Einholung einer Stel­
lungnahme des BundesmlOisters für JustIZ hat dIe VA folgenden Sachver­
halt festgestellt: 

Nach dem Tod ihrer Mieterin B. W. am 15. Jänner 1985 hatte die Be­
schwerdeführerin gegen die Verlassenschaft die Aufkündigung eingebracht, 

III-40 der Beilagen XVII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 257 von 268

www.parlament.gv.at



die nach Bestellung eines Verlassenschafts kurators am 10. April 1985 bewil­
ligt worden war. Aufgrund der am 17. April 1985 eingebrachten Einwen­
dungen wurde die Streitverhandlung für den 22. Mai 1985 anberaumt und 
in dieser Verhandlung das Verfahren geschlossen. Erst am 30. Juli 1985 fer­
tigte die zuständige Richterin des Bezirksgerichtes Hietzing das Urteil aus, 
welches am 5. August 1985 der Kanzlei übergeben worden ist. Dort trat 
eine weitere Verzögerung von über zwei Monaten ein, wobei die U rteils­
ausfertigungen erst am 2. Oktober 1985 hergestellt und auch dann erst am 
17. Oktober 1985 abgefertigt worden sind. Die Urteilsausfertigung von der 
Streitverhandlung am 22. März 1985 bis zur Abfertigung am 17. Oktober 
1985 und Zustellung am 21. Oktober 1985 nahm also einen Zeitraum von 
fast genau fünf Monaten in Anspruch (das Urteil hat einen Umfang von 
drei Seiten). 

Der am 11. Dezember 1985 eingelangte Antrag auf zwangsweise Räumung 
wurde am 12. Dezember 1985 bewilligt, wobei die Räumung erst am 
24. Feber 1986 und am 28. Feber 1986 durchgeführt wurde. Den Erklärun­
gen der Beschwerdeführerin, sie habe auch diesen Termin erst nach Inter­
vention erhalten, andernfalls hätte sie, wie ihr seitens des Gerichtes mitge­
teilt worden sei, erst einen Maitermin bekommen, wurde nichts entgegen­
gehalten. 

Aufgrund des am 14. März 1986 eingeleiteten Verwertungsverfahrens 
wurde der verpflichteten Partei (Verlassenschaft) am 8. April 1986 die Ver­
wertung angedroht und sodann in der Folge am 20. Mai 1986 bewilligt. Die 
Anordnung der Versteigerung erfolgte erst am 8. Juli 1986, und zwar für 
den Termin 18. August 1986. Hinsichtlich des Nichtzustandekommens der 
Versteigerung zu diesem Termin gehen die Angaben der Beschwerdeführe­
rin und die Angaben des Bundesministers für Justiz insofern auseinander, 
als die Beschwerdeführerin erklärt hatte, daß zum Versteigerungstermin im 
Lager der Spedition D. zwar der Lagermeister der Firma, Frau D., ein Alt­
warenhändler sowie der Sohn der Beschwerdeführerin anwesend gewesen 
seien, der zuständige Gerichtsbeamte sich aber während einer zweistündi­
gen Wartezeit nicht eingefunden habe. Nach Rücksprache mit dem betref­
fenden Gerichtsvollzieher habe dieser erklärt, den Termin sehr wohl wahr­
genommen zu haben, er habe jedoch zu den Örtlichkeiten der Versteige­
rung aus unbekannten Gründen keinen Zutritt erlangen können. Im übri­
gen hätte der Gerichtsvollzieher die Versteigerung ohnehin nicht durchfüh­
ren können, da nicht alle gelagerten Gegenstände auf dem Versteigerungs­
edikt des Bezirksgerichtes Hietzing vom 8. Juli 1986 angeführt wären. 
Auch dieses Fehlverhalten ist der zuständigen Abteilung des Bezirksgerich­
tes Hietzing zuzuschreiben. Dazu ist festzuhalten, daß das Versteigerungs­
edikt die Unterschrift des betreffenden Gerichtsvollziehers trägt. Laut Stel­
lungnahme des Bundesministers wiederum habe bei der für den 18. August 
1986 anberaumten Versteigerung die Spedition D. den Gerichtsvollzieher 
aufmerksam gemacht, daß das V ~rsteigerungsedikt nicht vollständig ausge­
füllt war, weshalb der Verkauf mcht durchgeführt werden konnte. 

Jedenfalls wurde in der Folge nach neuerlicher Anordnung des Vollzuges 
durch die zuständige Richterin der nächste Versteigerungstermin mit 
20. Oktober 1986 festgelegt. Zu dem für den 20. Oktober 1986 schließlich 
anberaumten Versteigerungstermin konnte der Verkauf tatsächlich auch zu 
diesem Termin nicht durchgeführt werden, weil der Gerichtsakt nicht auf-
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findbar war. Nach einer daraufhin von der Beschwerdeführerin eingebrach­
ten sofortigen Beschwerde beim Präsidenten des Landesgerichtes für Zivil­
r~chtssa~hen Wi~n hat di~ser die betreffend~ Geschäftsabteilung des Be­
zlrksgenchtes HletzIng dIrekt ersucht, für eIne rasche und o.rdn~ngsge­
mäße Durchführung des Verkaufes zu sorgen, was dann schlIeßlIch und 
endlich auch am 24. Oktober 1986 geschehen ist. 

~ie Ur.sache. der lange.n Ausfertigungs~auer des Urtei~es durch die zustän­
dIge Rlchtenn bzw. dIe GeschäftsabteIlung konnte nIcht mehr aufgeklärt 
werden. Ebensowenig konnte geklärt werden, wo sich der zum Versteige­
rungstermin vom 20. Oktober 1986 verschwundene Akt befunden hat. Das 
erste unvollständige Versteigerungsedikt kam deshalb zustande, weil die 
zuständige Richterin für das Edikt irrtümlich die zweite im Akt vorhandene 
Auflistung übersehen hatte. 

Die VA ging bei der Beurteilung des Falles von folgenden Erwägungen aus: 

Gemäß § 415 ZPO ist das Urteil, wenn es nicht sofort nach Schluß der 
mündlichen Verhandlung gefällt werden kann, binnen acht Tagen nach 
Schluß der Verhandlung zu fällen. Gemäß §§ 109 und 1) 0 Geschäftsord­
nung für die Gerichte erster und zweiter Instanz gilt die Ubergabe der Ur­
schrift eines durch einen Richter erledigten Geschäftsstüc~es an die Ge­
schäftsstelle als Auftrag, das zur Durchführung der ErledIgung nach der 
Sach- und Rechtslage Erforderliche vorzunehmen. Die eingelaufenen Ge­
schäftsstücke sind, we~n sie dringende Angelegenheiten b~treffen, sogleich, 
sonst so rasch als es dIe Geschäftslage gestattet, zu erledIgen. 

Im gegenständlichen Fall hat die zuständige Richterin vom Schluß der Ver­
handlung am 22. Mai bis zur Ausfertigung des Urteiles am 30. Juli einen 
Zeitraum von fast zweieinhalb Monaten in Anspruch genommen. Die VA 
ist sich durchaus dessen bewußt, daß die von der Zivilprozeßordnung ge­
forderte Frist der Ausfertigung eines Urteiles binnen ach~. Tagen begrü­
ßenswerterweise durchaus eng gesetzt is~. und daß etwa bei Uberlastung des 
zuständigen Richters eine geringfügige Uberschreitung dieser Frist toleriert 
werden kann. Die Dauer der Ausfertigung eines Urteiles von zweieinhalb 
Monaten, wobei die Ursache dafür nicht mehr aufgeklärt werden konnte, 
läßt jedoch jene notwendige Sorgfalt vermissen, die insbesondere im Justiz­
bereich erforderlich ist, da hier Fehlleistungen mit schwerwiegenden Folgen 
für den Staatsbürger verbunden sein können. Insbesondere greift auch nicht 
ein eventueller Entschuldigungsgrund der Schwierigkeit bzw. des Umfan­
ges der Materie im gegenständlichen Fall. 

Nach Übergabe des Geschäftsstückes an die zuständige Geschäftsabteilung 
trat sodann eine weitere ungerechtfertigte Verzögerung ein, da die Dauer 
der Ausfertigung eines drei Seiten langen Geschäftsstückes von zweieinhalb 
Monaten auch nicht durch Arbeitsüberlastung entschuldbar ist. 

Der Einschreiterin sind durch die zahlreichen Fehlleistungen und durch das 
Gericht verschuldete Verzögerungen im gegenständlichen Verfahren des 
Bezirksgerichtes Hietzing unbestreitbar Kosten in nennenswerter Höhe 
entstanden, etwa für Lagermieten, welche bei sorgfältiger Führung des Ver­
fahrens' wenn nicht überhaupt vermieden, so doch wesentlich begrenzt hät­
ten werden können. 
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Die VA hat daher in der im gegenständlichen Fall zutage getretenen Ver-
1etzung der Sorgfaltspflicht einen Mißstand festgestellt. Da im Zuge des 
Prüfungsverfahrens der VA die betroffenen Bediensteten auf die Folgen 
derartiger Versäumnisse aufmerksam gemacht und angewiesen worden 
sind, dafür Sorge zu tragen, daß in Hinkunft derartige Verzögerungen tltln­
lichst vermieden werden und das Verfahren auch in der Zwischenzeit been­
det werden konnte, ist von einer Empfehlung Abstand genommen worden. 

4.8 Zivilprozeß nach Verkehrsunfall; Verzögerung 
VA591-J/86 BMZI.44.10712-Pr3/87 

Ing. F. R.-R., Bad Fischau, wandte sich mit Beschwerde über die lange 
Dauer eines Verfahrens vor dem Bezirksgericht Innere Stadt Wien an die 
VA. Die Verzögerung sei durch einen häufigen Richterwechsel verursacht 
und, obwohl er bereits im August 1986 einen Kostenvorschuß erlegt habe, 
sei die nächste Verhandlung erst für den 17. Feber 1987 ausgeschrieben 
worden; zum Zeitpunkt der Vorsprache bei der VA im November 1986 sei 
der Sachverständige noch nicht einmal bestellt worden. 

Im Prüfungsverfahren der VA wurde nach Einholung von Stellungnahmen 
des Bundesministers für Justiz folgender Sachverhalt festgestellt: 

Das am 11. Juli 1978 auf Grund eines vom Kläger am 2. Mai 1978 erlitte­
nen Autounfalles angefallene Verfahren befand sich zum Zeitpunkt der Be­
schwerde bereits im dritten Rechtsgang. Die objektiv lange Verfahrens­
dauer war durch mehrmaligen Richterwechsel und durch die Bestellung 
mehrerer Sachverständiger bedingt. Ein Richter ist verstorben, drei weibli­
che Richter schieden im Lauf des Verfahrens durch Inanspruchnahme eines 
Mutterschaftskarenzurlaubes aus. Ein Sachverständiger konnte ein Gutach­
ten wegen Arbeitsüberlastung nicht erstellen, ein anderer stellte die Akten 
dem Gericht zurück, weil er dem Auftrag zur Gutachtenserstattung wegen 
Befangenheit nicht nachkommen könne. Eine weitere nennenswerte Verzö­
gerung trat insoferne ein, als nach einer Verhandlung am 30. März 1981 
das in dieser Verhandlung vorbehaltene Urteil erst am 1. März 1982 - also 
erst nach fast einem Jahr - ergangen ist. 

Die Beschwerde über die lange Dauer des Verfahrens erwies sich somit als 
berechtigt. Wenn auch das Zusammentreffen mehrerer unvorhersehbarer 
Umstände einen mehrmaligen Richterwechsel notwendig machte, wird die 
insgesamt in Anspruch genommene Dauer für die zivilrechtliche Auseinan­
dersetzung als jedenfalls zu lang erachtet, zumal das Verfahren allein im 
dritten Rechtsgang bereits wieder zwei Jahre anhängig war. Da im Zuge 
der Prüfung der VA das gegenständliche Verfahren in der Verhandlung 
vom 12. Juni 1987 geschlossen werden konnte, wurde von einer weiteren 
Veranlassung der VA Abstand genommen. 

4.9 Verfahren vor dem Arbeitsgericht; Verzögerung 
VA 637 - J/86 BM Zl. 44.227/5-Pr3/87 

A. L., Linz, führte im Dezember 1986 bei der VA Beschwerde wegen der 
langen Dauer eines Verfahrens vor dem Arbeitsgericht Linz. Nach den 
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Worten des Einschreiters sei er bereits im März 1986 vom ärztlichen Sach­
verständigen untersucht worden und habe seither nichts mehr vom Fort­
gang des Verfahrens gehärt. 

Im Prüfungsverfahren der VA wurde folgender Sachverhalt festgestellt: 

Im in Beschwerde gezogenen Verfahren des Arbeitsgerichtes Linz war der 
Sachverständige bereits am 23. Jänner 1986 mit der Erstellung eines Gut­
achtens über die vom Kläger behauptete Arbeitsunfähigkeit beziehungs­
weise Psychopathie beauftragt worden. Nach der Untersuchung des Klä­
gers durch den Sachverständigen wurde das schriftliche Gutachten vom 
Gericht mehrmals urgiert, zuletzt am 13. Jänner 1987. Trotz Zusage des In­
stitutes für Gerichtliche Medizin, das Gutachten in Kürze zu übermitteln, 
war dieses bis Mitte März 1987 noch nicht bei Gericht eingelangt. 

Wie der VA gegenüber argumentiert wurde, sei die Bestellung des Sachver­
ständigen im Einvernehmen mit den Parteien erfolgt und komme eine Ent­
hebung des Sachverständigen nach Ansicht des Vorsitzenden aus Zweck­
mäßigkeitsgründen nicht in Frage, weil der Sachverständige bereits in ei­
nem Verfahren zur Begutachtung des Klägers herangezogen worden war 
und die Verwertung der damaligen Untersuchungsergebnisse von Vorteil 
erschien. 

Die Beschwerde des Einschreiters wegen der Verzägerung des Gerichtsver­
fahrens erwies sich somit als berechtigt. Gerade in Verfahren, in welchen 
die Bestellung von Sachverständigen notwendig ist, muß die VA immer 
wieder feststellen, daß die Gutachenserstellung einen unzumutbar langen 
Zeitraum einnimmt. Im gegenständlichen Fall konnte die Dauer dem Ge­
richt insofern nicht angelastet werden, als dieses mit mehreren Urgenzen 
versucht hat, die Arbeit des Sachverständigen zu beschleunigen. Da das 
Verfahren schließlich nach Einleitung des Prüfungsverfahrens der VA am 
31. März 1987 durch Vergleich beendet werden konnte, wurde von einer 
weiteren Veranlassung Abstand genommen. 

5 Bundesministerium für Landesverteidigung 

262 

Allgemeines 

Im Jahr 1986 wurden 46 Eingaben, das Bundesministerium für Landesver­
teidigung betreffend, an die VA herangetragen, was einen leichten Rück­
gang gegenüber dem vorangegangenen Berichtszeitraum (60 Beschwerden) 
bedeutet. Jene Beschwerden, die mit dem Grundwehrdienst beziehungs­
weise der Einberufung zu Waffenübungen im Zusammenhang standen, bil­
deten dabei einen eindeutigen Schwerpunkt, wobei nur noch vereinzelt die 
ärztliche Versorgung und der Vollzug des Heeresgebührengesetzes in Be­
schwerde gezogen wurden. Dazu kamen, wie jedes Jahr, Beschwerden aus 
dem Dienstrechtsbereich. 

Im Zusammenhang mit der Einberufung zum Ordentlichen Präsenzdienst 
scheint der VA ein Problem bemerkenswert, das aus einer gesellschaftlichen 
Entwicklung entstanden und bei der seinerzeitigen Erarbeitung des Wehr-
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gesetzes sicherlich nicht ausreichend bedacht worden ist. Ein Wehrpflichti­
ger wandte sich an die VA, weil sein Antrag auf Befreiung von der Leistung 
des restlichen Ordentlichen Präsenzdienstes abgewiesen worden war, ob­
wohl er unbestrittenermaßen als Hausmann tätig ist und ihm als solchen 
auch die alleinige Aufsicht über seine minderjährigen Kinder, darunter ser­
nen sieben Monate alten Sohn, obliegt. Das Militärkommando war in sei­
ner ablehnenden Entscheidung davon ausgegangen, daß der Wehrpflichtige 
in die Lage versetzt gewesen sei, rechtzeitige Dispositionen für die Versor­
gung seiner Kinder zu treffen, da es zu weit ginge, Hausmänner grundsätz­
lich von der Wehrpflicht zu befreien. Da das Berufungsverfahren noch an­
hängig war, beschränkte sich die VA zunächst auf die Prüfung der Verfah­
rensdauer. Eine inhaltliche Prüfung der Entscheidung erübrigte sich in wei­
terer Folge deshalb, weil die inzwischen ergangene, ebenfalls negative, Be­
rufungsentscheidung nach einer Vorsprache des Beschwerdeführers beim 
Bundespräsidenten von Amts wegen behoben worden war. Der Beschwer­
deführer mußte zwar nicht einrücken, doch war die zugrundeliegende 
Frage damit keiner Lösung zugeführt worden. 

Gemäß § 37 Abs. 2 lit. a des Wehrgesetzes können Wehrpflichtige auf ihren 
Antrag von der Verpflichtung zur Leistung des Ordentlichen Präsenz dien­
stes befreit werden, wenn und solange es besonders rücksichtswürdige wirt­
schaftliche oder familiäre Interessen erfordern. Unbestritten ist die Pflege 
und Erziehung von Kindern ein vorrangiges familiäres Interesse. Die Frage 
aber, ob dieses Interesse als so besonders rücksichtswürdig zu bewerten ist, 
daß die Befreiung von der Verpflichtung zur Leistung der Truppenübung 
gerechtfertigt gewesen wäre, wurde vom Bundesministerium für Landesver­
teidigung mit der Begründung verneint, daß nach dem Allgemeinen Bürger­
lichen Gesetzbuch die Eltern die gemeinschaftliche Verbindlichkeit haben, 
ihre Kinder zu erziehen. Wenn daher ein Elternteil durch eine gesetzliche 
Verpflichtung, wie etwa eine Einberufung zur Präsenzdienstleistung, ver­
hindert ist, dieser Verbindlichkeit nachzukommen, habe dies der andere El­
ternteil allein zu tun. Der Beschwerdeführer hingegen ging davon aus, daß 
der Urlaub der Erholung im Familienverband dienen können müsse und es 
daher unzumutbar sei, wenn seine Frau für die Zeit seines Präsenzdienstes 
ihren Urlaub aufwenden müsse, um die Kinder versorgen zu können (im 
gegenständlichen Fall kam dazu, daß der Gattin vom Dienstgeber kein Ur­
laub für die fragliche Zeit gewährt wurde). Des weiteren sei es unzumutbar, 
die Kinder der Betreuung durch Fremde zu überlassen. Es müsse daher im 
Falle eines Hausmannes der Befreiungstatbestand des familiären Interesses 
Anwendung finden. 

Die VA geht davon aus, daß die aufgezeigte Problemstellung in Zukunft an 
Bedeutung gewinnen und der dargestellte Fall kein Einzelfall bleiben wird. 
Dazu kommt, daß zwar im gegenständlichen Fall die Forderung an die 
Ehegattin möglich war, ihren Urlaub für die Versorgung der Kinder und 
des Haushaltes zu verwenden, da es sich lediglich um Kaderübungen han­
delte. Es erübrigt sich aber, sich mit der Argumentation des Beschwerde­
führers auseinanderzusetzen, der Urlaub habe anderen Zwecken zu dienen, 
wenn die Einberufung zum Grundwehrdienst erfolgt. Die VA vertritt die 
Auffassung, daß seitens des Bundesministers für Landesverteidigung V or­
sorge dafür zu treffen ist, daß die zu erwartenden Anträge einer zumutba­
ren und gesetzeskonformen Lösung zugeführt werden können, wobei ins­
besondere aufsichtsbehördliche Maßnahmen dringend notwendig scheinen, 
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um eine bundeseinheitliche Vorgangsweise der Militärkommanden zu ge­
währleisten. Im Hinblick auf die Dringlichkeit hat es die VA daher für an­
gezei.gt gehalten, den Nationalrat über die vorliegende Problematik zu in­
formieren. 

Ein weiteres Problem wurde von Vertrags ärzten der Krankenversiche­
~)Jngsträger aufgezeigt. Die Versicherungsträger in~erpre~ieren d.i~ m~t den 
Arzten abgeschlossenen Verträge derart, daß die Zelten mllItänscher 
Ubungen auf das jährlich zustehende Urlaubsausmaß angerechnet werden. 
Da ein Arzt mit Sanktionen seitens des Versicherungsträgers rechnen muß, 
wenn er das ihm zustehende Ausmaß an Tagen, an welchen er seinen 
Dienst unterbrechen darf, überschreitet, führt diese Praxis dazu, daß einer­
seits vermehrt Befreiungsanträge an die Militärbehörde gestellt we~den, an­
dererseits aber, bei Ablehnung dieser, der zustehende Urlaub der Arzte ge­
schmälert wird. Wie der Bundesminis~~r für Landesverteidigung dazu mit­
teilt, seien bisher Bemühungen der Arztekammer, die Krankenversiche­
rungsträger von ihrer Vorgangsweise abzubringen, vergebens gewesen. Die 
VA ist der Auffassung, daß diese Praxis weder der positiven Einstellung zur 
Landesverteidigung dient noch dem Grundsatz der gleichen Belastung ent­
spricht. Da das Bundesheer bei seinen Einberufungen auf diesen Umstand 
naturgemäß keine Rücksicht nehmen kann, liegt es nach Auffassung der 
VA beim Krankenversicherungsträger, die offenbar bestehende Ungleich­
heit zu beseitigen. 

Bereits im Jahr 1984 hat die VA auf Grund von Pressemeldungen über die 
Verletzung des ~atens~hutzes durc~ das Bund~s.heer ein amtswegi~es Prü­
fungsverfahren eIngeleitet. Im Bereich des MIlItärkommandos Tlrol war 
Wehrpflichtigen der Reserve Werbematerial einer ,,Aktionsgemeinschaft 
für Wehrgerechtigkeit" zugegangen, wo~ei offenku~dig. Adressenmaterial 
der Heeresverwaltung benützt wurde. Die VA hat In diesem Zusammen­
hang sowohl eine Stellungnahme des Bundesministers für Landesverteidi­
gung eingeholt als auch Einsicht in die Unterlagen der Staatsanwaltschaft 
sowie der Disziplinarkommission genommen. Ziel der amtswegigen Prü­
fung war es, sicherzustellen, daß sowohl Fehlerquellen beseitigt als auch 
dienstaufsichtsbehördliche Maßnahmen ergriffen werden, um derartige 
Fehlleistungen für die Zukunft auszuschließen. Die Staatsanwaltschaft 
hatte die Anzeige wegen Mißbrauches der Amtsgewalt beziehungsweise 
Verletzung des Amtsgeheimnisses zurückgelegt. Das Militärkommando Ti­
rol hatte jedoch kurz nach Bekanntwerden des Falles gegen den Verant­
wortlichen e.in. Dis~iplinarverfahren e!ngeleitet und eine Ordnungsstrafe 
verhängt. HInsichtlich der grundsätzlichen Fehlerquellen wurde von der 
Datenschutzkommission eine Systemprüfung durchgeführt, die nach dem 
derzeitigen Informationsstand der VA noch nicht abgeschlossen ist. Im Jän­
ner 1987 teilte die Datenschutzkommission der VA mit, welche Empfehlun­
gen gemäß § 41 des Datenschutzgesetzes sie über den Anlaßfall hinaus er­
stattet habe. Die Stellungnahme des Bundesministers für Landesverteidi­
gung zu diesen Empfehlungen stand zu diesem Zeitpunkt noch aus. Insge­
samt war von der VA festzustellen, daß die notwendigen ressortinternen 
Maßnahmen zur Beseitigung des aufgetretenen Mißstandes ergriffen wor­
den waren. Die VA geht darüber hinaus davon aus, daß bei Entsprechung 
der Anregungen der Datenschutzkommission durch den Bundesminister 
für Landesverteidigung nunmehr der größtmögliche Schutz der gespeicher­
ten Daten gegeben ist. 
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Schließlich sei noch auf jenen Fall hingewiesen, der im Neunten Bericht an 
den Nationalrat aufgezeigt worden war. Ursache der Beschwerde war ge­
wesen, daß vom Militärkommando der Unterschenkelbruch eines Präsenz­
dieners nicht dem Landesinvalidenamt gemeldet worden war, da der Mili­
tärarzt den Vermerk ausgestellt hatte "ohne wahrscheinliche Gesundheits­
schädigung" . Die Anzeige beim Landesinvalidenamt wäre jedoch als An­
trag nach dem Heeresversorgungsgesetz zu behandeln gewesen. Durch das 
Unterbleiben der Anzeige war dem Beschwerdeführer ein beträchtlicher fi­
nanzieller Schaden entstanden. Der Einzelfall war auf Grund des Prüfungs­
verfahrens der VA zwar schließlich gelöst worden, doch hatte der Bundes­
minister für Landesverteidigung darüber hinaus die Überarbeitung eines 
Erlasses angekündigt, in welchem die Richtlinien für die Meldung an die 
Landesinvalidenämter überarbeitet würden. Diese Richtlinien wurden nun­
mehr mit 13. Juni 1986 erlassen und in der 45. Folge des Verlautbarungs­
blattes I des Bundesministeriums für Landesverteidigung vom 23. Juli kund­
gemacht. Im zitierten Erlaß werden die Begriffe Gesundheitsstörung, Ge­
sundheitsschädigung und Dienstbeschädigung näher definiert und sodann 
hinsichtlich der Gesundheitsschädigung bestimmt, daß die Meldung an das 
Landesinvalidenamt erst zu jenem Zeitpunkt zu erstatten ist, zu welchem 
die Schädigung entweder feststeht oder als wahrscheinlich erwartet werden 
muß. Der Bundesminister für Landesverteidigung interpretiert damit den 
Begriff der "unverzüglichen" Anzeigepflicht gemäß § 5 Abs. 4 Heeresver­
sorgungsgesetz in einer Weise, die der VA nicht unproblematisch scheint. 
N ach dem Erlaß ist nämlich die gesetzliche Verpflichtung, die Schädigung 
"unverzüglich anzuzeigen" nicht auf den Zeitpunkt des Eintrittes der ge­
sundheitlichen Beeinträchtigung zu beziehen sondern auf jenen, zu wel­
chem die Schädigung bereits feststeht oder zumindest als wahrscheinlich er­
wartet werden muß. Dazu kommt, daß der Begriff der Gesundheitsschädi­
gung selbst als "beeinträchtigter Gesundheitszustand" definiert wird, "der 
sich aus einer GesundheitsStärung schon zum Zeitpunkt des Eintrittes der 
Gesundheitsstörung oder der sich im weiteren zeitlichen Ablauf des Hei­
lungsvorganges einstellt." Es wird somit sowohl, was den Begriff der Ge­
sundheitsschädigung als auch den Zeitpunkt der Anzeigepflicht betrifft, ein 
relativ weiter Spielraum gesetzt. Dem ist die Gesetzesbestimmung des § 5 
Abs. 4 entgegenzuhalten, der die unverzügliche Anzeigepflicht für jede Ge­
sundheitsschädigung, soweit sie zumindest mit Wahrscheinlichkeit mit der 
Ableistung des Präsenzdienstes im ursächlichen Zusammenhang steht, vor­
sieht. Da an diese Anzeige Berechtigungen des Wehrpflichtigen geknüpft 
sind, erscheint es der VA bedenklich, gesetzliche Bestimmungen erlaßmä­
ßig derart weit auszulegen, daß eine Beeinträchtigung der Rechte von Be­
troffenen nicht mehr ausgeschlossen werden kann. 

Einzelfälle 

5.1 U ngerechtfertigte Vertrags auflösung durch Bundesheer 
VA 56 - LV/85 BM Z1. 12070/125-1.4/86 

M. W., Linz, wandte sich im November 1985 sowohl im eigenen Namen als 
auch in dem seiner Mutter mit folgender Beschwerde an die VA. 

Seine Mutter sei Inhaberin einer Tabaktrafik und habe mit der Heeresver­
waltung einen Vertrag, wonach sie zur Aufstellung und zum Betrieb eines 
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Zigaretten automaten in der Hillerkaserne berechtigt sei. Mit Schreiben 
vom 22. August 1985 sei ihr plötzlich vom Militärkommando Oberöster­
reich ohne jede Begründung mitgeteilt worden, daß "die Zustimmung zur 
Aufstellung eines Tabakwarenautomaten ... zurückgenommen werde." Da 
seine Mutter sowieso beabsichtigt habe, mit Jahresende in Alterspension zu 
gehen, habe er, da er die Trafik übernehmen sollte, um die Aufstellungsge­
nehmigung angesucht, die ihm bereits einige Tage später - ebenfalls ohne 
Begründung - abgelehnt worden sei. Da er gerüchteweise gehört habe, die 
Begründung, er stelle infolge seiner Ehe mit einer ehemaligen DDR-Bürge­
rin ein Sicherheitsrisiko dar, werde vorgeschoben, um einen anderen Trafi­
kanten zu protegieren, vermute er in der Vorgangsweise der Militärverwal­
tung einen Mißstand, zumal die Trafik ohne diesen Zigaretten automaten 
kaum noch lebensfähig sein würde. 

Die VA führte ein Prüfungsverfahren durch, um festzustellen, ob - unge­
achtet der unbestritten vorhandenen Vertragsfreiheit - der Vorgangsweise 
ein Mißstand zugrundelag. 

Auf Grund der Stellungnahme des Bundesministers für Landesverteidigung 
mußte die VA eine Reihe von Ungereimtheiten feststellen. Der Bundesmi­
nister teilte nämlich mit, daß ein am ,,28. Juni 1985" angezeigter Einbruch 
in den Zigarettenautomaten, der sich später als vorgetäuschter Einbruch 
herausgestellt habe, sowie daraufhin angestellte Ermittlungen des Heeres­
nachrichtendienstes Anlaß für die Auflösung der Geschäftsverbindungen 
mit der Familie W. gewesen sei. Anläßlich dieser Ermittlungen seien näm­
lich zusätzliche Umstände zutage getreten, die gemeinsam mit dem "vorge­
täuschten Einbruch" nach Meinung des Heeresnachrichtendienstes ein Si­
cherheitsrisiko darstellten. Da diese Umstände nach Auffassung des Bun­
desministers für Landesverteidigung der besonderen Vertraulichkeit unter­
liegen, ist es der VA verwehrt, näher darauf einzugehen. Tatsache ist jeden­
falls, daß sich die Gerüchte, die der Beschwerdeführer der VA mitgeteilt 
hat, nämlich daß die frühere DDR-Staatsbürgerschaft seiner Gattin dabei 
eine Rolle spielte, bestätigt haben. 

Die VA mußte allerdings feststellen, daß die Recherchen des Heeresnach­
richtendienstes, wie sie im Ergebnis der VA mitgeteilt wurden, offenbar 
nicht von jener Sorgfalt getragen waren, wie sie gerade in diesem sensiblen 
Bereich vonnöten sind. Abgesehen von der unrichtigen Anführung eines Fa­
miliennamens und einer unrichtigen Berufsangabe stellte sich überdies her­
aus, daß die Einbruchsanzeige nicht am 28. Juni 1985, also zwei Monate 
vor Vertragsauflösung, sondern bereits am 28. Juni 1984 erstattet worden 
war, wobei keinerlei Beweise dafür vorlagen, daß tatsächlich ein Einbruch 
vorgetäuscht gewesen sein könnte. 

Der damit konfrontierte Bundesminister für Landesverteidigung erklärte 
die Frage des Anzeigedatums zwar als Schreibfehler, mußte aber zugeste­
hen, daß "sich der Verdacht der Vortäuschung einer strafbaren Handlung 
sodann nicht weiter erhärtet hat". Angeblich sei aber die Anzeige nur we­
gen der Versicherung erstattet worden, da diese sonst den Schaden, der 
durch Abbrechen des Schlüssels entstanden sei, nicht ersetzt hätte. 

Die VA konnte im Prüfungsverfahren keine schlüssige Begründung für die 
Vorgangsweise der Heeresverwaltung im Zusammenhang mit der Vertrags-
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auflösung finden. War nämlich tatsächlich seit der Anzeige des Einbruchs 
im Juni 1984 beziehungsweise kurz darauf ein Sicherheitsrisiko durch die 
Befüllung des Zigarettenautomaten auf Kasernenboden bekannt, so würde 
die Tatsache, dag der Vertrag erst über ein Jahr später aufgelöst wurde, ei­
nen gravierenden Mißstand darstellen. Der Bundesminister für Landesver­
teidigung stellte dies insofern als unzutreffend dar, als nach Kenntnis des 
Sicherheitsrisikos der Schwiegertochter der Trafikantin sofort der Dauer­
passierschein entzogen worden sei. Allerdings waren - wie die VA fest­
stellte - in weiterer Folge tägliche Passierscheine ausgestellt worden. Da 
jedenfalls immerhin ein Jahr zugewartet worden war, bis der Vertrag mit 
der Beschwerdeführerin aufgekündigt wurde, geht die VA davon aus, daß 
das Sicherheitsrisiko nicht in dem Ausmaß bestanden haben kann, wie es 
sodann als Rechtfertigung im Prüfungsverfahren der VA dargestellt wurde. 
Die VA glaubt sich zu diesem Schlug umsomehr berechtigt, als die ihr be­
kanntgegebenen Details tatsächlich nicht ausreichend scheinen, die Ge­
schäftsverbindung zu einer ganzen Familie abzubrechen. Da es andererseits 
der Heeresverwaltung freisteht, mit wem sie Verträge abschließt, war es der 
VA nicht möglich, eine entsprechende Empfehlung zu geben. Die VA hält 
es jedoch für zweckmäßig, die beschriebene Vorgangsweise im Rahmen ih­
res Tätigkeitsberichtes dem Nationalrat zur Kenntnis zu bringen. 

5.2 Finanzieller Schaden durch Nichteinhaltung eines Kaufvertrages durch das 
Bundesheer 
VA 3 - LV/86 BM ZI12.070/117-1.4/86 

Der Landwirt H. M., Blindenmarkt, wandte sich im Jänner 1986 an die 
VA: Er habe im Juni 1985 mit der Republik Österreich/Heeresverwaltung 
einen Vorvertrag und im Juli 1985 den ordentlichen Vertrag über den Ver­
kauf seiner Landwirtschaft abgeschlossen. Im Juni 1985 sei er von einem 
Vertreter des Bundesministeriums für Landesverteidigung gebeten worden, 
mit Ende des Monats seine Milchproduktion einzustellen, welchem Ersu­
chen er auch nachgekommen sei. Er habe darauf seinen gesamten Viehbe­
stand von ca. 60 Stück Zuchtvieh und sämtliche Maschinen verkauft, doch 
sei der Kaufvertrag von der Heeresverwaltung bis zum Beschwerdezeit­
punkt nicht eingelöst und au\~ eine Entschädigung abgelehnt worden. Ob­
wohl namens der Republik Osterreich/Heeresverwaltung im Kaufvertrag 
ausdrücklich bestätigt worden sei, daß die Kaufliegenschaft für Zwecke der 
Hoheitsverwaltung benötigt und verwendet werde und der Vertrag daher 
nicht der Zustimmung der Grundverkehrskommission bedürfe, habe die 
Niederösterreichische Landesregierung die darüber notwendige Bestäti­
gung verweigert und in weiterer Folge die Grundverkehrskommission ihre 
?ustimmung nicht erteilt. Durch sein Entgegenkommen der Republik 
Osterreich gegenüber habe er nun keinerlei Einkommen und vermute daher 
in der Vorgangsweise einen Mißstand. 

Durch das Prüfungsverfahren der VA wurden die Angaben des Beschwer­
deführers im wesentlichen bestätigt. Der Bundesminister für Landesvertei­
digung teilte dazu mit, daß nach Auffassung seines Ressorts die Nieder­
österreichische Landesregierung bei Liegenschaften, welche für Zwecke der 
Hoheitsverwaltung benötigt werden, nach den Bestimmungen des Nieder­
österreichischen Grundverkehrsgesetzes eine Bestätigung auszustellen 
habe, wonach der Kaufvertrag nicht der Zustimmung der Grundverkehrs-
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behörde bedürfe. Eine derartige Bestätigung sei bislang auch immer ausge­
stellt worden. Als im gegenständlichen Fall die Bestätigung durch die Nie­
derösterreichische La~.desregierung verweigert wurde, sei dieser Bescheid 
namens der Republik Osterreich mit Beschwerde beim Verfassungsgerichts­
hof angefochten worden. Ob und wie diese Beschwerde erledigt wurde, 
war der VA zum Berichtszeitpunkt noch nicht bekannt. Auf Grund dieser 
Ablehnung war somit - entgegen der Versicherung im Kaufvertrag - die 
Befassung der Grundverkehrskommission notwendig geworden, welche in 
erster Instanz ebenfalls ablehnend entschied. 

Die VA richtete ihr Prüfungsverfahren in erster Linie darauf, ob die Auf­
nahme jenes Punktes in den Kaufvertrag, mit welchem die Feststellung ge­
troffen worden war, daß er keiner Zustimmung der Grundverkehrskom­
mission bedürfe und damit in weiterer Folge die Aufforderung durch das 
Ministerium, der Beschwerdeführer möge seine Milchproduktion mit Juni 
1985 einstellen, fahrlässig erfolgt war. Unbestritten war nämlich, daß der 
Beschwerdeführer im Vertrauen auf die Richtigkeit des Vertrages seinen 
Vertragsteil rechtzeitig erfüllt hat und nunmehr, da der Vertragspartner, 
die Heeresverwaltung, ihren Teil nicht erfüllte, bereits ein halbes Jahr ohne 
jedes Einkommen war. 

Der Bundesminister für Landesverteidigung teilte dazu mit, daß die Nie­
derösterreichische Landesregierung zum ersten Mal seit 20 Jahren die Aus­
stellung der Bestätigung nach dem Grundverkehrsgesetz verweigert habe. 
In den letzten 20 Jahren sei eine Vielzahl von Verträgen entsprechend be­
stätigt worden, sodaß nicht damit gerechnet werden konnte, daß im gegen­
ständlichen Fall die Praxis geändert würde. Die Aufnahme des Vertrags­
punktes, wonach die Grundverkehrskommission nicht befaßt werden 
müsse, sei daher nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt. Da sein Ressort 
den Schaden, der dem Beschwerdeführer erwachsen war, weder schuldhaft 
noch fahrlässig herbeigeführt habe, bestehe keine Möglichkeit, eine Ent­
schädigung zu leisten. 

Ungeachtet dessen, daß das Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof 
hinsichtlich der Ablehnung einer Bestätigung durch die Niederöster­
reichische Landesregierung noch anhängig war, wurde mit Bescheid vom 
15. April 1986 der Grundverkehrskommission beim Amt der Niederöster­
reichischen Landesregierung als Berufungsbehörde schließlich dem Rechts­
geschäft die Zustimmung erteilt. Auf Grund dieses Bescheides wurde dem 
Beschwerdeführer der vereinbarte Kaufpreis vom Bundesministerium für 
Landesverteidigung unverzüglich angewiesen. Damit konnte jedenfalls ein 
weiterer Schaden vermieden werden. Was die Entschädigung für die Zeit 
von Juli 1985 bis April 1986 betraf, konnten von der VA im Hinblick auf 
die Bestimmungen des Amtshaftungsgesetzes und der gegebenen Sach- und 
Rechtslage keine Maßnahmen veranlaßt werden. Die VA erblickt in der be­
schriebenen Vorgangsweise jedoch eine besondere Härte, da unbes~~itten 
ist, daß der Beschwerdeführer einzig im Vertrauen auf die Republik Oster­
reich und aus Entgegenkommen zu dieser gehandelt hat, ohne daß ihn da­
bei irgendein Vorwurf der Leichtfertigkeit treffen kann. Es ist daher nicht 
einzusehen, daß er allein für einen Schaden aufzukommen hat, der durch 
eine - wenn auch unvorhergesehene - Komplikation bei der Einhaltung 
des Kaufvertrages entstanden ist. 
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5.3 Ablehnung des Kostenersatzes für Spitalsbehandlung eines Präsenzdieners 
VA 37 - LV/86 BM Zl. 12.070/155-1.4/86 

D. R., Gaschurn, wandte sich im Oktober 1986 an die VA, weil das Kran­
kenhaus Feldkirch gegen seinen Vater als Drittschuldner Klage eingebracht 
habe. Gegenstand der Klage seien die Kosten für einen stationären Aufent­
halt sowie eine Operation, die während seines Präsenzdienstes notwendig 
geworden seien. Da in derartigen Fällen nach den Bestimmungen des Hee­
resgebührengesetzes der Bund die Kosten zu tragen habe, erachte er es als 
einen Mißstand, da dieser die offenen Beträge offenkundig nicht beglichen 
habe, sodaß nunmehr Klage gegen seinen Vater geführt werde. 

Der im Prüfungsverfahren um Stellungnahme ersuchte Bundesminister für 
Landesverteidigung teilte der VA daraufhin mit, daß sich der Wehrpflich­
tige R. insofern instruktionswidrig verhalten habe, als er während einer 
Dienstfreistellung am 9. Mai 1983 seinen zivilen praktischen Arzt aufge­
sucht, die MilitärdienststeIle aber erst am nächsten Tag davon verständigt 
habe, nachdem an diesem Tag "sogar noch eine ambulante Untersuchung 
im Landeskrankenhaus Feldkirch vorgenommen worden war". Zugleich sei 
die Dienststelle von der für den 16. Mai 1983 vorgesehenen Operation in­
formiert worden. Der Wehrpflichtige habe sich erst am 23. Juni 1983 im 
Krankenrevier gemeldet und habe auf Grund der ärztlichen Befunde 
schließlich vorzeitig aus dem Präsenzdienst entlassen werden müssen. Diese 
Umstände hätten "mit dazu beigetragen, daß seinerzeit die Übernahme der 
Behandlungskosten durch das Bundesheer vom Korpskommando abgelehnt 
wurden". 

Der Bundesminister für Landesverteidigung teilte dabei weder mit, wann 
das Bundesheer - nachdem es noch vor der Operation rechtzeitig verstän­
digt worden war - seine Ablehnung dem Beschwerdeführer zur Kenntnis 
gebracht, noch wann es die Bezahlung dem Landeskrankenhaus Feldkirch 
gegenüber verweigert habe, da dieses nunmehr drei Jahre später Klage ge­
gen den Vater des Beschwerdeführers führte. Der Bundesminister stellte 
vielmehr allgemein fest, daß von militärischer Seite verabsäumt worden sei, 
"alle im Sinne der bestehenden Regelungen des Heeresgebührengesetzes 
und der Allgemeinen Dienstvorschriften des Bundesheeres notwendigen 
bzw. entsprechenden Veranlassungen zu treffen". Der Bundesminister für 
Landesverteidigung verfügte daher in Abwägung der erwähnten Fehllei­
stungen den nachträglichen Ersatz der aufgelaufenen Kosten. 

Die VA hat der Beschwerde Berechtigung zuerkannt, da nach ihrem Infor­
mationsstand davon auszugehen war, daß das Bundesheer - sollte tatsäch­
lich seinerzeit ein Ablehnungsgrund vorgelegen sein - diesen jedenfalls 
nicht so rechtzeitig geltend gemacht hat, um den Beschwerdeführer in die 
Lage zu versetzen, eine andere Disposition treffen zu können. Da noch im 
Zuge des Prüfungsverfahrens über Veranlassung des Bundesministers für 
Landesverteidigung der Beschwerdegrund behoben wurde, konnte eine 
weitere Maßnahme der VA entfallen. 
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